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Staate-Brrfptmtg to Hantelt# Bern für üa# Saffr 1895.

Staub ôcô StaatsDcrmogene am 31. Tejcmbcr 1894. ©etmögctt^s

Soll. fabelt. (Sonten unt> iHecfimutflérubrifctt. Soll.
Sr.

14,032,314
24,288,485

1,325,683
108,128,978

I 47,676,491

Si.

58
19
03

Sr.

2,435,888
95,128,978
37,676,491
12,873,560

Si.

01
19
03

|(rber|!d)t unb Oilan;.

I. «tamm»ermö(Ktt.

A. äßalbungen. Seite 76
B. Domänen. 76
C. îamdnentfliic. 76
D. ôt)bûtl)ef«rf«îtc. 78
E. äantonalbanf. 78
F. Slnleifjen. 80

Summen ber Sittiben unb ber 5ßa)jtben.
Steine Slftiben.

ii. tBetriebStoemögen.

G. ©etriebötabital ber Staatbtaffe.
Seite 86

H. t)lec()nuiifl ber beibeii ilantditsteile.
Seite 86

J. 9tedjnuitpfnlbd ber Saufenbeit Sler=

ttmltuilft. Seite 88
K. ailobtliens^nbentttr. Seite 88

Summen ber Sittiben unb ber üßafjiben.
Steine Sittiben.

I. Stammbermögen. Seite 4

II. SBetriebsbermiigen. „ 4

Summe ber Sittiben unb ber tßufftben.
Steineä Vermögen.

Aiterng.

îlermiigensbeftonbteile. Seite 4

Steinet ÜBermögen. „ 8

Slnfäitfe unb Sd)âi}ungê=J
erl)öl)ungen \

Stcue ©utfjaben unb StiicE=

jafytungeu bun Sdjulben

Summe ber tßernteljrungen

Steue OSuttjaben unb Stiict=

jatjtungen bon Sdjulben

3:nbentarberme^rungen

Summe ber Sermetjruugen

SSermetjrungen .|

S3ernteljrungen

SSermeljrungen

SSerntinberungen

»v.

324,420
4,717,476

650,540
84,327,767

1,006,040,149
12,873,560

Si.

50
46
85
87
50

195,451,951 80 148,114,917
47,337,034

23
57

1,108,933,915 18

40,759,139

1,755,556

141,258

3,379,216

21

88

37

67

40,270,102

1,755,556

11

88

4,393,544,416

1,273,787

27,625

421,191

03

47

55

68

46,035,171 13 42,025,658
4,009,512

99
14

4,395,267,020 73

195,451,951

46,035,171

80

13

148,114,917

42,025,658

23

99

1,108,933,915

4,395,267,020

18

73

241,487,122 93 190,140,576
51,346,546

22
71

5,504,200,935 91

241,487,122 93 190,140,576

51,346,546

22

71

5,504,200,935

27,806,172

91

39

241,487,122 93 241,487,122 93 5,532,007,108 30
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Staafe-Hrtfjmmg üm Mmtvrn Berit für üa# Jafrc 1895.

ûûct'tinî)ct'uit0e». Stattî» ï»eé» Staatélurmôgcn* am 31. ®cjember 1895.

fabelt. Göttien uttb fRedtuunggrubrifeu. sua. j&abett.
3r-

214,142
716,668
732,020

84,327,767
1,006,040,149

12,873,560

8t.

50
46
95
87
50

1 SSerfäufe uttb @djcÜ3img§=
rebuftionert.

sJleue Sctjulben uttb 9îiicÎ3a£)=

lungert Don ©uttjaben.

Summe ber Vermtttberungen.
Steine Vermehrung.

Steue Sdjulben unb Stüifjah=
lungen bon ©uthabett.

^nbentarberminberungen.

Summe ber Vermiitbcrungeit.
Steine Vermehrung.

jverminberungen.

Verminberungen.
Steine Vermehrung.

Vernthtberungen.

Vermehrungen.

Irktfidit unb Hilm;.

i. Stammlurtnöflett.

A. SBalbtutgen Seite 77
B. 2>öiuttiten 77
C. ^omitttenfaffe 77
D. -ôtOiottjefarfniîe 79
E. ^iintottnlbani 79
F. Slttleiljen 81

Summen ber Slftibeit unb ber spaffiuen
Steine Slftiben

II. 58ctt'icl)0UcrmößCtt.

6. SktriebSfabital ber Stiuttsfaîfe
Seite 87

H. Stemming ber lieibeit äiintüitsteife
Seite 87

J. StedjuungSfulbo ber Saufenben Ver=
toaltung Seite 89

K. SJtabÜicitsv>nbentar Seite 89

Summen ber Slftiben uttb ber 5paf|ibett
Steine Sittiben

I. Stammbermögen Seite 5

II. SSetriebSbermiigen „5
Summe ber iilftibeit unb ber ^afiltoett
Steines Slermögen

^Sii'ang.
ÜBermögeitSbeftanbieile Seite 5

8teiue§ Vermögen „8

14,142,592
28,289,293

1,229,466
113,924,870
50,634,251

3t.

67
56
82

3fr.

2,421,151
100,924,870
40,634,251
12,873,560

8t.

20
56
82

1,104,904,309
4,029,605

28
90

208,220,474 05 156,853,833
51,366,640

58
47

4,393,544,416

1,273,787

39,508

03

47

25

41,062,259

1,792,298

168,883

3,760,900

63

11

92

10

40,573,222

1,792,298

53

11

4,394,857,711
409,308

75
98

46,784,341 76 42,365,520
4,418,821

64
12

1,104,904,309

4,394,857,711

28

75

208,220,474

46,784,341

05

76

156,853,833

42,365,520

58

64

5,499,762,021
4,438,914

03
88

255,004,815 81 199,219,354
55,785,461

22
59

5,499,762,021

32,245,087

03

27

255,004,815 81 199,219,354

55,785,461

22

59

5,532,007,108 30 255,004,815 81 255,004,815 81

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1896.
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Siaafe-Herfjnung üe# Màntvm Bern für üa# Jafjr 1895.

S^ornufdjlag

$0«.

für 1895.

$abctt.
ftütttfit uni» ilccljnmtpntbrilictt.

Dotale 1

®oa.

s « nt nt e n.

£at>cn.

©a
son.

tôt.
,£n(>cn.

»•

802,990
48,816,491

49,619,481

9îetneê 0iaatStiermdgeit.

©taub ant 1. Jänner V, 1756
SBerinc^runfl, wie f)ienad)
Sterminbernng, wie fjtenad)
©tanb nut 31. Dtjember

($eh»ttit= itttb
rcdtttumv

A. 'Hcrtnehruuflcn unb tBemin«
öcrunflcn J>e3 »crutôflcnê. *)

1. iüedjmmg ber Saufenben 33erWcd=

tung :

dtnttafjmett
Slitêgaben

©eite 9

B. »crid)ti0»mflen.*)
1. äöalbungen :

Verfall} : sJJie(jrerlbö
ûftinbererlôë

Stnfauf : Uiitrberfoften
Uieijitoften

©djatjungobeeidjtigungen
2. Domänen :

Skrtauf : IJktjrerl'oè
ÎRinbererloê

Abtretung bon .ffirdjettdjoren itnb
ipfrunbgebäuben

Slnfauf : ïJiinberîoften
sJJie(r!often

Soëfanf bon ©erbituten
©d)û|nngëbertc^ttgnngen

3. Skrmaltungêinbentar :

Siermefjntngen
Skrminberungen

V, 1758

3-v.

27,806,172
55,785,461

s.

39
59

3v.

51,346,546
32,245,087

SB.

71
27

Se-

1

55,785,461

ai.

59

Se-

51,346,546
4,438,914

9t.

71
88

49,619,481 49,619,481 83,591,633 98 83,591,633 98 — — — —

22,941,560
22,138,570

26,999,050 76
27,026,676 31 -

i

27,625 55

802,990 — 26,999,050 76 27,026,676 31 — — 27,625 55

— —

1,000

19,344
193,223

7,720

34,130

18,010
3,500

490,685

39,508

50

88

25

265

279,861

39,222

203,409

500
4,273,961

421,191

58

70

68

735

1

19,344

-
34,130

1

3,000

1 -

50
86,638

31,502

185,398

3,783,276

381,683

58

82

43

— — 807,121 63 5,218,410 96 — 4,411,289 33

802,990 — A. i8ennet)rungcn intb Slerutinîte«

rungeit beb Sermögeni
B. SBcri^tiflungen

Summa ïicrmbgensberânberungcn

*) ©cfefc Bout 31. Quit 1872, § 31.

26,999,050
807,121

76
63

27,026,676
5,218,410

31
96

— 27,625
4,411,289

55
33

802,990 27,806,172 39 32,245,087 27 — 4,438,914 88
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Mâàte-Mtétmng. te Mantvm 3txn für te Saïjr 1895.

jftedjnung

1894.*)

^oron|'d)ln(î

1895.*)
Cmttcit uitî» IlctifituitßiUMtürikctt.

atolj
®inita|jnen. 9lu8pben.

9t e i n s

(vtitiialjutcit. »Ittipben.

gr.

601,272
867,647

16,306
962,812
276,285
965,477

2,452,435
8,253

188,084
624,084

1,014,225

2,094,353
2,151,705

125,635
125,973
107,799
487,314
689,261
57,984

752,869
574,404

1,422,551
3,056

47,841
749,300
596,230

1,036,855
399,622

895,192

864,359

210,424
4,031,146

3,059

12,763,487
12,640,335

123,152

91. gr-

64
24

45
53
01
06
65
62
83
53

37
08
94

05
06
41
07
33
16
01
35
03
53
44
06
04

45

58

11
07
90

53
07
46

91. Sr. 91.

555,970
842,635
21,645

919,875
251,930
984,130

2,741,780
8,770!

183,265
619,500
813,800

2,115,200
2,152,995

132,500
211,980
118,140
476,500
700,200
53,000

800,000
550,000
890,000

2,000
27,200

747,300
442,550
951,000
353,500

868,000

850,500

201,800
4,063,575

11,924,125
12,727,115

802,990

Srtufeitbe SBetiualiuttg.

(©icljc ©eite 11 itnb folgettbe.)

I
II

III.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII
VIII.

IX

X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.

XVIII.
XIX.
XX.

XXI.
XXII.

XXIII.
XXIV.
XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.
XXX.

XXXI.

Slffßemetne Stertoialtuttß
(Deridjtiberüialtitnß

b9)olt3ei
iWtilitür
Ätrdjemuefeit
®rjie|ttnß
©emeinbeiuefen

a lUrmcmuejeit beö gaukelt Alantonö
b iMnitenuicjen beö alten ÄantonS

Solfèiûirtfdjaft unö ©efitnbs
IjettStoefen

IBanttejen
»Xitleiljett
ginanjtöefen
8ttuï»mrtid)aft
gorftluefen
©taatälMlöunßeu
îontaiten
Xontaneiifaiîe
ô
luntimalbauf

©taatätafie
Sölden ttttD .ftoufiSfutiimeit
3aßö, g-ifdjerei ititö SBcrßbau

©aljljanbluitß
©teut)>els unît S)anfitotcns©teuer
©ebiitjreit
(Srbf^aftës unît ©djenfunßis

©teuer
2öirt(djaft8ptentßebü^ren uttO

SSrannttaieimierïaufëflebû^reii.
Anteil aut (Irtrage Ses 9(lfo|ol«

mottopfô
SJtititärfteuer
îtrefte ©teueru
llitDorljerßefel)eue§

(vintmljtueit
tugßaben
lleberfd)u| iter (vinnatjmen
Ueberau! iter feßiiben

60,518
4,211

10
870,904
877,270

2,925
120,424

172,299
218,966

1,413,274
1,593,280

724
506,840

77,711
993,908
867,517
45,526

4,665,014
1,888,486
1,586,910

197,845
75,836

1,534,762
514,062

1,208,225

542,146

1,036,369

919,438
506,286

4,524,552
423

27,026,676

27,026,676

41

20
3

27
60
24

35
98

97
32

30
87
52
03
80
65
70
60
81
73
61
39
40
39

98

20

40
15
19
72

31

31

griff.

658,213
868,257

16,740
1,802,371
1,129,986

974,098
2,934,137

8,718
331,867
837.490

2,116,273
4,281,048
2,042,662

126,268
716,101
187,399
493,948
105,337
91,079

3,853,626
1,289,224

101,062
194,576

30,867
769,299
38,779
S6,63d

68,819

152,518

94,841
294.491
302,310

26,999,050
27,625

42
17
85
74
14
21
49
95
60
10

76
34
41
85
22
88
96
97
46
90
77
57
18
33
55
10
42

72

30

48
11
81

27,026,676 31

gr-

499,959
762,179

811,387
599,261

1,485,848
3,269

44,969
765,462
475,283

1,121,594

473,327

883,850

824,596
211,795

4,222,241
423

81.

07
83

80
83
24
55]
28
84
30
97

26

90

92
04
38
72

13,185,451 93

13,185,451

597,695
864,046

16,730
931,467
252,715
971,172

2,813,713
8,718

159,568
618,523

702,998
2,687,768
2,042,662

125,544
209,260
109,688

45,552

13,157,826
27,625

93 13,185,451

*) ®ic tUuêanbett fiitb mit fkfieubcn, bic ©itUuH&tttett mit <gurfH>»3af)(cu angegeben.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.
13
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Perijleidjutig kr Pedjnmtg kr ^ottfetibcu Pernmlttntg für bû0 $nl)r 1895 mit bent fJoranfrijlnge*

Pmualtutigsjatrige
9JlebrauSgaben. SJltnberauSgaben. 9Äinbereinnaf)uten. ©icljretnnnliuten.

ï>cv Sttttfcnï>ctt ©ctioaltttiiQ.
31. 31. 31. SS*- 31.

I. Slttgentetite ©ernmltitng 41,725 Ol
II. Wcridjtsbcrttmltung 21,411 17 — — — — — —

Ul.a3n|ttj — — 4,914 35 — — — —
III.b spolijet 11,592 21 — — — — — —
IV. SMilitär 785 87 — — — — — —
V. Äir^cntocfcit — — 12,957 39 — — — —

VI. ($r;jie(|ung 71,933 25 — — — — — —
VII. ©entehtbetoefen — — 51 00 — — — —

VIII.a 5trntenttjefen bei ganzen Cantons — — 23,696 7 b — — — —
VIII.1' "Krmcmuefeit bes alten .Hantons — — 976 88 — — — —

IX. 2>olfsiotrti(f)aft unb Wciunbljcitstucfeit — — 110,801 21 — — — —
X. ©auwefen 572,568 02 — — — — — —

XI. 5lnletf)cn — — 110,332 59 — — — —
XII. Jyinaniweieit — — 6,955 4b — — — —
XIII. öanbtoirtiitjaft — — 2,719 6b — — — —
XIV. grdïjtMefen — — 8,451 64 — —

23,459
-—

XV. ©taatStoalbnngen — — — — — — 07

XVI. $outünen — — — — — — 61,979 83
XVII. Soutäncufafie — — 7,447 19 — — — —

XVIII. £>tH)otl)efarfail"e — — — — — — 11,387 80
XIX. Aïantonalbanf — — — — — — 49,261 83
XX. ©taatsfnîîe — — — — — 595,848 24

XXI. ©ufeeit unD ÄonftSfationen — — — -— — — 1,269 55
XXII. x\agb, Jytfrfjerei unb ©ergbau — — — — — — 17,769 28

XXIII. ©al^anbtung — — — — — — 18,162 84
XXIV. ©tentbel« nitb ©nnfnotens©teuer — — — — — — 32,733 30
XXV. Webül)rctt — — — — — — 170,594 97

XXVI. (grbjdjaftS« unb ©djentungSfteuer — — — — — — 119,827 26
XXVII. ©5irtifl)nttsbatentgebii()rcn unb ©rannte

15,850ttjeinberfaufSgebüljren — — — — — — 90
XXVIII. Anteil aut (Ertrage bes WlfoljolutonobotS — — — — 25,903 08 — —

XXIX. TOilitärfteuer — — — — — — 9,995 04
XXX. Sirette ©teuern — — — — — — 158,666 38

XXXI. UnborfjergefeÇeneS — — — — — — 423 72

SJlefjrauëgaben 720,015 53
SJiinberausgaben 289,304 15
Sltinbcreinnafyinen 25,903 08
SUefyreinnafjmen 1,287,230 Ol

9teine ilMjrausejaben 430,711 38
Steine sJJcei)reiitna()men 1,261,326 93

©eiferes tHe^nungs^rgebntS • 830,615 55
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Btaat#-Helming to Mattfmrs Berit für to Jaïjr 1895.

fôedjmtufl ^oronî^laji
ffitnttctt mtîi itcrljmunisntbriltctt.

tt a S SH e t it s

181)4. 1895. fêtnnajjmen. Uluôgalicn. (vtititaljmen. WttSflabcn.

Sr. Si. gr. 91. Sr. 9t. Sr. 9t. Sr. 9t. Sr. 9t.

Srutfetibc &e?nm(tttng.

^pcjtcffc ^tedjnungen.

1. Mgcntetue Peiiualtuitg.

A. (Srofter !lî«t.

66,456 65 46,000 — 1. Siijuitgêgelber, 9îctfeetttîcljäbtgungeit,
40tfïommiîficmëfofteit 1,1 — — 54,491 — — 54,491 40

66,456 65 46,000 — — 54,491 40 — — 54,491 40

*

59,000 — 59,000 — 1. 58e)t>Ibungett ber SRegierungërâte .1,2 — — 59,555 — — — 59,555 —

59,000 — 59/000 — — — 59,555 — — — 59,555 —

C. îHrttêïrcMt.

8,180 74 1. fRatêïoften, SBiBIiottjeï 1,6 — — 16,680 51 — — 16,680 51
2,200 — 19 non 2. ^bïberitttggemetnttû^.llntcrnef)mungen 1, 7 — — 800 — — — 800 —
1,000 — 3. /yorbentrtg butt 233tfjeutcf;aft unb lîunft I, 8 — — 3,000 — — 3,000 —

359 — (4. Unterftiiijungen îtnb .S3 ü Ifetci ft tutge tt I, 9 — — 109 — — 109 —

11,769 74 12,000 —- — — 20,589 51 — — 20,589 51

I>. 2täui>crätc uttï> Aîomuuffiirc.

1,700 3,000 — 1. Stänberäte I, 10 — — 2,520 — — 2,520 —
2,567 90 1,000 — 2. Äommipre 1,11 2,591 85 2,501 20 90 65 — —

4,267 90 4,000 — 2,591 85 5,021 20 — — 2,429 65

E. ®ta«»têïaitîlci.

17,500 — 18,000 — 1. Sefolbuitgen ber Senmtert 1,12 — — 18,000 — — — 18,000 —
24,250 — 24,250 — 2. SSefolburtgett ber Mrtgeffcellten 1,13 — — 20,102 30 — — 20,102 30

6,722 15 7,000 — 3. iBureauEojtcu 1,60 44 — 7,092 88 — — 7,048 88
42,159 05 20,000 — 4. SDrucfïoftert I, 21 6,846 56 45,485 50 — — 38,638 94

6,524 30 6,500 — 5. 53ebienuttg itnb SMjepmg beS 91at=

Oanfes I, 24 — — 6,547 15 — — 6,547 15

7,520 — 7,520 — 6. Diietjinê 1,25 — — 8,000 — — — 8,000 —
1,500 — 1,500 -— 7. Staatëarcfp in Spuntrut I, 25 — — 1,500 — — — 1,500 —

— — 2,000 — 8. (Srftettung beë Bern, llrfunbentuerfeë I, 26 — — 1,825 10 — — 1,825 10

106,175 50 86,770 — 6,890 56 108,552 96 — — 101,662 67

1



52 — AÏ 15 (12)

Staats-Erifjmtmi ürs Hantims Bern für fräs Satjr 1895,

iHcdjiturtfl SBornnirfjlnfl
Crntten nttîi Jtcdimtugsntbrilmt.

9tol) IR c t it s

1894. 1895. ($titnajjmen. Ausgaben. (vtnnal)mcit. Ausgaben.

3i'- 31. SR. 8-v. 91. S1--- 91. S1'- 91 »V. 91.

Saiifetibe SSerttmltimg.

1. Allgemeine Permaltimg.

F. $eutf4)cê Sïwtêbtrttt, îrtflMatt t*«ï>

fatmnhtug.
16,000 16,000 1. S|3ad)tjinê beè Amtsblattes laid Vertrag 1,27 16,000 — — — 16,000 — — —
20,540 19,000 2. Abonnemente ber Sßirte 1,27 20,518 — — — 20,518 — — —

3,850 3,000 3. Aebaftionêtoften I, 28 — — 2,655 — — 2,655 —
19,222 25 10,000 4. 2)rucf£often beë îagblatteë uttb ber

©efe|fammlung I, 29 — — 13,974 20 — 13,974 20

13,467 75 22,000 36,518 — 16,629 20 19,888 80 — —

O. îïvauîôfifrfico StrotétOatt net»ft «eilrtflc«.

*

7,000 — 7,000 1. Spac^t^inê beê Amtèbtatteê laut 33er=

trag I, 30 7,000 — — — 7,000 — — —
7,140 — 6,000 2. Abonnemente ber SBirte 1,30 7,242 — — — 7,242 — — —

690 — 1,200 3. Aebaftionêïoften I, 30 '

—- — 750 — — — 750 —
6,127 55 4,000 4. jDrutffoftett bee ïagblattes uub ber

©efetjfammlunq I, 31 — — 4,605 55 — — 4,605 55

7,322 43 7,800 14,242 — 5,355 55 8,886 45 — —

11. 5lîcflicrut»iiéftattl)altcr.
97,883 — 100,800 1. SBefolbungeit ber Sîegierungëftattfjatter 1,35 — — 100,800 — — — 100,800 —
4,085 — 3,500 2. 8e£retariat beë Ï)iegteruugéftat0)nlter=

amted SBern I, 36 — — 3,500 — — — 3,500 —
1,702 195 3,000 3. Cîntfdjctbigungen ber StellUertreter I, 37 — — 2,469 90 — — 2,469 90

18,159 45 18,000 4. Shtreautoften 1,63 — — 18,971 38 — — 18,971 38
15,105 — 16,000 5. SRietjinfe 1,42 — — 14,160 — — — 14,160 —

136,935 40 141,300 — — — 139,901 28 — — 139,901 28

J. tîtmtôfrftrcibrr.
102,400 — 100,200 1. SBefoïbungert ber Amtöfdjmber .1,61 — — 101,910 — — — 101,910 —
121,652 65 121,500 2. @ntfd)cibigung für Angeftettte îtttb

SBureattÉoften I, 58 276 — 133,502 35 — — 133,226 35
13,435 — 15,000 3. ïfHetjinfe für .tîangteilotale 1,62 — — 12,705 — — — 12,705

237,487 65 236,700 — 276 248,117 35 — — l 247,841 35



(13) jY: 15 — 53

Staate-Hrrffmmg te#'Manim# Bern für te laï|r 1895.

iHcrfjnuitft

1894.

21ornitid)(afl

1895.
Citntcu uuîi itcdjnmtgsriibrikeii.

9tol)s
©tnnn()men. Witägaben.

{Heins
(Sinnnfjntcn. Ausgaben.

Sr. ; «. Sr.

66,456
59,000
11,739
4,267

106,175
13,467

7,322

65

74
90
50
75

45

136,935 40
237,487 |65

601,272 64

46,000
59,000
12,000
4,000

86,770
22,000

7,800

141,300
236,700

555,970

90,500
885

91,385

90,500
1,000

91,5(H)

11,500
1,800

31,589 05
3,997 95
4,375 —

721 ;80

53,983 80

11,500
1,800

31,700
4,000
4,375

750

54,125

91.

Sttufeitbc ^erUmltung.

I. Iiigemeine Pcrroaltung.

A. ©rafeer 9lat
B. {He0ierun0èrttt
C. {Hntöfrebit
D. 8tänöeritte unö Âomtttiîtnrc
E. 8tnalöfamlet
F. îeutirfjes Slmtëblatt, ïagblatt uitii ©efeijs

inntmliutfl
G. jÇranjiirii^eë îlintëbïatt, ïagblatt ltnb ©es

ieiliautmliutfl
H. SHeßtcritnßäpttijatter
J. 9Ont0idjrei6ereien

iDlcIjr îûtsgabeit nlê »««nfdjlagt gv. 41,725. 01

II. (Scridjtsuernmltung.

A. ©bcroeridtt.

1. ^efolbuttgen ber Dberricpter
2. (Stttfdjctbtgungen ber Suppléante«

I, 67

I, 68

1. Sejolbungen ber Beamten
2. 3)e)olbung bcs ÎBeibele
3. Sefolbimgen ber ïlngeftellteu
4. 2)ureaitfoften
5. ïlîtetjittie
6. S3ibliott>eï

I, 69
I, 69
I, 70
I, 72

I, 73

I, 74

Sr. S

2,591
6,890

36,518

14,242

276

60,518

85:
56^

Sr.

41

54,491
59,555
20,589

5,021
108,552

16,629

5,355
139,901
248,117

658,213

40

51
20
93

20

55
28
35

42

88,272 45
1,485

89,757 !45

91. Sr.

19,888

8,886

80

45

9Î.

11,434
1,800

32,203
3,241
3,540

594

52,814

$r.

54,491
59,555
20,589
2,429

101,662

139,901
247,841

597,695

9Î.

88,272 45
1,485 —

40

51
35
37

28
35

01

89,757 45

11,434 25
1,800

32,203 80
3,241 75
3,540

_
594:35

52,814 15

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.
14*



54 — A1! 15 (14)

Btaats-Heifjmmg to Danton« Berit für to Jaljr 1895.

ïHedjituitfl

1894.

&oriinfd)(a(i

1895.
©ontcit »nil llcdjmtitgsruluikeit.

91 o f) s

(finnnl)mcn. 1 9t«§pbeit.

91 e t it «

(gtitnajjiitcn. 9(wsfttt{ien.

3-v. Mi. 5v.

95,778 50
13,811 65

3,502 85
46,554 ;65

24,068 15
13,605 -

4,423 —

201,743 80

95,800
17,600

3,500
41,500

19,600
15,400
2,000

195,400

Si.

101,965
72,266

75
55

9,230

183,462 30

100,200
74,800

9,500

184,500

26,300

1,968
5,706

33,975

72
40

12

26,300

2,000
4,500

32,800

gattfenbe ^eritmltitug.

II. flkridjtstieriualtimg.

C.

1. Slefolbungen ber ©ertdjtsprafibcnten, 1,77
2. Sefolbttitgen bed ïiyeprâfibenteit, bed

Sßolijeiridjterd uitb ber llntcrfu(i)ungê=
ridjter bott Sern 1,79

3. @ntfd)äbigitngen ber ©tellüertreter 1,81
4. Êitt|"cf)âbigungen ber ÏRitglieber uttb

Suppleanten I, 85
5. Sureaufofteit 1,89
6. SOtietjiufc 1,91
7. Slufjerorbentlidje ©eridjtsbeamte 1,92

1>. ©erid)tofd)vct(tcrcicii.

1. Sefolbitngen ber ©eridjtsfdjretber 1,96
2. intfdjdbigung für Ingeftellte unb

SSureaitïoften 1,107
3. Slietjinfe für .Oan,;lcilofa(e .1,114

E. ^taatêautvaltfdiaft.
1. Sefolbungen bed ©eneralprofuratord

uttb ber Sejirïèprohtratoreit .1,115
2. Surcaufofteit bed ©eneralprohtratord I, 116
3. Sureaufoften ber lüe^ir Éèpro f itrat oren I, 118

3-v.

4,200

4,200

« À-v.

95,786

17,975
2,774

45,495
21,726
17,380

45

201,183

104,401

79,794
8,825

193,020

Si. Se.

15

85
70

90

60

40

40

Si.

95,786

17,975
2,774

—jj 45,488
—1 21,726
— 17,380
— 45

—!i 201,176

100,201

79,794
8,825

—!i 188,820

Si.

15

85
70

90

60

40

40

25,887
2,006
4,870

32,763 90

25,887
2,006
4,870

32,763

80

10

90



(15) jYÎ 15 — 55

Staate-Hiufjmmg trz# Bantvm Brrn für üa# laïjr 1895.

SJtedptung

1894.

S>oraitfdj(nß

1895.
(Tonteti unît llettjnuugr.rubriheu.

9t 0 l) s

©iitnnljutcn. Ausgaben.

91 e t n s

(ginwaljineu. Wuäßnben.

SR. 5t-

26,328
6,733

2,392

6,239
5,610

47,303

55

50

17

22

21,000
7,800

3,000

4,500
5,610

41,910

879

1,000

92,271
665

78,505
68,162

6,165
8,145

255,794

65

35
05
80

15

2,000

1,000

92,000
1,000

65,000
68,400

5,000
8,000

242,400

91,385
53,983

201,743
183,462
33,975
47,303 22

255,794;—

867,647 24

80
80
30
12

91,500
54,125

195,400
184,500
32,800
41,910

242,400

842,635

ai.

Sttitfcttbc SBethmltuiig.

II. (Seridjtsüernialtmtg.

F. «kfdmtorncurtcridjtc.

1. @ntfc£)äbigungett bcr ©efdjttrornen 1,119
2. ÏKetfefoften unb Unterhalt ber fh't=

minalfammer
3. @tttfct)äbigungen ber ©rjaijmcmner,

SDolmetfdjer unb SBeibel 1,121
4. Sureau!often 1,123
5. SHetjinfe 1,125

1,120

G. SBetreibtt«flê= utt» ftanfuré&mtev.

1. Sureau= urtb 'Keifetoften ber s4lnffic£)të=

befjörbe I, 126
2. 93efolburtg beë Seïretârë ber s7tuf=

fict)tôbe£;brbe 1,127
3. SBefolbungett ber Beamten 1,130
4. @ntic^äbigungen ber êtellDertreter 1,131
5. Seïolbungen ber Setretbung»gel)ülfen 1,140
6. Sefolbuttgen ber SlngefteUten unb

Sureaufoften 1,150
7. Formulare urtb Kontrollen 1,156
8. yjiietjinfe 1,157

A. Ckrprtdjt
B. C6erßeri^t8tttnjlei
C. 9lmt»ßerirf)te
D. ©eridjtêfdjretbemen
E. Staatôainualtidjaft
F. ©efdjtoornenßeridjtc
G. SBctreibuitßgs unb lonturôâmter

SDÎcfn StuSgabcn a(8 »eranfcf)(agt gfr. 21,411. 17

5v.

7

4,200

4,211

SR. 3-v. 8i.

18,827

6,343

1,145
4,588
5,350

36,254 52

779

1,000
92,000

1,014
78,348

73,911
3,769

11,640

50

9Î.

262,463 15

89,757
52,814

201,183
193,020
32,763
36,254

262,463 15

868,257 17

45
15
60
40
90
52

gv.

18,823

6,343

1,145
4,588
5,350

36,250

779

1,000
92,000

1,014
78,348

73,911
3,769

11,640

262,463

89,757
52,814

201,176
188,820
32,763
36,250

262,463

864,046



5 G — Ni 15 (16)

Maate-Mtdjnung. îrest IMniam 3mt für üae Jaf|r 1895,

t.

iHc(f)tutn(i

1894.

®oranfd)laß

1895.
Cnntcn mil» llcrljituiigsnilirikeit.

l

déinnafjiucit.

il)«

îlubgaben.

9t e

(Sinnaljutcn.

in«
t'iuôgabei

Si'-

3,600
2,837
2,454

343
745

31.

50
25
85

5r-

3,600
2,800
2,500
1,000

745

Si.

gmtfettfee ^erUmltung.

III.3 Sufty.

A. ûicilurtituiinêvoftcu t>cr 3uîtijMrcïtic:t.
1. Skfolbung beê ©eîrctârê 1,160
2. aie|ülbuttgen ber Slngeftettteit 1, 161
3. SBureaitfoften 1,163
4. 5Red)tê!often 1,165
5. SJlietjjmfe 1,165

B. «efctjjïebUHfléfommiîftou unb (tfcfcfj"
rcnifion.

1. Stebifion^, !Rebaïttoriê= unb 3)rucî=

ïofteri 1,166

C. gnfvcttorat für Me unb ©eri4>tê=
fdjreibcrcien.

1. Skfolbung beê ,v\ntpeÊtorô 1,168
2. 33ureau= unb fReifefofteit beefetöeit 1,169

D. CltcrltmUc, ©ruuM>ud)l>crftcUuuß 1,169

A. S>etiuultitiiflôfoften ber SnftijbireWiou
6. Okieljgeliungstommtiiton unb ©efebrebifion
C. oKIfeftornt für bie îî(mtô= itwb ©erid)t§s

(Treibereien
D. ©bcrtyaSle, ©runbbudjljerfteiluug

aSîetiiger Ausgaben als »evaitf^lagt gv. 4,914. 35

S*-

10

91.

20

3,600
2,549
2,520

126
750

91.

65
75

ïïî. »v.

3,600
2,549
2,520

116
750

«.

65
55

9,980 60 10,645 — 10 20 9,546 40 — — 9,536 20

j

330 — 5,000
1,150 1,150

330 5,000 — — — 1,150 — — — 1,150

4,000
1,995 40

4,000
2,000

4,000
2,029 95

-

4,000
2,029 95

5,995 40 6,000 — — — 6,029 95 — — 6,029 95

14 50 14 50

— — — — 14 50 — — 14 50

9,980
330

5,995

60

40

10,645
5,000
6,000

—
10 20 9,546

1,150

6,029
14

40

95
50

—
—

9,536
1,160

6,029
14

20

95
50

16,306 — 21,645 — 10 20 16,740 85 — — 16,730 65



(17) JVs 15 — 57

Staats-Hcdnmuit tics« Hattfmt* Bern für te laï|r 1895.

9icd)it»ng

1894.

$aritnfd)lttß
1895.

("umtcit mtï> fUdjitungsrulmlmt.
(vtnualjmcit. Ausgaben.

9t c t n s

(vinmt()iitcu. 51tt§gaktt.

91.

7,300
24,275

7,731
1,925

70

67

7,500
25,000

6,200
2,225

41,2.12 17 40,925

459
8,539
9,506

14,626

22,052

90
75
70
22

07

1,000
3,000
9,000

16,000

22,000

21,000
459,652

29,284
676

17,695
2,226

40,806
2,723

20,000

8,633

545,421

50
52
80
32
77
30
05

76

50

21,000
462,400

17,000
1,000

18,400
2,700

41,600
2,300

20,000

546,400

ïïî.

Saufettbe ^ctUmtiung.

III." Polizei.

A. iyciU'aUuiiflöfoftcu öcv ipoltjetöircltton.
1. SBefolbitng ber Beamten I, 170
2. 93efolbuttgen ber Ülngefteltten 1,171
3. SButeauf often 1,176
4.

_
yjUetjinfe I, 176

lî. tÇïcmï>ewt>oUîet uitï» TViOiuMtntienu'fen.

1. 5|3afî= itnb fyrembenpolijei I, 177
2. 2lUgent. fctjïoeig. Spolijjeiattjeiger I, 178
3. $al)nbungö= itnb Einbringung«!often 1,179
4. 2ransport= uitb 2lrmenfitf)r!often 1,189

C. *43*>lijctcor|?ô.

1. SBefoïbungen ber Beamten 1,192
2. ©otb ber Saubjäger I, 202
3. SBeïteibung I, 204
4. Slevuaffnung nnb Sluêriiftung I, 205
5. Einquartierung I, 306
6. Sureaufoften 1,211
7. Uiietainte I, 217
8. 2JlufterungS= nnb ,3-nfpeïttonêîoften 1, 219
9. Sîeitrag aitê bent Ertrag ber ©elb=

bujfen I, 219
(Olren,'jbeutadjitttg.)

Sr.

547

547 60

10,435

1,953

12,389

5,095
2,141

86
34

865

20,000

28,221

9t.

60

50

60

10

Sr.

7,500
24,300

9,227
2,070

43,097

9t. Sr. 9t

30

30

' 984
6,604
9,665

17,238

34,493

93

21,000
471,008

18,916
984

18,427
2,690

47,203
3,299

583,531

3,830

64

20,000

7,500
24,300

8,679
2,070

42,549

85
984

9,665
15,285

22,104

21,000
465,913

16,775
898

18,393
2,690

46,338
3,299

555,309

Beilagen zum Tagbl;att des Grossen Bates. 1896.
15



58 — J\s 15 (IS)

Staats-ßeif|mtmt ties Cantons Bent für t»as Jal|r 1895«

ftedjnung

1894. 1895.
(Sumte« nnö Jterijtiungsnilirikf«.

ft o $ *

(vinnafjmeit. *ituöftubcn.

ft e i it s

(Suniutjjmeit. ftusflukn.

3-v- 91 Sr.

16,931
11,654
9,390

76,114
11,920
23,660

149,670

65
60

45
15

85

16,000
8,000
9,390

78,000
9,000

23,860

144,250

18,632 33
3,993 76

57,849 20
34,673 40
13,400 j—
4-3,736 55
25,219 34

3,835 76
1,400 75

62,027 81

18,600
3,900

55,000
25,000
13,400
35,000
32,000

5,000
800

53,100

16,580 82
1,424 33

57,769 63
20,846 29
4,875

18,666 78
44,061 69
27,167 45

906,757

59,177

18,600
1,300

65,000
25,000
5,000

25,000
40,700

8,000
6,500

15 50,700

91.

Saufettbe aSerHwltiutjj«

III." |loltjet.

1>. Cöcfänjjttiffc.

1. Sit ber .fpauptftabt :

a. ftapntng ber ©efcutgeiteu I, 221
b. Verfdpebette Verpflegungöbften 1, 223
c. Vlietjpnfe I, 224

2. Stt bert Vegirfen :

a. ftaprung ber diefattgcitett I, 235
b. Verfcpiebene Verpflegungetoften I, 244
c. ftîietjinfe I, 245

E. SttJttfrtttftnltCM.

1. ©trafanftalt ïporberg:
a. Verwaltung
b. llnterridjt îtitb ©otteëbieuft
c. ftaprung
d. Verpflegung
e. Vîietjtnô
f. Wciucrbe

g. £anbu)irt]d)aft
h. Snbentarbcrnteprung
i. .Uoftgelber

I, 246

©trafanftalt ©t. Sopannfeu:
a. Verwaltung
b. llnterridjt ttitb ©ottcëbienft
c. ftaprung
d. Verpflegung
e. Viiepptte
f. ©ewerbe

g. Sanbwirtfdjaft
h. Snbeutarbermepruug
i. .Ifoftgclber

I, 246

Sr.

900
11

911

55

62
380

12,202
3,524

124,841
80,789
8,504
1,552

231,856

1,834
453

2,678
16,503

460
54,260

115,472
2,946
7,309

201,917

9b Sfr-

10,955
7,906

12,935

64,221
9,018

25,385

130,421

66

16,959
3,580

66,403
39,367
12,700
82,358
50,547
17,557

289,474

95

18,456
1,912

55,516
44,157

5,325
26,038
61,299
49,433

262,141

9b W- 9b

10,955
7,906

12,935

63,320
9,007

25,385

129,509

42,483
30,242

1,552

58

94
73
90
31

94
66
80

28

28,221
54,173

7,309

16,897
3,200

54,201
35,843
12,700

9,053

57,617

111

09:

15i

16,622
1,459

52,838
27,653
4,865

46,487

60,223



(19) JVs 15 — 59

Staats-Irctmung to laantmts Bern für fräs Jaïjr 1895.

Ste^nuitB äldriutfcpiiß
Cimtcu «jib itedjmtngsnttrrikCH.

oljs i it «

1894. 1595. dtnnnptcn. 9(tt§pl»e»t. dinitnljttteit. 3topktt.
S-V. st. Sr. Si. Sr. Si. Sr. Si. Sr. Si. Sr. Si.

Smtfettbe SBerUwltuitg.

III." Polizei.

E. Stvafottftiilten.
62,027 81 53,100 — 1. ©trafanftalt 2Xjorberg 231,856 66 289,474 58 — — 57,617 92
59,177 15 50,700 — 2. ©trafanftalt ©t. So^armfert uitb

äßtijlpl 201,917 95 262,141 28 — — 60,223 33

121,204 96 102,800 ___ 433,774 61 551,615 86 — — 117,841 25

F. ï>eê 2Ufol)oliÂmite.
1. îlrbeitëanftalt :

7,639 68 6,800 — a. äiernmltitnq 10 65 7,147 60 — — 7,136 95
732 27 600 — b. ©otteêbienft — — 686 — — — 686 —

16,631 54 18,000 -— c. Utaljrung 76 85 17,932 61 — — 17,855 76
6,538 87 6,800 — d. 31cr()fleguttg 1,841 55 10,204 17 — — 8,362 62
4,000 — 4,000 — e. -Dîtetijinê — — 7,100 — — — 7,100 —

11,456 30 9,200 — f. ©enterbe 14,327 80 1,964 55 12,363 25 — —
151 10 — — g. ^nbentarüerminberung 3,573 46 — — 3,573 46 — —

4,930 — 5,000 — h. .Softqelber 4,692 50 — — 4,692 50 — —

19,004 96 22,000 — I, 247 24,522 81 45,034 93 20,512 12
9,277 20 8,000 — 2. Beitrag att baë îlrbeiterfjeim unb an

ben ©d)u|auffid)tëberein für entïaffene
75Sträflinge 1,247 — — 9,593 — — 9,593 75

23,282 16 30,000 — 3. ;!n'd)ufi auô bent 11 £ d 1) o 13 e1;ntc l I, 247 30,105 87 — — 30,105 87 — —

— — — — 54,628 68 54,628 68 — — — —

»

G. uuï> tßolijcifoften.
105,475 15 87,000 — 1. .Soften in ©traffadfjen 1,267 — — 91,456 18 — — 91,456 181

93,384 49 100,000 — 2. .Softenriicferftattungen uttb (Mntfjren I, 277 332,733 46 231,867 02 100,866 44 — —
400 — 500 — 3. 33ergütungen für ©ebüljrenanteile 1,278 — — 950 — — — 950 —

2,735 25 1,000 — 4. Obergerid)tëgebû)ren in ^uftijfacfjett I, 282 7,455 95 3,048 55 4,407 40 — —
11,076 09 11,000 — 5. Spoliaeitoften I, 297 241 65 12,922 45 — — 12,680 80

685 75 1,500 — 6. Snfpeftion ber Sijfdjanftalten I, 300 — — 1,385 30 — — 1,385 30
500 — 500 — 7. .Roitforbat -jum ©djutje junger Sente

in ber fyrevnbe I, 301 — — 500 — — — 500 —
— — — — 8. I'luberorbentlictje Spoïigeiîoften 1,301 — — 1,123 50 — — 1,123 50

22,017 25 500 — 340,431 06 343,253 — — — 2,821 94

H. Git»ttftani>.

59,793 90 60,000 — 1. (Sntfäjäbigung ber ©üitftanböbeamten 1,303 — — 59,793 90 — — 59,793 90
1,408 55 2,000 — 2. Snffteltionstoften unb SXnfctjaffungen I, 304 — — 1,536 70 — — 1,536 70

61,202 45 62,000 — — — 61,330 60 — — 61,330 60



GO — .Y: 15 (20)

Staat*-Hurraing tru* Iiantun* Burn für ïra* Hahr 1895.

jftedjnung

1894.

$oritnfd)laß

1895.
(Tauten imî> firdjnmujsntbrikcit.

91 o f)

(vhtmiljMicu. 'ilusgaùcit.

9t 11 it s

(gtitnaljutcn. »llusgabeit.

gr. 9t. gr. SR.

41,232
22,053

545,431
149,670
121,204

22,017
61,202

37
07
50
85
96

25
45

40,925
23,000

546,400
144,250
103,800

500
62,000

962,812 45 919,875

4,200
11,709
5,005
1,000

21,914

35
13

48

4,500
11,600
5,500
1,000

22 600

5,000

3,600
11,200
3,995
3,300
1,017

14,050

14,063

73

45

18

5,000

3,600
11,500
4,000
3,300
1,000

14,200

14,200

Sanfettbe SSertoaltuttg.

III." Poltjci.

A. SßertomltMngöfafteit iter üßdtigetbirefHim
B. fyTeiubeiifiiilOci unît ^apbitnßdtocfen
C. fsoliieicorb*
D. ©efattgntffe
E. «trafaitftaOeit
F. Sefäutyfunß öc» Wlfofjoliömtfö
G. Suftijs ttitö ^o'Oeituftcn
H. ßitttlftintb

SDîeïjr îluêgabcn als Ocvanfdjtagt $r. 11,592. 21

IV. ptilitiir.

A. Rtci'tvaltuno^faficn t>fv Siteftio«.
1. SSefolbuttg beë ©efretarê 1,308
2. SBefolbungeit ber 21ngeftel(ten I, 309
3. SBnreauïoften 1,313
4. tWtietjirtfe I, 313

15. iîanlanêfvicflêfommiffarirtt.
1. ÏSefolbuitg beë 5îantonëfrjcgê!om=

mifftirS 1,314
2. Stefolbiutg beë îlbjunften I, 314
3. 93efolbitttgen ber SlugefteUten I, 315
4. 53urcaufoften I, 318
5. SDtietjinfe I, 318
6. <£mHeibungê= unb Organifattonê=

foften I, 319
7. lloftenanteil ber Jîonfeltion I, 319

3-v. 9t.

547
12,389
28,221

911
433,774

54,628
340,431

870,904

117

14,300

14,418

3-r.

43,097
34,493

583,531
130,421
551,615
54,628

343,253
61,330

531,802,371

4,066
11,600
8,001
1,000

24,667

5,000
3,600

11,494
82! 4,134

3,300

1,190
85 —
67|i 28,719

9t. 3-V. 9t. S-v. 9t

30
29
64
37
86
68

60

74

70

10

80

42,549
22,104

555,309
129,509
117,841

2,821
61,330

931,467

70
19
71
82
25

94
60

21

20

53

14,300 [85

4,066
11,600

8,001
1,000

24,667

5,000
3,600

11,494
4,017
3,300

1,190

14,300

70

10

80

35
16

20

86



(21) JMs 15 — 61

Staats-Hcitinmnx ürs Mantints Bern für to Jaljr 1895.

Otedjnnng

1894.

®ornnfdjlttß

1895.
Cmttcit mtïi jgtcdjitungsnibrilttn.

9ti
(vhtmi()ntcu.

il|
M »«gaben.

9te

(vtnnnljmen.

i it s

^abgaben.

: & SR. 3-r. SR.

Saufende aSevltmltung.

IV. fHilitiir.

C. «}euô()auê»cvJ»ntttuiô.

S'1"- SR. St- 91. $v. SR. St- SR.

5,000
15,344
2,408

882
181

2,700
18,258

49
80
30

29

5,000
15,500
3,000
1,000

200
2,700

13,700

z 1. SMolbuitq beö äkrliralterö
2. älejblbtmqett ber MrtgejWltert
3. SBùreauïofteit
4. 33erfd)tebcne 33er>rmltimqöfoftett
5. SJlöbeUfamntlitttq
6. 5Dîietjtnfe
7. .(îoftettoitteil ber ^eugtjauëiuevîftâtten

1,052
70

13,186

25

34

5,000
15,436
3,201
1,067

89
2,700

34
70
90

13,186 34

5,000
15,436
2,149

997
89

2,700

09
70
90

13,258 30 13,700 — I, 320 14,308 59 27,494 94 — z 13,186 4F»

I>. ;}cufll)fiuédt>ctfflâttcu.

59,391
10,894

1,115
1,320
3,500

41
90,013

214
13,258

36
45
55

15
40
75
29

61,920
15,600

960
1,200
3,500

60
96,940

13,700

—

1. Mrbeitèlbfytte
2. SBerfjeuge itnb $abri!ationëmaterial
3. llnfaUberfidjeruttg ber Arbeiter
4. ginö beö Setriebêlapitatê
5. ÏJiietjtnô
6. Seuernerjtdjeruttg
7. Siefertutqen
8. 3ntientarberinel)rmtq
9. SBermaltitnqsfofteit

93,868 37

61,734
12,693

985
1,200
3,500

35

263
13,186

65
46
90

70

05
34

93,868 37

61,734
12,693

985
1,200
3,500

35

263
13,186

65
46
90

70

05
34

277 85 — — 1, 321 93,868 37 93,599 10 269 27 — —

E. 2>e|n»tê lu $a$éfcU>m uni» SangWdM.

— — 2,000
1,000

— 1. Muffid)! itnb Mitölageit 1,322
2. SSergiitung beö SBunbeê .1,322 2,183 25

2,789 35
2,183 25

2,789 35

— — 1,000 — 2,183 25 2,789 35 — — 606 10

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.



fi 2 — jYs 15 (22)

Bfaafe-Betfjmmg ïre« Baitfim* Bevit für üas Jat]r 1895.

Stetfiitung

1894.

ÜBoranfdjlng

1895.
©tmtcn unî> ItcrijmtngsntlrrikcH.

Slot)

(viitmifjmen. StuSßttkit.

e t It :

(VtltltllfjlHCtt. Stttißuticn.

gr- M- Sr. fit

3,000
1,860

17,105
13,292
75,600
64,000

46,857

14
60

74

3,000
2,000

17,000
15,000
77,500
64,000

50,500

20,350
4,486
2,958

36,826
2,387

67,008

80
57

25

62

20,800
4,200
2,000

37,000
2,500

66,500

539,217
329

23,625
5,250

545,535
14,050

36,936

60
25

16

69

400,000
500

32,000
5,250

451,950
14,200

Smifenbe ißerftmliutig.

IV. Militär.

«afcvncm>cvn>rttfttii(t-

1. tgefolbung beë SSermaïterë

2. ïtefolbungen bec îlngefteltteu
3. tgetriebêfoften
4. tünfctjaffimg bon äöoltbecfen
5. sjJctet;',itt|c

6. Stergütimg ber ©ibgettoffettfc^aft

I, 324
I, 325
I, 332
I, 334
I, 335
I, 336

G. «tciêt>frttntl<uu(t.

1. 61itt|ct)äbigung ber $reiêlontntan=
bauten :

a. Stejolbungett I, 339
b. taggetber I, 341

2. S3 urea it Joften ber .fïreiëfommanbatttett I, 343
3. Slefolbttrtgett ber Seïttonëctjefë 1,399
4. 9tefrittettau§I)ebung I,352

H. Äonfcftiou ber Sücflcibuufl »»»& SïuSrtiftttiifl
1. Slnfdjaffuitgett unb îlrbeitâlbtjne 1,396
2. llnfaltüer|idjerung ber Arbeiter 1,364
3., ginê beê SBetriebêïapttaïë I, 364
4. -UiieOjiito 1,364
5. Sieferungen I, 366
6. SSetriebëïoften I, 367

3-v. 81.

16,767

6,600
64,000

87,367

92

519,675

519,767

Sr. 9Î.

99

99

3,000
1,860

34,271
12,851
83,000

134,982

Sr. 81.

64,000 —
76

20,200
5,615
2,263

37,277
2,558

67,914

481,335
436

20,915
5,250

99
14,300

522,330

85
519,583

77

77

Sr. 91

3,000
1,860

17,503
12,851
76,400

47,614

22
55

77

20,200
5,615
2,263

37,277
2,558

67,914

17
70
75

62

481,335
344

20,915
5,250

97
95

14,300 85

2,563 -



(23) jYO 15 _ 63

Btaafs-Uetfjmtmt tie* Uantmts Baut ptr t»a$ Jafjr 1895

fftedjitttUB

1894.

äloriutftfjlag

1895.
Cmrtctt uttï» llerijnmtgsrwttriltctt.

(vtiina()iitcn. 3l«spkn.

91 e t « «

(finnnljmen. j 9luëp6en.

8t. gr. 91.

14,161 04 6,000

14,806 45 6,000 —

22,830 45 25,000
19,903 75 19,000

1,952 85 2,500
1,006 30 500
5,260 43 6,500
4,671 05 5,500

18,630 20,430

71,596 82 78,430

1,586 50 1,000
1,454 — 2,000 —

3,040 50 3,000

6,968 05 7,000

1,000 — 1,000

7,968 05 8,000

Saufeitbe 33ecftaltmtg.

IV. Militär.

J. 3lttf(>en»<t()Vtttt0 Mitî> Unterhalt î>eë lïticflë»
materials.

1. Kriegëfbmmiffariat :

a. Betleibung uttb perfbntidje 3luë=

riiftung 1,375
b. (Mos» bbrt Kleibern 1,377

2. 3eugt)ait§ ;

a. Sper|Ditlic^e Bewaffnung 1,379
b. Korfjêauëriiftung I, 382
c. JJhmition I, 383
d. (Mbê bon Kriegsmaterial I, 385

3. ïranSfwrte I, 398
4. Iffeturan^ I, 390
5. Bîietjinfe I, 390
6. SanbfturmauSrüftung I, 390

K. ®rl#$ won fantoualem micflématerial.
1. (Mbë bon alten Kleibern
2. (SrlbS bon altem Kriegsmaterial

I, 391
I, 391

Ii. 1?crfd)icöene ftUilitärauSflaben.

1. @ct)üi?enwefen, 9ïeitturfe ltnb ntilitä=
rifdjer Borunterrirf)t I, 393

2. SöinMriebftiftung 1,395
3. Kantonale BHlitäraufgebote I, 395

gr. 8ï.

49,857
13,597

14,732
27,110

25
15,097

239
35

6,570

127,266

25
15

49
95
80
19
60
70

13

1,525
16,423

17,948

141

141

50

50

gr. 91. gl'. 9t. gl'. 9t.

62,653
46

39,526
46,480

2,531
11,640
6,756
4,212

25,300
6,772

205 919

11,341
1,000
9,226

21,567

49

13,550

3,457

1,525
16,423

17,948

75

05

50

50

12,796

24,794
19,369

2,505

6,516
4,176

18,730
6,772

78,653

11,200
1,000
9,226

21,426

19

41
80
55

51
55

15

36



64 — JVî 15 (24)

Staats-Ueiftnumi ftes IXantmts Bern für fta* Jafjv 1895.

SHetfptuitg

1894.

Sornitfcfjtaß

1895.
imïi Jlcrijttmtgsrutrnlicn.

(vittitiiljmett.

>t)

tHusgubcn.

% e

(vinmtljtitett.

i it s

SHttögnbei

H

21,914
14,063
13,258

277

46,857
67,008
36,936
71,596

3,040
7,968

91.

48
18
30
85

74
62
69
82

50
05

H

22,600
14,200
13,700

1,000
50,500
66,500

78,430

3,000
8,000

91.

Saufenbe ©erhialtuitg.

IV. ptilitiir.

A. SertoaltitttgSfoften tier Xircftion
B. .«lUitonC'fnepfaMiutifnvhit
C. $eng()attsbenmi(tuttg
D. geufltjanöinerfftätten
E. Xefiotö tit Xatpfelbeit into iiattgnntt
F. ^aferneitneriuattung
G. ,S\ re tö lier tua11 tt tt
H. $oitfeWton Oer Seftetïutitg unît V»lu«vitftuttß
J. 'jfttfbetnaljrung unît llnterljult Oeö àîriegë«

ntntenntô
K. (IrtoS Doit finttumilent Alneflöututcml
L. Serfdjieöene tOiititimutegnben

SDteljv Stuägabcn als üevanfdjlagt g-i*. 785. 87

V. lirdjetuuefen.

A. Ü3cvt»altuttgsfoften bee Sireïtiott.

I. 6e!rctariats= nnb Sureau!often 11,401

B. fUotcftrtUtifdK .tütd)e.

1. Sefolbungen bei* ©eiftlictjen .11,405
2. SefolbnngSjuIaqen 11,406
3. äöotjmtngöentfdiäbigungen 11,408
4. Setjûtpngëfoften II, 409
5. Seibgebittge 11,410
6. Seiträge an .SMtaturen nnb äußere

Oieiftlidje 11,411
7. Seittag ait ben reformierten ©otteê=

bienft in ©olottjurn 11,411
8. Setträge an 5ßfarrbefolbungen .11,412
9. Xbeotoqifcbe SJMfitnqôïontmiffiott .11,413

10. SJlietjinfe .' 11,412
(ßirc|ertbau in SDelöberg.)

H

14,418
14,308
93,868

2,183
87,367

519,767

127,266
17,948

141

9t.

67
59
37
25
99

77

13
50

H

24,667
28,719
27,494
93,599
2,789

134,982
67,914

522,330

205,919

21,567

9t.

80
53
94
10
35
76
62
77

49

78

H

269

17,948

SR.

27

50

»'

24,667
14,300
13,186

606
47,614
67,914

2,563

78,653

21,426

9t.

80
86
35

10
77
62

36

78

276,285 53 251,930 — 877,270 27 1,129,986 14 — Hi 252,715 87

169 75 300 189 80 189 80

80169 75 300 — — — 189 80 — 189

575,326
3,654
9,868

41,055
24,911
4,600

580

1,565
1,300

155,235
3,000

20
40
16

15
50

585,000
5,000

11,500
41,500
30,000

4,600

580

1,500
2,000

155,235

—

1,565
495

15

577,564
3,729

11,046
41,489
25,384

4,600

580

2,215
159,480

90
65
80
91
20

1,565 15

577,564
3,729

11,046
41,489
25,384

4,600

580

1,720
159,480

90
65
80
91
20

817,965 11 833,915 — 2,060 15 826,090 46 — — 824,030 31



(25) A» 15 - 65

Staat«-Untitling üe« Hantait« Brrn für üa« Jaïjr 1895.

9tcdjminß ®onutirf)(ng

1894. 1895.

»• at. »• at.

132,860 75 134,000
1,950 — 2,100 —
5,919 — 7,000
1,800 —- 1,800
4,615 — 4,615

197 40 400 —

147,342 15 149,915

169 75 300
817,965 11 833,915 —
147,342 15 149,915 —

965,477 01 984,130

4,500 4,500
6,000 — 6,000
6,501 86 7,500
1,925 — 1,925
6,017 85 6,000
2,747 30 4,000

27,692 01 29,925

(bitten ititî» IlcfljnmttjsritttriJtcit. M*
(viitnufjuteii.

'

Wusgulieu.

91 e i it «

(vinntdjntcu. îtitêgaben.

ëaufettbe ^erUmltuttß.

V. Itirdjcmiiefeu.

C. ÂîtttbolifJbc J»ir<ï>c.

.11,415

.11,416

.11,416
2Bol)mmgëent|d)âbtgumjeii .11,417

5. Beitrag an bie Sefolbung bei: SBtfc£)bfe II, 417
6. Sfieologifdje 5pi'ûfungëlonunt)fion .11,418

1. S3efolbungeit ber (6etftlict)cii
2. SSefoIbungêjulagen
3. Setbgebinge
4.

A. SlertoaUunßSfofttit bcr îivcfHon
B. ^ruteftantifrf}C AVirrfjc
C. âiitljo(ifrf)e Àtvdje

Setiiger 2tu8gobeit a(8 öeranfdjtagt fÇv. 12,957. 39

VI. (frjiclputg.

SBcM»rt(tu«flêïoftctt î>cv STrcftiou uni»
t>«v ®))»OÎ>C.

.11,420

.11,421
33ureaufoften

' II, 426
aiietjinfe II, 426
SjMfungêfoften, (Sjperten, Dîeifeïoften II, 433

1. Sefolbung beê ©elretctrê
2. Stejolbimgen ber Slngeftettten
3.
4.
5.
6. ©tjttobalfoften .11,434

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

».

675

190

865

at.

45

45

2,060
865

2,925 60 974,098

111

2,785

2,896

»• at.

133,205
2,080
5,626
1,800
4,615

491

147,817 95

189
826,090
147,817

75

^r. at. »•

133,205
2,080
4,951
1,800
4,615

301

146,952

21

4,500
7,046
7,631
3,630
8,787 ]60
2,799 '80

34,396 07

189
824,030
146,952

971,172

4,500
7,046
7,520
3,630

•6,002
2,799

31,499 32

17



66 — As 15 (26)

Staats-EEdjmmg ïœs Eantims 3trit fur ïras Jafjr 1895.

9tedjttung

1894.

3>oranjd)lnß

1895.
©imten unît ftertjnungsrnbriltctt.

91

dinitttljmcn.

tl'
Wusßabeit.

9te

($inmil)utcit.

i n s

Sluôflubcu.

Sr. 91. 91. Sr. 91. S1'- 91. 91. Sr. 91.

ëaufenbe ^emmltiutg.

VI. ©rjieljuttg.

B. .6od)fd)Ule und îierarjttcifdittU.
a. ioifyfijjitle.

239,950 — 244,000 — 1. 93efolbungen ber ^ßrofefforen unb
Jptmorare ber Sujenten .11,442 4,000 — 244,390 — — — 240,390 —

10,900 — 13,000 — 2. ^enfionett II, 443 — — 9,525 — — — 9,525 —
18,850 10 21,000 — 3. SBefoIburtgert ber ^Iffiftenten Il, 446 — — 19,308 30 — — 19,308 30
17,323 — 18,500 — 4. SSefoIburtgen ber Slngeftetlten II, 451 — — 20,622 35 — — 20,622 35
25,006 84 26,000 — 5.a33ermaItungê!often (fjïobilior, 93e=

fyeijung h.) II, 455 — — 26,044 59 — — 26,044 59
12,600 — — — 5.bSpf)t)fiologii"c£)e£ (Inftitut, @inrid)=

tungêïoften II, 459 2,541 04 2,576 69 — — 35 65
— — — — 5.c 3oologijd)eê Snftitut, @inrid)tungë=

foften 11,458 — — 3,264 94 — — 3,264 94
9,324 90 — — (ûpparmaceutifdjeê jitftitut, Sinridp

tungêfoften.)
'

49,640 — 49,640 — 6. Srtîietgtttfe II, 457 — — 69,095 — — — 69,095 —
7. Seprmittel unb Subfibiaranftalten :

9,000 — 9,000 — a. SBibliotfjefen II, 460 -— — 9,000 — — — 9,000 —
11,897 65 9,500 — b. SßoIiflinifd)e Enflait .11,461 — — 9,539 25 — — 9,539 25
3,471 i87 2,700 — c. Spirurgifctje .Rlintf II, 463 — — 2,651 01 — — 2,651 01

1,596 98 1,500 — d. sJJiebginiict)e lïlinif .11,465 -— — 1,504 09 — — 1,504 09!
I 5,062 15 5,000 — e. 9lnatomtfd)eë ,3nftitut .11,468 — — 5,093 39 — — 5,093 39

2,072 56 2,000 — f. ipl)L)fiologt|d)es (jnftitut • • II, 470 — — 2,006 25 — — 2,006 25
1,821 58 1,800 — g. ÎUtgetûjeidurtbe II, 472 — — 1,647 27 — — 1,647 27

421 95 800 — h. Otiotrif=lartjngol. ^nftitut 11,473 — — 279 25 — — 279 25
3,558 73 3,500 — i. Sßatpologifdje 2ln[talt .11,475 — — 3,494 67 — — 3,494 67
3,743 34 2,500 — k. 9jiebgm.=d)enti|d)ee (ynftitut 11,477 — — 2,498 17 — — 2,498 17

2,368 63 2,500 — 1. 33actertologi)d)e Slnftalt .11,480 —• — 2,562 28 — — 2,562 28
3,501 23 3,500 — m. Grgantfcfye ©peinie .11,483 — — 5,732 54 — — 5,732 54
3,514 03 3,500 — n. Unorganische gfjemie .11,486 -— — 3,507 75 •— — 3,507 75
4,089 18 4,000 — o. ^hhjïîaltfdjeê Cabinet unb tel=

Iurifd)eê Gbferbat orium .11,488 — — 3,974 40 — — 3,974 40
626 59 600 — p. sJWttteralogtfd)e Sammlung .11,489 — — 612 25 — — 612 25
890 41 800 — q. ,3oologifd)e Sammlung .11,490 — — 1,270 70 — — 1,270 70

3,221 66 3,200 — r. ^ljarmaceuti|d)eô Sfnftitut II, 492 — — 3,199 75 -— — 3,199 75
815 62 800 — s. ^fjarmofotogifdjeë ^nftitut II, 493 — — 722 35 — —- 722 35
598 05 600 — t. ^gienif^eê ^nftitut .11,495 — — 444 45 — — 444 45

1,000 — 1,000 — u. Sermatologifdjeë (jnftitut 11,498 — — 996 50 — — 996 50
205 83 200 — v. @eograplji|d)eö $nftitut .11, 497 — — 206 90 — — 206 90

8. 8anbrotrtîcl)aftlid) djemifdje S5er=

|udjë= unb Äontroltftation :

4,000 — 4,000 — a. SBefolbuttg beë 3lbjunlten II, 500 — — 4,000 — — — 4,000 —
3,000 — 3,000 -— b. 33e|olbuttg beê Sljfiftenten II, 500 — — 3,000 — — — 3,000 —

600 — 720 — c. SSèfolbung beê 3lbmartê .11, 501 — _ — 720 — — — 720 —
3,057 65 1,000 — d. Apparate unb ßfjemifalieit 11,503 — — 2,494 98 -— — 2,494 98
4,937 80 2,720 — e. ,iïontrollgebûf)ren II, 504 4,266 50 — — 4,266 50 — —
6,000 — 6,000 — f. 93eitrag ber lanbiuirtïdjaftlidjeu

Schule 11,504 6,000 — — — 6,000 — — —
446,792 73 431,140 llebertrag 16,807 54 465,985 07 " 1 449,177 53



(27) .Y: 15 — 67

*Maafit -Brrfjmntg te Hantait* Bern für te Jafjr 1895.

1894.

ü>oranfrf)(ti|H

1895.
(Men unît ftedjmtugsntbrikcn. 9to^

(vimtafjittcit. tkttgpbcn.

9t e t n «

(Çtitnftfjmcit. ikitsgabcit.

gv. SR. Sr.

446,792

8,942
4,730
1,000
2,677
2,500

131,240

73

45

50

431,140

10,500
4,730
1,000
2,500
2,500

131,240

585,527 68 571,610

25,762

3,800
2,800
4,407

50

65

25,800

3,800
3,050
5,000

7,875

2,295
709
997

1,749
1,999

1,999
884
400

3,757
74

20
63
70
96
86

90
59
22
90
70

7,875

2,000
700

1,100
1,750
2,000

2,000
850
600

4,000

SR.

51,849 61 52,525

585,527
51,849

68
61

571,610
52,525

637,377 29 624,135

Saufenfce £$er!t><tftttttg*

VI. tërçieljimg.

B. M«» 24etarjtteifd)ttle.

a. fjodifdjutc.
llebertrag

9. 23otam]"c£)cr ©arten : II, 5Ö5

a. SSetriebâredjtumg
b. Spact)tâinê

c. Beitrag beêïîurgerrateS bon 93ern

10. ÏJÎatrifelgclber 11,506
11. Beitrag ber (Hnföotjnergemeinbe

93ern an bie poltKinifdje Ülnftalt II, 506
12. SBeitrag an bie .fWtttilen tnt x\nîcl=

Imitat
'

II, 506

b. giernritieifrfjitlc.

13. Sefolbungett ber ißrofefforen unb
Honorare ber 2)ojenten .II, 508

14. 33efoIbitngen ber Iffiftenten II, 509
15. Sefalbungen ber îingeftellten 11,511
16.a3SertoaItungètoften II, 513
16.b@tnrict)tung§foften 11,514
16.cSpatt)oIogtfcf)eë onftitnt, @tnrid)=

timgëfoften II, 593
16.(lï(nati)miicf)e0 x\nftitut, ©tnricÊ)=

tungètoftcn .II, 594
16.e|mfbefct)laganftalt, @inric£)tnngê=

ïoftert II, 595
17. ÛJÎtetjjmfe 11,514
18. 'Setjrmitiel :

a. Slnatomie II, 516
b. Pjbfiutogie 11,517
c. SBibliottjef II, 518
d. ïpat£)oIogifcÉ)e ïtnatomie II, 73,8

e. îtntbulatoxttdje Ailinit unb Ope-
rationêtefire II, 521

f. s2Ipotf)efe 11,523
g. Stationäre .tftinit .II, 524
h. ïierpdjt II, 525

19. Scfyulgelber II, 526
20. Slerfpitat

a. §od§)ct)uIe
b. îierarjnetfctjute

St.

16,807

167

1,000
5,015

2,500

25,489

21
981

905
1,620

290
3,174

6,992

25,489
6,992

32,482

SR.

54

10

64

58

64
58

22

Sr-

465,985

10,656
4,730

131,240

612,611

25,762
3,799
2,899
5,037

956

10,935

8,979

4,965
8,025

2,879
615

1,143
1,753

2,846
3,606

840
910

85,957

612,611
85,957

698,569

SR. St.

5,015

2,500

99

50
80
85
30
50

53

72

25

24

3,174

96

95

SR. Sr.

449,177

14,219

131,240

587,122

63

25,762
3,799
2,899
5,015

10,935

8,979

4,965
8,025

2,879
615

1,143
1,753

1,941
1,986

840
620

50

78,965

587,122
78,965

666,087

SR.

53

82

35

50
80
85
45

53

72

25

71
70
70
20

55
65
65
25

38

35
38

73



68 — JYi 15 (28)

Staats-Betfjramg très Cantons Bern für üas Jaïjrr 1895.

9teiJ)nung

1894.

fttoranfdjfafl

1895.
(Knuten imî> ncrljnuttgsntlniltïu.

9t of)*

fêinitafjincit. Wuögnbcit.

9t e t « *

(*titmt()utcit. !; Musgaùcn.

3'Ï- 91. gr. Si-

4,900
42,500

148,855

329,509
5,200

21,200
5,922

558,086

15

25

40

4,900
42,500

155,000

344,000
5,200

23,000
7,000

581,600

720,634

35,000

56,427
6,100

10,023

11,340
101,903

1,508
36,300

50

65

60

45
35

870,000

100,000

65,000
6,000

15,000

30,000
102,000

1,400
50,500

5,000
1,800

10,000
8,000
6,800

979,237 55 1,271,500

60
26,424 t

21,115
8,153 5

6,945 !-

491 05
1,197 85

19,200 -

16,034 75

66,023 88

5,750
26,100
20,450

8,200
6,945

445

14,000
13,000

66,000

Saufettbe ^erUmftumf.

VI. Œrçieljung.

C. ©UttelfdmU«.
1. fiantonêfc|uIe Sent, ï)3ettftDvteu II, 527
2. $antonêfd)ule Spruntrut, Seitrag Il, 527
3. ©taatêbeitrage ait ©tjuutafien uttb

^rog|muaften II, 528
4. ©taatëbeitrâge au ©eïmtbarfdjufeit II, 535
5. (jufpeftiott II, 536
6. spcuftortcu für Sefimbarleljrcr II, 539
7. ©tipenbien II, 541

D. lßt4tn<irf<f)ulcH.

1. Orbentlidje Staatèjjulagett an 8e|rcr=
befolbttngen II, 547

2. sllnfjerorbcnt(irf)c £taatô,]ulagen an
arme ©emeinben II, 552

3. Seibgebinge II, 556
4. Seiträge an ©emeinbeoberfdjnlen II, 559
5. Setträge an Sefjrmittel uttb Stblio=

t|efen 11,561
6. Setträge an ©djuliaitêbauten II, 563
7. SJJiäbcO e11 arbe i ts fcl) 111e tt .II, 566
8. £urnunterrict)t II, 567
9. ©ctjnlinffieftoren 11,570

10. Ibteitungêmeifer Unterrictjt 11,572
11. $anbfertigfeitêunterrid()t 11,574
12. Seffrmittei für arme Sdjiiler II, 576
13. (fortbitbungêfc|ule 11,578
14. (Stellvertretung franfer ße|rer II, 739

E. rcInrvbilôunaèaitftrtUeu.
1. Seminar $oftt>|I.

a. Sermaltung
b. ilnterricf)t
c. 91af)rtntg
d. Ser|ftegung
e. Sîietjinë
f. Sanbtmrtfdjaft
g. dnt)entarberme|rung

h. fioftgelber unb Stipenbien für (Sjterne

II, 585

in-.

168
277

1,385

9ïJ gr.

20
50

80

1,831150

225

130

24

45

5,954

6,378

4,689
907
237

709
1,564

16,441

24,548

4,900
42,500

157,055
346,464

5,200
25,418

8,300

589,837

40'

44

868,660

99,200
71,993
10,662

15,032
27,479

101,993
1,323

49,855
3,180
1,800
5,602
7,083

11,168

841,275,036

31

85

35

50
50

77
30
80
50

75

47
95
44

33

89

5,915
30,735
21,370

8,508
6,405

543
2,045

14,967

27
35
05
37

55
10

25

90,489 94

»V. 91. S1"-

4,900
42,500

156,886
346,186

5,200
25,418
6,914

588,006

165

1,474

45

868,435

99,200
71,863
10,662

15,008
27,479

101,948
1,323

49,855
3,180
1,800
5,602
7,083
5,214

1,268,657

5,915
26,046
20,462

8,271
6,405

480

65,941

91.

80
65

70
20

35

35

50
50

37
30
80
50

75

47
95

49

27
05
71

27

20

05



(29) Aï 15 — 69

Staats-toïjnmtg tos mantsns Bern Tür üas Jaljr 1895.

t.

9M)uuna
1894.

ÜBoranidjlfiß

1895.
(Edtutru uni» iUdjmntgsnibriltcn.

91

(viitniil)mcii.

9 1) «

WttSgabctt.

9te

(Snnnufjmcit.

i it «

Wuequbei

5v.

4,546
18,182
10,894
4,826

543
466

7,725
4,784

91.

15
76
07
50
55
30

75

5r-

4,500
18,250
12,000
5,200

7,200
6,000

250

91.

Sdufeitbe ©erttwïttutfl.

VI. Cfrjieljnng.

E. ScbrerbilbnuflênnftaUeii.
2. Seminar ^runtrnt.

a. 33ermaltunq
b. Unterricht
o. 9latjrung
d. IBerpfiequnq
e. Sanbn»rtfd)aft
f. ^nbentarbernteprung

j g. lïoftqelber unb Stipenbien fiir (Spterne

(Ulietyitte für bie ïurnpalie.)

II, 585

3. Seminar .'oittbelbartf.
a. 33ernmltunq
b. Unlerridjt
c. iJtatjrung
d. SBerpflegung

e. IJiietpitts
f. anbentarberntepruitq
g. .tfoftqelber

II, 585

4. Seminar Seteberg.
a. 5'ermaltunq
b. Unterridjt
c. sjia()runq
d. SSerpftequnq

e. SDHetjinë
f. Sanbtmrtfdjaft
g. (fnbentarbermittberunq
b. .fîoftqelber

II, 585

5. ÏBieberpoiunqôhtrfe unb ißenfioiten.
a. Scminarlef)rcr=5penfi orten II, 586

160
2,106

149
821
567
380

7,775

9Î.

20
40
70

65

3v.

4,568
20,876
11,622
5,596

533
2,556

4,899

9Ï.

55
19
38
65
85
10

30

gr- -

33

2,875

9t.

15

70

St-

4,408
18,769
11,472
4,774

2,175

91.

55
99
98
95

45

36,519 08 39,000 11,959 95 50,653 02 — — 38,693 07s

175
7,332

13,249
1,729

530
195

6,580

25
71
73
75

250
7,400

13,200
1,800

530

6,380

z 14

521

251
6,580

—

236
7,311

13,249
2,246

755
285

90
89
73
50

6,580

—

236
7,297

13,249
1,725

755
34

90
89
73
50

16,632 44 16,800 — 7,366 — 24,085 '02 — — 16,719 |02

3,443
4,183

11,700
3,627
2,170

134
4,500

50
69

65

3,600
4,250

11,700
3,300
2,170

4,500
106

4,500
50

3,425
4,363

11,700
3,418
2,305

9

25
12

60

106
4,500

50

3,425
4,363

11,700
3,418
2,305

9

25
12

60

20,490 84 20,520 — 4,606 50] 25,220 97 — — 20,614 47

1,500 1,500 1,500 1,500

1,500 — 1,500 — — — 1,500 — — — 1,500 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1896.



70 — JVs 15 (30)

Maate-Htfynung. üe$ Hauten# Bern für te laljr 1895.

Stemming

1894.

$oran|"d|lag

1895.
Contint hiîîi |tcri)mmprubrilicn.

9t il

dii»tnh»tctt.

!)s

9tuëga6eit.

9t e t n s

(ginttnljmeu. ; Sluögitbett.

3-v-

66,023
36,519
16,632
20,490

1,500

ai.

88
08
44
84

24

66,000
39,000
16,800
20,520

1,500

91

Sattfetifoe ©eriualtmtg.

VI. ®rjtel)uu0.

E. Seftrer&tl&uitftSanftaUen.

1. Seminar -ftofuit)!
2. Seminar ißruntrut
3. Seminar |>inbelban!
4. Seminar Oelsberg
5. 3Biebert)oIungêlur|e nnb ipenfionen

F. ïaubftuttimetiauftatlcu.
1. Saubftinnmenanftalt sJJtiiitd)enbucf)fee.

a. Sermaltung
b. Unterricht
c. Nahrung
d. Serpftegmtg
e. yjiietgins
f. ©emerbe

g. ßanbmirtfctiaft
h. Snbentartierminberung
i. fioftgelber

II, 587

2. Saubftummenanftatt SBaberit.

Seitrag beè Staate»

II, 587

1. Sanbftummenanftalt sUtünc£>ettbuctgj"ce

2. Saubftummenanftalt SBabern

5r.

24,548
11,959

7,366
4,606

9t.

89
95

50

3fr-

90,489
50,653
24,085
25,220

1,500

9t.

94
02
02
97

9t. Sr.

65,941
38,693
16,719
20,614

1,500

9t.

05
07
02
47

141,166 143,820 — 48,481 34 191,948 95 — — 143,467 61

3,375
4,849

15,269
7,019
4,025

729
808

1,469
8,095

02
30
75
70

66
20
66

3,425
5,400

16,000
7,600
4,025

550
900

7,500

—
85

142
359

5,583
4,017
1,155
9,010

30
80

50
30
69

3,461
5,904

16,142
9,412
5.055
4,531
3.056

634

20
40
95
10

39
70
60

34

1,052
960
521

9,010

11
60
09

3,461
5,819

16,000
9,052
5,055

20
40
65
30

7526,375 57 27,500 — 20,353 59 48,198 — — 27,844

3,500 3,500 3,500 3,500

3,500 — 3,500 — — — 3,500 — — — 3,500 —

26,375
3,500

57 27,500
3,500

20,353 59 48,198
3,500

34 27,844
3,500

75

29,875 57 31,000 !— 20,353 59 51,698 34 — — 31,344 75



(31) .Ys 15 — 71

Staats-Herfptmut ties Haitians Bern für iras Jafjr 1895.

!)lerf)uuit(i

1894.

Storanfdjlaß

1895.
Contrit mtî» Itrdjintngsrubrikcn.

SI a ï) s

(fcinnnljmeit. Slu^nnbeit.

St c i it s

(Sinitiifjmcn. Sïudgnbctt.

Sr.

60,000
6,000
3,000
5,000
3,500
1,000

500

79,000

9,000
9,000

27,692
637,377
558,086
979,237
141,166
29,875
79,000

2,452,435

9Î. Sr. SR.

43,500
6,000
3,000
2,000
3,500
1,000

500
300

59,800

8,000
8,000

01
29
40
55
24
57

29,925
624,135
581,600

1,271,500
143,820
31,000
59,800

06 2,741,780

Saitfenbe Sterttwltuitg.

Vi. Cfrjieljung.

G. «unfi.
1. .£riftorifcf)eê Uhtfeum
2. Ätmftfdjule
3. Hunftmufeum, SBetriebêloften
4. îlfabcmi|d)e Ihtnftfammtimg
5. SlîufiîfcOuie
6. ©tabttfjeater
7. ©dfroeijerifcfjeä (ybiotifott
8. ©ctsroeijerifdje S8ibliogra|if)ie

II, 588

II, 588

II, 588

II, 589
II, 589
II, 589
II, 590
II, 590

H. öcfämvfuitfl ôeè imfoholtsmue,

1. ©petfuttg armer Sdjulftnber 11,591
2. 3ufct)uf} aus betn Sllfotjoljefyntel II, 591

J. SRefem fût aufscror&eiiUidK 2tu«mal>c».

A. StenualtMiiflöroften Oer îireftton u. ber $t)itobe
B. §o(f)i(f)u(c itttb îterarçneifdjule
C. iftittelfd^ulen
D. tßrimaridjitlen
E. ÖetjrerbUbunpanftatten
F. Éanbftummenanftalten
G ~ "

H. iöefdntbfung bei ?tlfo()o(t9muö
I. Stcfertoc für aujjerarbeittlit^e Slttigaben

SWeljr îtuâgaben atê oevanfdjlagt g-v. 71,933.25

Sr-

8,000

8,000

2,896
32,482

1,831
6,378

48,481
20,353

8,000

120,424

sr. Sr-

43,350
6,000
3,000
2,000
3,500
1,000

500
300

59,650

75
22
50
84
34
59

8,000

8,000

25,000

25,000

34,396
698,569
589,837

1,275,036
191,948
51,698
59,650
8,000

25,000

242,934,137

Sr-

3,000

SR.

07
95
85
33
95
34

49

Sr-

43,350
6,000
3,000
2,000
3,500
1,000

500
300

59,650

3,000

25,000

25,000

31,499
666,087
588,006

1,268,657
143,467
31,344
59,650

25,000

2,813,713



72 — JVÎ 15 (32)

Staat#-Herfjmmg ïiv# tvantmt# Bevit für ïra# Kat|v 1895«

!Hcrf)nung

1894.

îlariutirliliig
1895.

©antett ituît £ftcdjmmg$ruljrilicii.
5)1 fl I) -

(vinnaljmcn. îluôflnben.

!H e

(viitmil)mcit.

i it s

WUôflUllCit.

gi'- 9t. gi'- 9t.

Sattfeitbe SSetltwItuitg«

VII. ©cmeinöciticfcii.

A. SlcrttHiltuugëtoften öcv Sivcftion ï>té

©cmciubcmcfcuê.

g''- 9t. gi'- 9t. gi'- 9t. gv- 9t.

3,500
2,400
1,483

870
65

4,000
2,400
1,500

870

—
1. 33efolbung beâ Selretärs 11,596
2. Qfefolbung beë s4ïngefteïltett II, 597
3. SBureaufoften II, 599
4. ÏJUetjinfe II, 599

—
4,000
2,400
1,448

870
95 —

4,000
2,400
1,448

870
95

8,253 65 8,770 —
SBcittgev Sluêgabcit al« ucranfri)(agt %r. 51. 05

— 8,718 95 — — 8,718 95

j

VIII." ^rmcnwcfcn bes ganjeit Hantons.

A. 21crtt><iltuttgëfoftctt î>cr îivfftiou ï>eé

2lm«ttta»eîe«3.

4,200
7,240
3,152

965
2,334

z

40

4,200
7,600
3,500

965
3,000

—
1. Skfotbuug bes Setretcirë 11,600
2. töefolbungeit ber Slngeftellten II, 601
3. SBureaufoften Il, 603
4. yjliet^infe II, 604
5. Slrmengefef}, 3Iornrbeiten .11,605

—

—

4,200
7,350
3,331

635
4,930

35 — —

4,200
7,350
3,331

635
4,930

35

17,891 40 19,265 — — 20,446 35 — — 20,446 351



(33) .\î 15 — 73

Staats-Ucrintiutii to Haniim# Bmt pir tras Jaljr 1895.

fRedjnuttg

1894.

SBoranfdjtafl

1895.
©untfit itnî» llfdjmutiisrutniluni.

(§tittta|meit. j 5ltt§gal»ett.

; c t n «

(Sjinituljitteu. Witößa&eit.

Sr. SR.

2,314
2,309

11,519
5,811
2,150
4,016
1,923
7,100

14,912

62
78
78
84

25
10
75

12

2,686 98
2,598 48

11,282 23
5,715 78
1,825
3,616 62

51
6,470

14,072 85

2,500
2,135

13,066
5,651
3,890
8,439
3,460
7,805

14,460

52
44
83
36

62
50

OB

o1'.

2,500
2,400

11,900
5,950
2,150
3,000

6,900

SR.

15,000

2,375
2,500

11,000
5,500
1,825
2,300

6,900

14,000

2,500
2,300

13,000
5,000
3,900
4,000

6,700

Srtufeufce 3Sernmliuug.

Vlll.a Jlrmeiitoefen bee tjuujcn laittous.

IS. SRrttungêanftcttteM.

1. SRettungëanftatt Sanborf.
a. SScrtualtung
b. Unterricht
c. 9M)rnng
d. SBerpjlegung
e. SJtietjittfe
f. Sartbioirtfctjaft
g. Snbentarüermetjrung
h. .éofigetber

II, 608

2. Utcttungêanftalt lariuangett.
a. äJerwaltung
b. Unterricht
c. 9iaf)rung
d. iBerpftegung
e. SMetjinfe
f. Sanbiuirtfc£»aft

g. ^nbentarberminberuitg
h. .éoftgelber

II, 608

16,000

3. SRettungêanftalt (ïrtad).
a. SBertnaïtung
b. Unterricht
o. Nahrung
d. Serpflegung
e. ÏÏJHetjittfe
f. Sanblmrtfâ;aft

g. U'nUentartierineljrunç]
h. lîoftgelber

II, 608

Sr. SR.

522
1,953

16,157
728

9,385

80

87

14
40

28,747 21

51
205

11,869
1,653
8,685

22,465

26
157

1,925

22,236
1,014
9,430

34,789

56

44

SR.

2,475
2,784

11,953
8,675
2,150

11,643
2,621
1,385

43,689 04

2,635
2,318

12,231
5,622
2,035
9,427
1,079
1,180

36,529

2,576
2,042

14,854
7,038
3,300

12,669
2,181
1,340

46,002

Sr. Sit.

4,513

8,000

79

51 2,441
574

7,505

63

9,566

8,090

32

88

Sr.

2,474
2,784

11,431
6,721
2,150

1,893

14,941

63
85
43
21

50

83

2,635
2,317

12,180
5,416
2,035

14,064

2,576
2,016

14,697
5,113
3,300

1,166

11,212

94
84
34
20

07

07
22
64
33

50

88

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1896.
19



74 — JVÏ 15 (34)

Staat*-Urt^mtn# tie* Mantmt* Berit für tm* Jaljr 1895.

9tedjnuttß

1894.

&oranjdjlag

1895.
Œattktt «nî> Jlcdjrawgssniltriltcit.

9t o lj

(vinnuijwcit. [ lUuspbcit.

91 e i n :

(vinmil)utcn. Sluägak«.

Sr. JR.

2,471
1,833

10,986
4,654
2,275

980
2,421
8,637

15,024

67
73
13
10

61
65
50

17

14,912
14,072
14,460
15,024

12
85
03
17

58,469 17

3,000
4,000
2,647
1,957
3,516
2,417
2,592

50
50
85
90
50

20,132 25

17,170
66,218

5,703
2,500

91,591

50

30

80

Sr.

2,660
2,000

10,350
5,900
2,275

185

8,000

15,000

15,000
14,000
16,000
15,000

60,000

3,000
4,000
3,000
2,000
3,200
2,300
2,500

20,000

14,000
60,000

7,500
2,500

84,000

SR.

Saufettbe $>eihmltuug.

Vlll.a ^rmeitroefen öcs ganjeit fantoits.

B. SNettungSanfitatten.

4. ûtettungêanftalt lM)rfa|.
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. "Jta()rung
d. Söerpftegung
e. sjJitet,;inîe
f. fianbwirtfctjaft
g. Snbentarbermetjrvmg
h. .ti'oftgelber

II, 608

1. SMtungëanftatt Sanborf
2. SMtungëanftatt 2larwattgert
3. Sfiettungèanftalt (Macf)
4. SRettungëanftalt ifetjrfa^

C. SBcjivfëarmeuanftalten.

Orphelinat in ©aignelégier1.
2.
3. Slrmenanftatt bon (Sourtelarp
4. SHrmenanftalt in äöangen
5. ïtrmenanftalt bon flonolfingen
6. Strmenanftatt im ©teinpiitjli
7. Orphelinat in Oelsberg

II, 609
Hospice des pauvres in ißruntrut II, 609

II, 609

II, 609
II, 610
II, 610
II, 610

D. îBerf(f)iebe»ic Utttcrftütjnugcu.
1. SSerufêftipenbien II, 614
2. ©penben an Srre, ($ebred)Iicï)e unb

Crante
3. ©penben an Unheilbare
4. Beiträge an ^ülfSgejeltfctjaften

II, 622

II, 630
II, 630

S>'-

2

2,006
825

15,019
1,268

10,508

29,630

28,747
22,465
34,789
29,630

115,632

100

15,482

15,582

SR.

39

21
56
44
39

60

75

75

St-

2,507
2,003

13,782
5,245
2,910

12,745
4,424
1,465

45,083

43,689
36,529
46,002
45,083

171,304

3,000
4,000
2,792
2,447
3,245
2,550
3,027

21,063

17,107

50,949
7,412
2,500

77,969

SR. Sv-

74
45
86
42

14
30

91

2,274

9,043

04
63
32
91

90

50
50

75
50

25

10

SR. Sr.

2,507
2,001

11,776
4,419
2,910

3,156

15,453

14,941
14.064
11,212
15,453

55,672

3,000
4,000
2,792
2,447
3,245
2,550
3,027

21,063

17,007

35,466
7,412
2,500

62,386



(35) -.M 15 — 75

Bfaats-Uerfjmuui ïxt* ïlaittmts Bern für frag Jaljr 1895.

iRedjuuitg

1894.

Sarunjrf)(ng

1895.
Cîiutteu mtî» Kcrijmutgöntbriktn. M

«•iitnuljmcit. 9litipben.

9i c t it

(*iitmi()meu. 9l«0ßttl»ett.

Sr. 9Î.

29,470

6,680
6,000

42,150

17,891

58,469
20,132
91,591

188,084

40

17
25
80

62

Sr.

28,000

6,000
5,000

39,000

gt.

gttttfeube £$ertoa(ttmg.

Vlll.a ^rmenroefe» bcs pu?eu Kantons.

E. »efämWttttg ï>cê tmfoboliirouë.

1. Setträge an ©emetrtbett (inbegriffen
,f?oftgelbbeiträge für S'ögltnge in
tRettungêanftaïten) II, 635

2. Seiträge an Sereine unb Slnftalten II, 637
3. Seiträge für Saturatberpftegung

bon Surcfjreifenbeit II, 638
4. .Qufctgtf? attë bem 2ttfof)otjct)ntet II, 638

19,265

60,000
20,000
84,000

188,265

A. SSertomttunpfoften îier Ureftiait bei Firmen«

Wefeni • • •

B. fftettnnpanfWten
C. Sejirtiarmenanftalten • •

D. Serf(t)icbcne Unterftütjungen
E. Sefittitfifttug bei 2((fu()atiimus

SBenigcr StuSgabcu at« ücranfdjtagt Sl 23,696. 75

Sr. 9t.

41,084

41,084

115,632

15,582
41,084

172,299

Sr. 9t.

35

30,004
6,080

5,000

41,084

20,446
171,304
21,063
77,969
41,084

331,867

Sr. 9t. 3r-

41,084

35
90
25
10

60

9t,

30,004
6,080

5,000

20,446
55,672
21,063
62,386

159,568

35
30
25
35

25



76 — JVs 15 (36)

Staate-Beifjmutg ito Tanten« Bern für üas Jafjr 1895,

Ptedjnnitg Stornnitfjlufl
Ctrntcit uitî> ftcdjnmigsntbriltcn.

9t o f) s

il

9t eins
1894. l<S9o. ($inna()men. IHuspbcit. (finnafjmeu. 9(u3ß«bcii.

81. 3v. 81. S-r- 81. ftr- SR. 8-v. 31. 8v. 8i.

gaufettbe söevnmltuitfl.

Vlll.b Irntenrocfen bcs alten Hantons.

A. Slotarmeupfteftc.

425,004 24 420,000 — 1. Beiträge ait bie ©emetnben. 11,641 4,141 68 427,976 47 — __ 423,834 79

143,256 40 140,000 — 2. Unterftüpung auêurâitiger Icotarviunt II, 654 1,645 55 160,188 90 — 158,543 35
3,537 70 5,000 — 3. ÏIrmettinfpcftoreu II, 658 — — 3,516 35 — 3,516 35

571,798 34 565,000 — 5,787 23 591,681 72 — 585,894 49

lt. 'i*er|>f(£0ungêanfitrtlten.

1. Verpflegurtgeanftalt fyrieniêberg.
5,1505,038 15 4,960 — a. Verlualtunq 14 65 5,164 70 — 05

205 55 210 b. Urttemdjt — — 214 — — 214 —
36,318 95 32,900 — c. Vaprtutq 2,252 65 46,426 65 — — 44,174 —
14,790 — 12,900 — d. Verpflegung 2,866 25 21,956 10 — — 19,089 85

5,280 — 5,280 — e. VHetjmë — — 5,995 — — — [ 5,995 —
3,987 75 2,920 — f. ©enterbe 20,807 40 16,037 — 4,770 40 ; — —

14,250 95 8,330 — g. Sianbtüirtfdjaft 45,825 75 34,867 — 10,958 75 — —|
634 55 — — h. (ynbentarüerminberung 7,255 90

'

5,012 35 2,243 55 — —i
34,816 20 35,000 — i. iïoftqelber 45,359 20 280 — 45,079 20 — —

9,212 30 10,000 — II, 659 124,381 80 135,952 80 — — 11,571 —

2. Verpflegnngêanftalt .ftinbelbanl.
3,912 22 3,900 — a. Vertnaltnnq 3 25 4,002 57 — — 3,999 32

207 20 250 — b. llnterrictjt — — 205 — — — 205 —i
29,476 40 32,900 — c. Dlaprung 641 30 22,639 86 — — 21,998 56

8,863 03 9,900 — d. Verpflegung 834 50 9,125 63 — — 8,291 13

3,400 — 3,400 — e. VHetjtnfc — 4,640 — — — 4,640 — -

2,135 75 2,350 — f. ©etoerbe 4,477 08 1,894 40 2,582 68 — —
5,753 51 5,500 — g. ßaitbtmrlfdjaft 29,580 17 24,156 22 5,423 95 1

— —
395 40 — — h. (ynbentarberniinberung 24,466 65 24 24,442 65 i — —

31,500 — 35,000 — i. .Ooftgelber 28,795 — 6,167 90 22,627 10 —
I 6,074 19 7,500 — II, 659 88,797 95 72,855158 15,942 37 —

3. Ve^rfö-Verpflegungsanftalten, Beiträge.
8,500 — 8,500 — a. Dberlcutbifdje Slnftalt Upigert II, 660 — — 8,500 — — — 8.500 —
6,000 — 6,000 — b. Seeläitbifdjc ülnftalt SSorbm II, 660 — — 6,000 — — — 6,000 —
8,000 — 8,000 — c. yjcitteUänb.l'lnftaltPüggiöberg II, 660 — — 8,000 — — — 8,000 —
8,500 — 8,500 — d. ©tabtbernifcpe Unftalt Hül)Ie=

iiipl II, 661 — — 8,500 — — — 8,500 —
6,000 — 6,000 — e. Dberaargauifcpe îlnftalt 2)et=

teitbiipl II, 661 — — 6,000 — — — 6,000 —
37,000 — 37,000 — — 37,000 !- — —I 37,000 —



(37) AÏ 15 — 77

iMaatö-Kevlnmmt to Uantuns Baut für to Jaïjr 1895.

!Uc(l)nung

1894.

®ornnfd)(nß

1895.
(Stuten «itî> §tcrljmittgsrnbrilmt.

»I o f)

(vinitaljmcit. jj Stephen.

9t e iit
(viitnaljwcu, Mttëpkts.

gr. SR.

9,212
6,074

37,000

52,286

2fr. SR.

30
19

49

10,000
7,500

37,000

54,500

571,798 34
52,286 49

624,084 8:5

565,000
54,500

619,500

4,500
8,040
3,233
1,485

17,258

6,600
2,574

9,174

4,500
8,200
3,715
1,485

17,900

&aitfeube ^evtualtung.

VIII.b ^rinenroefen öcs alten Hantons.

B. »cvS>îlc(StiufléauftitUcti.

1. Slerpflegiutgëcmftalt ^ricttiêberg
2. iBerpflegungeanflalt .fnnbelbattf
3. 31câirîê=35erpflegungëanftalteit

A. 9lotarwtcnliflcßc
B. SBerWepttpanftaltett

ÏSctitgci 3ïu?gnfiert aï? ücianfrfjtagt gl. 976. 88

40

40

6,600
2,500

9,100

IX. llolhsroirtfdjaft & CScfnnbljcttsuicfcn.

A. RJcvtvaMuttftSfaftcn î>cr ®ircflio»t ï»cô

1. Slefolbung beê ©eïrctcirë .IT, 664
2. SBefoIbuttgcn ber 3lngefieltten II, 665
3. Sureaulofte» II, 668
4. SJHet^ittfe II, 668

B. Statiftif,
1. ^efolbuitgen II, 669
2. SBureaixïofteit uttb 5)nic!foftcrt II, 670

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1896.

gr. st. gr. at. gr. at

124,381
88,797

216,179 75

5,787
213,179

"218,966

38 25

135,952
72,855
37,000

245,808

591,681
245,808

837,490110

4,500
8,040
3,761
1,450

17,751

38 25!

6,600
2,599

9,199

58

58

15,942 37

gi. at

11,571

37,000

32,628163

585,894
32,628

618,523

49
63

12

4,500 -

8,040 -

3,761 58
1,450 -

17,751 58

6,600
2,560 75!

9,160 !75|

20*



78 — As 15 (38)

Bfaafs-Herfjmmg ties tentons Bern für tras Jafjv 1895,

Sterfjitmtfl

1894.

3>oriuiid)lnß

1895.
(Cmttcu unît fterljnungsnUtrilien.

91 o

(fnnnnljmtit.

f)

MuSpbtn.

91 e

©imtidjmcit.

il S

WitSpbett.

3V-

3,605

2,675
77,850
10,000
2,835

){.

35

43

S-v-

4,000

5,000
80,000
12,000
4,000

10,000

Jt.

Srtufeitbe ©evnmltuuij.

IX. Polksniirtfdjaft & Ckfunbljettsroefen.

C. .ftanbcl uuJ> ©clnerbc.

1. görberuttg tum <£)anbcl unb @e=

tuerbc im allgemeinen II, 672
2. ©ewerblid)e Stipeubien II, 674
3. iyad)=, fiunft= unb ©emcrbcfcfjitïcit II, 677
4. .kantonales ©emerbcmuïeunt II, 678
5. £mlbeid)lagauftalt unb §uf|d)miebe=

furfe II, 679
6. Sluêftellung in ©ettf II, 682

D. Cantonales £e<fynifum in »urflfcotf.
1. llnterricpt:

a. Seprerbefolbungen
b. Seprmittel

2. Sermaltitng :

a. 7luffidjts= unb iiriitungslomutitfion
b. Sureau= unb IMfefoften

j c. ôeijnng, Seleudjtung, IReinpaltung
1 d. ïlbmart
3. Stipenbien
4. ©dpdgelber
5. Seitrag ber ©entembe Surgborf
6. Seitrag bes Suubcs

7. (v i nr id) tu itgsfoftctt

II, 683

E. tmag nnö Mclt>id)t.

1. Sefolbttng beë (Inipeftors .11, 684
2. Sitream nnb llteifetoften beêfelben II, 684
3. Snfpeftionêtoften ber ©idjmcifter II, 685
4. Üiafie, ©emidjte unb Apparate II, 686

5r.

1,498
3,000

90,595
8,833

5,910

31.
j

50

60

Sr.

5,579
7,050

170,785
20,833

10,086
10,000

3i.

10

56

Sr. 3{.

z

z

3t-

4,080
4,050

80,190
12,000

4,175
10,000

31.

60

96

96,965 78 115,000 109,837 10 224,333 66 — 114,496 561

37,657
14,932

479

10,157

1,100
5,.959

13,4M
17,322

50
18

83

8?

40,440
14,300

1,000

11,060

2,000
3,100

14,600
21,900

50
21

5,910
13,136
23,977

65
92

40,242
14,283

506
2,285
6,583
1,515
1,875

50
13

50
07
73

5,910
13,136
23,977

(55

92

40,242
14,283

506
2,235
6,562
1,515
1,875

50
13

50
07
73

z
36
25

28,989
6,204

64
56

29,200 43,095
1,865

57
20

67,290
3,730

93
45

38

24,195
1,865

35,194 20 29,200 44,960 77 71,021 — 26,060 61

1,500
619

4,480
559

90

25

15

1,500
800

4,000
700

— — 1,500
989

3,954
645

90
35
10 1

1,500
989

3,954
645

90
35
10

7,159 7,000 — — 7,089 35 — 7,089 35



(39) Xi 15 — 79

Staat*-Innung tic* îlanfmt* 3mt für ïra* Jaljv 1895.

Httdjnuitß

1894.

Slorttitfdjtoö

1895.
taten iutî> itedjnmtQsntkrikett.

SftoJ)*

(Siitmt|ittcit. 9lw§plien.

fft c i « s

fêtitnafnteit. 9l«8ßiik«.

Sr. 31.

5,000
6,800

735
2,295

3,640

10,900
4,557

306

123
2,400

348

29,824

18

65

15

55

05

28"

4,033

9,730
5,066
1,725

60

80

20,555 40

5,000
6,900

735
2,500

4,000

11,300
4,800

200

500
2,500

865

31,BOO

4,000

6,000
5,000
2,000

17,000

120,488

201,557
700

322,745

30

30

124,000

200,000
700

324,700

8Î.

Saufettbe ©eriualtmig.

IX. Polk0tmrtfdjaft k ©efunöljeitsnicfeit.

F. fie&enëmittetyoUjei.

1. 6t)enti|"d)eê ßaboratorium :

a. Sejblbung b. JîantouMjeiuifers II, 687
b. Sefolbungen ber s4lffifteritett itttb

beô ïdnnartë II, 688
c. ÎRietjirtô II, 688
d. ®jemtfaliett, ßitteratur, 33e=

leudjtung jc II, 690
e. Sîûderftattungen boit lnaU)fc=

foflett 11,692
2. Itadjfcfjauen :

a. S3efoIbungen ber gierten II, 693
b. JReifebergütuttgen unb $htreau=

foftett II, 695
c. ©tatiottëborftcmbe unb totale

gierten II, 696
d. Apparate unb Iteagentieit II, 698

3. SBureauangefteUtc II, 699
4. ©ureaulpfteit, ©rudtoften te. 11, 700

ti. ©eîuuï>()eitêiuef«n.

1. ©cmitcttêïokegtum, Sßrüfunqen, 3it=
foeftionen II, 735

2. lEgemetne Santtcûêborfetjren
3. Smpfraefett
4. SBartgelber an Sierße 11,715

II, 708

II, 714

H. Äranfcuauftattctt.
1. ^Beitrag beê ©taateë an bie 33e=

gtrlêïranfenanftalten
2. grloeiterung ber Srrenpflege
3. IJIieiynfe

11,718
II, 719

II, 719

gl-. 9Î. gt. ».

3,600

3,600

809
19,350
4,162

24,322

10

10

25

5,000

6,930
1,000

2,216

11,300

4,901

48
469

2,500
476

34,841

gr. ».

22

3,600

60

30

40

52

5,085
31,064
18,357

1,825

56,331 65

122,564
215,720

1,350

339,634

10

gv. 9t

5,000

6,930
1,000

2,216

11,300

4,901

48
469

2,500
476

31,241

4,276
11,713
14,194

1,825

32,009

122,564
215,720

1,350

339,634

22

60

30

40

42

25
35
80

40

95

95



80 — A° 15 (40)

Btaats-Rctfjmnut te Hanfuns Bant für te Saïjv 1895.

iRcrf)ituttg fBoraitfdjlag
(tmtten mtîr §lcrijmwg>»rntrnlmt.

91 o 1 s 91 e i H S

1894. 1895. (vtituuljtucit. Slirêguuett. diumttjttten. Wuëgn&eit.

»V- 91 gr. m. Sr. 3t. gr. 3t. Sr. SR. Sr. 3t.

Sattfettfoe $Bertt>aïtutt<).

IX. Polksiuirtfdjaft & (Sefiutöljettßroefen.

JT. @fvauetifpttat.

12,862 35 13,100 — 1. SkrlnaUung 600 13,175 60 — — 12,575 60
3,592 77 5,000 — 2. llnterric£)t 147 25 4,224 46 — — 4,077 21

37,885 96 36,000 — 3. 9taf)rimq 1,261 25 36,741 04 — — 35,479 79
30,990 98 36,230 — 4. SJerftflegunq 3,203 52 32,680 96 — — 29,477 44
15,170 — 15,170 — 5. SDUetjinê — — 17,200 — — — 17,200 —
15,036 — 18,000 — 6. Jîoftqelber Doit Spfteqlinqm 14,112 — — — 14,112 — — —
5,100 — 5,000 — 7. Jfoftgelber boit .öebamntenfchüierinttett 5,012 10 178 80 4,833 30 — —

218 90 — — 8. Snbentarbermchranq 551 30 1,236 32 — — 685 02

80,584 98 82,500 — II, 720 24,887 42 105,437 18 — — 80,549 76

ii. Siicuauftrtlt îiôrtlbau.

59,388 39 64,300 _ 1. SBeruialtnng 3,428 97 63,358 64 — — 59,929 67
2,583 72 3,300 — 2. Unterricht » 25 — 3,162 61 — — 3,137 61

139,326 90 140,770 — 3. 9tof)ruitq 19,046 18 165,019 68 — — 145,973 50
90,808 14 93,050 — 4. iBerftfiegunq 12,663 25 113,808 66 — — 101,145 41

5,000 — 6,100 _ 5. yjiiei^tnè für bas ctujjere lïraniettficutë •— — 8,995 — — — 8,995 —
10,34?' 85 8,400 — 6. ©enterbe 27,695 10 17,393 40 10,301 70 — —

5,519 51 6,320 — 7. £anbimrtfct)aft 83,665 52 75,586 32 8,079 20 — —
— — 2,000 — 8. llnfaïïbcrfid)eruttq ber îlngefteltten — — 2,135 15 — — 2,135 15

21,761 20 — — 9. 3'nbentarbernietjruitq 8,041 55 18,600 35 — — 10,558 80
207,8(98 85 215,000 — 10. ßoftgelber 216,406 20 3,123 30 213,282 90 — —

95,192 14 79,800 — Il, 721 370,971 77 471,183 11 — — 100,211 34

Ij. UUünfittßeit.

10,504 35 1. Seriualtunq 4,997 97 55,747 65 — — 50,749 68
— — 2. Unterricht -— — 2,552 99 — — 2,552 99
— — 3. 9tat)runq 11,158 63 125,072 21 — — 113,913 58
— — 4. SBerpftegung 74,716 75 252,711 90 — — 177,995 15
— — 5. yjîtetginô 248 20 44,451 50 — — 44,203 30
-— — OA AAA 6. ©enterbe 42,027 64 31,817 28 10,210 36 —
— — oUjUUU 7. Sa tt b tu irt f tf;aft 70,232 82 68,348 71 1,884 11 —
— — 8. 11nfa110 erfiü)eru ng ber Slngefteltten — — 2,000 — — — 2,000

267,920 91 9. 3nbentarbertiiet)rimq 1,470 — 92,828 22 — — 91,358 22
— — 10. .tîoftgelber 102,133 45 2,522 40 99,611 05 —
— — 11. ^Beitrag beë fyonbë für feneiterung ber

^rrettpflegc für ©iltridjturtgêtofteit in 1895 178,232 62 — — 178,232 62 — —

278,425 26 80,000 — 485,218 08 678,052 86 192,834 78
— — — — 12. Beitrag aitë bent fyonbë für fêrtoeiteruitg ber

3'rrenftflege für Sinrichtungstoften in 1894 267,920 191 — — 267,920 91 — —
278,425 26 80,000 — II, 722 753,138 99 678,052 86 75,086 13 — —



(41) A» 15 - 81

Staats-Ued|muni fr es Gantait« Bevit fitv fras Jafrr 1895,

Mcdjnun«

1894.

SBoraitf^lag

1895.
Ctmtcu întîi Hcdjituittis.rultrtlïcit.

«Hnuuljuten. 31u§gakit.

81 e t « s

(vtnmif)iucn. Wwggnkit.

gt.

4,300
5,786
1,150
1,430

25,201
39,918

370

1,678

9t.

81

2,826! 13

10,587
^99

5,000

4,437 j-

22,So i 32

4,300
6,000
1,150
2,300

19,800
35,250

1,700

9i.

Srtiifctibe 33erUmlitittg.

IX. Pollistulrtfdjaft & ©efunïiljcitsniefcn.

M. StartUtaboOtcfc.

1. Sefotbung beê ®taatêa|iotI)cferê
2. Sefolbuttgen ber SlitgefMteit
3. Siietjinfe
4. Seru>altuttgë= unb Setrtebsfoften
5. Söarenattfauf
6. ÏBarenOertanf
7. in ,$onto=,Storrent

II, 723

2,000

7,500

4,000

4,000

17,500

N. ©rtdtttbfwnfl ï»cê ©Ifofyoliêmuë.

1. Selämpfuttg beô 9IIfot)oliêmuê int
allgemeinen II, 724

2. SBetiräge art $oc§= unb .£jauëtjal=
timgêïurfe II, 727

3. Seitrage ait Solfêfûdjett, .fîaffce»
unb ©peife'fjaïïett II, 726

4. Setträge an ïrtnferl)eilanftalten unb
.fî'ofigeïbbeitrcige jur Unterbringung
Don uubermbglid)eu ïrirtfern II, 728

5. 3u)ct)uj) ans bent ttflfotjoljeljntel II, 728

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 18%.

3r-

400
67

40,587

41,055 33

300

15,651

15,951

9t.

61

61

4,300
5,883
1,150
1,877

24,326

180

37,717 77

1,641:

7,421

3,400

3,488

15,951

9t.

40,587

3,337

9t.

78

58;

20

91

50

61

15,651 61

Sr.

4,300
5,883
1,150
1,477

24,258

180

9t.

70

86
61

05

1,641

7,421

3,100

3,488

20

91

70

21



82 — JY« 15 (42)

Btaats-Hcriimunt tics Mautans Bent für tias Jaïjr 1895.

SÄerfiaiiuft SloMitfdjlaci
Ctmtcn luiîi JtMljttiutgsntlnihcit.

9t » 1) S 9t e i it «

1894. 189.». (viiutupteu. Üluößiiku. (vtnmiptcn. sKuspbcu.

S*- 9t. 3-r. 9t. S*- SR. S"-"- 9t. »V. 9t. St- 9t.

Vaufcubc

IX. Polksiuirtfdjaft & (ßefuttöljettstuefeu.

45,606 25 44,000 — 1. SMtraq bes Staates an Policen mtb
Sßrämieit 11,733 1,324 63 47,728 14 — — 46,403 51

22,781 17 22,000 — 2. SBeitraq beS SBunbeS 11,733 23,186 75 — — 2.3,186 75 — —-

22,825 08 22,000 — 24,511 38 47,728 14 — — 23,216 76

17,258 39 17,900 A. tBcnuattunpfoftcn bei* livcftioit 17,751 58 17,751 58
9,174 40 9,100 — B. Statiftif 38 25 9,199 — — — 9,160 75

96,965 78 115,000 — C. ôattbeï mtb ©etoerbe 109,837 10 224,333 66 — — 114,496 56
35,194 20 29,200 — D. UtttttanaleS ïedjittfui« 44,960 77 71,021 38 — — 26,060 61

7,159 15 7,000 — E. SJtafe «nb <S>5c»tJtri)t — — 7,089 35 — — 7,089 35
29,824 28 31,300 — F. SekitSiitittetyoiijei 3,600 10 34,841 52 — — 31,241 42
20,555 40 17,000 — G. (8je(«nbljcitöniefcu 24,322 25 56,331 65 — — 32,009 40

322,745 30 324,700 — H. Ärantenanftatten — — 339,634 95 — — 339,634 95
80,584 96 82,500 — J. gia«en|>ital 24,887 42 105,437 18 — — 80,549 76
95,192 14 79,800 — K. Smmmftalt SBntbau 370,971 77 471,183 11 — — 100,211 34

278,425 26 80,000 — L. Srrenanftalt SPtiiitfiiiflcn 753,138 99 678,052 86 75,086 13 — —
1,678 81 1,700 — IV!. Staatgnptljete 41,055 33 37,717 77 3,337 56 — —

i — — — — N. SBefüwtbfititö beb ÖllWjoltbutub 15,951 61 15,951 61 — — — —
22,825 08 22,000 — 0. §aßetberfiikerun8 24,511 38 47,728 14 — — 23,216 76

1,014,225 m 813,800 —
SBcitiger SCuSgabeit otg öevanfdjtagt $v. 110,801. 21

1,413,274 97 2,116,273 76 — — 702,998 79



(43) .V: 15 — 83

Biaate-ßeifmuniT te Bantu its Berit für te Jaïjr 1895.

SRcdjmtnß

1894.

SRovanfdjlag

1895.
Tanten nnî> ï>c rlj it it itß 0 ru Irr ikcu.

SR 0 fj s

(viintnljmcii. SMitipbeit.

SR c t n s

(viitital)nicn. ^Cuöflabctt.

gi-- ai.

20,175
23,150
11,963
4,200

59,488

65

65

26,065
8,840
0,553

44,459

50
90

40

89,997
49,988

7,010
977

21,658
3,000

172,632

15
80
85
30
40

50

gi'-

20,050
23,230
12,000
4,200

59,480

ai,

26,500
9,520
9,300

45,320

90,000
50,000
10,000
1,000

22,000

173,000

Sanfcttbe SBetUmltung.

X. Bauraefeit.

©cviurtlttmflijfoftcu i>tv ccntvaltn 5Bat»=

1>C VU'ill tUlljl«

1. SBejoIbuttgen bei: äteamten
2. ÜBejoIbuitgeit bei* Slitgefiellteit
3. 93itreciit= uitb SReifefoften
4. ÏPciet^ittfe

III, 801

III, 802

III, 808

III, 809

lî. 5Bcîivfêt)d)ô*t>en.

1. SBejoIbiutgcu bei Slejtrîêingenieurc 111,810
2. SSejolbuitgen bei IrtqeftelUen III, 812
3.

'
21ureau= itttb SRetjelofteu III, 816

C. îtnievljalt öc« @t(«rttê0C<>âMî>c.

1. 3ïmtêgebSube III, 838
2. SpfiitnbgeMube III, 857
3. .Rhxfjengebcutbe III, 859
4. Deffentiidje Spiä^e III, 860
5. ffiirtfdjaftëgebâube III, 864
6. Spfrurtbïoâïauf III, 867

gi- 9i.

119
3,056

3,176 35

gi'- 91.

19,916
23,230
12,017
4,200

59,364

26,500
9,159
9,087

44,747

89,963
53,141

3,361
702

21,341
16,100

184,610

gi'- 9i.

30

60
90
30
35
80

95

gv- 91

19,916
23,230
12,017
4,200

65;

so;

59,364 45

26,500
9,159
9,087

44,747

60
70

30

89,843 !95

50,085 20
3,361 30

702 35
21,341 80
16,100-

181,434 60



81 — .Ni 15 (44)

SRcdjnunß

1894.

Staats-Eerf|mimj ties îlantims Bern für tms Jaï|r 1895,

©ontcn unît |lfrijmui{i5nUuihnt.
Sßaranidjlnß

1895.

91 o l|

(viunulimcn. Wuöjpbeu.

ÏH eins
(fcinntiljmcii. Dlityguficit.

gr. 91.

481,761 23

3v. 91.

250,000

481,761 23 250,000
81,761 23 150,000

400,000 — 400,000
1, '115,496 84 700,000
1,215,496 84 700,000

131,120 18,700 —
131,120 18,700

7,912 30 100,000
7,912 30 100,000 —

400,000 — 400,000

1

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Sanfeitbc aSerUwltimg.

X. iaitruefen.

D. SWcuc X>o<f)(>«utcu.

Ser|d)iebene .Ç) od)bauten :

Sorarbeiten, Sauauffidjt III, 870
Surgborf, 2ed)ttilum .III, 871

Sem, Xierarjnetfd^ule. .III, 873
Söttgui)!, ©efangniebau III, 875

tpruntrut, .kantonefdjule, Um=

bauten III, 878
2>ad)ëfelbcn, 3eugl)au3 uitb DJht=

nittonômagajine III, 880
lltütti, DJiolfereifctiuIe III, 883
Sdjtofjiut)!, ©ercingnië.... III, 884
tßruntrut, ©aftt)of jum Sären III, 883
Concourt, fianbj;ngerluot)mmg TIT, 885
Uiüitfiitgcit, Sdjcune III, 887

Sent, ©taatëïanjlei .III, 889
Sern, jîaballcrtefaferac III, 891

9Jiüiifter, 9Imtt)aub III, 892

Sern, Strafanftalt, Xitrctspafi III, 893
Sern, botanifdjer ©arten III, 894
Sruntrut, Seminar III, 895
2öi^tnt)l, Sdjeitne III, 896
•Öinbelbanf, Ser(iflegungëanftalt. III, 897

Sern, .tmtfbefdjlaganftait III, 898
•Vfeljriat), iKettungsanftatt III, 898
Tyrientöberg, Serpftegungöanftalt III, 899
itangentfjat, Slmtljaus III, 900
Sera, Siititäranftatten III, 900
Sîûndjenbudjfee, tßfarrtjauä III, 900
Siiitti, SIcterbaufdjuïe .III, 901

Itjorberg, Strafanftalt III, 902
Oourtetarl), beutfetjed tßfarrljauö III, 902
Iradjiehuatb, ©efäitgniö .III, 902
lltiitti, Siolferei, .Sfäfefpeidjer ITT, 903

31. £>od)bait=Sor)d)üffe uitb StmortU

fation berfelbeu III, 903

2. Slünfingeit, (jrrenanftalt .III, 926

3. SBalbait, SrrcnanftaÜ, (Srlueitc=

rung III, 927

4. SelMat), Umbauten .III, 930

91. !| gr. ]9Î. gv. 91. II gr. !91.

40
105

120

171 75

35 '—

22,191 80
7,712 30 15,424 60

I—! 71,852-
108,572 60 108,572 60

1,795 10

44,606 20
1,218 05
4,260 60
1,854 25

17 70
35,476 05

2,492 >50

22,724! 15
11,440 40
2,922 95
7,877 10

17,004 70
61,746 J40
15,283 !40

1,357
4,927 40

11,377 85
1,892 05

557 60
1,851 55
9,065 90

690 50
2,982 15

1,314 20
856 05

485,632 -SO

172,818 87

116,756 65

116,756 65 658,451 67

871,726 75ij 871,726 75

16,258 jöOjl 16,258 60

65,774 35 65,774 35

1,070,516 351,612,211 37

87 30

22,191 80
7,712 30i

71,8521—!

1,795 40

44,606 j20
1,218 05
4,260 60
1,814 25

35,476 05;

2,492 50
22,604 45
11,440 40
2,751 20
7,877 10

17,004 70
61,746 140!

15,283 40
1,322

'

4,927 40!
1 1,377 85

1,892 05
557 60.

1,851 jööl

9,065 :90;

690 50
2,982 15

1,314 20
856 05;

'

368,876 15

172,818 87;

541,695 02

541,695 02



(45) JVÎ 15 — 85

Staats-lcrî|itiiiw t»es Bantuns Burn für üau Haljr 1895.

-

iMjitiUift
1894.

Sortuififilng
1895.

(Tonten mtii KledjnnngsrnUrihcn.
911

((•turnt (fiucH.

()'

litögakn.

9t e

(vutmiijittcit.

i n s

Ittsgakn

i
|

257,268
286,957

40,603
35,186
39,253

8,011
9,119

2,346

3t.

60
06

90
90
70
60
45

65

3r.

245,000

371,000

60,000
5,000

10,000

3,000

9t.

Srtufenbe 2$erUmftmtg»

X. Itatnuefen.

E. Unterhalt öcr Straften.

1. SBegtnetfterbefoIbungeit .III, 941
2. Material uttb Arbeiten :

a. Unterteilt in üiegte III, 1004
b. lintertalt in Sllforb :

1. ,9öl)tumgen uttb Ihtnftbauteu III, 1015
2. -JJÎaterialrxiftititg it. gunning III, 1025

3. Söafferfcfyabett it. ©djnteltenbauten III, 1043
4. Slerfctiebene Soften III, 1045
5. Setträge an Obflbaumpflaiguttgeit

lângê ber ©taatssftrafjen III, 1049
6. SrlBs boit StraftengraS, Sanb=

abïctjnittm ic III, 1052

F. 9tene @traften<»auten.

1. 2öilltgett=Sritcfe III, 1054
2. @riiufcl=@trafje III, 1078
3. Sle)d)i-©ulb£)altett III, 1057
4. ffiftaab=@fteig III, 1057
5. ïûi ebt i u lil=Od) 1 enb erg • III, 1057
6. ©afel=21)tnnèt)auë III, 1058
7. |>olj$tt)cibli=5Htggiöberg III, 1058
8. SeMat)=Saiouj: III, 1059
9. Siel, Sai)itl)ofl)lab III, 1059

10. yjiottinielon, ^afferelle.... III, 1059
11. ©üttbel), 5Doube=Sritcle .111,1079
12. )5a0lebrücle=?lfft)Itern .111,1060
13. ®t. Seatcitberg=@tra[je. .111,1060
14. )yntttgen =-Ubelbobett, ©tegbrüefe III, 1061
15. Sitrert, 9larebrüe£e 111,1061
16. .Vïtrajenfelbbritcîe III, 1062
17. SDiemtigentljabStrafte .111,1062
18. Sent=5Bnbera III, 1062
19. £>of=@abmert III, 1063
20. ©djaKeitberg=@trafte .111,1140

Uebertrag

225

9,068

140

1,928

2,770

3t.

95

70

45

05

15

245,218

278,699

59,850
41,384
61,895

5,047

7,091

9t.

35

53

55
75
55
13

30

3'Ï-

2,770

9t.

05

&

244,993

269,630

59,709
41,384
59,967

5,047

7,091

9t.

35

58

85
75
10
13

30

674,054 56 688,000 14,136 699,187 16 — — 685,054 Ol

413,563 50

50

300,000

145,871

87

1,000
5,500

75

95

9,119
145,871

2,200
273

9,000
10,342
10,395
3,000
4,820
5,849

18,817
90

353
3,076

873
11,318

900
3,097

184
416

05
75

30

75
10

60

20

90
40

05
50
30

z
z

9,119

2,200
185

9,000
10,342
10,395
3,000
4,820
4,849

13.317
90

353
3,076

873
11.318

900
3,097

184
416

05

35

75
10

60

20

90
40

05
50
30

413,563 300,000 152,459 70 239,997 90 87,538 20

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1896. 22*



80 — JVÏ 15 (40)

Iftcdjmmg

1894.

ï*orn«i(()la(\

1895.
(Tunten îtitï» ilctljnniuisrwltrilîcit.

nt für tm# Jaf|v 1895.

9t o I) 9t c t n

(vinnafjmcu. Witögnben (vinita()mcn. Witspùcn.

Sc- 8t. Sc- | Si. Sc- 8i. Sc. Si.

152,459 70 239,997 90 87,538 20
— 13,809 20 — 13,809 20,

— 6,774 10 — 6,774 10
51 — 6,239 40 6,188 40

— — 13,197 05 13,197 05'

— — 98 — -—' 98 —|

— -— 2,685 60 _ — 2,685 60
.— — 288 80 — 288 80
— — 833 05 —j 833 05
— — 8,000 — 8,000 —
— — 346 90 346 90
— — 4,500 — —' 4,500 —
-— — 873 15 — 873 15!

— — 3,945 65 '

— 3,945 65
— 165 70 — 165 70

2,911 20 — 2,911 20
— — 1,798 05 — 1,798 05
— — 267 — — 267 —
— —- 10,922 60 — 10,922 60
— 500 — — 500 —:
— — 1,690 50 — 1,690 50
— — 10,000 — — 10,000 —j
— — 800 — 800 —
— — 1,600 — — 1,600 —
— — 2,400 — — 2,400 —
— — 57 10 — 57 10

— — 2,083 45 — 2,083 45
— — 564 55 — 564 55
— — 313 65 — 313 65
— — 4,165 — — 4,165 —
— — 6,250 — — 6,250 —
— — 8,503 15 — 8,503 15
— — 4,456 15 — 4,456 15

— 4,031 15 — 4,031 15

— 950 — -— 950 —;
— — 1,100 — — 1,100 —
— -— 1,978 20 1,978 20
— — 2,800 — — 2,800 :

2,340 2,340
— - 2,599 — — — 2,599 — |

152,510 70 376,835 25 224,324 55

— — 238,381 63 — 238,381 63

152,510 70 615,216 88 — 462,706 18

Scsi. Se.

413,563 50 300,000

Si.

413,563
18,563

41)0,090

300,000
50,000

350,000

£aufenfee ©erttmïtuug.

X. Pautoefen.

F. SWfue Straftenbauleu.
ltcbertrag

21. ®cm=8cf)iuaVi5euburg .111,1077
22.110tigen=Obcrbitrfl, I. ©cftion. III, 1064
23. 8aanm=@ftaab Ill, 1077
24. ,ynHHjiinmett=Seitf III, 1065
25. ,i3öjiro^l=$tepacf) III, 1066
26. ,&ttf=Oberaeb III, 1066
27. SöoitfoI=©ourlaitott III, 1067
28. 58iirm=28engi III, 1067
29. 33aitffcliit=©rend)cn III, 1067
30. 05nfe1=9Iicberfd)erli III, 1068
31. SiombadjbrücEe III, 1068
32. 8tauffenbact)brüc!e III, 1068
33. äulljleljem^ümpü,; III, 1069
34. ©d)üpbad)=®gght>t)l III, 1069
35. Slcitfjete ,3at3bac£)briiefe .111,1070
36. £rnd)iclbad)briid'e III, 1070
37. 23rcuitbadjbrücfe III, 1071
38. i){ütl)mooö=SJictcrömaab .111,1071
39.2id)iitgc(4iingulbiul)[ .111,1071
40. sJ)liU)lebad)brüde jit 9Udjenflii() III, 1072
41. (Sntmeubrüife ju Sieffügen .111,1072
42. llnterfectt=£>abfern III, 1072
43. Jyrutigen=@ggeitfd)n>ftnb III, 1073
44. ï-iletEeit=3bacf) III, 1073
45. ïljimten^ïljurnonljolg III, 1073
46. yautei'bndjbrücfc III, 1074
47. Eöiglett, Sorfftrajje III, 1074
48. £l)untctt=33htmenftctit .111,1074
49. ®attgerettboben=©cf)U>efeIberg III, 1075
50. OjDlbtH)l)l=©d)tuenbt .111,1075
51. 9iiggtöberg=30nttemul)L. .111,1075
52. lîrntttgl)albe=Uittei'îeeit .111,1076
53. 3nd=)3il)lbrücfe III, 1076
54.5KeconbiUter=61)inbi)u .111,1078
55. sMc=6ourgenal) .111,1078
56. 9teicf)enbact)=.fftentl)al .111,1079
57. &njuuj=9?rébcimc III, 1079
58. liegen Oberburg, II. unb III.

Sellien 111,1140
59. £igrielul)l--i|d)ingel .111,1141

60. ©trafjenbau=18or[d)üffe unb 9lmor=

tifation berfelben 111,1141



(47) .Y» 15 — 87

Staat#-Heefjmmg trr# Hartüm# Berit für üas Jaffr 1895.

fRerfpttng

1894.

Slofnnf^liiö
1895.

(Tontmr unît lledjmtmuunittriluMt.
o \) *

(viiutnljmen. 3t«§ftnkn.

91 c t il s

Ctitnnfjtiten. | 9lu8gnlbctt.

Seat. tfï.

345,190 90 240,000

3t. gr. at.

345,190 90 240,000

gtrnfettbe SSetitialtmtg*

X. flautoefeit.

G SSafîer&attlet».

1. SBofferiautett :

1. Sorarbciten, Sauaitffidjt III, 1083
2. gmmenforreftion, èmmenmatt=

Surgborf III
3. Stjpacl) p ©dppfen III
4. ©ürbe p 233attenu>t)I .III
5. ©djlettfen p llnterjeen, £t)un

uttb Siel III
6. Serjdjiebene Soften III
7. 91are p fftabelftttgèrt .III
8. Stare, 3nterta!en=St)unerfee III

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35

3îetben= uttb ©arfeitbad) p SoI=
tigert Ill
©immenïorreîtion, Oberrteb=£en! III
Stauwehr p Spun .III
2lare=.Rorreïtion, @lfenan=Sern III
Sirëtorreftton p ßourrour III
3lfis=.fîorrefttOtt, II. Sep! III
éruttbbacf) p iîtrdjberg .III
Sperjtëbadperbauung b. geiiterê=
©et) III
Âaufltébadj bet Saatten .III
,fïalberf)bmbad) bet Saatten .III
Surbad) bet Saatten .III
ïïtattenbacf) p St. Stephan III
tßladjti» uttb firatpattengraben p
Stetigen III
Sdpenbigraben p fRüntfjofeu III
gctpad) p ©bertt)al .III
Olfieforreftion, III. Sep! III
Sulb p SJlütjIerten .III
Sintmen! orreîtion b.Saunt anttêoet) III
Slare, §t>f=Sriettjer|ee .III
Sîiebernbad) 31t Oberhofen III
Stämpbad) 31t Sinneringett III
Saanentorrettion giiaifcEjen Saupen
unb ©Itigen.
Äapfbadj 3U St. Stephan.
Senfe in ber Seitfemnatt.
Dirfiggrabett 3U Sdpargenegg
Saueîibad) 31t ^tUerftngen
§unbêbad) 31t Slofeurteb

III
III
III
III
.III
.III

1131
1087
1091

1093
1094
1096
1096

1096
1114
1097
1098
1097
1098
1099

1116
1117
1100
1100
1133

1101
1102
1102
1134
1104
1104
1105
1105
1105

1106
1106
1107
1108
1108
1109

liebertrag

59,485
8,000

63,239

70
32

40,696

8,000
1,260
8,600

14,187
7,000
8,100
7,300

2,000
3,400
2,400
5,200

900

2,000
8,000
7,390

27,131

1,900

6,897
3,800

79

06

25

72

60

296,991

40

26

Seat.

870

126,674
11,870
94,538

4,178
700

2,469
40,696

8,244
1,427
8,600

25,100
7,110

14,883
13,061

2,411
4,343
3,706
6,642
1,649

3,450
13,500
14,175
68,183

279
665

2,570
3,700

396

11,800
100

11,718
7,440

55
1,064

518,275

47

60

15
10

05
85
85
75
30

14
41
30
70
20

50

98

Se. 3t. Se-

870

67,188
3,870

31,299

4,108
667

2,469

244
166

10,913
110

6.783
5,761

411
943

1,306
1,442

749

1,450
5,500
6.784

41,051
279
665

2,570
1,800

396

11,800
100

4,821
3,640

55
1,064

221,284



88 — JYs 15 (48)

SRedjitstttg

1894.

» 9 t.

345,190 90

Staats-Ifedjtmtmt ties Hantons Bevit für tias 5at|v 1895.

(ünntcit unît §ted}mwg<»rultrikcu.
SRorititfdjliig

1895.

»• 91.

240,000

345,190 90 240,000 —
55,190 90 100,000

290,000 — 340,000 r
6,321 65 6,000

1,263 50 1,000 L

86,33H «8 32,500 —

32,134 04 32,500 —u

30,000 30,000 ~T

323,380 31 377,000 —

Saufeitbe SBerUmttuug.

X. ptturoefcit.

W. SSafîerftrtulett.
llebertrag

36. ©ontenbad) uttb ©erfterengrabett

ju Sigrismtjl 111,1109
37. Slirêforreftioit, 8obereffc=ßourt .111,1109
38. ©tiffibac^ uttb TVrarfjtbacl) 3it

ju SBrieuj III, 1110
39. 2)orf^ ttitb SRöfettbadj 31t Steffin

burg 111,1110
40. SBärbad) uttb iseifjettgrabeit 31t

ildytutjl 111,1111
41. üßladjtU itnb .UratjljaUeugrabctt

311 heutigen, II 111,1111
42. èûnigertbadj 31t Stalben .111,1112
43. îtare 31t $nitert£irdjet .111,1112
44. £jaëletf)aleittfitmfifung .111,1113
45. SBleienbadfmooêentfumpfimg .111,1113
46. fyeigebad) 31t SRieberftocfeit .111,1114
47. ßettj 31t SBottobingen .111,1115
48. Söällijgrctbett 31t SBrertjitofen .111,1115
49. Sdjeußforreftion 31t Söicl .111,1115
50. |)orttbad) bei äöafett .111,1116
51. ©ürbe, SMp=IM)rfai5 .111,1117
52. S8riil)I= unb SUtndjeitbad) 31t £l)i>

rigeit 111,1133
53. Sd)logbäd)ü 31t Zottigen. .111,1135
54. ©ritite bei Sumisuralb .111,1135
55. (Sumte im Sc£)ite30fcl)arf)e!t .111,1135
56. Senfe 3a ÛEfjôriëfjauë uttb 9leuctt=

egg 111,1136
57. îare, ©c^üijeitfal)r=@lfettüu .111,1136
58. $itlg 31t ©teffiöburg .111,1136
59. (Smute im ©ubetteifdjadjett .111,1137

60. 2öafjerbatt=SBi)rfd)üffe uub^lmortU
fatiort berfelbeit 111,1137

2. SSefolbungen ber Sd)Ieufen= unb
Sdpellenmeifter III, 1081

3.3Bafferred)tsfatafter

4. ^uragemäfferlorreftion,Unterhalt III, 1122

5. fpa§letl)alentfumf>fung, nad)träg=
lirijer Beitrag III, 1123

SR 0 f) * SR c t tt 5

(ftitttufjitteit. ?(uäßttkn. (vittnit()titeit. ?ÜtöflrtbCH.

». 9t. Si. »• m. ». Si.

296,991 26 518,275 98 221,284 72

1,839 84 1,839 84

10,000 — 43,045 40 — 33,045 40

— — 3,795 05 — —1 3,795 05

— — 326 70 — 326 70

— — 162 — — — 162 —

3,600 5,205 50 1,605 50
625 — — 625 —!
436 90 — 436 90

597 90 597 90 — —-

— 350 80 — 350 80

_ — 153 — 153 —
— 196 30 — 196 30

— 500 j— — 500 —
— 16,223 _ — 16,223 —
— 39 35 —1 39 35
— 342 25 —1 342 25

240 240 —
3,500 — — 3,500 — — —

— 189 — — 189 —
— — 1,400 — — 1,400

_ 8 __ 8

— — 7,583 70 — — 7,583 70

— — 11 — — — 11

— — 330 75 — 330 75

316,529 601,877 42 — — 285,348 42

— — 375,250 38 — — 375,250 38

316,529 — 977,127 80 — — 660,598 80

— — 6,035 65 — 6,035 65

33,841 17 29,648 68 4,192 49 — —

.— — 30,000 _ — — 30,000 —r

350,370 17 1,042,812 13 !__ 692,441 96



(49) As 15 - 80

Staat#-taffnmtg ür# laaittim# Bern für üa# laïjr 1895.

91 erf) it il it g

1894.

®ornitifl)(afl

1895.
Ctmtcit uuîi |t*djntmgsnibrilwn.

9t o Ij *

fêinnaljnteit. Wtrêflaben.

91 c i it s

fêtmtnljntcit. Witsgabeit.

Sr. ». 3-v. ».

11,979105
7,906

447
900

30
40

20,937 95

59,488

44,459
172,632
400,000
674,054
400,000
323,380

20,337

2,094,353

12,000
10,000

500
900

Sr.

22,400 j-

65

40
50

56

31
95

59,480

45,320
173,000
400,000
688,000
350,000
377,000

22,400

37 2,115,200

426,000

1,719,305

500

2,145,805

441,000

1,704,395

2,145,395

Stiufcttbe ^ernmltititfl.

X. ftoitniefcit.

H. ©crtncffunflSfoften.
1. SSeratefjuttgâfoften 111,1126
2. lîoftcn fiir ^probebernteffuttgert Ill, 1128
3. .ftantoitëfarte III, 1130
4. fflîictjinfe III, 1130

A. WerimiUungôtofteit tier centralen banners
toaltiing

B. SBeitrtsbeljöraeit
C. Unterhalt öer ©tatitöflclmu&e
D. Weite £)od)lnutten
E. llnterljatt Her ©trafen
F. Weite ©trafeens iiiiQ iövitrfenbauteit
G. Sßaficrlmitten
H. Serincffitngbfoften

SDfetjr ïïiiisgabcn a(3 »craufdjlagt gr. 572,568. 02

2,299

274

60

2,573 60

3,176
1,070,516

14,133
152,510
350,370

2,573

1,593,280

XI. Unleiljeit.

A. »ü«f}aOlutt0 unb ©erjistfuttß.
1. WücEjaljIuttg :

Slnleifyen b.1887, gr. 50,316,000,
37-2 °/0 IV, 1181

2. 3Serjirtfuitg :

91nletl)ett b.1887,3r. 48,697,000,
3 72 % IV, 1181

2Meif)m 9.1895, gr. 48,697,000,
3 % IV, 1181

3. 33erjäl)rte Obligationen uttb Sou-
porté IV, 1181

».

35
35
15
70
17

60

32

3>'. ». St¬

il,999 05
9,999 05

|_

900 !-
274

22,898 10

59,364 45
44,747

184,610
1,612,211

699,187
615,216

1,042,812
22,898

4,281,048 34

852,197

730,455

315

1,582,967

50

50

». Sr.

9,699
9,999

900

20,324

».

45
05

50

59,364 |45

44,747 !30

181,434 60
02
01
18?

96
50

02

541,695
685,054
462,706
692,441

20,324

2,687,768

852,197

730,455

315

1,582,967

50

50

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.
23



90 — JV» 15. (50)
\

MmU-l&txiimng. ties Nantirm Bern für üa# Jaljr 1895,

ftedjnung

1894.

SSotan^tafl

1895.
(îmttctt mtî> îlerljuimgôntluiluot.

ft dlj «

(^iiittafjmcit. ftuëflaùeit.

ft c i it «

(viiutafjttteit. ftuiQitkit.

S-v-

5,330

570

5,900

2,145,805
5,900

2,151,705

et.

08

08

4,500
5,000

6,284
4,666
1,535

21,985

75

75

»'•

7,000

600

7,600

2,145,395
7,600

2,152,995

4,500
5,000

7,200
4,100
1,535

22,335

ot.

£aufenbe £$ertt>ctlimtg.

XI. ^nlctljcn.

B. 3inleiiKnêfoftcu.
1. ftrouifionett, ïranëportfoften itttb

9Igio IV, 1184
2. Srucffoften, ^ublifatiottê!often te. IV, 1185
3. Äoftert beë ftitleiïjenê Don 1895,

Imortifation. IV, 1185

A. ftiiifyufjhtitji uttîi ftet'îin|uii0
B. ftitleiïjenëfojtejt

OBcnigev îtuSgabcn a(8 ttcvaiifdjlagt %x. 110,332. 59

XII. 3ftnan;ittcfeu.

A.. itevwaltuuôëloftci» bet ftiuattjöircftio«
unt> Somilnenbircftion.

1. 93efolbung beë ©eîretarë
2. ftefolbuttg beë $antonaIbanï=

Snfpefturë
3. SBefoIburtgett ber IngefteEteit
4. 18ureau= uttb fteifefoften
5. 3J{ietjinfe

IV,1186

IV, 1186
IV,1187
IV, 1190
IV, 1191

<V-

532

532

91. S-v-

33,872
822

425,000

459,694 91

40

40

1,582,967
459,694

2,042,662

4,500

5,000
6,540
3,746
1,580

21,366

41

64

64

&r. 91. Sv- 91.

33,872
822

425,000

459,694

1,582,967
459,694

2,042,662

50
91

41

4,500

5,000
6,540
3,214
1,580

20,834

21
70

91

24

24



(51) Ai 15 — IM

Bfaats-Ucdimuni tics Hantuns Bern für tias laftr 1895.

9ledjnuttfl

1894.

Sornnf^IttB
1895.

(Ernten unît lldjmntijsruttrilieit.
9tc

(vtnnaljnten.

I S

Wusplieit.

9te

(Siitnaljttten.

t It «

»Kitöpbeti

g>'.

13,500
21,706

2,208
3,426
1,000

9Î.

95
07
15

gv.

13,500
23,400
2,500
3,500
1,000

SR.

Vmifeube SSerlurtWmtg.

XII. ftitanpcfcit.

B. ««ntottêbwdiftrtltcrci.

1. 33efr>lburtgert ber SSeamtert IV, 1192
2. 23e|oIbungen ber SlngeftelOen IV, 1193
3. 33ureaufoften IV, 1196
4. £>rmffoften unb SBucfybirtberfoften IV, 1197
5. SRietjittfe IV, 1198

C. Stflflcmchtc .«afîcu (ftaittouëfrtfîc uitî»
ïtnttêîdtaffncrcien).

1. SBefoIburtgert ber ßaffiere IV, 1202
2. Söefolbitng bcê SlngejMlteu ber

,fîaîtiott§me IV, 1203
3. äUtreäufoftett IV, 1205
4. OJÎietjinfe IV, 1206

A. Sîertottïtttnpïûftcn ûcv ^iitnnjbtreïtion uiiö
$omäncttiHreWiott

B. ftttitditöiu^Ijolteret
C. WUpmcinc Atixïîcit

SBcntgcv StitSSga6en afö ueranfe^fagt Çv. 6,955. 45

gr.

191

3Î.

90

3*.

13,500
22,040
2,060
2,878
1,010

SR.

86
70

Sv. 96

13,500
22,040

1,868
2,878
1,010

9i.

96
70

6641,841 17 43,900 191 90 41,489 56 — — 41,297

56,300
3,000

2,244
265

02

58,000
3,000

5,000
265

— — — 57,275

3,000
2,867

270
65

— — 57,275

3,000
2,867

270
65

61,809 02 66,265 — — 63,412 65 — — 63,412 65

21,985

41,841
61,809

75

17
02

22,335

43,900
66,265

—
532
191

40
90

21,366
41,489
63,412

64
56
65

20,834
41,297
63,412

24
66
65

125,635 94 132,500 724 30 126,268 85 — — 125,544 55



02 — «Y» 15 (52)

Staat#-tatmumj tHantmis Bevit für ïra# Jaïjr 1895.

3led)nnng Sisoranidjfng
©tnttcit intïi flcdjninitjsntlirikcn.

9t c IM 31 e t tt s

1894. 1895. (ftnnapten. Ausgaben. (viunaptcit. Ausgaben.

0v. 91. 0r. 91. 0v. 9t. 0f. 9t. Sr. 91. 0r. 9t.

Saufcitbe SBerUmltuttfl.

XIII. fanöimrtfdjaft.

A. iBcrtuattuußefofte» Der Sireftion.
8,200 — 7,600 — 1. Sefolbungen ber Angeheilten IV, 1209 — 7,600 — — 7,600 —!
1,447 65 1,800 — 2. Sureautoften IV, 1210 — — 1,124 20 — — 1,124 20

— — — 3. IDîietjittê IV, 1211 — — 300 — —- 300 —

9,647 65 9,400 — — — 9,024 20 i 9,024 20

B. SauDtoirtfdjoft.
1. fyörberung ber £anbmirtfd)aft :

12,717 98 16,500 — a. ,jm allgemeinen IV, 1214 2,712 45 17,013 05 — — 14,300 60
12,000 — 12,000 — b. Sobenberbeffcrungen IV, 1216 9,027 — 21,027 — — 12,000 —
10,000 — 10,000 — c. Alpmirtfdjaftlidje S3erbeffe=

rungen IV, 1218 22,719 70 32,719 70 — 10,000 —
— 50,000 — d. Beitrag ait bie lanbmirt=

fdjaftlidje Aufteilung in
Sern IV, 1219 — — 50,000 — — — 50,000 —

2. Spfa^ucijt ;

22,285 — 22,000 — a. Prämien IV, 1229 26,190 — 47,895 — — — 21,705 —
3,404 80 6,000 — b. 3ud)t^engftanfäufe IV, 1230 3,880 — 6,385 25 — — 2,505 25
1,059 65 1,400 — c. Sdjaufoften IV, 1231 — — 1,394 95 — — 1,394 95
1,208 80 1,500 — d. Allgemeine .Soften -IV, 1233 13,555 50 14,734 45 — — 1,178 95

3. Ainbüiel^ucbt :

61,381 — 85,000 — a. iprämien IV, 1481 71,081 — 144,951 — — — 73,870 —i
5,042 !35 5,000 — b. Sdjaufoften IV, 1241 250 — 4,958 20 — — 4,708 20j
1,250 35 1,500 — c. Allgemeine «Soften IV, 1242 1,250 — 2,634 55 — — 1,384 55

60,000 — 70,000 — d. Seitrag auê ber Siel)ent=
fdjäbigungsfafje IV, 1243 70,000 — — — 70,000 — — —j

4. œd)ioeine= unb ,3iegen^ud)t :

4,934 50 5,700 — a. fprömien IV, 1244 5,009 — 10,639 70 — — 5,630 70
788 40 1,000 — b. Sdjaitfoften IV, 1246 — 970 65 — — 970 65
243 45 300 — c. Allgemeine .Soften IV, 1246 — 244 — — _ 244 —

i 76,316 28 147,900 — 225,674165 355,567 50 — — 129,892 85

C. i'anöloirtfdtoftlidK Sdmtc.
1. Yanbioirtfdjaftlidje Sattle:

20,250 94 23,400 — a. Unterricht 381 35 19,654 54 — —! 19,273 19
6,000 — 6,000 — b. ,Sontroll= unb Serfudfsftation — — 6,000 — — — 6,000 —

10,825 66 10,600 — c. Scrmaltung 928 27 12,032 87 — — 11,104 60
7,665 80 7,550 — d. Aaljritng 85 20,950 78 — — 7,309 93!
5,952 98 6,300 — e. Serflequng 3,140 95 11,920 19 — — 8,779 24
1,835 — 1,835 — f. Sîietginê 100 : 3,930 — — — 3,830 —i
3,857 50 4,500 — g-, Arbeiten ber .ßöglinge 3,134 70 — 3,134 70 —I
5,153 40 — — h. ffrtbentarberminberitng 10,495 25! 6,065 60 4,429 65

14,542 75 13,100 — i. .Softgelber 16,610 60 3,100 — 13,510 60 —
9,932 72 11,700 — k. Sunbeêbeitrag 9,864 75. — — 9,864 75 —

19,044 01 26,385 — 58,296 72 83,653 98 — 25,357 26

I



(53) Aï 15 — 93

Sfaaf0-Btif|umt0 to Uantims Brrit fïtr to Jaïjr 1895.

fRedjtuutß

1894.

$oratt|"<!jfoß

1895.
(ütnttcn tmî> Ütcdjmntgarubrilmt.

9t O I) s

(vinitttljittcn. Wiiyfiuiien.

9t c i it s

(vimta!)ittctt. 9(u90n6en.

gr. SR

2,734

2,734 94

19,044
2,734

16,309

01
94

07

18,727
5,580
5,162
4,323
3,115
1,200
5,730
5,890

10,454

25,094

2,021
1,041
1,587
1,551

574
7,221

100,002
117,527

5,810
4,715
3,227

1,394

31.

1,385

1,385 —

26,385
1,385
3,000

28,000

40

72_

94

24,800
3,600
6,600
4,400
1,750
1,200

4,600
12,400

22,950

01
17
97
75
10
64
10
54
19
18
87

94

3,730
1,500
2,000
2,000
1,700
4,000

90,000
101,700

500

2,730

Saufettbe &evn>a(tung.

XIII. faninuirtfdjaft.

C. i?auî>mivtfrf)rtftlidK $d>ulc.

2. ©utsunrtfdjaft

1. £anbttnrtfd)afttid)e ©djule
2. ©utëroirtfctjaft
3. SduëjMtungôfoften

II, 1247

I>. SRotïerctfdmIc.

1. BMfereifd)ute :

a. tlnterricf)t
b. Bermaltung
c. SJtafjrurtg
d., Beilegung
e. ïïîietjinê
f. Arbeiten bcr gögltnge
g. SubentarUermehrintg
h. .floftgetber
i. Bunbeëbettrag

2. Bïolîerei :

a. Sftiet^infe unb ©teuern
b. Unterhalt bet ©ebäube

c. ©eräte unb SUtafdjinen
d. Brennmaterial unb Beleuchtung
e. Befotbungen unb 2lrbettëlôt)ne
f. Berfdjiebene Betriebêïoften
g. Bîtldjanfauf
h. Sßrobufte
i. ©djtoeine

k. Berfdjieberte ®tnuat)men unb Sduôgaben
l. Bortrag auë früherer Dîedjnttng

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

SR.

50,928 02

50,928102|

58,296
50,928

8

109,232

iyt.

50,236

50,236

83,653
50,236

1,4.33

74 135,323

1,856 63:
153 65

2,690 50|
314 68
100

1,200
3,046 [41
4,475 I—

10,507 33

24,344

525
57
57
50

14

131,122
12,536
2,729

147,092

20

52

86
95
45

78

22,458
4,262
8,786
5,421
4,750

3,161
1,250

50,090

SR. gv. SR

691

691

691

03

03

03

38
1,200

3,225
10,507

89

33

1,225
602

3,608
1,874
1,650
3,367

100,896
16,931
8,330
8,107

13,975

160,569

114,191
4,206

(yl\

25,357

1,425

26

26,091123

20,601
4,109
6,096
5,106
4,650

114

82
01
38
84

97

25,746169

64i
45;

700
545

3,551
1,824
1,650
3,353

100,896

5,377

01
88
53
05

42
38

57

13,975 |99

13,476174

24*'



94 — Aï 15 (54)

Staate-Hrrfptmtg te Hantelt# Bern für te Jafjr 1895.

îHc(l)itunfl

1894.

$orattfdjl«9
1895.

dvittcn mit) ilcrljmwgsnthnlteit.
9t

(vtunul)uteit.

it)>

l'luögaben.

ft e

($ittna(jmcn.

t It s

Ausgaben.

Si'-

25,094
1,394

31.

94
94

Sr.

22,950
2,730
1,000

3i.

Suufenbe SBeritmUmtg.

XIII. fanöroirtfdjaft.

D.

1. ïïîolferetfdjule
2. SMfcret
3. 3luêftettimqë!often

IV, 1248

E. yauMi>ivtfd)rtfilirt)c ÜtHntcrfdnile
IV, 1248

A. ^evuiultuitpfoften ïicr Xirefttoit
B. Sttttîmiirtl^aft •

C. öanötotrtfdjaftlidje ©djulc
D. fttdlfmifdjule
E. ôaitïmiirticljaftlidje SBiittcrfdjulc

SBetiigcr Ausgaben al« tteranfdjtagt Sr. 2,719. 65

XIV. forjtnicfcu.

A. 'ücvttnUtunpfoften öcr centralen Sovft=
SBertoaltung.

1. Slefolbuttg beg ©eîretcirë IV, 1252
2. Sfejolbuttgen ber IngeftelUett IV, 1253
3. 93itreau= uttb fReifeïoftett IV, 1256
4. mietainfe. IV, 1256

rv

24,344
147,092

496

31.

20
78
50

Sr.

50,090
160,569

544

31.

89
52

gr. 31. Sr.

25,746
13,476

47

31.

69
74
50

23,700 26,680 — 171,933 48 211,204 41 — -Ii 39,270 93

4,981 14 4,981 14

— — — — — — 4,981 14 — — 4,981 14

9,647
76,316
16,309
23,700

65
28
07

9,400
147,900
28,000
26,680

— 225,674
109,232
171,933

65
74
48

9,024
355,567
135,323
211,204

4,981

20
50
97
41
14

— 9,024
129,892
26,091
39,270

4,981

20
85
23
93
14

125,973 — 211,980 — 506,840 87 716,101 22 — 209,260 35

4,200
8,800
2,996

740
11

4,200
8,800
3,000

740
9,639 75

4,200
7,573

11,991
745

35
30

4,200
7,573
2,351

745

35
55

16,736 11 16,740 9,639 75 24,509 65 — 14,869 90



(55) .Y» 15 — 95

ïre« banian« Berit für üas Safjr 1895.

SRcdjltU««

1894.

Sor«tt|rf)tug

1895.
®ctrtctt unî» |iedjmwgöntbriltctt.

3t a f)

(vinudjineii. tKugpùett.

9t e i it s

fêiiutajjitteit.1 îluspbcit.

gr.

15,900

1,397
3,027

590

68,600
2,870

13,994
2,960

11,020

11,017
55,550

15
20

65
35

10

53,792 25

2,270

35,000

69

37,270 69

16,736
53,792
37,270

107,799

11
25
69

05

Sr.

15,900

1,500
3,600

600

70,000
3,000

14,000
3,000

12,000

10,800
56,400

56,400

5,000

35,000

5,000

45,000

16,740
56,400
45,000

118,140

SR.

IMiifcube ^scrnmltmifl.

XIV. iforHtuefeu.

B. TÇorftpolitei.

1. gorftillicitorett :

a. 93efolbuttgeit ber fÇorftirifpeï=
toren IV, 1257

b. Sureaufoftett IV, 1258
c. «Reifetoften IV, 1260
d. Siietjinfe IV, 1260

2. .ffreiêforfter :

a. Sefülbuttgen ber Jîretéfôrfter IV, 1262
b. Sureaufoften IV, 1265
c. «Reifetoften .IV, 1267
d. «Uïietjmfe IV, 1269

3. Dberbamtraarte unb 2öalbauf=
fe£;er IV, 1271

4. Seitrag beê Sunbeê IV, 1271
5. Sïnteil ber ©taatètoalbungen ait

bett Soften ber gorftinfpettoren
uttb Vreisprfter IV, 1271

g-drl>cvmt(j beê gorftuicfcnë.
1. Setträge an SBalbmirtfc^aftöpIäne

unb Sörberung beê gorftroefettê
int allgemeinen IV, 1272

2. Serbauungen bort Söilbbäcpen unb
Slufforftungen int ^odjgebirge IV, 1273

3. Seitrag an bie forfüüirtfcfjafttidje
Sluëftellung IV, 1273

A. Sernmttungôfoflcn
B. gorftyoltjei
C. ^övberung beö $orfttocfen8

äöeniger Îtu«ga6en al« ocraiifdjlagt gr. 8,451. 64

St¬

il,580

56,400

97

67,980

90

90

9,639
67,980

90

77,711

3t.

97

80

80

52

Sr.

15,900
866

2,512
590

69,850
2,939

13,795
2,960

11,363 45

120,777

2,112

35,000

5,000

42,112

24,509
120,777
42,112

187,399

SR. St¬

il,580

56,400

75

48

48

88

SR.

97

Sr-

15,900
866

2,512
590

69,850
2,939

13,795
2,960

11,363

52,796

2,021

35,000

5,000

42,021

14,869
52,796
42,021

109,688

SR.

80
15

50
85

45

78

68

68

90
78
68

36



— N« 15 (56)

Staate-Ueüframg te Hantelt# Bern für te Jafjr 1895.

SKedjnung

1894.

^oraitjdjlag
1895.

©nuten uni) itcdjmtmjsrubrikcn.
9i o

(vinmi()mcit. tttuögaktt.

ÜH e t it «

(vunuafjinen. 31uêgaficit.

gv. st.

701,960
189,61S

891,578

1/180
718

20,621

®r. at.

70
08

7«

670,000
225,000

895,000

50
40
69

1,500
400

17,000

22,820 59 1.8,900

IS. s:ct>cuuutjïiimcn.

1. @toc!to)ungen
2. ©rubenlofungen, ïorf
8. 2üeib= unb Seßenjinfe, ©raê= uttb

11,589
28,000
32,364

166,685
479

7,307
2,599
5,821

45,000

299,845

8,526
19,556
38,958

1,148

68,190

14

35

25
17
15
18

20,000
28,000
34,000

175,000
1,500
8,000
1,000
5,600

10,000

3,000

24 286,100

10,000
31,000
47,000

3,400

07 91,400

1. Söatbfulturen
2. Söeganlagert
3. fmtlöpne (Sanmuartenlößtte)
4. fiuftlößite
5. ÏRardjurtgeit, Sßermeffungett
6. Stetgerurtgô= uttb SSertaufStoften
7. 5Red)tSfoften
8. lufforftung tut großen sJJloo§

9. Smicßettrebifioit beS 3öirtfcßaft&
plattes

10. ©ebäubereparaturett
(©dpuefelbergftraße.)

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

IV
IV

gv.

Sttiifeitbe sBertwrtttuitg.

XV. StaatsnmliMmjcn.

A. .^<tupt> Mit» ^tüifdicmttitjtiugen.
1. Ipauptitußuugen IV, 1274
2. ,3lotfcpemtußitttgett IV, 1274

720,276
149,132

869,409 38

IV, 1276
IV, 1277

Sifdjettraub IV, 1280

2,192
1,909

21,459

25,562

40
90

85

15

1296
1298
1302
1303
1304
1305
1306
1307

1309
1310

44,338

8,026

110
537

53,013

D. tBeftf>ta>er»eu.

1. täieferungenan93ered)ttgteunb2lrme IV, 1312
2. Staatsfteuern IV, 1319
3. ©emeinbefteueru IV, 1331
4. Srfpelteumatertal IV, 1332

16
25,429
20,476

45,922

at.

72

78

542

3,115

3,658

63,915
28,000
40,639

149,561
1,667
7,487

28
5,690

5,539
1,414

303,945

10,372
52,538
62,935

600

126,445

at. gest.

720,276
149,132

869,409 38

75

45

20

1,649
1,909

18,344

21,903

73

45
92
27
27
60
95

95
25

39

37

gr-

95

19,577
28,000
32,612

149,561
1,556
6,949

28
5,690

5,539
1,414

250,931

10,356
27,108
42,458

600

80,522

st.

48

50
92
52
50
60
95

95
25;

67

05
38
16

59



(57) As 15 — 97

Mmi&-%tii%x\\xx\# to lîantmt# Brrn für to Saï|r 1895.

Stedjnunß

1894.

$aran|fljfaft
1895.

©0iitcit uni |lcdjmutgsntbrilicu.
Äo$s

fêimtaljiitett. Wuspbcit.

Stein«
(H-imtafjmcit

Sr. 9i. gr.

55,550

3,500

50 050

56,400

3,500

59,900

891,578
22,820

299,845
68,190
59,050

78
59
24
07

895,000
18,900

286,100
91,400
59,900

487,314 06 476,500

9Î.

165,235
19,720
20,870

422,780
123,760
32,840

395

47
25

52
80

189,000
21,000
20,870

423,420
123,760

7,000
150

785,602 04 785,200

Saufettbe iLtcrttmltuuß.

XV. Staatsroalbungen.

E. UkvitmUunflêfoftcu.

1. Wrtteil ber ©taatêtoalbungert an
ben .©often ber gorftinfpeftoren
unb .ffretêfbrfter IV, 1333

2. Beitrag an bie Unfa 10 nttb ,ttran=
ïentaffe ber Söalbarbeiter IV, 1333

A. öaubt« uitb SttnfdjeiMUtjttitgeu
B. 9lebeiuti0}uitgeit
C. âBirtfdjaftâïûften
D. Skfrfjuierden
E. ScrnmWiMptofien

ÜJicIjr Sinnaljmen a(3 Bcvanfd)(agt gv. 23,459. 07

XVI. Pomäucn.

A. (frtrnfl.
1. Spadjt^ittfe lion ffitulbomänen
2. Spadjt^iitfe Don Sßfrunbbomänen
3. fltrc^engebäubeit
4. ^a^tjinfe Don Slmtêgebauben
5. SPttdjt^infe Dort llftlitärgcbäuben
6. érlbê Don ^robnlten
7. Sßerfdjiebene (ïtnnaljirten

IV, 1337

IV, 1340
IV, 1341

IV, 1342
IV, 1341

IV, 1343
IV, 1344

Sr.

869,409
25,562
53,013
45,922

993,908

162,295
18,077
19,990

521,405
123,760

14,316
330

860,174

91.

03

76

Sr-

56,400

3,500

59,900

3,658
303,945
126,445
59,900

493,948

907
27

486

1,420

91. Sr. 9t

869,409
21,903

96 499,959 07

85

10

161,387
18,050
19,990

521,405
123,760

13,830
330

95 858,753

57
05!

81

Sr-

56,400

3,500

59,900

250,931
80,522
59,900

91.

67
59

Beilagen 25



98 — JV» 15 (58)

Staat«-Hetfiramg üe« Hantmt« Bern für üa« Jtafjr 1895.

iRerfjuuitg

1894.

$orattidj(aß

1895.
Ctmten mtfc llcrijmntgsntlirilmt.

«Roljs

(Cinnutjmett. |j %uôp6cn.

Ol e i ii »

(vinnu()uten. i îluëpbeit.

Sr. 91. Sr. 8t.

20,597
140

1,240
3,154

41,891
894

57
20
30
89
24
78

10,000
500

1,500
6,000

40,000
1,000

66,129 42 57,000

13,020
17,191

21 14,000
14,000

30,211 21 28,000

785,602
66,129
30,211

04
42
21

785,200
57,000
28,000

689,261 11 700,200

gattfettbe SBerttmïtung.

XVI. Pomäneit.

1. Kulturarbeiten u. SSerbefferungen IV, 1345
2. yjiarctjungeit, ißermejfungeit IV, 1347
3. Ititffict)töfoften IV, 1348
4. Kaufê= unb SSerpadjtungâîoften IV, 1350
5. 33ranb9erfict)erungêtoften IV, 1353
6. <Steigerungêborbet)âIte IV, 1354

C. ©cfd)U»ci;t>en.

1. ©taatëfteuern
2. ©emeinbefteuerit

IV, 1357

IV, 1364

A. Ertrag
ß. äßirtfdjaftäfoften
C. ©ei'djMeröen

ältefjr ©imtaljmen atê »evanfdjtagt gi\ 61,979. 83

Sr. 9t. ftr. 9t.

20

20

668
6,653

7,322

860,174
20

7,322

867,517

93

93

11

80

17,248
1,607
2,194
2,815

41,291

65,156

18,760
19,999

38,760

1,420
65,156
38,760

105,337

gr. 9Î. gv. 9t

20

88

14

858,753

97 762,179

93

81

83

17,248
1,607
2,194
2,815

41,291

65,135

18,091
13,346

31,438

65,135
31,438



(59) AÏ 15 — 99

Bfaafa-Hrrfjnnng ties Hanta its Barn für üaa Jnljr 1895.

S)ted)mtitg

1894.

Soranfdjlaß

1895.
Ctmtcn uttîi itedjmuujsntlrrikttt.

(vinnnlftneit.

II»
Ausgaben.

Ole

(vtititnfjtitctt.

ins
SEttögitlteit.

3fr. SR. Sr- dl

Saufettbe SBernmttiwg,

XVII. Potnänculittffc.

Sr. SR. Sr. 9t. Sr. SR. Sr- SR.

44,122
102,107

98
05

41,000
94,000

— A. fttttfe für ©utljakn .IV, 1366
B. Stufe für Kanffdpttöttt. .IV, 1366

45,526 65
91,079 46

45,526 65
91,079 46

57,984 07 53,000
SBcntgcv 3(it8gabett a(8 »cvanfcfytagt (Jr. 7,447. 19

45,526 65 91,079 46 — — 45,552 81

XVIII. lypotljekarliafirc.

A. SRofteftvag.
-

3,767,008
101,546

17,682
15,198

1,665,498
284,024
564,792
435,839

108,915
520,000

17
15

30
85
60
03
95
25

3,800,000
105,000

11,000
15,200

1,716,000
299,000
564,000
334,500

4,500
116,200

1. Stufe bort .Spt)potf)etar=$arlef)n
2. 3irtfe bort Sbarlefjn ait ©emetnbeit
3. Sinfe bon jeitroeiligeit ©elbanlagen
4. Sprobifiotten
5. jjHetginê bont 2Inftalt§geböube
6. Stufe her ®epotö auf Kaffafdjeine
7. ,3tftfe ber SJepotê in Kontokorrent
8. Stufe ber Spareinlagen
9. Sircf6 für jeittneilige ©elbaufnafynten

10. SSerlufte unb silbfc|retbungen
11. ©tttonuuenöfteuern
12. 3inë beê ©tatnmfapitalë

3,989,251
108,181

16,993
18,500

9

15
95

05

75

209

642
2,782

1,818,129
281,398
608,933
399,509

115,500
520,000

05
41
85
Ol
75
63

3,989,042
108,181

16,351
15,717

15
95

59
1,818,120

281,398
608,933
399,509

115,500
520,000

10
Ol
75
63

322,365 64 897,000 4,132,935 90 3,747,104 70 385,831 20 — —

B. aSertoattunflôlofteu.

5,893
30,700
44,400
6,000

10,099
2

7,599

60

17
74
20

6,500
31,000
46,500

6,000
8,500

500
2,000

1. Saggelber ber 93erioaltnngëbef)5rben
2. Sefolbungen ber ^Beamten

3. SBefoIbungett ber Slngeftellten
4. yjiiet^infe
5. SBureaufoften
6. fRedjtë= unb SSetreibungëfoften
7. Sntolumente

3,343
4,371
4,364

20
55
05

5,713
31,000
45,535

6,000
13,837
4,436

40

07
73

4,364 05

5,713
31,000
45,535

6,000
10,493

65

40

87
18

89,496 31 97,000 12,078 80 106,522 20 — — 94,443 40

520,000 C. 3inS t>eê StammtapUM 520,000 520,000

520,000 520,000 — — 520,000 — —



100 — V« 15 (00)

Staate-Itecfjnitwt îrm Mantim# Imt für îras Saïjr 1895,

iRcdinuitfl SRornnfdilttfl
©fltrtcit tiuïi lîcdjmttnîsntluïltciT.

9t.il); 91 c t il s

1894. 1895. fêtnmtptett. Ausgaben. (gtitnnljincii. 9l«8ßnbcn.

gr. SR. SR. gv. flï. & 9t. »r. SR. 3-v. SR.

ëattfettbe ©etttwltuiifl.

XVIII. DijpotJjcImrlwlïe.

322,365 64 897,000 A. Otafjcrtraa 4,132,935 90 3,747,104 70 385,831 20 _ _
89,496 31 97,000 — B. syermaltujtßöfofteit 12,078 80 106,522 20 — — 94,443 40

520,000 — — C. 3in3 lies Stnmmfagitais 520,000 — — — 520,000 — —

752,869 33 800,000 — IV,1367 4,665,014 70 3,853,626 90 811,387 80 —

2ReI)ï ©ittnaljmcn a(ê beraiifdjtagt gr. 11,387. 80

XIX. lantoitalbanli.

A. »etrlebScrttafl.
321,950 22 430,000 — 1. 3infe 936,919 65 550,496 20 386,423 45 —
455,852 72 420,000 — 2. Söedffelertrag 460,392 34 — — 460,392 34 —
169,4d4 43 100,000 — 3. Sprobifionen 269,787 95 4,230 19 265,557 76 -—

8,215 30 — — 4. 91ufberoaljrungögebüf)ren 7,641 95 — — 7,641 95;: — —
104,998 — 105,000 — 5. SBanfnotenfteuer — -— 109,509 65 — — 109,509 65

3,309 88 3,000 — 6. Cantonale urtb ©enieinbefteitern — — 3,190 86 — — 3,190 86
132,019 75 17,000 — 7. Slbfrfjreibuugeu uttb SBerlufte 33,156 61 252,063 40 — — 218,906 79
292,343 88 280,000 — 8. ïkrumltungsfoften — — 309,734 47 — — 309,734 47
201,613 25,000 — 9. .fîurégenunn auf 2öertfcl)rtften 180,588 10 — — 180,588 10 — —

624,404 16 570,000 IV, 1368 1,888,486 60 1,229,224 77 659,261 83 — —

B. drtraoêuetiuenfcutta.

50,000 — 20,000 — 1. ßinlage in bic ^anlrefetbe — — 60,000 — — — 60,000 —
50,000 — 20,000 — IV, 1368 — — 60,000 — — 60,000 —

624,404 16 570,000 A. SöetriebSevtrnß 1,888,486 60 1,229,224 77 659,261 83
50,000 20,000 — B. (IrtraßStoertoenbttttß — — 60,000 — — 60,000 —

574,404 16 550,000 —
9Jîcljr ffiinnaljmcn al? »evaitfdjlagt gr. 49,261. 83

1,888,486 601,289,224 77 599,261 83 — —



(61) Ai 15 — 101

Staat#-Homing ïrt* Hantim# 3tvn pir îra# Saljr 1895,

i)lcrf)Ultlt(l

1894.

Sîotnnfdjlag

1895. (üftrtcn unit ItcdjmmgsnUtrikcn.
91 a ^

(ytnniifiutcK. fKirêgakn.

91 e i tt «

(Çinttaijmen. SMusgakn.

Sv.

517,760
324,967

31,430

41,503
14,254
4,077

524,204

1,458,197

26,179
977
469

4,884
4,074

35,646

1,458,197
35,646

1,422,551 01

31. Sï.

11
39
40

32

500,000
385,000

25,000

5,000
5,000
5,000

50 925,000

39
08
04
79
27

49

16,000
500

13,500
5,000

35,000

50
49

925,000

_
35,000

890,000

SR.

gitufenbe Serinaitung.

XX. Staatôhaflfe.

A. 3i«fe Don ©tttftabcu.

1. ginfe bon ©elbanlagen :

a. âknïbeput urtb -Ê>i)4»ot£)elarïaffe

b. Obligationen
e. @ifenbafjnaftien
d. ©ott£)arbbafyn=6ubbention.

2. ginfe bort S3orfc£)üffert :

a. ©pejialberwaltungen
b. Oeffentlidje Unternehmen

3. 3i"îe bon berfd)tebenen ©uttjciben
unb SSerfpâtungâjjinfc

4. 33erfd)iebene Sinnatjmen

IV, 1369
IV,1478
IV, 1373
IV, 1373

IV, 1374

III, 1375

IV,1380
IV, 1382

B. 3tnfc fin $d)ulben.

1. gtnfe für Depotë:
©fH^ialbertoaltungeit
@erid)tlicf)e (Mbljinterlagen IV, 1389
Slbminiftratibe ©elbfjinterlagen IV, 1393
©pejialfonbd IV, 1394
SBerfdjiebene Septë.... IV, 1396

2. ©conti für SBarjo^lungett IV, 1401

a.
b.
c.
d.

A. ftittje boit ©uftjnbeit
B. Qinfe fiir «d)u(îicn

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1896.

422,280
405,490

58,620
3,457

38,377
15,179

4,645
637,760

Sr.

1,585,810 ill

505
595

474
25,356

230

54

41,564

67,679

10

19,842
1,209

98
5,943
6,288

SR.

68

14

421,805
380,133

58,620
3,227

.38,377
15,124

4,645
596,196

99 1,518,160

44
48
70
81

15

406

1,100 10 36,382158

1,585,810
1,100

2Rct)r ©innafjmcn at« Bcranfdjtagt gv. 595,848. 24
1,586,910181

67,679
33,382

101,062

1,518,130

57 1,485,848

SR.

72

40

72

gr.

19,842
1,209

5,348
6,288

62,282

32,282

24! —

SR.

44
48

81
15

48

48

26*



102 — As 15 (62)

Staate-fcrtjmmg ixes Hantxm# Bern für üas Jaïir 1895.

9ted)niutfl tßoriwidjlag
(Honten imîi $cdjiuutg5ntbrilien.

î)t( Ij s 91 e i it «

1894. 1895. mnimipten. Slitëgaûcn. ©tnitaptcn. Sluêgaôen.

5-v. 91 S«- 91. S* 9Î. 3-v. 9Î. S*- 9t. Sr. 9t.

Saufettbe SBerftwltmtg,

XXI. $it|?en uitb lonjisliattonen.

A. JUttftcu.

140,754 60 140,000 — 1. ©cfprodjette SBujjett IV, 1404 131,806 05 3 20 131,802 85 —
47,531 20 68,000 — 2. llmgeruanbelte 93ujjeit IV, 1408 — — 37,165 15 — — 37,165 15

5,129 45 2,500 — 3. tBerjcipte ïhtgen IV, 1411 — — 6,195 50 — — 6,195 50
293 60 500 — 4. Ibniimftratiübujien IV, 1413 815 10 20 — 795 10 — —

1,274 40 2,000 — 5. Sittteile att etbgettbffticptt Sitgen IV, 1414 1,099 26 — — 1,099 26 — —

89,661 95 72,000 — 133,720 41 43,383 85 90,336 56 —

lî. iBufjcMl>cvtt»cnöunfl

4,021 95 4,000 — 1. SSepqêfoftett IV, 1417 — — 4,472 — -— — 4,472 —
78 — 2,000 — 2. SMotjitimgert an @emeittbeplijet=

b tetter unb ïpribate IV, 1419 — — 2,276 50 — — 2,276 50
20,000 — 20,000 — 3. Seitrag an bte SSefoIbung beô

Spoligetforpê IV, 1420 — — 20,000 — — 20,000 —
6,000 —• 6,000 — 4. Beitrag ait bte Srtbaltbettfaffe be3=

felbctt IV, 1420 — — 6,000 — — — 6,000 —
32,199 70 20,000 — 5. iHntcit ber ©etttetnben IV, 1420 — — 26,833 95 — — 26,833 95
32,199 70 20,000 — 6. Slttteil beê fatttortalcit ,Rranteit=

unb Slrntenfottbê IV, 1421 — — 26,833 95 — — 26,833 95
1,647 80 — — 7. Söerjcjjiebette SBupertanteile IV, 1423 — — 1,863 60 — — 1,863 60
6,485 20 — — 8. SSortrag 311 tterteilenber Slttteile IV, 1421. 54,399 76 56,456 32 — — 2,056 56

89,661 95 72,000 — 54,399 76:1 144,736 32 — — 90,336 56

C. ©rfrttj uni» Âonfiéfatiiuicn.
3,035 90 1,500 — 1. <Sr)ap IV, 1428 9,669 26 6,456 01 3,213 25 —

20 45 500 — 2. Vomis fatiotten IV, 1429 56 30 — — 56 30 — —
3,056 35 2,000 — 9,725 56 6,456 01 3,269 55 — —

89,661 95 72,000 A. SBttfjen 133,720 41 43,383 85 90,336 56
89,661 95 72,000 — B. îBitfietttierttienPng 54,399 76 144,736 32 — — 90,336 56
3,056 35 2,000 — C. ©r|ntj ttitb ilanjisfittianeit 9,725 56 6,456 01 3,269 55 — —
3,056 35 2,000 — 197,845 73 194,576 18 3,269 55 — —

iUCCEjr vatnnatjntcn eus ucvunicfyictQt $i\ ±f&ov. où



(63) A» 15 — 103

Staat#-%tûinnng. to Cantons Brrtt für to Jaljr 1895.

Dlcrijitttun

1894.

iiuvanirf)(«(i

1895.
OLoulctt mtï» llcrljmtirgsritltrtkint.

9ldD

(s-tnnutjwen. tJluêpbcjt.

91 c t it «

tëiitmiïjntcit. Wuëgaben.

gr. 8t.

52,597
9,580
8,008
2,510170

70

50

37,519 90

9,620
5,441
1,312
2,399

45
60
65
28

5,265 48

1,200
5,094

1,675
514

40

80
55

5,055 65

37,519
5,265
5,055

90
48
65

47,841 03

Sr-

40,000
8,000
8,000
2,000

26,000

7,000
4,000
2,500
2,000

2,500

8t.

1,200
4,000

200
700

5,000

1,300

26,000
2,500
1,300

27,200

gaufettbe 3$e?toa(tung.

XXII. fifdjerei unb ierglmu.

A. 3<»ôî>.

1. 3agb|mtentgeMt|rett
2. 2tnteit ber ©emeinben.
3. 2luffi<f)të= urtb Sejugétoften
4. SSergütitng ber ©bgenoj]"enfct)aft IV, 1435

IV,1430
IV, 1431

IV,1434

B. ftifdjmi.
1. IV, 1437
2. 8luî[i(f)të= uttb Slejugêtoften IV, 1439
3. §ebung ber fÇtfc03Uct)t.... IV, 1442
4. ißergittung ber ©bgenoffeitfcfyaft IV, 1442

C. iBcrfllmw.

1. Skfolbuttg beê Vitittett=Vsvtfoeftore IV, 1443
2. Siienerjgebiifyrett IV, 1443
3. Steinbrüche:

a. Äonjeffionägebühreit IV, 1444
b. Stocfernfteittbrud), ïtuëbeutung IV, 1444

4. Hebung beê SSergbcuteê IV, 1445

A. 3«8l>
B. ^ifdjerei
C. ÜBerg&au

SDÎcfjv ©imiafjmcti atê »«anfcfjtagt gv. 17,769. 28

Sr-

49,027

841
2,103

51,971 98

9,479

3,030
2,766

15,275

2,805

621
5,161

8,588

51,971
15,275

8,588

75,836

8t.

72

72

91

61

Sr.

8,940
9,210 40

18,150 40

5,409
4,717

10,127

1,200

1,389

2,589

8t. Sr-

49,027

2,103

33,821

9,479

2,766

50 5,148

43

2,805

621
3,772

43 5,999

18,150
10,127
2,589

33,821
5,148
5,999

30,867 33 44,969

8t.

72

22

48

28

Sr.

8,940
8,368 90

5,409
1,687

1,200

8t.

85
65



104 — J\'s 15 (64)

Bfaafë-%zfyxmt§ te üanfnn« Bern für te Jafjr 1895.

9tedjiumg

1894.

üßoriutfdjlaß

1895.
Cmittu imî» Jtcdjmmgsrubrilteii.

9t o 1) s

(vittitnljuten. 9tn«ftnben.

9t e i n *

fêinitailjttten. Wuôflulieit.

Sr. SR

67,781
966,394

450
575

2,600
79,815

982,053

33
20

92

79

16,000
84,961
98,225
4,484

10,679
585

8,386
3,261

203,288

15,900
1,000
3,024
9,540

29,464

58

68

68

982,053 79
203,288 [58

29,464 [68

749,300 53

970,200
300

1,500

972,000

16,000
75,000
91,000

2,250
13,000
2,300

3,500

196,050

15,900
1,800
1,000
9,950

28,650

972,000
196,050
28,650

SR.

747,300

gaitfettbe SBertuaitung.

XXIII. Mjfjanblung.

A. enljt'cvfrtuf.
1. ©al^orräte auf 1. Sautter
2. .ffocf)faIg
3. Stafelfatj
4. SDleerfalj
5. Sitngfalj
6. ©enaturierteê .Çfodjfat^
7. ©algüorräte auf 31. 3)ejentber

B. SBetriebéfoftcu.

1. ginê beê SBetriebölafutalö
2. Sransportoftert
3. Sluëuiâgerlôfyite
4. ïftagajmlôfjite
5. SBergüturtgen für SBarjafjluitg
6. aSerfdÊjiebette SBetricbëlofteu
7. SSerfcfytebene ©inualjmen
8. ©conti, .Qiuöüergütung, Jîurêgetuiuit

C. ÜlcvttmUuttflCifoftcn.

SSefolbuttgen ber Beamten
93efolbungen ber îlugeftellten
33ureau!often
yjiieOjinfe

A. Saliiicrïttttf
B. SBetriebÖfoften
C. SletnuUtunpfoften

IV, 1448
9Jîc£)v ©imtatimen alé »cran)cf)tagt fjv. 18,162. 84

1,427,576
1,850
2,275

12,937
74,796

1,519,434

8,538
3,039

11,577

3,750

3,750

1,519,434
11,577
3,750

1,534,762

SR.

50

43

93

46

93
46

39

'tfv.

79,815
427,225

1,400
1,125

,327

518,892

16,000
84,685
99,965

4,375
10,855

1,226

115

217,224

16,350
1,000
2,462

13,370

33,182

SR

92

92

04
72

55
92

85

08

518,892
217,224
33,182

769,299 55

Sr.

1,000,351
450

1,150

3,610
74,796

1,000,542

SR.

50

43

Ol

Sv.

79,815

8,538
2,923

1,000,542 Ol

16,000
84,685
99,965
4,375

10,855
1,226

205,646

16,350
1,000
2,462
9,620

29,432

SR.

92

04
72

55
92

62

55

55

205,646
29,432

62
55

765,462 m



(05) X« 15 - 1U5

Staat*-T&ttfymng. hm Hantmt* Bent für üa* Jaïjr 1895.

Dtedjnuttß

1894.

Sßuranidjlafl

1895.
(Quitten uitïi JtcdjmimjsnttJrilteit.

91

(viumtljmcu. Slnêpben.

9te

(yinualjraeit.

ins
ÜKnöpben.

&1'-

189,557
329,372
24,201

91.

30
65

gr.

50,000
320,000
22,000

SR.

Saufeitbe SBerUiattmig.

XXIV. Stempel* uttb H?aulmoten=Steuer.

A. Stcmbclftcucr.

1. ©tempelpapier
2. ®tempelniar'fett
3. @pieliartm=@tempel

IV, 1468

B. ©uMfnotcuftcuev.

1. flantonalban! IV, 1469

C. SBctvicbéfoftcn.

1. lioljntatcrial (Spapier,
u. f. to.) IV, 1470

2. Unterhalt bei* ©erätc IV, 1471
3. Sprobifiortm bec ©tempelberfäufcr IV, 1471
4. SSejugöfoftett IV, 1472

«. SBcrtoaltuunSfoften.

1. Sefolbmtgen ber 5lngefteEten. IV, 1473
2. Söureaulo'ftett IV, 1475
3. ÏHtetjmê IV, 1475

A. iStentpeljfcttet*
B. SBanfnotenftener
C. Setrieböfoften
D. $ernmttitnpfoften

SRetg ©inna^men atê oeu-arifcEjtagt. gr. 32,733. 30

gr.

55,655
337,589

26,654

SR.

30
40
10

gr.

556

SR.

55

3-r-

55,655
337,032

26,654

SR.

30
85
10

3-r- SR.

543,130 95 392,000 — 419,898 80 556 55 419,342 25

90,000 90,000 93,865 40 — 93,865 40 —

90,000 90,000 — 93,865 40 —- 93,865 40 —

8,256

70
20,580

106

40

80
36
25

10,000

200
20,000

200

—
298 20 8,733

21,034
170

65

20
10

— — 8,435

21,034
170

45

20
10

7529,013 81 30,400 — 298 20 29,937 95 — 29,639

4,800
2,561

525
70

5,000
3,500

550

— — — 4,870
2,889

525
60

60

— 4,870
2,889

525
60

7,886 70 9,050 — — — 8,284 — — 8,284 60

543,130
90,000
29,013

7,886

95

81
70

392,000
90,000
30,400

9,050

419,898
93,865

298

80
40
20

556

29,937
8,284

55

95
60

419,342
93,865

25
40

29,639
8,284

75
60

596,230 44 442,550 514,062 40 38,779 10 475,283 30 — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.



106 — JYs 15 (66)

Sfaafs-ErrfjmuuT îxm Kantimsv Bmt fur t»a«s laljr 1895.

üjicrijmntg

1894.

JKoraitfdjlug

1895.
buntien mtit $tcrljmutgsntbrilmt.

Stop;
(viitnapiucu. »Xitäflnbea.

1

ill c t it

(viititaljmcii. »Kuigabeit.

Sr. S. Sr- 31.

gaufettbe

XXV. @cbitljren.

A. Simtô-- unï» <«.>cfîrf>tefd)rcibcv
uni» ©ettci!>M«flë= un!» lîonfuréftmtcr.

Sr. 31. Sr. 31. Sr. 31. Sr.

525,631
98,163

262,915

300
218

68
10
34

80

450,000
110,000
240,000

500
300

—

1. Sprojentgebüpren ber 30ntëfc(jreiber V, 1569
2. gije (Sebitpren ber Slmtefcpreiber V, 1584
3. ©ebiipren ber ©ericptsfcpretber uub

ber 98elreibitttgë= it. lïonfurëiimter V, 1599
4. .Soften ber ©ebitprenmarfeit V, 1605
5. Seguqêfoften V, 1606

600,879
134,166

249,807

19
75

90

28,957

3,070
400

80

600,879
105,209

246,737

19
75

10
400

886,un 32 799,200 — 984,853 84 32,427 80 952,426 04 —

15. <StaatSfan}(ci.

22,768 80 20,000 — 1. (Smolumente, Sßatentgebiipren itnb
îlaturalifationêgebûpren V, 1608 27,895 17 50 27,877 50

22,768 80 20,000 — 27,895 — 17 50 27,877 50 .—

C. Okricfjüfattücieu.

2,260 3,000 1. ©bergericpt, ©ebüpreit iit @Mt=
fachen, .SarçjIeU u. ftatentgebüpren V, 1609
(@ebii£)ren itt ©traffacpen, fiepe IIIb, G, 2.)

2,900 — — — 2,900 —-
' — —

2,260 — 3,000 — 2,900 — — — 2,900 — — —

I). mit» spolijci.
10,981
64,301

36,812

90
15

70

8,000
60,000

50,000

—
1. ©ebüpren ber ^ol^eibireftioit V, 1612
2. ©ebüpren für 3Jiarft= uitb .£jauficr=

patente V, 1613
3. Jßatenttajen ber ^anbelôretfenben V, 1613

10,043

77,327
38,951

60

45
60

153

1,557

50

40

9,890

75,770
38,951

10

05
60

— —

112,095 75 118,000 — 126,322 65 1,710 90 124,611 75 — —



(67) .Y» 15 — 107

Btaat$-Herf|muui ties Hantons Bern für tias Jal|r 1895,

Sledjititufl Saranfdjlnji
(Cautftt intii gtedjmwgsmtltrilmt.

91 o tj * 91 e i «s
1894. 1897). (vnutnlimcit. 9(«ëpbcn. (vutmiptcit. Wuspbeit.

gr. SR. 3*. SR. ®r. SU. 3r. SR. S*- su. gr. SU.

Sttitfeitbc $6e?tuafittng.

XXV. (fklntljren.

E. î»cô gutter«.

4,095 46 4,000 — 1. .îîungeffionëgebûtjren V, 1614 4,002 89 — 45 4,002 44 — —
6,763 36 4,000 — 2. Smolumente nub ¥erufëpateitt=

gebühren V, 1615 7,168 46 233 20 6,935 26 — —

10,858 82 8,000 — 11,171 35 233 65 10,937 70 — —:

F. ^iunitj&itcftion.
100 T— 100 — 1. Smolumente unb ©atjanêmâge^

patente V, 1617 100 — — — 100 — — —
100 100 — 100 — — — 100 — — —

46,630 49 47,000 — 1. fêiureqtftrierunqêqebûfjrcn V, 1618 54,982 55 — — 54,982 55 — —
63,389 57 33,000 — 2. îtnteil ber Olemeinben V, 1618 — — 41,433 42 — — 41,433 42

3. Sx'jugöfüften :

1,000 — 1,000 — a. SSefoIbitng beê <Smregiftrie=

runqê=2)treftoré V, 1619 — — 1,000 — — — 1,000 —
7,300 — 7,300 — b. Slefolbungeit ber ©mteljmer V, 1619 — — 7,300 — — — 7,300 —
2,360 55 3,000 — c. 33ureau= unb Srmïtoften V, 1619 — — 2,507 15 — — 2,507 15

2,580 37 2,700 — 54,982 55 52,240 57 2,741 98 — —

886,191 32 799,200 A. Wmt§5 unbWertditeirfjreiber uitbS8etrabuttfl§=
«na ftanfui'Cnuittcr 984,853 84 32,427 80 952,426 04 — —

22,768 SO 20,000 — B. «truïtsfaiulci 27,895 — 17 50 27,877 50 — —
2,260 — 3,000 — C. ©eridjtëïanjltien 2,900 — — — 2,900

75
— —

112,095 75 118,000 — D. Ssîftij iinî! 126,322 65 1,710 90 124,611 — —
10,858 82 8,000 — E. îircftiuit beê d inter it 11,171 35 233 65 10,937 70 — —

100 — 100 — F. $inaigbirefttoit 100 — — — 100 — — —
2,580 37 2,700 G. (vinrcflijtricriiitft»3ftcbül|rcn 54,982 55 52,240 57 2,741 98 — —

1,030,855 00 951,000 1,208,225 39 86,630 42 1,121,594 97 — —
yjcetjv ©tnnaljmcit al 8 öeranfcljiajjt gr. y<



108 — ,\ï 15 (G8)

Staats-Herfjmm# très Hantons Bent für îras Jafjr 1895.

ïHcrfjnunfl

1894
SBoriutidjlufl

1895.
©unten intï> itedjiuingsirubrilicn.

9t

({•tnnaf)utcit.

i()

îluspbcit.

9t e i it

(vtuualjmeu. îlitôpbeit.

Sr. Si. gv. SR.

ëattfettbe îôernmltuiig.

XXVI. Œrbfdjafts= uni) Sd)cnluuti}s=
Steuer.

Sr. SR. Sr- SR. Sr- SR. Sr- SR.

451,611
45,279

1,278

59
04
20

400,000
40,000
2,000

—

A. Prtvafl &«• ©rbfdjaflëï un» 3dicitftuni<>=
Steuer.

1. ©rbentlidje Sttbgabett V, 1621
2. Slnteil ber Oienteinben 10 % V, 1622
3. Singen V, 1622

541,184
57

904

59
86
53

7,813
53,354

95
09

533,370

904

64

53
53,296 23

407,610 75 362,000 — 542,146 98 61,168 04 480,978 94 — —

7,878
110

06
65

8,000
500

B. ©cjufléfofteu.

1. SBejugêprobifioneit V, 1623
2. Üer)ci)iobenc SBcjugSloftm V, 1624

7,597
54

13
55

7,597
54

13
55

7,988 71 8,500 — — — 7,651 68 — — 7,651 !68

407,610
7,988

75
71

362,000
8,500

A. (Srbfdjaftës und ®^eitfu«flës8teuer
B. SBepptoften

542,146 98 61,168
7,651

04
68

480,978 94
:

7,651 68

30!),622 04 353,500
SDtctjr ffiiunatjmcu alê «cvanfdjlagt Çv. 119,827. 26

542,146 98 68,819 72 473,327 26 — —



(69) JYs 15 — 109

iMaatö-Bertptmm Bantmts Bern für tias Hain* 1895,

IMiituitfl
1894. 1895.

Coittcu unît Îlcrtjmtîïgôrubrtiïcn.
9t

(finnafnten.

if) s

9lu§ß«6cit.

9te

(vinmifjntcn.

t It S

Slîtëgttbcn

gi'-

973,372
95,623

1,017

8Î.

40

40

80

gf-

950,000
95,000

SR.

SttMfenbe JBcrhittïtuiig.

XXVII. PirtfdjftftspatcntgcbUljren unît

Iraimtmctmicrkaufsgebiiljrcn.

A. 2ôirtîd)rtft$»wtcut{jcbiiï>rcM.

1. Spatentgebitf)rm V, 1646
2. Ittteil ber ©emctitben 10 % • V, 1647

(spatmtübertraguugen.)

B. löerfrtufSflcbftlKcu.

1. Spatentqebüpreri V, 1650
2. ÏItttcU bet Oknteiuben 50 % • V, 1652

C. »ejttgSfofteit.

1. 3ttfpeftiottë=, ïajattortë-, 93e=

5itgë= urtb 35rucHoftert V, 1654

gi--

1,000,670

SR.

70

gi--

31,492
97,304

SR.

20

gr.

969,178

at.

50

gi--

97, 304

at.

878,766 855,000 1,000,670 70 128,796 20 871,874 50
M

37,833
20,032

60 36,000
18,000

35,143 30 1,336
18,894

20 33,807 10

18,894

17,801 60 18,000 35,143 30 20,230 20 14,913 10 — —

1,375 95 5,000
555 20 3,491 90

90

2,936 70

1,375 95 5,000 555 20;| 3,491 — 2,936 70

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.



110 As 15 (70)

Maedfr-Herffmrng htz üaittuns Bent für ï»as laïjr 1895.

OtcdjnuitR

1894.

®ornniif)(u!i

1895.

<yï- 3t. Sfv. 3t.

Ctmtcn nitîî llcrfjnmtgsnibrilteti.
U a fj «

(vinmtljtucu. ^luögakn.

gr. 3t. S'1'- 3t.

Ot e ut s

(vinmilimeii. Wttepkn.

gr. Si. gr. 3t.

878,766' 80
17,801 \60

1,375 |95

800,192 Uö

960,809

28,282
9,000

42,150
22,851

6,8-13

864,339

12
33

•:>S'

855,000
18,000
5,000

868,000

945,000

30,000
8,000

39,000
17,500

850,500

Saufenbe SBerU>aïtu«g.

XXVII. PirtfdjaftspatcntgcbUljren uni)

Pranntrocüroerkanfsgebtiijren.

A. iöirtirfjnftsprttcittgctiüljrcn
B. $crhutfagcbii()rcit
C. Ülqupfoftcit

SDîeljr ©inttafjmcn a(S »cranfdjlagt. gr. 15,850.90

XXVIII. Inteil nm Ertrage îles llholjol=
monopols.

1. (vvtrugô^Ktitcil
2. SBeltttitpfttng kö ftlfolitUidutu* :

a. ^klijetbireîtiuit
b. (Srjictjumjêbircîtion
c. Sfaitertbirellitm
d. SDireftion beê

e. Sïteferk

V,1656

Y, 1.656

V, 1656
V,1656
V, 1656
V, 1656

Sßcnigcr (Sittnaljincn nl« öcvaufdjlagt gv. 25,903. 08

1,000,670 70! 128,796 20
35,143 30 20,230 20
' 555 j20, 3,491 [90

1,036,369 '20j 152,518 30

916,218

3,219

919,438

80;

30,105
8,000

41,084
15,651

94,841

871,874
14,913

883,850 l90j

916,218

3,219

824,596

80:

30,105 '87
8,000 —

41,084 -

15,651 61



(71) .Y- 15 — 111

Btaatu-Keii|nnmx très uantun s Bern flir tias Sal|r 1895.

9icdjnu«ö SBamnfdjlas
(îantcit mtï» llcdjmntgentktkctt.

Ü 0 | s e t is s

1894. LS'!-). dtnnuljmeit. 91tt§flabeit. ©tititnijuten. Muöpben.

S»- 91. gr. SU. »r- SB. Sr. SB. Sr. 31. Sr- 91.

Srtufeitbe SBeiitmltmtg.

XXIX. pilitärfteuer.

A.

442,133 90 450,000 — 1. SaitbeSaitlnefenbe ßrfatipfüdjttge V, 1672 470,509 30 11,783 90 458,725 40 — —
35,580 50 14,000 — 2. Yanbeöabtüefettbe fefa^pfltdjtige V, 1675 22,266 45 31 75 22,234 70 — --

9,594 50 8,000 — 3. ßn^atgjfltdjtige SMpnämter V, 1680 9,662 145 1,856 70 7,805 75 — —:
\ 243,654 25 236,000 — 4. ytuteil ber ©bgeitüffenfdjaft V, 1681 — 244,382 :95 — — 244,382 95

243,054 \25 230,000 — 502,438 20 258,055 30 244,382 90 —!

B. Snuationê-- uwî>» ©ejuflöfoften.

5,700 — 5,700 — 1. SBefolbungen ber SlngefteÜlett V, 1684 — — 5,270 — — — 5,270 —
4,964 57 6,000 — 2. îdj-'attonèloften V, 1695 — — 5,997 20 — — 5,997 20

22,565 57 22,500 — 3. ffiejugëfoften, Srucfloftert, 3ied)ts=

lüften V, 1693 3,847 95 25,168 61 — — 21,320 66

33,230 14 34,200 — 3,847 95 36,435 81 — — 32,587 86:

243,654 25 236,000 A. 9Mtlitar(kucr 502,438 20 258,055 30 244,382 90

*

33,230 14 34,200 — B. ïiifattonis ttitîi BejugSïoften 3,847 95 36,435 81 — — .32,587 86

210,424 11 201,800 —
SWefjr ®iimat)iitc)t alê ocranfdjtagt gv. 9,995. 04

506,286 15 294,491 11 211,795 04 —



112 — As 15 (72)

Staafe-toJinmtg te tontmx# Imt für trag Jaïjr 1895.

9ted)itii«ß

1894.

Soranidjlag
1895.

Hauten nuïi llccljuuuiisrntt illicit.
(§innatjmen. Uluagultcit.

91 c t it s

dtinuafmen. iMitö italic«.

S-v-

1,462,825
431,581

710,642
105,776

16,938
10,152

•2,737,918

784,529
272,935

17,324
3,175

366,382 91
25,845 36

SR.

39
62

87
54
71
96

09

29
95

16
91

16,945
5,436

42

1,492,575

9,456

56,679
51,617
39,201

4,456

161,412

30

77

gv.

1,420,000
360,000

670,000
180,000

12,000
8,000

2,050,000

31.

775,000
250,000

15,000
2,500

475,000
35,000
25,000

5,000

1,582,500

15,000

52,600
45,825

6,000
3,500

122,925

Srtttfenbc

XXX. liicktc Steuern.

A. SBermôgenêftcuev.

1. ©runbfteuer :

a. (jm alten Hauton, 2 %o
b. (jut (jura, 1,8 %o • •

2. Hafritalfteuer :

a. (jut alten Hantoit, 2 %» •

b. (jm (jura, 1,8 °/oo
3. 9Iad)begitge
4. @teuerbu|en

V, 1698
V,1699

V, 1702
V, 1703
V, 1705
V,1706

B5. (finfoutmenêfteiter.

1. Smtommendfteuer I.,klaffe :

a. (jut alten .Hantott, 3 %
b. (jut (jttra, 2,70 °/o

2. Smfouttnettfteuer II. HIaffe :

a. (jttt alten Haittoit, 4 %
b. Sut Sura, 3,60 °/o

3. ©nfommenfteuer III. HIaffe :

a. (jm alten Hanton, 5 °/o
b. (jura, 4,50 °/o

4. 9tad)begüge
5. ©teiterbugen

V, 1709
V, 1711

V, 1712
V, 1714

V, 1717
V, 1719
V,1723
V,1726

1.

C. Xctsationës u»t> SBejugétoften.

Hüften ber ®nfommen§fteuerfont=
V, 1728ntt|1tonen

2. tBejugsftroOtfioiten:
a. Sermbgeitsfteuer V, 1730
b. ©nfontmenëfteuer V, 1732

3. Hüften ber (Srunbfteuerrebtfion V, 1735
4. Sterfdjiebene SSejugêtoften V, 1739

Sr. ö'r-

1,467,569
431,960 90

725,464
106,211

14,061
9,127

2,754,395

893,547
307,278

18,056
3,531

481,585
33,961
23,398

8,613

1,769,972

38
96

135

77
90
66
53

76

10

657
123

1,298
265

2,344

42,981
24,847

320
132

50,120
3,966

122,368

3Î.

14

83

10,108

56,675
54,779
14,736
4,575

140,875

85

65
79
15
40

84

3v.

1,466,911
431,837

724,166
105,946

14,061
9,127

2,752,051

850,565
282,431

17,735
3,398

431,464
29,995
23,398

8,613

1,647,604

ai.

62
70

38
73
66
53

62

S*-

10,108

56,675
54,779
14,697
4,479

140,740

SR.

85

65
79
30
15

74



(73) AÏ 15 - 113

Staats-tUufynuut tics Itantims Bent für Pas Mjr 1895.

Otcdjiuutfl

1894
Sloranf^lttg

1895.
Cnittcu ititö |ierfjmtttgsnibrilteit.

9t fl

(vinmiljuteu.

fjs

9lttißdbcn.

9t c i n s

@iniitt|inen. ^tusgaOcit.

Sr. 91. S-v- 9i.

Önufeitbe SBevluattuitg.

XXX. Pireltte Steuern.

Sr. 91. 3r- 9Î. Sr. Sr. 91.

22,115
14,458
1,860

75
50

8,500
25,000
10,000
2,500

—

D. ©rrttwltuu8$f0ften.
1. älefolburtgett ber Söeamten V, 1741
2. Sefölbuttgett ber Slngeftellten V, 1742
3. 33ureau= itrtb Steijefoftett V, 1746
4. yjitet.'jittfe V, 1746

48 50
23,592
11,955

1,175

— — —
23,592
11,906

1,175
50

37,934 25 46,000 -— 48 50 36,722 — — — 36,673 50

2,737,918
1,492,575

161,412
37,934

09

77
25

2,650,000
1,582,500

122,925
46,000

— A. älermößenifteuer
B. (snnfinumcnö|teucv
C. înrtitiongs unîi ScpßSfdften
D. ^crtottltuiißglüfte«

2,754,395
1,769,972

135
48

76
83
10
50

2,344
122,368
140,875
36,722

14
83
84

2,752,051
1,647,604

62

140,740
36,673

74
50

4,031,146 07 4,063,575 —
iDîeïjr ©imialjnteii als »craii[ct)(agt g-r. 158,666. 38

4,524,552 19 302,310 81 4,222,241 38 — —

XXXI. iluuorljcrgefcljeites.

3,059 90 (Jrbloje SBerlaffettfdjaftett V, 1755 423 72 — — 423 72 — —

3,059 90 —
2>ie (Siniialjmcii Uberftcigett bett SBorau«

fcCjlag um Sr. 423. 72

423 72 — — 423 72 — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen liâtes. 1896.
y«)





(75) .Ys 15 — 115

Zweite Jldfeil'uug.

Mniing
her

ermogenôBefïanbfeife
(Alitinril uni» ftafllnrn).

I Pedjtumg örs Stamtituermogens.

II. $edjmtng bcs fftricbsucrmögcns.

1895.



110 — .Ys 15 (70)

Btaat«-Beaming te Haitfmts Bern für te Jaïjr 1895.

Sinti» »ce Staatêbcrmogcnê am 31. ®cjembct 1894. !öcymöflen§=

Soü. &abcn. (Sollten tin» 5Red)tuingôrut>rifen. Soll.
5v- SJf. S*- 91.

I. Stammuermögen.

9Ï.

14,032,314 — — A. SßaOnutflen. SBalbanfäufe
Vtehrerlöe
Sdjnfjun(]öerljbl)uit(]en

44,294
265

279,861

50

14,032,314 — — Summe ber sXftiüen. VI, 1861 Summe ber Vermehrungen 324,420 50

24,288,485 — — B. Somäiten. Somctnemintäufe
5Jlef)rerIôê
yjiinbertoften

Sct)ai3imgëerl)ol)ungen

200,883
39,222

203,409

4,273,961

18
58
70

24,288,485 — — Summe ber ïOtiben. VI, 1862 Summe ber Vermehrungen 4,717,476 46

C. Soutänenfaffe.

714,361 50 ; — — 1. OSutijabcu für Vertäute. VI, 1864 Vene Olutbabeu :

3,320
608,002

I

08

2,435,888 Ol 2. Srfjulben für Slnfäufe. VI, 1864
3. ,(?af)italanlageii. VI, 1865
4. .fotypotfjcfcirfaffe, Kontokorrent.

VI, 1865

Von Söalbuerfciufen
Von Vomäitettberfäufen
Von Tyit djeretrecljtett

Vl^ahlung Don Vauffchulbett
iUciic 61utl)ûben
(Sinnahmen

575
166,122

500
263,414

219,928

58

49

78

1,325,683
1,110,204

58
43

1

2,435,888 Ol Summen ber Slftiuen unb ber ipaffiüen.
Veine ißaffiüen.

Summe ber Vermehrungen
Vente Verminberung (Ver=

mehrung ber Scljuib)

650,540

81,480

85

10
j



(77) A» 15 — 117

Btaats-'Kcrfjmnux fces Eaittims Bevit für fräs lalir 1895.

JBcväu&ctunflCtt« Staub ï>eé @trtat0Oeti«ööe»£ <*ro 31. ^ejerofcct 1895.

dotttett unb S)lc<ftmimtc<vut>tifcH. eoö. ^abett.
Sv. 9t.

I. Jtammoermogen.

S-v. 3i. S1'. 9t.

575
1,000

193,223
19,344 50

äöalbberfctufe (fêrlôë).
iMnbererl'bê.
Scpapungêrebuttionen.
SJteprfoften.

A. üüklbinigcit. 14,142,592 — — —

214,142
110,278

50 Summe ber SSerminberungen.
meine SSermetjrung.

Summe ber Slftiben VI, 1861 14,142,592 — — —

166,122
7,720

34,130

490,685
18,010

58

88

2bomänenöerlaufe (grlbë).
-Klinbererlbê.
Abtretung toon Kircpenctjoreit

unb Spfrunbgiitern.
Scpatjungêrebuftionen.
30îe£)r£often.

B. Xomiuicii. 28,289,293 — —

716,668
4,000,808

46 Summe ber 33ermtnberungen.
üleine Siermetjrung.

Summe ber Slttiben VI, 1862 28,289,293 — —

C. Soinänenfaffe.

218,608

44,294
200,883

3,500

78

50
18

©rtgang bon ©utfjabett.
mette Sdjttlben :

SBalbattfäufe.
3)omänenantäufe.
gifdjereirecfyte.

1. ©uttjetben für SSerMufe VI, 1864

J2. Sdjulben für Infäufe VI, 1864

662,950 30

2,421,151 20

1,320
263,414 49

Slbtofungcn.
Sluëgabert.

3. Kapitalanlagen VI, 1865
4. ffmpottjetartaffe, Kontokorrent

VI, 1865

2,000
564,516 37

732,020 95 Summe ber SSermhtberungen. Summen ber Sittiben unb ber Spafftben
9}eine Spaffiben

1,229,466
1,191,684

67
53

2,421,151 20

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.



118 - A» 15 (78)

iMaats-Uerfjmuut îte$ llantmts Bevit fiiv îta* Iialtv 1895.

ï>cê «ut 31. £ejmbc* 1894. tBermdgcttê: '

@oU. .ftabett. Konten un» 9îe<f>mmgêvufrt-ifen. @0Ä.

»• 9i. » 31.

I. Jtammuermögen.

D. §^ot|eïarfajfc.

». 9t.

101,794,016
2,840,781

15,629
300,000
301,905

2,876,645

78
20

10

71

40

12,973,620
608,002

52,626,170
9,004,955

18,907,100

1,009,128

41
08

90
85

95

1. ÜDarlefjn auf ©runbpfanb.
2. 2)arle§tt an ©emeittben.
3. Staatstaffe, .Kontokorrent.
4 ©ontanenfajfe, .Kontokorrent.
5. Obligationen.
6. Snnnobitien.
7. .ffäffe.
8. SDeJpotë gegen Sdf)ulbfd)eitte.
9. 3)ejootê in Kontokorrent.

10. Sparfaffe=@inlagen.
11. Qinfe non ©utljaben, pcobifionen jc.
12. 3infe 0. ©Bulben,Abgaben, Untoften.
13. ®rtragë=Sonto.

Steue ®arle£>n
Steue SJarleljn
Stücfjaljlunqeit
Steue Sßorfcfjüffe

©innaljmen
'

Sepotküifjaljlungen j

©inlagenkiicfjaljlimgett
Vene Sltttbjinfe k. (Seite 59)
Slb-jaljlung bon ^infen je.
©rtragë-lblieferung

11,736,150
393,461

7,968,752
354,493

39,015,964
2,552,800
2,314,457

11,287,230
4,145,014
3,748,055

811,387

40
50
27
95

24

16
85
70

80

108,128,978 19 95,128,978

13,000,000

19 Summen ber Slttiben itnb ber Sßaffiüen.

VI, 1863
Steine Sittiben (Stammtafntal).

Summe ber Vermehrungen 84,327,767 87

E. Äuntoitnlknf.
8,899,116

10,496,121
1,040,752
1,092,158
6,250,005
8,463,667
2,211,947
7,569,915

853,493
304,863
420,500

14,000

59,951

19
32
27
35
11
25
34

70

50

6,287,614
1,869,612
1,090,693

15,000,000
501,140

11,399,379
808,000
30,778
64,867

624,404

53
55
59

75
80

40
25

16

ffaffa.
Scfjtoeijermedjfel.
$rentbmecf)fel.
t&interlagenmecfjfel.
«Çauptbant unb Filialen.
Krebitrectjnungen.
fforrefponbenten.
Söertftfjriften.
Darlefjn.
^)t)fotf)elar^lnIagen.
Immobilien (int! Vaufqeböube).
Mobiliar.
Stotenemiffion.
Sieferbefonbê.
5De|mtrecfmungen.
ffaffafdjeine.
Slccepiationen.

Sinfenborträge itttb StMbiêïonto auf
SBedjfeln.

©emtnn= unb Verluft=6rmteu.

Steue ©lttljaben unb SUtcf=

3al)Imtg boit Sdjulben

190,572,380
168,959,637
38,522,602

3,417,895
94,345,901
51,949,634

278,707,649
31,699,227

879,280
39,560
24,303
5,239

142,516,777
205,500
184,453

1,276,834
2,733,269

72
78
62
90
58
57
71
82
75
70
02
45

60

04

91
33

47,676,491 03 37,676,491
10,000,000

03 Summen ber Slftiben unb ber Sßafftben.
Steine Sittiben (Stammtafntal). VI, 1866

Summe ber Vermehrungen 1,006,040,149 50



(79) A» 15 — 119

Maate-fedptuitg ùzx Mantom Brrrt für üa« Jaljr 1895.

23ctânï)mtti0Ctt. Staub beé 0taat§V»mttößen3 «m 31. 2>c$cmt>c* 1895.

fabelt. (sonteu w«i> 9lerfmtt«flêrMt>rifen. Soll. ^aben.
gr. ai.

1. Stammuermogen.

g-r. SR. SR.

6,135,013
287,068

6,756,019
311,008

15,629

39,000,600
8,637,800
2,170,692

12,292,534
4,056,386
3,853,626

811,387

75
40
40
24
10

82

41
65
40
90
80

SarletjmStücfjafjlungen.
SarlepmStiicfjaljlungen.
©ngaljlungen.
StiiriEjaljlungen.
Stüd^atflungen.
Slbfdjreiburtg.
Slusgabert.

J 35epot=®inäal)luugett.

Steue (Einlagert.
(Eingang bon äittfen jc.
Oleue Sßaffibjinfe rc. (Seite 59).
Steuer (Ertrag.

D. ötjbotljefnrfaiic.
1. Sarleffn auf ©runbpfanb
2. Sarlepn an ©emeinben
3. Staatetaffe, Kontokorrent
4. Somänenfaffe, Kontokorrent
5. Obligationen
6. Immobilien
7. Kaffe
8. SDefiotë gegen Sdjulbfdjeitte
9. SDefootê in Kontokorrent

10. Sparfaffe=@inlagen
11. .ginfe bon ©utpaben, 5ßrobifioncn re.

12. $infe o. Sctjulben, Abgaben, Unfoften
13. @rtragë=Sonto

107,395,153
2,947,174

300,000
317,269

2,965,273

43
30

13

70

11,760,887
564,516

58,711,170
8,861,191

19,912,404

1,114,700

54
37

15
65

85

84,327,767 87 Summe ber Sicrminberungen. Summen ber Slftiben unb ber Sßaffibeit

VI, 1863
Steine SIftibeu (istammlapital).

113,924,870 56 100,924,870

1 13,000,000

56

190,651,096
169,317,040
38,215,849

3,638,456
94,261,605
50,515,081

277,827,483
32,252,197

474,725
8,860

62,803
5,239

3,000,000
72,045

141,137,635
365,000
214,254

1,252,646

2,768,127

51
42
73
15
83
47
54
82
50
70
02
45

60
06

89
81

Steue Sdjulben urtb @in=

gättge bon ©uttjaben.

E. Kantonalbant

Kaffa
Sctjmeijerloedjfel
fyrembmedjtel
£iinterlageniued)fel
ffmuptbanl itnb Filialen
Krebitrecfjnuitgen
Korrefbonbentett
äöertfdjriftcn
Sarleljn
|)t)botl)e!ar=91nIagen
Immobilien (tnfl. Söattfgebäube)
OJiobiliar
Stotenemiffion
Steferbefonbê
Sepotredjnungen
Kaffafdjeine
Slcceptationen
3infenborträge unb SîiicEbiêtonto auf

2öec£)feln
©emimt= unb 35erluft=6onten

8,820,400
10,138,718
1,347,505

871,598
7,719,862
9,568,959
3,065,546
7,016,945
1,258,048

335,563
382,000

14,000

95,103

40
68
16
10
50
55
98

95

50

7,673,176
1,540,351
1,064,127

18,000,000
573,186

10,020,237
967,500
60,580

75,831
659,261

17
75
06

35
26

25

15
83

1,006,040,149 50 Summe ber SBerminberungen. Summen ber Slftiben unb ber Spaffiben
Steine Slftiben (Stammtapital) VI, 1866

50,634,251 82 40,634,251
10,000,000

82



120 — JV'ü 15 (80)

Staat#-Herîjnimg ixe# lüantnn# Bern für üa# Üaljr 1895.

©tatiî» ï>eê ©taatäUcvtitoocttä dut 31. 1894.

©otL S .Çuilun. dotttei» util» 9ied}nun(t&rut>rifen.

a3ermô0ctiê=

Soll.
S*- 8t. IV-

48,700
37,400

1,135
35,693

647,004
11,578
9,931

878,659
857,062
707,774

9,693
10,343

155,479

3,410,456

2,583,192
13,354,607
11,686,495

27,624,294

12,873,560

12,873,560

95
43

07
64
99
39
89
28
96
09

69

16
57

73

923

2,570
54,399

3,987
27

8,393
6,246

958,174
321,099

13,151

13,247

1,382,220
2,028,236

91.

55

40
76

35
12
04
21
85
04
11

65

08
61

1. Stamnroermögen.

F. Slitletljen.

1. Slnleiljen Don 1887, 3 '/a %.
2. ÏCnleifjen Doit 1895, 3 %•

(Sietje aitcf) Seite 84.)

Summe ber Sßaffiben. VI, 1867

II. iHctriebsumnögen.

G. Setnebêfrilntal icr ©tuatöfaifc.

A. SiKiktowwaltoiîSttt.

(SBorfdjitffe bcr ©taatêfaffe unb
bei berfetben.)

a. .ffaffeu.
b. ïdlgemeine Verwaltung.
c. ®erid)tëôerwaltuug.
d. Suftij.
e. üßo'iijei.
f. Vtititärtiermaltung.
g. @r-$ief)ung.
h. 2Irtneitwefen.
i. Volfëmirtfctjaft.

k. £anbtoirtfd)aft.
1. gittanjWefen.

m. $orftt>erwaltung.
n. Sauten,
o. ©fettbafyttluefen.
p. Stempeloerwaltung.

©epotê

VI, 1914
VI, 1925
VI, 1924
VI, 1933
VI, 1965
VI, 2025
VI, 2026
VI, 2043
VI, 2050
VI, 2059
VI, 2072
VI, 2142
VI, 2145
VI, 2146
VI, 2153

Summen ber Slftiüeu ititb ber ißaffitien.
Steine Ülttiben.

B. (Delkitlngra.

1. Äantonalban!, $epot. VI, 2164
2. ^t)|)Dtt)e!arlaf|e. VI, 2176
3. Söertfctjriften. VI, 2189

Summe ber Stftibeu.

3tüc!<5at)luug

Verntinberitng ber Sdjutb,

Steue SSnrfcf)üffe unb Stiicb
3al)tungeit tum $epot§

Summe ber Vermehrungen

Veite TDepotö
Veite SepotS
Vttfattf

Summe ber Vermehrungen
Steine Verminberung

3-v.

12,873,560

12,873,560

8,566,786 29
28,810 —

2,700 —
6,849 10

165,017 13
306,348 53
211,738 52
104,515 57

2,024,265 09
280,256 43

102,602,592 05
1,856,308 15

597 90
97,096 30

131,342 85

116,385,223 91

63,130,256
6,668,607

12,102,254

81,901,118
1,611,878



(81) .Ys 15 -121

Staats-Uiufpump to ftatttun* 3mx für to laljr 1895.

iU'ränbmutgctt. Stauï» 5c£ @taatêMctmô0Cttê am 31. TDcjembcr 1895.

é^aben. Gonten itnö iHerbunnflerutuifen. «oü. • A>alu*».

gv.

12,873,560

ai.

9Iufnaf}tue.

SSermeïjruitg bet Sdptlb.

9ieue 3>potë itttb 33t>r)d)uH=
Ü1 itcfga 1;lu itg e 11.

Summe ber SSerminberungett.
fReine SSermeljrung.

$epDt=5Rüc^üt]e.
SepobSîiicfgûge.
iRücfjatjluug unb Verlauf.

Summe bei SSermmberungen.

1. Stammncrmögeu,

F. iKitleiljen.

1. lutein bon 1887, 31/» %
2. luteifjeu bon 1895, 3 %

(Sietje aud) Seite 85.)

Summe ber Sßafftucn .VI, 1867

ü. i»ctriel>0oenitö9cii.

G. SetwbiEaptal Her Stiuitbfuijc.

A. SpeiialutttuallttMafn.

(S5orfd)Uffe bev ©taatäfaffe unb ©epots
bei berfetben.)

a. Waffen VI, 1914
b. ailtgememe SSerioaltung .VI, 1925
c. ©ericpëbermaltuitg .VI, 1924
d. Suftij VI, 1933
e. Spoltget VI, 1965
f. 9)KlttärbertoaItung .VI,2025

g. Srjiepttu] VI, 2026
h. Slrmeiimefett VI, 2043
i. SSolfêtinrtfcfjaft .VI,2050

k. Saubtinrtfdjaft .VI,2059
1. giuanjroefeu VI, 2072

m. gorftbermaltuug .VI,2142
n. SBauteit VI, 2145
o. ßüfeiibafymuefett .VI,2146
p. Stempelbe.rtoaltung. .VI,2153

Summen ber SIftibeit unb ber SpafftDett
Steine lltiben

B. tßelimitiarjen.

1. ÄantonalbnnE, ®epot .VI,2164
2. £U)})ott)efar!affe .VI,2176
3. 2öertfd;riften VI, 2189

Summe ber Stftiben

gv. 81. gr.

12,873,560

8i.

12,873,560 :• 12,873,560

8,566,786
28,658

3,300
6,945

171,860
371,472
219,599

83,338
840,110
480,777

101,012,185
1,826,935

20,000

126,800

29
70

75
48
18
68
30
99
68
58
86

48,700
36,800

1,145
30,906

581,880
25,135
31,081

2,065,942
669,375

2,903,499
7,295

343
252,575

64
35
79
79
95
77
25
50
96
39

772

2,676
56,456

25,406

11,521
19,080

1,563,492
289,328

22,553

8,704

25

10
32

23

90
84
74
97
21

80

113,758,771
2,626,452

49
42

6,654,682 39 1,999,993
4,654,689

36
03

62,472,995
8,383,012

12,656,989

43
52
09

3,240,453
11,640,203
11,131,760

28
04

— —

83,512,997 04 26,012,416 32 — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.



122 — AÏ 15 (82)

Staat*-Eerfjramg tivs lantatts %zxxt fiir fras Jaïjr 1895.

«trtnö ï>cê $tarttèUcrmôflc«^ ont 31. ^ejerober 1894. tiunmörtctii»:

@o8. tàrttU'It. Konten uni» iRecttnungétubrifen. @oa.

5v. 91. %x. 91. 3-r- 91.

II. |3ctricböüeriitöijeu.

6. $etrie&3fal>ital ber Staatsfuffe.

C. faufeube Pernialtimj.

— — 141,258 37 1. .Kontokorrent. VI, 2197 Steue Sßorfdjüffe:
(Sietje Seite 9 uitb 88.) 9Jtel)r=Sluêga£)eu ber Sau=

feitbcn Stertoaltung — —

2,778,781 71 — — 2. Slmortifationêïonto. VI, 2197 — — —
2,778,781 71 141,258 37 Summe ber Slftibeu unb ber SJJaffiben. Summe ber Ätermefjrungeu —

2,637,523 34 Steine Sittiben.

D. ©effenHidje tluterueljuiuitjeit, ypfdjiilfe uni»

Prpta.

153,377 01 — — 1. Katdfterborfdjüffe. VI, 2202 42,710 35
— — 149,295 19 2. Slranbberficfjerungêanftalt. VI, 2252 1,511,609 55

7,928 70 — — 3. grla$=2Wullen=2:fôugg. VI, 2255 267 90

913,288 80
4. 33aitüorfd)üffe :

— — a. ^»odjbauten. VI, 2256 — —
238,381 63 — — b. Strajjenbanten. VI, 2256 Steue S3orfrf)üffe — —
375,250 38 — — c. Söafferbauteit. VI, 2256 — —
484,088 86 — — d. Skrfdjiebene 33orfd)üffe. VI, 2263 99,396 —
145,706 29 1,823 02 5. gorftpoligeilidje 9lnfforftuugen. 202,474 93

VI, 2280
305,522 80 — — 6. Saigitelégier=33aljtt. VI, 2283 — —

2,623,544 47 151,118 21 Summen ber Slttibeu unb ber $paffiben. Summe ber SSermeljruugen 1,856,458 73
2,472,426 26 Steine Sittiben. Steine SSerminberung. 1,033,784 73

E. Pcpta bei ber StnatahiifTe.

-— — 138,463 32 1. (unterlagen bei ben ©eridften. 166,778 02
VII, 2335

— — 42,466 53 2. .(unterlagen bei beu Stegierungë»
ftattfjaltern. VII, 2368 134,413 22

— — 457,937 58 3. ©epotê b.SBetreibnngëâmter.VII, 2410 ^ 9tl fl f=$ï? 1 rf-îfifîïl î 11 fiPU 750,789 30
— — 9,654 70 4. (ptjfwtljetartaîfe, ©epotë für 2)arlef)n. ^vVvl t/lUtl/UtUltLilliÇtt • • • *

6,417,355 80
VII, 2476

— — — — 5. Spejialfortbë, Kontokorrent. 264,211 36
VII, 2598

—- — 121,653 79 6. Serfdjiebette ©epotë. VII, 2652 534,160 68

Summe ber SSerminberungen
-— — 770,175 92 Summe ber Sßaffiben. ber S)epotê 8,267,708 38

Steine SSermefjrung ber ®e=

potë 208,361 78



(83) AÏ 15 — 123

Staatjs-letfjnimg fre* Uantims ïtett für frais laljr 1895.

SBcrän&mtngcn.

«Vjßbon,

Stn»ï> @trtdlêuct«tô0citê am 31. 3>cjemt>er 1895.

fêonie» un» Sted)uuua#ïubrtfcn. @00. ^abeit.

27,625

27,625

83,131
1,554,206

2,000

172,818
238,381
375,250
263,842
195,089

5,522

2,890,243

91.

55

70
66

87
63
38
35
07

80

46

165,960

125,636

827,460
6,568,652

264,211

524,149

8,476,070

29

01

54

36

96

16

a3Dvfd;u|3=9fîûcf3a£;Iuugen :

50îeljr=@intta£)meit ber 8au=

fenben SScrmaltung.
3Xmortifatiottert.

Summe ber Sßerminberungett.

S3orfdE>u^=fRû(ïja'£)ïungert.

Summe ber Sterminberungen.

Steite SJepotë.

Summe ber SSermetjrung ber

©efiotë.

II. ictricb0t)crmögcn.

G. SBetrieMfttjJttttl kr StaatSfaffe.

C. faufeabe Perron Ihm«.

1. .Kontokorrent .VI,2197
(Siek Seite 9 mtb 89.)

2. StmortifationSfonto .VI,2197
Summen ber Sintbert uttb ber ^affinen
Steine Slftiöen

D. ©effeiiüi(l|c JliiternrljimutacK, porfd|ü|fe nub

Pepts.

1. .Katafterborfdjüffe. .VI,2202
2. 58ranbberfid)erungêanftatt .VI,2252
3. (Mad)=®Mten=£fd)ugg .VI,2255
4. 33auborfd)itffe :

a.. ,£jod;bnuten .VI,2256
b. Strafjenbauten .VI,2256
c. SBafferbauten .VI,2256
d. tßerfct)iebene 23orfd)itffe .VI,2263

5. gorftpoligeilidfe Slufforftuugen.
VI, 2280

6. Saignelégier=93atjn .VI,2283
Summen ber Slftibeit unb ber Sßaffiben
Steine Sittiben

E. Prpta bei ber Stnatskaffe.

1. ^unterlagen bei ben ©eridjten
VII, 2335

2. ^unterlagen bei beit Sîegierungê=
ftattfjaltéru VII, 2368

3. 2)e)iotô b. SetreibungëâmterVil, 2410
4. £>t)bott)efarta|fe, S)epotë für 25arlel)n

VII, 2476
5. Spejialfonbê, .Kontokorrent

VII, 2598
6. 33erfd)iebene ©epotë. VII, ,2652

Summe ber ißaffiben

».

2,778,781

2,778,781

112,955

6,196

740,469

319,642
156,327

300,000

1,635,592

91. »• 31.

71

71

61

168,883

168,883
2,609,897

191,892

5,058

196,951
1,438,641

137,645

33,689
534,608
160,950

111,643

978,537

92

92
79

30

78

08
53

59

32
82
90

07

70



12,1 — „Ys 15 (84)

Staats-Eerfimtmt Uaithms Bmt für tuts Jafjt 1895.

©tanl> î>eê ©taatêbcYtnogcnê am 31. 35cjcmbct 1894. 2ktinbgett&
©00. A>abcn. Konten unö !>îe<bnmtflévutmfcn. ©00.
Sr. 31. 3-v- 3i.

II. fctricliöocrmögcn.

G. SktwMIafiital ï»er ©taatëfaffe.

F. âiilfilifn.

(V- m.

— — 35,823,440 — 1. litletfjen Don 1887,3'/s%.
2. anlegen bon 1895,3%. VII, 2659

(Sieïje and) Seite 80.)

fRitd^aljIung 35,823,440
—

— 35,823,440 — Summe ber tßaffiben.
Summe ber 23erminberung

beô Slitleiljcnê 35,823,440 —

i

G- Su)ft.

465,975
358,469

77
84

685,003 51 1. yi m töfdjaffn erci£a ffen. VII, 2673
2. .ffantonôfaffc. VII, 2673
3. ©egenredjmmgëfaffc. VII, 2673

.f?a}fa=@innal)men

Sinnaljmen bitrcl) Ibredmgn.

22,809,203
16,233,344

1,344,449,453

56
70
89

824,445 61 685,003
139,442

51
10

Summen ber ïlttibeu uitb ber SjBaffiben.
Petite tilftiben.

Summe ber ©rtnaf)meit 1,383,492,002 15

H. JuoflKube (3"Migc ©utljabcit itub ©djutben).

8,304,664

192,952

201,946

1,114,939

83

19

a. ïHtibauêftâube (fällige ©uttjaben).
VII, 2674

b. Spaffibanéftânbe (fällige Sdjulbett).
VII, 2675

licite Slftibauèftâube

9lbjal)l. b. 5)3af|ibauëftânbcn

1,382,951,839

1,382,866,624

97

26

3,497,616 1,316,886
2,180,729

02
98

Summen ber aïtiben unb ber Spaffiben.
5Reine SHtiben.

Summe ber ißermeljrititgen
Dîehtc Sterminberung

2,765,818,464
370,179

23
84

|



(85) A» 15 — 125

iMaats-Hcrfinunix ür« Uantons Brrn für î»a$ Saïfr 1895,

Sßctänbmutßcn. Stant» ï>e$ Staatôycvmôflcitè am 31. ®c$cmber 1895.

(Soute»» uni» SHeiijmtinîérw&riïfn. @00. .ftrtln'tt.

3-v.

35,823,440

35,823,440

9t.

22,290,732
16,126,437

1,344,449,458

1,382,866,024
625,377

1,383,492,002 15

1,382,696,641 92

2,766,188,644! 07

78
59
89

26
89

31ufitat)nie.

Summe ber Slermetirung beë

SInleitjenë.

JVaf}a=3(it0gat>eu.

Sluëgaben buret) Stbrectjng».

Summe ber 3lu§gabeu.
ïïiViue $ermet)rmtg.

ßingaitg D. 3lïttoauëftânbeu.

fJleue ißafjitraueftäube.

Summe ber ätertnittberungett.

II. Petriebsuermögeu.

G. S3ctriebilal>itttl Der @taat§faffe.

F. Inlriljcn.

1. 3tnIeif)eiti.mttl887,3V-.°/o.
2. Stnleitjeu Don 1895, 3 % VII, 2659

(Sietje auct) Seite 81.)

Summe ber Spaffitien

G.

1. s3trntëfcf)afftteretfa?fett VII, 2673
2. .îîantoirêlaffe VII, 2673
3. ©egcnrectjuungëfaffe VII, 2673

Summen ber 3Ittiuen ititb ber ^affiben
ffteine 3lftibeit

H. |6t0|tiiltbe (S'illUgc ®utl)a6cn uub ©djutbeii).

a. 31 f t i t> a u ö ft ä n b e (faltige ©uttjabeu)
VII, 2674

b. ipaffit)aite[täube (fältige Sctjulben)'
VII, 2675

Summen ber 3Iftiben uub ber üßaffiben
meine Slttiben

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

Sr.

739,408
465,376

3t. Seat.

35,823,440

35,823,440

35
95

1,204,785 30

439,965

439,965
764,819

31

31
99

2 562,823

213,177

2,776,001

96

30

268

965,182

"
965,451

1,810,550

35

81

16
14

32*



126 — As 15 (86)

Staate-Bnfjmmjj he# Banfrnts Ban für has Hahr 1895.

Staub bcê Staatêbmnôftcné out 31. ^cjcutbct 1894. SSctmôgcnê:

Soll. ,£abctt. (Soiitrn tili» 91c<bttuttg§rtt(H-ifctt. ©on.

5v. 9t. »f- 91.

II. Pctricbsocrmögcn.

G. SSetrieMfnliitttl öcr Staatgfaife.

Se91.

3,410,456
27,624,294
2,778,781
2,623,544

69
73
71
47

1,382,220

141,258
151,118
770,175

35,823,440

08

37
21
92

A. jspejinlutnuiiltiuisrH. ©cite 80

B. ©climiilnstit. » 80
C. fnnffiiiitPttiunltnns, Smit#=Sotrfiit. „ 82

D. llorfiljUITe nn öffciitlidjc lliiteriieljuieit „ 82

E. Prjiolo bei iier ätantslinfle. „ 82

F. Anlriljrn. „ 84

Neue ©utfyabeit ttttb 2>epcit=

riitfjcfrlungen .]

ll 6,385,223
81,901,118

1,856,458
8,267,708

35,823,440

91
63

73
38

36,437,077
824,445

3,497,616

60
61

38,268,212
685,003

1,316,886

58
51

02
G. ßalfc. „ 84

II. Jaspait. 84
@iitna£)tnen

ïtermefjruitgen

244,233,949
1,383,492,002
2,765,818,464

65
15
23

40,759,139 21 40,270,102
489,037

11
10

Summen ber Slftibcn uub ber SpaffiDen.
fReine SlttiDeu.

Summe ber iöermeljrungeit 4,393,544,416 03

H. fRedjnuttß jtoiidjeit bett befreit
Äanfritötetlen. *)

— — 1,75;>,556 88 a. -K o cf) u u it g b c § alte it ,9 auto it S.

VII, 2661
lîofteit beë 5lrmeitiuefeitô beô

altett Vantoite 618,523 12

— — 1,755,556 88 Summe ber Spafftbcit. Summe ber ißermefjrungen.
Steine 33erminberung.

618,523
36,741

12
23

1,755,556 88 — — b. 9Îedjttunq bee ganzen lîatttonë.
VII, 2661

Somftnett= ititb $euballaften=
Äapital=@rtrag

gufatjfteuer, 3/io %o
316,000
339,264 35

1,755,556 88 — — Summe ber îiïtitien. Summe ber tBertnefjrunqeit. 655,264 35
1

1,755,556 88
1,755,556 88 a. Si c cl) it it it g b e S alte it Ä a it t o it S.

b. Si e cl) it it it g b e e g a it $ e h ,VÎ a it t a it c-.

Sluëqabcit
(Sinnafjmeit

618,523
655,264

12!
351

1,155,t)f)6 88 | 1,755,556 88 Summen ber SlftiOeit ititb ber tßaifiUeit. Summe ber Seritteljruttgen. 1,273,787 47
1

*) ®cfc(5 »ont 19. ©cjcnibcv 1865.



(87) AÏ 15 — 127

Staat#ür# Uaittun# Berit für üa# Saïjr 1895.

Skrâtt&crunoen. Stand ôfé Staatêbermogenê am 31. 1395.

^ofoett. Gouten itnî» SRcäntungörufivifeu. Soll. $abcn.
SR.

II. lletricbsuermögeji.

G. Sôetriebêfapttal ber StanlSlaffe.

gr. SR. SR.

113,758,771
83,512,997

27,625
2,890,243
8,476,070

35,823,440

49
04
55
46
16

Gleite Dénoté uttb fKüctjai^
lungert Don ©utpaben.

A. Siifjiolufrmiiltniijtu ©cite 81

B. ©tUmnliigrit „81
C. inufcubc fjerwaltttiig, io!itD=§0tmit „ 88

D. y arfbjiiffc ntt iiffcntlidje ilntttutljraeu „ 83

E. jCcpts bei ber Staataknlfe • „83
F. Jttleilic# „85

6,654,682
26,012,416
2,778,781
1,635,592

39
32
71
61

1,999,993

168,883
196,951
978 537

35,823,440

36

92
08
70

244,489,147
1,382,866,624
2,766,188,644

70
26
07

luêgaben.
SSerminberungen.

G. Me „85
H. Mptöttiie „85

37,081,473
1,204,785
2,776,001

03
30
30

39,167,806
439,965
965,451

06
31
16

4,393,544,416 03 Summe ber SSerminberungeit. Summen ber Slftiüen unb ber Spaffiben
Steine Slftiben

41,062,259 63 40,573,222
489,037

53
10

H. 9tedjmt«8 iiuiîrfjcit beit betbett

Itttttonëtetlen.*)

4

316,000

339,264 35

5Domänen= uttb $euballaften=
Kapitalertrag,

gufaijfteuer, '7>° °/00-

a. Siecpitung beê alten Karttonê
VII, 2661

— 1,792,298 11

655,264 35 Summe ber JBerminberungen. Summe ber Sßajjiben — 1,792,298 11

618,523 12 Koften beê Slrmenmefenê beê

alten Kantonê.
b. fit e c£) tt tt n g bcêganjenKantonê

VII, 2661
1,792,298 11 — —

618,523
36,741

12
23

Summe ber SSerminberungen.
Sleine SBermeprung.

Summe ber lltiben 1,792,298 11 — —

655,264
618,523

35
12

(Stnnapmen.
Sluêgaben.

a. Sied) nun g beê alten Kantuitê
b. Steep nuit g beê gangen Kantonê 1,792,298 11

1,792,298 11

1,273,787 47 Summe ber SSerminberungen. Summen ber Slltiöen unb ber Spaffibett 1,792,298 11 1,792,298 11

*) ®efcp Bout 19. ©ejentber 1865.



128 — j\s 15 (88)

Bfaafs-Kerffmm# très îlanfmt* Berit für lias Jahr 1895.

Staut» Dc3 Staatät>e*mößen§ am 31. 1894. 5öermöflcnö=

Soll. fabelt. (Joute» u«Ö 9lcd)uutifléru(>rifet». Soll.
5v. 3f. St- 31.

II. letriebsuermögeu.

J. 9ted)nunfl8jalöa öcv ßnufenöeit

$ertoaltung.

Sr- 31.

141,258 37 — — 1. Staatefciffe, Honto=.R'orrent. VII, 2662
(©tCljC ©cite 82.;

Ueberfc^uü ber (Sinuafjmen
ber ßaufenbcit Ißermattung 27,625 55

141,258 37 — — Summe ber 7lftiüen. Summe ber Üiermeljritngeit 27,625 55

K. ®tolitlien:vlitbc»tttr.

|

1,016,212

1,491,937

871,066

70

57

40

—

— 1. (Vubentar ber Slllqemeineit 33ermaltuttq.
VII, 2663

2. (jnbeittar ber etaatëanftalten.
VII, 2664

3. .RrtegsinUentar. VII, 2665

• .^ubeutorbermeljruug

5,215

402,664

13,311

45

68

55

3,379,216 67 — — Summe ber Althen. Summe ber Subeutarbermeljr. 421,191 68

i



(89) .Y» 15 129

Staat#-Hrrfpumg t>r# Mantim# Bern für üa# Jatpr 1895.

Skrättbmtttgetn Stanb öcS @taatêbe*md0en3 attt 31. 2>ejem&er 1895.

fabelt. (îonten uni» 5Hed»«u«flêrut»rifen. ®O0. fabelt.
gr. at.

SI. Pctrtclisocrmötjcii.

J. SRedjitunflêfaUio kr Saufeitkn
SJerwaltung.

Sr. 3t. Sr. at.

— — - 1. ©taatêfaffe, .(f onto=,fiorreut VII, 2662
(@iel)e ©cite 83.)

168,883 92 — —

.— — — Summe ber 2lftiben 168,883 92 — —

K. 3Wobilieit«3nkntar.

35,891

3,616

40

85

jnücutarberntivtberung.

1. Snbentar ber Ittgemeitteit SSermaltuttg

VII, 2663
2. jnbetttar ber Staateauftalten

VII, 2664
3. firiegêinbentar VII, 2665

1,021,428

1,858,710

880,761

15

85

10
; —

39,508
381,683

25
43

Summe berSnUentarbermtnb.
Diettte SSermefyruttg.

Summe ber Slftiben 3,760,900 10 — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1896.





(91) .Ys 15 — 131

$lnl)attg.

M{etfjriutmien

ber

pegiaf=§fon6$ be# ^anfon# JSern

fitt? ba§ %at)v

1895.

®ie ©pejiatgDitbê gehören nict)t juin ©taatêbermbgen imb ftnb in bemfelben nietet inbegriffen ; hingegen ift bie SSertnaltung

berfetben beut ©taate unterftettt, unb es ift in ber ©taatéredjttnng barüber iMjuung 311 legen. ©efefc Dom 31. Suli 1872, §33.



1 32 — Xi 15 (92)

Brrfjnuttgrtt îrrr Sprfialfmtîrft ht* Rantum Brrtt für tra$ Mjr 1895.

0tanï» ï>eé ©ctmöflettö attt 31. 35ejcttibcr 1894. SöetmöflCttS=

2lftit»cn $aîfh>eit. SpejiaI gottbê. ©ttturtljwcn.
5v- SR. »-• SR. 3v. SR.

827,405 45 — — 1. .ftantonaler Äranlett« uni) SMrtneit^oitiis.
fpppotpelarfaffe $r. 827,405. 45

Sßufjeuautetle
Î3tnfe

26,833
26,890

95
65

Summe ber Sßermefjrungen 53,724 60

1,492,602 55 — — 2. $iefjent|7!)äöipttfl9fniie.
^)l)pot^eïarïa}fc gr. 1,492,602. 55

iftnfe
(Mité bon ilüeljfctjcineit
Suffen

48,586
45,207

1,788

70

25

Summe ber SSermeprungen
Steine äkrminberung

95,581
19,345

95
65

103,344 15 3. ^ferkfdjeinfaffe.
•èl)pot(efar£af|c fyr. 103,344. 15

Sinie
(Mité bon Spferbefdjeitten

3,359
3,720

70

Summe ber 33ermef)ruugett 7,079 70

715,069 12 8 34 4.a$iftomjtiftun{|.
Sßiftoriagut $r. 200,750. —
aJîobilien „ 60,377. —
•Öppotfjefarfaffe „ 380,858. 72
3Bertfc|rtften „ 72,600. —
.Hoftgelbauêftanb „ 483. 40

3r. 715,069. 12
.Haffe, Spaffitofalbo „ 8. 34

Stufe
beitrage uub ©efdjenfe

14,078 95

gr. 715,060. 78

Summe ber 33ermef)rungen
Sieine Skrminberung

14,078
25,244

95
35

3,138,421 27 8 34 Uebertrag 170,465 20



(93) As 15 — 133

Herfinuuium to Bpeiialfmtîrs to üantun« Bevit für to 3aljr 1895.

fPcrftttbcruttgcn. StitttP ï>cê fBctmôflcnê ant 31. 1895.

SHitêgabctt. S f) e 3i a I ff o n b §. îlïtibcn. SPafftben.

gv. 9i. Sr. 3t.

— — 1. Äaittomüer $rnnfeit= «nb 3(r»tcn^onliö
•Öt)patt;cfar£affe ffr. 881,130. 05

881,130 05 —

53,724 60
Summe ber Vermittberungen.
Steine Vermehrung.

2,433
70,000
16,705

i 24,800
988

30

40

90

/

Soften ber Viehfdjeine.
Beitrag anb. Viehpräntiertmg.
Viehgefunbheitspotijei.
Vergütungen für Vief)berluft.
Vermaltungetoften.

2. Vie()c!ttid)iibtgunpf«ffe
.f)t)f)ütljc!arfa]fe ffr. 1,473,256. 90

1,473,256 90 —

114,927 60 Summe ber Vertuiitberuttgen.

o
o

H

(M

Soften ber Sßferbefdjeine.

@ntfd)äbigung f. spfcrbeberluft.
3. ^ ferö c fdj etnfuff c

<(ü)potf)efarfaffe ffr. 105,993. 85
105,993 85

4,430
2,649 70

Summe ber Verminberungen.
Steine Vermehrung.

11,097
545
722

5,358
21,600

12

89

29

.Stuften ber (fqic()ttugäanftntt.
Abgaben unb Vefdjmerben.
ffinêanteit beê èrjiet)ungë=

fottbe.
4lbîd)reibiutg auf VauEofteit.
Slbfdjreibung auf Söertfdjrifteu.

4.a®tftortttjtiftiutft
Viftoriagut ffr. 208,250. —
Vtobilien „ 56,699. —
t5t)f)otl)eEartaffe „ 372,392. 67
2öertfd)rtften „ 51,000. —
.Sïoftqetbaueftanb „ 162. 50
Sîaffê, SIftibfalbo „ 1,312. 26

ffr. 689,816. 43

689,816 43

39,323 30 Summe ber Verminberungen.

158,680 90 Uebertrag 3,150,197 23

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 18%.



184 — A» 15 (94)

îkrffmmimt ïrer Spe|i£ilfimü* Üe* Haitian* Bern für üa* Jafjr 1895.

«tutti» ï»fê In'rittiiKito ant 31. $cjcmfocv 1894.

2*t'4i%>cn, S p e i i a l g o n b §. (HmutOmcit.

»• 31. S*- 31. 3r- 31.

3,138,421 27 8 34 liebertrag 170,465 20

20,654 08 4.b fêrjittjunpfoniig ber iviftimaftiftung.
fptypotljetartaffe $v. 20,654. 08

-Strife
ttoftgelbanteile

722
1,587

89
41

Summe ber 33ermel}ruttgen 2,310 30

11,592 — 1,057 65 5. tërjiefîuiipfonïrê kr iKcttunpnnjtaU
Öattkrf.
.fltjfmtfjefartaffe gr. 11,592. —
$afffofaIbo „ 1,057. 65

Tyr. 10,534. 35

Stufe
lïoftgelbauteile
^Beiträge

376
1,310

275

75

Summe ber 33ermef)ruitgen 1,961 75

14,429 55 751 15 6. ©rjtcllwnßöfanliS kr 9tettu«nsanftult
5lnriuttn0cn.
fptjfmttjetartaffe §4- 14,429. 55
SPaffiüfalbo „ 751. 15

Stufe
.ffoftgelbartteile
^Beiträge

463
1,180

325

10

gr. 13,678.40
Summe ber äkrmefyruitgeu 1,968 10

3,185,096 90 1,817 14 liebertrag 176,705 35



(95) A» 15 — 135

Uetfjnumum tier Sprfiaïfimïr# tics Uantmts Bern für tiae laïjr 1895.

*Bet*ânï>emngett. Slattî) Slcrmogittê itut 81. Qezetribev 1895.

©pejtatpoubë. SKfti&e».

gr. 9Î. 91. 5-v. 91.

158,680 90 llebertrag 3,150,197 23 __

2,110
200

30 2lu§ftattuugeu u. fiefjrgelber.
33ern>aItungêïoftett.

i.h fêrçteljttttgêfmtbg ber iBiftoriaftiftung.
ppotfyefarlafje $r. 20,654. 08

20,654 08

2,310 30 ©umrne ber SSermittberungen.

485
1,221 90

Seïjrgelber.
tluterftiiijuugen.

5. (Srjieljttitgifditbä ber 9tcttungsnnfta(t
Sanborf.
|)typot(}e!arlaffe $r. 11,968. 75
^aii'iuîalbû „ 1,179. 55

5yr. 10,789. 20

11,968 75 1,179 55

1,706
254

90
85

Summe ber 33crmtnberungen.
fRetrte SSermefjruttg.

204
788 90

SeÇrgcIber.
llnterftü|ungen.

6. (vvplittitgsfuitbö ber SJtettungëanjïiOt
Slarttmnaen.
ibfypoti)ctarfajje (yr. 14,712. 65
Jßapfalbo „ 59. 05

§r. 14,653. 60

14,712 65 59 05

992
975

90
20

Summe ber äterminberungen.
3îetne Sermefyrung.

163,691 — Hebertrog 3,197,532 71 1,238 60



136 — JNfs 15 (96)

Heiffttmtgen to Bprfialfmto to Hantant Bmt für to Jafjr 1895.

$tn«î) ï>fê SBetmôfletrô ant 31. ^ejewbct 1894. IlcttnörtCMö

21ïtil»c»i. S f> e g i a I $ o n b S. (*r-imtal)mcit.

gv- Si. gv. Si. gv. Si.

3,185,096 90 1,817 14 llebertrag 176,705 35

7,264 55 — — 7. (*riie()uuflSfonîiS ber ificttuugsauftatt
fêrtad).
§^pot{jefar!affe $r. 6,736. 90
Slttibfatbo „ 527. 65

$r. 7,264. 55
4

Stufe
.ff o ftg e Iba tite il e

Beiträge

218
1,340

310

90

Summe ber Vermehrungen 1,868 90

37,302 400 24 8. ®nteljuitpffltti)8 öer 9tcttungöunfta(t
Äeljlrialj.
•Öhpothetartaffe $r. 37,302. —
3HttofaIbo „ 400. 24

gr. 36,901. 76

Stufe
.ttoftgelbanteite
Veiträge

1,212
1,450

211

30

Summe ber Vermehrungen
Ûîetne Vernttnberung

2,873
466

30
99

315,484 70 — 9. Sntmtt&enfaffe beb ^oltjeilorftb.
ot^eïarïaffe $r. 315,484. 70

Stufe
Veitrag bes Staates
Veiträge ber £anbjäger
©efdjeitfe
Verfc£)iebene ginnahmen

10,318
6,000

15,525

326

50

20

90

Summe ber Vermehrungen
Steine Verminberung.

32,170
3,338

60
50

3,545,148 15 2,217 38 llebertrag 213,618 15



(97) As 15 - 137

Urtfinungrn tier Bprftalfimtr# ïxes Mawtom Bern für ïxas Jaïjr 1895.

©etiwfceiruttgctt. Stand de# ©ermoftcné am 31. 2>ejem(>er 1895.

«Huégaftett. ©peâial 3?])ttbê. 21ïtiden $afftden
%x. >R. Üfr- SR. gr. SR.

163,691 Uebertrag 3,197,532 71 1,238 60

520
1,137 97

Seprgelber.
llnterftiiijuttgen.

7. (IrrjteïjuuBbfonbb ber Sltettuitgöanftatt
©rind).
.pljpottjetartafje $r. 6,955. 80
ïllttbfalbo „ 519. 68

ftr. 7,475. 48

7,475 48 — —

1,657
210

97
93

Summe ber Serminberungett.
fReirte Sermeprung.

360
2,980 29

Setjrgelber.
Uuterftütjiutgevt.

8. (frMefungbfoRbb ber tRettungbauftatt
.ftefjrftitj.
ipppotpetarlafje 5}r. 38,514. 30
Sßajfitofalbo „ 2,079. 53

gr. 36,434. 77

38,514 30 2,079 53

3,340 29 Summe ber Sermiuberungett.

30,927
1,290

291
3,000

50

60

Çenfiortett.
llnterftiitptngen.
SRucferftaitungen.
Seitrag ait bte $nbalibenfaffe

beb 3nflritftionëforpö.

9. SiOmlibettlaffe beb Sßolijeiforbb
§t)potpe!arfa|je §r. 312,146. 20

312,146 20 — —

35,509 10 Summe ber Serminberuttgeit.

204,198 36 Uebertrag 3,555,668 69 3,318 13

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 18%.



138 — .Ys 15 (98)

Hetfjtttmgttt te te Hantant Bern für te Safjr 1895.

Stnnî» bcë ©ctmôflenê »»t 31, 1894. tlkvmöflcne

2lfti»e». Raffine». Spe^tal^onbä. (Si»»ahnten.

& 31. gr. 31. 3t.

3,545,148 15 2,217 38 llebertrag 213,618 15

812,401 75 — — 10. 3ßtt§hafens$on&§.
f>hl>ott)etarfaffe $v. 812,401. 75

Sinfe
StthenbiemlUücf^ahlung

26,099
612

80
50

Summe her Vermehrungen 26,712 30

109,853 40 — — 11. 8d)uIicrfc(:^onöö.
^^ot^efariaffe $r. 109,853. 40

Btnîe 3,505 75

Summe ber Vermehrungen
Seine Verntinberuitg.

3,505
1,165

75
10

79,128 60 12. .fttttttouüfd)«l=Jyüitfls.
§hh0tt)efar!affe gr. 79,128. 60

Sinfe 2,571 65

Summe ber Vermehrungen 2,571 65

4,546,531 90 2,217 38 llebertrag / 246,407 85



(99) .Ys 15 — 139

Rertjmmimt üer Spefialfmttis hm ftanfun« Berit für üas laîjr 1895.

älcfätt&mtttgctt. Statt ï> ïtcê Sctmôflcnê attt 31. 35e$embet 1395.

Ausgaben. S (t e J i a l - fi o n b 3. SlfttbCtl ^Saffibett

Se- 91. Se- 91. Se- 91.

204,198 36 liebertrag 3,555,668 69 3,318 13

25,203
1,455

21

50

10

Stipenbien.
Scijulgelbbeüräge.
tßermaltuttggfofien.

10. SJhtêljitfens^onïrê
£>t)pott)efarfaffe Sr. 812,434. 45

812,434 45 — —

26,679
32

60
70

Summe ber SSerminberungeu.
IReirte 33ermel)rung.

1,450
1,750
1,460

10 85

Steil'eftipenbien.
fHeifegelber.
greife.
jäbmingerfttpertbium.
33ermaItung§foften.

11. Sd)ulfetfeO$onii0
•Ötjpötfjefarfaije Sr. 108,688. 30

108,688 30 — —

4,670 85 Summe ber Serminberungen.

1,285 80 Beitrag ait bte 911tttelfct)ul=
Sttpeubien.

12. $anton§fd)ittî§onïi§
^tjpottjetarfaffe $r. 80,414. 45

80,414 45

1,285
1,285

80
85

Summe ber tBerminberungen.
Steine Skrmefjrung.

236,834 61 Uebertrag 4,557,205 89 3,318 13



140 — JVï 15(100)

BErfjntmgen trcr Bpeftalfrntfr# te Baten# Bern für fra# laïjr 1895.

@t<tnï> ï>e£ âkt-ntôgenê «m 31. ^cjerofoer 1894. *Bermögett&

^affinen. ©pejtal^ottbë. wen.
Si'- 3Ï. Si- Si. gr. gt.

4,546,531 90 2,217 38 Uebertrag 246,407 85

— — — -— 13. Snboltiicttïttife bes ^nftrufttansfork. Settrag ber Snbaltbenïaffe
beê ^alijeilorpê

Vettrag ber VHlitärbufjenfaffe
3,000

451 50

Summe ber Vermehrungen 3,451 50

2,657 80 — — 14. SKtlitarbiifeenfnffc.
^t)|50%forfafie gr. 2,657. 80

Vîilitârbuffen

Stnfe

2,585

106

45

90

Summe ber Vermehrungen 2,692 35

44,480 45 15. îau6ftumntcn=©u(iftttutionô=îvanaô.
^>t)|30tl)efarfaffe $r. 44,480. 45

Strife 1,445 60

Summe ber Vermehrungen 1,445 60

61,354 13 354 41 16. ttnterftiiljimBlfaitbi ber Saubftummens
anflalt SJlimcljtttbudjfce.
^^otf)efar!affe $r. 61,354. 13
Spaffitofaïbo „ 354. 41

5}r. 60,999. 72

Stnfe
©ntrittëgetber
llnterhattungêgetber
OSefchenfc

2,014
300
400
500

65

Summe ber Vermehrungen 3,214 65

4,655,024 28 2,571 79 Uebertrag 257,211 95



(101) -Ys 15 — 141

Utifymm$m te Spriialfxmü# ticss Haitian# Brrn für üas Saljr 1895.

®ctânî>enut0cu. ©tant» ï»cê tScrittdflenê ant 31. 1895.

2(u£fla0cu. S^ejial'^ottbö. îlïtinm. ^afffrxett.
Sr. 91. Sr. 91. gr- 91.

236,834 61 liebertrag 4,557,205 89 3,318 13

3,412
39

50 Çenfiotteit.
3infe.

13. Sittmtikttfajfe beg ^itjïruïttonsforbs

3,451 50 Summe ber 33erminberungen.

451 50 Beitrag an bie ^nbalibentaffe
beê ^nftruïtionêlorpê.

14. ®lilitärbtt|etttnjfc
^pottjefarfaffe föx. 4,898. 65

4,898 65 — —

451
2,240

50
85

Summe ber Sterminberungen.
Steine SSermeijrung.

15. rat!bftmnmen=Sub|titutio«s=<yiinbs 45,926 05

1,445 60
Summe ber SSerminberungen.
Steine 33ermeïjrung.

§t)pDt£)etarfaffe $r. 45,926. 05

1,371
69

70
90

Unter ftütjungen.
Abgaben.

16. ttnterftii^ttnggfonlig bev 2nubftummcn=
iinftalt i'Jtiinrfienburfjiee.
^jtypotljefarfaffe $r. 62,294. 63
tftibfalbo „ 478. 14

ftr. 62,772. 77

62,772 77 — —

1,441
1,773

60
05

Summe ber SSerminberungen.
Steine SSermetjrung.

242,179 21 llebertrag 4,670,803 36 3,318 13

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1896.



142 — A: 15(102)

Ertfjmmgrn tier Spepalfimîœ fres lämxtom Bern für fr as Jaljr 1895.

©tant» bcê iunntöjicttö am 31. ®e$cwbcr 1894. 5Bcrmô0cttë=

Slftifee«. ©pej}ial $öttb3. <5innrtl)mtu.

3*. ». 3*- ». Sv. ».

4,655,024 28 2,571 79 Hebertrag 257,211 95

31,425 75 17. SWitëJiit'fdjeë öcftat.
45t)pot£;e£arïaffe $r. 31,425. 75

3tnfe 1,015 90

©umme ber Vermehrungen 1,015 90

7,175 26 — — 18. tlnterflM^ttttgêfdttlil für arme 2Böd)=
itcrinncit lier (yjttùiuïiunRôanftatt.
^>t)4»ot£)eïarïaffe $r. 6,624. —
31uêftef)enbeë ßegat „ 500. —
SlïtiDfalbo „ 51. 26

Sinfe
©efdiente

Settröge

215
10

30

gr. 7,175. 26

©umme ber Vermehrungen 225 30

8,189 35 — — 19. £atter'fdje ^rctômcïintlïc.
§t)|30t()eïar!affe gr. 8,189. 35

Btnfe 266 15

©umme ber Vermehrungen 266 15

4,752 25 20. 8ü(feä®ttycitimtm.
^^Dt^efarfaffe $r. 4,752. 25

Stufe 154 45

©umnte ber Vermehrungen 154 45

4,706,566 89 2,571 79 liebertrag 258,873 75



(103) ,Yî 15 — 143

Hetfputmien fcev Bpepalfmtïtô ftes Manim# Bevit für ïra* Hal|v 1895.

äSerättfcmmgett. Staub ï>eê aSctmdflcnê am 31. $ra<mt&er 1895.

Wuêjialutt. Spejjial^ottbê. SlïtiUctt. 93affU>eti.

gr. ai. Sr. 31. Sr. 91

242,179 21 Hebertrag 4,670,803 36 3,318 13

400 greife. 17. SMglin'fdjeë ôcftat
§t)(mtf)e!arfaffe $r. 32,041. 65

32,041 65 — —

400
615 90

Summe ber äiermtubcrungeu.
fReitte tßermetjruug.

222 90 lluterftüijuug armer 2ööcf)=

nerinnen.
18. îlntcrftii^ungêfanïJS für arme 4ööd)=

itertniteit ber (rntbinûungsanftalt.
,()l)potl)efar!aîfe Sr. 6,624. —
imêftetjefjeubeë Segat „ 500. —
Sïftiôfalbo „ 53. 66

7,177 66 — —

Sr. 7,177. 66

222
2

90
40

Summe ber S3erminberungen.
Steine SJermetjruug.

265 — ÏRebattte. 19. |>a(ler'fdje ^retsutebntlle
§t)|iot|e!arlaffe Sr. 8,190. 50

8,190 50 — —

265
1 15

Summe ber SSermtnberuugen.
IReiite S5erme|rung.

Stipcubieu. 20. 8utfe«Stif)ettliittttt
§tyt>tt)efarfafje Sr. 4,906. 70

4,906 70

154 45
Summe ber 3Sermtnberungen.
fRetrie Stermetjrung.

243,067 11 llebertrag 4,723,119 87 3,318 13



144 — JYs 15(104)

ïteûjmmgrn t*rr Bprfialfmtfrs ür$ Cantons Bern für üas laïjr 1895.

«trtiiï» Dee Ülcrmöflcue ant 31. $cjcmbef 1894. SBcrrooflcnê

2<ftit>en ^affinen. Spejtal^Sonbê. «iuttaltmcu.
Sr- 81. | S*- 91. »r- 91.

4,706,566 89 2,571 79 llebertrag 258,873 75

4,615 95 21. 8ajaruê#retS.
•Öppotpefarfajje gr. 4,615. 95

Sinfc 150

Sumnte ber SJermepruttgen
Pleine Pjermittberung.

150
100

—

4,308 49 — 22. ©utljitirfsiStiftunß.
£)ppotpelarîafje gr. 4,000. —
Plecpnungëfalbo „ 308. 49

Stnfe 130 —

Sr. 4,308. 49

Summe ber 33ermeprungeit
Pleine ïîerniiitberung.

130
57 60

35,274 10 — 23. $räd)fel50ttftun0.
•Öppotpefarfaffe S*- 35,274. 10

3»t|e 1,146 40

Summe ber SJermeprungen
Pleine äkrnttnberung

1,146
92

40
40

13,701 65 — 24. §aKcrs$tiftunß.
|)ppotpe!ar!affe gr. 13,701. 65

•Stufe 445 25

Summe ber SBermepruttgcn 445 25

— — 878,659 99 25. (grtoetteruttß Per 3mnp|lcßc.
fptjpotpeïarfaffe Sr- 878,659. 99

Stnfe
(Sjtrafteuer 215,720 95

Summe ber 33ermeprungen
Pleine SSerminberung

215,720
1,181,388

95
13

4,764,467 08 881,231 78 llebertrag 476,466 ,35



(105) .Ys 15 - 145

Betonungen tier Spepatfnntr# ties tlanüniö Bern für tra# Jaljr 1895.

äkvftnberitttftctt. Stanb SSetmößmS um 31. Qezctnbet 1895.

21uâg<tben. Special 3ronbê. 31ftik>en «ßaffluctt.

3-v. 3i. gv. 3t. 3t.

243,067 11 llebertrag 4,723,119 87 3,318 13

250 greife. 21. 8ajttru§#ret§
|)t)potf}elar!affe gr. 4,515. 95

4,515 95 —

250 — Summe ber 33ermtnberungett.

187 60 Ülebifion urtb grgctnjitng ber

bütanifdjen Sammlungen.
22. ©tttljnitfsSttftuitg

£t)l)otf)e!arfaffe $r. 4,000. —
3{e4)uungs]albo „ 250. 89

tyr. 4,250. 89

4,250 89 — —•

187 60 Summe ber SSerminberuttgett.

1,238 80 Seibrertten. 23. ïriid)|elîSHftuitg
§t)potl)elar!af|e $r. 35,181. 70

35,181 70 — —

1,238 80 Summe ber SSermtuberungen.

— — — 24. §«lïer«Sttftung
.Öt)pot[)efarfafie iyr. 14,146. 90

14,146 90 — —

445 25
Summe ber SSerminberuttgett.
kleine iBerutefjrung.

868,922

446,153
16,258

65,774

60

53
60

35

23aufofien ber 3-rrenanftalt
in SRiinfingen.

@inrtd)tnngëfoften berfelbeit.
ßrmeiterung ber 2ßalbau=

Slnftalt.
Srrenanftalt SMelat).

25. (^Weiterung ber ^rrcubflege
Staatëfajfe, Sortit! ftr. 2,060,048.12

— — 2,060,048 12

1,397,109 08 Summe ber SSernttttberungett.

1,641,852 59 llebertrag 4,781,215 31 2,063,366 25

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 18U6.



14P) — ,Ns 15(106)

Hetfjmmgm her Bpefiatfimh# hts Banfxm# Bent für has Jahr 1895.

Stanî) Stetmogeitê am 31. ®£3cml>c* 1894. Skrmogenä

Slftibctt. © 1) e i i a t - g o rt b ö. (V-innaOmctt.

gr. SR. gr. SR. gr- SR.

4,764,467 08 881,231 78 llebertrag 476,466 35

1,520,402 10 13,217 14 26. Sßalüausgmt&s.
Stegeitfdjafteu gr. 925,390. —
grtbentar. „ 297,411. —
£t)pot'f)e!artaf|e „ 286,531. 18
Sautettbe ®utf;aben „ 4,156. 85
Staatëfaffe „ 5,353. 53
S3orfct)üf)c „ 1,559. 54

gr. 1,520,402. 10

Saufertbe Siljulben gr. 11,763. 95
Äaffa, SpafftteSalbo „ 1,453. 19

Sßadjtjtttfe
.ftapttaljittfe
gnbeutaröermefyruttg
Segate
sPM)rerli)ë bon Siegenfdjaften

2,074
9,356
9,858

4,450

15
80

'
gr. 13,217. 14

gr. 1,507,184. 96

Summe ber Skrmefjrungen 25,738 95

15,641 44 — — 27. öcßut 91(iil)lcmiuui.
^tjpottjeïarîaffe gr. 15,641. 44

3t"fe 508 30

Summe ber SSermeljrungeit 508 30

246,039 23 548 72 28. aftofersStiftuttfl.
|)t)|30tl)darfaiic gr. 96,039. 23
@tnitiol)rtergemetttbe

SBern „ 150,000. —

.ffa^italjinfe 9,249 25

gr. 246,039. 23
SPûffibfalbo „ 548. 72

gr. 245,490. 51

Summe ber SSermetjrungeu 9,249 25

2,028 30 — — 29. ttttfaffsgonliS ber gmmutftuO äöaltmu.
§typotî)eïarfajfe gr. 2,028. 30

Beitrag ber Slnftalt • • •

Strife
2,000

104 55

Summe ber SBermefjruugen 2,104 55

— — — — 30. ttitfaösgoitiiS bei gmmutftaü S)liin=
finge«.

Beitrag ber îtuftnlt
.gtttie

2,000 —

Summe ber SSermefyritngen 2,000 —

6,548,578 15 894,997 64 llebertrag 516,067 40



(107) .Yj 15 — 147

Hcifinniutcn tier Bfunialfonîis te Uautans Bern für te ter 1895.

23ctöttöctu«ocn. Staub beé 2k*m<)flcné am 31. 2>eîembcr 1895.

21 uêgabm. © p e s i a U S o n b s. Ottilien. ^affibett.
S-v- 31. 8r. 3t. Sr- 3t.

1,641,852 59 llebertrag 4,781,215 31 2,063,366 25

115 20 Abgaben. 26. SSnlbiutsSonbë
ßiegenfcfjaften S1-'- 922,140. —
Stt'bentar „ 307,269. 80
.^tjpot^elarfaffe „ 305,108. 05
Saufenbe ©ittfjabeit „ 1,275. 60
©taatëfaffe „ 16,521. 90
Sorfdjitffe „ 1,216. 30

1,553,531 65 20,722 94

Sr. 1,553,531. 65

ßaitfenbe ©djulbeit Sr- 12,462. 29

Jîaffa, tßap>©albo „ 8,260. 65

Sr. 20,722. 94

Sr. 1,532,808. 71

115
25,623

20
75

©uvnme ber Sermtnberuitgen.
91eitte Serntefjrung.

— — — 27. Sept iOiiil)(c«tann
,f)l)|30ttjefarfaffe Sr- 16,149. 74

16,149 74 — —

508 30
©umme ber Sermmberuttgen.
ÏRetne Sermeïjruttg.

350
600
22

— Setbrettte.

Abgaben.
Serroaltungëtoften.

28. ätfofcrsStiftunß
^ptjptbetarfajfe Sr- 103,767. 76
èittïDoljttergemetttbe

Sern „ 150,000. —

253,767 76 — —

Sr. 253,767. 76

972
8,277 25

©umme ber Sermittberungett.
Sietne Sermetjrung.

— — — 29. îlnfnUsÇonbê ber Srvcmutj'talt Sßalimit
^jpotfjelarïafje Sr- 4,132. 85

4,132 85 — —

2,104 55
©untute ber Serminberungett.
9îeine Sermel)rmtg.

— 30. UnfatOSonbö ber Srrenanftnlt SMiim

fingen
2,000 — — —

2,000
Summe ber Sermtnberitngen.
9îeine Sermetjruug.

^pottjeïcirfciffe S1'- 2,000. —

1,642,939 79 llebertrag 6,610,797 31 2,084,089 19



148 — Xi 15 (108)

fôedjramgen îter îl>alfmtïtö Santmt* Bmt für te Jaljv 1895.

«tauî> ï>eê SSctmôQcnê am 31. 35e$erofocï 1394. 2k*mi>gcttê=

SlftiDctt. ißaffiben. Spegtal^oubS. @ii»ttal)ittc».

®t. 31. gt. 31. Se- 31.

6,548,578 15 894,997 64 llebertrag 516,067 40

39,750 45 — — 31. Sttyettbtcnfoitiis lier rfjriftlatljnltfdjcn

Iftjpotljefarfaffe gr. 39,750. 45

Stufe
©efdjenïe

1,278 35

Summe ber 5Bermef)rungen 1,278 35

551,140 75 32. -fatttoitnl&anfs^lefertoe.
ßautaitalbanf (yr. 551,140. 75

5leue ©nlage
Stnfe

60,000
22,045 60

Summe ber SSermeljrungen 82,045 60

11,640 55 33. §il(f|s intï) ^atronatsfûiiîô.
tîptjfmttjefarfafje gr. 11,640. 55

Stufe 378 30

Summe ber tBermetjrungen 378 30

48,935 87 — — 34. SKlfaljoIjdjnteliSRefertie.
$lj|)otyeïarïaffe g*. 48,935. 87

51eue Einlage

Stufe 1,590 43

Summe ber tßermefjruttgen
Oîctne Skrmiuberuttg

1,590
19,629

43
17

1,000,003 — — — 35. SdjtueUcnfoitïiô für ïiic (yttraßettinffers
forreftion.
Dt^ottjefarlaffe gr. 1,000,003. —

Stnfc 32,500 10

Summe ber Söermefyrungen 32,500 10

8,200,048 77 894,997 64 llebertrag 633,860 18



(109) A» 15 — 149

Brüptungen te BprfWxmü# très Eantnn« Bern für te Jaïjr 1895.

äktänöcfunöcit. @taitï» ôfê Slctmôflcnô am 31. ^cjcmOfV
%

1895.

iHttôgaOcit. Spepal^onbS. SWtiueti « <$affU>ett

gr. 91. gr. 91. »'• 91.

1,642,939 79 Uebertrag 6,610,797 31 2,084,089 19

1,100 — Stipenbien. 31. ^ttyettbtenfotibs ber djriftfatljolifdjeit
#afultät.
.frhhothetarfaffe gr. 39,928. 80

39,928 80 — —

1,100
178 35

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermehrmtg.

32. $tantaniilbanïs9tefem
.Sïantonalbant gr. 633,186. 35

633,186 35 _ _

82,045 60
Summe ber Serminberungen.
Steine Sermehrmtg.

33. #ûlfôs uitïi tjktronatöfonbS
fShothetartaffe gr. 12,018. 85

12,018 85

378 30
Summe ber Serminberungen.
Steine Sermehrung.

15,000

3,000

3,219 60

Seitrag an bie3Inftatt^eiiigen=
fcfjmertbi.

Seitrag au bie Inftalt Se=

ttjeêba.
Selämbfung beâ 9lIïot)oIiê=

mu§.

34. "!Ufo()oOe{jnte(=!Kc?cnie
^it)hothefartaffe gr. 29,306. 70

29,306 70 — —

21,219 60 Summe ber Serminberungen.

31,896 12 Unterhaltung ber .fîancite. 35. Sditocffenfojtbi für bit Suragetoüifer«
foneïtion.
|)hhothefarfaffe gr. 1,000,606. 98

1,000,606 98 — —

31,896
603

12
98

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermehrung.

1,697,155 51 Uebertrag 8,325,844 99 2,084,089 19

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.



150 — .Y» 15(110)

Beifjmtmien Iter Spe|taïfimîts ties Sanfmts Bern für üas laïjr 1895.

«tunît fccê 2kttitôfleitê am 31. Te,km Oct* 1894.
si

2Iftit»cn. © p e 3 i a t g o it b ë. (ginnatymcn.
gi-. 31. gi- 31. gi- 31.

8,200,048 77 894,997 64 Tlebertrag 633,860 18

7,461,523 56 178,286 03
36. vVtifc(|l)ital.

a. Srtfelfottbê.
,<5t)potI)efar=©ut=

tjabett 3a\ 4,189,812. 40
,<5t)putt)efarfafje „ 353,374. 70
ßiegenfdjafteu „ 188,200. —
Saufottto „ 2,418,124. 85
gitUcntar „ 201,547. 62
Raffe „ 135. 79
Saittior|ct)itffe „ 106,047. 90
Saufeitbe ©îttpabeit „ 4,280. 30

Stufe
legate ttttb ©efctjenJe

Beiträge

174,051
359,300

3,299

43

60

«fttoen gr. 7,461,523. 56

©pejifttfoubê $r. 169,408. 48
SDepot ber Patienten „ 1,240.—
Ifaufettbc ©djulbett „ 7,637. 55

5j3af|it)Ctt gr. 178,286. 03

3x. 7,283,237. 53

Summe ber Sermetjnmgett 536,651 03

22,528 51 — b. Sabefteuerfottbê.
,3tt]eIfoitbê Sr. 22,528. 51

âinfe
legate ttttb ©efcbente
Setträge

1,939
40,000

6,314

20

85

Summe ber Sermetjrimgen 48,254 05

15,000 — c. St|tuëf onbê.
Ovnfelfonbô $r. 15,000. —

Stufe
Setträge

©umtue ber Sermefjruitgeit.

525
902

1,427

35

35

15,699,100 84 1,073,283 67 Hebertrag 1,220,192 61



(Ill) .Y: 1'5 — 151

lU^jnitiumt tier Byeiialfunt»* ties Harrêxm# Bern für te Jalfv 1895.

SBeränöeritttöc». Staub beê aSeftitogcitê am 31. Seicmfcet 1895.

Sïuêgabcn. S (t e j i a l §• o n b ê. Slftinen.

gr. 91. gr. 9t. g-v. 9t.

1,697,155 51 Uebeitiag 8,325,844 99 2,084,089 19

164,093
4,050
8,288
4,487

31
85
90
15

^nfeltyital, .Soften.
Sefcfjttteiben.
Slbgaben.
SSeiroaltungêïoften.

36. vVt|>l|>ttrtl.
a. Qnfelfonbë

(5t)potf)efai=©itt=
(laben $i. 4,618,156. 47

^typotfyelarfaffe „ 247,579. 70
ßiegettfdjaften „ 188,200. —
öaufonto „ 2,418,124. 85
Snöentai „ 204,700. 22
.Raffe „ 747. 59
Sautooifdjüffe „ 227,257. 25
Saufenbe ©utfjaben „ 5,078. 85

Stltiüen 5yi. 7,909,844. 93

Spejialfonbê $i. 250,645. 98
Sefiot bei Patienten „ 1,014. 50
ßaufenbe Scfjttlben „ 19,216. 10

SPafffoen TW- 270,876.58

3ri. 7,638,968. 35

7,909,844 93 270,876 58

180,920
355,730

21
82

Summe bei- SSeiminbeiungen.
Petite SSeimcfjiung.

8,254 05 Stabetuien. b. 91 abefteueifunbê.
^nfelfonbê gl. 62,528. 51

62,528 51 — —

8,254
40,000

05 Summe bei SSeimittbeiungert.
Steine 33eimef)iung.

1,427 35 ïiinïluien. c. 58 i ft i it § f o n b ê

Snfelfoitbë gt. 15,000, —
15,000

1,427 35 Summe bei SSeiminbeiungen.

1,887,757 12 Uebeitiag 16,313,218 43 2,354,965 77



152 — JVs 15 (112)

l*eif|nmuten ïrer Spefialfimtr# trm Uantuua Berit für îra« Saïjr 1895.

«trtiiî» î»cê Skrmôgetté ant 31. ^ejembcr 1894. Vermögens

Slftitun. Shejtal^gottbê. b*tmjrtl)utcu.
»• SR. gr. SR. gr. SR.

15,699,100 84 1,073,283 67 liebertrag 1,220,192 61

2,300
36. Sitfetfoital.

d. 2B eil) nach t§foitbë.
Sttfelfottbë gr. 2,300. —

3ittfe
Beiträge

80
34

50
50

Summe ber 33eniiel;rungen 115 —

17,830 20 e. ,3 e er leb er ft if tu it g.
gnfetfonbê gr. 17,830. 20

3infe 624 05

Summe ber Vermehrungen. 624 05

100,812 32 _ f. Uieifcgeïberfoitbê.
Sttfelfottbê gr. 100,812. 32

3»tfe 3,528 40

Summe ber Vermehrungen. 3,528 40

10,210 75 g. S f e n f à) m t b [t t f t u n g.
gnfelfonbê gr. 10,210. 75

3t«ïe 357 35

Summe' ber Vermehrungen. 35t 35

726 70 h. ©ibolletftiftung.
gnfelfonbë gr. 726. 70

3tnîe
fiegate unb ©efctjente

1,176
40,000

10

Summe ber Vermehrungen. 41,176 10

15,830,980 81 1,073,283 67 llebertrag 1,265,993 51



(113) M 15 - 153

to Spr|ialfimÜ£ ür# Mantvm Brnt für fräs Jaljr 1895,

Serftnitmtugc«. Staut» bcê äletmößenS am 31, Sejcmbcv 1895,

21u«8vit»cu. S4>e0iaï ^ottbâ. Slftibe» ^afftoett
3t. gv. 3t. 3fr. 3t.

1,887,757 12 liebertrag 16,313,218 43 2,354,965 77

115 20etf)itad)tëge]"djeit!e.

36. Vvitiel|>ital.
d. 20eit)nadjtëfonbê

Snfelfonbê fyr. 2,300. —
2,300

115 — Summe ber SSerminberungen.

620 llnterftiitjungen. e. 3eerleberftiftung
Snfelfonbë Sr. 17,834. 25

17,834 25

620
4 05

Summe ber SSerntinberungen.
Steine SSermefyrung.

3,528 40 Seiträge nnb llnterftiitjungen. f. Sîeifcgclberfonbê
Snfelfonbë

'
3t. 100,812. 32

100,812 32

3,528 40 Summe ber Sermittberungett.

300 2Bärterpräntien. g. Sfenfdfjmibftiftung
jnietronbö 10,268. 10

10,268 10

300
57 35

Summe ber Serminberungeit.
Sieine 33ermetjrung.

h. ©iboltetftiftung
3nfelfonb§ Sr. 41,902. 80

41,902 80

41,176 10
Summe ber Serminberungen.
Sieine 33erntet)rung.

1,892,320 52 liebertrag 16,486,335 90 2,354,965 77

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 18%.



154 — JV» 15(114)

ïletfjttmtimt tier Sye|iaIfanti0 te Màntvm Bern für te Jaljr 1895.

3tanï> fceê aSctrmdgettê <m 31. $e3m&e* 1894. ilctmôgené

21ftii>en. Spejtal^gonbê. (fittualjmcu.
Sr. SR. S* SR. Sr. SR.

15,830,980 81 1,073,283 67 Hebertrag 1,265,993 51

1,455,097 62 150 — 37. 3ltt|ertrttnïen|au8.
£)t)lpot()elai=©ut=
"

ïjaben gr. 1,012,578. 31

.6l)|30ti)efarfa]fe „ 27,499. 10
SSaufonto „ 349,488. 79
Snbentar „ 51,804. 25
Äaffe „ 13,375. 67
Saufenbe @utf)ûben „ 351.50

Sittfe 40,581 73

Jr. 1,455,097. 62
Jiepot ber Patienten „ 150.—

Sr. 1,454,947. 62

Summe ber SBermefyruttgett.
Steine SSerminberung

40,581
1,869

73
35

5,371 34 — — 38. 2Bttlbarkttersllnfal(s nub Alvuufeitfaife
ber $oïftoertoaltttitjj.
$}potfy:farlaffe %t. 3,608. 75
étaatêïaffe „ 1,762. 59

gr. 5,371. 34

Beiträge ber Arbeiter
3tn|e
Staatêbeitrag

5,305
214

3,500

11
10

Summe ber ïkrutetjruttgeu 9,019 21

17,291,449 77 1,073,433
16,218,016

67
10

totale Summe ber Iftibett uub ber Sßaffiben.
SRetne Slltiben.

totale Summe b. S3ermel)rung.
Steine äfcrmtnbermtg

1,315,594
625,096

45
65



(115) JV» 15 — 155

tajjnungen tier Sjrrftalfxmü# hm Bauteils Bern für üas Jaljr 1895.

ï»Vcv«»tî>muiftcit. 8ta«î> ï>e£ ÜBcvinöflen^ am 31. ®<jjero&etr 1895.

Sluêgabcn. onbë. f$affU>cit.

5v. 81. ffr. 31. 81.

1,892,320 52 Uebertrag 16,486,335 90 2,354,965 77

39,691
251

1,955
552

35
55
58
60

Hrantenljanê, .Hüften.
iöefctjtoerben.
ïtbgaben.
33erroaItunggfoften.

37, iHußerfrantcnijaus
£>t)]pott)efar=@ut=' fabelt ffr. 1,012,619. 86
fotyfiotfjefarfaffe „ 41,721. 10
SBaufonto „ 349,488. 79
(fnüentar „ 51,148. 10
Haffe „ 706. 92
Saufenbe ©uttjaben „ 375. 50

1,456,060 27 2,982 —

ffr. 1,456,060. 27

$>e|)üt ber ißatieuten „ 135. —
Saufenbe Sdjulben „ 2,847. —

ffr. 2,982. —
ffr. 1,453,078. 27

42,451 08 Summe ber älerminberungen.

5,919 50 @ittfd)äbtgungen. 38. Sßallmrbeitersttttfall« uttö .Hnuifeitfuffc
Her fyorfttierUmOuitg.
fotjpottjefarîaffe ffr. 8,471. 05

8,471 05 — —

5,919
3,099

50
71

Summe ber $ermtnberungen.
steine tBermetjrung.

1,940,691 10 totale Summe b. Sßermtnber. totale Summe ber Sttiüen unb ber ^affinen
Seine Sttiüen

17,950,867 22 2,357,947
15,592,919

77
45
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23orIiegenbe ©taatärecfjnung beë Jîantonë Sent für baê 3tcctjnuttgëjat)r t'ont 1. Januar bië 31. Scantier 1895

ift üBereinftimmenb mit ben pajfiertett 9tcdjmmgett ber Sermaltuttgen itnb .Stoffen ttvtb mit ben SSifafontroïten bcr .Stontoitë=

budjljalterei bargefteCt.

SBtïtt, ben 28. 21pril 1896.

2) e r ßantonöbudfljalter:

f. i«0li.
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Oit

iwitfft
iiber bie

g>faafsred?ntmg des gantons
fur baê $aï)r 1895.

.£> c r r ff i n o rt 3 b i r c 110 r,
Sie HantonSbnd)haIterei legt (ihnen permit jtt £anbett

beS fRegterujtgêrateë unb beS ©rofjett Rateö bte ©taatSredjmutg
beS HantonS Bern für baê (fahr 1895 bor, mie ftcf) biefelbe
auS bert 3litmcifitngSbitd)erii ber 33ermaltungen unb auS ben

mit biefeit gleicljlautenbeit 33tfabüdjerit ber ficmtoitëbucfjljalterei
unb auS bert bon ben ïompetentcn 33e£jorben genehmigten
Rechnungen ber ©fjegtalbermaltungcn uttb ber Sittgemeinen
;Raffen ergiebt.

Rad) ber lleberfidjt ©eite 4 ititb 5 fjat baê @taatS
bermbgen bed Hantons Bern auf ben 31. Sebent6er 1895
folgenben Befiattb :

31 f t i b c tt ffr. 255,004,815. 81
a f f i b c n „ 199,219,354. 22

ReineS 33 e r m b g e it ffr. 55,785,461. 59

3lnt 1. Januar 1895 mar ber Bcftanb:
Sittiben ffr. 241,487,122. 93
43 a f f i b e tt „ 190,140,576.22

Steines 33ermbgen ffr. 51,346,546. 71

Sie Sittiben hüben um ffr. 13,517,692. 88, bie $af
fibeit um ffr. 9,078,778.— angenommen, unb baS reine
33 e r m b g c it Ijut fid) um ffr. 4,438,914. 88 bermehrt.

I. |ie Jlftjjttitttg ftlier bas reine §enttirgen.
Seite 7—73.

A. Okftrinn- mtïr
SaS reine ©taatSbermbgen £)at int (fahre 1895 folgenbe

33eränberungen erlitten (Seite 8):
33 e r m ehrungen (fatten) :

(Sinnahmen ber Saufenben 33er=

maltung ffr. 27,026,676. 31

Berichtigungen:
3Balbuttgen „ 280,126.—

* Sotuänen „ 4,517,093.28
33ermaltungSinbentar „ 421,191.68

©umrne ber 33ermehrungeit ffr. 32,245,087. 27

33ermittberungen (©oll):
SluSgabeit ber Saufenben 33er

maltung ffr. 26,999,050. 76

liebertrag ffr. 26,999,050. 76

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

liebertrag ffr. 26,999,050. 76

Berichtigungen:
35ßalbungen „ 213,567. 50
S 0 m a n e it „ 554,045. 88
33 e r m a 11 it n g S i it b e it t a r „ 39,508. 25

Summe ber 33erntittberungen ffr. 27,806,172. 39

Sentnach ift bie reine BermbgenSbermehritttg foIgettber=
mafjett jufamniengefetjt :

33Î e h r e i tt n a l) m e n ber Saufenben
33 er m ait un g ffr. 27,625. 55

33erid)tiguitgen im ©inné beS ©e=

fetjeS bont 3i. (fuli 1872, § 31 :

SBalbungen „ 66,558.50
Sontftnen „ 3,963,047.40
33ermaltungSinbentar „ 381,683.43

Reine Bermehtuttg, mie hb'bor ffr. 4,438,914. 88
40*



158 — JVs 15(118)

Sie SdjatmngSfummen ber SBalbttngeit nub ber Somänen
entfpredjeu ben ©rimbfteuerfdjaijungen berfetben, ttttb alle fjier
alë „Veridjtigungen" zufammengefafjtett Veränberungen : sHîeI;r=

erlös, MiubererlbS, Metjrtoften, Minbertoften unb Sdjat}ungS=
berichtigungen, betreffen Ausgleichungen zlotfcfjen ber Vedjnung
unb bcn @runbfteuerfd)a|ungen. gS gehören baljin aitdj bie

Soften: Abtretungen Don .fHrdjettdjoren unb Spfrunbgebättben
ttitb SoSfauf Don SerDituten ; ber erftere betrifft MinbererlöS,
ber letztere Metjrtoften gegenüber ber ©ruttbfteueridjaüung ber

bezüglichen Somänen. SDie grofje Vermehrung ber ©runbfteuer=
fdjatjitng ber Soutanen ift juin Seil burdj Neubauten, unb
bie Vermehrung bed VertoaltungSinDentarS ift Ijmtptfächlid)
bnrd) bie ginriditung ber (frreuanftalt Münfingen herbeigeführt.

B. Burning
ter Eaitfrrtten i>erttialtmur

Vach bem erften APfcljluffe ber Vedjnung ber ßaitfenben
Vermaltung für bas (fahr 1895 loaren bie grgebttiffe ber=

felben folgenbe:

ginnahmen ffr. 27,026,676. 31

Ausgaben „ 26,399,050. 76
ober menn man nur bie Vettofummen ber einzelnen Ver=

maltungSgmcige in Vetradjt zieht:

Sinnahmen ffr. 13,185,451. 93
Auggaben 12,557,826. 38

Uebcrfdjujj ber Sin na hm en ffr. 627,625.55

Verattfcljlagt loaren im Voranfdjlage für baS (fahr 1895:
bie @iitnahmen zu ûx- 11,924,125.—
bie Ausgaben z» „ 12,727,115.—

lleberfchujf ber Ausgaben ffr. 802,990. -
SaS angegebene VedjttungSergebniS ergab gegenüber bem

Voranfdjlage folgenbe Abteilungen:
Mehreinnahmen ffr. 1,261,326.93
Minber ausgaben „ 169,288.62

VeffereS VedjitungSergebttiS ffr. 1,480,615. 55

Am 25. April 1896 befdjlofj ber VegierungSrat, Don bent

gittnahmenûberfdjuffe Don ffr. 627,625. 55 ffr. 575,000. —
für Amortifation Don VauDorfdjüffett zu Derwenben unb
ffr. 25,000. — für aujjerorbcntlidje Ausgaben ber ®rgiel)UttgS=
bireftion zu referDieren. Somit fteigen bie Ausgaben um
ffr. 600,000, Don ffr. 12,557,826. 38 auf ffr. 13,157,826. 38,
unb ber ilebcrfchufj ber g i n n a h m e n wirb auf
ffr. 27,625. 55 rebuziert (Seite 9).

Sie Ab lo eich un g en D o m Voranfdjlage Derteileit
fid) folgenberiitafjen auf bie einzelnen VerloaltuitgSzioeige :

Mehreinnahmen:
XX. StaatStaffe ffr. 595,848.24

XXV. @ e b ü h r e n „ 170,594. 97
XXX. Sir et te Steuern „ 158,666. 38

XXVI. g r b f ch a f t S unb Sdjen--
tungSfteuer „ 119,827.26

XVI. Somäneit „ 61,979. 83
XIX. V a n t o it a l b a n f „ 49,261. 83

XXIV. Stempelgebühr „ 32,733.30
XV. StaatSloalbungen. „ 23,459.07

XXIII. Salz h aub lit it g „ 18,162.84
XXII. (f agb, fftfd)erci tt. Vergbau „ 17,769. 28

XXVII. SSirtfdjaftspateutgebüljren „ 15,850. 90

Uebertrag ffr. 1,264,153. 90

llebertrag ffr. 1,264,153. 90
XVIII. £>hpothefarfa)fe '.

„ 11,387.80
XXIX. Militärfteuer. „ 9,995.04

XXI. Vufjeit unb ,l?oufiSta
ti onett „ 1,269.55

XXXI. U n D o r 1) e r g e f e h e tt e S „ 423.72
Summe ber Mehreinnahmen ffr. 1,287,230. Ol

M i n b e r e i it n a h m e u :

XXVIII. Anteil am grtrage beS

Altoholmonopols ffr. 25,903.08
Summe ber Minbereiitttnljmcit ffr. 25,903. 08

Mehrausgaben:
X. Vauioefen ffr. 572,568.02

VI. grziehung „ 71,933.25
I. Allgemeine Verwaltung „ 41,725.01

II. ©eridjtSDermaltuug „ 21,411. 17

III.b Polizei „ 11,592.21
IV. Militär „ 785.87

Summe ber Mehrausgaben ffr. 720,015. 53

Minbera uS gaben:
IX. Volts lo irtfdjaft unb ©e=

funbheitSloefen .ffr. 110,801.21
XI. Anleihen „ 110,332.59

VIII.aArnt en lo ef en beS ganzen
San ton S „ 23,696. 75

V. .Rirdjenmefen „ 12,957.39
XIV. fforftioefeu „ 8,451.64

XVII. Sontäitenfaffe „ 7,447.19
XII. ffinanztoefen „ 6,955.45
III.a3uftiz „ 4,914.35

XIII. ßanbloirtfdjaft „ 2,719.65
VIII.bArntenloeien beS alten

.RantonS „ 976. 88
VII. @emeinbeiuefeit „ 51.05

Summe ber MinberattSgabeit ffr. 289,304. 15

Mehreinnahmen ffr. 1,287,230.01
Minbereiitnahuten „ 25,903. 08

ffr. 1,261,326. 93

Mehrausgaben ffr. 720,015.53
MinberanSgaben „ 289,304. 15

„ 430,711. 38

Veine Mehrein it a h m e n ffr. 830,615. 55

Dljne bie auficrorbeittlicf)e Abzahlung Don ffr. 575,000
auf ben VauDorfdjüffen mürben bie Ausgaben für baS Vau=
mefett um ffr. 2,431. 98 unter ber Summe beS Vuranfd)tagcS
geblieben fein.

Unter beu giltnahmen ber Antrat IX, VoIfSloirt
f d) a f t it n b © e f u n b h e i t S to e f e n, befiubet fidj citt aujjer»
orbentlidjer Soften Don ffr. 267,920. 91, Veitrag beS ffonbS
für gnoeiternng ber (frrenpflege an bie ginrichtungStoften ber

(frrenanftalt Münfingen im (fahre 1894. ffitr bie bezüglichen
Ausgaben ift bie Aed)nitng für 1894 belaftet loorben, ttnb
bie entfpredjenbe ginnahme tomntt nun ber Aedjuung für
1895 zu gut. Ohne biefe ginnahnte mürben bie VeiitanSgabett
für VoIfSmirtfdjaft unb ©efunbljeitStoefen ffr. 970,919. 70
betragen unb bie Summe beS VoranfcfjlageS um ffr. 157,119. 70

überfdjreiten.

lieber bie Abmeidjitngen ber Vedjituitg Dont Voranfdjlage
merben bie (fafjreSberidjte ber Vermaltungen nähere Angaben
enthalten, lieber bie Mehrausgaben merben bem ©raffen Vate
überbieS fpegielle Veridjte Dargelegt, ba .Rrebitübertragungen
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unö Ütadjfrebite nur bort biefer Veporbe
tonnen.

©egenüber bec 31 e d) it it rt g für 1894
für 1895 folgeitbe Slbweidjungen :

VI e £) r a u ë g a b e it :

X. Vauwefert • • ffr-
VI. Srjiepung ff

XIII. Sanbwirtfcpaft ff
V. Kircpenwefen. ff

XIV. fforftwefen ff
VII. ©emeinbewefen. ff

III.a0ufti3

befcploffen werben

geigt bie fTiec^nitttg

593,414. 65
361,278. 19

83,287. 35
5,695. 60
1,889. 31

465. 30
424. 65

Summe ber VtepranSgaben ffr. 1,046,455. 05

IX.

XI.

t i n b e r a u £ gaben:
Voltswirtfcpaft u tt b © e

funbpeitêwefen
9lnleipen

III.b Sfß o 11 g e t
VIII.aSIIrmenmefen be£ ganzen

KantonS
IV. Vtilitär

XVII. Somänentaffe
VIII.b 31 r m e n tu e f e it b e S alten

K a n t a n S

II. ©ericptêber waltung
I. Allgemeine Verwaltung

XII. ffinanjwefen
Summe ber VHttberauSgaben

Vt e p r e i n n a p ni e n :

XXX. Sirette Steuern
© e b ü p r e n
@ r b f cp a f t S unb S d)

t u n g S ft euer
Soma neu

XX. StaatSlaffe
XVIII. |jppotpefarfaffe

XIX. Kantonalbant
XXIII. Saljpanblung

XV. Staatê walb un gen
XXIX. VMlitärfteuer

XXI. 23 u jj e it unb K o n f i S t a

tionen
Summe ber Vlepreimtapmen

XXV.
XXVI.

XVI.

en

Vieler einnahmen. ffr.
Vtinbereinnapmen „

ffr. 311,226. 74

„ 109,042.67
31,345. 24

„ 28,516. 37

„ 23,569. 66

„ 12,431. 26

5,561. 71

„ 3,601. 07

„ 3,577. 63
91. 39

ffr. 528,963.74

ffr. 191,095. 31

„ 84,739.91

„ 73,705. 22
72,918. 42
63,297. 23

„ 58,518. 47
24,857. 67

„ 16,162. 31
12,645. Ol

1,370. 93

213. 20

ffr. 599,528.68

VHnbereinnapmen:
XXIV. Stempelgebüpr ffr.

XXVIII. 2lnteilam9llfopolmonopol „XXVII. 2öirtfcpaft£patentgebüpren „XXII. Oagb, ffifiperei u. Vergbau „
XXXI. tlnborpergefepenS. „

Summe ber Vtinbereinttapmen ffr.

VleprauSgaben .ffr. 1,046,455.05
VlinberauSgaben „ 528,963. 74

ffr.
599,523. 68
177,559. 28

120,947 14
39,762. 66
11,341. 55
2,871. 75
2,636. 18

177,559. 28

517,491. 31

421,964. 40

kleine VI eprauSgaben ffr. 95,526. 91

Ott beit 2lu£gaben für baS 23 a u W e f e n finb bie ermahnten
ffr. 575,000, aujjerorbentlibpc 9lbga£;luitgcrt auf ben 23anbor=

inbegriffen. Dpne biefe aujjerorbentlicpe 2lu£gabe

würben bie Soften für baS 23anwefeit in 1895 nur um
ffr. 18,414. 65 piiper fein, als in 1894.

Sagegen ift, wie ebenfalls fcpon angeführt, in ïiubril IX,
23 o I f S w i r t f dp a f t unb © e f u it b p e i t S W e f e it, ber 23ei=

trag beS ffonbS für (Srweiteruttg ber Orrettpflege an bie Soften
ber ©nricptung ber orrenanftalt in OJiünfittgen für 1894 erft
in 1895 öerredjnet werben unb fomint nun mit ffr. 267,920. 91
bem Oapre 1895, ftatt bem Oapre 1894, ju gut. 2Bäre biefer
23eitrag fetjon in 1894 in Vecpnuttg gebradjt worben, fo
Würben bie SieiitauSgaben für 23olfSwirtfcpaft unb ®efunb=
peitswefen in 1894 nur ffr. 746,304. 62, in 1895 bagegen
ffr. 970,919. 70 betragen paben unb eS Würbe fid) für 1895
niept eine VliitberauSgabe bon ffr. 311,226. 74, fonbern eine

Verausgabe boit ffr. 224,615. 08 ergeben.

fferner ift unter ben ©nitapmeit Don Stempelgebüpreu
in 1894 eine aufjerorbentlicpe ©nnapnte bon ffr. 140,000
für Stempelung bon 2lnleipen£=0bligationen entpalten. 23er=

gleidpt man nur bie orbentlicpen ©nnapmen ber beiben Oapre,
fo ergiebt fiep für baS Oapr 1895 niept eine Vtinbereinnapmc
bon ffr. 120,947. 14, fonbern eine Vîepreinttapme bon
ffr. 19,052. 86.

©rtblicp betragen bie Kursgewinne ber StaatSlaffe
in 1895 ffr. 7 i ,991. 92 mepr als in 1894, nümlid)
ffr. 596,196.24; in 1894: ffr. 524,204.32. $ept man
nur ben orbentlidjeit ©trag ber StaatSlaffe in 23etradjt, fo
ergiebt fiep gegenüber bem Oapre 1894 nidjt eine Vtepreim
napme bon ffr. 63,297. 23, fonbern eine VHnbereittttapme
bon ffr. 8,694. 69.

,3iept man biefe 23erpciltniffe in 23etracpt, fo ift baS @r=

gebttiS für baS Oapr 1895 niept um ffr. 95,526. 91 un=

günftiger, fonbern um ffr. 11,639.35 günftiger, als baSfenige
bon 1894, näutlid):

Unter feptebe ju ©unften boit 1895:

Ueberfcpufj ber ©innapmen 1895 .ffr. 27,625. 55
23auwefen, aufjerorbentlidje 2luSgaben 1895 „ 575,000. —
Stempelgebüpr, anjjerorbentlidje ©nnapmen

1894 „ 140,000. —
Qufammen ffr. 742,625. 55

Unterfcpiebe 31t ©unften bon 1894:

Ueberfcpufj ber ©ttnapmen 1894 ffr. 123,152. 46
Vlünfingen, Orrenanftalt :

SluSgaben 1894
©nitapmen 1895

Kursgewinn, Vlepreimtapme 1895

Qufammen ffr. 730,986- 20

23effereS ©gebttiS in 1895 für bie orbent=

lidjett ©nnapmett unb 2luSgaben ffr. 11,639. 35

I. ungemeine JJerwaltmtg.

Sie reinen Koften ber 2l(lgemeinen 23erWaltung über=

fepreiten ben 23oranfcplag um ffr. 41,725. Ol, finb febodj um
ffr. 3,577. 63 niebriger, als bie Koften bon 1894. 23on ben

Vieprfoften betreffen ffr. 8,491.40 bie Koften beS ©rojjen
3iate£, obwopl biefelben um ffr. 11,965. 25 pinter ben

Koften bon 1894 jnrüdftepen, ffr. 8,589.51 ben 2iatS
Ire bit, paitptfäcplicp burcp ben 2litlauf ber 23ibliotpet beS

fperrn tßrofeffor fibber beranlafjt, ffr. 18,638. 94 bie Srucf
l oft en ber StaatStan^lei, welcpe jeboep ffr. 3,520. 11 weniger
betragen als in 1894 mtb ffr. 11,726. 35 bie 23efolbungen
ber Ange ft eilten ber 2lmtSfdpreibereien.

„ 267,920. 91

„ 267,920. 91

ff 71,991. 92
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II. ©eridjtsDcrmrtltmtg.

3)ie .Soften bee ©ericptöbermaltung fittb jmar im ganzen
um ffr. 3,601. 07 geringer alö in 1894, i'iberfteigen aber ben

Soranfcplag unt Jr. 21,411. 17. Sie Steprloften betreffen
bie 3t m t s g e r i cp t e mit ffr. 5,776. 60, bie Scfolbititgett ber
31 n g c ft e I î t e tt b e r © e r i d) t ë f cp r e i b e r mit ffr. 4,994. 40,
bie ©ntfdpäbiguttgeit ber 34etreibungöge£)ülfen mit
ffr. 13,348.90 itnb bie Sefolbuttgen ber Singe [teilten
ber Setreibungöämter mit ffr. 5,511. 20. Sie Soften
ber Slmtëgericpte ititb bie ©tttfcpäbiguugen ber 33 e t r e i

buttgögepü Ifen fivtb napeju gteicp tuie in 1894-. Sie
Sefolbuttgen ber 31 it g eft ell ten ber @ericptöfd)reibe
reicn fittb um ffr. 7,527. 85 uttb bie 33cfoIbuttgen ber 3ln
g eft ell ten ber betreib ungöämter um ffr. 5,748.40
pöpcr alö im 3apte 1894. Sie Soften ber @ef(pmornen=
geriefte fittb um ffr. 11,052.70 nichtiger alö in 1894,
ttnb eö beftet)t pier gegenüber bent Sorattfdplag eine ©rfpantiö
Dott ffr. 5,659. 48.

in.» |u(iij.
Sie Soften biefer SubriE betragen ffr. 424. 65 mepr alö

itt 1894; gegenüber beut 33orattfcE>lagc beftept jeboep eine

©rfparnië bon ffr. 4,914. 34, melcpe gunt größten Seile bie

Soften ber ©efepgebuttgëï ont miff ion unb ©efeß
r e ü i f i o tt betrifft.

III." ftolijet.
Sic Soften berlpoligeibermaltung finb <poar um ffr. 31,345.24

geringer als in 1894, i'tberfteigen aber ben Soranfcplag ttitt
§r. 11,592. 21. Sie ©rfparni'ffe gegenüber bem 3apre 1894
betreffen pauptfädjlid) bie ©efättgniffe ttnb bie ^fuftij
unb Sßolijeifoften, ffür bie ©efättgniffe ift aud)
gegenüber beut Sorattfcplage eine ©rfparttiö eingetreten unb

jmar im Setrage bott ffr. 14,740. 18, mäprcnb bie 3uftij
uttb [P ölige if often ben Soranfcplag um ffr. 3,321.94
überfteigen. Siefe Sieprïoften betreffen fpejiell bie Soften
in £ traf fadj en. 3m fernem beftepeit folgettbe Stepr=
ausgaben gegenüber beut Soranfcplage : Sure auto ft en
ber fßolig eibirettion, ffr. 2,479.70; ©olb ber
Sanbjäger ffr. 3,513. 15; SJlietjinfe beö spoIijei
ïorpë ffr. 4,738.45; ©trafanftalt ©t. (fopannfett
unb äöiijmpl ffr. 7,123. 33, unb ©trafanftalt Spor=
ber g ffr. 6,917. 92.

IV. Ptlitör.
Sie Stilitärauögaben finb unt. ffr. 23,569. 66 geringer

alö im 3apre 1894. ffmar beftepen bebeutenbe Sieprauegabett
in ben fRubriten 3luf bemapruitg ttnb litt ter palt beö
Sriegömaterialeö uttb Ser fcpi ebene Slilitärauö'
gaben; benfelben ftepen aber amp größere Srfparnijfe unb
SJiepreinttapmeit in ben fJtubrifen Sonfeftion ber Se
fleibung uttb Sluörüftitng uttb ©tlöö bon fanto
tt aient Srieg ö material gegenüber. 3m gattjen über=

fteigen bie Soften ben Soranfcplag um ffr. 785. 87 ; gegenüber
bett einzelnen Soften beö Soranfcplageö beftepen jeboep ber=

fepiebette mepr ober toettiger bebeutenbe 3lbmeicputtgen. ffolgenbe
Srebite finb unt folgettbe ©umtuen überfepritten morben:
Sureautoften ber SlilitärbireEtion ffr. 2,500. 10;
Saggelber ber Sreiötontmanbauten ffr. 1,515,
©cpiißenmefett ffr. 4,200. Sajtt tommen nod) folgenbe
Sluögabett, bie im Sorattfdjlag niept borgefepett toarett : S a n b

fturm 3luörüftung, Soften, foioeit fie bom Suttbe niept
bergütet tuorben fittb, ffr. 6,772. 15, uttb Saut on ale
Uliilitäraufgebote, Soften, lueld)e burcp bie Sraballe bott

1893 beritrfacpt toorbett finb, ffr. 9,226. 78. ©roßenteilö
tompenfiert tourbett biefe Sleprauögabeit burcp ©rfparttijje unb
Slepreinttapttten anberer SRubrifeit, bott betten uaiueutlicp
f olgenbe ju ermäpnett finb: Safernenbertoaltung
ffr. 2,885. 23 ; ©rlöö boit taut Ott a lern Sriegêmate
terial ffr. 14,948. 50.

V. ^irtpritutefeu.

ffür baö Strcpettmefett fittb itt 1895 ffr. 5,695. 60 titepr
ausgegeben tuorben alö itt 1894. Sie Sleprtoften betreffen
auöfcpließlicß bie tp r o t e ft a it t i f dp e S i r cp e uttb jmar fpejiell
bie Slietjinfe für bie Sircpengebäube. Sagegen beftepen

gegenüber bem Soranfcplage folgettbe ©rfparttiffe: Ser
maltuitgëï often ber Sireïtion ffr. 110.20; r o

t e ft a it t i f d) e S i r d) e ffr. 9,884. 69 ; S a t p o l i f cp e S i r cp e

ffr. 2,962. 50; jufammen ffr. 12,957. 39.

VI. ©rjirijuitg.

Sie Slttëgabeit für baë ©rjiepungëmefctt pabett gegenüber
bem Sapre 1894 um ffr. 380,628. 19 jugettontntett, tuoboit
ffr. 19,350 burd) Sïittberattëgabeit für bie iRubriï S un ft
auêgeglidjett merbett. Son biefett UJÏeprauëgaben fallen auf
bie ißrtntarfcpulen ffr. 289,419. 94, auf bie Slittelfcpulen
ffr. 29,919.95 uttb auf bie ,£jod)fcpule ffr. 28,710.44.
Ser Sorattfdjlag ift im gattjen unt ffr. 71,933. 25 über'
fdpritten morben. Ser größte Seil biefer Srebitüberfdjreitung
beftept itt 3luögabcn, bie int Soranfdplage uiept borgefepett

toarett, nämlicp: ©inrid)tungöfoften ber Sierargtteifcpule :

Spatpologifcpeö 3nftitut ffr. 10,935.53; 3lnato
mifcpeö 3 n ft i t u t ffr. 8,979. 72; jpufbefdjlaganftalt
ffr. 4,965. 25; ferner ©nricptungöfüften ber |jod)fcpulc :

tßppfiologifdjeö 3 tt ft i t u t ffr. 3,565 unb ^oologifdjeö
3 n ft i t tt t ffr. 3,264. 94. Sagtt fontmen Oerftpiebene Srebit=
iiberfepreitungett : 33t ietjinfe ber .jp o cp f cp it l e, melcpe

infolge Don Neubauten jugcnotitmen pabett, ffr. 19,455;
S e f o I b tt tt g e tt ber 31 n g e ft e 111 e tt ber ©r^iepungöbireftion
ffr. 1,046.75; Sefolbuttgen ber Slttg eftellten ber

fpotpfcßule ffr. 2,122. 35; £>rg anifepe 6 p e m i e ffr. 2,232. 54
unb 3ootogifd)e Sammlungen ffr. 470. 70. fferner
für bie Slitteifcpuleu : ©taatöbeiträge an © p ut n a f i e tt unb
S r o g p m tt a ï i e tt ffr. 1886. 80; ©taatöbeiträge an © e ï tt tt
barfcpulett ffr. 2,186. 65 unb Spenfiotten für ©efuttbar=
leprer ffr. 2,418. 70. Sott ben Srebiten für baö Sßrimar=
fcpulmefett fittb überfepritten tuorben : Seibgebinge um ffr. 6,863.50
uttb ©entein be Oberf cpttlett unt ffr. 4,662. 50. Son
ben Srebiten für bie Seprerfeminarien ift berjenige für baö

©emittar ^toftupl unt ffr. 941.05 überfepritten morben.
©ttblid) fittb gemäß bem Sefdpluffe beö Segieruitgsrateö üom
25. 3lprit 1896 ffr. 25,000 itt baö 3luögeben geftetlt toorbett,
melcpe jur Sedung bon aufferorbeutlidien Soften für baö

©rjieputtgömefett beftimmt fittb.

VII. ©emeinîtemefen.

Sie Sermaltungëfofteu ber Sireïtion beö ©emeinbetoefenö
fittb um ffr. 465. 30 pöper alö in 1894 ttnb entfpreepen faft
genau bem Soranfdjlage.

VIII.a ^Umeuumfctt be$ ganjett Quittons.

Siefe Soften fittb um ffr. 28,516. 37 unter beitjeitigeit
bon 1894 uttb um ffr. 23,696. 75 unter bem Soranfcplag
geblieben. Sie fpaupterfparniö betrifft bie Speit bett an
3ïre, @ebred)lid)e unb Srattfe. infolge ber @röff=
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nung bei' Jrrenanftalt SJtünfingen finb eine Slitgapl bicfer
11 rtteuftüljungen bapiit gefallen, unb es ift ait bereit ipiap bie

Slufnapme ber begi'tglidjeit Hranlen in bie laittonalen Jrren-
anftalten getreten. Daburd) finb bie SluSgaben für Spenbeit
gegen 1894 uni Jr. 29,205. 45 gurüclgegaitgett unb nut
Jr. 21,613. 65 unter bent SJoranfcplag geblieben. Sind) bie

.Haften ber StettungSanftalt g r I a d) blieben um
Jr. 4,787. 12 unter bent Sioranfdplag. Dagegen finb falgenbe
Hrebite überfdjritten morben :Slrntengefep,S3orarbeiten,
urn Jr. 1,930; ^Beitrage an Segirf dar in en anftalten:
SB a it g e it Jr. 447.50, Steinpölgli Jr. 250.75 unb
Dels ber g Jr. 527. 50. Jür éerufSftipenbien finb
Jr. 3,007. 50 rnepr ausgegeben morben, als int Söoranfcplag
borgefepen mar.

VHI.b ^rtimutrefett brs alten ftmtlmts.

Jin ganzen meinen bie Hotten beS SlrmenmefeuS beS

gangen HantonS nur menig bom 33oranfd)lage ab. Diefelbeit
bleiben unt Jr. 976. 88 unter bemfelben unb unt Jr. 5,561. 71
unter ben .Haften Dan 1894. Jut einteilten beftepen febod)
bebeutenbe Slbmeicpungeit. Die .Haften ber Si a tarin eu
pflege überfteigen beit Sloranfcplag um Jr. 20,894.49;
bagegen ergiebt fiep auf beit Haften ber Verpfleg un g S-
anftalten eilte grfparnis bon Jr. 21,871. 37. Diefe be-

trifft bie SSerpflegungSanftalt fpiitbeibaut, beren

Diedpituitg infolge ber Siquibation beS JnbentarS berfelben,
ftatt mit einem lleberfcpttß ber SluSgaben Oon Jr. 7,500, mie

tut Storanfcplage borgefepen mar, mit einem lleberfdjitfj ber

ginnaptnen bon Jr. 15,942. 37 abfdjießt. Die Stet träge
aitbieöemeinben paben ben SSoranfcplag unt Jr. 3,834.7 9
unb bie Haften ber ilnterftüpung a uS m artig er Slot-
armer paben bcnfelben unt Jr. 18,543. 35 überfd)ritten.
Die Haften ber SSerpflegungSanftalt JriettiSbcrg
gepeit unt Jr. 1,571 über ben Sßoranfcplag pittauS.

IX. mitstmrtfdjnft unb dSelnttöljritstuefeu.

fpier ift für bie SSergleicpuitg ber DiecpttuitgSergebmffe mit
beut iBorattfdjlage unb mit ber borpergepenben Sïecpituitg borab
in- 2tetrad)t tu gtepen, bap ber Beitrag aus beut JonbS für
grmeiterung ber Jrreitpflege für bie in 18 94 berrecpneteit
ginricptungSfoften ber Jrrenanftalt SJiüitfittgcit im betrage
batt Jr. 267,920. 91 erft in 18 95 berreepttet morben ift.
fpätte bie ®errecpnung im Japre 1894 ftattgefunben, fo
mürben bie Haften in 1894 um biefe Summe Heiner geblieben,
in 1895 aber unt bie nämlitpe Summe größer gemorbeit fein.
lBerürf|id)tigt man biefeS ÄerpältniS, fo ergiebt fid), bap bie

Haften für IBolfSmirtfcpaft unb ©efunbpeitsmefen in 1895
niept um Jr. 311,226.74 geringer, foitbern um Jr. 224,615. 08
größer finb, als in 1894, unb bap fie nid)t um Jr. 110,801. 21
pinter beut SSoranfcplag turüdgeblicben, fonbern benfelben
bielmepr unt Jr. 157,119. 70 überfteigen. Die SJleprattS-
gaben gegenüber bem Japre 1894 betreffen paitptfäcplid) : bie

J r r e it a it ft a 11 9Jt ü n f i it g e n mit Jr. 182,330. 43, bie

ginlage in bett Jonbê für grmeiterung ber Jrren-
pflege mit Jr. 14,163. 68; ben Beitrag an bie Scpmei
t e r i f et) e SanbeêauSftellung in ©enf Jr. 10,000,
unb bie SluSqaben für baS ©efunbpeitSmefeit mit
Jr. 11,454.

Die Slbmeicpungeit boni Sîoranfcplag beftepen größtenteils
in folgenben Hrebitiiberfdjreitungen : $r renaît ft alt SJi ü tt=

fingen Jr. 112,834. 78, mobon Jr. 44,320. — ben im Slor-
anfcplage niept borgefepenen SJlietginS unb Jr. 68,514. 78 bie

übrigen Haften ber Slnftalt betreffen. J r r e n a it ft a 11 SB a l b a u
Jr. 20,411. 34, marin febod) Jr. 6,300. — ginricptungStoften
beê alten JrrenpaufeS entpalten finb, mofür ein Spegiatfrebit

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

beftept, fo bap fiep bie lleberfcpreituug beS SSaraitfcplageS auf
Jr. 14,111.34 rebugiert. grmeiterung berjrren pflege
Jr. 15,720. 95. Der grtrag ber ©trafteuerquote unb bem-
gemäß bie ginlage in ben SpegialfonbS überfliegen beit 53or=

anfdjag um biefeit Sîetrag. Jeriter: Slllgenteiite SattitötS-
borfepren Jr. 5,713. 35 unb Jutpfmcfcit Jr. 9,194. 80.

X. gamuefrit.

Die SluSgaben für baS Slaumefen betragen Jr. 593,414. 75
ntepr als in 1894 uitb überfteigen ben Slaranfcplag um
Jr. 572,568. 02. SIringt man aber bie außerarbeittlidje Slb-

taplitng auf ben 33auborfcpiiffen, Jr. 575,000. —, in Slbgttg,
fo rebugieren fid) bie SReprauSgabcn gegenüber beut borper-
gepenben Japre auf Jr. 18,4i4. 75, mobon Jr. 8,802. 10
bett 11 n ter palt berStaatSgebäube unb Jr. 10,999.45
ben IInterpalt ber Straßen betreffen, unb gegenüber
beut SSoraitfcplage ergiebt fid) eine grfparnis bon Jr. 2,431. 98.
gS finb feine Hrebite überfcpritteit morben; bagegen beftept
eine SluSgabe bon Jr. 16,100.— für ißfrunbloSfäuf e in
.fpöcpftetten unb SBicptracp, melcpe int Sloranfcplage ittcpt bor-
gefepen mar.

XI. glitletpfit.

Die Slmortifation unb Siergiitfung ber Slttleipen erforberte
Jr. 110,332. 59 meniger als im Sioranfd)lage borgefepen mar,
Jr. 109,042. 67 meniger, als im Japre 1894. DaS 3'/« °/°
Slitleipett bon 1887 im reftlid)en Sietrage bott Jr. 48,697,000. —
ift auf 30. Juiti 1895 geftinbet unb buref) eilt 3 % Slttleipen
erfept morben, baS in beit Japrett 1901 bis 1950 gurüdgit-
gaplen ift. Die Slmortifation unb Sierginfung beS alten
SlnleipenS erforberte einen jäprlicpeitSlufmanb bon Jr. 2,145,158. — ;
baS neue Slttleipen fann mit einem jäprlidjen Slufmanbe bort

Jr. 1,892,633 berginft unb getilgt merben, unb eS mürbe burd)
bie Honberfion eine jäprlüpe grfparttiS bott Jr. 252,525 er=

gielt. Da bie Slmortifation beS neuen SlnleipenS erft mit bent

Japre 1901 beginnt, fo tritt in ben Japren 1896 bis 1900
eine fernere grfparnis boit Jr. 431,723. — jäprlid) ein, aus
melcper ber auf gnbe 1895 nod) ungebedte 9teft ber SlnleipeitS=
foften im Sletrage bon Jr. 2,063,457. 95 gu tilgen ift, unb
melcpe piegtt ntepr als pinreiepen mirb. Die Slnleipensfofteit
betrugen :

HnrSbiffereng, 5 °/o, Jr. 2,434,850. —
.JinSbifferengen, Ditel tt. f. m. „ 53,607. 95

gufantnien Jr. 2,488,457. 95

Dabon mürben in 1895 aiuortifiert 425,000. —
unb eS bleiben itoep gu tilgen. Jr. 2,063,457. 95

Da bie Honberfion auf bett 30. Juni 1895 ftattgefunben
pat, fo trat eilt Dell ber grfparnis fepon für baS Japr
1895 ein. Die Stüdgaplung für 1895 im betrage
boit Jr. 441,000.— ift bapin gefallen, unb auf ber 35e r
ginfung für baS gmeite ^albfapr ergab fid) eine grfparnis
bott Jr. 121,742. 50. Dagegen finb Jr. 425,000. — für Slb=

gapluitg ber SI n I e i p e n S o ft e n in Stecpnung gebrad)t morbeit,
unb bie ginlöfuitgSlofteit paben infolge ber Siüdgaplung beS

alten SlnleipenS ben SSoranfcplag itm Jr. 27,094. 91
überfcpritteit. SluS biefen Summen refultiert bie angegebene

grfparnis bon Jr. 110,332. 59 gegenüber beut Sloranfiplag.

XII. ^imutjttrefeit.

Die SlttSgabett für baS Jinangmefen finb faft genau gleich

groß mie in 1894. Hrebitüberfdjreituugen pabeit nid)t
ftattgefunben; auf ben meiften Hrebiteit finb bagegeit etmeld)e

grfparttiffe eingetreten, unb int gaitgcn finb bie SluSgaben

uni Jr. 6,955. 45 niebriger als ber Sioranfcplag.
41
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XIII. gauïuutrtfdjrtfi.

©egenüber bem (fafre 1894 betragen bie 3lttSgaben
ffr. 83,287. 35 mefr; bagegen finb fie um ffr. 2,719. 65 unter
beut Soranfdflag geblieben. Sie StefrauSgaben gegenüber
beut borfergefenbett (fafre betreffen: Seitrag an bie ßanb
Wirt fcf aft liefe 91 u S ft et luit g in Sern ffr. 50,000;
Sief rausgabeit ber £ a n b m i r t f d) a f 11 i cf e n Sattle,
ffr. 9,782. 16, ttttb ber Slot tereifcfttle, ffr. 15,570.93,
uub bie ïtuSgaben für bie £ a tt b w i r t f d) a f 11 i d) e 3B i n t e r
fdjttle. (gegenüber beut Soranfcflage finb Srfparuiffe eitt=

getreten auf bett 9lu§gabeit für bie fförberung ber £attb
wirtfefaft ttttb Siefjucft, ffr. 18,007. 15 uub auf bett

Koften ber Sanbwirtfcfaftlicf ett Seattle ffr. 1,908.77.
dagegen ift ber Krebit für bie Statt er eifcfulc bttrd) bie

ttaut ©rojjen Sate ant 30. Stai 1895 befdjlojfene Silgttng
beS SorfcfuffeS Dom jfafre 1892 tttit ffr. 12,590. 93 iiber=

fdjritten toorbett. Ser Seft biefeS SorfdjujfeS betrug nod)
ffr. 13,965.99. ßnbltcf finb für bie £anbwirtfcf aft
Ii d) e SHttter fcfttle, bereit Soften int Sorattfdjlag nid)t
borgefefett taareit, ffr. 4,981. 14 ausgegeben tuarbeit.

XIV. gorlhtwfnt.

Sie Soften für baS fforft)oefeit finb um ffr. 1,889. 30
föfer als im Safre 1894, bleiben aber um ffr. 8,451. 64
unter beut Soranfcflage, welefe ßrfparniS fief auf bie nteiften
Krebite berteilt. ^îrebitûberfcfjreitungen fabett nidjt ftatt=
gefunbett.

XV. gttoatsumitoutgen.

Ser ßrtrag ber ©taatSWalbitngen ift jwar um ffr. 12,645. Ol
grofer als itn (fafre 1894; bod) liegt ber ©rttnb biefeS

ßrgebttiffeS nieft foWofl in einem bermefrteit Sofertrage, als
bieltnefr itt geringem SBirtfcfaftStoften. 9lefnlidj ift baß Ser=

fältniS gegenüber bem Soranfd)lage, melden ber Seinertrag
um ffr. 23,459.07 überfteigt. Ser Ertrag ber fpaupt
unmutigen get)t jwar um ffr. 50,276. 70 über bett Sor=
anfcflag finauS, aber ber ßrtrag ber 3 ü> i f d) c n u tt tj u n g e n
bleibt um ffr. 75,867. 32 l)inter bemfelbett jurüct. Sagegen
ift bie Summe ber SBirtfefaftsf often um ffr. 35,168. 33
uub biejettige ber Sefd) tuer bett utu ffr. 10,877. 41 nieb=

riger als ber Soranfdflag.

XVI. füinitueu.

Ser Seinertrag ber Sontänen ift um ffr. 72,918. 42 föfer
als im (fafre 1894 uttb um ffr. 61,979. 83 föfer als er

beraitfdpagt war. Ser Sol)ertrag überfteigt bett Sor=
aufdjtag um ffr. 73,553. 81; bagegen gefeit auef bieSBirt
fdjaftSf often um ffr. 8,135. 95 uttb bie Sefd)werben
um ffr. 3,438. 03 über benfelben finauS.

XVII. fumättfitkuffe.

Sie S f t i b i i tt f e ber Somänettfaffe f)aben etwas ju=,
bie tp a f f i b j i tt f e etwas abgenotnttten. jut ganzen fittb bie

SeirtaitSgaben um ffr. 12,431. 26 niebrtger als int (fatjre
1894 ttnb bleiben um ffr. 2,920. 54 unter bent Soranfdjlage.

XVIII. fjpotljrkarlutfj'r.

Ser i)i of ertrag ber fpfpotfetarfaffe ift um ffr. 63,465. 56
gröjjcr als itt 1894, bagegen finb attcf bie Ser waltung S

f often tint ffr. 4,947.09 geftiegen uttb ber Reinertrag be=

trägt ffr. 58,518. 47 mefr als tu 1894. ©egenüber bent

Soratt)d)lag befteft eine Siefreittitafme an Sot)ertrag Don

ffr. 8,831. 20 uttb eine ßrfparntS ait S e r w a 11 u n g SI o ft e n
Don ffr. 2,556. 60 uttb baS Sed)mtngSergebtttS ift ttut
ffr. 11,387. 80 günftiger als ber Sorattfcflag.

XIX. ^tutltmalbault.

Ser SetriebS'ertrag ber Kantonalbaitf ift um ffr. 34,857. 67
l)öl)er als in 1894 uttb um ffr. 89,261. 83 föfer als ber

Soranfdflag. ©egenüber bent (fafre 1894 ift ber orbentlidje
ßrtrag (3tff. 1—6, ol)tte 9Ibfd)reibuttgett, Kursgewinne uttb
SerwaltitttgSfofteit) um ffr. 160,160. 20 günftiger. Sagegen
betragen bie Kursgewinne ffr. 21,024. 90 weniger uttb
bie Sb]d)retbttngen ffr. 86,887.04 ttnb bie S er lu a 1

tit u g St often ffr. 17,390. 59 mefr, woburcï) Voit ben

ffr. 160,160. 20 eilte Summe Doit ffr. 125,302. 53 abforbiert
wirb. Sie ßittlage itt bie Kant onalbanlrcf erbe beträgt
ffr. 60,000.

XX. staatölmflr.

Ser orbentlidje ßrtrag ber ©taatSfaffe beträgt ffr. 889,652. —
uttb erreicht bett Soranfiflag bis an ffr. 348. —. Saju fournit
aber Kursgewinn auf belauften 3Bertfd)riften, welcfer
int Soranfcflage nid)t borgefefett war, im Setrage Don

ffr. 596,196. 24, fo bajj baS SectjnnngSergebnts um
ffr. 595,848. 24 günftiger ift als ber Soranfdflag. SaSfetbe
ift mit ffr. 63,297. 23 beffer als baSjenige bott 1894. Ser
orbetttlid)c ßrtrag ift jwar utu ffr. 8,694. 69 geringer, aber
bie Kursgewinne fittb um ffr. 71,991. 92 gr'ofjer als itt 1894.

XXI. $it(jrit ttttb gutuftöltatioiteit.

Ser ßrtrag ber Stiffen, weldjer 31t ffr. 72,000 beratt=

fd)lagt War, ift aititäferitb gleicf wie in 1894 uttb beträgt
ffr. 90,336.56. ßbenfobiel beträgt attcf bie Sttfjettber
wen bung. Sent fantonaleu Krattfeit= uub SnnettfoitbS uttb
bett ©enteinben finb je ffr. 26,833. 95 jugetontmeu, uttb ber

Sortrag ber uiWerteitten Sufjett, ungefäfr bett auSftefenbeit
Sttjjett entfftred)enb, ift um ffr. 2,056. 56, auf ffr. 56,456. 32,
geftiegen. .(fit bie ©taatstaffe fällt nur ber beut ©taate jttge=
fftrod)ette ß r f a tj ttnbßrlöS itott toitfiSjierten © e g e tt

ftän be tt. Ser ßrtrag beträgt ffr. 3,269. 55.

XXII. fagb, gilrtjerei uttb Öerglmtt.

Ser ßrtrag biefer ßinnal)itten ift jwar um ffr. 2,871. 75
geringer als itt 1894, welcher SuSfalt faitptfäcflicf bie 3agb
patentgebüfren betrifft, aber mit ffr. 12,769. 28 föfer
als ber Soranfdflag, Woju bie öodftänbige ßrfpartttS beS

luSgabepoftettS bon ffr. 5,000 für Hebung beS Serg
baues tomint, fo bafj baS ßrgebntS im gattjen um
ffr. 17,769. 28 günftiger ift als ber Sorattfcflag.

XXIII. ^itljljttitbluitg.

Ser ©aljberfattf ift etwas gr'ofjer als in 1894; eS würben
9,522,010 Kilo KodEjfalj abgegeben, in 1894 9,355,016 Kilo.
Ser ßrtrag überfteigt benjenigett beS borfergefenben ffafreS
utu ffr. 18,520. 35 ttttb bett Soranfdflag um ffr. 18,162. 84.

XXIV. Stempel- uttb gauluwtru|teitrr.

Ser ßrtrag ber ©tempel= uttb Santnotenfteuer ift mit
ffr. 120,947. 14 geringer als in 1894; ba jebod) itt beut

ßrtrage bon 1894 eine außerorbentlidfe ßinnafitte bott
ffr. 140,000 für ©temftelung bon lnIeit)euS=Dbligationeit
inbegriffen ift, fo ift ber orbentlicfe ßrtrag in 1895 ttut
ffr. 19,052. 86 fötjer als ber orbenttidje ßrtrag bott 1894,
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ttämlid) : Stempelfteucr ffr. 16,211.30, Santnoten^
ft euer ffr. 3,865.40, motion ffr. 1,023.84 für 9Jlel)rauë=
gaben an 91 etriebëf often uitb 93 er m al tun g St often
abgeben. Ser Reinertrag iiberfteigt ben 33oranfd)Iaq um
ffr. 32,733. 30.

XXV. ('Mtüljnm.

Ser Ertrag ber ©ebüßreit ift um ffr. 84,739. 91 größer
alê in 1894 unb iiberfteigt ben 33oranfd)Iag um ffr. 170,594. 97.
Ser 9JM)rertrag gegenüber beut borljergeljenbeii Saßr betrifft
bie Spröden! g cbüljreit ber 2lmtêfdjreiber mit ffr.
75,247.51, bie fijen ©ebiißren ber 3lintSfdjreiber
mit ffr. 7,046.65 itrtb bie ©ebüßren für 9Jiarft= unb
fpaufierfiateute unb bie Sßatenttajen ber |)attbelë=
reifenben mit ffr. 13,607. 80. Sagegen fittb bie ©ebüßren
ber © c r i d) t ë f d) r e i b e r unb ber betreib uitgëâ m ter
um ffr. 16,178. 24 geringer alë in 1894. ©egenüber bem

Sßoranfdjlagc fällt bie sjM)reiittta£)me größtenteils auf bie

$ r o 3 e n t g e b ü £) r e n ber 91 m t ë f d) r e i b e r.

XXVI. ©rbfrijafts- unb §djfiilutngö|ienrr.

Sie @rbfdjaft&= unb Sdjenfunqêfteuer fjat ffr. 73,705. 22
metjr abgemorfeit als int ffaßre 1894, ffr. 119,827. 26 meßr
alë im 33oraitfd)lage öorgefeljeu mar.

XXVII. fjWulfdjnftspatnttgebitljim

Ser (Ertrag ber 3ßirtfd)aftSf.iatcntgebül)reit ift gegenüber
bent ffapre 1894 um ffr. 11,341.55 jurüdgegangen, über=

fteigt aber bod) ben 33oraitfd)lag um ffr. 15,850. 90.

XXVIII. Anteil «tu JUluiljfllimmttpl.

Ser ©rtrag beê Anteils beë VantonS am Srtrage beë

9llfol)olmonof>oIê, tuelcljer in 1893 ffr. 1,030,651. 49 betragen
Ijat unb in 1894 auf ffr. 960,399. 53 juritcïgegangen ift,

ßat ttocßmalS abgenommen unb beträgt ffr. 44,181. 73
mentger alë in 1894, unb gegenüber beut 33oraitfc£)lage ift
berfeîbe um ffr. 28,781. 20 juritclgeblieben. ffitr 93etäm
pfttttg beë 9llf oßoliSntuS ift jmar ittt ganjen meniger
ausgegeben morben als beranfdflagt mar ; aber eê mußte bei
bent geringem 93etrage beS SltfotjoIjeßntetS bod) bie 9llfol)ol=
3ef)ntet=i)ieferbe jttr 9luSgleid)Uitg für einen 9tetrag boit
ffr. 3,219. 60 in 9Inffiruct) genommen merben.

XXIX. Pilitärltiutrr.

Ser Ertrag ber IRilitärftciter meidjt bout Ertrage berfetben
in 1894 iueitig ab ttitb gefjt um $r. 9,995. 04 über ben

93orattfd)lag ßinatts.

XXX. Direkte Dfeiterit.

Ser Ertrag ber bireften Steuern beträgt ffr. 191,095. 31
ritefjr als in 1894, ffr. 176,482. 12 titeijr als int 33oran=

filage berechnet mar. Sic 9lbiueid)ungen gegenüber 1894
betreffen :

9Jiel)retnual)iiten :

@ i tt f o m m e n S ft e it e r ffr. .155,029. —
33crntôgenëfteuer „ 14,133.53

Sßcttiger 9Ittëgaben:

SajationS unb SlejugSt o ft en „ 20,672.03
33ertoaltitngëïoften „ 1,260.75

.gnfaiitnten ffr. 191,095. 31

Sie lüleßreiitnaßme bei ber 33ernt'6genëfteiter fällt faft attë=

fdjliefjltd) auf bie Kapital ft eu er im alten .liant Ott,
mäßrenb ber @rtrag ber ©ruttbfteuer in bei ben Van«
touêteilen unb ber Vapitalfteuer im $ura naljcjtt
gleid) geblieben ift. 9In ber iHteßreinnaßme bei ber ®n=
tommeiiêfteuer ßaben bie @ i n o nt nt e tt 8 ft e u e r I. .klaffe
unb bie (£ into nt mené ft eu er III. Via ff e im alten
ßanton ben größten 9luteil.

II. fte §tedjtnnuj über ine yermitgeitslieltanîiteile.
©cite 4, 5 uitb 75—89.

SaS itt ber Rechnung über baë reine Vermögen nad)=
gemiefette reine StaatSbermögeit beê Vantouë 33ent ittt betrage
bon ffr. 55,785,461. 59 (Seite 8) befteßt auë folgenben
9lltiOen unb ipaffiben (Seite 5):

91 t t i b e n :

333 a t b tt n g e tt ffr. 14,142,592.—
So märt en „ 28,289,293.—
Somänenfaffe „ 1,229,466.67
£i t) f> o 11) e t a r f a f f e „ 113,924,870.56
Vatt tonal bait! „ 50,634,251. 82

Staatëfaffe „ 41,062,259.63
Saufenbe SSermaltung „ 168,883.92
9JI o b i I i e n 8 n b e u t a r .' 3,760,900. 10

Summe ber 9lftiticn ffr. 253,212,517. 70

5J3 a f f i t> e n :

S omäneitfaff e ffr. 2,421,151.20
|)i)fiotl)etarf aff c „ 100,924,870.56
V a n t o n a t b a it „ 40,634,251. 82

Rnleißeit: Staminberntögeu „ 12,873,560.—
Staatëfaffe „ 35,823,440. —

Staatëïaffe (übrige ipaffiben) „ 4,749,782. 53

Summe ber Sfloffiben ffr. 197,427,056. 11

91 ei ne S 33 er mögen, toie obéit, ffr. 55,785,461. 59

8it ber Staatëredjrtitng ift bie totale Summe fomoßl ber

9lttiben alê ber ipaffitien mit ffr. 1,792,298. 11 größer an=

gegeben, meil itt biefer lleberfid)t bie ibeellett fic^ gegenfeitig
auëgleidjenben Salbi ber Steuerabredjituitg jmifeßen ben beiben

Vantonëteilen meggelaffett morben fittb.
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Sie «emegung ber «ermögendbeftanbteile betrögt im ganjen
(Seite 4 ltnb 5):

Soll:
«ermeßrungen ber Slftiben unb «er=

mtttberungett ber ^3affiüeit ffr. 5,504,200,935. 91

a b e tt :

«erminberuugen ber Slltiben unb «er=
meßrungen ber iftaffiben „ 5,499,762,021. 03

Steine «ermögendbcrmeßrung ffr. 4,438,914. 88

Siefe «emegurtg fallt jum allergrößten Seile auf bad

«etriebdlaßital ber Staatdlaffe ; in bebeutenbem «taße ßar=
tpipieren an berfelben aucß bie .Kapitalien ber fpßßotßelarlaffe
uttb ber .fîantonalbanl. Scr «erleßr ift bebeutenb größer
aid im (faßre 1894, mad jitm Seil eine ffolge ber Sonberfion
bed Slnleißend Don 1887 ift, rnelcße in 1895 ftattgefunben
ßat. «on ber «ermeßrung ber Slltiben fallen ffr. 4,111,086
auf bie Soutanen unb Söalbungen, ffr. 8,753,653. 16 auf
bie .Kapitalien ber faßßotßelarlaffe unb ber .fîantonalbanl,
ffr. 303,120. 42 auf bad «etriebdlaßital ber Staatdlaffe, unb
ffr. 381,683. 43 auf bad 2JtobiIien=3n0entar. Sie «ermeßrung
ber tßaffiOen betrifft faft audfcßtießlicß bie Kapitalien ber

fpßpotßefarlaffe unb ber Äantonalbanl mit ffr. 8,753,653. 16
unb bad SSetriebäfapital ber Staatdlaffe mit ffr. 381,683. 43.
«ei biefett «ermögendbeftanbteilen, beren 3tetto=«eftanb um
öeränbert geblieben ift, ßaben ficß bie Slttiben unb bie tßaffiben
um ben nömlicßen «etrag bermeßrt.

I. Mammütv

Sie «eränberuttgeu bed Staminbermögend betragen (Seite
4 unb 5) :

«ermeßrungen (Soll). ffr. 1,108,933,915. 18

«erminbentngen (fpaben) „ 1,104,904,309. 28
unb ed bleibt eine reine «ermeßrung

bon ffr. 4,029,605. 90
31m Ülnfange bed Saßred betrug bad

Stammberntögen „ 47,337,034. 57

unb am @nbe bed Saßred beträgt
basfelbe ffr. 51,366,640. 47

Sie «ermeßrung ift aud folgenbett «eränberuttgen jufammem
gefeßt :

Scßaßungdbericßtigungen :

ber «Salbungen ffr. 66,558. 50
ber Somänen „ 3,966,047. 40

jufammen ffr. 4,032,605. 90
Slnlauf bott ffifcßereirecßten „ 3,000. —

Steine «ermeßrung, mie oben, ffr. 4,029,605. 90

A. 28<tU>utt0cm

Ser Scßaßungdmert ber «Salbungen ßat ficß fo!genber=
maßen berönbert "(Seite 76 unb 77) :

*

«ermeßrungen (Soll) ffr. 324,420. 50
«erminbentngen (ftaben) „ 214,142. 50

Steine «ermeßrung ffr. 110,278. -

Sin biefe «ermeßrung ßat bie Somänenlaffe beigetragen:

Slnlauf ffr. 44,294. 50
«erlauf „ 575. —

— ffr. 43,719. 50
ttttb bie «ermeßrungen burd) Sd)aßungd=

berießtigungen betragen „ 66,558. 50

äufamnten, tuie oben, ffr. 110,278. —

B. Somönctt.

Sie «eränberuttgen bed Scßaßungdmerted ber Somänett
finb folgenbe (Seite 76 unb 77):

«ermeßrungen (Soll) ffr. 4,717,476. 46
«erminberungett (§aben) „ 716,668.46

Steine « e r m e ß r u tt g ffr. 4,000,808- -
Sie Somänentaffe ßat ßie<$u beigetragen:

Slnfauf ffr. 200,883. 18

«erlauf „ 166,122. 58
ffr. 34,760. 60

baju bie «ermeßrungen burcE) Sdjaßungd=
berießtigungen „ 3,966,047. 40

jufammen, mie oben, ffr. 4,000,808. -
«on ber «ermeßntng buret) Stßaßuttgdbericßtigungen betrifft

ber größere Seil bie dinfcßäßung neu erfteüter ©ebäube, barunter
bie (yrrenanftalt «tiinfingen.

c.
Sad «ermögen ber Somänenlaffe ßat fid) aud) im vfaßre

1895 berminbert. Sie «eränberuugen betragen (Seite 76
unb 77):

«erminbernngen (|xiben) ffr. 732,020. 95
«ermeßrungen (Soi) „ 650,540. 85

Steine «erminberung ffr. 81,480. 10

31m Slnfattg bed (faßred betrug bie reine
Scßulb ber Somänenlaffe „ 1,110,204. 43

unb am @nbe bed (faßres beträgt biefelbc ffr. 1,191,684. 53

nämlid) :

Sd)ulbett für 3Balb= unb Somätten=
Inläufe ffr. 2,421,151. 20

©utßabenfür«erläitfe ffr. 662,950. 30
.ftaßitalanlagen „ 566,516. 37

„ 1,229,466. 67

Steine Scßulb ffr. 1,191,684. 53

Sie reine «erminberung ift folgenbermaßen jjufantmem
gefeßt:

Söalbanläufe ffr. 44,294. 50
«ßalbberläufe. „ 575.—

ffr. 43,719. 50
Somänenanläufe. ffr. 200,883. 18
Somänenbertäufe „ 166,122. 58

„ 34,760. 60
ffifcßerei=3tnfauf ffr. 3,500. —
«ergütung „ 500. —

— 3,000. —
Steine «erminberung, mie oben, ffr. 81,480. 10
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Sad ©runbfaf)ital bec §t)potfyefarfaffe ift unberänbert
geblieben ; bie 3} e r in errungen wie bie 35 e r in i n b e

rung en betragen je ffr. 84,327,767. 87. Sagegen tjaben
fict) bie Slltiben wie bie Spciffineit um je ffr. 5,795,892. 37
bermetjrt, nnb am @nbe bed fyaljred betragen (Seite 78 itnb 79) :

bie 3lltibeu ffr. 113,924,870. 56
bie tpaffiben „ 100,924,870. 56

bad reine 33ermbgen ffr. 13,000,000. -
Sie SSermeljrttng ber 3lttiben betrifft faft audfdjliefjlidj bie

Sarletjn auf ©runbpfanb, metdje um ffr. 5,601,136. 65 ^n=

genommen tjaben unb am @nbe bed fyafjred ffr. 107,395,153. 43
betragen. Sbenfo fällt bie 33ermetjrung ber Sßaffibcit faft einjig
auf bie Sepots gegen Sdjulbfdjeine, metdje um ffr. 6,085,000
gewadjfen finb nnb ont fênbe bed fyafjred ffr. 58,711,170
betragen.

E. .Sïatttonallmttf.

3ludj bod ©runbîapital ber lîantonarbon! tjot fidj nidjt
beränbert. Ser Skrfetjr betrögt in Soll wie in fjabeit
ffr. 1,006,040,149. 50, unb bie 3l£tiben wie bie fßaffiben ber

Stauf tjaben fidj um ffr. 11,957,760. 79 bernteljrt. Im Cfübe

bed ffatjrcd betragen (Seite 78 unb 79):
bie 31! tin en ffr. 50,634,251. 82
bie 5J3 a f f i b e n „ 40,634,251. 82

bad reine Kapital ffr. 10,000,000. —

Sie SSermetjrung ber 3l!tiben unb ber Sßaffiben ift (jouptfädjlidj
auf bie Srljöljung ber Siotenemiffioit bott ffr. 15,000,000. —
auf ffr. 18,000,000. —, welche itt 1895 ftottgefunben £jat,

juriidjufüfjren.

F. 2tnteil)cn.
infolge ber Äonberfioit bed 3'/a % 31nleitjend ban

1887 ift ber 3lnteil bed Stammbermbgend an bemfetben,
ffr. 12,873,560. —, juriidbejatjlt warben, unb an ben Spta^

bedfelben ift ein entfpredjenber 3lnteil an bem neuen 3 % 3ln=

leitjen ban 1895 getreten (Seite 81, fietje and) Seite 128).

II. W>xtxub%tixxmü$xn.

Sad 33etriebdberm'ogen tjat folgenbe SSeränberungen erlitten
(Seite 4 itnb 5):
SSermetjrung en (Soll). ffr. 4,395,267,020. 73

35erminberungen (fpabett) „ 4,394,857,711. 75

31m 3lnfang bed fyafjred betrug
bad reine 33etriebdbermögen

unb ant @nbe bed (faired betrug bad

fetbe

Sie S5erme(jrnng beftetjt in ben

93teijr einnahmen ber laufcitben
35 e r w a 11 u n g

iobilien (y üben tared

; ffr- 409,308. 98

ff 4,009,512. 14

ffr. 4,418,821. 12

t

t

ffr- 27,625. 55

ff 381,683. 43

409,308. 98

Sie übrigen, obwotjl feljr bebeutenbeit 25eränberungen
gleidjeit fiel) in Sott unb fpabert gegenfeitig and.

(125) .Ys 15 — 165

Sie 3l!tibeu bed 33etriebdbermögend Ijaben fidj um
ffr. 749,170.63, bie ipaffibeit um ffr. 339,861.65 ber=

mefjrt, näuitidj :

3Sermeljrung ber 31!tiben:
95etriebd!af)ital ber Staatdfaffe ffr. 303,120. 42
3t e dj tt u n g d f a l b o ber 8 a u f c n b e n

35erWaltung „ 27,625. 55
3t e dj n u n g i w i f dj e it bett beiben

•Santo itdteilen „ 36,741. 23
2Jtobilien fynbentar „ 381,683. 43

Summe ber 35crntetjrung ber 31ftiben ffr. 749,170. 63

Skrmeljrung ber ipaffiben:
33etriebdfapital ber Staatdfaffe. ffr. 303,120. 42
3î e dj n u n g j w i f dj e n b e it b e i b e n

4tanto nd teilen „ 36,741.23
Summe ber 35ermetjrung ber Spaffiben ffr. 339,861. 65

3lnt Snbc bed fyatjred fjatten bie 3l!tiben unb paffiben
bed 33etriebdbermögend fotgenben 33eftanb:

3111 i b e n :

33etriebdfapital ber Staatdtaffe ffr. 41,062,259. 63
Stedjnungdfalbo ber Saufe üben

33erwaltung „ 168,883. 92
Stedjnung ber beiben .ffantondtcile „ 1,792,298. 11

3Jtobilieninbeittar „ 3,760,900. 10

Summe ber 311tiben ffr. 46,784,341. 76

spaffiben:
SSetriebdfapital ber Staatdlaffe ffr. 40,573,222. 53
3t e d) n n n g j w i f dj e n b e it beiben

•ffantondteilen „ 1,792,298. 11

Summe ber Paffiben ffr. 42,365,520. 64

3teined Sh'triebdbermögen, wie oben, ffr. 4,418,821. 12

G. ©ctric&dfapital t>ev Staatäfafic.
3öeitaud ber größte Seil ber SSeränberungen bed 3Setriebd=

bermögend betrifft bad 33etriebdfaf>ital ber Staatdlaffe. Sie
SSeränberungen bedfelben betragen (Seite 86 unb 87) :

35er m errungen (Sott) ffr. 4,393,544,416. 03

SSerminberungen (|>aben) „ 4,393,544,416. 03

nämlidj :

3Sermel)rungen:
3t eue 35 o r f d) ü f f e an bie S J) e

jialberwaltungen unb Se
potrüdjaljlungenberfelben

3teue ©elbanlagen
Steue SSorfdjüffe an öffentliche

Unternehmen unb S e p o t

rüc!Zahlungen berfelben
Sepotrncfjahlnugen
Slitleifjenriirt^aljlurtg
Jîa ff a einnahmen unb © e g c tt

r e ch n u n g
Steue 31 f t i b a xt ê ft ä rt b e

Stbjatjluug bon p a f f i b a u d

ftänben
_

Summe ber 35ermehrungeu

ffr. 116,385,223. 91

„ 81,901,118.63

1,856,458. 73

„ 8,267,708. 38
35,823,440. —

„ 1,383,492,002. 15

„ 1,382,951,839. 97

„ 1,382,866,624. 26

ffr. 4,393,544,416. 03

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896. 42*
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33 e r m i it b c r u it g e it :

«Mcfjafjlungen b e r ©pc3ial
0 e r w a 11 u n g e it unb tt e u c

3)cpotë berfelben Jr. 113,758,771.49
A ii cf 3 u g uott (55 e I b anIngen „ 83,512,997. 04
Aeueê Se pot bcr Saufen ben

Verwaltung „ 27,625. 55
A ii d 3 a f) l u n g e it b e r b f f e n t

1 i d) e n Unternehmen u it b

nette Sepotô berfelben „ 2,890,243.46
Veite Sepotë bei ber ©taatôfaffc „ 8,476,070. 16

3lnlett)enanfnat)ine „ 35,823,440.—
.R a f f a a u ô g a b e n u n b © e g e n

redjttung „ 1,382,866,624.26
S i tt g a tt g 0 o n A f t i U a u ë ft a tt b e tt „ 1,383,492,002. 15
V e u e Sp a f f i 6 a u ë ft ä n b e „ 1,382,696,641.92

©utnme bcr Vertninberungeit ffr. 4,393,544,416. 03

Vermehrungen uttb Vertninberuttgen gleidjett fiel) gegett=
fettig auê ttttb baë Vetriebêîapital ber ©taatêtaffe i'ft int
(fahre 1895 uitUeräitbert geblieben uttb beträgt ant Sttbe beô

()al)reë, mie am 3lnfaitge beëfelben, ffr. 489,037. 10. 3lftitten
mie fßaffibett Ijabett fict) je unt ffr. 303,120. 42 ttermcljrt ttttb
haben attt Snbe beë (faprcS foïgenben Veftanb:

3111 i 6 e it :

V o r t A) ii f f e a tt b i e © ft e 3 i a Ut e r
m a 11 u n g e n ffr. 6,654,682. 39

©elb anlag en „ 26,012,416.32
31 ni 0 r t i f a t i 0 tt ê c 0 tt 10 „ 2,778,781.71
V o r f cl; ii f f e an ö f f e n 11 i dj e U n t e r

nehmen „ 1,635,592. 61

.Raffen, Slfttofalbi „ 1,204,785.30
3111 i tt a n ê ft ä tt b e „ 2,562,823. 34
3Inëgaben für 1896 „ 213,177.96

©untitte ber Aftiöeit ffr. 41,062,259. 63

Iß a f f i b e n :

Sepotë ber ©pejialtjerwaliungen ffr. 1,999,993. 36
Sepotë ber Saufenbett Verwaltung „ 168,883.92
Sepotë ber öffentlichen Unter

nehmen „ 196,951. 08
©erichtlicpe unb tterfd)iebene Sepotê „ 978,537.70
31 nie i h en „ 35,823,440.—
.Raffen, iflaffinfalbi „ 439,965.31
Sinnahmen für 1896 „ 268.35
spaffibauëftânbe „ 965,182.81

©umme ber ipaffiuctt ffr. 40,573,222. 53

Aeineô Vermögen, mie oben, ffr. 489,037.10

A. gipejittltterttmUitttgett.

Sie neuen Vorfcpüffe att bie ©ftejialöermaltungen unb bie

Scpotmcfjaplutigert berfelben betragen ffr. 116,385,223. 91,
bie VorfdjufjrücEjahlungen unb bie neuen Sepotë ffr.
113,758,771. 49, unb burdj biefen Verlehr pabett fiel) bie

Altibeit um -ffr. 3,244,225. 70 uttb bie SpaffiDen um
ffr. 617,773. 28 bermeprt (Seite 80 unb 81). 3ltn Sttbe beô

(fapreë betragen bie 3lltiöen (Vorfcpiiffe) ffr. 6,654,682. 39
uttb bie ifiaffiOett (Sepotë) ffr. 1,999,993. 36, itätitlid):

48,700. -

36,800. —

1,145. —

27,332. 69
3,573. 95

581,880. 35

13,818. 34
11,317. 45

31,081. 79

5,894. 83
2,060,048. 12

V 0 r f d) ii f f e.

Allgemeine Verwaltung:
AmtSfcpreiber, ©ebüprenmarienttorfdpiiffe ffr.

© e r i ch t ë ö e r m a 11 u n g :

©ericptêfdjreiber uttb Vetreibungêbeamtc,
©ebühreitmarfeitöorfdjitffe „

o u ft i ^ :

Vorfdpiffe in .foaftpflidjtftreitigleiten „
4101 i 3 e i :

.Rontolorrentfalbi ber ©trafanftalteu „
Vorfchiiffe in ©treit= ttttb s|lolijcifacl)ett „

M i l i t ä r ö e r m a 11 u n g :

Vetriebëborfdjiiffe „
S r 3 i e h u n g :

.ffontoforrentfalbi b. Srjiehungôaitftaltett „
Seprutitlelberlag „

A r m e tt lu e f e n :

.Rontoforreittfalbi ber Arntenanftaltett „
Voltëmirtfcpaft u. ©cfuitbheitêmefen:

.Rontolorrentfalbi bcr .Rranlcnanftalten „
Srmeitcrung ber (frrettpflege „

S a tt b m i r t f d) a f t :

.Rontolorrentfalbi ber laitbroirtfchaftlicpeit
Anftalten „

ffuttermittelanläufe „
Alpmirtîdjaftlidte Verbefferungen „

ff i n a n 3 to e f e it :

,Ruften beë Anleihenë Don 1895 „
©al^hanbluttg, Vetriebëborfcpup. „
Söipmpl, Vrennerei „
äöipwpl, ©efattgnië „
©pitalpromenabe „
fjaôlethaleittfumpfititg „
©taatSapotpele „
Oitfelfchenermatte „
Verfcpiebene Vorfchiiffe „

ff 0 r ft ber maltun g:
©ebiihrettmarfen „
Aebifioitêfofteit „

V a u m e f e n :

©djmellettfommiffion Vricit3 „
S i f e it b a h n W e f e n :

Vorfchiiffe für Vahnftubien. „
©pie3=@rleitbad)bahn, ©uböetttion „

©umtue ber Vorfchiiffe ffr. 6,654,682. 39

14,951. 35
343,659. 77

10,764. 65

2,050,507. 95
400,000. —

84,980. 65
302,840. —
26,508. 55

9,859. 70
9,128. 20
5,349. 60

14,324. 60

6,704, 80
590. 70

343. 96

156,575. 39
96,000. —

Sepotë.

Allgemeine Verwaltung:
©taatêtan3lei, .Routotorrcnt ffr. 772. 25

3 u ft i 3 :

Auswärtige SrbfdjaftSfälle „ 2,676. 10
SP o l i 3 e i :

Vufjenanteile „ 56,456. 32
S r 3 i e h u n g :

.ffontoforrentfalbi ber S^iepungëam
ftalten „ 406. 23

Aeferöe für aufjerorbentlidje Ausgaben „ 25,000. -
V 01 ë m i r t f d) a f t :

.Rontotorrentfalbi ber .Rranlenanftaltett „ 11,521. 90
S a tt b tu i r t f d) a f t :

VMiorationen „ 8,834. 54
ffutteriiiittclaitfäufe „ 10,246. 30

llebertrag ffr. 115,913. 64
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liebertrag ffr.
ff i n a n g m e f e n :

Staatsanleihen, DUufgahUtitg „
Staatsanleihen, ffittfe „
DJiititärfteuerauteit beb 23unbeb „
Salghaitbluitg, Kontotorrent. „

ff o r ft D e r to a 11 u it g :

Staatbmatbungen, Kontolorrent. „
2.1 a u mefeit:

fpaSlethalentfumftfuttg „
S t e m ft e ID e r m a 11 tt it g :

©ebühreitinarlett, Kontoforrent „

115,913. 64

526,000. —
660,832. 50
248,888. 40
127,771. 84

ßeftanb 6er Itlertfrljrifteit auf ffittbe 1895.

fflliligntiniirn. Jiiw °/°. {tominal. %

289,328. 97

22,553. 21

8,704. 80

3
3

,3

ffr.

Summe bei- Sefiotb ffr. 1,999,993. 36

Sie 23ermet)ruitg bei 23orfct)üffe betrifft gum aUergrbfjteit
Seile ben 23orfd)ttfi ber Soften beb 21 rttei 1;ettö bDit
1895, melier neu aufgetreten ift unb am ßnbe beb ffat)reb
ffr. 2,050,507.95 beträgt, unb ben23orfd)uf) für @ r m e i t e r u it g
ber ijrrenpflege, melier in 1895 um ffr. 1,181,388. 13

gugenoiiimett tjat. Sie S3ermet)rung ber Sefiotb betrifft tjauf)t=
fäctjlict) bie Sefiotb für Di ii d g a h I u n g unb 23 e r g i n f u n g
ber Staatsanleihen.

B. ©elbattlagett.

@b betragen (Seite 80 unb 81) :

bie 23ermehrmtgen (Sott) ffr. 81,901,118. 63
bie 23erminberungen (.fpaben) „ 83,512,997.04

Sie ©elbaitlagett ^abert fid) um ffr. 1,61.1,878. 41

Derminbert. Siefeibett betragen ant Sttbe beb ffahreb ffr.
26,012,416. 32; nämlich :

Kantonalbant, Sefiot ffr. 3,240,453. 28
§t)P°thetarfaffe „ 11,640,203.04
2öertfd)riften „ 11,131,760.—

gttfammen, tuie oben, ffr. 26,012,416. 32

23ei ber Kantonalbant finb ffr. 63,130,256.55 ein=

begat;tt unb ffr. 62,472,995. 43 gitrüdgegogen morben. ffn
biefen Summen ift ber 23ertef)r mit ber Slant für bie Kott=
Oerfion beb 2lnleif)enb bon 1887 inbegriffen. Ser §t)fio
ttjetartaffe finb ffr. 6,668,607. 09 ausbegaljtt toorben unb
biefetbe t;at ffr. 8,383,012. 52 einbegatjtt. Sie 93ermet)ruitg
beb ©runbfafiitalS ber .Çhpottjetartaffe um ffr. 7,000,000. —,
looburd) bab .tiontoEorrcntguttjaben ber Staatbfaffe bei ber

|)t)t>ott)etnrtaffe um j0 tebugiert toirb, fällt in bab x\at;r
1896. Ser 335ertf(^riften Sßerfeljr mar fotgenber:

Stnfauf ffr. 5,008,500. 56
2UtbgIcid)ung beb .fhtrbgemittneb „ 637,760. 38
Kontotorrent „ 6,455,993. 15

gufamnten (Sott) ffr. 12,102,254. 09

33ertauf unb Üiüdgatjlitngen, intt. Kurb=
getüinn ffr. 6,159,431. 80

2lbfd)reibuttgen „ 41,564. 14
Kontotorrent „ 6,455,993. 15

gufammen (Çaabett) ffr. 12,656,989. 09

Ser 33eftanb ber ÏBertfdjrifteu tjat fid) bcmttad) um
ffr. 554,735. — berininbert.

@ibg. Diente
.Kanton 33ertt
Kanton ff reib ur g

Säitifdje Staatb=
Obligationen .3

©euteittbe Sentier 38/*
^>t)4)ot£)bJarïaffe

.23 e r it 3 l/i
3f u r a 33 e r tt S u

gern 23al)tt. 3Vs
Dlorboftbatjn. .'S'/î
ff ura Siittf>lon

ba h tt 372
Sentralbahtt. 37a
©otttjarbbatjn. .37s
ffiitttläitb. Staatb=

batin 372
23erner öbertanb=

bahnen 372
Defterreid). Slotjb 4
23rünigbaf)n .372 ff

Hhticti.

ff u r a S i ut p 10 n,
Stamm,

ff u r a S i m |) 10 n
Priorität

©entralbatjn
@mmentt)atbat)U

Priorität,
@mmentt)atbal)tt

Subbention.
S r a nt I i it g e it

Sad)bfetben
Sa ©hausse*

ff onbb=Saigne=
légier

Sd)meig. Dit)etn
falinen

23emer Sram

3,696,000 90 ffr
3,551,000 97

497,500 91

71,400 95
84,000 100

37,000 100

476,000 94,5
795,000 99

620,500 99
228,000 99

71,000 100

300,000 99

73,000 99
100,000 121

50,000 99

627,000 50

10,000
20,000

392,500

400,000

150,000

2,000

10,000 100
5,000 70

Periling.

3,326,400
3,444,470

452,725

67,830
84,000

37,000

449,820
787,050

614,295
225,720

71,000

297,000

72,270
251,680
49,500

313,500

574,000

10,000
3,500

gufantuten, mie oben, ffr. 11,131,760

C. fattfettïm Bmualiitttg.

Sie Sdjitlb ber Saufeitben 23ermattung an bie Staatb=
faffe (at fid) um ffr. 27,625. 55, 23etrag beb ®innat)men=

lleberfdjitffeb Don 1895, Derminbert unb beträgt am @11 be beb

ffatjreb ffr. 2,609,897. 79; nämtid) (Seite 82 unb 83):

Kontotorrent, ©innat)inenitberid)üffe
ber Saufenbett 23enoaltuitg feit 1890,
Se pot .ffr. 168,883.92

2t m D r t i f a t i 0 n b c 0 tt 10, Sefigite unb

2Ibfd)reibttitgen Dor 1890, 23orfchufj, „ 2,778,781.71

DieineS ©itthaben ber Staatbfaffe ffr. 2,609,897. 79

Sab 2t tu 0 r t i f a t i 0 n b c 0 n 10 ift uttüeränbert geblieben
ttttb toirb, fofern nicht gufättige 2tbgahlungett eintreten, bib

guut Söieberbeginne ber Dliitortifation beb Staatbanteihenb im

ffatjre 1901 unDeranbert bleiben.
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D. ©rfrntlidje flittertwljwen.

Sie neuen tLtorfdjüffe an öffentliche Unternehmen nnb bie

Sepotrüdjahlungen au biefelben betragen (Seite 82 unb 83)
ffr. 1,856,458. 73, bie tBorfähujjrüdjahluitgen unb bie neuen
Sepotë ffr. 2,890,243. 46. Sie tßorfd)üffe haben [ich um
ffr. 987,951. 86 berminbert unb bie Sepotë hn&en mn
ffr. 45,832. 87 jugenommen. Sie SSerminberuttg betrifft mit
gröfjern ober Heinern ^Beträgen bie fämtlid)en 23orfd)üffe unb
bie 33erutehrung ebeufo bie fämtlichen Sepotë. Hm Sttbe beë

(fahreë betragen bie Sßorfchüffe ffr. 1,635,592. 61 unb bie

Sepotë ffr. 196,951. 08, nämlich:

38 o r f d) ii f f e :

ff a t a ft e r b o r f cl] ii f f e ffr. 112,955. 66
Sntntnipfitugëborfdjuf) „ 6,196.60
33 a it t» o r f cl) ii f f e an bie ® a u b e r

m alt un g „ 740,469.93
2i a u b o r f elf it î f e an Unternehmen „ 319,642.51
ff o r ft p o Ii 3 e il i dp e 21 u f f o r ft it n g e tt „ 156,327. 91

&a@hauj be ffonbë=SaigneIégier=
58 a h n 300,000.—

Summe ber 33orfd)üffe, mie obéit, ffr. 1,635,592. 61

S e p o t ë :

33raitbberfid)eruitgêanftalt ffr. 191,892. 30
ff o r ft p o I i 3 e i 1 i <h e Huff orftuitgen „ 5,058. 78

Summe ber Sepotë, mie oben, ffr. 196,951. 08

Sie 58 a u 0 o r f d) ü f f e a n b i e 58 a it 0 e r m a 11 n it g haben
am Hnfartg beë (fapreë betragen:

Ö och bait ten ffr- 913,288.80
Stra jjettb auten „ 238,381.63
28a ff erbauten „ 375,250.38

(fitfaniinen ffr. 1,526,920. 81

Saboit finb abbejalflt morben:

Huë ben orbentlichen 58aufrebiteit ffr. 211,450. 88
Hufjerorbentliche Hb^alflung „ 575,000. —

jjufainmen ffr. 786,450. 88

33auborfd)üffe am Snbe beë (fapres ffr. 740,469. 93

Siefe Summe betrifft altein bie 33orfdjüffe für H0(h
bauten. Sie iöorfdjiiffe für Strafjenbauten unb 28affer=
bauten finb buret; bie Strahlungen boltftänbig getilgt morben.

E. Depots bet ber $laalslta(]e.

Sie neuen Sepotë betragen ffr. 8,476,070. 16, bie Sepot=
rüct^ahlungen ffr. 8,267,708. 38, unb bie Sepotë haben fiel;
um ffr. 208,361. 78 bermehrt. Siefetben betragen ant Snbe
beë (fahreë ffr. 978,537. 70, nämlich:

Sepotë ber 23etreibungöä m ter. ffr. 534,608. 82
Hinterlagen bei ben ©eridjten „ 137,645.59
Hinterlagen bei beit Hegterurtgê

ftatthaltern „ 33,689.32
Sepotë ber ^»l;p)t>tl;elarlaffe für

Sarlehnauëfahlungen „ 160,950. 90
Sepotë für Sïpropriatiotteit „ 27,300.22

Uebertrag ffr. 894,194. 85

liebertrag ffr. 894,194. 85
Sepotë für Söalbanpf lanjungeit „ 51,975. —
Steuern für 28afferbefepäbigte „ 357.85
Hinterlagen ber Sanbeëfremben „ 25,310.—
Hinterlagen ber Stellcnbennittler „ 5,200.—
Hinterlagen ber ff a fj fed er 1,500.—

Summe ber Sepotë ffr. 978,537. 70

F. ^nleiljeit.

(infolge ber lîonbcrfiou beë 3'/-j % Hnleipenë bon 1887
ift ber Hnteil ber Staatëfaffe an bemfelbeit mit ffr. 35,823,440. —
jurüdbejahU morbeit, uttb ait beit 5ptatj beëfelbeit ift ein eut=

fpredjenber Hnteil ait bent neuen 3 °/° Hnleipen getreten
(Seite 84 unb 85). Sie Hmortifation beë neuen Hnleipenë,
meljheë ffr. 48,697,000 beträgt, mirb mit beut (fahre 1901
beginnen.

G. ftnfle.

Sie Ginuahmett ber ß a n t o n ê t a f f e unb ber 21 m t ë

f chaff net betragen ffr. 39,042,548. 26, bie Huëgaben ber=

felben ffr. 38,417,170. 37. Saju tommen bie Sittnahniett unb
Huëgaben burcp ©egenreepnung (gegenfeitige Sfripturen
für (fapluitgen bon Sritten an Sritte für Hedptung beë Staateë
unb Hbrecpnungeit jmifepen ben berfcpiebeueit 2tenualtungë=
jmeigen) im Sinnehmen mie im Huêgebeit ffr. 1,344,449,453.89,
momit bie Sinttapmen auf ffr. 1,383,492,002. 15 unb bie

Huëgaben auf ffr. 1,382,866,624. 26 anfteigeit (Seite 84
unb 85).

H. $,us|iüitöe.

a. Hftibauëftânbe.
Sie bon ben iBerloaltungett für 1895 auëgeftetlten

23ejugëanmeifltugen betragen (Seite 84 unb 85):

A. SBalbungen ffr. 214,142.50
B. Somänen „ 716,668.46
C. S o in ä n e n l a f f e „ 732,020. 95
D. Hppotpefarfaffe „ 84,327,767.87
E. flantonalbanï „ 1,006,040,149.50
F. Hit leihe it „ 12,873,560. —
G. Staatëfaffe „ 244,489,147.70
H. Rechnung jmifdjen ben beiben

lî a n t o n ë t e i l e it „ 1,273,787.47
K. 3Hobilieninbentar „ 39,508.25
L. 6i e m i tt tt uttb 33erluftrecp

nun g 32,245,087. 27

Summe ber neuen HHibauêftânbe ffr. 1,382,951,839. 97

Hm l.(fanuar betrugen bie unerlebigten
Sejugêanmeifungeit „ 3,304,664. —

^ufammeit ffr. 1,386,256,503. 97

Saboit mttrben e r l e b i g t burd)
Sinnahmen iit 1894 für 1895 ffr. 201,946. 83
Sittnapntett in

1895 ffr. 1,383,492,002. 15
babon für 1896 „ 268.35

— „ 1,383,491,733. 80

gttfamnieit ffr. 1,383,693,680. 63
unb auf Snbe beë (fapreë bleiben

u n e r l e b i g t ffr. 2,562,823. 34
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b. !f3af fibaulftänbe.

Sie 3aï)ïungâartïuetfitttgen für bal (falfr 1895 betragen
(Seite 84 itnb 85):

A. äöalbungen ffr. 324,420.50
B. Somânen „ 4,717,476. 46
C. Somäitenlaffe „ 650,540.85
D". ^£>t)4»otf)eïar£affe „ 84,327,767.87
E. .fîantonalbanf „ 1,006,040,149.50
F. 31 nleiten „ 12,873,560.—
Gr. Staatêïaffe „ 244,233,949.65
H. fRedjnung gtoifdjen ben betben

^antonëteilen „ 1,273,787.47
J. 31 e d) n u n g I f a l b o b e r S a u

fenbenSJcrmaltung „ 27,625. 55
K. fdlobilieninbentar „ 421,191. 68
L. ©eminn unb 33erlnftred)

nun g „ 27,806,172.39

Summe ber neuen -)3affiüausftanbe ffr. 1,382,696,641. 92

ïtm 1. Januar betrugen bie unertebigten
3af)lunglanmeifungen ffr. 1,114,939. 19

gufammen ffr. 1,383,811,581. 11

Sabon mürben erlebigt bttrdj
Stuêgaben itt 1894 für 1895 ffr. 192,952. —
2lulgaben in

1895 ffr. 1,382,866,624.26
babott für 1896 „ 213,177.96

— „ 1,382,653,446. 30

gufammen ffr. 1,382,846,398. 30
'unb auf @nbe bei ffatjrel bleiben

utter lebigt ffr. 965,182. 81

J. Jkdjmntg jutifttjen ben bribnt ftautnusteilen,
Sie Sdjulb bei gangen Äantonl an ben alten Danton

für ben llnterfcfjieb in ben Steuerleiftungen l;at fid; um
ffr. 36,741. 23 bermefyrt unb beträgt auf @nbe 1895
ffr. 1,792,298. 11 (Seite 86 unb 87). SDiefe 2lbred)nung
mirb mit beut (fnlrafttreten einel neuen ©efetjel über bal
îtrrnenmefen baljinfallen.

K. jPflbtlten-|lmmtttar.
Ser Sdfatjunglraert bei 3JJobilien=3nbentarl bei Staatel

bat fid) um ffr. 381,683. 43 bermeljrt unb beträgt am @nbe

bel (faljree 1895 ffr. 3,760,900. 10 (Seite 88 unb 89).
Sie töermefjrung betrifft gitm größten Seile bal ffnbentar
ber Staatlanftalten, im befonbent bal ffttbentar ber ff r r c n
an ft alt ÜUtünftngen unb bie (fnöentare ber S traf
a n ft a 11 e n.

III. JJilitttj.
Seite 4 unb 5.

Sie 33ilang bietet eine fummarifdje lleberficl)t ber 9îed)=

nung ttnb meift bie llebereinftimmung ber 3Î e d) n u n g über
bie äkrmögenlbeftanbteile mit ber fRedjnung bei
reinen SSermögenl buret) folgenbe ©leidjungen nad):

a. Bilaitj ber (SfeftljäftsfMe :

Soll.
tßermefjrungen ber 23ermögenlbe=

ftanbteile ffr. 5,504,200,935.91
Serminberungen bei reinen 33er=

mbgenl „ 27,806,172.39

Sufammen ffr. 5,532,007,108. 30

fpaben.
töerminberungen ber S5ermögenlbe=

ftanbteile ffr. 5,499,762,021.03
töermeljrungen bei reinen SSermögenl „ 32,245,087. 27

3ufammen, mie oben, ffr. 5,532,007,108. 30

b. Amsgattgsbilattb
Soll.

Summa ber Slftiben ffr. 255,004,815.81
fpaben.

Summe ber Sßaffiben ffr. 199,219,354.22
fReinel tßermögen „ 55,785,461.59

(fufammett, gleid) ben Slltiben, ffr. 255,004,815.81

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1896. 43
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IV. ^r^ifllf0ttîi5.
Seite 91—115.

3lm Sittfange beê ffaljreê beftunben 37 Sfjejialfonbê.
S)a^u ift ein neuer tjinjugetommen, ber llnfallfonbë ber
3r r e n a n ft a 11 Si ii n f i n g e n.

Sie (Einnahmen ber ©pejialfonbê
betragen ffr. 1,315,594. 45
bie Slttêgaben „ 1,940,691.10
unb baê Vermögen berfelben fjat fid) unt ffr. 625,096. 65

berminbert. Sic Serminberungen betragen ffr. 1,252,697. 24,
bie Sermetjrungen ffr. 627,600. 59.

Serminbert tjat fic^ baë Sermbgen folgenber Sf^ialfonbë :

(Erweiterung ber (frrenfiflege ffr. 1,181,388. 13
33 i f t oria S tiftung „ 25,244.35
3ltf ut)ol3ct)ntel=3{eferbe „ 19,629. 17

33iefjentfc£)âbigungêfaffe „ 19,345.65
3nbalibenfottbê beë iß o I i 3 e i

torfië „ 3,338.50
3luf}erïranïenf)auê ffonbê „ 1,869.35
Sd)ulfedel ff onbs „ 1,165. 10
(E r 3 i e t) u n g ê f o n b ë ber 5Rcttungë

a n ft a 11 e t) r f a tj „ 466. 99

Sajaruê^reiè „ 100.—
S r ä d) f e l S t i f t u n g „ 92. 40
©utf)ntd Stiftung „ 57.60

Summe ber Serminberungen, mie oben, ffr. 1,252,697. 24

Ser größte Seit ber Sermeßrmtgen betrifft bett ff tt f e I=

fonbë mit ffr. 355,730.82, bie ©ib ollet Sttf tun g
mit ffr. 41,176. 10, ben Sabefteuerf onbê mit ffr. 40,000. —,
ferner bie Canton al ban! refer De mit ffr. 82,045.60,
bett a n t o it a I e n $ranfen= u it b 31 r m e n f o n b ë mit
ffr. 53,724. 60 unb ben SB a I bauf onbê mit ffr. 25,623. 75.

Sie 3luêgaben für (Erweiterung ber (frrenßflege
betragen ffr. 1,397,109.08, miiitlid) :

Saufoften ber ffrrenanftalt Stünfingen ffr. 868,922. 60
Sautofien ber Slnftalt Söatbau „ 16,258. 60
Saufoften ber 3lnftalt -Seitetat) „ 65,774. 35
(Hnridjtungsfoften bcrSlnftaltStünfingcn „ 446,153. 53

jufammen, wie oben, ffr. 1,397,109. 08

Sabon finb burd) ben CSrtrag ber

(Ejtrafteuerquote in 1895 nur „ 215,720. 95

gebedt werben unb ben fReft bon ffr. 1,181,388. 13
t)at bie ©taatêfaffe borgefdfoffen unb jwar
otjne yinsberedjitung. 3lnt Slnfange beö

ffaßreö betrug btefer Sorfdjuß „ 878,659. 99
unb am Sdjluffe beê ffatjreê betragt
berfelbe ffr. 2,060,048. 12

Sie Sermôgenëberminberung ber Sit tori aft ift ung
ift buret) Slbfcßreibungen auf Sßertfdjriften unb auf Saufoftcn
entftanben.

Sie 3lïfo£)oljef)ntel 9îeferbe ßat an bie Sluëgabett
für Setämßfung beë llfotjoliëntuê ffr. 3,219. 60 beigetragen.
Slufjerbem tjat Siefelbe einen Seitrag bon ffr. 15,000. — ait
bie Slnftalt Seiligenfcßwenbi unb einen foldjen bon ffr. 3,000. —
an bie Slnftalt Südjtern geleiftet, wätfrenb bie (Einnahmen nur
im .fîapitalsittfe bon ffr. 1,590. 43 beftunben.

Sie Sermeßruttg beë ffnfelfonbê, beê Sabefteuerfonbê unb
ber ©ibollet-Stiftung beë ffnfelffiitaleê finb burd) bie t)od)=

ße^igcit Sdfentungen beê fperrn ffmfjoof bebingt.
Saë Serm'ôgett ber fämtlicßen Sf^ialfonbë beträgt am

(Enbe beê ffatjreê ffr. 15,592,919. 45, ober oßtte bie Sdjulb
beê ffonbê für (Erweiterung ber Srrenßflege ffr. 17,652,967. 57.

Öerr ffinanjbireftor Sie ,f?antottëbucf)£)alterei beantragt, Sie motten beut 9iegieruitgërate 31t f)aitben beê ©roßen fRateê
bie borliegenbe Staatêredjnung für baë ffaßr 1895 31« ©eneßmigung empfehlen.

Slit fpocßacßtuitg

Sern, bett 4. Stai 1896.

5er ^antonsßuc^tjatter :

f.
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Bericht und Anträge
der

Baudirektion an den Regierungsrat
zu Händen des

Grossen Rates
betreffend

Verbesserungen im Strassenunterhalt.

(Bern, 15. Mai 1896.)

1. Einleitung.
Im Verwaltungsbericht pro 1894 hat die

Baudirektion mitgeteilt, dass sie die von der
Staatswirtschaftskommission gemachten Anregungen betreffend
Verbesserung des Strassenuntorhaltes prüfen werde.
Dieselben lauten:

„1) In verkehrsreichen Gegenden, namentlich in
„Ortschaften, sollte die Überkiesung der Strassen
„nicht nach der üblichen Schablone im Frühling und
„Herbst, sondern, nach Bedürfnis, mehrmals während
„des Jahres stattfinden. Den Herren Bezirksingenieuron
„sind diesbezügliche Weisungen zu erteilen, insofern
„man es nicht vorteilhafter findet, diesen Strassen-
„unterhalt den betreffenden Gemeinden gegen eine

„zu vereinbarende Aversalentschädigung zu übertragen.
„2) Verschiedene Kantone, z. B. Zürich, Basel etc.,

„haben in den letzten Jahren Dampfstrassonwalzen
„eingeführt zum Einwalzen frisch bekiester Strassen.
„Die Vorzüge derselben sollen darin bestehen, dass

„die Strassenanlagen gleichmässiger, kompakter und
„solider ausfallen, als wenn das Einfahren des Kieses
„den Fuhrwerken überlassen bleibt, und dass im
„fernem viele Arbeiten für den Strassenunterhalt und
„damit auch manche Kosten erspart werden. Die
„Baudirektion wird deshalb ersucht, nach dieser
Richtung hin Erhebungen zu machen und, wenn dieselben
„ein günstiges Resultat liefern, die Anschaffung und
„probeweise Verwendung einer solchen Walze für
„die frequentiertesten Strassen ebenfalls in Aussicht
„zu nehmen."

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

Nach Abschluss der daherigon Untersuchungen
sind wir nun in der Lage, Ihnen über diese
Anregungen folgenden Bericht erstatten zu können :

2. Geschichtliches.

Abgesehen von den wenigen Römerstrassen, mit
ihren Fundamenten aus Mörtolmauerwerk, besitzen
wir in der Schweiz erst seit Mitte dos letzten
Jahrhunderts wirkliche Kunststrassen. Der Kanton Bern
hat damit einen rühmlichen Anfang gemacht, indem
er die Bern-Zürich-Strasse über Kirchberg, Herzogen-
buchsee bis Murgenthal, die Kastenstrasse über Burgdorf

nach Langenthal, die Bern-Solothurn-Strasso, die
Bern-Basel-Strasse über Aarborg und Biel, die Bern-
Thun-Strasse, den Aarauer- und Muristalden bei Bern
erbaute.

Das Bausystem bestund darin, dass man auf dem
verebneten Untergrund innerhalb alignierter Bordsteine

eine erste, von Hand gestellte Steinschichte
einbrachte, die mit dem Schlegel festgostossen wurde.
Darauf wurde zur Ausfüllung der Zwischenräume eine
zweite Schicht etwas kleinerer Steine versetzt, sowie
darüber eine oder mehrere Lagen Kies geworfen und
nach der Strassenwölbung regliert.

Das Einfahren der Strassen wurde dem Wagenverkehr

überlassen.

Die bedeutende Entwicklung des Strassenwesens
zu Anfang dieses Jahrhunderts führte, namentlich
kostenhalber, zu einer Vereinfachung dieses Bau-

44
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systems. Die Randsteine wurden weggelassen, das

Steinbett kleiner gemacht und gar mit Einführung
des nach dem Schotten Mac-Adam benannten Systems
ganz weggelassen, dafür aber dem Unterhalte mehr
Aufmerksamkeit geschenkt, d. h. die Strassen wurden
in Klassen eingeteilt und von nun an ordentlicherweise

durch Wegknechte unterhalten.
Die meisten zu Anfang dieses Jahrhunderts, vor

18114, in unserm Kanton erstellten Strassen haben
kein Steinbett.

Man ist aber später wieder zum Grundbau
zurückgekehrt und es erhalten nun seit Decennien alle
unsere neuen Strassen ein Steinbett, dessen Stärke
sich nach dem Yerkchr, der Beschaffenheit des
Untergrundes und des verwendeten Materials richtet.

Eine Verbesserung des Strassenunterhalts wurde
in den Dreissigerjahren durch die Einführung von
Strassonwalzen, zunächst von Pferdewalzen, erzielt,
und es hat auch der Kanton Bern sich darin versucht,
indem er im Jahre 1844, anlässlich der Korrektion
der Delsberg-Basel-Strasso, eine eiserne Strassenwalze
anschaffte und auf der frisch bekiesten Strasse in
Thätigkeit setzte. Die Wirkung dieser Walze wird
im Geschäftsbericht dos Baudepartements als
ausserordentlich günstig bezeichnet und hatte zur Folge,
dass schon im nächsten Jahre drei weitere Walzen
(zwei schwerere und eine leichtere) angeschafft wurden.

Nachdem aber die Neubauten beendigt waren,
fand man für die Walzen keine Verwendung mehr;
sie wurden veräussert.

In den sechziger Jahren kamen sodann die Dampf-
strassenwalzen auf, welche die Möglichkeit schafften,
eine das Eindringen des Tagwassers hindernde, feste
Strassendecke zu bilden. Mit dem Einwalzen ist in
neuerer Zeit in der Regel auch die Überführung der
Strasse mit bindenden Materialien verbunden.

3. Strassenunterhaltungssysteme.
Man unterscheidet heutzutage im Strassenunterhalt

zwei Systeme, das Flicksystem und das Decksystem.
Das Flicksystem besteht darin, dass jede Unebenheit

der Strasse (Geleise und andere kleinere
Vertiefungen) möglichst bald durch Einbringen von Kies
ausgemerzt wird. Damit ist aber gewöhnlich auch
die partielle Eivkiesung eines Teiles der Fahrbahn,
je nach Bedarf, verbunden. Die Dichtung des
aufgeführten Materials wird dem Verkehr überlassen.

Das Decksystem sieht allgemeinere periodische
Einkiesungen in grösserem Umfange vor. Dabei wird
eine intensivere Abnutzung der Fahrbahn abgewartet
und letztere, sobald die Grenze der Abnützung
orreicht ist, mit einer entsprechend starken Kiesschicht
überführt, was am besten im Herbst oder im Frühling
geschieht. Bei diesem System wird in neuerer Zeit
das Einwalzen durch Pferde- oder Dampfwalzen zweckmässig

angewandt.
In der Instruktion für-Wegmeister des Kantons

Bern ist die Anwendung des Flicksystemes mit
partiellen Bekiesungen vorgeschrieben. Es hat sich aber
bei uns, namentlich aus Ersparnisrücksichten, auch
das Docksystem nach und nach eingebürgert, wobei

das Einfahren der bekiesten Strasse den Fuhrwerken
überlassen wird.

4. Strassenunterhalt im Kanton Bern ;

Statistisches.
Der Unterhalt der Fahrbahn des heute rund

2100 km. langen Staatsstrassennetzes unseres Kantons

wird gegenwärtig von 427 Wegmeistern besorgt,
welchen 23 Oberwegmeister vorstehen. Hiervon sind
345 Regiewegmeister und 82 Accordanton. Mit letztem

wird, dem Postulat der Staatswirtschaftskommission
vom Jahre 1886 Folge gebend, seit 2 Jahren

ein Versuch gemacht, welcher aber bis jetzt nicht
allgemein befriedigt hat. Das Urteil der Bezirksingenieure

lautet darüber ungefähr wie folgt: „Das
„Aecordsystein bietet nur Gewähr, wo man es mit
„gewissenhaften Wegmeistern zu thun hat. Die
Kontrolle ist schwierig, die Handhabung der Strassen-

„ polizei schlaff, und die damit erzielten Ersparnisse
„sind gering."

Da die Verträge mit den Accordanten bis Ende
1897 laufen, so werden noch weitere Erfahrungen,
namentlich auch hinsichtlich des Zustandes der
Strassen, abzuwarten sein, bevor zu entscheiden ist,
ob das Accordsystcm beizubehalten sei oder nicht,
eventuell, welche Abänderungen daran vorzunehmen
wären.

Die Obliegenheiten der Wegmeistor sind in der
zu Ende des letzten Jahres revidierten Instruktion
niedergelegt. Sie bestehen in den gewöhnlichen Strassen-
arbeiten, der Handhabung der Strassenpolizei und
teilweise auch der Kiesrüstung.

Die Accordanten sorgen für die Kiesrüstung ihrer
Strassenstrecken ganz, die Regiewegmeister ebenfalls,
oder zum Teil, oder auch gar nicht, je nachdem es
ihnen der Strassendionst erlaubt. In letzteren Fällen
wird alsdann das nötige Quantum durch Hülfsarbeiter
teilweise im Accord, teilweise im Taglohn gerüstet.

Auch von Privaten und Gemeinden wird gerüstetes
Kies zu billigen Preisen bezogen.
Die Fuhrungen (Kiesfuhr, Schlammabfuhr) sind

veraccordiert.
Die Ausdehnung der Wegineisterbezirko und die

Zahl ihrer wöchentlichen Diensttage werden von Fall
zu Fall festgesetzt. Sie richten sich nach der
Frequenz der Strasse, ihrer Lage und Bauart, sowie nach
der Qualität des Schotters.

Zur Beschotterung der Strassen verwendet man
Flusskies und Schlagkios; das Verhältnis ist annähernd
wie 2:3. Die in Beträcht fallenden Gesteinsarten
sind, nach ihrem Härtegrad bemessen : Jurakalk,
Kiesel, Granit, Gneis und Alpenkalk.

Die Rüstung eines Kubikmeters Strassenkies kostet
Fr. 1. 20 bis Fr. 6. 60.

Im Jahre 1895 wurden rund 67,600 m3 auf die
Strasse geführt, wovon annähernd 27,100 m8 von den
Regiewegmeistern gerüstet wurden. Die Rüstung der
übrigen 40,500 m3 kostete Fr. 86,160, oder pro m3
durchschnittlich Fr. 2. 12,7. .Die Kosten der
Kiesführung beliefen sich auf Fr. 115,747.56 oder pro m3
im Mittel Fr. 1. 71,2. Im ganzen erforderte der
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Unterhalt der Fahrbahn (nicht inbegriffen die
Kunstbauten) unserer Staatsstrassen im Jahre 1895 einen
Kostenaufwand von

1) ohne Wogmeisterbesoldungen Fr. 193,697. 61
oder per km. „ 92.24

2) mit Wegmeisterbesoldungen „ 480,380.41
oder per km. „ 228.75

5. Klagen über mangelhaften Unterhalt
der Strassen.

Die Klagen über unbefriedigenden Zustand der
Staatsstrassen und ihren Unterhalt sind so alt, als
diese selbst. Sie treten periodisch auf und nehmen
überhand mit der Zunahme des Yerkchrs. Sie
betreffen meistens die in den ersten Dcccnnicn dieses
Jahrhunderts, vor dem Inkrafttreten unseres Strassen-
baugesetzes erstellten Strassen, die, wie schon
erwähnt, weniger gut gebaut sind ; dann aber auch die
mit weicheren Kiessorton unterhaltenen, namentlich
die Strassen der Hochebene und des Jura.

Bald bezichen sich diese Klagen auf den laufenden

Unterhalt (das Flicken), bald auf die Art der
Bekiesung.

Wir haben schon letztes Jahr Anlass gehabt (siehe
Verw.-Bericht 1894, pag. 2), uns über solche Klagen
zu äussern. Dieselben erwiesen sich als unbegründet,
da sie nicht Staatsstrassen betrafen.

Hier weitere Beispiele:

a. Strassen im Oberaargau.

Im „Bund" vom 28. April letzten Jahres war
folgende Korrespondenz zu lesen:

„Langenthal. Schon seit längerer Zeit hört man
„im untern Teil des Oberaargaus allgemein über den
„unbefriedigenden Zustand der Staatsstrassen und ihren
„Unterhalt klagen. Wenn man von den Strassen nach
„Mclchnau, nach Steckholz, nach St. Urban etc. zu
„denjenigen im Nachbarkanton Aargau kommt, wo
„das ganze Jahr hindurch für sofortige Instandsetzung
„schadhafter Stellen Sorge getragen wird, so ist der
„Unterschied, sobald die Grenze bei Murgenthal
überschritten wird, ein ganz auffallender. Der
gegenwärtige Zustand der Strassen belästigt das mit Wagen
„fahrende Publikum und bietet auch dem Staat ganz
„und gar keinen Vorteil durch unzeitgemässc
Ersparnis, die nur spätere grössere Ausgaben zur Folge
„haben muss. Grosse Unzufriedenheit erregt auch die
„Bekiesung der Staatsstrassen im Herbst. Da sind
„lange Wegstrecken über und über so dicht
überführt, dass die armen Zugtiere kaum durchkommen
„können, während eine bessere Verteilung leicht möglich

wäre. Statt dass die Bekiesung mit Ende
September zu leichterer Assimilation beendigt ist, beginnt
„sie an vielen Orten erst im November bei oft schon

„gefrorenem Boden, und dann sind Arbeit und
Material fast verloren."

Wir erteilten ohne weiteres dem Oberingenieur
den Auftrag, die Begründetheit der Klage zu
untersuchen und darüber einzuberichten. Derselbe berichtete

nach vorgenommener Inspektion der erwähnten
Strassen wie folgt :

„Nach Begehung der bei Mclchnau, St. Urban
„und Murgenthal angrenzenden Strassen der Nach-
„barkantone fallt der allgemeine Eindruck über den
„Zustand der Fahrbahn allerdings nicht zu gunsten
„derjenigen im Kanton Bern aus.

„Jenseits unserer Kantonsgrenzen wäre zwar ebenfalls

manches zu tadeln, und es sind die dortigen
„Strassen auch nicht mustergültig.

„Nun handelt es sich aber nicht um die
Beurteilung der Strassen an und für sich, was ja eine
„sehr relative, von den verschiedenen Anschauungen
„und Anforderungen abhängende Sache ist, sondern

„um einen blossen Vergleich.
„Wie gesagt, kommt dabei Born weniger gut weg.

„Speciell zu bemerken sind mehrere schlechte Stellen
„auf den Strassenstrecken Altbüron-Melchnau-Ober-
„steckholz und St. Urban-Langenthal, während bei
„Murgenthal selbst kein grosser Unterschied
wahrnehmbar ist; gcgenteils hat hier auf der aargauischen

Seite die Fahrbahn eine viel rauhere Ober-
„fiäche; dem holperigen Fahren auf etwas mangel-
„haftom Strassenpflaster beim Uberschreiten der
„Kantonsgrenze liesse sich durch Bestreuen mit
„feinem Riesel leicht abhelfen.

„An den erwähnten Stellen bei Mclchnau und
„St. Urban sollte, ganz abgesehen von allfälligen
„Rücksichten auf den interkantonalen Vorkehr, schon
„im Interesse der guten Instandhaltung der Strassen
„selbst, mehr Sorgfalt auf den laufenden Unterhalt
„gelegt werden, sowohl durch häufigeres Ausgleichen
„von Senkungen und Geleiserinnen, als auch durch
„Verwendung von besser sortiertem Kiesmaterial
„(weniger grosse Steine).

„Mehr als der im ganzen denn doch nicht so
„schlimme Zustand der Strassen mag wohl die Art
„und Weise, wie die Bekiesung stattfindet, zu Klagen
„Anlass gegeben haben.

„ Gewohnheitsgeinäss findet dieselbe in der Hauptsache

im Frühjahr und Herbst statt, und dann in
„grössern Strecken auf einmal und massenhaft. Da-
„durch wird, zumal beim Mangel von Walzen, der
„Verkehr für Fuhrwerke periodisch auf längere Zeit
„empfindlich belästigt, bis die Strassen jeweilen wieder
„eingefahren sind.

„Diese Einschränkung der Bckiesungsperioden hat
„sich, ohne in der Instruktion eigentlich
vorgeschrieben zu sein, wohl aus vermeintlichen
Ersparnisgründen so ziemlich allgemein im Kanton eingelebt.

Der Vorteil, welcher etwa aus billigerer Kiesfuhr

resultiert, wenn dieselbe in Zeiten geschieht,
„wo Zugtiere sonst nicht viel anderweitig benötigt
„sind, oder den man darin sucht, Arbeit und
Beaufsichtigung innert kürzere Zeiträume zu konzentrieren,
„wird anderseits aufgehoben durch den Mehrverbrauch
„an Material und unzweckmässige Verteilung
desselben, wie es bei Massenverwendungen leicht
vorkommt. Der Nutzen, den man von der Verlegung
„der Bekiesung in die gewöhnlich nässern Jahreszeiten

erwartet, geht oft verloren, wenn diese Perioden
„trocken ausfallen oder der richtige Moment für die

„Bekiesung verpasst wird.
„Viel günstiger gestaltet sich eine das ganze Jahr

„hindurch, mit Ausnahme der Zeiten von Schnee und
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„gefrorenem Boden, betriebene abteilungsweise Ein-
„kiosung, sei es als Ausbesserung entstandener Ver-
„ tiefungen und Geleise, sei es als Überführung zur
„Wiederherstellung der Strassenwölbung, eventuell
„auch unter Zuhülfenahme von Begiessen in trocke-
„nen Zeiten.

„Diese Arbeiten sind nur auf kurze Strecken
„staffeiförmig vorzunehmen; man lässt eine Abteilung

sich einfahren, bevor die anstossendo an Hand
„genommen wird, so dass die für die Fuhrwerke
„lästigen Partien auf ein Minimum reduziert, der
Vermehr weniger beschwerlich und die Fahrbahn schneller
„wieder eingefahren ist.

„Solche Einrichtung des Unterhaltes erheischt
„eine intensivere Aufsicht und einen verständigeren und
„sorgfältigeren Dienst der Wegmeistcr, als das üb-
„licho schablonenmässige Yerfahren. Der daherige
„grössere Arbeitsaufwand verursacht allerdings
grössere Kosten, welche kaum ganz aus der
Materialersparnis gedeckt würden. Eine verhältnismässig
„geringe Mehrausgabe ist aber für die Verkehrs-
„erleichtcrung wohl wert, und sie trägt ferner zu
„einer regelmässigeren und bessern Erhaltung der
„Strasse bei, so dass der Durchschnittspreis von einer
„Reihe von Jahren kaum viel höher sich stellen
„sollte.

„Ein weiterer Schritt in der Vorkehrserleichterung,
„an welche die Ansprüche immer grösser werden,
„nicht nur von Fuhrwerken, sondern in neuerer Zeit
„auch von der wachsenden Schar der Radfahrer,
„wäre die Anwendung von Strassenwalzon."

b. Strassen im iura.

Wie wenig man uns bezüglich der Instandsetzung
unserer Strassen im Amt Pruntrut, aus welchem diese
Klagen namentlich herrühren, entgegenkommt, geht
u. a. aus folgendem hervor:

Seit langem beschwerten sich die Gemeinden über
den schlechten Zustand der Staatsstrasse Pruntrut-
Alle-Miécourt.

Sowohl unsere Ingenieure, als der Regierungsstatthalter

bestätigten die Richtigkeit der Aussetzungen,
letzterer mit dem Beifügen, dass die wohlhabende
Gemeinde Alle, die Urheberin der Beschwerde, an
die Herstellung billigermassen beizutragen habe.

Diese Beamten konstatierten ferner, dass am
mangelhaften Zustand der Strasse nicht der Unterhalt
schuld sei, indem dafür mehr gethan werde, als für
die meisten Strassen im Jura, sondern die mangelhafte

Anlage der Strasse. Diese sei zu schmal,
unzureichend entwässert und ohne Stcinbott gebaut
worden.

Die Baudirektion stellte hierauf ein Korrektionsprojekt

mit einem Voranschläge von Fr. 45,000 auf,
teilte es den Gemeinden mit und erklärte sich bereit,
die Korrektion der Strecke Alle-Miécourt an die Hand
zu nehmen, insofern die Gemeinden, wie von jeher
üblich, die Landentschädigungen übernehmen.

Wir erhielten hierauf nicht einmal eine Antwort.
Als nun im Januar 1895 das schweizerische Post-
und Eisenbahndepartement mit Einstellung des
Postkurses Alle-Miécourt-Charmoille-Asuel drohte und wir

die Gemeinden neuerdings einluden, zur Strassen-
korrektion Hand zu bieten, lehnten dieselben jede
Mitwirkung rundweg ab.

Der Regiorungsrat erteilte uns nun den Auftrag,
wenigstens die für die Erhaltung des Postkurses
nötigen Verbesserungen vorzunehmen, was dann
geschah.

In der Sitzung des Grossen Rates vom 20.
November 1895 stellton neuerdings jurassische Grossrätc
die Motion, es sei der Regierungsrat einzuladen, die
nötigen Massnahmen zur Verbesserung der Strassen
im Jura zu ergreifen und in diesem Sinne Anträge
zu unterbreiten. Diese Motion wurde dem Regierungs-
rato überwiesen.

Der Ingenieur des VI. Bezirkes, zum beförderlichen

Bericht und Antrag veranlasst, äusserte sich
darüber wie folgt:

„MM. les députés, signataires do la motion, ont-
„ils voulu atteindre le personnel chargé de l'entretien
„de nos routes? Dans ce cas, je ne pourrais que m'en
„référer aux rapports des ingénieurs d'arrondissement
„du Jura et spécialement à mes rapports des 10
décembre 1893, 10 décembre 1894 et 30 janvier 1895,
„que je confirme pleinement. Notre personnel est bon,
„et si, dans les conditions exceptionnelles où nous
„nous trouvons pour l'entretien dos routes, celles-ci
„sont cependant, quoi qu'on en dise, dans un état en
„général satisfaisant, nous le devons au dévouement
„et au zèle des voyers et de la majeure partie des
„cantonniers. Avec les moyens à notre disposition, il
„est difficile, sinon impossible, de faire mieux, à

„moins do concentrer tous les efforts et la majeure
„partie des crédits sur quelques points au détri-
„ment du reste des routes, ce que je ne puis pas
„admettre.

„L'état de nos routes a fait déjà l'objet de maints
„recours aux autorités et de nombreux rapports sur
„lesquels il est inutile d'insister.

„Abstraction faite de la construction défectueuse

„ou de la mauvaise exposition de quelques-unes de

„ces routes, leur état général dépend principalement
„de la qualité des matériaux à disposition pour
l'entretien. Or, il est reconnu depuis longtemps que les

„calcaires dont nous disposons dans le Jura constituent

les plus mauvais matériaux d'entretien connus
„pour dos routes fréquentées comme le sont celles
„dont on se plaint le plus, surtout si cet entretien
„se fait par la méthode des emplois partiels.

„Le calcaire s'usant très rapidement, soit par
„écrasement, soit par frottement, nos routes sont
nécessairement très boueuses dès les premières pluies;
„et, si l'on tient compte de la quantité d'ouvriers
„auxiliaires qu'exigeraient un ébouage et un épou-
„drement continuels, il n'est pas raisonnable d'exiger
„qu'elles soient maintenues constamment propres et
„sèches. Ce travail serait,, du reste, une nouvelle
„cause d'usure, alors que l'on doit reconnaître déjà
„que la quantité de matériaux employés actuellement
„à l'entretien n'est pas suffisante pour compenser
„totalement la perte résultant de l'usure ordinaire
„des chaussées. Ce fait a été signalé déjà dans mon
„rapport annuel do 1893, où j'ai constaté que la
„quantité dos matériaux employés devait être aug-
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„montée d'au moins 10,000 m3. Admettons que ce
„chiffre soit trop élevé, si l'on ne veut tenir compte
„que des routes principales absolument mauvaises, et
„réduisons-le à 5000 m8; ce serait déjà une augmentation

de dépenses d'environ 20,000 fr. pour les
„matériaux seulement, à laquelle il faudrait ajouter
„encore 7 à 8000 fr. pour la main-d'œuvre.

„On obtiendrait ainsi un résultat appréciable
„quant à la conservation des routes, mais au point
„de vue de l'entretien ou de la propreté, les résultats

ne seraient pas proportionnés à la dépense.

„Emploi d'autres matériaux. 11 y a évidemment
„possibilité d'améliorer nos routes par l'emploi de
„meilleurs matériaux, celles du moins dont la fondation

n'est pas trop mauvaise, à condition toutefois
„de choisir ces matériaux (grès, silex, etc.) avec
d'autant plus do soin qu'ils proviendraient de contrées
„plus éloignées, et qu'ils seraient, par conséquent, plus
„coûteux, et do ne tolérer que des matériaux préparés,

à l'exclusion absolue des cailloux roulés et non
„cassés.

„Mais si la substitution do matériaux étrangers
„aux matériaux du pays peut se faire avec quelque
„profit quand elle a lieu sur une petite échelle, ou
„encore dans une contrée où, grâce aux canaux, le
„transport, même à grande distance, de ces
matériaux n'est pas coûteux, je suis persuadé que chez

„nous ce mode de procéder, appliqué en grand, né-
„cessairement aurait des conséquences fâcheuses pour
„l'économie publique, que les résultats obtenus seraient
„loin d'être on rapport avec une dépense exagérée
„(80,000 fr. au moins pour la moitié seulement des
„matériaux nécessaires aux rechargements), et que
„nous serions bientôt obligés d'en revenir au mode
naturel qui consiste à employer les matériaux que l'on
„trouve à sa portée et à s'en contenter faute de
„mieux.

„Autres causes de dégradation des routes. Outre
„la qualité des matériaux, nous avons mentionné
„d'autres facteurs qui ont une grande influence sur
„l'état des routes, ainsi: les nombreuses installations
„d'hydrantes et la mauvaise volonté apportée par la
„plupart des communes pour remettre les routes en
„bon état; puis, comme facteur très important, dont
„souffrent précisément nos routes de plaine les plus
„mauvaises, l'insuffisance ou l'absence totale de fossés
„d'assainissement.

„Enfin, l'inobservation de la loi sur la police des

„routes par une grande partie de la classe agricole
„et par la plupart des autorités locales. Prendre la
„voie publique comme place de dépôt pour toutes
„sortes de débris, balayures, etc., y déverser les eaux
„ménagères et industrielles, y laisser couler le purin
„des fumiers, traîner des charrues ou autres engins
„sur des routes souvent nouvellement rechargées,
„continuer les sillons de charrues jusqu'à l'extrême
„limite de la banquette, voir même jusque sur celle-
,,ci, tourner les charrues sur les routes, etc., sont des

„faits qui se passent journellement, qui portent un
„très grand préjudice à l'entretien des routes, et qui
„doivent disparaître en premier lieu si l'on veut par-
,,ler d'amélioration.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

„Comparaison avec les routes voisines. Nos routes
„sont constamment comparées, non pas avec les routes
„voisines do Soleure, Bâie-Campagnc ou du département

du Doubs (Damvant-Pont-de-Roide, Ocourt,
,,St-Hippolite, etc.), mais aux routes alsaciennes du

„rayon frontière, pas même, et pour cause, à celles
„de l'intérieur de l'Alsace.

„Or, les routes alsaciennes du rayon frontière sont
„dans des conditions complètement différentes des

„nôtres.
„Abstraction faite de la meilleure qualité des

„matériaux fournis par le pays même, ces routes,
„comparées aux nôtres, ont une fréquentation pour
„ainsi dire nulle; elles sont, de plus, bien construites,
„limitées de chaque côté par de larges et profonds
„fossés d'assainissement et soumise à une police des

„routes très sévère.

„L'entretien en est donc très facile. Or, que
„coûte cet entretien dans des conditions aussi
favorables

„Nous le savons par les propositions qui nous
„sont faites pour l'entretien do la route Lucelle-Moulin-
„Neuf. Dans l'arrondissement d'Altkirch, le coût
vmoyen d'entretien des routes vicinales est de 472
„marks 590 fr. par kilomètre. La moyenne, chez

„nous, est de 280 fr. par km., soit 300 fr. de différence
„ou pour 520 km. 156,000 fr. ; la dépense totale,
„à ce taux, serait de 300,000 fr. au lieu de

„140,000 fr.

„Cylindrage. En faisant le nécessaire quant à

„l'assainissement, nous obtiendrions une amélioration
„rationnelle des routes par la méthode des rechargements

généraux cylindrés, avec emploi des matériaux
„à disposition dans le pays, sans cependant être
débarrassés ni de la boue ni de la poussière, ainsi
„qu'on peut le constater dans les pays analogues au
„nôtre.

Seulement il en résulterait une augmentation des

„dépenses normales d'entretien que j'ai estimée à

„au moins 25,000 fr. par an, en supposant une
période d'aménagement de 6 ans, et non compris les

„dépenses supplémentaires pendant la période do
transition ni les frais accessoires pour le kilométrage et
„le nivellement des routes. Cette augmentation de

„25,000 fr. en temps normal serait un minimum, car
„nous serions probablement obligés de réduire la
„période d'aménagement à 4 ans, ce qui porterait
„l'augmentation à 35,000 fr. D'un autre côté, un
„changement de méthode dans l'entretien des routes
„d'un pays ne peut pas être décrété de but en blanc,
„il doit être étudié minutieusement et préparé de

„longue haleine dans tous les détails.

„Mesures provisoires. Jusqu'alors l'on pourrait
„prendre un moyen terme et chercher à organiser
„un entretien plus intense aux abords et dans
l'inférieur des localités sans toutefois diminuer l'cntre-
„tien déjà insuffisant du reste des routes. Il faudrait
„à cet effet arriver à une application plus efficace
„de la loi sur la police des routes, puis augmenter
„les crédits de 10 à 15,000 fr. de façon à pouvoir
„disposer d'une plus grande quantité de matériaux
„pour les emplois partiels et à pouvoir donner aux

45*
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„cantonniers un personnel auxiliaire suffisant pour
obtenir un nettoyage, ébouage et époudroment un peu
„plus fréquent dans certaines zones. C'est peu, il est

„vrai, mais ce sera au moins un commencement."

Auch hieraus geht hervor, wie sehr uns die
jurassischen Landgemeinden einen guten Strassenuntorhalt
erschweren, indem sie sich über alle Vorschriften
betreffend die Strassenpolizei einfach hinwegsetzen.

6. Mittel zur Verbesserung des
Strassen u nterhaltes.

Es ergiebt sich aus diesen beiden Berichten das

Bedürfnis, den Strassenuntorhalt zu verbessern. Dies
kann geschehen einmal durch eine sorgfaltige
Bauausführung (verständige Auswahl des Tracés, Anlage
der nötigen Entwässerungen) und dann durch
intensiveren Wegmeisterdienst und Verwendung grösserer
Kiesmengen, durch sorgsamere Auswahl des Kieses
und Verwendung härterer Gesteinsarten (mit Ausschluss
also des Flusskiesels und des Jura-Kalksteines) und
endlich durch Einführung der Strassenivalzen. Ferner
sollte man zu einer wirksameren Anwendung des

Strassenpolizeigesetzes gelangen können und inüssten
die Gemeinden in erster Linie hierzu Hand bieten,
dann aber auch die Gerichte weniger nachsichtig sein.

Ausserdem fehlt bei uns eine gehörige Statistik
des Strassenunterhaltwesens und hierzu die Vorbedingungen,

d. h. die Kilometrierimg der Strassen und
ein Nivellement derselben.

Die vorgeschlagenen technischen Mittel rufen aber
vermehrten Auslagen. Die Wegmeister sind jetzt etwas
besser besoldet und haben eine feste Anstellung, man
darf daher auch grössere Ansprüche an sie stellen.
Allein da und dort vermögen die Wegmeister, trotz
der angestrengtesten Arbeit, die Strassen nicht in dem
Zustande zu erhalten, wie er sein sollte, sondern es
müssen ihnen zur Erzielung besserer Strassen Hülfs-
arbeitor beigegeben worden, welche sich bekanntor-
massen keiner besondern Beliebtheit erfreuen.

Was sodann die Verwendung grösserer Kiesmengen
betrifft, so ist dieselbe vielerorts entschieden nötig,
um eine schädliche Abnutzung der Strassen zu
verhindern. Je grösser der Verkehr, desto grösser die
Abnutzung, desto grösser auch die zu verwendende
Kiesmenge. Je mehr und je öfter aber Kies auf die
Strasse geführt werden muss, desto lästiger wird dies
für den Verkehr. Eine Verkehrserleichterung kann
nur dann eintreten, wenn das Kies eingewalzt wird.

Von der Ersetzung der weicheren Kiessorten durch
härtere muss, namentlich der hohen Transportkosten
wegen, abgesehen werden, es sei. denn, dass die
Gemeinden letztere übernehmen wollten. So hat z. B.
die Gemeinde Laufen, von dem Wunsche beseelt,
bessere Staatsstrassen um diese Ortschaft herum zu
besitzen, vor drei Jahren mit dem Staate Bern einen
Lieferungsvertrag abgeschlossen, wonach dieselbe für
eine 740 Meter lange Strecke der Laufen-Wohlen-
Strasse und eine solche von 375 Meter auf der Laufen-
Basel-Strasse porphyrartiges Kies aus der Gegend
von Muttenz liefert und der Staat hierfür per m3 einen

Preis von Fr. 2. 50 bezahlt, sowie den Transport
vom Bahnhof Laufen auf die Strasse übernimmt.

Es sind dadurch dem Staate keine Mehrkosten
erwachsen; letztere trägt die Gemeinde Laufen allein.
.Neuestens hat dieselbe aber den Vertrag wieder
gelöst, da das erzielte Resultat in keinem Verhältnis
zu den Mehrkosten stehe.

7. Strassenwalzen.
Es erübrigt, die Einführung von Walzen näher

ins Auge zu fassen.
An einer Konferenz mit unseren Ingenieuren legten

wir denselben folgende Fragen vor:
a) Erachten Sie die Anschaffung von Walzen für

den Strassenuntorhalt Ihres Bezirkes für notwendig
und für welche Strassen?

b) Geben Sie einer Dampfwalze oder Pferdewalze
den Vorzug?

c) Eventuell: Halten Sie die Verbindung einer
Steinbrechmaschine mit der Dampfwalze zum Schlagen
harter Gesteinsorten für vorteilhaft?

Die Ansichten der Beamten gingen auseinander;
darin waren aie aber einig, dass zunächst Erfahrungen
gesammelt, der Betrieb der Strassenwalzen an
verschiedenen Orten in der Schweiz und im Auslande
studiert, Etablissomente, welche Dampfwalzen
fabrizieren, besucht und endlich Proben, mit letztern
sowohl, als mit Pferdewalzen, vorgenommen werden
sollten.

Demzufolge erhielten die Ingenieure von uns den

Auftrag, folgende Orte zu besuchen:
Die Herren Bezirksingenieuro Abi und Andorfuhren :

Zürich, Basel und Mülhausen.
Herr Bezirksingenieur Steinhauer: Luzorn.
Herr Bezirksingenieur von Erlach : St. Gallen und

Dornbirn.
Herr Bezirksingenieur Béguelin: Dijon.
Die Herren Oberingenieur von Graffenried und

Bezirksingenieur Neuhaus : Frankfurt, Magdeburg und
Berlin.

Als Wegloitung diente den Herren folgendes
Programm :

I. Bezüglich der Maschine.

a) Konstruktionssystem, Lieferant.
hj Gewichtsvorteilung, Leergewicht und Betriebs¬

gewicht. Wie wird letzteres beschaffen
c) Breite der Walzenräder (Lenkwalzen,

Triebwalze) ; Arbeitsbreite.
d) Bedienung der Maschinen (Maschinist, Heizer).
e) Kohlenverbrauch, per Arbeitsstunde oder besser

im Verhältnis zur Leistung.
j) Wasserverbrauch im Verhältnis zur Leistung.
g) Dauer der Walzen, Reparationen.
h) Leistung, ausgedrückt in:

Gewalzter Kubikmenge in bestimmter Zeit oder
Gewalzter Fläche unter Angabe der mittlem

Dicke der Kiesschichte.

II. Bezüglich der Strasse.

a) Kann Fluss- und Grubenkies oder muss unbedingt
einzig Schlagkies verwendet werden ; eventuell
welches Mischungsverhältnis
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b) In welcher kleinsten Dicke darf die Kicslage
aufgetragen werden, und welches ist die für den
Betrieb günstigste Dicke?

c) Wasserquantum für Bespritzung, angegeben per
Kubikmenge Schotter oder gewalzter Fläche.'

d) Bedienungsmannschaft.
e) Art und Weise, wie bei der Arbeit vorzugehen ist.

III. Sonstige Beobachtungen und Bemerkungen.

Wenn möglich hinsichtlich Vergleich des Strasscn-
zustandes gegenüber ungewalzten Strassen und all-
fälligen Ersparnissen an Unterhaltskosten.

Die Resultate dieser Erhebungen, welche die Herren
Ingenieure in ausführlichen Berichten niedergelegt
haben, sind von unserm Oberingenieur in ein Exposé
zusammengefasst worden, welches wir hier in seinem
Wortlaut reproduzieren:

„Das Walzen bezweckt die Erstellung einer, je
„nach Beschaffenheit des Kiesmaterials mehr oder
„weniger compakten Strassendecke, welche erst nach
„längerer Zeit (Bekiosungsperiode von mehreren Jah-
,,ren) wieder der Erneuerung bedarf.

„ Wird das Kies durch die die Strassen bofahren-
„den Fuhrwerke selbst eingepresst, so entstehen
verschiedene Nachteile. Zunächst eine grosse Belästigung
„des Verkehrs infolge der auf grosse Strecken und
„während langer Zeit unbequemen und rauhen
Fahrbahn. Erfolgt dieses Einfahren nicht rasch, oder tritt
„nach der Bekiesung trockene Witterung ein, so bleibt
„das lockere Kies zu lange liegen ; ein Teil wird durch
„rasches Vorbeifahren dann leicht seitwärts hinaus-
„gesprengt und geht verloren ; schwere Lastfuhrwerke
„zermalmen umherliegendes Kies und veranlassen die
„Bildung von lästigem Staub und bei nasser Witterung

von Kot; also Materialverlust und Erschwerung

des Abschlammens und Reinigens der Strassen.
„Diesen Inkonvenienzen zu begegnen, wendet man
„das Walzen an. Damit wird die Kiesschüttung in
„verhältnismässig kurzer Zeit in eine glatte, leicht
„und bequem zu befahrende Fahrbahn umgewandelt.
„Die Härte und Widerstandsfähigkeit der zusammen-
„gepressten Decklage ist eine vollkommenere, gewährt
„infolgedessen eine längere Dauer, also Ersparnis so-
„wohl an Kiesmaterial, als an Arbeitsaufwand.

„Bei der Beurteilung des Strassenwalzens fällt
„zweierlei in Betracht:

1) Die Verkehrserleichterung ;
2) die zu erzielenden Vorteile im Unterhalte.

„Ersterer Punkt ist sofort einleuchtend und bedarf
„keiner weitern Erörterung mehr. Die andere Frage
„hängt, abgesehen von den Walzen selbst, Pfcrde-
„oder Dampfwalzen, wofür bestimmte Erfahrungen
„über Gebrauch und Kosten vorliegen, von lokalen
„Umständen, namentlich von der Qualität und den
„Beschaffungskosten des Schottermaterials ab. An
„Orten, wo das Kies teuer ist (wie in einigen Gegenben

von Deutschland und Prankreich, wo der
Kubikmeter bis Er. 18 kostet), lohnen sich zu dessen
„besserer Ausnutzung schon ordentliche Mehrkosten

„für das Walzen, während die letztern bei geringerem

Wert des Kieses in ungünstigem Verhältnis zu
„den Gesamtkosten stehen. In solchen Fällen tritt
„dann mehr der erste Vorteil, die Verkehrsorleich-
„tcrung, in den Vordergrund, und das Walzen wird
„eine wünschenswerte Konzession an den Verkehr.

„Bevor wir zur Erörterung der verschiedenen
„Walzsysteme übergehen, mag hier noch beigefügt
„werden, dass, wo das Walzen als nicht anwendbar
„erachtet wird, eine etwelche Verkehrserleichterung
„durch Einführung der „partiellen Bekiesung", so,
„weit nötig auch unter gleichzeitiger Bespritzung der
„Strasse, mit geringem Mehrkosten erreichbar wäre.

„Pferdewalzen. Mit der in neuerer Zeit wachsenden

Verwendung von Dampfmotoren kam auch deren
„Benutzung zum Betrieb der Strassenwalzen auf. Die
„mit Pferden bespannten Walzen werden je länger
„je mehr aufgegeben.

„In St. Gallen wurde die Pferdewalze als
unbequem und mit wenig Nutzen arbeitend auf die Seite
„gelegt. Eine Anzahl Walzen von verschiedenen
Gerichten benutzt man noch im Nassauischen, einfach
„weil sie vorhanden sind, für kleinere Ausbesserungen

und Nachbekiesungen. So auch in andern
Gebenden Deutschlands, wo die Dampfwalzen eine
„zunehmende Verbreitung erfahren. In den Departementen

der Côte-d'Or und der Vogeson sind Pferdc-
„walzen von 5 Tonnen Gewicht noch auf grössern
„Strassenlängen, meist in der Ebene, im Gebrauch.
„Die Beibehaltung dieses Betriebsmaterials hat seinen
„Grund in dem Umstände, dass die auf den betreffen-
„den Strassen beitragspflichtigen Gemeinden und Pri-
„vaten ihre Leistungen lieber durch Lieferung von
„Pferden, als in bar, abtragen; der dort mit dem
„Unterhalt betraute Ingenieur trachtet aber gleich-
„wohl danach, für die frequentierten Strassen Dampf-
„walzen zu bekommen.

„Die Mängel der Pferdewalzen sind hauptsächlich :

„Schwerfällige Handhabung und Unterbrechungen
„durch häufiges Umspannen der Pferde ;

„Abhängigkeit von der oft schwierigen Beschaffung
„von Pferden im gewünschten Momente;

„Längere Belästigung des Verkehrs, weil Kies-
„schüttungon sich meist auf grössere Längen
erstrecken, und die Walzarbeit auch länger anhält als

„beim Dampfbetrieb.
„Die leichtern Pferdcwalzen, gewöhnlich nicht

„über 5—6 Tonnen, ergeben nicht ein so festes In-
„einandorpressen der Steine ;

„Die Walzpferde wühlen immer wieder die Stein-
„schichte auf, bevor sie fest gefahren ist ; eine dichte
„Lagerung ist schwer zu erlangen, und muss gewöhnlich

schon mit Füllmaterial gedeckt werden, bevor
„die Kiesschüttung die gehörige Dichtigkeit erlangt
„hat ;

„Die mit Pferden abgewalzten Schüttungen machen
„gewöhnlich mehr Nebenarbeiten, wie Nachdecken,
„Ausbessern von Geleisen, Beseitigung aufgelockerter
„oder herausgerissener Steine u. s. w., nötig.

„Die Kosten des Pferdewalzens, für kleinere
„Strecken anscheinend etwas billiger, stellen sich,
„unter Berücksichtigung der geringem Wirkung und
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„der infolgedessen rascher wiederkehrenden Erneue-

„rung der Bekiesung, gegenüber denjenigen für
Dampfwalzen ungünstiger. Dabei wird eine möglichst
anhaltende Verwendung der Dampfwalze vorausgesetzt;
„denn wenn dieselbe längere Zeit brach liegen müsste,
„so geht ihr Vorteil gegenüber der Pferdewalze
verloren und arbeitet man billiger mit der letztern.

„Angesichts dieser Kesultate und Wahrnehmungen
„gelangen sämtliche Bezirksingenieure zum Schlüsse,
„bei Einführung des Walzsystems im Kanton Bern
„Pferdewalzen ausser Betracht zu lassen und sich
„den Dampfwalzen zuzuwenden.

^Dampfwalzen. Die Zwecke dieser Maschinen
ergeben sich aus den im vorigen Abschnitt angeführten

Mängeln der Pferdewalzen von selbst und
resümieren sich in Herstellung einer sehr widerstands-
„fahigen Fahrbahn bei möglichster Leistungsfähigkeit
„und den geringsten Kosten.

„ Über das Maschinelle, Lieferanten, Druck- und
,Gewichtsverhältnisse. Bei den ältern Maschinen (Dreeing,

Krauss, oder ähnliche Systeme) üben Trieb-
,und Lenkräder einen gleichmässigen Druck auf die
,Strasse aus. Dies ist theoretisch richtig und ein
,gleichmässiger Druck aller 4 Bäder das beste; es

,führt aber zu grossem Gesamtgewicht, was in
verschiedenen Beziehungen unpraktisch wird. Man zieht
,daher Walzen mit ungleichem Drucke vor, und die

,neuern Konstruktionen haben zwei kleinere Leit-
,walzen vornen, hinten aber die grössern, das
Hauptgewicht tragenden Triebwalzen. Die Gewichtsver-
,teilung, je nach den Fabrikaten etwas wechselnd,
,steht durchschnittlich im Verhältnis von 2 : 3 zwischen
,Lenk- und Triebwalzen.

„Als besondere uns bekannt gewordene Typen
,sind anzuführen :

„Das System Aveliny & Porter, englischen
Ursprungs, das bis dahin am meisten verbreitete. Es
,findet sich zahlreich in Deutschland (Nassau,
Württemberg, Sachsen), teils direkt aus England
(Rochester) bezogen, teils in deutschen Werkstätten
,(u. a. Heilbronn) fabriziert.

„Die 2 Dampfwalzen in Zürich, die ältere von
,Escher, Wyss & Cie., die neuere von King & Cie.
,in Wollishofen geliefert, sind Nachbildungen von
,Avoling & Porter. St. Gallen, Winterthur, Luzern,
,Basel, Mülhausen und Dornbirn haben Aveling &
,Porter'sche Dampfwalzen. In Frankreich liefert das

,Haus Albaret & Lefebre in Liancourt (Oise)
Dampfwalzen, ebenfalls System Aveling & Portor mit
unwesentlichen Modifikationen.

„Eine dem System Aveling & Portor ähnliche
Konstruktion liefert die Maschinenfabrik „Cyclop"
,in Berlin. Diese Fabrikate geben ganz gute
Leistungen ; nur ist die Führung der vordem Lonkwalzen
,derart eingerichtet, dass sie nicht vom Maschinisten
,selbst, sondern von einem zweiten, neben ihm
stehenden Manne gehandhabt werden muss. Die
Bedienung mit stets 2 Mann ist eine Inkonvonienz für
,den Betrieb, welche bei den vorerwähnten Maschinentypen

nicht vorkommt.

„Die Fowler'sehe Walze mit Compound - Dampf-
„maschine, englisches Fabrikat, von der Firma Fowler
„& Cie. in Magdeburg geliefert. Die Compound-Ein-
„richtung mit Hochdruck- und Niederdruck-Cylindcr
„erzielt die grösste Ausnützung des Dampfes, also
„möglichste Ersparnis des Brennmaterials und
verhindert das Geräusch, welches sonst beim Auspuffen
„des Dampfes erfolgt. Ein ruhiger und sehr leicht
„lenkbarer Gang zeichnet diese Maschinen aus. Ihre
„Walzenrädcr haben abnehmbare Reifen, was für die
„Auswechslung von Bedeutung ist.

„Es ist überflüssig, hier in weitere Einzelheiten
„über die Konstruktionsteile einzutreten, worüber
„Specialberichto Auskunft geben.

„Das Gewicht der verschiedenen Maschinen und
„der Druck der Walzen auf die Strassenobcrflächo

„pro cm Breite ist folgendes:

Gewicht Hinterwalze Vorderwalze
Tonnen kg pro cm. kg pro cm.

fowler 13 91 41

fowler 17,5 110 46
,Heilbronn 14 110 41

frankfurt 12 88 42
,St. Gallen 12,4 102 37
,französische Maschinen 12,8 90 37

11 11 13,8 93 43

11 11 14,7 99 53

„Der Druck der Hinterwalzen geht nur bei den
„leichtesten Maschinen unter 90 kg. Es scheint, dass

„der Unterschied der Wirkung zwischen leichten und
„schweren Walzen kein so grosser sei. Man hat bei
„der Abwälzung von Quarziten durch schwere
Dampfwalzen ein etwelches Zerdrücken der Spitzen des
„oben liegenden Schuttos beobachtet, ohne dass dies
„der Dichtigkeit der Beschüttung schadete. Immerhin

sind bei weichem Gestein Walzen von geringerem
Gewichte besser. Bei quelligem weichem

Untergründe erweisen sich Dampfwalzen als zu schwer,
„und es müsste in solchen Fällen eine leichtere
„Pferdewalzc aushelfen.

„Für unsere Verhältnisse im Kanton Bern dürfte
„in Anbetracht des zur Vorfügung stehenden Gesteins,
„des Untergrundes unserer Strassen und der
Tragfähigkeit der Brücken ein Gewicht von 12 bis 13

„Tonnen am besten sich eignen.

„Mit diesen Maschinen können Steigungen von 7

„bis 8 % leicht überwunden werden.

„Uber die Abnützung der Dampfstrassenwalzen
„sind wenige Angaben erhältlich; vielerorts ist eben
„dieser Betrieb noch neu. Reparationen an der
Maschine haben nichts Anormales, und wenn gutes Ma-
ferial zu den Reifen der Walzen verwendet wird,
„so darf man trotz starker Beanspruchung auf melir-
„jährige Dauer rechnen.

„Leistungen der Dampfwalzen. In der Bemessung
„der Leistungen einer Dampfwalze macht sich
natürlicherweise eine grosse Ungleichheit geltend,
herführend aus der mannigfaltigen Beschaffenheit des

„verwendeten Kiesmaterials, aus dem Urteil über den
„Zeitpunkt, wann die Strasse als fest gewalzt zu
„betrachten ist, aus dem eingeschlagenen Verfahren
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„beim Walzen und der Dicke der Beschüttung. Da-
„her dürfen sehr abweichende Angaben nicht wundern.

„Die daherigen Erhebungen, in gewalzten Kubik-
„metern pro Arbeitsstunde zusammengestellt, sind
„folgende :

„Basel 6 m3;
„Zürich 8 m3;
„Luzern 4,3 m8;
„St, Gallen 4 m3;
„Mülhausen 5 m3;
„Frankfurt 4 m3;
„im Aassauischen S1/s—4 m3;
„Magdeburg 8 m3;
„Berlin 5 in3;

„ Württemberg 5,1—4,9 m8;
„Frankreich 5,1—7,8 m3.

„Von der Härte des verwendeten Materials und
„der bei der Arbeit beobachteten Sorgfalt hängt dann
„auch, neben sonstigen Witterungs-, Gefälls- und
„Verkehrsverhältnissen, die Dauer der gewalzten Fahr-
„bahndecke ab. Es erfolgt eine solche Dichtung des

„Schuttes von unten auf, dass ein Eindringen des

„Regenwassers nicht mehr, oder bedeutend weniger,
„stattfindet. Die ganze Steinmasse bildet ein homogenes
„Ganzes.

„In der Umgegend von Wiesbaden sind Chausseen,
„bei welchen nach 6—8 Jahren nach der Beschüttung
„kein Ausbesserungsmaterial verwendet wurde; selbst
„bei weicherm Gestein wird erst nach 4—6 Jahren
„eine Ausbesserung nötig, unter ungünstigen
Verhältnissen allerdings auch schon nach 2—3 Jahren.

„In der Cote-d'Or nimmt man Bekiesungspcrioden
„von 6 Jahren an ; bei Kalksteinen nur 4 Jahre.

„In der Schweiz fehlen sichere Angaben über
„diese Erneuerungsperioden, welche sich eben erst
„aus langjähriger Erfahrung ergeben können.

„Aach Analogie mit den Resultaten von Frankreich

und Deutschland dürfen wir für unsere ber-
„nischen Strassen kaum über eine Dauer von 4—5
„Jahren hinauszählen.

„ VerJahren beim Walzen. Beim Walzen wird in
„den verschiedenen Gegenden nicht in gleicher Weise
„verfahren; es hängt diese Manipulation von den

„lokalen Umständen, Einrichtungen und Gebräuchen
„ab, und es muss hierüber jeweilen die Praxis den
„besten Weg weisen.

„Im allgemeinen ist darauf zu achten, dass vor
„der Beschüttung die Fahrbahn von allen Löchern
„und Unebenheiten befreit werde, damit die neue
„Decke eine gleichmässige Stärke erhalte, .und es soll
„die neue Kiesaufiage nicht stattfinden, bevor die
„ausgebesserten Stellen wieder fest geworden sind.

„Ein vorheriges Aufhacken der Fahrbahn ist nicht
„nötig, höchstens sind zwei Längsrillen zur Begrenzung

der Beschüttungsfläche an den Seiten der
Fahrbahn, selten auch einige Qucrrillen zu ziehen.

„Starke Anfeuchtung behufs fester Verbindung
„des Boschüttungsmaterials mit der alten Fahrbahn
„ist wichtig. Überhaupt soll während der ganzen
„Walzoperation ein beständiges Bespritzen stattfinden.

„Der daherige Wasserverbrauch bildet einen
gewichtigen Artikel und beziffert sich nach verschiedenen

Angaben auf 300—500 Liter per Kubikmeter.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

„Zur Erhaltung einer gleichmässigen Strassendecke
„ist stets die ganze Fahrbahnbreite auf einmal neu
„zu walzen. Die Walzarbeit kann als beendet
befrachtet werden, wenn das Gefüge so dicht geworden,

dass einzelne Steine nicht mehr ohne erhebliche
„Kraftanstrengung aus dem Verband gelockert werden
„können.

„Beschüttungssiärleen und Kiesverwendung. In
„Deutschland hält man eine Dicke der Beschüttung
„von 8 '/a cm für Walzen von 12—13 Tonnen als die
„geeignetste; für schwerere Walzen 10—11 cm. In
„Württemberg beträgt die durchschnittliche Stärke
„SVa—6 cm, in Frankreich 7—8 cm. Dabei wird
„durchweg geschlagenes Gestein verwendet. Die kan-
„tige würfelartige Form des Schlagkiesos eignet sich
„am besten zur Bildung einer kompakten Masse, die
„nicht wie beim Beton durch Bindemittel, sondern
„lediglich durch die Reibung der einzelnen Flächen
„erzeugt wird. Wohl ist auch ein Zusatz von Fiill-
„material von 5—8 mm Dicke (Riesel und Sand)
notwendig; derselbe ist aber nicht der Kiesauflage
beizumischen, er wird erst nach begonnenem AValzen
„über die Beschüttung geworfen, zum Zwecke der
„Ausfüllung der gebliebenen Zwischenräume und der
„Erlangung einer glatten, ebenen und weniger rauhen
„Oberfläche.

„Bei weicherm Gestein würde eine geringere Be-
„schüttungsstärke zum Zermalmen führen, daher sich
„eine von der Beschaffenheit dos Gesteins abhängige
„Grenze ergiebt. Zu bemerken ist hierzu, dass in
„Zürich Schichten von nur 3 cm Dicke aus Grubon-
„kicsel ohne Inkonvcnienzen gewalzt wurden.

„Die Verwendung von ungeschlagenem Gruben-
„kies in Dornbirn, Zürich und Mülhausen zeigt, dass

„dieses Material ebenfalls zum Walzen zu gebrauchen
„ist, ja anscheinlich ebenso gute Fahrbahnen giebt.
„Wie sich aber deren Dauerhaftigkeit herausstellt,
„darüber fehlen sichere Angaben.

„Ohne Zweifel sind die langen Bekiesungspcrioden
„von 5—8 Jahren in Deutschland und Frankreich,
„neben andern Umständen, wesentlich der Verwendung

von Schlagkies zu verdanken.

„Das Wesen und die Grundbedingung des Walzens
„bringen es mit sich, dass für rundliches Gruben-
„und Flusskies raschere Erneuerungen folgen müssen ;

„hierüber hat die; Erfahrung noch nicht Zeit gehabt
„zu sprechen.

„Dieser Punkt ist für Bern die Kardinalfrage beim
„Einführen von Walzen. Wir haben durchschnittlich
„gutes Gruben- und Flusskies, das billig zu beschaffen
„ist. Sollte dieses Material sich zum AValzen nicht
„bewähren, und müsste es geschlagen werden, so er-
„gäbe sich hieraus eine weitgehende Änderung.

„Kostenfrage. Vielerorts wird das Einwalzen im
„Accord vergeben, und es scheint dieses System
vorteilhaft und beliebt zu sein. Die Unternehmer sind
„Eigentümer der AValzen und verpflichten sich, die

„Arbeit in bestimmten Zeiten und zu vertraglich
festgestellten Bedingungen zu besorgen. Die Vergütung
„bemisst sich verschiedenartig, sei es nach Walz-
„arbeit per Stunde, Kubikmeter Steinmaterial etc. ;

„in Frankreich ist die Berechnung nach Tonnen-
46
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„kilometer üblich, Produkt aus dem mittlem Gewichte

„der Maschine und der von ihr durchlaufenen Kilo-
„meterzahl, angegeben durch einen auf der Maschine
„angebrachten automatischen Messer.

„In den Schweizerstädten besorgen die Verwaltungen

die Arbeit in Regio. Es ist unnötig, hier schon

„Yor- und Nachteile der Veraccordiorung zu
erörtern, handelt es sich ja zunächst bloss um
probeweise Einführung von Walzen. Erst bei Anwendung

dieses Systems in grösserem Massstabe wird
„es angezeigt sein, dem Accordwesen nähere
Aufmerksamkeit zu schenken.

„Aus der ungleichen Weise im Verfahren der
Betreibung der Arbeiten stellt sich auch eine
Verschiedenheit in den Erhebungen über die Kosten
„des Walzens ein, weswegen wir oben das Accor-
„dioren streifen mussten.

„Um sich eine Vorstellung der wirklichen Kosten
„des Strassenwalzens zu machen, darf man nicht
„einzig die auf die Walzarbeit verwendeten Auslagen
„berücksichtigen, wie sie aus den verschiedenen An-
„gaben resultieren, sondern es sind die Kosten wäh-
„rend einer ganzen Bekiesungsperiode unter Berück-
„sichtigung aller Faktoren in Anschlag zu bringen.

„Wenden wir eine solche Vergleichung gleich für
„unsere bernischen Strassen an, so haben wir
folgendes :

„1. Unter Zugrundclage einer Strassenstrecke von

„ 1 km mit einer versteinton Fahrbahn von 4 m
„und einer Erneuerungsperiodo von 5 Jahren:

„ a) Präparation der Fahrbahn Fr. 100

„b) Kiesbeschüttung 9 cm dick 360m3
à Fr. 4 „1440

<

vc) Walzarbeit (per Tag):
„2 Mann für die Maschine Fr. 12

„3 „ auf der Strasse „ 9

„Steinkohlen 250 kg „ 6

„Schmier- und Putzmittel „ 1

„Wasserzufuhr „10
„Amortisation und Zinsen

„(15°/o) von IV 16,000,
„verteilt auf 220 Arbeitstage

„ 10

Fr. 48
„Für 1 km sind 5 Arbeitstage zu

„rechnen: 5 X Fr. 48 „ 240

„Hierzu kommen :

„d) Löhnung des Wegmeisters, um 'r;
„des bisherigen Betrages reduziert :

„Fr. 110 X 5 Fr. 550

„ej Übrige Arbeiten : 5 X
„Fr. 25 =.....„ 125

" 675

Fr. 2455

„Für Strecken, wo die Kiesboschaffung statt Fr. 4
„bis auf Fr. 7 zu stehen kommt, würde der Posten
vbJ steigen auf 360 X 7 Fr. 2520, und die Ge-
„samtkosten auf Fr. 3535.

„Der Unterhalt nach bisheriger Übung kostet:

va) Wegmeisterlöhnung Fr. 140

„und Hülfsarbeiten „ 80

per Jahr Fr. 220

„bj der Kiesverbrauch durchschnittlich
„40 m8 à Fr. 4 „ 160

Fr. 380

„In 5 Jahren (5 X 380) Fr. 1900

„Oder zum Preise des Kieses von Fr. 7 berechnet
Fr. 2500.

„Die Mehrkosten für das Walzen kommen somit auf

„Fr. 2455 — Fr. 1900 Fr. 555
„und „ 3535 — „ 2500 „ 1035

„d. h. per Jahr und per Kilometer auf Fr. 111 bis

„Fr. 207.

„2. Wird statt öjähriger eine 4jährige Erneuerung
„nötig, und rechnet man einen entsprechenden
Zuschlag von nur Fr. 0,50 per m8 für Mehrauslagon
„des Kiesschlages, so führen analoge Rechnungen zu
Jährlichen Mehrkosten per Kilometer von Fr. 200
„bis 340.

„Der Ingenieur des VI. Bezirkes berechnet speciell
„für die jurassischen Strassen die jährlichen Mehr-

i ^ -ht i r ^r- 10,200
.kosten des Walzens auf Fr. 176 per58
„Kilometer.

„Man mag rechnen wie man will, so kommt man
„mit dem Walzen zu einer starken Erhöhung der
„jährlichen Unterhaltskostcn. Nun basieren alle
„Berechnungen auf durchschnittlichen Zahlengrup-
„picrungen; es giobt jedoch Strassonstrecken mit
„starkem Verkehr und sonstigen besondern Verhältnissen,

wo die Verwendung von Dampfwalzen eine
„bescheidenere und irn Interesse dos Verkehrs
gerechtfertigtere Mehrauslage zur Folge hätte. Auf solche
„Strecken wird man das Walzen beschränken müssen.

„Schlussfolgerungen. Die bernischen Staatsstrassen
„müssen im allgemeinen und im Vergleich zu
denjenigen unserer Kachharkantone als in ganz
befriedigendem Zustande anerkannt werden. Ihre Unter-
„haltskoston stehen auf der untersten Grenze, und es

„lässt sich eine weitere Ersparnis unmöglich ohne
„Schaden für die gute Instandhaltung der Strassen
„machen.

„Alle Verbesserungen im Unterhalte führen
unvermeidlich zu nicht unerheblichen Mehrauslagen.

„Anforderungen an die Verkchrserleichtorung
„machen sich vielfach geltend, und es mag eine da-

„hörige Konzession an das Publikum in den wich-
„ tigeren Verkohrscentren mit Rücksicht auf die
gesteigerten Bedürfnisse von heutzutage wohl am
„Platze sein.

„Hierzu kommt die Anwendung des Walzens in
„Betracht. An vielen Strassen, wo vorläufig solche
„nicht eingeführt werden können, liesse sich eine
„etwelche Besserung mit geringeren Kosten vermittelst
„partieller Bekiesungsweise statt der periodischen
„erzielen.
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„Für das Walzen ist von der Pferdebespannung
„abzusehen und zum Dampfbetriebe zu greifen.

„Über Dampfwalzen liegen gute Resultate vor
„hinsichtlich der Maschinen und ihrer Leistungen bei
„der Verarbeitung der Kiesdecken.

„Unser Kiesmaterial wird sich zweifelsohne auch

„zum Walzen brauchen lassen, doch muss die
Erfahrung erst lehren, welchen Eutzen man daraus
„ziehen wird, und über die schliesslichen Mehrkosten

„genauere Auskunft verschaffen.

„Es erscheint deshalb ratsam, zuerst im kleinen
„zu beginnen und mit einer Dampfwalze versuchsweise

vorzugehen.

„ Vorschläge. Wird die Verwendung einer Dampf-
„walze angenommen, so empfiehlt sich die Anschaffung
„einer Fowler'schen Maschine, welche (wie oben
beschrieben) als die zwockmässigste zu bezeichnen ist.
„Es hätte dies auch den Vorteil, ein anderes System
„als das in den Städten Luzern, AVinterthur, Basel
„und St. Gallen bereits vertretene von Aveling &
„Porter in die Schweiz einzuführen, wobei sich
vermehrte Gelegenheit böte zu Beobachtungen und
Vergleichen hinsichtlich der später für eventuellen
weifern Bedarf zu wählenden Dampfwalzen.

„Die Fowler'sche Maschine von 13 Tonnen kommt
„franko Bern auf Fr. 14,375 zu stehen ; eine von Aveling
„& Porter von 12 Tonnen kostet Fr. 13,000. Die
„Differenz ist unbedeutend und fällt, mit Rücksicht auf
„Mehrgewicht und die sonstigen Vorteile, gar nicht
„in Betracht. Zu der Strassenwalze sind auch ein
„Requisiten- und Wohnwagen, sowie 2 Sprengwagen
„zum Bespritzen der Strasse nötig."

AVenn einerseits alle unsere Ingenieure darüber
einig sind, dass die Dampfstrassenwalzen auch im
Kanton Bern beim Unterhalt der Staatsstrassen gute
Dienste leisten werden, stimmen sie aber anderseits
auch darin überein, dass die dadurch bedingten
Mehrausgaben sich vorläufig nur für die Strassen in der
Nähe grösserer Verkehrscentren rechtfertigen dürfton.
Sie finden deshalb, es sollte vorläufig nur eine Probe
im kleinen mit einer Walze gemacht werden.

Wir teilen diese Ansicht und fügen folgendes bei:

Der Strassenverkehr hat sich infolge der
Erstellung der Eisenhahnen bedeutend verändert. Wäh-
rend er auf den parallel mit den Eisenbahnen
laufenden Strassen im allgemeinen abgenommen hat,
ist bei denjenigen, welche zu den Eisenbahnen führen,

eine Verkehrszunahme ersichtlich. Die Frequenz
jener Parallelstrassen hat aber nicht in dem Masse
abgenommen, als sie für diese Zufahrtsstrassen
zugenommen hat. Denn in vielen Fällen wird eine Fuhrung
nicht an der Einmündung einer solchen in die
Parallelstrasse ihr Ende erreicht haben, sondern sich auf
der letzteren bis zur nächsten Eisenbahnstation, manchmal

noch his zur folgenden und weiter erstrecken, um
den halben oder den ganzen Pfordetag auszunutzen
und die Eisenbahnfracht zu vermindern.

Auf allen Strassen hat jedenfalls der Lokalvor-
kchr zugenommen.

AVir können also sagen:

„AVenn schon die Eisenbahnen den Hauptverkehr
„auf grössere Entfernungen an sich gezogen haben,
„so hat doch auch der Arerkohr auf den Landstrassen
„im allgemeinen zugenommen und wird sich mit Zu-
„nähme von Handel und Industrie und Ausbildung
„des Eisenbahnwesens immer noch steigern."

Die Art des Verkehrs ist gegen früher eine andere
geworden. Abgesehen von den in Industriegegenden
verkehrenden Lastwagen, den Steinfuhren und den
„Müllerzügen", ist das Gewicht der Wagen
durchschnittlich zurückgegangen ; dagegen hat die Geschwindigkeit

der Fuhrwerke zugenommen.
Die Koubekiesungen der Strassen sind deshalb

heutzutage dem Fuhrwerkverkehr viel lästiger als

früher, und ist das Verlangen nach einer Verkehrs-
erleichterung in dieser Richtung gerechtfertigt. Eine
solche Erleichterung ist die Verwendung der Dampfwalzen.

Diese Erleichterung ist in der Kahe grosser Ver-
kehrscentren nicht nur ein Bedürfnis, sondern sie ist
auch vorteilhaft.

Besehen wir uns beispielsweise den Unterhalt
der Fahrbahn der Staatsstrassen im Gemeindsbezirk
Bern (Länge 29,8 km) : Derselbe wurde bis Ende
1894 durch 13 AVegmeister besorgt und kostete inkl.
Wegmeisterbesoldung Fr. 22,936. 05, oder per km.
Fr. 769.33, also rund Fr. 540 mehr, als wir im
Vorstehenden für den Durchschnitt nach dem bisherigen

System ausgerechnet hatten. Ausserdem
verwendete der Staat bedeutende Summen für Erweiterungen,

AVassorabzüge etc., und dennoch sehen diese
Strassen nicht besser aus als andere, im Gegenteil.
Der zunehmende A'orkehr hat eben den Strassen-
unterhalt bedeutend erschwert. Zwar ist es dein' Staate
zu Ende des Jahres gelungen, einige wenige dieser
Strassen (etwas mehr als 2 km) der Gemeinde Bern
in Eigentum und Unterhalt abzutreten. Dafür hat er
aber auch mehr als das Doppelte der gesetzlichen
Loskaufssumme zahlen müssen.

Die Baudiroktion hat schon im Jahre 1887 den
Versuch gemacht, diejenigen grössern Gemeinden, in
deren Ortschaften mehrere Staatsstrassen zusammenlaufen,

zu veranlassen, diese Strassen im Interesse
eines möglichst guten Unterhaltes gegen eine massige
Staatsentschädigung zu übernehmen. Die Verhandlungen

hatten aber, wie aus dem Arerwaltungsbericht
von 1887 (pag. 14) zu entnehmen ist, ein negatives
Resultat. Seither sind vereinzelt, bald von Seiten der
Baudirektion, bald von sciten der Gemeinden, Schritte
in obigem Sinne gethan worden, teils mit, teils ohne
Erfolg. So hat nebst Bern nun Thun zu Anfang dieses
Jahres die in diese Stadt einmündenden Staatsstrassen
in einer Länge von 4060 Meter zwar nicht ins Eigentum,

sondern nur in den accordweisen Unterhalt und
bloss versuchsweise für ein Jahr übernommen. Der
Staat bezahlt der Gemeinde Thun hierfür jährlich
30 Cts. per Laufmeter für die Reinigungsarbeiten und
Fr. 3. 90 per ms auf die Strasse geführtes Kies. Es
entsprechen diese Ansätze den dem Staate für den
Unterhalt der Fahrbahn dieser Strassen erwachsenden
Ausgaben, unter der Voraussetzung eines bestimmten
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nicht zu überschreitenden Kiesquantums. Im Jahre
1895 kostete der Unterhalt eines Kilometers Staatsstrasse

im Gemoindebezirk Thun inkl. Wegmeisterbesoldung

ca. Fr. 450.

Zu Ende des vorigen Jahres hat sodann Pruntrut
das Gesuch gestellt, es möchte der Staat die
verschiedenen in diesen Ort einmündenden Strassen in
einer Gesamtlänge von 1,879 km der Gemeinde in
den Unterhalt abtreten, weil sie sich, namentlich
diejenigen, welche zum Bahnhof führen, in schlechtem
Zustande befänden.

Der Unterhalt dieser Strassen kostet den Staat
inkl. Wegmeisterbesoldung jährlich Fr. 650 per km,
weshalb wir dem Gemeinderat von Pruntrut im
Verhältnis zur Strassenlänge einen jährlichen Beitrag
von Fr. 1200 anboten. Die Gemeinde lohnte die
Offerte ab und verlangte mehr als das Doppelte,
worauf wir selbstverständlich nicht eintreten konnten.

Unser Oberingenieur berechnet (pag. 180 hiervor)
den Unterhalt der 4 Meter breiten Fahrbahn einer
Landstrasse von 1 km Länge, nach dem bisherigen
Unterhaltungssystem, unter der Annahme, dass 1 in3
Kies gerüstet und geführt auf Fr. 4 zu stehen komme
(was dem von uns auf pag. 172 hiervor berechneten
Mittel annähernd entspricht), pro Jahr auf Fr. 380
und beim Walzensystem auf Fr. 491.

Berechnet man analog die Unterhaltungskosten
der Staatsstrassen im Gemeindsbezirk Bern nach dem

Walzensystem, setzt dabei eine Fahrbahnbreite von
7 Meter, den Preis per m3 Kies zu Fr. 4. 50 fest
und macht für die Präparation und die Walzarbeit
entsprechende Zuschläge, sowie für die Wegmeisterlöhnung

einen entsprechenden Abzug, so ergiebt sich,
dass der Unterhalt vermittelst Dampfwalzen nicht
teurer zu stehen kommt, als nach dem bisherigen
System.

Zu demselben Resultate gelangen wir bei den
Strassen um Pruntrut herum, unter der Voraussetzung

einer durchschnittlichen Fahrbahnbreite von
6 Metern, eines Kostenpreises von Fr. 4. 50 per m3

Kies und entsprechenden Zuschlägen für die Präparation,

Walzarbeit und einem Abzug für die
Wegmeisterlöhnung.

Ähnliche Ergehnisse können wir hei allen
grösseren Ortschaften herausrechnen, so bei Biel, wo der
Unterhalt eines Kilometers Staatsstrassc inklusive
Wegmeisterbesoldung jährlich Fr. 1000 kostot, bei
Interlaken, wo derselbe auf Fr. 520 zu stehen kommt.
Um Burgdorj herum betragen dagegen diese Kosten
nur etwa Fr. 240. Sie sind hauptsächlich aus dem
Grunde geringer, weil geeignetes Kies aus nächster
Nähe, nämlich aus der Emme, ohne grosse Transportkosten

bezogen werden kann. Um Delsberg herum
kostet der Kilometer Strassenuntorhalt, wie in Pruntrut,
jährlich cirka Fr. 650. In Thun bezahlen wir, wie1

wir bereits erwähnt haben, pro Kilometer jährlich
cirka Fr. 450.

Unter diesen Umständen erscheint die Verwendung
der Dampfstrassenwalzen in der Kähe der meisten
unserer grösseren Ortschaften vorteilhaft.

Die weitere Ausdehnung des Dampfwalzenbetriebes
im Unterhalt der Staatsstrassen sollte von den Re¬

sultaten abhängig gemacht werden, welche mit den
anzustellenden Versuchen, die mehrere Jahre dauern
dürften, erzielt werden.

Unser Oberingenieur schätzt die Mehrhosten des
Dampfwalzenbetriebes für eine fünfjährige
Erneuerungsperiode und billige Kiessorten, inbegriffen Amortisation

und Verzinsung der Anschaffungskosten einer
Walze, pro Jahr auf Fr. 111, für teures Kies auf
Fr. 207 per Kilometer; bei vierjähriger Periode auf
Fr. 200 für jene und Fr. 340 für diese. Der Ingenieur
des VI. Bezirkes berechnet die jährlichen Mehrkosten
für die Strassen im Jura auf Fr. 176.

Die Strassen in der Nahe grösserer Ortschaften,
welche sich für die Verwendung von Dampfwalzen
besonders eignen, haben zusammen eine Länge von
60 km, machen also den kleinsten Teil unseres
Strassennetzes aus. Von den übrigen Strassen werden
anfänglich auch nur wenige zum Dampfwalzenbetrieb
herangezogen werden können, in erster Linie diejenigen
mit grossem Verkehr und sodann speciell solche mit
schlechtem oder keinem Unterbau. Hierzu gehören
namentlich die Strassen des Jura, mit ihrem weichen
Bau- und Unterhaltsmaterial.

Die Mehrkosten nehmen, zufolge anderwärts
gemachten Erfahrungen, mit der Zeit ab.

Der Kiesvorbrauch vermindert sich und die Strassen-
arbeit des Wegmeisters wird erleichtert. Letzterer
Umstand dürfte zu einer Reduktion der Wegmeister
und ausserdem vielleicht zur Beibehaltung und
Erweiterung des Institutes der Accordwegmeister führen.

Ferner reduzieren sich die Mehrkosten durch die
Beiträge von Gemeinden, welche vom Staate die
Dampfwalzen für ihre Strassen in der Zeit, da
derselbe ihrer nicht bedarf, mieten werden. So wird
beispielsweise Bern und Biel gerne davon Gebrauch
machen.

Sodann liesse sich vielleicht noch durch die
Verwendung von Steinbrechmaschinen zur Kiesrüstung
in Gegenden, wo ausschliesslich Schlagkies als Strassen-
schotter dient, eine Verminderung der Ausgaben beim
Dampfwalzenbetrieb herbeiführen. Darüber noch
einige Worte :

Die Steinbrechmaschinen, seien es feststehende
oder transportable, mit Wasser- oder Dampfbetrieb
(Lokomobilen, Dampfwalzen) finden immer mehr
Verbreitung und werden überall da mit Vorteil
angewandt, wo an einem Standorte eine grössere Menge
Kies zu schlagen ist. Im Kanton Bern wird namentlich

Schlagkies im Oberland und im Jura gerüstet;
dort macht es den kleinern, hier den grössern Teil
des gesamten Bcschotterungsmaterials aus. Für unsere
Verhältnisse wären transportable Maschinen am
empfehlenswertesten, womit, in Anbetracht, dass wir
weder im Oberland noch im Jura auf einzelne wenige
Standorte angewiesen sind, kostspielige Mehrtransporte
sowohl für die Zufuhr des Steinmaterials zur Maschine,
als auch für die Abfuhr des geschlagenen Kieses
vermieden werden. Unsere technischen Beamten haben
darüber folgende Ansicht:

Der Ingenieur des I. Bezirkes bezeichnet die
Anschaffung einer Steinbrechmaschine in seinem Bezirk,
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namentlich auf der Grimsel Strasse, geradezu als ein
Bedürfnis.

Der Ingenieur des II. Bezirkes hält den Gebrauch
einer Steinbrechmaschine nicht für angezeigt, weil m
seinem Bezirke in der Hauptsache wonig hartes
Gestein geschlagen werden müsse.

Die Ingenieure des III. und IY. Bezirkes bedürfen
einer solchen Maschine nicht, da sich in diesen
Gegenden geeignetes Bekicsungsmaterial in Gruben,
Flüssen und Bächen überall vorfinde.

Der Bezirksingenieur in Biel empfiehlt die
Verwendung der Steinbrechmaschinen nur in grösseren
Verkehrscontrcn, wo grosse Quantitäten Kies auf
engem Platz gebraucht werden.

Der Ingenieur des VI. Bezirkes hält einen
Steinbrecher für den Jura nicht für notwendig.

Unser Oberingeniour hält die Vorwendung von
Stcinbrcchmaschinen auch nicht für lohnend.

Eine transportable Maschine dieser Art für einen
Kraftverbrauch von 7—8 Pferdekräften kostet cirka
Fr. 3000. Über die jährlichen Betriebskoston liegen
uns keine zuverlässigen Angaben vor.

Wir halten diese Frage für noch zu wenig abgeklärt,

immerhin aber der eingehenden Prüfung wort,
namentlich im Hinblick dararff, dass dem Staate früher
oder später auch die Kiesrüstung für die wichtigeren
Gemeindestrassen zufallen wird.

Auch hier wird sich ein Vorsuch rechtfertigen.
Eine andere Vorwendung bietet sich für die Dampfwalze

bei Strassen-Neubauten.

Wir haben schon eingangs unseres Berichtes
erwähnt, dass in den 40er Jahren der Staat mit
Erfolg Pferdewalzon bei Strassenneubauten verwendet hat.

Die Erfindung der Dampfwalze giobt uns nun
heute ein Mittel an die Pland, das Kormalprofil der
Strassen, gleich nach deren Erstellung, auf mehrere
Jahre hin zu fixieren und zu konsolidieren, was so
sehr im Interesse des Unterhaltes liegt.

Wir haben der Hülfsarbeiten schon auf pag. 176
hiervor Erwähnung gethan und gefunden, dass eine
richtige Statistik not thut; dass hierzu aber die
Vorbedingungen fohlen, nämlich die Kilometrierung der
Strassen und ein Leingenprofil derselben.

Diese Arbeiten müssen notwendigerweise ausgeführt

werden, nicht nur um Statistik zu betreiben,
sondern um gehörige Kontrolle über den Strassen-
unterhalt, namentlich auch über den Unterhalt der
kleineren Kunstbauten (Dohlen etc.) führen zu können.

Um die Bedürfnisse der Fahrbahn unserer Strassen
richtig ermessen zu können, muss sodann vor allem
eine Verkehrsstatistik angelegt werden. Ferner sind
Erhebungen über den Verbrauch an Kies bei den
verschiedenen Gesteinsarten und wiederum bei
verschiedenen Verkehrsverhältnissen, über die Abnutzung
der Fahrbahn etc. anzustellen.

Der Oberingenicur empfiehlt die Anschaffung einer
Dampfwalze zur Probe. Wir sind damit
einvorstanden und empfehlen, wenn auch der Grosse Rat
zustimmt, mit dem Oberingenicur die Anschaffung

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

einer Dampfwalze aus der Fabrik der Herren
Fowler & Cie. in Magdeburg.

Dieselben machen uns folgende Offerten, wobei
die Walze mit allen nötigen Ausrüstungsgegenständen
versehen ist, mit Ausnahme dos Schlafwagens, welcher

anfangs für die in der Nähe von Ortschaften
vorzunehmenden Versuche entbehrlich ist:

1. Ankaufspreis bei so¬

fortiger Abzahlung,
franko Waggon Station

Bern M. 11,500 Fr. 14,375.—
2. Bei ratenweiser Ab¬

zahlung :

1. Bei Bestellung „ 2,500 „ 3,125. —
2. Fällig nach 6

Monaton inklusive
Zinsen „ 2,250 „ 2,812. 50

3. Fällig nach 12
Monaten „ 2,200 „ 2,750. —

4. Fällig nach 18
Monaten „ 2,150 „ 2,687. 50

5. Fällig nach 24
Monaten „ 2,100 „ 2,625. —

6. Fällig nach 30
Monaten 2,050 — „ 2,562. 50

M. 13,250 Fr. 16,562. 50

3. Unter Voraussetzung, dass genügend Arbeit
zur Verfügung gestellt werde, um die Dampfwalze
vom 1. April bis 1. November ununterbrochen im
Betrieb zu halten, würden Fowler & Oie. gegen
Vergütung von Mk. 5. 50 Fr. 6. 88 pro Arbeitsstunde
sämtliche Lieferungen und Arbeiten des Walzens
übernehmen, mit Ausnahme der Beschaffung des Wassers.
Die Dauer dieses Mietverhältnisses müsste 6 Jahre
betragen.

4. Für den Fall, dass man sich nach dreijährigem
Mietzins zum feston Ankaufe entschlösse, wäre der
Kaufpreis alsdann Mk. 8000 Fr. 10,000.

Unser Oberingenieur bemerkt hierzu:

„Das Angebot (3) enthält mehr als blosse Miete
„der Dampfwalze selbst, nämlich noch accordweise
„Übernahme von gewissen Leistungen.

„Wir sind nicht in der Lage, zu beurteilen, wie
„der hierfür in Deutschland übliche Stundenpreis zu
„unsorn Verhältnissen passt; darüber müssen eben
„die vorzunehmenden Versuche Aufschluss bringen.
„Ferner wäre man bei diesem Verfahren sowohl für
„lange Zeit an einen festen Preis gebunden, als auch
„in der freien Anordnung der Arbeiten mehr oder
„weniger gehemmt.

„Der Zweck der beabsichtigten Versuche, nach
„verschiedenen Richtungen hin Erfahrungen zu sam-
„meln, schliosst eine Veraccordicrung für den Anfang
„aus, und wird am besten orreicht durch einen gut
„organisierten und kontrollierbaren Regiebetrieb.

„Der ratenweisen Tilgung des Kaufpreises (nach
„Offerte 2) liegt eine Zinsenberechnung von 5,8% zu
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„Grunde. Sie kostet um ca. 2°/o mehr, als die
sofortige Abzahlung der Summe von Fr. 14,375, hat
„aber den Yorteil, das Budget zu schonen.

„Nach diesem Modus würden erforderlich :

„pro 1896 Fr. 5937.50
„pro 1897 „ 5437.50
„pro 1898 „ 5187.50

Fr. 16,562.50

„Hierzu kämen noch die Betriebskoston, welche
„je nach dem Umfang der Walzarbeit wechseln. Für
„dieselben könnte man vorläufig pro 1896 ca. Fr. 6000
„vorsehen. Mit diesen Auslagen werden aber Leistungen

erzielt, welche hinwieder einige Ersparnisse am
„gewöhnlichen Unterhalt ermöglichen, so dass die
„bleibenden Mehrkosten unter obige Summe fallen."

Die Offerte sub 1 wird uns wohl am besten dienen.

8. Schlussfolgerungen.

Gestützt auf vorstehende Erörterungen lautot
unsere Antwort auf das Postulat der Staatswirtschaftskommission

vom November 1894 wie folgt:

Ad 1. Der Zustand der Staatsstrassen in
verkehrsreichen Gegenden, namentlich in der Nähe
grösserer Ortschaften, kann mit Erfolg verbessert und
es können die lästigen schablonenmässigen Frühlingsoder

Herbstkiesungen vermieden werden durch die
Venvendung von Strassenivalzen, insbesondere von
Dampfwalzen.

Ad 2. Die Verwendung von Dampfwulzen ist
für die Strassen und den Verkehr von unzweifelhaftem

Vorteil. Demselben gegenüber sind die damit
verbundenen Mehrkosten bei Strassen in der Nähe
grösserer Ortschaften nicht von Belang, wogegen sie
bei denjenigen auf offenem Lande wesentlich
zunehmen und deshalb die Verwendung dieser Maschinen
vorläufig nur für die verkehrsreichsten Verbindungen
als zulässig erscheinen lassen können.

9. Anträge.
Wir beehren uns daher, dem Regierungsrate zu

Händen des Grossen Rates folgende Anträge zur
Genehmigung zu unterbreiten:

Der Baudirektion wird für die Anschaffung einer
Dampfstrassenwalzo aus der Fabrik John Fowler & Cie.
in Magdeburg ein ausserordentlicher Kredit von 14,500
Franken aus Rubrik X E 2 bewilligt.

Die Baudircktion wird ferner beauftragt, behufs
Yerbosserung des Strassenunterhaltes weitere
Erhebungen zu machen, Yorsuche anzustellen und die
nötigen statistischen Hülfsarbeiten vorzunehmen. Hierfür

wird ihr, gestützt auf ein anlässlich der Aufstellung

des ordentlichen Budgets von der Baudirektion
vorzulegendes Programm, jährlich, erstmals 1897, ein
Kredit von Fr. 6000 auf Rubrik X E 2 zur Verfügung
gestellt.

Die Motion der jurassischen Grossräte vom 20.
November 1895 ist hiermit erledigt.

Der Direktor der öffentlichen Bauten:

Marti.

Yom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen Rat gewiesen.

Bern, 27. Juni 1896.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

F. you Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Vortrag des Regierungsrates an den Grossen Rat

über das

Volksbegehren
um

Erlass eines Gesetzes betreffend Förderung und Veredlung der Pferde-, Rindvieh-

und Kleinviehzucht.

(August 1896.)

Herr Präsident,
Herren Grossräte,

Namens einer mit der Ausarbeitung eines Gesetzes
betrauten Kommission reichten die Grossräte Ch. Burger
und R. Weber am 23. Juli abhin der Staatskanzlei
Unterschriftenbogen behufs Sammlung von Unterschriften

für ein Volksbegehren um Erlass des von der
genannten Kommission ausgearbeiteten Gesetzesentwurfes

betreffend Förderung und Veredlung der Pferde-,
Rindvieh- und Kleinviehzucht ein, zur Abstempelung
gemäss der Vorschrift von § 5 des Dekretes vom 4.
Februar 1896. Diese Unterschriftenbogen wurden von
der Staatskanzlei mit dem Datum des 23. Juli versehen.
Am 5. August und folgende Tage sodann stellte Grossrat

Burger der Staatskanzlei 339 mit Unterschriften
versehene Bogen wieder zu.

Die von der Staatskanzlei an der Hand der
Bestimmungen des Dekretes vom 4. Februar 1896
vorgenommene und vom Regierungsrat geprüfte und als richtige

anerkannte Untersuchung hatte folgendes Ergebnis.
Von den 339 Unterschriftenbogen entsprechen 338 den
Forderungen des Dekretes, indem sie sowohl den Wortlaut

des Begehrens — den von der erwähnten Kommission

ausgearbeiteten Gesetzesentwurf dem Unterschriften-
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

bogen beigeheftet —, als auch den Wortlaut von § 3

des mehrerwähnten Dekretes, sowie die verlangte
Bescheinigung der Gemeinderatspräsidenten enthalten. Ein
Bogen — mit 70 Unterschriften — hingegen muss als
ungültig erklärt werden, da bei der Einreichung der
Gesetzesentwurf demselben nicht mehr beigeheftet war
und zudem die Bescheinigung des Gemeinderatspräsidenten

unvollständig ist. Diese 339 Bogen enthalten
16,175 aus 247 Gemeinden stammende Unterschriften
(vgl. die Tabelle am Schluss dieses Vortrages). Von
diesen Unterschriften fallen 289 ausser Betracht, wovon
die oben erwähnten 70, nebstdem 219 für welche die
in § 4 Ziff. 3 des Dekretes geforderte Bescheinigung
fehlt. Die Zahl der gültigen Stimmen beträgt somit
15,886 ; die von Art. 9 der Staatsverfassung verlangte
Zahl ist um 3886 überschritten.

Nach Art. 9 der Staatsverfassung hat der Grosse
Rat nunmehr die Volksabstimmung über den Entwurf
anzuordnen. Es ist dem Regierungsrat bekannt, dass
die Beschleunigung in der Ausarbeitung des
Gesetzesentwurfes, sowie die rasche Förderung der
Unterschriftensammlung von Seite der Initianten vor allem
dem Wunsche entsprungen ist, es möchte das Gesetz
noch auf diesen Herbst in Kraft treten und auf diese
Weise der Viehzucht treibenden Bevölkerung die Wohl-
that der kantonalen und eidgenössischen Hülfe zu teil
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werden, deren sie infolge der Volksabstimmung vom
1. März 1896 verlustig zu gehen droht.

So sehr auch der Regierungsrat mit den Initianten
es bedauert, dass das Resultat dieser Abstimmung für
die Viehzucht treibende Bevölkerung des Kantons eine
Schädigung zur Folge hatte, so kann er doch nicht
umhin, darauf hinzuweisen, dass die Prämierung der
Pferde für das Jahr 1896 bereits stattgefunden hat
und zwar auf Grundlage der durch das Gesetz vom
31. Juli 1872 normierten Unterstützungssumme und
dass es eine thatsächliche Ungleichheit der Bürger vor
dem Gesetze sein würde, wenn die Pferdezüchter allein
die Folgen des Volksentscheides zu tragen hätten,
während doch nicht aus ihren Kreisen der Widerstand
gegen den Gesetzesentwurf hervorgegangen ist.

Der Regierungsrat hält im ferneren dafür, dass es

pro 1896 nicht mehr möglich sein wird, die
Rindviehprämierungen auf Grundlage des von den Initianten
vorgeschlagenen Gesetzesentwurfes vorzunehmen. Einerseits

dürfen die Rindviehschauen sowohl aus praktischen,
jedem Viehzüchter bekannten Gründen, als auch mit
Rücksicht auf die Bestimmungen der Bundesgesetzgebung

(zu vgl. Art. 16 sub litt, a der eidg. Vollziehungsverordnung

vom 10. Juli 1894) nicht zu weit in den
Herbst hinausgeschoben werden und es war denn auch
die zur Zeit bestehende Kommission für Viehzucht durch
die kantonale Vollziehungsverordnung vom 21. November

1876 (§ 3, Ziff. 1) gezwungen, die Rindviehschauen
anzuordnen und zwar auf die Zeit vom 15. September
bis 15. Oktober. Andererseits würde die Anordnung der
Volksabstimmung mit Rücksicht auf die Bestimmung in
§ 1 des Dekretes vom 28. September 1892, mit Rücksicht

ferner auf den eidgenössischen Bettag, sowie den
vorhergehenden Communionssonntag wohl erst auf Ende
September erfolgen können. Es hätte sodann die im
Gesetzesentwurf vorgesehene Wahl der Kommission
für Viehzucht durch den Grossen Rat eine weitere
Verzögerung zur Folge, so dass die an sich durchaus
lobwürdige Absicht der Beschleunigung die Gefahr einer
Verwirrung mit sich bringt, welche einer begründeten
Unzufriedenheit aller beteiligten Kreise rufen müsste.

Aus diesen Gründen hält der Regierungsrat dafür,
es sollte die Volksabstimmung über den Gesetzesentwurf

mit einer der in diesem Herbst erfolgenden
Volksabstimmungen verbunden werden, und zwar würde die
Besprechung des Entwurfes in öffentlichen Versammlungen

etc. eher den ihr gebührenden Platz einnehmen
können, wenn die Volksabstimmung nicht auf den
4. Oktober, den Tag der Abstimmung über drei
eidgenössische Gesetzesvorlagen, sondern auf den 25.
Oktober, den Tag der Nationalratswahlen, angeordnet
würde.

Dem Grossen Rate bleibt es endlich überlassen, die
Frage zu prüfen, ob er, von dem ihm in Art. 9 der
Staatsverfassung eingeräumten Recht Gebrauch machend,
dem Bernervolk seine Ansicht über den ausgearbeiteten
Entwurf zur Kenntnis bringen soll, was natürlich nur
auf Grundlage einer vorausgehenden Beratung geschehen
könnte.

In Zusammenfassung des Angebrachten beehrt sich
der Regierungsrat, dem Grossen Rate zu empfehlen,
es möchte derselbe folgende Beschlüsse fassen :

1. Das Volksbegehren um Erlass des von einer
Kommission im Juli 1896 ausgearbeiteten Gesetzes
betreffend Förderung und Veredlung der Pferde-,
Rindvieh- und Kleinviehzucht wird als zu stände
gekommen erklärt.

2. Die Volksabstimmung über dieses Volksbegehren
wird auf den 25. Oktober 1896 angeordnet.

Bern, den 12. August 1896.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident

F. von Watten wyl,

der Staatsschreiber

Kistler.
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Zusammenstellung der eingelangten Unterschriften für vorerwähntes Volksbegehren.

Zahl der Unterschritten

gültig ungültig
Aarberg.

Bargen 24 —
Grossaffoltern 27 —
Kallnach 72 —
Lyss 2

Meikirch 101 —
Schupfen 167 1

Worben 50 —

539 3

Aarwangen.
Aarwangen 112 1

Auswyl 25 —
Baunwyl 60 1

Busswyl 17 —
Gondiswyl 47 —
Langenthal 222 1

Leimiswyl 37 —
Lotzwyl 125 —
Madiswyl 80 —
Reisiswyl 33

46
—

Roggwyl —
Rohrbach 73 3
Rohrbachgraben 77
Schoren 6 —
Schwarzhäusern 16 —
Thunstetten 51 —
Ursenbach 103 —

1130 6

Bern.
Bern
Bolligen.
Brenigarten
Kirchiindaeh
Köniz
Muri
Oberbalm
Stettlen
Veeliigen
Wollten

132
192

13
64

204
41
95
12

130
57

940

Büren.
Büren 81
B usswyl 22
Diessbach 61

Oberwyt 49
Pieterlen 40
Rütti 45

298

Burgüori'.
Alehenstorf
Burgdorf
Ersigen
Hasle.
Heimiswyl
Hochstetten
Kirehberg
Krauchthai
Niederösch.
Oberösch
Rüdtligen
Rum cn dingen
Wynigen

47
248

39
52

138
18
50
36
16
22
23
19

247

955

1

15

22

2

24

Conrtelary.
Corgémont.
Cortébert
Tramelan-dessus
Tramelan-dessous

Delsberg.
Courtételle
Develier
Ederschwyler
Vieques

Zahl der Unterschritten

gültig ungültig

117
89
92

120

418

62
51
16

52_

181

Erlach.
Gampelen 19

Mullen 7

Vinelz 25
Tschugg 32

83

Fraubrunnen.

Freibergen.
Montfaucon (Les Enfers) 22

22

Frutigen.
Adelboden
Aeschi
Frutigen
Kandergrund
Reiehenbaeh

Intertaken.
Bönigen
Brienz
Brienzwyler
Därligen
Ebligen
Grindelwald
Gündlischwand
Habkern
Hofstetten
Intcrlaken
Iseltwald
Leissigen
Matten
Niederried
Oberried
Ringgenberg
Schwanden
St. Beatenberg
Unterseen
Wilderswyl

81
117
183

23
118

522

64
32
20
14
10
16
22
30
50

275
24
90
96
44

101
57
19
34

102
66

1166

Bangerten 27 —
Ballmoos 11
Büren zum Hof 18 —
Jegenstorf 74 —
Iffwyl 14 —
Moosseedorf 20
Miilchi 14 —
Miinchringen 16 —
Urteilen 76 —
Utzenstorf 56 —
Wiggiswyl 19 —
Zttzwyl 8

353 —

Laufen.
Laufen
Röschenz

Laupen.
Frauenkappelen
Neuenegg

Münster.
Court
Elay
Saicourt (Fuct)
Tavannes

Nidnu.
Aegertcn
Bellmund
Bühl
Brugg
Epsach
Hagncck
Jens
Merzligen
Nidan
Orpund
Sat'neren
Schwadern au
Täuffcleu
Walperswyl

Obcrhasli.
Guttannen
Hasleberg
Innertkirchen
Moiringen

Zahl der Unterschritten

gültig ungültig
Konolflngen.

Aeschlen 24 _
Bleiken 26 —
Bowyl 40 —
Freimettigen 22 —
Grosshöchstetten 62 —
Gysenstein 53
Häutligen 29 —
Herbligen 22 —
Kiesen 83 2

Landiswyl 38 __
Mirchel 57 —
Münsingen

' 38 1

Niederhünigen 40 —
Niederwichtrach 40 —
Oberdiessbach 136 —
Oberthal 46 —
Oppligen 45 —
Rubigen 56 —
Schlosswyl.... 67 —
Stalden 20 —
Tägertschi 39 —
Walkringen 107 2
Worb 86 —
Zäziwyl 43 1

1219 6

60

60

24
321

345

35
23
37
90

185

31
23
18
50
34

4
32
26
78
60
59
45
46
38

544

33
64
67

135

299

70

70
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Pnintrut.
Beurnevésin
Boncourt
Charmoille
Courtedoux
Fontenais
Porrentruy
St-Ursanne.

Saunen.

Gsteig
Lauenen
Saanen

Schwa rzenburs!

Albligen
Guggisberg
Rüschegg
Wahlern

Zahl derjnterschriften
gültig ungültig

Seftigen.
Belp
Belpberg
Gelterfingen
Gerzensee
Kaufdorf
Kehrsatz
Kienersrütti
Kirchthurnen
Lohnstorf
Niedermuhlern
Riggisberg
Rüeggisberg
Riimligen
Seftigen
Uttigen
Zimmerwald

Slgnau.
Eggiwyl
Langnau
Lauperswyl
Röthenbach
Signau
Trub
Trubschaclien

43 1

92 —
32 —
55 —
42 —
38 —
41 —

343 1

60
11 —

183 —

254 —

42
162 —

49 —
237 2

490 2

119
33 —
17 —
67 —
11 —
52 —
14 —
15 —
20 —
41 —
67 —

109 —
24 —
29 1
22 —
23 —

663 1

62 1

215
101 —

18 1

83 —
32 —
70 —

581 11

Zahl der Unterschriften

gültig ungültig
Gbersimmeiithal.

Boltigen 125 —
Lenk 104 1

Zweisimmen 224 3

453 4

Niedersimmenthal.
Därstetten 67 —
Diemtigen 247 3
Erlenbach 77 2
Oberwyl 72 —
Reutigen 81 —
Spiez 288 —
Wimmis 190
Niederstocken 35 —

1057 5

Thun.
Amsoldingen 48 —
Blumenstein 25 —
Buchholterberg 65 —
Fahrni 46 2
Forst 32 —
Goldiwyl 34 —
Heiligenschwendi 34 —
Heimberg 50 —
Hilterfingen 42 —
Horrenbach-Buchen 26 —
Längenbiihl 19 —
Oberhofen 24 —
Oberlangenegg 26 —
Pohlern 23 1

Schwendibach 18 —
Sigriswyl 45 —
Steffisburg 275 2
Strättligen 144 —
Thierachern 55 1

Thun 545 107
Uebeschi 41 —
Uetendorf 79 —.
Unterlangenegg 41 —
Wachseldorn 35 —
Zwieselbcrg 33 —

1805 113

Trachselwald.
Affoltern 47 —
Dürrenroth 5 —
Huttwyl 48 1

Lützelfiüh 85 2
Rüegsau 100 —
Sumiswald 19 —
Walterswyl 65 —

369

Zahl der Unterschrilten

Wangen.
gültig ungültig

Attiswyl 37 —
Bettennausen 36 —
Bollodingen 21 —
Farnern 15 —
Herzogenbuchsee 32 —
Inkwyl 12 —
Niederbipp 24 —
Niederönz 25 —
Ochlenberg 62 —
Seeberg 184 4
Walliswyl-Wangen 30 —
Wangen —
Wiedlisbach 54 2

Thörigen 28 —

612 6

Zusammenzug: Amtsbezirke.
Zahl der Unterschriften

gültig ungültig

Aarberg 539 3
Aarwangen 1,130 6
Bern 940 15
Büren 298
Burgdorf 955 24
Courtelary 418 2
Delsberg 181
Erlach 83 1

Fraubrunnen 353
Freibergen 22 —
Frutigen 522 3
Interlaken 1,166 4
Konolfingen 1,219 6
Laufen 60 70

Laupen 345 —
Münster 185 2
Nidau 544 5
Oberhasli 299 2
Pruntrut 343 1

Saanen 254 —
Schwarzenburg 490 2
Seftigen 663 1

Signau 581 11
Obersimmenthal. 453 4
Niedersimmenthal 1,057 5
Thun 1,805 113
Trachselwald 369 3
Wangen 612 6

15,886 289
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VolKsbeseliren m Efts eines Gesetzes

betreffend Fördern und Veredln der

Pferde-, Rift- nid Kleliebzicbt.

(18. August 1896.)

Anträge der Kommission.

I. Betreffend das Volksbegehren.

Zustimmung zu den Anträgen des Regierungsrates
vom 12. August 1896.

II. Betreffend Erlass einer Botschaft.
Annahme folgenden Beschlusses :

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
in Erwägung,

1) dass das eingereichte formulierte Volksbegehren
zwar sowohl der Form als dem Inhalte nach Mängel
enthält, welche dessen Verwerfung als wünschbar
erscheinen lassen,

2) dass aber der Angelegenheit nicht diejenige
Bedeutung und grundsätzliche Wichtigkeit zukommt, welche
den Erlass einer Botschaft im Sinne des Art. 9 der
Verfassung rechtfertigen würden,

beschliesst :

Es ist das Volkshegehren ohne Botschaft dem Volke
zur Abstimmung vorzulegen.

Eine Minderheit beantragt Weglassung der Motive.

2) Definitive Bewilligung der im Budget pro 1896
unter Rubrik XIII B, Landwirtschaft, Ziff. 3 und 4,
Rindviehzucht und Schweine- und Ziegenzucht,
vorgesehenen Kredite.

IV. Schlussanträge.

1) Der Regierungsrat wird eingeladen, einen neuen
Entwurf eines Gesetzes über Förderung und
Verbesserung der Pferde- und Viehzucht dem Grossen
Rate so rechtzeitig vorzulegen, dass derselbe vor
dem 1. März 1897 zur Volksabstimmung gelangen
kann.

2) Es sei zur Vorberatung dieses Entwurfes schon
jetzt eine grossrätliche Kommission zu bezeichnen.

Bern, 18. August 1896.

Namens der Kommission
der Präsident

F. Bühl mann.

III. Betreffend die Kredite für Rindvieh-
und Kleinviehzucht.

1) Annahme folgenden Beschlusses :

Beschluss
betreffend

Auslegung des Art. 3 Absatz 2 des Gesetzes über
die Vichentschädigungskasse vom 5. Mai 1895.

Der Grosse Bat des Kantons Bern,
in authentischer Auslegung der im Eingang erwähnten

Gesetzesbestimmung,
beschliesst :

Durch die Aufhebung des § 7 des Gesetzes vom
2. Mai 1880 betreffend die Vereinfachung der
Staatsverwaltung ist der § 1 des Gesetzes vom 31. Juli 1872
über Veredlung der Pferde- und Rindviehzucht, soweit
er sich auf die Unterstützung der Rindviehzucht bezog,
nicht wieder in Kraft getreten.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896. 49*
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Vortrag der Finanzdirektion
an

den Reimisratli zuHaiden den Grossen Rata

betreffend die

Erhöhung der Banknoten-Emission der Kantonalbank.

(August 1896.)

Herr Präsident,
Herren Regierungsräthe

Der Bankrath der Kantonalbank hat unterm 30. Juli
1896 bei uns zu Händen des Regierungsrathes das
Gesuch eingereicht, es möchte diese Behörde beim
Grossen Rathe die Erhöhung der Banknoten-Emission
der Kantonalbank um zwei Millionen Franken, also
auf das gesetzliche Maximum von 20 Millionen Franken,
beantragen.

In Begründung dieser Massregel enthält die
Eingabe des Bankrathes wörtlich folgende Auseinandersetzungen

:

«Mit unserem Schreiben vom 27. Juli vorigen Jahres
stellten wir das Gesuch, es möchte die Kantonalbank
ermächtigt werden, ihre Noten-Emission von 15 auf
18 Millionen Franken nach Massgabe der Bestimmungen
des bezüglichen Bundesgesetzes zu erhöhen.

Diesem Gesuche ist vom Grossen Rathe entsprochen
worden, und wir haben dementsprechend im Oktober-
November vorigen Jahres für Fr. 3,000,000 neue Noten
ausgegeben.

Wir können hier konstatiren, dass uns diese
Vermehrung unserer Cirkulationsmittel in dieser Epoche
äusserst gelegen kam, da der Bedarf sich in ungleich
höherem Masse eingestellt hat, als wir vorausgesehen
hatten.

Schon vom Juli hinweg zeigte die effektive Noten-
Cirkulation der schweizerischen Emmissionsbanken
gegenüber dem Vorjahre ein Anschwellen, welches im
Vergleiche zu der sonst von Jahr zu Jahr konstatirten
Vermehrung ganz anormal erschien. Dieser Abstand
blieb dann auch während des ganzen Semesters
bestehen, und es zeigten sich wieder um Martini und gegen
Ende Dezember die nämlichen Erscheinungen, welche
schon in frühern Jahren jeweilen die Geschäftswelt
unbehaglich berührt hatten und die man kurzweg als
Noten-Mangel bezeichnen darf.

Nur zeigte sich dieser Mangel während jener Epoche
in einem noch höhern Masse, trotzdem noch einige
andere Banken unser Beispiel befolgt und ihre Emission
erhöht hatten. Thatsächlich sind durch diese Störungen

die finanziellen Operationen zwischen den
schweizerischen Hauptplätzen ungemein erschwert, zum Theil
sogar verhindert worden.

Aber auch das gegenwärtige Jahr in seinem
bisherigen Verlaufe zeigte anormale Erscheinungen,
namentlich insofern, als der gewöhnlich in den ersten
Monaten eintretende Rückfluss der Noten nicht in dem
sonst üblichen Masse stattfand und von dem in dieser
Jahreszeit sonst eintretenden sogenannten Geldüberflusse
diesmal wenig zu bemerken war. Diskonto-Papier
wurde meist noch zu relativ befriedigenden Sätzen
offerirt, und der Privatdiskont, der für grössere Geschäfte
massgebend ist, sank nie auf das Niveau des vorigen
Jahres.

Die in unserer letztjährigen Eingabe ausgesprochene
Absicht, die neu emittirten 3 Millionen-Noten baldtbunliebst

aus der Cirkulation zu ziehen und als Reserve
für die Perioden grösseren Bedarfes zu behandeln,
konnten wir in Folge dieser Verhältnisse denn auch gar
nicht zur Ausführung bringen. Im Gegentheil erreichte
zu Anfang Mai die effektive Cirkulation der sämmt-
lichen Emissionsbanken eine Ziffer, die nur um wenige
Hunderttausend unter derjenigen der Martini-Epoche
1895 stund. Die Noten-Bestände der Banken waren
auf ein Minimum reduzirt. Eines der grössten Institute
war in jener Zeit wieder genöthigt, zu der Ausgabe
von Sola-Wechseln als Surrogat für Banknoten seine
Zuflucht zu nehmen.

Wie aus der hier beiliegenden Zusammenstellung
des eidgenössischen Banknoteninspektorates ersichtlich,
betrug das Minimum der Cirkulation im 1. Semester
dieses Jahres bloss circa 1 Million weniger als das
Maximum des Vorjahres.

Allerdings scheinen sich nun um Ende Juni die
Geldbedürfnisse weniger dringend zu gestalten, als in
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der entsprechenden Periode des Vorjahres, wo die
Heimzahlung des nicht konvertirten Theiles der Berner
Staats-Anleihe beträchtliche Noten-Verschiebungen im
Gefolge hatte.

Immerhin ist es unverkennbar, dass Handel und
Industrie vermöge des flotten Geschäftsganges in diesem
Jahre an den Geldmarkt höhere Anforderungen stellen,
und es ist kaum anzunehmen, dass gegen den Herbst
hin in dieser Beziehung eine Aenderung eintreten sollte.

Was die Situation für die Emissionsbanken derzeit
zu einer etwas unbehaglichen, sogar etwas Bedenken
erregenden macht, ist der Umstand, dass seit Anfang
des Jahres die ausländischen Wechselkurse, speziell
der französische, für unser Land ganz aussergewöhn-
lich ungünstig sind. Wechsel auf Frankreich nnd
Auszahlung Paris waren während einiger Zeit zu einem
halben Prozent Aufgeld gesucht und stehen, wenn auch
nicht mehr so hoch, doch immerhin noch auf einem
Niveau, das für Zahlungen nach Frankreich die
Verwendung von Silber an Stelle von Wechseln, trotz des
Portos, rentabel macht.

Die Folge davon ist, dass ein beständiger Abfluss
von Metall, speziell Silber, zu Zahlungszwecken nach
Frankreich stattfindet, namentlich von den Grenzplätzen
aus; aber auch die weiter rückwärts liegenden Reservoirs

werden hiefür stark in Mitleidenschaft gezogen.
Wir erwähnen beispielsweise, dass wir seit Anfang
des Jahres einzig an unsere Filiale Pruntrut für ihre
eigenen Bedürfnisse und diejenigen der dortigen Kreisbank

der schweizerischen Völksbank, welche aus diesen
Verhältnissen Nutzen zu ziehen scheint, für circa Fr.
1,150,000 in Fünffrankenstücken gesandt haben, die
wohl zum grössten Theile den Weg über die Grenze
gefunden haben dürften.

Der dadurch notwendig werdende Wieder-Import
von Silber und Gold gestaltet sich aber in Folge der
erwähnten Kurs - Verhältnisse und der bezüglichen
Porti und Nebenspesen zu einem so kostspieligen, dass
man sich nur nothgedrungen dazu entschliesst und
diese Operation jedenfalls in ganz ungenügendem Masse
geschieht. Namentlich sind es meist die kleinen
Institute, aber auch einzelne der beträchtlicheren, welche
diese Bürde gerne den grossen überlassen. Durch
diese Verhältnisse müssen zweifelsohne der Cirkulation
grosse Summen an Metall, an dem jene so wie so,
der unbequemen Handhabung des Silbers wegen, nicht
sehr reich war, entzogen worden sein. Ersatz dafür
ist nur in Noten zu finden, und es dürfte dies wesentlich

dazu beitragen, dass im Herbste die gewohnten
Ansprüche an die Noten-Vorräthe der Banken
wahrscheinlich sich noch steigern werden.

Nun ist allerdings ganz jüngst von den eidgenössischen

Räthen die Errichtung einer Bundesbank
beschlossen worden, von welcher man vermöge ihrer
auch von gegnerischer Seite anerkannten vorzüglichen
Organisation eine Hebung der unserm Banknotenwesen
zur Zeit anhaftenden, immer mehr hervortretenden
Mängel erwarten darf.

Abgesehen jedoch davon, dass voraussichtlich gegen
das bezügliche ßundesgesetz das Referendum angerufen
werden wird, das Zustandekommen der projektirten
Bank mithin noch ungewiss ist, darf man annehmen,
dass auch im günstigsten Falle noch etwa zwei Jahre
verstreichen werden, bis das neue Institut in Funktion
getreten sein und die Regelung des Geldverkehrs
übernommen haben wird. Gerade diese Zwischenzeit dürfte
aber für die jetzigen Emissionsbanken zu einer uner¬

quicklichen sich gestalten, indem dieselben davon
absehen werden, den sich steigernden Anforderungen des
Verkehrs, einzeln durch Vermehrung ihrer Emission und
Stärkung des Baarbestandes, gemeinsam durch Einführung

längst nothwendiger Neuerungen, wie Giro-Ueber-
tragungen und dgl., gerecht zu werden.

Wir fügen bei, dass die meisten grössern schweizerischen

Notenbanken die Summe ihrer Emission bereits
auf das Maximum, den doppelten Betrag des eigenen
Kapitals, gebracht haben. »

Die Finanzdirektion hat diesen Auseinandersetzungen
des Bankrathes, durch welche ihres Erachtens das
gestellte Gesuch in vollem Masse begründet wird, nur
Folgendes beizufügen :

Laut dem Bundesgesetz über die Ausgabe und
Einlösung von Banknoten vom 8. März 1881 darf die
Notenemission einer Bank nicht mehr als das Doppelte
ihres einbezahlten und wirklich vorhandenen Kapitals
betragen. Da dieses Kapital bei'r Kantonalbank 10
Millionen Franken beträgt, so würde mit der neu
vorgeschlagenen Erhöhung der jetzigen Emission von 18
Millionen um 2 Millionen das gesetzlich zulässige Maximum
von 20 Millionen erreicht. Für die durch das gleiche
Gesetz geforderte Baardeckung von 40 % der erhöhten
Emission ist laut Erklärung der Kantonalbank bereits
vorgesorgt, und für die Deckung der übrigen 60 % ist
lediglich eine vom Regierungsrath mit Ermächtigung
des Grossen Rathes abzugebende Garantieerklärung
des Kantons erforderlich. Der Ausgabe von Banknoten

für neue 2 Millionen Franken Seitens der
Kantonalbank stehen demnach keine Schwierigkeiten
entgegen, und es fallen die daraus entstehenden Kosten
nicht in Betracht gegenüber den direkten und indirekten
Vortheilen, die aus dieser Massregel für die Bank
sowohl, wie für das ganze Land resultieren.

Mit Rücksicht auf alle diese Verhältnisse und
Erwägungen stellen wir den Antrag, es sei dem Grossen
Rathe vorzulegen und zur Annahme zu empfehlen
folgender

Besclilussesentwurf :

Die Banknoten-Emission der Kantonalbank wird
von 18 auf 20 Millionen Franken erhöht und der
Regierungsrath ermächtigt, dem Bundesrathe die
Garantieerklärung des Kantons, gemäss den Vorschriften des
Bundesgesetzes über die Ausgabe und Einlösung von
Banknoten, abzugeben.

Bern, den 18. August 1896.

Der Finanzdirector :

Schaurev.

Vom Regierungsrath genehmigt und mit Empfehlung
an den Grossen Rath gewiesen.

Bern, den 19. August 1896.

Im Namen des Régierungsrathes

der Präsident
F. von Wattenwyl.

der Staatsschreiber
Kistler.
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Vortrag
der Polizeidirektion an den Regierungsrat

zu Händen des Grossen Rates

betreffend

die Errichtung der Stelle eines Verwalters der Weiberarbeitsanstalt

zu Hindelbank.

(September 1896.)

Herr Präsident,
Herren Regierungsräte

In Ausführung des Art. 2 des Dekrets über die
Organisation der Arbeitsanstalten vom 18. Mai 1888 wurde
zu Anfang des Jahres 1889 in der Strafanstalt Bern
eine besondere Abteilung zur Unterbringung der auf
dem Administrativwege verurteilten Weiber eingerichtet.
Diese besondere Abteilung •— die Weiberarbeitsanstalt
— hatte keinen eigenen Verwalter, sondern man hatte
ihre Leitung dem Verwalter der Strafanstalt übertragen.
Nachdem dann im Jahre 1893 die Strafanstalt Bern
aufgehoben worden und die Stelle des Verwalters
derselben eingegangen war, übertrug man die Leitung des
Weiberarbeitshauses dem damaligen Gefängnisinspektor,
Herrn Blumenstein ; indes beschloss der Regierungsrat
anlässlich der Wahl des Herrn Schaffroth zum
Gefängnisinspektor am 18. Juli 1894, es sei eine Lostrennung
der Stelle des Inspektors von derjenigen eines Leiters
der Weiberarbeitsanstalt in Aussicht zu nehmen, in dem
Sinne, dass auf den Zeitpunkt der Verlegung der
Weiberarbeitsanstalt die Verwaltung derselben einem eigenen
Verwalter übertragen, dem Gefängnisinspektor dagegen
die Oberaufsicht über das zu errichtende Bezirksgefängnis

in Bern anvertraut werde.

Bekanntlich ist nun im letzten Frühling infolge des
bevorstehenden Abbruches des Zuchthauses in Bern die
Weiberarbeitsanstalt in das Schloss zu Hindelbank verlegt

worden, und damit war der Zeitpunkt gekommen,
für die Anstalt einen eigenen Verwalter zu bestellen.
Seit ihrer Uebersiedlung nach Hindelbank wird jedoch
die Anstalt immer noch durch den in Bern wohnenden
Gefängnisinspektor geleitet ; in Hindelbank selbst ist
bloss ein Angestellter anwesend, der die Aufsicht führt
und das Rechnungswesen besorgt. Dass eine solche
Verwaltungseinrichtung auf die Dauer nicht haltbar und
die beständige Anwesenheit eines Verwalters in der
Anstalt dringend notwendig ist, braucht wohl nicht
weiter dargethan zu werden. Wir unterbreiten Ihnen
daher nachstehend den Entwurf eines Dekrets, welches
die Aufstellung eines eigenen Verwalters und damit die
Beseitigung eines bestehenden Missverhältnisses bezweckt,
und wir ersuchen Sie, diesen Entwurf dem Grossen
Rate zur Genehmigung zu empfehlen.

Wir hatten uns auch gefragt, ob nicht dem
Verwalter ein Buchhalter beizugeben sei, wie es bei den
übrigen Strafanstalten der Fall ist; wir fanden indes,
dass hievon für diese kleinere Anstalt ohne
Landwirtschaftsbetrieb Umgang genommen werden könne. Zeigt
es sich im Verlaufe der Zeit, dass der Verwalter die
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Buchhaltung und die übrigen Bureauarbeiten nicht einzig Entwurf.
zu bewältigen vermag und einer Aushülfe bedarf, so
kann ihm die Anstellung eines Gehülfen bewilligt werden,
welcher nicht den Charakter eines Beamten zu haben
braucht.

Bern, den 3. September 1896.

Der Polizeidirektor :

Joliat. Dekret
betreffend

die Errichtung der Stelle eines Verwalters
der Weiberarbeitsanstalt zu Hindelbank.

(September 1896.)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung des Art. 11 des Gesetzes betreffend
Errichtung kantonaler Arbeitsanstalten vom 11. Mai 1884,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Art. 1. Für die Weiberarbeitsanstalt zu Hindelbank
wird die Stelle eines Verwalters errichtet.

Art. 2. Die Besoldung dieses Beamten wird nach
dem Dekret über die Besoldungen der Beamten an den
Staatsanstalten vom 2. April 1875 vom Regierungsrat
festgesetzt, der auch die zu leistende Amtskaution
bestimmt.

Art. 3. Der Regierungsrat ist mit der Vollziehung
dieses Dekretes beauftragt. Dasselbe soll in die
Gesetzsammlung aufgenommen werden.

Bern, 8. September 1896.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

F. von Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Strafnachlassgesuche.

(September 1896.)

1. Boillat, Ariste, von La Chaux, Schmied, zu Lajoux,
welcher am 28. März 1896 vom Amtsgericht Münster
wegen Pfandunterschlagung zu 30 Tagen Einzelhaft
verurteilt wurde, sucht um Erlass dieser Strafe, eventuell

der Hälfte, und Umwandlung in einfache Enthaltung
nach unter Anführung der Gründe, die er schon vor
Gericht zu seiner Verteidigung vorbrachte. Der Gemeinderat

von Lajoux empfiehlt das Gesuch. Der Regierungsstatthalter

und der Gerichtspräsident von Münster
schliessen dagegen auf dessen Abweisung, wobei der
letztere bemerkt, Boillat sei überwiesen, die gepfändeten
Sachen rechtswidrigerweise in seinem Nutzen verwendet
zu haben, in der ausgesprochenen Absicht, seinen
Gläubiger dadurch zu schädigen. Der ßegierungsrat
findet auch in der That in den Anbringen des
vorliegenden Gesuches keine stichhaltigen Gründe, die zu
Gunsten des Gesuchstellers sprächen, sondern er hält
dafür, dass die ausgesprochene Strafe unter den
obwaltenden Umständen nicht zu strenge sei, da das
Gericht bei der Festsetzung des Strafmasses auf die
bisherige Straflosigkeit des Angeschuldigten Rücksicht
nahm und ihm deshalb bloss das Minimum der gesetzlich
angedrohten Strafe zuerkannte.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

2. Rytz, Friedrich, Knecht, von und zu Rütti bei
Büren, geboren 1867, wurde am 27. Dezember 1895
vom Polizeirichter von Aarwangen wegen Nichterfüllung
der Unterstützungspflicht gegenüber seinem unehelichen
Kinde zu 15 Tagen Gefängnis verurteilt, weil die von ihm
schuldigen Alimentationsbeiträge auf dem Betreibungswege

nicht erhältlich gewesen waren. Seither hat er
diese Beiträge an die Mutter des Kindes bezahlt und
stellt nun zu Händen des Grossen Rates das Gesuch,
es möchte ihm die Gefängnisstrafe erlassen werden,
indem er anführt, er sei durch längere Krankheit
verhindert gewesen, seinen Verpflichtungen früher
nachzukommen. Das Gesuch ist vom Gemeinderat von
Rütti, sowie vom Regierungsstatthalter von Aarwangen
empfohlen. Mit Rücksicht auf die in solchen Fällen

übliche Begnadigungspraxis hat der Regierungsrat
beschlossen, das vorliegende Gesuch ebenfalls zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.
» der Bittschriftenkommissiou : id.

3. Künzi, Gottlieb, von Erlach, geboren 1864, wurde
am 22. August 1895 von den Assisen des dritten Bezirks
zu 15 Monaten Zuchthaus verurteilt wegen Notzucht,
begangen in der Nacht vom 28-/29. Juli 1895, indem er
in das Schlafzimmer einer gutbeleumdeten Dienstmagd
eingedrungen war und diese Person unter Gewaltanwendung

und Drohungen missbraucht hatte. Das
Gericht hat derselben eine Entschädigung von Fr. 500
zugesprochen. Künzi stellt nun das Gesuch, es möchte
ihm doch wenigstens der Sechstel seiner Strafzeit
erlassen werden, damit er noch während der für seinen
Beruf als Gärtner günstigen Jahreszeit wieder selbst
für seine Familie sorgen könne, die inzwischen seiner
Wohnsitzgemeinde zur Last falle; er bemerkt, er habe
keine Vorstrafen. Das Gesuch ist von der Spendkommission

von Burgdorf empfohlen; ebenso von der
Verwaltung von Thorberg. Aus dem Urteil geht hervor,
dass von den Geschwornen die Frage nach mildernden
Umständen bejaht worden ist. Der Regierungsrat kann
seinerseits das vorliegende Gesuch nicht empfehlen,
weil es sich dabei um ein Verbrechen handelt, für
welches seiner Natur wegen in der Regel kein Nachlass
gewährt wird und andererseits auch die ausgesprochene
Strafe unter den Thatumständen, wie solche sich aus
den Akten ergeben, nicht zu hoch bemessen erscheint.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

4. Giauque, Rosina, geb. Kolb, von Prêles, welche
am 21. Dezember 1886 von den Assisen des fünften
Geschwornenbezirks zu zwölf Jahren Zuchthaus verur-
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teilt wurde wegen Totsehlages, begangen an ihrem
Ehemann, den sie in der Nacht des 28./29. September 1886
im Bette mittelt eines Karstes erschlug, sucht neuerdings
bei dem Grossen Rat um Erlass des Restes ihrer Strafzeit,
an der sie bald das zehnte Jahr verbiisst hat, nach. Die
zwei früheren Begnadigungsgesuche sind durch Schluss-
nahmeu des Grossen Rates vom 19. April 1894 und 21.
August 1895 als verfrüht abgewiesen worden. In ihrem
neuen Gesuche, in dem sie, wie schon in den früheren
Gesuchen, ihr unglückliches eheliches Verhältnis zu
dem verstorbenen Manne schildert und ihrer Reue über
die an demselben verübte That, die sie nach
vorausgegangenem häuslichem Streit ohne Ueberlegung in grosser
Gemütsaufregung begangen haben will, Ausdruck giebt,
macht sie auch geltend, dass ihre Gesundheit durch die
lange Strafzeit zu Grunde gegangen sei; denn sie sei schon
seit längerer Zeit krank, und es sei keine Aussicht
vorhanden, ihre Gesundheit wieder zu erlangen. Es möchte
ihr darum vergönnt werden, vor ihrem Tode in Freiheit

bei ihrem Kinde zu sein. Aus dem beigefügten
Berichte der Verwaltung der Strafanstalt geht hervor,
dass die Angaben der Frau Giauque hinsichtlich ihres
Krankheitszustandes richtig sind. Schon seit längerer Zeit
leidet sie an einem chronischen Magenübel und muss
deshalb beständig ärztlich behandelt werden. Was ihr
Betragen betrifft, so giebt ihr die Verwaltung ein gutes
Zeugnis. Wiewohl es sich im vorliegenden Fall um
ein schweres Verbrechen handelt, so glaubt der
Regierungsrat mit Rücksicht auf die bisher verbüsste Strafzeit,

während welcher sich Frau Giauque gut betragen
hat, und besonders in Anbetracht ihres jetzigen
Krankheitszustandes, angesichts dessen die weitere Strafvoll-
ziehung eine nicht im Strafzwecke liegende Härte hätte,
das vorliegende Gesuch nunmehr zur Willfahr empfehlen
zu sollen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Restes
der Strafe.

» der Bittschriftenkommission : id.

5. Durch Urteil des korrektionellen Gerichts von
Bern vom IG. März 1896 wurden Christian Marti von
Rüeggisberg, Handlanger, geboren 1842, und Johann Lücli
von Heimiswyl, Wirt, geboren 1845, beide in Bern, wegen
Misshandlung im Raufhandel, begangen in der Nacht
des 31. Dezember 1895 / 1. Januar 1896 an Gottfried
Burkhardt, wobei derselbe eine schwere Augenverletzung
erlitt, die ihn für circa 40 Tage gänzlich arbeitsunfähig

machte, jeder zu 15 Tagen Gefängnis und
solidarisch zur Bezahlung der auf Fr. 136. 40 bestimmten
Kosten des Staates und zu einer Entschädigung an
den misshandelten Burkhardt von Fr. 500 verurteilt.
Das Gericht war dabei von der Ansicht ausgegangen,
dass in dem von Burkhardt auf die vorherige Einladung
eines Hausbewohners unternommenen nächtlichen
Besuche des von Marti und Lüdi bewohnten Hauses ein
strafbarer Hausfriedensbruch nicht liege und das
Resultat der Beweisführung jeden Zweifel ausschliesse,
dass die von Burkhardt erlittene Verletzung mit den
zugestandenen Thätlichkeiten ctes Marti und Lüdi im
Zusammenhang stehe. Die beiden Verurteilten suchen
nun beim Grossen Rat um Nachlass der Gefängnisstrafe

nach, indem sie in der vorliegenden Bittschrift
in ausführlicher Weise die Sache so darzustellen suchen,
wie wenn die von Burkhardt erlittene Verletzung nicht

von ihren Thätlichkeiten herrührte, sondern Burkhardt
dieselbe sich anderswo zugezogen hätte. Sie fügen
bei, sie hätten aus Unkenntnis unterlassen, gegen das
Urteil zu rekurrieren, das sie als gut beleumdete, schon
in vorgerücktem Alter stehende Leute äusserst hart
treffe. Das Gesuch ist von der städtischen
Polizeidirektion empfohlen, da Entschädigung und Kosten für
beide schon eine empfindliche Strafe sei. Der
Regierungsstatthalter ist ebenfalls für Berücksichtigung des
vorliegenden Gesuchs, indem er Erlass der Hälfte der
Gefängnisstrafe empfiehlt. Der Regierungsrat kann
sich indes diesen Empfehlungen schon deshalb nicht
anschliessen, weil die Petenten sich auf den Standpunkt
stellen, nicht für die Urheber der dem Burkhardt
zugefügten rohen Misshandlung gelten zu wollen, trotzdem
sie der Urheberschaft durch das Resultat der
Beweisführung zweifellos überführt sind. Sodann findet der
Regierungsrat, dass die beiden für die in brutaler
Weise verübte Misshandlung keineswegs zu scharf
bestraft worden sind. Ein Rekurs dagegen hätte jedenfalls

keine Verminderung der Strafe gebracht, so dass
die Behauptung, derselbe sei aus Unkenntnis
unterlassen worden, keinen Glauben verdient.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

6. Hänggi, Joseph, Steinhauer, in Dittingen, wurde
durch Urteile des Polizeirichters von Laufen vom 4. Juli
und 22. August 1895 wegen Schulunfieiss seines Sohnes
zu zwei Geldbussen im Betrage von Fr. 5 und Fr. 12,
sowie zu den Kosten im Betrage von Fr. 4 und Fr.
2. 55 verurteilt. Die von ihm gegen das erste Urteil
erhobene Nichtigkeitsklage wurde durch Erkenntnis
der Polizeikammer vom 14. September 1895 unter Auflage

der Kosten von Fr. 21 als unbegründet abgewiesen.
Hänggi sucht nun bei dem Grossen Rat um Erlass der
gegen ihn ausgesprochenen Geldbussen und Kosten
nach, indem er dafür anbringt, die Gemeinde Dittingen
habe nach Erlass des neuen Schulgesetzes im Herbst
1894 die achtjährige Schulzeit eingeführt. Da nun
sein am 20. Juni 1880 geborner Sohn im April 1895
seine achtjährige Schulzeit hinter sich gehabt habe, so
habe er sich für berechtigt erachtet, denselben von
dieser Zeit weg nicht mehr in die Schule zu schicken.
Der Gesuchsteller hat sieben, zum grössern Teil noch
unerzogene Kinder und lebt in dürftigen Verhältnissen.
Das Gesuch ist sowohl von der Schulkommission von
Dittingen als vom Polizeirichter, der die Urteile gegen
Hänggi ausgefällt hat, empfohlen. Mit Rücksicht auf
diese Empfehlungen und da der Grosse Rat schon in
mehreren analogen Fällen, in denen die rechtsirrtümliche

Auffassung der bezüglichen Bestimmungen des
neuen Schulgesetzes die Uebertretung desselben
veranlasst hatte, die Begnadigung gewährt hat, so hat der
Regierungsrat beschlossen, das vorliegende Gesuch ebenfalls

zur Willfahr zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der ausge¬
sprochenen Bussen
und Kosten.

» der Bittschriftenkommission : id.
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7. Brönnimann, Samuel, von und zu Belp, geboren
1843, und dessen Magd Maria Anna Zumbach von
Toffen, geboren 1849, wurden am 12. Juni 1896 vom
korrektionellen Richter von Seftigen wegen Konkubinats
jedes zu zwei Tagen Gefängnis verurteilt. Dieselben
haben sich seither am 16. Juli 1896 vor dem Civil-
standsbeamten zu Belp verheiratet und stellen nun,
gestützt auf diese Tatsache, an den Grossen Rat das
Gesuch um Nachlass ihrer Gefängnisstrafe. Mit Rücksicht

auf die in derartigen Fällen bisher gewährte
Nachsicht empfiehlt der Regierungsrat auch das vorliegende

Gesuch.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der zwei¬
tägigen

Gefängnisstrafe.

» der Bittschriftenkommission : id.

8. Gurtner, Gottlieb, Viehhändler, von und zu Wahlern,

geboren 1852, wurde am 26. Februar 1896 vom
Amtsgericht Interlaken wegen Betruges anlässlich eines
Viehhandels zu dreissig Tagen Einzelhaft verurteilt.
Die nämliche Strafe erhielt der Mitschuldige Ulrich
Zwahlen von Rüschegg, ebenfalls Viehhändler zu Wahlern.

Gurtner stellt zu Händen des Grossen Rates
das Gesuch um ganzen oder teilweisen Erlass der
gegen ihn ausgesprochenen Strafe. Zur Begründung
seines Gesuches sucht Gurtner seine Beteiligung an
dem fraglichen Handel in möglichst günstigem Lichte
darzustellen, um dann zum Schlüsse zu gelangen, dass
Zwahlen der Hauptschuldige sei und ihm, Gurtner, nur
ein verhältnismässig kleiner Teil der Schuld
heigemessen werden könne; dafür sei aber die ihm
zugemessene Strafe zu hart. Er sei ohne Vermögen und
seine Familie würde die Folgen seiner Strafhaft, während

welcher er nicht für sie sorgen könne, schwer
zu empfinden haben. Das Gesuch ist vom Gemeinderat
von Wahlern empfohlen. Nach Kenntnisnahme der Akten
hat jedoch der Regierungsrat gefunden, dass kein Grund
zum Nachlass oder zur Herabsetzung der gegen Gurtner
ausgesprochenen Strafe vorliegt, indem sich aus
denselben keine Anhaltspunkte dafür ergehen, dass sein
strafbares Verschulden geringer wäre, als dasjenige
des mitbestraften Zwahlen, den er als Hauptschuldigen
denunziert. Uebrigens hätte Gurtner, wenn er glaubte,
es sei ihm Unrecht widerfahren, das erstinstanzliche
Urteil auf dem Wege der Appellation vor die
Polizeikammer bringen können. Er hat dies nicht gethan,
offenbar in der Voraussicht, dass dieses Rechtsmittel
ihm nicht Vorteil, eher noch Nachteil bringen würde.
Bezüglich des Leumunds des Gesuchstellers ist in dem
bei den Akten liegenden Zeugnisse des Gemeinderats
von Wahlern vom 27. Januar 1896 gesagt: «Zwahlen
und Gurtner sind Viehhändler, lassen sich dabei nicht
selten unwahre Angaben zu schulden kommen und sind
aus diesem Grunde nicht recht günstig beleumdet.»

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

9. Weibel, Karl, von Schüpfen, gehören 1865, wurde
am 12. September 1895 von der Kriminalkammer wegen
Unterschlagung von Geldern zum Nachteil der eidgen.
Postverwaltung und wegen Fälschung von Bundesakten,
in Anwendung der Art. 61 und 75 des Bundesgesetzes
über das Bundesstrafrecht und der Art. 219 und 220
des bernischen Strafgesetzbuches, zu fünfzehn Monaten
Zuchthausstrafe verurteilt. Weibel war mehrere Jahre
Postablagehalter in Kappelen bei Aarberg und hatte in
dieser Eigenschaft Postgelder im Betrage von Fr. 1455
unterschlagen und dabei auch die Fälschung von Bundesakten

begangen, indem er in dem der Postverwaltung

eingelieferten Kassaabschluss für den Monat April
1895 den Betrag der eingezahlten Geldanweisungen
um Fr. 1000 zu niedrig angegeben und ausserdem eine
nicht für ihn bestimmte Geldanweisung mittelst
Beisetzung einer falschen Unterschrift quittiert hatte.
Weibel hat nun zu Händen des Grossen Rates die
vorliegende, vom Gemeinderat von Kappelen empfohlene
Bittschrift eingereicht, worin er seine persönlichen,
ökonomischen und Familienverhältnisse in eingehender
Weise schildert und um Erlass des Restes seiner
Strafe nachsucht, damit er wieder für seine hülfs-
und unterstützungsbedürftige zahlreiche Familie sorgen
könne. Der Regierungsrat kann das vorliegende
Gesuch nicht empfehlen, da nach den zur Anwendung
gekommenen Strafbestimmungen die gegen Weibel
ausgesprochene Strafe nicht zu hoch erscheint.
Zudem könnte im vorliegenden Falle, wo die Bestrafung
auf Grund des eidgenössischen und kantonalen
Strafrechts erfolgt ist und die Strafquoten nicht ausgeschieden

sind, das Begnadigungsrecht nicht einzig von der
kantonalen Behörde ausgeübt werden, sondern es würde
dabei auch die Bundesversammlung mitwirken müssen.
Letztere wird aber kaum früher als im kommenden
Dezember zusammnetreten, so dass Weibel bis dorthin
seine Strafe fast ganz verbüsst haben wird.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

10. Kernen, Christian, von Riggisberg, Pächter zu
Roggenburg, geboren 1838, wurde am 20. März abhin
vom Amtsgericht Delsberg wegen widerrechtlichen
Gebrauches eines gefälschten Gegenstandes zu vierzehn
Tagen Gefängnis verurteilt. Keusen hatte einen an der
letzten Viehschau nicht prämierten jungen Stier, der aber
fälschlich mit dem für die prämierten Tiere üblichen
Brandzeichen war versehen worden, wenige Tage später
verkauft und den Käufer unter Hinweisung auf jenes
Zeichen glauben lassen, der Stier sei prämiert, infolgedessen
vom Käufer ein höherer Kaufpreis bezahlt wurde.
Keusen, welcher gegen das erstinstanzliche Urteil nicht
rekurriert hat, sucht um Erlass der Strafe nach, wobei
er auf seine straflose Vergangenheit hinweist und
insbesondere sich mit der Behauptung zu entlasten sucht,
dass er wegen seiner Sprachunkenntnis nicht gewusst
habe, dass der Stier an der Viehschau nicht prämiert
worden und deshalb das Brandzeichen nicht hätte
bekommen sollen. Das Gesuch ist vom Gemeinderat von
Roggenburg und vom Regierungsstatthalter empfohlen.
Der Regierungsrat kann sich dieser Empfehlung nicht
anschliessen, weil die dem Keusen zur Last gelegte
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strafbare Handlung durch den durch die Untersuchung
festgestellten Thatbestand hinlänglich nachgewiesen ist
und die ausgesprochene Strafe nicht zu strenge
erscheint.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

11. Elisabeth Wyler geb. Hänni, von Köniz, wohnhaft

zu Oberbalm, geboren 1864, welche am 11.
Oktober 1895 vom Polizeirichter von Bern wegen
Misshandlung nnd Ehrverletzung zu einem Tag Gefängnis
und 30 Fr. Geldbusse nebst Kosten verurteilt wurde,
ersucht den Grossen Rat um Erlass der Gefangenschaft
und der Geldbusse. Dieselbe macht dafür geltend, sie
habe sieben Kinder und müsse allein für sie sorgen,
da der Mann liederlich sei und für die Familie wenig
oder nichts leiste. Der Gemeinderat von Oberbalm
empfiehlt das Bussnachlassgesuch mit dem Bemerken,
dass Frau Wyler gänzlich mittellos sei und von der
dortigen Gemeinde unterstützt werde. In betreif der
eintägigen Gefangenschaft erklärt dagegen der Ge-
meiuderat, dass er aus guten Gründen deren Nachlass
nicht empfehlen könne. Einen teilweisen Nachlass
der Busse empfiehlt auch der Regierungsstatthalter.
Nach den Akten steht Frau Wyler im Rufe einer zank-
und streitsüchtigen Person und dies wird vermutlich
einer der Gründe sein, warum der Gemeinderat sich
gegen Erlass der eintägigen Gefängnisstrafe ausspricht.
Da jedoch Frau Wyler wegen Nichtbezahlung der Busse
weitere acht Tage Gefängnis auszuhalten hätte,
wodurch eine schwere Störung in ihren häuslichen Verhältnissen

herbeigeführt würde, so glaubt der Regierungsrat
in Anbetracht des Umstandes, dass es sich im

vorliegenden Falle um Antragsdelikte handelt, sowie mit
Rücksicht auf die grosse Kinderzahl und die misslichen
Verhältnisse der Bestraften, ebenfalls den Erlass der
Busse empfehlen zu sollen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Busse.
» der Bittschriftenkommission : id.

12. Glauser, Albert, von Rütti, Schalenmacher, zu
Villeret, geboren 1876, wurde am 9. November 1895
von der Polizeikammer zu dreissig Tagen Gefängnis
verurteilt wegen Schändung, begangen an einer
taubstummen Weibsperson, diezwar nicht blödsinnig ist, deren
geistige Fähigkeiten aber nach dem Expertengutachten
auf einer sehr niedrigen Stufe stehen. Glauser, der
mit jener Weibsperson im nämlichen Hause wohnte und
deren Zustand kannte, hatte den Umgang zugegeben,
dagegen die Vaterschaft des von derselben gebornen
Kindes bestritten. Glauser sucht um Erlass der Strafe
nach, unter Berufung auf seine Jugend und seinen
durch die vorgelegten Zeugnisse nachgewiesenen guten
Leumund und mit dem Bemerken, dass, wie die
Untersuchung ergeben, auch noch andere junge Leute mit

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1896.

der fraglichen Weibsperson geschlechtlichen Umgang
gehabt hätten. Mit Rücksicht auf die Natur des
Vergehens sieht der Regierungsrat sich nicht im Falle, das
vorliegende Gesuch zu empfehlen. Auch abgesehen
von der Natur des Vergehens würden zum Nachlass
der Strafe keine Gründe vorliegen, da Glauser sich
nicht deshalb von der Strafe befreien kann, weil andere
erklärt haben, mit dçr betreffenden Person ebenfalls
geschlechtlich verkehrt zu haben. Sodann ist, wie aus dem
Urteile hervorgeht, bei der Festsetzung der Strafe
ausdrücklich auf seinen bisherigen guten Leumund Rücksicht

genommen worden.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

13. Scheidegger, Friedrich, von Wyssachengraben,
geboren 1867, verheiratet und Vater von drei Kindern,
wurde am 15. Januar 1896 von der Kriminalkammer
wegen fünf Wechselfälschungen, begangen im Verlaufe
dreier Monate, und wegen Unterschlagung eines Velos zu
sechszehn Monaten Zuchthaus, abzüglich zwei Monate
Untersuchungshaft, verurteilt. Scheidegger verbüsst
seine Strafe, die am 15. März des nächsten Jahres ihr
Ende erreichen wird, in der Strafanstalt Witzwyl, wo
er laut Bericht der Verwaltung sich bis dahin gut
aufgeführt hat. Dessen Ehefrau hat zu Händen des Grossen
Rates das vorliegende, auf Erlass des Restes der Strafzeit

abzielende Begnadigungsgesuch eingereicht und
dasselbe hauptsächlich damit begründet, dass Scheidegger

die strafbaren Handlungen begangen, um sich
und seiner Familie aus der Not zu helfen und dass
bei dieser Sachlage die auferlegte Strafe im Verhältnis
zum wirklichen materiellen Schaden zu hart sei. Die
eingeholten Berichte der städtischen Polizeidirektion
und des Regierungsstatthalters lauten jedoch sehr
ungünstig. Von beiden Amtsstellen wird das vorliegende
Gesuch nicht empfohlen, weil Scheidegger wegen
Unterschlagung vorbestraft ist, keinen guten Leumund ge-
niesst und die ihm auferlegte Strafe keineswegs zu hart
sei, da er dieselbe durch seine Vergehen vollauf
verdient habe. Der Regierungsrat muss dieser Ansicht
um so mehr beipflichten, da es dem Gerichte zukam,
die Umstände zu würdigen, die allenfalls zu Gunsten
des Scheidegger sprechen mochten und es nicht gehindert

war, auf eine mildere als die ausgesprochene
Strafe zu erkennen, eventuell den Scheidegger zur
teilweisen Begnadigung zn empfehlen, wenn es eine solche
nach dem gegebenen Thatbestand für gerechtfertigt
erachtet haben würde.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

14. Biesen, Christian, Landarbeiter, geboren 1822,
und Eisabeth Gasser geb. Weber, geboren 1860,
Abgeschiedene seit 6. Oktober 1894, beide von Wahlern

51*
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lind wohnhaft auf dem Bühl zu Schwarzenburg, welche
am 22. Juni 1890 vom korrektioneilen Richter von
Schwarzenburg wegen Konkubinat jedes zu vier Tagen
Gefängnis nebst Kosten verurteilt worden sind, suchen
um Nachlass dieser Strafe nach, unter Hinweis auf die
Thatsache, dass sie sich am 2. Juli abhin verehelicht
haben. Wiewohl diese Thatsache durch den vorgelegten

Eheschein nachgewiesen i^t und in der Regel
in Konkubinatsstraffällen mit nachfolgender Heirat
Nachlass der Strafe gewährt wird, so findet der
Regierungsrat eine solche Nachsicht im vorliegenden Falle
nicht am Platze, indem Riesen und seine nunmehrige
Ehefrau ihr unsittliches Verhältnis nicht erst nach der
Scheidung der letztern von ihrem frühern Manne
begonnen hatten, sondern schon zur Zeit des Bestandes
dieser Ehe durch ihr schamloses, öffentliche Sitten und
Anstand verletzendes Benehmen zu allgemeinem Aerger-
nis Anlass gegeben hatten, so dass beide schon deswegen
am 14. September 1894 vom Polizeirichter mit Fr. 20 Busse
bestraft wurden und der Ehemann Gasser durch das
unsittliche Verhältnis seiner Frau mit Riesen zur
Ehescheidungsklage veranlasst worden ist. Der
Regierungsrat hat aus diesem Grunde beschlossen, das
vorliegende Gesuch nicht zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

15. Zoss, Nikiaus, von Bolligen, gewesener Notar
und Friedensrichter in Bern, geboren 1852, wurde am
25. Februar 1895 von der Kriminalkammer wegen
Unterschlagungen von Geldern im Gesamtbetrage von
Fr. 65,000 und wegen leichtsinnigen Geltstags zu 3Va
Jahren Zuchthaus verurteilt, wovon jedoch 14 Monate
Untersuchungshaft in Abrechnung gebracht wurden, so
dass noch 28 Monate Zuchthausstrafe verblieben, welche
Zoss seither in der Strafanstalt Witzwyl verbüsst und
davon am 25. November nächstkünftig drei Vierteile
zurückgelegt haben wird. Zoss sucht um Begnadigung
nach, indem er in seiner Bittschrift unter Darlegung
seiner finanziellen Lage, wie solche vor seiner
Verhaftung bestanden, darzuthun sucht, dass er nicht durch
Verschwendung oder Genusssucht, sondern durch
erlittene grosse Verluste und Missgeschick in seinem
Geschäftsverkehr auf den Abweg geraten, fremde Gelder
in seinem Nutzen zu verwenden, jedoch dabei nie die
Absicht gehabt habe, seine Gläubiger zu schädigen.
Er hält dafür, dass er gegenüber andern Fällen sehr
strenge bestraft worden, er habe schwer gefehlt und
bereue es tief; er glaube aber, seine Vergehen mit der
1 ömonatlichen Untersuchungshaft, wovon er 9 Monate
in Einzelhaft zugebracht, und der seitherigen Enthaltung
in der Strafanstalt gebiisst zu haben. Der Hauptgrund
seines Gesuches ist jedoch das Verhältnis zu seiner
Familie, bestehend aus Frau und vier unerzogenen
Kindern, die seiner Hülfe bedürfen. Wie aus den Akten
hervorgellt, hat Zoss die ihm zur Last gelegten
Unterschlagungen sofort zugestanden. Mit Rücksicht auf
seinen frühern guten Leumund und sein Wohlverhalten
in der Strafanstalt, sowie in Berücksichtigung des Um-
Standes, dass seine Familie aufgelöst werden miisste,
wenn seine Strafzeit noch länger fortdauern würde,

hat der Regierungsrat beschlossen, den Zoss für den
Nachlass eines Teiles seiner Strafzeit zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass des letzten
Viertelst 28monat-
lichen Zuchthausstrafe.

î der Bittschriftenkommission : id.

16. Schüller, Désiré, von Vermes, Spezereihändler,
in Delsberg, wurde am 3. Oktober 1894 von der
Polizeikammer wegen Widerhandlung gegen das
Lebensmittelgesetz zu drei Tagen Gefängnis, zu Bezahlung
einer Geldbusse von Fr. 200 und zu den Kosten im
Betrage von Fr. 61 verurteilt, weil er wissentlich
gerösteten Kaffee mit gefälschten, aus Eicheln fabrizierten
Kaffeebohnen, die er von einem Geschäfte in Genf
bezogen, vermischt und seiner Kundschaft verkauft hat,
ohne derselben von der mindern Qualität der Ware
Kenntnis zu geben. Schaller sucht bei dem Grossen
Rat um Erlass der Busse und Kosten nach, indem er
auf seinen guten Leumund hinweist und namentlich
geltend macht, dass er kein Vermögen besitze, sein
Handel unbedeutend sei und er sich mit seiner Frau
und mehreren unerwachsenen Kindern nur kümmerlich
durclibringe. Das Gesuch ist vom Rcgierungsstatthalter
empfohlen. Erstinstanzlich war Schaller freigesprochen
worden. Da der Gesuchsteller neben der Busse zu
drei Tagen Gefangenschaft verurteilt ist und er weder
früher bestraft worden, noch seither in Bezug auf
seinen Geschäftsbetrieb zu Klagen Anlass gab, so hat
der Regierungsrat beschlossen, das vorliegende Gesuch
im Sinne einer Reduktion der Busse zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der
Busse auf Fr. 50.

» der Bittschriftenkommission : id.

17. Furrer, Jakob, von Brügglen, Kanton Solothurn,
gewesener Amtsnotar und Genieindekassier in Utzen-
storf, geboren 1858, wurde am 19. Januar 1895 von der
Kriminalkammer wegen Unterschlagung zum Nachteil
der Gemeinde Utzenstorf im Betrage von Fr. 12,733. 90
und wegen Betrugs, begangen gegenüber Bcndicht
Bandi, gewesener Mechaniker in Utzenstorf, zu zwei
Jahren Zuchthaus verurteilt. Furrer stellt in der
vorliegenden Bittschrift zu Händen des Grossen Rates
das Gesuch, es möchte ihm auf 26 Mai 1896 der
Rest seiner Strafzeit, eventuell der letzte Viertel
derselben erlassen werden. In der Begründung dieses
Gesuches kommt Furrer in einlässlicher Weise auf die
gegen ihn erhobenen Anklagen zurück. Er schildert
die Ursachen, welche die Veruntreuung der Genieindegelder

herbeiführten und in Bezug auf das ihm zur
Last gelegte Betrugsdelikt bemerkt er, es seien ihm die
Beweismittel, um seine Unschuld darzuthun, durch den
Tod des Civilklägcrs entzogen worden. Er sucht ferner
darzuthun, dass die ausgesprochene Strafe viel zu hart
sei, weil bei Zumessung derselben nicht alle Umstände,



die zu seinen Gunsten sprachen, gebührende
Berücksichtigung gefunden hätten. Er verweist endlich auf
die Notlage seiner Familie, die gänzlich ruiniert würde,
wenn er derselben nicht baldigst wieder zurückgegeben
werde. Das Gesuch ist von der Verwaltung der
Strafanstalt Witzwyl empfohlen. Seither hat auch noch Frau
Furrer ein Begnadigungsgesuch zu Gunsten ihres Mannes
eingereicht und darin ebenfalls die traurige Lage der
Familie geschildert. Nachdem Furrer eine Untersuchungshaft

von circa 4 Monaten ausgehalten und au seiner
zweijährigen Strafzeit bereits mehr als drei Vierteile
verbüsst hat, glaubt der Begierungsrat mit Rücksicht
auf die sehr gute Aufführung des Furrer und im
Hinblick auf die traurige Lage seiner Familie, das
vorliegende Begnadigungsgesuch zur Willfahr empfehlen
zu sollen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass des Restes
der Strafe.

» der Bittschriftenkommission: id.

18. Sommer, Johannes, von Sumiswald, Bäcker zu
Worblaufen, geboren 1859, wurde am 29. Februar 189G

vom Bolizeirichter von Bern wegen Hausfriedensbruchs
gegenüber den mit ihm im gleichen Hause wohnenden
Eheleuten Hofstetter, sowie wegen Misshandung und
Ehrverletzung, begangen an Frau Hofstetter, zu zwei
Tagen Gefängnis, Fr. 10 Geldbusse und Fr. 85
Entschädigung nebst Kosten im Betrage von Fr. 17. 80
verurteilt. Der Beweis war einzig und allein durch die
Aussagen der im Alter von 4 '/a und 5 Jahren befindlichen

Pflegekinder der Eheleute Hofstetter geleistet
worden und hatte ergeben, dass Sommer sich am
Morgen des 7. Januar unbefugter Weise in die Wohnung
der letztern begeben und gegen die darin anwesende
Frau Hofstetter ehrbeleidigende Aeusserungen ausge-
stossen und ihr einen Backenstreich versetzt hat.
Sommer bestritt zwar die Thätlichkeit, gab aber zu,
im Zorn in die Wohnung der Frau Hofstetter gegangen
zu sein, um sie wegen der kurz vorher an seinen
Kindern begangenen Misshandlung zur Rede zu stellen.
Sommer sucht nun bei dem Grossen Rat um Erlass
der wegen des Hausfriedensbruchs gegen ihn
ausgesprochenen zweitägigen Gefängnisstrafe nach, wobei
er darzuthun sucht, dass diese Strafe im vorliegenden
Falle zu strenge, da der Thatbestand des Hausfriedensbruchs

nicht vorhanden sei, weil ihm das gesetzliche
Requisit des Verweilens in der Wohnung wider den
Willen der Berechtigten gefehlt habe. Im weitem
beruft sich Sommer auf seinen guten Leumund und seine
bisherige Straflosigkeit, unter Hinweisung auf die
nachteiligen Folgen, welche die Verbüssung der Gefängnisstrafe

in persönlicher und geschäftlicher Beziehung für
ihn hätte. Das Gesuch ist von 38 achtbaren Einwohnern
von Worblaufen, sowie vom Gemeinderat von Bolligen
empfohlen. Obschon die gegen Sommer ausgesprochene
Strafe nicht hoch ist und andererseits Sommer, wenn
er das Urteil für rechtsirrtümlich hielt, dasselbe an die
obere Instanz hätte weiterziehen können, so erscheint
nach den vorliegenden Akten der Fall doch so geringfügiger

Art, dass Sommer mit den ihm durch das Urteil
auferlegten finanziellen Leistungen für seine
unbesonnene Handlung noch hinlänglich bestraft sein wird.

J\s 21 — 199

Der Regierungsrat schliesst sich deshalb den vorliegenden
zahlreichen Empfehlungen an.

Antrag des* Regierungsrates : Erlass der zweitägigen
Gefängnisstrafe.

» der ßittschriftenkommission : id.

19. King, Franz Joseph, von Ravensburg, Coiffeur
in Bern, geboren 1869, wurde am 4. März 1896 von
der Polizeikammer zu einem Tag Gefängnis und zu
Bezahlung der Kosten an den Staat im Betrage von
Fr. 131. 90 verurteilt wegen lebensgefährlichen
Drohungen, begangen gegenüber seinem vierzehnjährigen
Stiefsohn, dem King mit Halbtotschlagen gedroht hatte.
King sucht unter Hinweisung auf seinen guten Leumund
und seine bisherige Straflosigkeit bei dem Grossen Rat
um Erlass der eintägigen Gefängnisstrafe nach, wobei
er darzuthun sucht, dass seine Bestrafung vom
strafrechtlichen Standpunkte aus nicht gerechtfertigt sei.
Aus den Akten geht hervor, dass Familienzerwürfnisse
zur strafrechtlichen Verfolgung des King den Anlass
gaben. Die städtische Polizeidirektion empfiehlt das
Gesuch mit dem Bemerken, sie halte dafür, King sei
für sein Vergehen mit den ihm aus der Strafunter-
suchung erwachsenen Unannehmlichkeiten und den
auferlegten ziemlich beträchtlichen Kosten genügend
bestraft. Der Regierungsstatthalter ist dieser Empfehlung
beigetreten. Der Regierungsrat schliesst sich derselben
ebenfalls an.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der eintägigen
Gefängnisstrafe.

» der Bittschriftenkommission : id.

20. Marie Faivre geb. Balandier, Ehefrau des François

Faivre, von und zu Courtemaiche, geboren 1863,
wurde am 11. Februar 1896 vom Amtsgericht Pruntrut
der Misshandlung des Célestin Gatherat zu Courtemaiche

schuldig befunden und deshalb zu 15 Tagen
Gefängnis, zur Bezahlung einer Entschädigung von
Fr. 700 an Gatherat und zu den Kosten verurteilt.
Dabei hatte das Gericht angenommen, Frau Faivre
habe im Zustand der Notwehr gehandelt, dieselbe aber
überschritten und sei deswegen strafbar. Nach den
Akten hatte Frau Faivre am Abend des 30. August 1895
dem Gatherat eine Hand voll Asche in das Gesicht
geworfen, um ihren Ehemann vor den Tliätlichkeiten
zu schützen, die Gatherat an demselben begonnen
hatte. Gatherat war durch die Asche am rechten Auge
verletzt worden und musste sich infolgedessen einer
Spitalbehandlung unterziehen und war mehr als zwanzig
Tage arbeitsunfähig. Frau Faivre sucht nun bei dem
Grossen Rat um Erlass der Gefängnisstrafe nach,
indem sie im wesentlichen geltend macht, dass im
vorliegenden Falle die Zuerkennung einer solchen Strafe
eine ungewöhnliche Härte enthalte. Sie habe nichts
anderes gethan, als ihren Ehemann, auf den von ihm
ergangenen Hülferuf, von einem widerrechtlicheu
Angriff zu befreien ; die Verletzung, die Gatherat dabei
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erlitten, sei von ihr nicht beabsichtigt gewesen. Die
zu zahlende Entschädigung nebst Kosten, zusammen
im Betrage von Fr. 1000, sei für sie immer noch eine
genügende Strafe. Der Gemeinderat von Courtemaiche
empfiehlt Frau Faivre, wobei derselbe bezeugt, dass
sie eine brave, rechtschaffene und friedfertige Hausfrau

ist. Der Regierungsrat schliesst sich dieser
Empfehlung an, indem er findet, dass unter den obwaltenden
Umständen der Nachlass der Gefängnisstrafe sich um
so eher rechtfertigt, als das Gericht selbst konstatiert,
dass Frau Faivre im Zustande der Notwehr sich
befunden hat und nach der Aktenlage nichts dafür
spricht, dass sie die von Gatherat erlittene Verletzung
gewollt, oder solche als Erfolg ihrer Handlung habe
voraussehen können.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der 15 Tage
Gefängnis.

» der Bittschriftenkommission: id.

21. Vogel, Richard Berthold, von Esslingen,
Württemberg, geboren 1868, wurde am 26. Juni 1894 von
den Assisen des dritten Bezirks, wegen Mordversuchs
zu fünf Jahren Zuchthaus, abzüglich elf Monate
Untersuchungshaft und zu zehn Jahren Verweisung aus dem
Kanton Bern verurteilt. Vogel, welcher zuletzt
Kupferschmiedgeselle in Burgdorf war, hatte am Abend des
8. Juli 1893, in einer Wirtschaft daselbst, seinen
gewesenen Meister, von dem er wegen Liederlichkeit
entlassen worden war, mittelst mehrerer scharfer
Revolverschüsse, die er auf denselben aus unmittelbarer Nähe
abgab, mit Vorbedacht zu töten versucht. Die dem
Angegriffenen durch die Schüsse zugefügten Verletzungen

waren bald gebeilt und hatten für denselben keinen
bleibenden Nachteil zur Folge. Die von der Verteidigung

veranlasste ärztliche Untersuchung des Geisteszustandes

des Thäters ergab, dass derselbe durch
erbliche Belastung von beiden Eltern her zur
Geisteskrankheit disponiert ist und diese Anlage durch seinen
Charakter offenbart, jedoch zur Zeit der That nicht
geisteskrank gewesen war. Vogel, der seit dem Urteil
seine Strafe in der Strafanstalt Thorberg verbüsst,
sucht nun, empfohlen von der dortigen Verwaltung und
vom Anstaltsarzte, wegen unheilbarer Erkrankung, um
Erlass des Restes seiner Freiheitsstrafe nach. Aus den
Berichten der beiden Beamtungen geht hervor, dass
Vogel schon seit bald einem Jahre an allgemeiner
Tuberkulosis erkrankt und, weil stets bettlägerig, im
Krankenhause verpflegt werden muss. Nach dem
Gutachten des Arztes ist, bei den dortigen Gefangenschafts-
verbältnissen, auf Besserung nicht zu hoffen. Vogel ist
in letzter Zeit sehr abgemagert und schwach und wird,
wenn nicht Begnadigung erfolgt, voraussichtlich in
kurzer Zeit abieben. Eine für seine Besserung
zweckdienlichere Behandlung ist in der Strafanstalt nicht
leicht anwendbar und ihn so länger seinem Schicksal
zu überlassen, würde sich aus Gründen der Humanität
nicht rechtfertigen. Da Vogel zu seiner Zuchthausstrafe

noch zehn Jahre Kantonsverweisung erhalten
und er sich sofort nach seiner Freilassung zu seiner
Mutter nach Esslingen begeben wird, so ist seine
Anwesenheit im hiesigen Kanton nicht zu befürchten.
Unter diesen Umständen hat der Regierungsrat be¬

schlossen, das vorliegende Gesuch ebenfalls zu
empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass des Restes der
Zuchthausstrafe.

» der Bittschriftenkommission: id.

22. Sahli, Friedrich, von Frauenkappelen, Landwirt
und Händler, in Schüpfenried, geboren 1849, wurde
am 2. Mai 1896 von der Polizeikammer wegen
Misshandlung des Karl Stähli, Handlanger, in Uettligen,
zu sechs Tagen Gefängnis, sowie zu einer Entschädigung

von Fr. 370 an Stähli und zur Bezahlung
sämtlicher Kosten, im Betrage von Fr. 222. 60, verurteilt.
Aus den Akten geht hervor, dass Sahli und der Wirt
Tschannen am Abend des 17. September letzten Jahres,
bei ihrer Rückkehr von der Neubrück, in der
Wirtschaft des Letztern in Uettligen einkehrten; nachdem
bereits hier Zwistigkeiten zwischen Sahli und einigen
in der Wirtschaft anwesenden Taglöhnern, unter
welchen sich auch Stähli befand, ausgebrochen waren,
kam es nach dem Verlassen der Wirtschaft zwischen
Sahli und Stähli zu Thätlichkeiten; anlässlich derselben
brach Stähli das Bein, was für ihn eine Arbeitsunfähigkeit

von ungefähr 6 Wochen zur Folge hatte.
Sahli hat nun zu Händen des Grossen Rates die
vorliegende Bittschrift eingereicht, worin er um Erlass
der Gefängnisstrafe nachsucht, indem er die
Beweiswürdigung des Gerichts bemängelt und unter der
Behauptung, dass er unschuldig sei, ausführlich darzuthun
sucht, dass Stähli die Thätlichkeiten begonnen und
dafür, dass der von demselben erlittene Beinbruch auf
seine, Sahli's Thätigkeit zurückzuführen sei, absolut
kein Beweis erbracht sei. Das Gesuch ist von der
Ortspolizeibehörde von Wohlen empfohlen. Der
Regierungsstatthalter dagegen beantragt Abweisung mit
Rücksicht auf das zu Ungunsten des Sahli sprechende
Aktenergebnis, indem dasselbe die Polizeikammer
veranlasste, das erstinstanzliche Urteil bezüglich der
Gefängnisstrafe zu bestätigen und die Entschädigung für
Stähli von Fr. 300 auf Fr. 370 zu erhöhen. Ferner
erwähnt er des Umstandes, dass Sahli schon 1872

wegen Misshandlung vorbestraft ist. Der Regierungsrat
kann das vorliegende Gesuch ebenfalls nicht

empfehlen, da kein hinlänglicher Grund zum Nachlass der
Strafe vorliegt. Die Schuldfrage ist durch das in Rechtskraft

erwachsene oberinstanzliche Urteil erledigt und
aus dessen ausführlicher Motivierung, auf welche
verwiesen wird, geht hervor, dass die von Sahli in seinem
heutigen Gesuche angeführten Gründe schon damals
zu seiner Verteidigung vorgebracht wurden und vom
Gerichte in Erwägung gezogen worden sind.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

23. Schär, Verena, geb. Wegmüller, von Walterswyl,
Abgeschiedene, geboren 1849, welche am 15. März
1894 von den Assisen des vierten Bezirks wegen
Brandstiftung, begangen in der Nacht vom 26./27. September
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1893 an dem von ihr bewohnten, dem Bendicht Hugi
in Oberwyl gehörenden Wohngebäude, zu fünf Jahren
und vier Monaten Zuchthaus, abzüglich vier Monate
Untersuchungshaft, verurteilt wurde, sucht unter
Hinweisung auf ihre Familien- und Gesundheitsverhältnisse
bei dem Grossen Bat um Begnadigung nach, wobei
sie behauptet, die Brandstiftung nicht begangen zu
haben. Nach dem Bericht des Verwalters der
Strafanstalt hat sich die Petentin bisher gut aufgeführt.
Der ßegierungsrat kann das vorliegende Gesuch nicht
empfehlen. Was die Schuldfrage betrifft, so ist darüber
zu bemerken, dass Frau Schär, nachdem sie anfänglich

geleugnet, im dritten Verhöre zugestand, den Brand
verursacht zu haben, jedoch nur fahrlässigerweise, durch
unfreiwilliges Umstürzen einer brennenden Petrollampe.
Die Untersuchung hatte jedoch ein so erdrückendes
Belastungsmaterial für die von der Frau Schär vorsätzlich

aus Gewinnsucht begangene Brandstiftung ergeben,
dass das Verdikt der Geschwornen dieselbe bejahen
musste. Frau Schär hat ungefähr die Hälfte ihrer
Strafzeit verbüsst, zu wenig, als dass jetzt schon ein
Strafnachlass gerechtfertigt wäre. Dass ihre Gesundheit
ernstlich gefährdet sei, ergiebt sich aus dem Bericht
des Verwalters nicht. Der Begierungsrat hält dafür,
dass in diesem Falle der später zu erlassende Zwölftel

genügend sei.

Antrag des Begierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

24. Scholl, Gottlieb, von und zu Pieterlen, früher in
Biel, geboren 1848, welcher wegen wiederholt begangener

Verleumdung durch Urteile der Polizeikammer
vom 18. Mai 1895 und des korrektioneilen Bichters
von Biel, vom 21. Juni 1895, zu einer Geldbusse von
Fr. 65, Entschädigung und Kosten verurteilt wurde, ist
mit seinem Bussnachlassgesuche durch Schlussnahme
des Grossen Bates vom 28. Dezember 1895 abgewiesen
worden. Seither hat Scholl auf Bechnung der Busse Fr. 15
bezahlt und sucht nun neuerdings beim Grossen Bat um
ganzen oder teilweisen Erlass des Bestes der Busse nach,
indem er dafür die nämlichen Gründe geltend macht,
die er bereits im abgewiesenen Gesuche angebracht
hatte. Mit Bücksicht auf die Natur der Verleumdung,
durch die der betreffende Kläger in seinen persönlichen
Verhältnissen ernstlich verletzt wurde, indem Scholl
in böswilliger Weise hinterrücks denselben strafbarer
Handlungen beschuldigte, die, wenn sie wahr wären,
für den Kläger schwere Strafe zur Folge hätten, kann
das vorliegende Gesuch ebensowenig als das frühere,
abgewiesene Gesuch empfohlen werden. Deshalb
beantragt der Begierungsrat Abweisung des vorliegenden
Gesuches.

Antrag des Begierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896. 52
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Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates
und der Kommission.

Gesetz
über das

Armen- uii Niederlassungswesen.

(September 1896.)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung der Art. 68, Alinea 2, 80 und 91
der Staatsverfassung,

auf den Antrag des Regierungsrates

beschliesst :

Erster Abschnitt.

I. Armenetat.
§ 1. Sämtliche Arme, Angehörige des Kantons,

welche in einer Gemeinde desselben ihren Wohnsitz
haben, bilden den Gesamtarmenetat der Einwohnergemeinde.

Ausgenommen davon sind die Angehörigen
von Burgergemeinden, welche bürgerliche Armenpflege
führen. (§ 14.)

Den Einwohnergemeinden gleichgestellt sind
diejenigen gemischten Gemeinden, in denen der Ertrag
des Burgergutes in erster Linie zur Bestreitung der
Bedürfnisse der Ortsgemeinde verwendet wird.

§ 2. Der Gesamtarmenetat jeder Einwohnergemeinde
enthält zwei verschiedene Klassen von Armen :

1. Arme, welche gänzlich ohne Vermögen sind,
zudem die leiblichen oder geistigen Kräfte zu einem
für ihren Unterhalt hinlänglichen Erwerb durch
Arbeit nicht besitzen und deshalb dauernder
Unterstützung bedürfen — die Notarmen;

2. Arme, welche arbeits- oder erwerbsfähig sind, aber
dennoch zeitweise an den unentbehrlichsten Bedürfnissen

des Lebens Mangel leiden — die Dürftigen.

§ 3. Sämtliche Arme, Angehörige des Kantons,
welche ausserhalb desselben, aber in der Schweiz ihren
Wohnsitz haben und Burger einer Gemeinde mit
örtlicher Armenpflege sind, bilden den Etat der auswärtigen
Armen.
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II. Armenpflege.

§ 4. Die Armenpflege zerfällt in:
A. eine Armenpflege für die Notarmen ;

B. eine Armenpflege für die Dürftigen ;
C. eine Armenpflege für die auswärtigen Armen.

A. Notarmenpflege.

1. Etat.

§ 5. Die Notarmen, welche in einer Gemeinde des
Kantons ihren Wohnsitz haben, bilden einen eigenen,
abgesonderten Teil des Gesamtarmenetats der Einwohnergemeinde.

§ 6. Der Etat der Notarmen wird in jeder
Einwohnergemeinde einmal im Jahr festgestellt und bleibt
während der Dauer eines Jahres unverändert.

Ueber Erwachsene und Kinder ist ein getrennter
Etat aufzunehmen.

§ 7. Auf den Notarmenetat werden gemäss § 2,
Ziffer 1, nur aufgenommen:

1. vermögenslose Waisen oder sonst hülflose Kinder
bis zum erfolgten Schulaustritt;

2. vermögenslose Erwachsene, welche, sei es infolge
angeborner Uebel, sei es infolge Gebrechen des
Alters, unheilbarer Krankheiten und Beschädigungen
oder anderer Ursachen arbeits- und verdienstunfähig

sind.
Kinder, welche sich in betreff ihrer körperlichen

Entwicklung im Rückstand befinden, sollen nach erfolgtem
Schulaustritt auf Anordnung des Armeninspektors noch
ein Jahr lang auf dem Notarmenetat der Kinder belassen
werden.

2. Versorgung.

§ 8. Für diese Armen soll in gehöriger Weise
gesorgt werden:

1. Den Kindern ist eine christliche Erziehung zu
geben, sie sind zu fleissigem Schulbesuch
anzuhalten, neben der Schule gut zu beaufsichtigen,
an eine ihren Kräften angemessene Beschäftigung
zu gewöhnen und zu einer Berufsthätigkeit
vorzubereiten; an Fähigkeiten und Fleiss Ausgezeichnete,

sowie nicht normal Entwickelte sind soweit
möglich in passenden Bildungsanstalten unterzubringen,

so wie endlich in Hinsicht auf Nahrung,
Kleidung und übrige Pflege gehörig zu unterhalten.

2. Die über dem schulpflichtigen Alter stehenden
Personen, welche infolge angeborner Uebel ihren
Lebensunterhalt nicht selbständig gewinnen können',
sind so zu verpflegen, dass die ihnen allMlig
noch beiwohnende Arbeitskraft zu ihrem Unterhalt
in Anspruch genommen und verwendet, Aufsicht
über sie ausgeübt und im übrigen Schutz und Pflege
ihnen gewährt wird.

3. Die durch Gebrechen des Alters oder sonst durch
unheilbare Uebel arbeitsunfähig Gewordenen sollen
die ihren Schwächen und Beschwerden entsprechende
Pflege und dabei wo möglich noch eine ihrem
Zustand angemessene Beschäftigung erhalten.

4. Kindern und Erwachsenen endlich ist in Fällen
von Krankheit ärztliche Hülfe zu teil werden zu
lassen.
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§ 9. Die Versorgung dieser Armen geschieht:
1. durch freie Verkostgeldung an wohlbeleumdete,

arbeitsame und verpflegungsfähige Leute und in
besonderen Fällen auch durch Selbstpflege ;

2. durch geeignete Verteilung der Kinder während
ihres schulpflichtigen Alters unter die hablichen
Einwohner und die Besitzer der innert der
Gemeindemarche befindlichen Liegenschaften mit
Entschädigung, vorausgesetzt, dass die pflegepflichtigen
Personen die unter Ziffer 1 genannten Eigenschaften
besitzen und der einmal bestimmte Pflegeort bis
zum Ablauf der Pflegezeit, zwingende Gründe
vorbehalten, nicht verändert wird;

3. durch gemeinsame Unterhaltung und Verpflegung
in einem Gemeindearmenhaus mit Ausschluss der
schulpflichtigen Kinder;

4. durch Unterbringung in Armenerziehungs-, Ret-
tungs- und Verpflegungsanstalten von Privaten,
Gesellschaften, Geineinden, Bezirken oder des Staates.

Jede Gemeinde ordnet diese Versorgung durch ein
Verpflegurigsrcglemcnt und unterbreitet dasselbe der
Sanktion der Direktion des Armenwesens, welche das
Gutachten der kantonalen Armenkommission einzuholen

hat.
Die Gemeinden haben sich in ihren Verpflegungs-

reglementen namentlich auch darüber auszuweisen, dass
in zweckentsprechender Weise für eine gehörige Aufsicht
über die Verpflegung der Notarmen gesorgt ist. Die
Pflege der Kinder in den ersten Lebensjahren ist
besonders zu beaufsichtigen.

3. Hülfsmittel.

§ 10. Es werden den Gemeinden zur Bestreitung
der Kosten der Notarinenpflege folgende Hülfsmittel
angewiesen :

a. Die Beiträge der Blutsverwandten.

§ 11. Für Personen, Welche als Notanne versorgt
werden müssen, sind die zahlungsfähigen Verwandten
derselben in auf- und absteigender Linie und in der
Seitenlinie bis und mit dem zweiten Grade (Bruder,
Schwester), sowie die Ehegatten dieser Verwandten,
während der Dauer der Ehe, beitragspflichtig und zwar
so, dass die Verbindlichkeit für den entferntem
Verwandten erst dann eintritt, wenn der nâhére ausser
stände ist, die vollständige Unterstützung zu leisten.
Die gerade Linie geht der Seitenlinie vor und es tritt
die Verpflichtung der letztern erst ein, wenn die erstere
die vollständige Unterstützung nicht leisten kann. Mehrere

beitragspflichtige Verwandte sind nach Verhältnis
der Verwandtenzahl beitragspflichtig ohne solidarische
Haftung.

Diese Pflicht der Ehegatten dauert auch nach der
durch Tod erfolgten Auflösung der Ehe fort, insofern
der Ueberlebende die Erbschaft seines verstorbenen
Ehegatten angenommen oder nach ausgeführter gerichtlicher
Bereinigung sich den Aktivüberschuss aus derselben
angeeignet, hat, oder wenn der überlebende Ehegatte
die Nutzniessung vom Vermögen des verstorbenen
Ehegatten behält, so lange dieser Niessbrauch währt.

§ 12. Der Verwandtenbeitrag wird nach Verhältnis
des Vermögens und des Erwerbes und in Berücksichtigung
der Umstände des einzelnen Falles festgesetzt, darf
jedoch den Betrag der Unterstützung nicht übersteigen.

Der Verwandtenbeitrag darf nur soweit in Anspruch
genommen werden, als die Pflegekosten für den
betreffenden Notarmen aus dem Beitrag des bürgerlichen
Nutzungs'gutes (§§ 20 und 21) nicht gedeckt werden.

§ 13. Die Beiziehung der Beitragspflichtigen
geschieht zuerst gütlich durch die Armenbehörde. Hat
diese keinen oder nicht den gewünschten Erfolg, so
setzt der Regierungsstatthalter desjenigen Amtsbezirkes,
in welchem der Notarme seinen Wohnsitz hat, den
Beitrag fest, nach Einvernahme der Beteiligten und wenn
nötig nach Anordnung anderweitiger amtlicher
Erhebungen. Bei veränderten Verhältnissen kann jeweilen
auf Ansuchen von Beteiligten eine neue Feststellung des

Beitrages stattfinden.
Den Beteiligten steht innert der Frist von 14 Tagen,

von der Eröffnung des Entscheides des Regierungsstatthalters

an gerechnet, der Rekurs an die
Armendirektion zu.

Das Verfahren vor dem Regierungsstatthalter und
der Annendirektion ist Stempel- und gebührenfrei.
Allfällige Barauslagen trägt der Staat.

b. Die Beiträge der Burgergüter.
§ 14. Burgergemeinden, die vor Inkrafttreten dieses

Gesetzes eine bürgerliche Armenverwaltung führten,
können dieselbe neben der örtlichen auch fernerhin
beibehalten, wenn sie den Nachweis leisten, dass sie ihre
sämtlichen in- und auswärts wohnenden Armen auch
fernerhin hinlänglich zu unterstützen vermögen.

Es ist den Burgergemeinden gestattet, aus dem
Ertrage des bürgerlichen Nutzungsgutes Zuschüsse an die
Kosten ihres Armenwesens zu verabfolgen, oder das

Armengut aus demselben zu dotieren.
Durch Beschluss der Burgergemeinde kann zu jeder

Zeit der Uebertritt zur örtlichen Armenpflege erfolgen.

§ 15. Sollte die unterstützungspflichtige
Burgergemeinde in der Erfüllung ihrer Pflichten lässig sein,
so ist die Armendirektion, nach fruchtloser Aufforderung
an die betreffende Gemeinde, berechtigt, die Unterstützung
auf Rechnung derselben zu verabfolgen.

In dringenden Fällen kann die Armendirektion, auch
ohne vorherige Mahnung an die Gemeinde, die
Unterstützung auf Rechnung derselben verabfolgen.

§ 16. Bei fortgesetzter Pflichtvernaehlässigung kann
durch die Staatsbehörden der Uebertritt von der
bürgerlichen zur örtlichen Armenpflege verfügt werden.

Im übrigen sind die Burgergemeinden, unter
Vorbehalt der Oberaufsicht der Staatsbehörden (§§ 65 und
66), in der innern und äussern Organisation ihres
Armenwesens selbständig.

§ 17. Burgergemeinden, deren Armengüter seit dem
1. Januar 1846, jedoch vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes geschwächt wurden, sind verhalten, zur örtlichen
Armenverwaltung überzutreten, und es sind diese Armengüter

nach Mitgahe der §§ 26 und 27 auf den gesetzlichen
Bestand zu ergänzen. Jedoch sind die betreffenden
Burgergemeinden berechtigt, ihre bürgerliche Verwaltung

fortzuführen, wenn sie den gesetzlichen Bestand
aus dem bürgerlichen Nutzungsgute wieder herstellen.

Findet eine Schwächung nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes statt, so ist der gesetzliche Bestand aus dem
bürgerlichen -Nutzungsgut herzustellen. Reicht dasselbe
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hierzu nicht hin, so hat der Uebertritt zur örtlichen
Verwaltung und die Ersetzung des Armengutes nach
Mitgabe der §§ 26 und 27 zu erfolgen.

Die Bestimmungen der §§ 22 und 25 hienach gelten
auch für die unter bürgerlicher Verwaltung stehenden
Armengüter.

§ 18. Der Entscheid darüber, ob nach Mitgabe
der vorstehenden Bestimmungen im einzelnen Falle die
bürgerliche Armenpflege an die Einwohnergemeinde
überzugehen habe, steht dem Regierungsrate zu.

§ 19. Beitragspflichtig an die Kosten ihrer notarmen
Angehörigen sind die Nutzungsgüter derjenigen
Burgergemeinden, welche

1. vor Inkrafttreten dieses Gesetzes zur örtlichen
Armenpflege übergetreten sind;

2. nach Inkrafttreten desselben zur örtlichen Armenpflege

übertreten werden.
Ausgenommen hiervon sind die in § 1 genannten

gemischten Gemeinden, sowie diejenigen bürgerlichen
Nutzungskorporationen, deren Nutzung infolge
reglementarischer Bestimmung nicht allen Burgern ohne
Unterschied des Vermögens, sondern nur den ärmern
Burgern, deren Vermögen ein gewisses Mass nicht
übersteigt, zukommt.

§ 20. Die sub Ziffer 1 des § 19 genannten burger-
lichen Korporationen haben für ihre Angehörigen, welche
in irgend einer Gemeinde des Kantons als Notarme
verpflegt werden müssen, 30 % des Wertes der in der
betreffenden bürgerlichen Nutzungskorporation zur
Verteilung gelangenden Maximalnutzung in bar an die
verpflegende Notarmenbehörde auszurichten, jedoch nie mehr
als der Betrag der Verpflegungskosten ausmacht. Die
Feststellung dieses Wertes findet auf Grundlage eines
verbindlichen Befindens von drei Sachverständigen,
wovon der Regierungsstatthalter und die betreffende bürgerliche

Nutzungskorporation je ein Mitglied und das
Obergericht den Obmann ernennt, durch den Regierungsrat
statt. Nach Verfluss von 10 Jahren, bei veränderten
Verhältnissen auch schon vorher, kann jeweilen eine
Revision dieser Wertbestimmung vorgenommen werden, sei

es, dass der Regierungsrat eine solche von sich aus
anordnet, sei es, dass dieselbe von einer bürgerlichen
Nutzungskorporation anbegehrt wird.

§ 21. Die in § 19, Ziffer 2, erwähnten
Burgergemeinden sind

1. entweder solche, die zur Bestreitung der Kosten!
ihrer Armenpflege neben den übrigen ihnen zu
Gebote stehenden Mitteln Zuschüsse aus dem
Ertrage des bürgerlichen Nutzungsgutes gemacht
haben, oder

2. solche, bei denen dies nicht der Fall gewesen ist.
Die unter Ziffer 1 Genannten haben jährlich an die

Kosten ihrer notarmen Angehörigen, die in einer Gemeinde
des Kantons verpflegt werden müssen, zu leisten :

a. vorerst dasjenige, was in § 20 vorgesehen ist;
b. im weitern ist diejenige Summe festzustellen, die

sie durch die erwähnten Zuschüsse aus dem Nutzungsgute,

nach einem Durchschnitt der letzten fünf
Jahre vor dem Inkrafttreten des Gesetzes berechnet,
jährlich auf die Unterstützung ihrer Armen
verwendet haben. In diesen Durchschnitt sind
Zuschüsse, die aus Kapitalangriffen herrühren, nicht
einzurechnen.

Die so ermittelte Durchschnittssütome wird jährlich
verwendet zu Bezahlung der durch den Ertrag der
Burgernutzung (litt, a hievor) nicht gedeckten
Pflegekosten, in der Weise, dass dieselbe auf die nicht
gedeckten Pflegekosten pro rata berechnet und das
Betreffnis an die bezugsberechtigten Notarmenbehörden
ausgerichtet wird.

Ein allfälliger Ueberschuss fällt in das Afmengut
derjenigen Einwohnergemeinde, in der sich die betreffendé
bürgerliche Nutzungskorporation befindet.

Auf die unter Ziffer 2 hievor fallenden bürgerlichen
Nutzungskorporationen finden die Bestimmungen des
§ 20 Anwendung.

c. Die Beiträge der Gemeindearm en gü ter.

§ 22. Die Armengüter sind gewährleistet und werden
durch die Gemeinden verwaltet. Der Ertrag derselben
wird ihrem Zwecke und ihrer Stiftung gemäss unter der
besondern Aufsicht des Staates verwendet.

In Bezug auf die Verwaltung und Rechnungsführung
gelten die Bestimmungen des Gemeindegesetzes.

§ 23. Die Verwaltung des Armengutes steht dem
Einwohnergemeinderat zu :

1. wo sie bis dahin ihm übergeben war;
2. wo sie ihm in Zukunft freiwillig oder infolge

Verfügung der staatlichen Behörden übergeben wird
(§§ 14 u. ff.).

§ 24. Der Ertrag der Armengüter, welche unter
örtliche Verwaltung gestellt sind oder in Zukunft gestellt
werden (§§ 14 u. ff.), ist zur Versorgung der
Notarmen, sowohl einsasslichen als bürgerlichen, zu
verwenden.

Erst wenn der Ertrag eines Armengutes das Bedürfnis
der Notarmenpflege übersteigt, kann der Ueberschuss für
die Armenpflege der Dürftigen, einsasslichen sowohl als

bürgerlichen, verwendet werden.
Armenfonds, welche ausdrücklich zu einem besonderen,

nicht in das Gebiet der Notarmenpflege fallenden
Zwecke gestiftet sind, bleiben, sobald dies nachgewiesen
und vom Regierungsrate anerkannt ist, von obiger
Bestimmung unberührt, und es bleibt deren stiftungs-
gemässe Verwendung gewahrt.

§ 25. Der gesetzliche Bestand der Armengüter ist
deijenige, welcher sich unter Voraussetzung gesetzlicher
Verwaltung herausstellt. Der Ertrag des gesetzlichen
Vermögensbestandes zu 3 '/e vom Hundert gerechnet ist
der gesetzliche Ertrag. Im Falle von andauernden
Veränderungen des Geldmarktes kann der Grosse Rat den
gesetzlichen Ertrag den Verhältnissen entsprechend
erhöhen oder herabsetzen. Die Gemeinden sind dem Staate
gegenüber für den gesetzlichen Bestand und Ertrag des

Armengutes verantwortlich.

§ 26. Die unter örtlicher Verwaltung stehenden
Armengüter, welche seit dem 1. Januar 1846 verschuldet
oder geschwächt worden sind oder in Zukunft geschwächt
werden, sind auf ihren gesetzlichen Bestand und Ertrag
zurückzuführen.

Dies geschieht durch Verzinsung des Fehlenden mit
jährlich sechs vom Hundert, wovon 2l/î vom Hundert
zu Ersetzung des Kapitalbestandes verwendet werden.
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§ 27. Zu diesem Behuf findet in den betreffenden
Gemeinden ein jährlicher Teilbezug statt. Derselbe wird
vorgenommen auf der Grundlage der Staatssteuerregister
der Gemeinde, jedoch unter Vorbehalt von § 2 des
Gesetzes über die Vermögenssteuer vom 15. März 1856,
ohne Schuldenabzug und mit Beiziehung der Obligationen
und anderer zinstragender Werteffekten. Er dauert so

lange, bis das Armengut seinen gesetzlichen Bestand
wieder erreicht hat und durch sich, selbst den gesetzlichen
Ertrag liefert.

§ 28. Zum Stammkapital der örtlichen Armengüter
sollen geschlagen werden :

1. Legate und Geschenke, welche nicht ausdrücklich,
sei es für die laufende Verwaltung der Armenpflege,
sei es für das bürgerliche Armengut, sei es zu
Gunsten der Dürftigen oder zu andern speziellen
Armenzwecken gemacht werden;

2. die in einigen Gemeinden bestehenden
Notarmenreservefonds ;

3. die Entschädigungssummen für uneheliche Kinder
(Satz. 170 C. G. und Gesetz vom 21. März 1860);

4. die Burgerrechtseinkaufssummen in den Gemeinden
mit rein örtlicher Armenpflege.

Wirft das örtliche Armengut einen Ertrag ab, aus
dem die ordentlichen Armenausgaben der Einwohnergemeinde

bestritten werden können, so ist der Regierungsrat,
auf Ansuchen der Gemeinde oder auch ohne

dasselbe, berechtigt, auf so lange, als dieser Zustand dauert,
die Mittel, welche zu dessen Aeuffnung vorgesehen sind,
für andere Gemeindezwecke zu bestimmen.

d. Die Rückerstattungen.
§ 29. Personen, welche als Notarme versorgt worden

sind, haben, wenn ihnen durch Schenkung, Erbschaft
oder auf andere Weise Vermögen zufällt, sämtliche vom
zurückgelegten 16. Altersjahre hinweg für sie ergangenen
Verpflegungskosten zurückzuerstatten.

Für Kinder, welche als notarm versorgt worden sind,
haftet die Rückerstattungspflicht der für sie ergangenen
Verpflegungskosten auf denjenigen, denen die Pflicht
ihrer Unterhaltung oblag, mit Abzug der bereits nach
§§ 11 u. ff. geleisteten Beiträge.

Die Hälfte der Rückerstattungssummen fällt in die
Notarmen-, die andere Hälfte in die Spendkasse.

Die Armendirektion kann unter billiger Berücksichtigung

der obwaltenden Verhältnisse, nach eingeholter
Ansichtsäusserung des Gemeinderates und Regierungsstatthalters,

einen angemessenen Nachlass gestatten.

e. Die Beiträge des Staates.

§ 30. Reichen in einer Gemeinde die sub a—d
hievor angeführten Hülfsmittel zur Bestreitung der Kosten
der Notarmenpflege nicht aus, so leistet der Staat an
das Fehlende einen für alle Gemeinden verhältnismässig
gleich hohen Beitrag von wenigstens 60 % und höchstens
70 % nach Mitgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

Die Feststellung des Staatsbeitrages innerhalb dieses
Rahmens findet durch den Grossen Rat auf dem Budgetwege

statt.
Die Ausgaben, welche der Staat vor dem Erlass

dieses Gesetzes für das Armenwesen gemacht hat, dürfen
nicht vermindert werden, so lange an die Gemeinden
nicht das Maximum des Staatsbeitrages ausgerichtet wird.

Ein einmal über das Minimum erhöhter Staatsbeitrag
darf nicht mehr herabgesetzt werden.

§ 31. Die Kostgelder, welche die Gemeinden au
staatliche Armenanstalten zu bezahlen haben, werden
durch die kompetenten Organe des Staates bestimmt,
und es machen dieselben für den Ausgabenetat der
Gemeinde und die Berechnung des Staatsbeitrages Regel.

In betreff der von Bezirken, Gemeinden, Gesellschaften
oder Privaten unterhaltenen Armenanstalten macht für
die Berechnung des Staatsbeitrages ordentlicherweise
das für diese Anstalten aufgestellte Kostgeld Regel.
Jedoch steht dem Regierungsrat das Recht zu, gegebenen
Falles für einzelne Anstalten ein Maximum zu bestimmen,
welches als Grundlage des vom Staat an die Gemeinde
zu leistenden Beitrages zu dienen hat.

§ 32. Für die Verpflegung von Notarmen, welche nicht
in Anstalten stattfindet, wird durch den Regierungsrat,
für Erwachsene und Kinder getrennt, Jahr für Jahr in
der Weise ein Durchschnittskostgeld festgestellt, dass
der Betrag der ausseranstaltlichen Verpflegungskosten
des ganzen Kantons des vorangegangenen Jahres, für
welches derselbe rechnungsmässig festgestellt ist, für
jede der zwei Klassen durch die Zahl ihrer Notarmen
geteilt wird. Sodann ist die Zahl der Notarmen des
laufenden Jahres für jede Gemeinde mit dem einer jeden
Klasse entsprechenden Durchschnittskostgeld zu multiplizieren.

Der Zusammenzug dieser Verpflegungskosten
bildet den Ausgabenetat der ausseranstaltlichen
Verpflegungskosten einer Gemeinde. Die Summe der
ausseranstaltlichen Verpflegungskosten zur Summe der
Anstaltspflegekosten (§§ 31 und 32) hinzugezählt, bildet
den gesamten Notarmenausgabe-Etat einer Gemeinde,
soweit derselbe für die Berechnung des Staatsbeitrages
in Betracht fällt.

Die Summe, welche nach Abzug der sub a—d hievor
(§§ 11—29) genannten Hülfsmittel von dem gesamten
Notarmenausgabe-Etat noch übrig bleibt, bildet das
Fehlende einer Gemeinde, woran der Staat den in § 30
vorgesehenen Beitrag leistet.

Erreichen in einer Gemeinde die wirklichen Kosten
der ausseranstaltlichen Armenpflege nicht den Betrag
des Durchschnittskostgeldes, so ist der Staatsbeitrag
nicht nach diesem letzteren, sondern nach den
wirklichen Kosten zu berechnen.

§ 33. Der Staatsbeitrag an die Gemeinden wird
innert der durch das Budget normierten Beitragsquote
(§ 30) durch den Regierungsrat festgesetzt.

§ 34. Wenn Gemeinden durch die Ausdehnung des
Grundsatzes der Oertlichkeit der Armenpflege auf den

ganzen Kanton infolge ausnahmsweiser Verhältnisse in
ihrem Finanzhaushalt wesentlich gestört werden, so sind
denselben für eine Zeitdauer von höchstens 25 Jahren
ausserordentliche Staatsbeiträge zu verabfolgen.

Die Ausführung bleibt einem Dekret des Grossen
Rates vorbehalten.

B. Armenpflege der Dürftigen.

1. Aufgabe und Organisation.

§ 35. Die Aufgabe dieser Armenpflege ist:
a. der Verarmung der Gemeindeeinwohner mit den

ihr zu Gebote stehenden moralischen, finanziellen
und armenpolizeilichen Mitteln möglichst entgegenzuwirken

;
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b. diejenigen Kinder, welche durch die Armenpflege
der Dürftigen teilweise oder ganz müssen erhalten
werden, zweckmässig zu verpflegen und zu
beaufsichtigen ;

c. für die vom Etat der Notarmen und Dürftigen
entlassenen Kinder in angemessener Weise zu
sorgen (§§ 75 und ff.) ;

d. den momentan in Not Geratenen mit Rat und That
beizustehen und, soweit es ihr möglich ist,
denselben Gelegenheit zu geben, sich durch eigene
Anstrengung und Arbeit wieder in eine ökonomisch
und moralisch bessere Lage zu bringen ;

e. den erkrankten Dürftigen, sowie dürftigen
Wöchnerinnen das Notwendige zu verabfolgen und,
soweit möglich, zur Herstellung ihrer Gesundheit und
Arbeitsfähigkeit behülflich -zu sein ;

f. die im Laufe des Jahres arbeitsunfähig und notarm
Gewordenen bis zu ihrer Aufnahme auf den Not-
arinenetat bestmöglich zu versorgen und durch
diese, sowie andere zweckdienliche Mittel

g. den Bettel zu unterdrücken.

§ 36. In jeder Gemeinde wird eine Spendkasse
errichtet, welche mit der freiwilligen Liebesthätigkeit die
in § 35 umschriebene Aufgabe durchzuführen hat.

Die Gemeinde-Spendkassen können nach Kirchgemeinden

oder Amtsbezirken organisiert werden. Sie
können sich auch mit privaten Hülfs vereinen zu diesem
Zweck in Verbindung setzen.

§ 37. Die Gemeinden beziehungsweise Gemeindeverbände

haben behufs Verwaltung der Spendkasse und
Leitung der Armenpflege der Dürftigen die für ihre
Verhältnisse zweckdienliche innere und äussere Organisation

aufzustellen und die darüber zu erlassenden
Reglemente der Sanktion der Armendirektion zu
unterbreiten, welche darüber das Gutachten der kantonalen
Armenkommission einholt.

§ 38. Die gestützt auf das Armengesetz vom 1. Juli
1857 bestehenden Krankenkassen werden aufgehoben
und mit den Spendkassen vereinigt. Die letzteren
übernehmen die Aufgaben, sowie auch die bestehenden
Fonds der Krankenkassen.

Geht eine kirchgemeindeweise organisierte Krankenkasse

nicht an eine in gleicher Weise organisierte
Spendkasse über, so wird der allfällig bestehende Fonds
der Krankenkasse dem Spendkassafonds der betreffenden
Einwohnergemeinden anteilmässig zugeschieden. Können
sich die Beteiligten über die Zuscheidung nicht
verständigen, so findet dieselbe unter Berücksichtigung aller
obwaltenden Verhältnisse durch den Regierungsrat statt.

§ 39. Das Armengut der Spendkasse ist gewährleistet

und wird, unter dem Namen Spendgut, getrennt
von den übrigen Gemeindearmengütern, von den
Gemeinden verwaltet. Der Ertrag desselben wird seinem
Zwecke und seiner Stiftung gemäss unter der Aufsicht
des Staates verwendet. Die Bestimmungen des Gemeindegesetzes

über die Verwaltung und Rechnungsführung
finden auch Anwendung auf die Spendgüter.

2. Mat.

§ 40. Die Dürftigen, welche in der Gemeinde ihren
Wohnsitz haben, bilden einen eigenen, abgesonderten
Teil des Gesamtarmenetats der Einwohnergemeinde.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

Ueber Erwachsene und Kinder ist ein gesonderter
Etat zu führen.

§ 41. Der Etat der Dürftigen ist beweglich, und
es kann derselbe jederzeit vermehrt oder vermindert
werden.

§ 42. Diesem Etat fallen — im einzelnen nach
Ermessen der Spendarmenbehörde — zu :

1. dürftige Kinder, welche durch die Armenpflege
der Dürftigen teilweise oder ganz müssen erhalten
werden ;

2. die vom Notarmenetat entlassenen Kinder, insoweit
dieselben finanzieller Unterstützung bedürfen (§§ 75
u. ff.);

3. sittlich gefährdete, verdorbene oder verwahrloste
Kinder (§§ 78 u. ff.), insoweit solche der finanziellen
Unterstützung bedürfen und nicht dem Notarmenetat

zugewiesen sind;
4. erkrankte und deshalb vorübergehend arbeits- und

erwerbsunfähig gewordene Dürftige, sowie dürftige
Wöchnerinnen ;

5. arbeitsfähige, vermögenslose Einzelne und Familien,
welche infolge allgemeiner oder besonderer
Notstände an der Notdurft des Lebens Mangel leiden ;

6. notarm Gewordene bis zu ihrer Aufnahme auf den
Etat der Notarmen;

7. die auswärtigen Armen, insoweit deren Unterstützung
der Gemeinde obliegt (§§ 49 u. ff.).

3. Hülfsmittel.

§ 43. Die Hülfsmittel zur Bildung und Unterhaltung
der Spendkasse sind :

a. die Zinsen der bestehenden Fonds der Spend- und
Krankenkasse (§§ 38 und 39) ;

b. Legate und Geschenke, welche ausdrücklich für
die laufende Verwaltung bestimmt sind;

c. freiwillige Beiträge von Privaten, Korporationen
und kirchlichen Gemeinschaften;

d. der Ertrag von Stiftungen zu besonderen in das
Gebiet dieser Armenpflege fallenden Zwecken,
insofern die Stiftung nicht abgesonderte Verwaltung
und Verwendung verlangt;

e. die Bussen nach Mitgabe des Gesetzes vom 2. Mai
1886 betreffend die Verwendung der Geldbussen;

f. die Rückerstattungen nach Mitgabe von §§ 29
und 44 ;

g. die Beiträge der Gemeinden und des Staates.

§ 44. Es ist den Gemeinden gestattet, die in § 29

vorgesehenen Bestimmungen betreffend Rückerstattungen
auch gegenüber den unterstützten Dürftigen zu Händen
der Spendkasse ganz oder teilweise zur Anwendung zu
bringen, worüber sie sich im Verpflegungsreglement
auszusprechen haben.

Die Bestimmung von § 29, Alinea 3, findet hier
ebenfalls Anwendung.

§ 45. Reichen die in § 43 sub litt, a—f
angeführten Hülfsmittel nicht aus und kommt eine Gemeinde
in den Fall, Zuschüsse aus der Gemeindekasse zu machen,
so vergütet der Staat daran einen für alle Gemeinden
verhältnismässig gleich hohen Beitrag von wenigstens
40 und höchstens 50 °/° für die Erwachsenen und von
wenigstens 60 und höchstens 70 % für die Kinder.

54*
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Die Festsetzung- des Staatsbeitrages innerhalb dieses
Rahmens findet durch den Grossen Rat auf dem Budgetwege

statt.
Der Staatsbeitrag an die Gemeinden wird innert der

durch das Budget festgesetzten Beitragsquote durch den
Regierungsrat festgesetzt.

Der Staat kann sich neben den Ausgaben für den
Etat der Dürftigen (§ 42) auch bei solchen weitern
Ausgaben der Gemeinden beteiligen, welche dieselben
innerhalb der Aufgaben des § 35 aufwenden. Die
Leistungen des Staates haben sich jedoch innerhalb der
in Alinea 1 aufgestellten Grenzen zu bewegen.

Die Ausgaben, welche der Staat vor Erlass dieses
Gesetzes für das Armenwesen gemacht hat, dürfen nicht
vermindert werden, so lange an die Gemeinden nicht
das Maximum des Staatsbeitrages ausgerichtet wird.

Ein einmal über das Minimum erhöhter Staatsbeitrag
darf nicht mehr herabgesetzt werden.

§ 46. Der Regierungsrat ist berechtigt, an die
Beiträge des Staates innerhalb der in § 35 umschriebenen
Aufgaben Bedingungen zu knüpfen, welche die
Gemeinden unter Folge des Verzichtes auf den
Staatsbeitrag zu erfüllen haben.

§ 47. Die Gemeinden und Gemeindeverbände sind
berechtigt, ihre dürftigen Einwohner, welchen Ursprungs
sie auch sind, aus der Spendkasse zu unterstützen.

§ 48. Der Regierungsrat ist ermächtigt, durch Sammlungen

von Haus zu Haus oder, im Einverständnis mit
den kirchlichen Behörden, in den Kirchen des Kantons,
die Aufnahme von freiwilligen, allgemeinen Liebessteuern
anzuordnen, wenn Unglücksfälle eintreten, gegen welche
keine Versichernng möglich war oder in welchen die
Unterlassung derselben nach den Umständen entschuldbar

ist oder durch welche trotz der Versicherung gleichwohl

grosser Schaden angerichtet wurde.
Ueberdies wird behufs Verabreichung von

Unterstützungen in den hievor genannten Fällen aus dem
Ertrag der in § 70 vorgesehenen kantonalen Armensteuer

jährlich ein Betrag von Fr. 20,000 in das
Staatsbudget aufgenommen.

Die Unterstützungen aus diesem Budgetposten werden
durch die kantonale Armenkommission verabreicht, wenn
die in Alinea 1 genannten Voraussetzungen vorliegen
und überdies nachgewiesen ist, dass sich die freie Liebes-
thätigkeit von Privaten, Gemeinden oder Bezirken in
den Fällen, für welche Unterstützungen nachgesucht
werden, ebenfalls angemessen beteiligt hat.

C. Auswärtige Armenpflege.

1. Der Gemeinden.

§ 49. Unterstützungsbedürftige ausserhalb des Kantons,

aber innerhalb der Schweiz wohnende Angehörige
von Gemeinden, welche örtliche Armenpflege führen,
sind während zwei Jahren nach ihrem Austritte aus dem
Kanton von ihrer bisherigen Wohnsitzgemeinde aus der
Spendkasse zu unterstützen.

Sollte die unterstützungspflichtige Gemeinde in der
Erfüllung ihrer Pflichten lässig sein, so ist die
Armendirektion, nach fruchtloser Aufforderung an die betreffende

Gemeinde, berechtigt, die Unterstützung auf Rechnung

derselben zu verabfolgen.

In dringenden Fällen kann die Armendirektion auch
ohne vorherige Mahnung an die Gemeinde die
Unterstützung auf Rechnung derselben verabfolgen.

In Fällen, in denen armen pflegerische oder finanzielle

Rücksichten den Heimtransport einer Person oder
Familie innert der genannten Frist als angezeigt
erscheinen lassen, kann derselbe durch die Armendirektion
angeordnet und nach fruchtloser Mahnung an die
Gemeinde, auf Rechnung derselben ausgeführt werden.
Die bis und mit dem Heimtransport erwachsenen Kosten
fallen zu Lasten der Spendkasse der unterstützungspflichtigen

Gemeinde. Für die von da ab entstehenden
Kosten machen die Bestimmungen über die örtliche
Armenpflege Regel.

Das gleiche gilt in Fällen, in denen der Heimtransport

stattfinden muss, infolge Entzugs der Niederlassung
in einem andern Kanton wegen dauernder Unterstützungsbedürftigkeit.

2. Des Staates.

§ 50. Unterstützungsbedürftige ausserhalb des Kantons,

aber innerhalb der Schweiz wohnende Angehörige
von Gemeinden, welche örtliche Armenpflege führen,
fallen, wenn ihr auswärtiger Aufenthalt, vom Austritte
aus dem Kanton an gerechnet, ununterbrochen zwei
Jahre übersteigt, dem staatlichen Etat für die auswärtige
Armenpflege zu, gleichviel ob sie vor Ablauf der
zweijährigen Frist von der Wohnsitzgemeinde unterstützt
worden sind oder nicht, vorausgesetzt jedoch, dass

1. die Betreffenden bei ihrem Austritt aus dem Kanton
nicht unterstützt worden sind oder notorisch
unterstützungsbedürftig gewesen sind und nachher
Unterstützung genossen haben ;

2. der Austritt von den Gemeindebehörden oder
Angehörigen der betreffenden Gemeinde nicht
veranlasst worden ist, um sich dadurch der
Unterstützungspflicht zu entziehen.

In den unter Ziffer 1 und 2 genannten Fällen ist die
Wohnsitzgemeinde auch nach Ablauf der zweijährigen
Frist unterstützungspflichtig und es gelten in diesem
Falle im weitern die Bestimmungen des § 49, Alinea 2,
3, 4 und 5.

In Zweifelsfällen hat die bisherige Wohngitzgemeinde
den Nachweis zu erbringen, dass sich eine Person mehr
als zwei Jahre ununterbrochen ausserhalb des Kantons
aufgehalten hat. Die Armendirektion ist jedoch
verpflichtet, den Gemeinden für allfällige Nachforschungen
behülflich zu sein.

In betreff des Beginns der zweijährigen Frist kommen
die Bestimmungen des § 112 hienach ebenfalls zur
Anwendung.

§ 51. Die Ausgaben des staatlichen Etats der
auswärtigen Armenpflege trägt der Staat. Die hiefür
alljährlich erforderliche Summe wird durch das Budget
bestimmt.

§ 52. Die Armendirektion ist ermächtigt, Personen
oder Familien, welche dem auswärtigen, staatlichen
Armenetat zur Last fallen oder zur Last, gefallen sind,
heimbringen zu lassen, wenn dies aus armenpflegerischen
oder finanziellen Gründen angezeigt erscheint.

Der Heimtransport wird von der Armendirektion in
der Regel in die letzte Wohnsitzgemeinde, in Ausnahmefällen

in die Heimatgemeinde oder in eine frühere
Wohnsitzgemeinde der Unterstützungsbedürftigen ange-
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ordnet. Die Verpflegung liegt der Gemeinde ob, in die
der Heimtransport stattfindet. Dagegen vergütet der
Staat der betreffenden Gemeinde die von der
Armendirektion festzusetzenden Pflegekosten aus dem Kredit
für die auswärtige Armenpflege.

§ 53. Wird Angehörigen von Gemeinden, welche
örtliche Armenpflege führen, nach Ablauf der
zweijährigen Frist (§ 50) wegen dauernder Unterstützungsbedürftigkeit

die Niederlassung in einem andern Kanton
entzogen, so finden die Bestimmungen des § 52, zweites
Alinea, ebenfalls Anwendung.

§ 54. Der Armendirektion steht das Recht zu, gegen
Personen, welche auf dem auswärtigen, staatlichen Armenetat

stehen, nach Mitgäbe des Gesetzes vom 11. Mai 1884
über Arbeitsanstalten die Versetzung in eine Arbeitsanstalt

zu verlangen, wenn die Voraussetzungen von
Art. 4, Ziffer 2 und 3, des genannten Gesetzes vorliegen.

Die Armendirektion stellt ihren Antrag, gehörig motiviert

und mit den zugehörigen Belegen versehen, direkt
beim Regierungsrat, welcher über die Aufnahme und
deren Bedingungen auf Antrag der Polizeidirektion
endgültig entscheidet.

Das gleiche Recht, wie der Armendirektion, steht
den unterstützungspflichtigen Gemeinden gegenüber
auswärts wohnenden Unterstützten zu. In diesem Falle
kommt jedoch in betreff des Verfahrens § 7 des
Gesetzes vom 11. Mai 1884 zur Anwendung.

Das Anstaltskostgeld entrichtet im ersteren Falle der
Staat aus dem Kredit für die auswärtige Armenpflege.

Ebenso können die Bestimmungen von § 78 auch
auf Kinder angewendet werden, welche sich ausserhalb
des Kantons, aber innerhalb der Schweiz aufhalten.

§ 55. Gegen bernische Angehörige, welche sich
ausserhalb des Kantons, aber innerhalb der Schweiz
aufhalten, kommen die Art. 21, 22, 23, 24, 25, 26 des
Annen-Polizeigesetzes vom 14. April 1858 ebenfalls zur
Anwendung, und es ist der Richter des Heimatortes der
strafbaren Person zuständig.

D. Die Armenbehörden und ihre Funktionen.

I. Gemeindebehörden.

1. Für die Notarmenpflege.

§ 56. Die Armenpflege für die Notarmen wird in
den Gemeinden ausgeübt und geleitet durch die
Einwohnergemeinderäte.

Dem Gemeinderat liegt ob:
a. die jährliche Festsetzung des Etats der Notarmen

vorzunehmen und zwar in Gemeinschaft mit dem
Armeninspektor ;

b. die Versorgung derselben nach Mitgabe des
sanktionierten Verpflegungsreglementes anzuordnen, zu
beaufsichtigen oder beaufsichtigen zu lassen und
für notarme Kinder die elterliche Gewalt über
dieselben auszuüben;

c. die Verzeichnisse und Kontrollen richtig und
sorgfältig zu führen;

d. die Beiträge der Blutsverwandten und der Burgergüter

innerhalb des festzusetzenden Termins zu
bereinigen ;

e. zur vorgeschriebenen Zeit das Jahresbudget zu
entwerfen ;

f. für die Rückerstattungen, die gesetzmässige
Verwaltung, resp. Ersetzung des Armengutes und richtige

Verzinsung desselben zu sorgen;
g. zur rechten Zeit Rechnung zu legen;
h. überhaupt die innerhalb der Gesetze von der

kompetenten Behörde erlassenen Anordnungen in
Bezug auf die Versorgung der Notarmen zu
vollziehen ;

i. die Verpflegungsreglemente aufzustellen und der
Armendirektion zur Genehmigung einzureichen
(§§ 9 und 37).

Die Gemeinden sind berechtigt, in ihren Regle-
menten Abweichungen in der Organisation der Behörden
zu treffen. Auch dürfen sie mit Genehmigung der
Armendirektion die Besorgung und Leitung der
gesamten Ortsarmenpflege der gleichen Behörde übertragen.

2. Für die Armenpflege der Dürftigen und der
auswärtigen Armen.

§ 57. Die Armenpflege der Dürftigen ist Aufgabe
derjenigen Behörden, denen dieselbe durch das
Gemeindereglement übertragen ist (§ 37).

Den gleichen Behörden liegt die Armenpflege der
auswärtigen Armen ob, insoweit dieselbe Sache der
Gemeinden ist (§ 49).

Ihre Aufgaben werden im Verpflegungsreglement des
näheren festgestellt.

II. Bezirksbehörden.
1. Die Amtsversammlungen.

§ 58. Die Amtsversammlung besteht:
a. in der Regel aus zwei Abgeordneten einer jeden

Gemeinde des Amtsbezirkes, von denen der eine
als Vertreter der Notarmenpflege, der andere als
Vertreter der Dürftigenpflege aus der Zahl der
stimmfähigen Bürger durch den Gemeinderat
gewählt wird; es kann jedoch durch den Gemeinderat

die Vertretung beider Armenbehörden einem
einzigen Abgeordneten übertragen werden ;

b. aus sämtlichen Geistlichen, Armeninspektoren und
Vorstehern von Armenanstalten des Staates, der
Bezirke und Gemeinden.

Die Gemeindeabgeordneten werden auf vier Jahre
gewählt.

§ 59. Die Amtsversammlung tritt unter dem Vorsitz

des Regierungsstatthalters ordentlicherweise alle
zwei Jahre einmal zusammen:

a. zum Bericht über die Armenpflege in den einzelnen
Gemeinden ;

b. zur Beratung und Beschliessung gemeinsamer
Massregeln innerhalb der Gesetze und Verordnungen;

c. zu Anträgen an obere Behörden, betreffend allge¬
meine im Interesse des Armenwesens notwendig
scheinende Anordnungen, sowie zur Begutachtung
von Fragen, welche ihr von oberen Behörden
vorgelegt werden.

Jede Gemeinde ist gehalten, ihren Abgeordneten mit
Einschluss der Geistlichen die Reise- und Zehrungs-
kosten zu vergüten.

Der Regierungsstatthalter oder ein von der
Amtsversammlung bezeichnetes Mitglied erstattet über die
Verhandlungen Bericht an die Armendirektion.

2. Die Armeninspektoren.
§ 60. Der Regierungsrat teilt den Kanton in die

nötige Zahl von Kreisen ein, für welche auf die Dauer
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von vier Jahren Armeninspektoren ernannt werden.
Einem Inspektor kann unter Umständen mehr als ein
Kreis zugeteilt werden.

Das Armeninspektorat ist keine ständige Beamtung.
Die Entschädigungen der Armeninspektoren werden
durch den Regierungsrat festgesetzt.

§ 61. Den Armeninspektoren liegt ob
1. In betreff der Notarmen pflege :

a. bei der jährlichen Festsetzung des Etats der
Notarmen in den Gemeinden anwesend zu sein;
alle neu aufzunehmenden sich vorstellen zu lassen
und die Aufnahme im Sinne des § 8 streng zu
überwachen. Sie können in erster Instanz die
Aufnahme einer Person auf den Etat verweigern
oder auch anbegehren;

b. von der Versorgung der Armen Kenntnis zu
nehmen und nötigenfalls dagegen Einsprache zu
erheben ;

c. in der Regel jährlich einmal am Pflegeort Nachschau

über die Verpflegung zu halten und darüber
an die Armendirektion Bericht zu erstatten;

d. die Verzeichnisse und Kontrollen in Bezug auf
Richtigkeit und Vollständigkeit einer genauen
Prüfung zu unterwerfen. Sie haben sich in
geeigneter Weise namentlich auch Kenntnis darüber
zu verschaffen, ob die Gemeindebehörden bei
Auflage und Bezug der Verwandtenbeiträge dem
Gesetze Nachachtung verschaffen;

e. Fälle von Widerhandlungen gegen die
Bestimmungen über Niederlassung und Aufenthalt
(§§ 83 u. ff.) unverzüglich der Armendirektion
zur Kenntnis zu bringen.

2. In betreff der Dürftigenpflege :

a. auch auf diesen Zweig der Armenpflege ihre
Aufmerksamkeit zu richten und namentlich darauf

hinzuwirken, dass die Hülfe in rationeller
Weise zu rechter Zeit, in rechter Form und in
begründetem Mass mit Rat und That geleistet
werde ;

b. soweit möglich die Dürftigen an Ort und Stelle
aufzusuchen, die Spendbehörden auf
wahrgenommene Uebelstände aufmerksam zu machen
und überhaupt diesen Behörden ratend an die
Hand zu gehen;

c. sich über die Fürsorge für die vom Notarmen-
etat entlassenen und unter Aufsicht (Patronat)
gestellten Kinder Bericht erstatten zu iassen ;

d. die Gesuche um Ausrichtung von Stipendien zu
Berufserlernungen und die Gesuche um
Ausrichtung von Stipendien und Beiträgen aus dem
Alkoholzehntel zu begutachten.

Die Annendirektion wird in einer besondern Instruktion

die nähern Obliegenheiten der Armeninspektoren
und das von denselben zu beobachtende Verfahren
feststellen.

3. Die Regierungsstatthalter.

§ 62. Den Regierungsstatthaltern liegt ob:
1. für die nötige Zahl der Armeninspektoren der

Direktion des Armenwesens einen doppelten,
unverbindlichen Vorschlag einzureichen und die
Gewählten ins Gelübde aufzunehmen;

2. die Armengutsrechnungen, sowie die Gesamtrechnungen

für die Armenpflege von den einzelnen
Gemeinden zu bestimmter Zeit einzufordern, sie
einer genauen Prüfung und Passation zu unter¬

werfen und einen tabellarischen Auszug der Direktion

einzusenden;
3. darauf zu achten, dass die Teile in den bezüglichen

Gemeinden zur Restitution, resp. Amortisation

des Armengutsdefizites eingezogen werde ;

4. die an sie zur Organisation und Leitung der Armenpflege

ergangenen Weisungen zu vollziehen und
dafür zu sorgen, dass die Gemeindebehörden und
Inspektoren ihre Obliegenheiten getreu erfüllen.

III. Centraibehörden.

1. Die kantonale Armenkommission.
§ 63. Der Regierungsrat wählt aus der Zahl der

stimmfähigen Bürger jeweilen auf die Dauer von sechs
Jahren eine Kommission von wenigstens 12 Mitgliedern,
in welcher die verschiedenen Landesteile möglichst gleich-
massig vertreten sind und auch im übrigen keinerlei
Ausschliesslichkeit obwalten soll. Präsident der
Kommission ist der Direktor des Armenwesens von Amtes
wegen. Dieselbe versammelt sich so oft, als es die
Geschäfte erfordern.

Die Mitglieder erhalten die gleichen Taggelder und
Reiseentschädigungen, wie die Mitglieder des Grossen
Rates.

§ 64. Ihre Kompetenzen und wesentlichen
Aufgaben sind :

1. Sie ernennt die Armeninspektoren.
2. Sie verabreicht die in § 48 vorgesehenen Unter¬

stützungen.
3. Sie ist vorberatende Behörde für die Erlasse der

Armendirektion und des Regierungsrates, für die
in Anwendung des § 69 gegen die Gemeinden zu
erlassenden Verfügungen, sowie für die durch
den Regierungsrat festzustellenden Staatsbeiträge
an die Gemeinden (§§ 33 und 45) ; überdies begutachtet

sie diejenigen Fragen, welche ihr von der
Armendirektion oder vom Regierungsrate vorgelegt
werden.

4. Sie führt mit der Armendirektion die Aufsicht
über die Verwaltung und Verpflegung der
Armenanstalten des Staates, der Bezirke, Gemeinden und
der vom Staate unterstützten Anstalten, wobei sie
eines oder mehrere Mitglieder speziell mit dieser
Aufgabe betraut.

5. Sie verfolgt mit Sorgfalt die Erscheinungen und
Vorkommnisse auf dem Gebiete des Armenwesens
überhaupt, sowie im Kanton Bern insbesondere ;

sie bringt Wünsche und Anregungen aus dem
Volke, sowie bestehende Missstände im Armenwesen,
namentlich auch Fälle von Missachtung gesetzlicher

Vorschriften und Pflichtvernachlässigungen
von Gemeindebehörden und Armeninspektoren zur
Kenntnis der Armendirektion, macht von sich
aus Anregungen zu Verbesserungen und nimmt
gegebenen Falles durch Abordnungen Einsicht von
dem Stande und den Einrichtungen des Armenwesens

ausserhalb des Kantons.
6. Sie richtet ihr Augenmerk namentlich auch auf die

Erhaltung und Entwicklung der freien Liebesthätig-
keit und macht Anregungen zur Sammlung der
diesbezüglichen Mittel und Kräfte und zu einer
gegenseitigen Ergänzung der öffentlichen und
privaten Wohlthätigkeit.

7. Sie forscht in den einzelnen Gemeinden, Landesteilen

und Volkskreisen, sowie im allgemeinen
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nach den Ursachen der Armut und macht
Anregungen und Vorschläge zu deren Abhülfe.

8. Sie teilt jedem ihrer Mitglieder einen territorial
abgegrenzten Teil des Kantons zu mit der
Aufgabe :

a. allem demjenigen, was nach Ziffer 4, 5 und 6
der Gesamtkommission obliegt, seine Aufmerksamkeit

zuzuwenden, um dieselbe dadurch in
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu fördern;

b. die Armeninspektoren seines Kreises alljährlich
wenigstens einmal zu versammeln zur
Besprechung von Fragen, welche das Armenwesen
überhaupt, besonders aber das Verfahren bei
den Armeninspektionen und das Verpflegungswesen

betreffen ;

c. soweit möglich den Sitzungen der Amtsversammlungen

des betreffenden Kreises beizuwohnen ;

d. der Gesamtkommission über seine Thätigkeit und
Wahrnehmungen Bericht zu erstatten und sach-
gemässe Anregungen zu machen.

2. Die Armendirektion.
§ 65. Die Annendirektion hat :

1. die zur Ausführung der gesetzlichen Bestimmungen
über die Armenpflege und zu einem geordneten
Gang in derselben notwendigen Weisungen und
Instruktionen zu erteilen;

2. Streitigkeiten wegen Aufnahme von Personen auf
den Notarmenetat oder Bestimmung des Pflegeortes
(§ 61, Ziffer 1, lit. b) in letzter Instanz zu
entscheiden ;

3. den Gang der Staatsanstalten, welche zur Armenpflege

gehören, zu überwachen und innerhalb ihrer
Kompetenz zu leiten, sowie die von Bezirken und
Gemeinden errichteten oder vom Staate
unterstützten Anstalten unter Beihülfe der kantonalen
Armenkommission zu beaufsichtigen;

4. die auswärtige Armenpflege, soweit sie dem Staat
obliegt, zu besorgen;

5. die Stellvertreter der Armeninspektoren in
Verhinderungsfällen zu bezeichnen und vakant gewordene

Inspektorate bis zum Zusammentritt der
kantonalen Armenkommission provisorisch zu besetzen.

3. Der Regierungsrat.
§ 66. Der Regierungsrat übt die Oberaufsicht und

Oberleitung über das Armenwesen aus.
Ihm liegt ob:

1. die Feststellung des Statatsbeitrages an die
Gemeinden;

2. der Erlass von Verfügungen gegen Gemeinden;
3. der Erlass aller zur Ausführung des Gesetzes not¬

wendigen Verordnungen und Reglemente;
4. die Wahl der kantonalen Armenkommission.

E. Gemeinsame Bestimmungen.

§ 67. Der Staat sorgt für die Errichtung derjenigen
Anstalten, deren die Armenpflege zu ihrer richtigen
Vollziehung bedarf, wie Kranken-, Verpflegungs-, Er-
ziehungs-, Rettungs-, Arbeitsanstalten, sei es, dass er
solche Anstalten von sich aus errichtet und unterhält,

sei es, dass er deren Errichtung oder Unterhaltung
durch Bezirke, Gemeinden, Korporationen oder Private
in geeigneter Weise unterstützt.

Die Errichtung von Staats-, sowie die Unterstützung
anderer Anstalten erfolgt durch Beschluss des Grossen

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

Rates. Das gleiche gilt für die Erweiterung, Aufhebung
oder Unterstützung bestehender Anstalten.

Die Errichtung oder Erweiterung, teilweise oder gänzliche

Aufhebung von Bezirks- oder Gemeindeanstalten
unterliegt der Genehmigung des Regierungsrates. Ebenso
sind die Reglemente dieser Anstalten durch den
Regierungsrat zu genehmigen.

Die von Bezirken oder Gemeinden errichteten, sowie
alle vom kStaate unterstützten Armenanstalten unterliegen
der Aufsicht des Staates.

Es können vom Staate auch anderweitige Werke
oder Bestrebungen der Privatwohlthätigkeit finanziell
unterstützt werden.

Ausgaben, welche Fr. 500,000 übersteigen, unterliegen

der Volksabstimmung.

§ 68. Zum Zwecke der Ausrichtung von
ausserordentlichen Staatsbeiträgen an solche Gemeinden,
welche trotz den in den §§ 30 und 45 vorgesehenen
ordentlichen Beiträgen gegenüber andern Gemeinden
durch die Ausgaben im Armenwesen unverhältnismässig
belastet bleiben, wird ein ausserordentlicher jährlicher
Kredit von wenigstens Fr. 200,000 in das Budget
aufgenommen.

Die nähern Bestimmungen über die Verteilung
desselben werden durch Dekret des Grossen Rates geordnet,
welches spätestens im Laufe des Jahres 1899 zu
erlassen und vom 1. Januar des gleichen Jahres an in Kraft
zu erklären ist.

§ 69. Staatsbeiträge werden nur an Gemeinden
ausgerichtet, welche

a. den gesetzlichen Vorschriften über die Armenpflege

und den infolge von solchen erlassenen
Anordnungen der kompetenten Behörden Folge
leisten ;

b. keinen Anlass zu begründeten Klagen wegen
Widerhandlungen gegen die Bestimmungen über
Niederlassung und Aufenthalt (§§ 83 u. ff.) geben.

In den sub a genannten Fällen dauert die Weigerung
zur Ausbezahlung des Staatsbeitrages wenigstens so

lange, bis dem Gesetz oder der Anordnung der Behörde
Nachachtung verschafft ist. Ist dies nicht mehr möglich,
so bestimmt der Regierungsrat den Zeitpunkt des Wiederbezugs

des Staatsbeitrages.
In den sub b angeführten Fällen setzt der

Regierungsrat die Zeit fest, während welcher der betreffenden
Gemeinde der Staatsbeitrag entzogen wird. Ein Entzug
darf in diesem Falle nicht für weniger als ein Jahr
ausgesprochen werden. Der Gemeinde steht das
Rückgriffsrecht auf die Fehlbaren zu.

§ 70. Soweit die aus den ordentlichen Einnahmen
des Staates für das Armenwesen verwendbaren Mittel
nicht genügen, kann behufs Deckung der Mehrausgaben
eine besondere Armensteuer bis zu einem Vierteil der
direkten Staatssteuer erhoben werden.

Die Erhebung dieser Steuer innert dieser Grenze
fällt in die Kompetenz des Grossen Rates (Art. 91, St.-V.).

§ 71. Es ist einer Mehrzahl von Gemeinden
gestattet, ihr gesamtes Armenwesen oder einzelne Teile
desselben in analoger Anwendung der Bestimmungen
dieses Gesetzes gemeinsam zu ordnen und zu verwalten.
Diesbezügliche Vereinbarungen der Gemeinden
unterliegen, nach eingeholtem Gutachten der betreffenden
Regierungsstatthalter und der kantonalen Armenkommission,

der Genehmigung des Regierungsrates.
55
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Die Minderheit der Kommission beantragt die Aufnahme
nachfolgender Bestimmung :

§71«. Die Gemeinden sind berechtigt, zu Armenzweckcn von
sämtlichen in der Gemeinde wohnenden erwerbsfähigen Personen,
welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und keine andere
Gemeindesteuer (Grund-, Kapital-, Einkommensteuer) bezahlen, eine
Kopfsteuer zu beziehen, welche Fr. 3 per Jahr nicht übersteigen soll.

Von der Bezahlung dieser Steuer sind diejenigen befreit, welche
sich darüber ausweisen, dass sie im betreffenden Jahre schon in
einer andern Gemeinde des Kantons diese Kopfsteuer bezahlt haben.

Die Gemeinden stellen über den Bezug, sowie über die
Verwendung ein Reglement auf, das dem Regierungsrat zur Sanktion
zu unterbreiten ist.

§ 72. Kein Armer kann Anspruch auf Unterstützung
auf dem Wege Rechtens erheben und verfolgen.

§ 73. Als besteuert (Art. 4, Ziffer 3 der St.-V.), d. h.
aus öffentlichen Mitteln unterstützt, gilt:

1. wer auf einem Notarmenetat steht;
2. wer die nach § 29 schuldigen Verpflegungskosten

nicht zurückerstattet hat;
3. wer von der Spendkasse unterstützt worden ist

und zugleich armenpolizeilich bestraft werden
musste, bis die vollständige Rückzahlung erfolgt ist.

Zweiter Absehnitt.

Massnahmen zur Bekämpfung der Ursachen
der Armut (§ 91 St.-V.).

I. Im allgemeinen.

§ 74. Es ist Aufgabe der Staatsbehörden im
allgemeinen, sowie der mit dem Armenwesen betrauten
Behörden im besondern, den Ursachen der Armut
überhaupt, sowie in den einzelnen Gemeinden, Bezirken und
Volksschichten nachzuforschen und auf Beseitigung
derselben hinzuarbeiten. Der Staat unterstützt nach Massgabe

seiner finanziellen Kräfte auch Werke und
Bestrebungen, welche aus der Privatthätigkeit hervorgehen
und diesen Zwecken dienen.

II. Im besondern.

1. Fürsorge für die vom Notarmenetat entlassenen
Kinder.

§ 75. Die vom Notarmenetat entlassenen Kinder
stehen, soweit es deren persönliche Verhältnisse betrifft,
bis zu ihrer Volljährigkeit unter der Vormundschaft der
Gemeinde, auf deren Notarmenetat sie gestanden sind.

Diese Vormundschaft kann aufgehoben werden, wenn
sie ihren Zweck erfüllt hat oder die Erfüllung anderweitig

sichergestellt ist.
Die Gemeinden haben sich über eine zweckdienliche

Organisation dieser Vormundschaft, sowie der damit
verbundenen Aufsicht auszuweisen. Es ist ihnen
gestattet, mit Einwilligung der kantonalen Armenkommission

die Aufsicht gemeinnützigen Vereinen zu übertragen.
Für Kinder, welche aus Erziehungs- oder Rettungsanstalten

entlassen worden sind, wird die Aufsicht durch
die Anstaltsbehörde ausgeübt.

§ 76. Es ist Pflicht der Behörden, dafür besorgt zu
sein, dass sich diese Kinder geistig und leiblich in natur-

gemässer und normaler Weise entwickeln können, vor
Verirrungen bewahrt und Beschäftigungen und Berufs-
thätigkeiten zugeführt werden, welche ihren geistigen
und leiblichen Kräften und Fähigkeiten entsprechen,
damit sie so in den Stand gesetzt werden, ein ehrbares
Auskommen zu finden und nützliche Glieder der menschlichen

Gesellschaft zu werden.
Die ihnen zu teil werdende Hülfeleistung ist in erster

Linie eine ratende, moralische, wo es aber notwendig
ist, auch eine materielle, je nach der Beschaffenheit des
einzelnen Falles.

Die erwachsenen Kosten fallen zu Lasten der Spendkasse.

§ 77. Wenn sich die hievor genannten
Schutzbefohlenen den Weisungen der Aufsichtsbehörde trotz
angewandten Disciplinarmitteln beharrlich widersetzen
oder sich in fortgesetzter Weise dem Müssiggang, der
Trunkenheit oder in anderer Weise einem liederlichen
Lebenswandel ergeben, so kann gegen sie nach Massgabe
des Gesetzes vom 11. Mai 1884 betreffend Errichtung
kantonaler Arbeitsanstalten vorgegangen und deren
Versetzung in hiefür bestehende Anstalten verfügt werden.

2. Die Behandlung sittlich gefährdeter, verdorbener oder
verwahrloster Kinder.

§ 78. Ist ein Kind, welches das 16. Altersjahr noch nicht
zurückgelegt hat, sittlich gefährdet, verdorben oder
verwahrlost und erfordert sein Wohl, dass es in einer
Familie versorgt oder in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt

aufgenommen werde, so ordnet der Regierungs-
rat die geeignete Massnahme auf Antrag der
Armendirektion an.

Die Dauer dieser Massnahmen wird durch ihren
Erfolg bestimmt. Das Kind verbleibt unter staatlicher
Fürsorge, bis die sittliche Gefährdung gehoben ist oder
es als gebessert angesehen werden kann; jedoch nicht
über das Alter der Mehrjährigkeit hinaus.

§ 79. Ein Kind, welches eine strafbare Handlung
begangen hat, jedoch zur Zeit der That das 15. Altersjahr

nicht zurückgelegt hatte, wird strafrechtlich nicht
verfolgt.

Die Strafverfolgungsbehörde überweist das Kind dem
Regierungsstatthalter. Derselbe stellt den Sachverhalt
fest und untersucht, ob das Kind sittlich gefährdet,
verdorben oder verwahrlost sei und ob sein Wohl seine
Versorgung in einer Familie oder die Aufnahme in eine
Erziehungs- oder Besserungsanstalt erfordert. Er erstattet
hierüber dem Regierungsrat Bericht und Antrag, der auf
Grund des § 78 die geeigneten Massnahmen anordnet.

Ist eine solche Massnahme nicht geboten, so kann
das fehlbare Kind durch die Schulkommission mit Schularrest

oder mit Verweis bestraft werden.

§ 80. Der Regierungsrat ist ermächtigt, über die
weitere Ausführung der in §§ 75—79 enthaltenen
Bestimmungen die nötigen Verordnungen zu erlassen.

3. Ausrichtung von Stipendien an arme Jünglinge und
Mädchen zu Berufserlernungen.

§ 81. Für die Ausrichtung von Stipendien an arme
Jünglinge und Mädchen zu Berufserlernungen wird ein
jährlicher durch das Budget zu bestimmender Kredit
ausgesetzt. Ein angemessener Teil desselben ist zur
Gewinnung, Heranbildung und Erhaltung tüchtiger Ar-



As 22 — 213

beitskräfto für den landwirtschaftlichen Betrieb zu
verwenden.

Die weitere Ausführung dieser Bestimmung bleibt
einer Verordnung des Regierungsrates vorbehalten.

4. Unterstützung auswärtiger Ansiedelungen.
§ 82. Es ist den Gemeinden gestattet, aus der

Spendkasse an einzelne Arme, sowie an arme Familien
Beiträge zu anderweitigen Ansiedelungen zu verabfolgen.
Beschlüsse der Armenbehörden hierüber unterliegen
jedoch der Genehmigung der Armendirektion. Es sind
derselben genaue Mitteilungen über die persönlichen
Verbältnisse der Betreffenden, ihr Reiseziel, sowie ihre
Reise- und Ansiedelungsmittel zu machen. Die
Unterstützung ist nur zu verabfolgen, wenn vorauszusehen ist,
dass dadurch ihre ökonomische Lage verbessert wird.

Dritter Abschnitt.

Niederlassung, Aufenthalt und linterstiitzimgswohnsitz

der Kantonsangeliörigen.

I. Niederlassung^- und Aufenthaltsordnung.
Unterstützungswohnsitz.

§ 83. Das gesamte Niederlassungs- und Aufenthaltswesen

ist in Rechten und Pflichten Sache der öffentlichen

Polizei.

§ 84. Dasselbe wird besorgt und geleitet:
1. Durch die Ortspolizeibehörden (Gemeinderat oder

dessen besondere Beamte);
2. durch die Arntspolizeibehörden (Regierungsstatthalter)

;

3. durch die Centraipolizeibehörden,
unter der Oberaufsicht und Oberleitung des

Regierungsrates als oberster Administrativbehörde.

§ 85. Die Kosten sind Polizeikosten und werden von
den Gemeinden aus der Einwohnergemeindekasse, vom
Staat aus der Staatskasse bestritten.

1. Vom polizeilichen Wohnsitz. — Niederlassung und
Unterstützungswohnsitz.

§ 86. Jeder im Kanton sich befindende Kantonsbürger

muss einen polizeilichen Wohnsitz in einer
Gemeinde desselben haben, ausgenommen Reisende, deren
ordentlicher Aufenthalt ausserhalb des Kantons ist.

Dieser Wohnsitz bedingt nach Mitgabe dieses Gesetzes
die Annengenössigkeit. Durch ihn wird der civilrecht-
liche und strafrechtliche Gerichtsstand nicht berührt.

§ 87. Unter polizeilichem Wohnsitz ist verstanden:
Einwohnung in einer Gemeinde, welche mehr als dreissig
Tage dauert. Dieselbe ist als Niederlassung zu betrachten.

§ 88. Der polizeiliche Wohnsitz der Personen wird
konstatiert durch das Wohnsitzregister der Gemeinden
und deren amtliche Auszüge.

Eine Person hat ihren polizeilichen Wohnsitz in der
Gemeinde, in deren Register sie selbst oder diejenige

Person, welche nach § 89 ihren Wohnsitz bedingt,
eingeschrieben ist.

Für die in ihrer Heimatgemeinde wohnenden Burger
gilt der Burgerrodel, so lange sie nicht im Wohnsitzregister

eingeschrieben sind.
Jede Person hat jeweilen nur einen gesetzlichen

polizeilichen Wohnsitz.
Die letzte Einschreibung macht Regel. Mit der

Einschreibung beginnt der Wohnsitz.

§ 89. Der Wohnsitz des Familienhauptes (des
Ehemannes, des Vaters oder der Mutter) ist, vorbehaltlich
die Bestimmung von § 96, auch derjenige der einzelnen
Familienglieder, so lange sie unter seiner Gewalt stehen.

Es haben Wohnsitz :

a) die Ehefrau denjenigen ihres Ehemannes;
h) die Witwe denjenigen des verstorbenen und die

Abgeschiedene denjenigen des geschiedenen Mannes;
c) minderjährige eheliche Kinder denjenigen des

Vaters, vaterlose denjenigen der Mutter, Kinder
von Geschiedenen denjenigen des Ehegatten, dem
sie gerichtlich zugesprochen sind;

d) minderjährige uneheliche Kinder den Wohnsitz
der elterlichen Person, welcher sie zugesprochen
sind ;

e) auf den Fall der Verehelichung der Mutter erlangen
ihre minderjährigen ehelichen und unehelichen Kinder

den Wohnsitz des Ehemannes. Ist derselbe
Angehöriger einer Gemeinde mit bürgerlicher Armenpflege,

so behalten sie den bisherigen Wohnsitz der
Mutter ;

f) minderjährige Waisen haben den Wohnsitz des

letztgestorbenen der Eltern.
Die Verschollenheitserklärung ist dem wirklichen

Tod gleich zu achten.

2. Vom Wechsel des polizeilichen Wohnsitzes.

§ 90. Der polizeiliche Wohnsitz kann unter
Beobachtung bestimmter Formen gewechselt werden.

Diese Formen sind einerseits die Einschreibung,
anderseits die Löschung.

a. Die Einschreibung.
§ 91. Die Einschreibung besteht in der Eintragung

des Aufgenommenen und seiner Angehörigen in das
Wohnsitzregister der Gemeinde und in der Bescheinigung

dieses Aktes im Heimatschein des Aufgenommenen.

§ 92. Die Einschreibung in das Wohnsitzregister
darf keinem Angehörigen einer bürgerliche Armenpflege
führenden Gemeinde verweigert werden, wenn er einen
Heimatschein oder eine andere gleichbedeutende Ausweisschrift

besitzt.
Eine Wegweisung darf nur stattfinden, wenn der

Betreffende der öffentlichen Wohlthätigkeit dauernd zur
Last fallt und die Heimatgemeinde trotz erfolgter
amtlicher Aufforderung eine angemessene Unterstützung
nicht gewährt (Art. 45 B.-V.).

§ 93. Die Einschreibung darf ferner keinem
Angehörigen einer Gemeinde mit örtlicher Armenpflege
verweigert werden, wenn er, ausser der Vorlage des
Heimatscheines und Angabe derjenigen Personen, deren
Wohnsitz, vorbehaltlich des § 96 hienach, durch den
seinigen bedingt ist, auf Verlangen durch ein Zeugnis
seines bisherigen Wohnsitzes nachweist, dass weder er
selbst, noch eine seiner Gewalt unterworfene Person
(§ 89) auf dem Notarmenetat steht.
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§ 94. Wenn innert zwei Jahren, vom Zeitpunket
an, wo die Schriften eingelegt wurden oder hätten
eingelegt werden sollen, der Bewerber oder seine ihm im
Wohnsitz folgenden Personen (§ 89) in den Zustand
der Notarmut verfallen, so greift die Unterstützungspflicht

der vorhergehenden Wohnsitzgemeinde Platz.
Die Verpflegung liegt der dermaligen Wohnsitzgemeinde
ob, es hat jedoch die vorhergehende Wohnsitzgemeinde
die Pflegekosten zurückzuerstatten, wenn sie die
Verpflegung nicht selbst übernehmen will. Anstände
betreffend die Höhe der Pflegekosten entscheidet nach
Anhörung des betreffenden Armeninspektors und der
beteiligten Gemeinden die Armendirektion.

§ 95. Die Frage, ob Notarmut vorhanden sei, ist
im einzelnen Falle bei Anlass der Aufstellung der
jährlichen Notarmenetats am Wohnorte zu entscheiden.

Es ist, soweit möglich, der letzten Wohnsitzgemeinde
Gelegenheit zu geben, bei der Verhandlung betreffend
Aufnahme auf den Notarmenetat sich vertreten zu lassen
oder die ihr gut scheinenden Bemerkungen schriftlich
anzubringen. Wird die Aufnahme auf den Notarmenetat
verfügt, so ist der beteiligten Gemeinde hiervon Kenntnis
zu geben.

Den beteiligten Gemeinden steht für den Fall der
Aufnahme oder Nichtaufnahme auf den Notarmenetat,
vom Tage der Kenntnisnahme an gerechnet, der Rekurs
an das Regierungsstatthalteramt des Wohnortes zu. Die
unterliegende Partei kann den Rekurs an die
Armendirektion erklären, welche die Angelegenheit endgültig
entscheidet. Es gelten für dieses Verfahren die
Bestimmungen der §§ 56 u. ff. des Gemeindegesetzes. Das
vorgeschriebene Verfahren ist gebührenfrei. Parteikosten
werden keine gesprochen.

§ 96. Keine auf dem Notarmenetat stehende Person
darf einer andern Gemeinde zur Versorgung zugebracht
oder zugewiesen werden.

Bei Streichung einer minderjährigen Person vom
Notarmenetat finden die Bestimmungen von § 89 nicht
Anwendung, sondern es behält dieselbe ihren bisherigen
Wohnsitz.

§ 97. Die Schriften sind spätestens nach Verfluss
von 30 Tagen Anwesenheit in der Gemeinde bei dem
Führer des Wohnsitzregisters zu deponieren, und es
darf ihre Abnahme bei Zahlung der Gebühr nicht
verweigert werden.

Wird die Richtigkeit des Zeugnisses bezweifelt, so
kann die Ortspolizeibehörde über die Wahrheit der
darin bescheinigten Thatsachen sich in anderer Weise
Aufschluss verschaffen.

Der Entscheid über die Frage, ob Wohnsitz gestattet
werde oder nicht, ist in den nächsten auf die Anmeldung
folgenden vierzehn Tagen dem Bewerber zu eröffnen und
ihm im Fall der Gestattung ein Ausweisschein dafür
auszustellen.

Im Unterlassungsfall muss die Einschreibung
desselben in das Wohnsitzregister stattfinden.

Der Abschlag, einer Person den Wohnsitz zu
gestatten, muss motiviert und dem Bewerber sowie dessen
Wohnsitzgemeinde schriftlich erteilt werden, und es
steht sowohl dem Abgewiesenen als der dabei
beteiligten Gemeinde das Beschwerderecht bei oberer
Behörde zu.

§ 98. Wenn eine Person oder eine Familie, welche
im Fall ist, in einer andern Gemeinde Wohnsitz zu

erwerben (§ 104), die Vorschriften des § 97 nicht erfüllt,
so hat die Ortspolizeibehörde der Gemeinde, in welcher
sie auf ungesetzliche Weise sich aufhält, ihr mittelst
einer durch den Gemeindeweibel zuzustellenden schriftlichen

Aufforderung eine Frist von zwanzig Tagen zu
bestimmen, ihren Verpflichtungen nachzukommen, unter
Androhung von Bestrafung und polizeilicher
Wegweisung.

Verstreicht diese Frist fruchtlos, so verfügt der
Regierungsstatthalter Rücktransport der Person oder
Familie in ihre bisherige Wohnsitzgemeinde auf Kosten
derselben.

§ 99. Wird die Ausweisung während der ersten
neunzig Tage ihrer Anwesenheit in der Gemeinde nicht
anbegehrt, so kann die bisherige Wohnsitzgemeinde bei
dem Regierungsstatthalter des Amtsbezirkes, in welchem
die beklagte Gemeinde sich befindet, die Einschreibung
der Person oder Familie in das Wohnsitzregister
derjenigen Gemeinde verlangen, in welcher sie ungesetzlich
geduldet wird, sofern ihr Wohnsitz nicht durch
denjenigen einer andern Person bedingt ist.

§ 100. Der Heimatschein wird, wie bisher, nach
Mitgabe des eidgenössischen Konkordates ausgestellt.
Unter den Gemeinden, welche im Sinne des
Armengesetzes örtliche Armenpflege führen, gilt der Heimatschein

ihrer Angehörigen, soweit es die Versorgung im
Fall von Verarmung betrifft, nur unter Vorbehalt dieses
Armengesetzes und der durch dasselbe gegenseitig
garantierten örtlichen Armenpflege.

Es darf deshalb für diese Angehörigen kein Heimatschein

zum Gebrauche innerhalb und ausserhalb des
Kantons ausgestellt werden, in welchem nicht auch ein
Zeugnis des Führers des Wohnsitzregisters enthalten
ist, aus dem die Wohnsitzgemeinde wahrgenommen
werden kann.

Die Gemeindebehörde, welche einen solchen Heimatschein

ausstellt, darf denselben niemanden anders als
dem Führer des Wohnsitzregisters herausgeben, welcher
die Bescheinigung der Wohnsitzberechtigung eintragen
soll, bevor er den Heimatschein dem Inhaber
ausliefert.

b. Die Löschung.
§ 101. Mit der Einschreibung einer Person oder

Familie ist die Pflicht verbunden, innerhalb acht Tagen
von der stattgefundenen Einschreibung der Polizeibehörde
des vorangegangenen Wohnsitzes zum Behuf der Löschung
Anzeige zu machen.

Die Unterlassung dieser Anzeige innert der
vorgeschriebenen Frist macht den Fehlbaren strafbar und die
Behörde für die Folgen der Unterlassung mit
Rückgriffsrecht auf den Fehlbaren verantwortlich.

Die Einschreibungsanzeige geschieht nach einem
Formular, welches die Vollziehungsverordnung aufstellt
und das der Stempelgebühr nicht unterworfen ist.

§ 102. Die Löschung besteht in der Anmerkung des

ausgezogenen Niedergelassenen in dem Wohnsitzregister
der Gemeinde, mit Beifügung des Ortes, Datums und
der Unterschrift der Einschreibungsanzeige.

Ist die Einschreibungsanzeige eingelangt, so soll die
Löschung innert acht Tagen vorgenommen werden.

Die Unterlassung der Löschung macht den Fehlbaren
strafbar und die Gemeinde verantwortlich.

Ohne gesetzliche Einschreibungsanzeige darf keine
Löschung vorgenommen werden, Löschung bei Todes-
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fällen auf amtliche Anzeige hin ausgenommen, und mit
Vorbehalt des § 103.

§ 103. Die Löschung- aus dem Wohnsitzregister der
Gemeinde erfolgt :

1. Bei Angehörigen der rein bürgerliche Armenpflege
führenden Gemeinden entweder bei freiwilligem
Aufgeben des Wohnsitzes oder unfreiwillig durch
Verfügung des Regierungsstatthalteramtes, wenn
der Betreffende durch Verarmung zur Last fällt;

2. bei Angehörigen der Gemeinden mit örtlicher
Armenpflege :

a) wenn die Einschreibung einer Person als
Niedergelassener in einer andern Gemeinde des Kantons
stattgefunden hat und davon die nach Vorschrift
ausgefertigte Einschreibungsanzeige eingekommen

ist;
b) wenn der in § 109 vorgesehene Fall vorliegt und

die Wohnsitzgemeinde nicht zugleich die
Heimatgemeinde ist;

c) infolge Weisung oberer Behörde bei zwangsweiser

Einschreibung nach § 99.

3. Vom Verlassen des polizeilichen Wohnsitzes, ohne

Erwerbung eines andern Wohnsitzes. — Aufenthalt.

§ 104. Dreissig Tage Aufenthalt in einer Gemeinde
ausserhalb des Wohnsitzes sind frei, jedoch so, dass

Wegweisung und nötigenfalls Zurückführung an den
polizeilichen Wohnsitz und, wenn kein solcher vorhanden
ist, an die Heimatgemeinde stattfinden kann, wenn
Belästigung der öffentlichen Wohlthätigkeit eintritt.

§ 105. Personen, die aus den in § 93 angegebenen
Gründen nicht Wohnsitz erwerben können, sowie
Angehörigen einer wohnsitzberechtigten Familie, deren
Verhältnisse einen zeitweiligen Aufenthalt ausserhalb ihres
Wohnsitzes erfordern, ist auf ihr Ansuchen von der
Polizeibehörde des Wohnsitzes in der Form eines
besondern Auszuges aus dem Wohnsitzregister die
Bewilligung (Wohnsitzschein) zu solchem anderweitigen
Aufenthalt auf bestimmte Zeit zu erteilen. Erneuerung
der Bewilligung ist zulässig, ebenso Zurückziehung der
Bewilligung bei nachlässiger Pflichterfüllung gegen die
Familie.

Bei Angehörigen der nicht rein bürgerliche Armenpflege

führenden Gemeinden, welche noch unter
elterlicher Gewalt stehen, sowie bei auswärts Verkostgeldeten
geschieht der Aufenthalt ausserhalb ihres Wohnsitzes
immer auf diese Weise.

Tritt unterdessen wirklicher Wechsel des Wohnsitzes
und Löschung ein, so erlischt auch die Bewilligung,
welche von der neuen Wohnsitzgemeinde sofort erneuert
werden muss.

§ 106. Diese Bewilligung ist von der einziehenden
Person in der Regel beim Eintritt, jedenfalls aber
spätestens nach Verfluss von dreissig Tagen Anwesenheit
in der Gemeinde an die Polizeibehörde der Gemeinde,
welche sie für längere Zeit bezieht, abzugeben, und
hat die Kraft, dass sie daselbst nicht als Niedergelassene
in das Wohnsitzregister eingeschrieben, sondern einfach
als « mit Bewilligung anwesend » (Aufenthalter)
vermerkt wird.

Im Falle der Unterlassung der Einlage dieser
Bewilligung kommt das im § 98 vorgeschriebene Verfahren
zur Anwendung.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

§ 107. Personen, welche in amtlichen Geschäften
oder als Militärs sich ausserhalb ihres Wohnsitzes
aufhalten; Personen, welche als Gäste in Kurorten (Pensionen),
oder auf Besuch oder auf Reisen, oder sonst vorübergehend

ausserhalb ihres Wohnsitzes verweilen; Küher,
welche im Sommer die Alpen befahren und im Winter
mit ihrer Viehware zur Fütterung sich ausserhalb ihres
Wohnsitzes begeben, sind für sich, ihre Familienangehörigen

und Dienstboten für den jeweiligen Aufenthalt
frei von Ausweisen.

Doch haben sie sich, auf Verlangen, über ihren
Wohnsitz zu legitimieren.

Die Bestimmungen von Alinea 1 gelten auch für
Personen, die in staatlichen oder staatlicher Aufsicht
unterstellten Anstalten (wie Erziehungs-, Pflege-, Kranken-
und Strafanstalten) untergebracht werden, für die Dauer
ihres Aufenthaltes in denselben. Mit Bewilligung der
Ortspolizeibehörden kann das gleiche auch
Privatanstalten gestattet werden.

Alle hievor genannten Anstalten haben jedoch über
ihre Insassen genaue Kontrolle zu führen und den Staatsoder

Ortspolizeibehörden Einsicht in dieselbe zu
gestatten und, wenn es verlangt wird, Auszüge daraus
zur Verfügung zu stellen.

§ 108. Gegen Personen, welche sich nach Mitgabe
der §§ 106 und 107 ausserhalb ihrer Wohnsitzgemeindc
aufhalten, kann Wegweisung und nötigenfalls Zurückführung

an ihren Wohnsitz eintreten, wenn sie durch
Verarmung zur Last fallen.

4. Vom Wegzug der Kantonsangehörigen ausserhalb des

Kantons und von der Rücidcehr derselben.

§ 109. Wenn ein Kantonsangehöriger das Gebiet
desselben zum Zwecke auswärtigen Aufenthaltes oder
auswärtiger Niederlassung verlässt, so behält er während
der Dauer von zwei Jahren, vom Zeitpunkte seines
Austrittes an gerechnet, seinen bisherigen Wohnsitz
(Unterstützungswohnsitz) bei.

Nach Verfluss der zwei Jahre hat die Wohnsitzgemeinde

die Löschung vorzunehmen, wenn die
ununterbrochene zweijährige Abwesenheit glaubwürdig konstatiert

ist. Der Heimatgemeinde ist von der Löschung
Kenntnis zu geben.

§ 110. Kehrt ein Kantonsangehöriger nach
zweijährigem ununterbrochenem Aufenthalt ausserhalb des

Kantons, aber innerhalb der Schweiz, in den Kanton
zurück, so ist zu unterscheiden, ob die Rückkehr eine
freiwillige oder eine unfreiwillige, nach Mitgabe der
§§ 52 und 53, ist.

Ist ersteres der Fall, so erwirbt derselbe, sowie die
ihm im Wohnsitz folgenden Personen (§ 89), Wohnsitz
nach Mitgabe der §§ 86 u. ff. dieses Gesetzes. Fällt
er oder die ihm im Wohnsitz folgenden Personen
innert der Frist von zwei Jahren, vom Zeitpunkt an
gerechnet, wo die Schriften eingelegt wurden oder hätten
eingelegt werden sollen, in den Zustand der Notarmut,
so liegt die Verpflegung zwar der Wohnsitzgemeinde
auf, es hat jedoch der Staat derselben die von der
Armendirektion festzusetzenden Pflegekosten aus dem
Kredit für die auswärtige Armenpflege zurückzuerstatten.

Ist letzteres der Fall, so hat die Einschreibung in
das Wohnsitzregister derjenigen Gemeinde stattzufinden,
der nach Mitgabe der §§ 52 und 53 die Verpflegung
auffällt.

56*
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§ 111. Kehrt ein Kantonsangehöi'iger nach zweijährigem

ununterbrochenem Aufenthalte ausserhalb der
Schweiz in den Kanton zurück, so erwirbt er, wenn er
aus Gründen der Verarmung heimgebracht werden muss,
Wohnsitz in der Heimatgemeinde.

Ist dies nicht der Fall, so erwirbt er nach Mitgabe
der §§ 86 u. ff. dieses Gesetzes Wohnsitz. Fällt er oder
seine ihm im Wohnsitz folgenden Angehörigen innert
zwei Jahren, vom Zeitpunkt an gerechnet, wo die
Schriften eingelegt wurden oder hätten eingelegt werden
sollen, in den Zustand der Notarmut, so liegt die
Verpflegung der Wohnsitzgemeinde ob. Für die Bestreitung
der Pflegekosten gelten in beiden Fällen die
Bestimmungen des § 110, AI. 2.

§ 112. Bleiben Personen, deren Wohnsitz durch
denjenigen einer andern Person bedingt ist, auf dem Not-
armenetat zurück, oder müssen solche innert zwei Jahren
nach ihrem Wegzug auf denselben aufgenommen werden,

so beginnt die zweijährige Frist von da an zu
laufen, wo sie vom Notarmenetat gestrichen werden.

II. Strafbestimmungeii.
§ 113. Wer in einer Gemeinde des Kantons auf

ungesetzliche Weise (§§ 98 und 105) sich aufhält, verfällt
in eine Busse von Fr. 2 bis Fr. 20. Fortdauer des
Aufenthalts nach erfolgter Wegweisung zieht Straferhöhung
nach sich.

§ 114. Wer einer Person, welche sich auf ungesetzliche

Weise in einer Gemeinde aufhält, Platz giebt, ohne
der Ortspolizeibehörde von ihrem Einzug Anzeige zu
machen, verfällt in eine Busse von Fr. 10 bis Fr. 50 und
ist zugleich für die Busse des ungesetzlichen Aufenthalters

im Falle seiner Insolvenz haftbar.

§ 115. Ortspolizeibehörden, welche nach vollständiger
Abgabe der Ausweisschriften die Einschreibung
Neueingezogener mehr als 14 Tage hinausschieben, sowie
Ortspolizeibehörden, welche den dazu Berechtigten nicht
innert 14 Tagen nach der ersten Aufforderung ihre
Ausweisschriften übersenden, können zu einer Busse von
Fr. 10 bis Fr. 50 verurteilt und zu Ersetzung des
dadurch dem Betreffenden verursachten Schadens angehalten
werden, unter Rückgriffsrecht auf den Fehlbaren. Die
Gemeinden haften für die Bussen und den verursachten
Schaden.

§ 116. Die Unterlassung der Einschreibungsanzeige
innerhalb der bestimmten Frist, sowie die Löschung hat
für den Fehlbaren eine Busse von Fr. 2 bis Fr. 20 zur
Folge.

§ 117. Jede gesetzlich nicht erlaubte Herausgabe
des Heimatscheins und jede gesetzlich unberechtigte
Löschung wird gegenüber dem Fehlbaren mit einer
Busse von Fr. 10 bis Fr. 50 bestraft, es sei denn, es
könne nachgewiesen werden, dass dabei ein blosser
Irrtum stattgefunden habe.

§ 118. Wer wissentlich einer Polizeibehörde über
Verhältnisse und Thatsachen, welche den Wohnsitzwechsel

gesetzlich bedingen, mündlich oder schriftlich
falsche Angaben macht, verfällt, wenn das Vergehen
durch das Strafgesetzbuch nicht schärfer geahndet wird,
in eine Busse von Fr. 40 bis Fr. 200.

§ 119. Bei freiwilliger Erlegung der ihm von der
Ortspolizeibehörde eröffneten Busse findet gegen den
Beklagten kein weiteres gerichtliches Verfahren statt,
die im § 123 vorgesehenen Fälle ausgenommen.

§ 120. Der Richter hat von jedem nach diesem Ge
setz ausgefällten Strafurteil der betreffenden Ortspolizeibehörde

ohne Verzug Kenntnis zu geben.
Die Bussen fallen zu einem Dritteil dem Verleider

und zu zwei Dritteln der Spendkasse zu.

III. Besondere Bestimmungen.
§ 121. Wer in seiner Heimatgemeinde wohnt, bedarf

so lange keiner Einschreibung, als sein Wohnsitz
daselbst fortdauert. Dagegen ist sowohl Wegzug als Rückkehr

des Burgers im bürgerlichen Wohnsitzregister
anzumerken und von letzterem Fall der Wohnsitzgemeinde
Kenntnis zu geben.

§ 122. Für Kantonsangehörige, welche keinen
polizeilichen Wohnsitz im Kanton haben, jedoch nach
Mitgäbe von § 86 einen solchen im Kanton haben müssen,
denen jedoch die rechtlichen Eigenschaften zum Erwerbe
desselben fehlen, oder die in Widerhandlung gegen
die Bestimmungen der §§ 97 u. ff. einen solchen nicht
erwerben, gilt die Heimatgemeinde als Wohnsitzgemeinde.

§ 123. Es ist den Gemeinden untersagt, Personen,
die ihnen infolge amtlicher Anordnungen zugeführt
werden, abzuweisen; sie sind vielmehr unter allen
Umständen gehalten, dieselben aufzunehmen und für deren
einstweilige Unterkunft und Verpflegung zu sorgen.
Dieselben sind jedoch berechtigt, sich gegen die
Zuführung zuständigen Ortes zu beschweren. Stellt es sich
nach gewalteter Untersuchung heraus, dass die Zuführung
irrigerweise erfolgte, so müssen der beschwerdeführenden
Gemeinde die ihr daraus erwachsenen Kosten
zurückvergütet werden.

Für Widerhandlungen gegen diese Bestimmung
verfällt die betreffende Gemeinde in eine Busse von Fr. 20
bis Fr. 200 für jede ihr zugeführte Person. Ueberdies hat
sie dem Staate alle Kosten und allen Schaden, der ihm
aus ihrer Handlungsweise erwächst, zu vergüten —
alles unter Vorbehalt des Rückgriffsrechtes auf die
fehlbaren Gemeindebeamten oder Gemeindebehörden.

§ 124. Gegen alle Verfügungen und Entscheide der
Ortspolizeibehörden kann bei dem Regierungsstatthalter
und gegen diejenigen der Regierungsstatthalter bei dem
Regierungsrat Beschwerde geführt werden, wobei in
Bezug auf das Verfahren und die Fristen die
Vorschriften des Gemeindegesetzes zur Anwendung kommen.
Sind die streitenden Parteien in verschiedenen
Amtsbezirken, so wird die Beschwerde erstinstanzlich von
demjenigen Regierungsstatthalter entschieden, in dessen
Amtsbezirk die beklagte Partei ist. Bis zum endgültigen
Entscheid der Beschwerde ist die beteiligte Person
berechtigt, an ihrem dermaligen Aufenthaltsorte zu
verbleiben.

Jede gesetzwidrige Einschreibung oder Löschung ist
als nichtig zu erklären.

§ 125. Jedes Umgehen der gesetzlichen Ordnung,
von welcher Person oder welcher amtlichen Stelle oder
Behörde es sei, ist untersagt, und alle Ergebnisse einer
derartigen Handlungsweise sind nichtig.

Namentlich verboten ist jede Anordnung von Gemeindebehörden

oder Vorgesetzten oder andern Personen, welche
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in rechtswidriger Weise ihre wohnsitzberechtigten
Angehörigen, sei es durch Druck oder Gewährung von
Unterstützungen irgend einer Art zum Uebersiedeln in
andere Gemeinden des Kantons oder ausserhalb
desselben veranlassen, ebenso jedes Eingreifen derselben
in das Vermietungsrecht von Wohnungen, welche andern
gehören, zum Zweck, das gesetzlich berechtigte
Einziehen zu verhindern.

Neben der Nichtigerklärung werden Widerhandlungen
gegen diese Bestimmungen mit den im § 123 angedrohten
Strafen belegt.

Vierter Absehnitt.

Schluss- und Uebergaiigsfoestimmungen.
§ 126. Dieses Gesetz tritt auf 1. Januar 1898 in

Kraft. Auf diesen Zeitpunkt
1. tritt § 85 der Staatsverfassung vom 13. Juli 1846,

insoweit derselbe durch diejenige vom 4. Juni 1893
nicht schon aufgehoben worden ist, ausser Kraft
(Art. 110 der Staatsverfassung vom 4. Juni 1893);

2. fällt die Steuerabrechnung zwischen dem alten und
neuen Kantonsteil für die Vergangenheit und
Zukunft dahin (Art. 110 der St.-V. vom 4. Juni 1893);

3. sind die Einregistrierungsgebübren in den
Amtsbezirken Delsberg, Freibergen, Laufen und Pruntrut
aufgehoben (Art. 110 der St.-V. vom 4. Juni 1893);

4. werden im weiteren aufgehoben alle mit diesem
Gesetz in Widerspruch stehenden Vorschriften, so
namentlich :

a. das Gesetz über Einführung von Armenanstalten,
vom 8. September 1848.

Durch Aufhebung dieses Gesetzes wird am
Bestände der Anstalten, welche in Vollziehung
desselben errichtet worden sind, nichts geändert,
bis durch Dekret oder Beschluss des Grossen
Rates etwas anderes verfügt wird (§ 67), mit
Ausnahme der staatlichen Verpflegungsanstalt
Frienisberg, welche auf 1. April 1900 aufgehoben
wird. Die dabei beteiligten Gemeinden haben
von diesem Zeitpunkt an für angemessene
Verpflegung der Insassen dieser Anstalten zu sorgen ;

b. das Gesetz über das Armenwesen vom l.Juli 1857 ;

c. die Verordnung des Regierungsrates betreffend
das Rechnungswesen der örtlichen
Armenverwaltung in den Gemeinden des alten Kantons,
vom 10. Februar 1860;

d. die Verordnung des Regierungsrates betreffend
die finanziellen Hülfsmittel der Notarmenpflege
der Gemeinden, vom 3. September 1860;

e. das Gesetz betreffend die Beiträge der Burger-
güter an die Notarmenpflege, vom 9. April 1862,
sowie die Verordnung über die Beiträge der
Burgergüter, vom 9. September 1862;

f. das Reglement über Entrichtung der fixen
Spenden an Gebrechliche, vom 22. September
1865, sowie das Kreisschreiben des Regierungsrates

betreffend die Aufnahme armer
Geisteskranken in die luzernische Irrenanstalt St. Urban,
vom 14. August 1875;

g. das Dekret über das Auswanderungswesen, vom
30. November 1852, sowie das Kreisschreiben
der Direktion des Innern betreffend Unterstützung
der Auswanderer, vom 20. September 1854;

h. die §§ 35 u. ff. des Armenpolizeigesetzes vom
14. April 1858, insoweit sie mit § 13 des
vorstehenden Gesetzes in Widerspruch stehen ;

i. das Gesetz über Aufenthalt und Niederlassung
der Kantonsbürger, vom 17. Mai 1869;

1c. die Verordnung betreffend Vollziehung des
Gesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der
Kantonsbürger, vom 15. Juni 1869;

l. das Kreisschreiben des Regierungsrates betreffend
die polizeiliche Wegweisung von Kantonsbürgern

wegen Verarmung, vom 22. August 1875;
m. §§ 44 und 45 des Strafgesetzbuches vom 30. Ja¬

nuar 1866, insoweit er mit § 79 dieses Gesetzes
in Widerspruch steht;

n. diejenigen Bestimmungen der Vormundschaftsordnung

(207 bis 302 C.), welche mit
Bestimmungen dieses Gesetzes im Widerspruch stehen;

o. Ziffer 6 des Reglementes vom 29. April 1816
über die Herstellung der Burgerrechte in dem
mit dem Kanton Bern vereinigten ehemaligen
Bistum Basel, insoweit es mit § 28, Ziffer 4,
dieses Gesetzes in Widerspruch steht;

5. wird das Gesetz betreffend die Entschädigungssummen

für Uneheliche, vom 21. März 1860, auch
auf den neuen Kantonsteil anwendbar erklärt.
Durch diese Bestimmung wird der Grundsatz des
Verbotes der Vaterschaftsklage in denjenigen
Bezirken, in denen er gesetzliche Geltung hat, in
keiner Weise berührt.

§ 127. Ausser den ini Gesetz bereits vorgesehenen
Dekreten des Grossen Rates und Verordnungen des

Regierungsrates sind im weitern zu erlassen :

1. ein Dekret des Grossen Rates über die Ausführung
des Bundesgesetzes vom 22. Brachmonat 1875 über
die Kosten der Verpflegung erkrankter armer
Bürger anderer Kantone und Ausländer;

2. ein Dekret des Grossen Rates über die Nieder-
lassungs- und Aufenthalts-Gebühren.

3. eine Verordnung des Regierungsrates betreffend
die Unterstützung von erkrankten oder sonst in
hilflosem Zustande befindlichen armen Kantonsbürgern

ausserhalb ihres Unterstützungswohnsitzes.
Sollte sich das Bedürfnis erzeigen, über die sog.

Naturalverpflegung gesetzliche Bestimmungen
aufzuteilen, so kann dies auf dem Wege des Dekretes durch
den Grossen Rat geschehen.

§ 128. Der Regierungsrat hat über alles dasjenige,
was zur Ueberleitung aus dem bisherigen in den durch
das neue Gesetz geschaffenen Zustand erforderlich ist,
die nötigen Verordnungen zu erlassen.

Bern, den 14./16. September 1896.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident
F. von Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.

Im Namen der Kommission

der Vice-Präsident

Bigler,
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Armen- und TSTiederlassnngsgesetz.

AiDieriisaDträiii der ArmenflirektM.

(Oktober 1896.)

1. § 21, Alinea 2 u. ff. sei zu fassen, wie folgt:

Die unter Ziffer 1 Genannten haben jährlich an die
Kosten ihrer notannen Angehörigen zu leisten :

a. vorerst den Betrag der Burgergutsbeiträge nach
Mitgabe von § 20 hievor :

b. im weitern ist diejenige Summe festzustellen, die
sie durch die erwähnten Zuschüsse aus dem
Nutzungsgute, nach einem Durchschnitt der letzten
fünf Jahre vor dem Inkrafttreten des Gesetzes
berechnet, jährlich auf die Unterstützung ihrer
Armen verwendet haben. In diesen Durchschnitt
sind Zuschüsse, die aus Kapitalangriffen herrühren,
nicht einzurechnen.

Die Verteilung der aus litt, a und b sich ergebende
Gesamtsumme ist zu verteilen, wie folgt:

Dieselbe wird durch die Zahl der einer bürgerlichen
Nutzungskorporation angehörenden Notarmen geteilt und
das Ergebnis dieser Teilung bildet den Beitrag, der an
die bezugsberechtigte Notarmenbehörde für jeden
Notarmen auszurichten ist. Dieser Beitrag darf jedoch für
die Anstaltspflege die wirklichen Kosten und für die
ausseranstaltliche Pflege nicht das Durchschnittskostgeld

übersteigen (§§ 31 und 32). Ein allfälliger Ueber-
schuss fällt in der Regel zur Hälfte in die laufende
Verwaltung der Notarmenpflege, zur Hälfte in diejenige
der Dürftigenpflege der Einwohnergemeinde, in der sich
die betreffende bürgerliche Nutzungskorporation befindet.
Ausnahmen hiervon können durch die Armendirektion
gestattet werden.

Die nach den Bestimmungen dieses Paragraphen
vorgenommene Feststellung bleibt während 5 Jahren
unverändert bestehen. Nach Ablauf von 5 Jahren nach
Inkrafttreten des Gesetzes ist die Feststellung für eine
fünfjährige Periode jeweilen vorzunehmen auf Grundlage
der Durchschnittszahl der Notarmen während der fünf
letzten Jahre.

Auf die unter Ziffer 2 hievor fallenden bürgerlichen
Nutzungskorporationen finden die Bestimmungen des
§ 20 Anwendung.

2. Es sei § 34 zu streichen und an Stelle desselben
in die Uebergangsbestimmungen folgender Paragraph
aufzunehmen :

Angehörige von Gemeinden des alten Kantons mit
örtlicher Armenpflege, welche sich am 31. Dezember
1897 nach Mitgabe des Gesetzes über Aufenthalt und
Niederlassung d. d. 17. Mai 1869 mit einer Aufenthaltsoder

Niederlassungsbewilligung (§ 32 des citierten
Gesetzes) in einer Gemeinde des neuen Kantonsteils
aufhalten und auf den Notarmenetat des Jahres 1898 oder
1899 aufgenommen werden müssen, sind zwar von der

betreffenden Wohnsitzgemeinde zu verpflegen, jedoch
sind derselben die Verpflegungskosten während einer
Zeitdauer von 25 Jahren, vom 1. Januar 1898 an
gerechnet, für den einzelnen Notarmen nach Mitgabe der
§§ 31 und 32 aus dem Kredit für die auswärtige Armenpflege

(§ 51) zu vergüten. Nach Ablauf dieser Frist
fallen die Verpflegungskosten der Wohnsitzgemeinde auf.

3. §§ 37 und 38 seien dahin abzuändern:

§ 37. Die Gemeinden haben behufs Verwaltung der
Spendkasse und Leitung der Armenpflege der Dürftigen
die für ihre Verhältnisse zweckdienliche innere und
äussere Organisation aufzustellen und die darüber zu
erlassenden Reglemente der Sanktion der Armendirektion
zu unterbreiten, welche darüber das Gutachten der
kantonalen Armenkommission einholt.

Es ist den Gemeinden gestattet, für den Teil der
Dürftigenpflege, welcher die Unterstützung und Pflege
von dürftigen Kranken zum Gegenstande hat, eine eigene
Verwaltung nach Art der bestehenden Krankenkassen
fortzuführen oder aber die bestehenden Krankenkassen
mit der Spendkasse zu vereinigen.

Ueberdies sind die Gemeinden berechtigt, mit
Genehmigung der Armendirektion, welche vorher das
Gutachten der kantonalen Armenkommission einholt, die
gesamte Verwaltung der Krankenpflege der Dürftigen
an organisierte Vereinigungen der Privatwohlthätigkeit
zu übertragen, vorausgesetzt, dass dieselben allseitige
Garantien für eine richtige Durchführung dieser
Aufgabe darbieten. Immerhin sind die betreffenden
Gemeinden dem Staate für die Erfüllung der durch diese
Vereinigungen übernommenen Verpflichtungen
verantwortlich.

Leisten die Gemeinden innerhalb der Aufgaben des
§ 35 an die genannten Vereinigungen finanzielle
Unterstützungen, so beteiligt sich der Staat an denselben
nach Mitgabe von § 45.

§ 38. Das Vermögen der Spendkasse ist gewährleistet

und wird, unter dem Namen Spendgut, getrennt
von den übrigen Gemeinde- und Gemeindearmengütern,
von den Gemeinden verwaltet. Der Ertrag desselben
wird seinem Zwecke und seiner Stiftung gemäss unter
der Aufsicht des Staates verwaltet.

Die Bestimmungen des Gemeindegesetzes über die
Verwaltung und Rechnungsführung finden auch Anwendung

auf die Spendgüter.
Desgleichen ist auch das Vermögen der Krankenkassen

gewährleistet und unter dem Namen Krankengut
nach Mitgabe der Bestimmungen von Alinea 1 und 2
dieses Paragraphen zu verwalten und zu verwenden,
abgesehen davon, ob die Krankenkasse mit der Spendkasse

vereinigt sei oder nicht.

4. In § 68 sei folgendes Alinea beizufügen :

Aus der für das Jahr 1898 nicht zur Verwendung
gelangend-n Summe von Fr. 200,000 sind nach billigem
Ermessen und unter Berücksichtigung der obwaltenden
Verhältnisse solche der Armenpflege dienende, bereits
bestehende oder neu entstehende Anstalten zu dotieren,
welche einer finanziellen Unterstützung am meisten
bedürfen. Die Beschlussfassung hierüber steht dem Grossen
Rate zu.
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5. § 86 sei zu fassen, wie folgt:
Jeder im Kanton sich befindende Kantonsbürger muss

einen polizeilichen Wohnsitz in einer Gemeinde
desselben haben. Ausgenommen sind solche Personen, deren
ordentlicher Aufenthalt nach Analogie der -in § 107
angeführten Fällen ausserhalb des Kantons ist.

Dieser Wohnsitz bedingt nach Mitgabe dieses
Gesetzes die Armengenössigkeit (Unterstützungswohnsitz).
Durch ihn wird der civilrechtliche und strafrechtliche
Gerichtsstand nicht berührt.

6. § 87 sei zu fassen, wie folgt:

Unter polizeilichem Wohnsitz ist verstanden:
1. Jede Anwesenheit in einer Gemeinde auf Grundlage

einer Niederlassungsbewilligung.
2. Jede Einwohnung in einer Gemeinde, welche, ab¬

gesehen hiervon, mehr als dreissig Tage dauert.
Dieselbe ist als Niederlassung zu betrachten.

7. § 94 sei zu fassen, wie folgt:

Wenn innert zwei Jahren, vom Zeitpunkte an, wo
die Schriften eingelegt wurden, oder hätten eingelegt
werden sollen, der Bewerber oder seine ihm im Wohnsitz

folgenden Personen (§ 89) in den Zustand der
Notarmut verfallen, so greift die Unterstützungspflicht der
vorhergehenden Gemeinde Platz. Die Verpflegung liegt
der dermaligen Wohnsitzgemeinde ob, es hat jedoch die
vorhergehende Wohnsitzgemeinde die Pflegekosten nach
Mitgabe der §§31 und 32 zurückzuerstatten, wenn sie
die Verpflegung nicht selbst übernehmen will.

8. Der Eingang von § 126 sei zu fassen, wie folgt:
Dieses Gesetz tritt-, unter Vorbehalt der Bestimmungen

des § 128 hienach, in Kraft auf 1. Januar 1898.
Auf diesen Zeitpunkt
1. tritt § 85 der Staatsverfassung vom 13. Juli 1846 etc.

9. a. In § 126, Ziff. 4, lit. c, sei noch beizufügen:

Die in einigen Gemeinden gestützt auf § 32 dieser
Verordnung bestehenden Reservefonds werden aufgehoben
und sind durch Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung

entweder dem Kapitalbestand des Armenoder

Spend- oder Krankengutes, sei es ganz, sei es
teilweise, zuzuscheiden.

h. Ziffer 2 des § 28 sei zu streichen.

10. § 128 sei zu fassen, wie folgt:
Der Regierungsrat ist ermächtigt, diejenigen

Bestimmungen des Gesetzes, deren Anwendung mit Rücksicht

auf die Ueberleitung aus dem bisherigen in den
durch das neue Gesetz zu schaffenden Zustand vor dem
1. Januar 1898 notwendig erscheint, schon vor diesem
Zeitpunkt in Kraft zu erklären. Er hat überdies über
alles dasjenige, was zu dieser Ueberleitung erforderlich
ist, die notwendigen Verordnungen zu erlassen.

Bern, Oktober 1896.

Der Direktor des Armenwesens:

Ritschard.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896. 57
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Entwurf des ßegierungsrates
vom 15. Oktober 1896.

Dekret
über

die Gebäudeeinschatzung und die

Brandschadenabschatzung.

Der Grosse Bat (les Kantons Bern,

in Ausführung des Gesetzes über die kantonale
Brandversicherungsanstalt vom 30. Oktober 1881 und
speziell der Bestimmungen über das Schatzungswesen,

bcschliesst :

I. ScIiafziingsKoüiiuission.

Art. 1. Die Schätzung der Gebäude zum Zwecke
der Versicherung, die Bestimmung des Versicherungswertes

und des Beitragsansatzes (Klassifikation), sowie
die Ausmittlung des Brandschadens geschieht durch
eine Schatzungskommission, bestehend aus zwei
Bezirksschätzern und einem Gemeindeschätzer.
Ausgenommen sind die in Art. 45, litt, a und b, dieses Dekrets
bezeichneten Fälle.

Für die Schätzung von Gebäudeteilen oder
mechanischen Einrichtungen, deren Würdigung besondere
Fachkenntnisse erfordert, können der Schatzungskommission

von der Direktion der Brandversicherungsanstalt
Sachverständige (Fachexperten) beigeordnet werden.

In Rekursfällen wird die oberinstanzliche Schätzung
durch drei vom Regierungsrat zu ernennende
Sachverständige (Oberexperten) vorgenommen.

Jede Schatzungskommission bezeichnet aus ihrer
Mitte im Einverständnis mit der Verwaltung der
Brandversicherungsanstalt einen Schriftführer, welcher den
Verkehr mit der Anstalt vermittelt und die
Verantwortlichkeit für die rechtzeitige Vornahme der
ausserordentlichen Schätzungen und die Ablieferung der
schriftlichen Arbeiten trägt.

Art. 2. Der Kanton wird durch den Regierungsrat
in Schatzungsbezirke eingeteilt.

Art. 3. Die Direktion der Brandversicherungsanstalt
ernennt für jeden Schatzungsbezirk, nach eingeholtem
Vorschlag der betreffenden Regierungsstatthalter, zwei

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1896.

Bezirksschätzer und zwei Suppleanten, jeder
Einwohnergemeinderat einen Gemeindeschätzer und einen Suppleanten.

Es kann auch für mehrere Gemeinden derselbe
Gemeindeschätzer und Suppléant ernannt werden, gleich
wie es zulässig ist, dass grosse städtische Gemeinwesen
mehrere Gemeindeschätzer und mehrere Suppleanten
ernennen.

Bei grössern Schatzungsrevisionen können per
Schatzungsbezirk mehrere Kommissionen niedergesetzt
werden.

Art. 4. Was hiernach in Bezug auf die Schätzer
gesagt ist, bezieht sich auf Bezirks- und Gemeindeschätzer

und ihre Suppleanten ; unter dem Ausdruck
« Sachverständige » sind sowohl Fach- als Oberexperten
verstanden.

Art. 5. Die Amtsdauer der Schätzer beträgt 4 Jahre
und läuft für alle gleichzeitig aus. In der Zwischenzeit
zu treffende Ersatzwahlen erfolgen für den Rest der
Amtsdauer.

Die Schätzer können wegen Unfähigkeit oder
Pflichtverletzung jederzeit von der Direktion der
Brandversicherungsanstalt ihres Amtes enthoben werden.

Art. 6. Die Schätzer und Sachverständigen sind
nach ihrer. Ernennung durch den Regierungsstatthaltcr
ins Gelübde aufzunehmen. Von jeder solchen Aufnahme
ins Gelübde ist der Verwaltung der Brandversicherungsanstalt

Kenntnis zu geben.

Art. 7. In den hiernach aufgezählten Fällen darf
ein Schätzer oder Sachverständiger bei einer Schätzung
nicht mitwirken:

aj Wenn er selbst Eigentümer des Gebäudes ist.
b) Wenn er das Gebäude gebaut und seit der Er¬

bauung noch nicht 10 Jahre verflossen sind.
c) Wenn er mit dem Eigentümer des Gebäudes im

vierten oder einem nähern Grade verwandt oder
verschwägert ist.

d) Wenn er der Vormund des Eigentümers ist.
e) Wenn er ein mittelbares oder unmittelbares Inter¬

esse am Resultat der Schätzung hat.
f) Wenn er dem Eigentümer durch häusliche

Gemeinschaft oder Dienstverhältnisse zugethan ist.
g) Wenn er mit dem Eigentümer im Prozesse steht,

oder innert Jahresfrist im Prozess gestanden hat.
Antrag der Kommission.

*g) oder innert den drei letzten Jahren im Prozess
gestanden hat. »

Der Schätzer oder Sachverständige, welcher sich in
einem dieser Rekusationsfälle befindet, ist verpflichtet,
den Austritt zu nehmen. Im Falle der Unterlassung
ist die Schätzung ungültig und der betreifende Schätzer
haftet für alle Folgen.

Art. 8. Zur Vornahme einer Schätzung ist die
Anwesenheit sämtlicher Kommissionsmitglieder erforderlich

; vorbehalten sind die in Art. 45, litt, a und b,
angeführten Fälle.

Wenn die drei Mitglieder einer Schatzungskommission
oder die drei mit einer oberinstanzlichen Schätzung

betrauten Sachverständigen bei der Wertung eines
Gebäudes oder der Abschätzung eines Brandschadens
nicht übereinstimmen, so gilt bei zwei verschiedenen
Ansätzen derjenige, welchem die Mehrheit zustimmt,
bei drei Ansätzen der mittlere.

58
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Art. 9. Die Schatzungskommissionen stehen unter
der Aufsicht der Direktion der Brandversicherungsanstalt,
welche zu jeder Zeit berechtigt ist, einen Beamten mit
beratender Stimme an die Schätzungen abzuordnen.

II. Vorschriften über die (iebäudeeinscliatzmig.

Art. 10 Als Gebäude im Sinne des Gesetzes gilt
jede Baute unbeweglicher Natur, die einen begehbaren
gedeckten Hohlraum birgt und einem bleibenden Zweck
dient.

Immerhin ist die Versicherung von Bau-, Bad-,
Bahnwärter-, Weichenwärter- und andern ähnlichen
Hütten und sogenannten Schemen für den Eigentümer
wie für die Brandversicherungsanstalt fakultativ, sofern
sie nicht auf eigentlichen Fundamenten stehen oder
einem bleibenden Zweck dienen.

Art. 11. Die in § 5, litt, b, des Gesetzes bezeichneten
Gebäude dürfen nur auf besondere Ermächtigung der
Direktion der Brandversicherungsanstalt geschätzt und
in die Versicherung aufgenommen werden.

Der Nachweis, dass eine Rückversicherung derselben
möglich sei, liegt den Eigentümern ob.

Art. 12. Nur auf ausdrückliches Begehren des
Eigentümers sind Fundamente und Stützmauern des
Gebäudes, Kanäle, Senkgruben u. s. w. zu schätzen und
in die Versicherung aufzunehmen.

In der zu erlassenden Instruktion der Schätzer ist
näher anzugeben, welche mechanische Einrichtungen
zum Gebäude gehören (Gesetz § 5, Absatz 3).

Art. 13. Gebäude, welche sich in ganz verwahrlostem

oder feuergefährlichem Zustande befinden, oder
den Vorschriften des Föhndekrets vom 13. Januar 1892
zuwider erstellt sind, sollen vor Beseitigung der Uebel-
stände nicht eingeschätzt werden.

Sind Gebäude, deren Zustand ganz verwahrlost
oder feuergefährlich ist, bereits versichert, so ist den
Eigentümern von der Direktion der Brandversicherungsanstalt,

unter gleichzeitiger Kenntnisgabe an die
Hypothekargläubiger, eine Frist zur Beseitigung der Uebel-
stände zu bestimmen. Läuft dieselbe fruchtlos ab, so hört
die Verpflichtung der Anstalt zur Ausbezahlung der
Entschädigungssumme auf und lebt erst dann wieder
auf, wenn der Eigentümer sich über die Beseitigung
der Uebelstände der Brand Versicherungsanstalt gegenüber

ausgewiesen hat.

Art. 14. Jede Schätzung erstreckt sich auf das
ganze Gebäude. Mit derselben ist immer eine
Untersuchung der Feuerungs- und Rauchabzugsanlagen zu
verbinden. Die entdeckten Mängel sind im Gebäuderodel
und im Avisbrief kurz zu beschreiben. In dringlichen
oder schwierigen Fällen ist der Verwaltung ein besonderer

Bericht einzusenden.

Art. 15. Neue Gebäude können in die Anstalt
aufgenommen werden, sobald der Dachstuhl aufgeschlagen
ist, jedoch nur zu ihrem dannzumaligen Bauwert.

Art. 16. Als « isoliert stehend » (§ 2 des Gesetzes)
gelten diejenigen Gebäude, welche vom nächsten
Gebäude wenigstens 50 Meter entfernt sind.

Art. 17. Die Schätzungen (Oberexpertisen inbegriffen)
sollen soweit möglich in Gegenwart des Gebäudeeigentümers

oder seines Stellvertreters stattfinden, welcher
das Recht hat, der Untersuchung und Besichtigung des
Gebäudes, nicht aber den Verhandlungen der Kommission

beizuwohnen. Derselbe ist verpflichtet, der
Kommission den Eintritt in alle Räumlichkeiten des Gebäudes
zu gestatten und sie auf ihren Wunsch zu begleiten
und Auskunft zu erteilen.

Art. 18. Der Altertums- und der Liebhaberwert eines
Gebäudes oder einzelner Bestandteile desselben fallen
bei der Schätzung nicht in Betracht.

Art. 19. Der Ausmittlung des Verkaufswertes eines
Gebäudes sind folgende Faktoren zu Grunde zu legen :

a) Die besondern Verhältnisse, welche speziell bei
dem in Frage stehenden Gebäude obwalten und
auf seinen Verkaufswert Einfluss haben, sofern
diese Verhältnisse nicht nur ganz vorübergehender
Natur sind.

b) Der durchschnittliche Stand der Gebäudepreise
der betreffenden Ortschaft im Verhältnis zum
Bauwert.

Von diesen beiden Faktoren (a und b) ist derjenige
massgebend, welcher den niedrigem Wert ergiebt.

Liegen nicht hinlängliche Gründe für die Annahme
vor, dass der Verkaufswert geringer sei, als der
Bauwert, so wird der letztere zugleich als Verkaufswert
angenommen.

Für Gebäude, welche zu rein landwirtschaftlichen
oder industriellen Zwecken benutzt werden und in der
Weise Bestandteile eines Gutes oder eines Etablissements

bilden, dass sie nur in Verbindung mit dem
Ganzen richtige Verwendung und Verwertung finden
können, gilt der Bauwert als Versicherungswert.

Ist indessen eine Entwertung oder Wertverminderung
für das ganze Gut oder das ganze Etablissement
eingetreten, so soll auch der Verkaufswert für die Gebäude
bestimmt werden.

Art. 20. Die Schatzungskommission hat bei der
Ausmittlung eines Verkaufswertes alle hierauf
einwirkenden Umstände sorgfälltig zu prüfen und nur von
zuverlässigen Anhaltspunkten auszugehen. Die
Gemeindebehörden und Beamten sind verpflichtet, der
Schatzungskommission unentgeltlich Einsicht in die
öffentlichen Bücher zu gewähren und auf Verlangen
Auskunft zu erteilen.

Art. 21. Die Schatzungssummen (Bauwert und Ver-
kaufswerO sind auf hundert abzurunden, in der Weise,
dass Beträge von 50 Franken und darunter nicht
berücksichtigt, solche von über 50 Franken für 100 Franken
gerechnet werden.

Art. 22. Ueber jede Schätzung wird in Form eines
von der Brandversicherungsanstalt zu liefernden
Formulars (Gebäuderodel) ein Protokoll aufgenommen,
welches von allen mitwirkenden Personen zu
unterzeichnen ist.

Der Gebäuderodel bildet die Grundlage des Lagerbuches

und wird auf der Centralverwaltung der
Brandversicherungsanstalt aufbewahrt.
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Art. 23. Jede Schätzung und jede Aenderung in
der Klassifikation (Art. 37 hiernach) eines Gebäudes
ist dem Eigentümer oder seinem Stellvertreter innerhalb

fünf Tagen mittelst Avisbriefes zur Kenntnis zu
bringen.

Will derselbe
u) gegen die Schätzung oder gegen die Klassifikation

Einsprache erheben,
b) nicht den vollen Versicherungswert des Gebäudes

versichern,
c) gewölbte Keller oder mechanische Einrichtungen

von der Versicherung ausnehmen,
so hat er die bezügliche Erklärung auf den hierzu
bestimmten Abschnitt des Avisbriefes zu tragen, zu
unterzeichnen und denselben innert 14 Tagen der
Amtsschreiberei franko zuzustellen (§ 15 des Gesetzes).

Art. 24. Jede Einsprache ist kurz zu begründen.
Eichtet sich dieselbe gegen die Höhe der Schätzung,
so hat der Einsprecher den Wert anzugeben, den er
dem Gebäude beilegt.

Wird gegen die Schätzung eines im Bau oder in
Umänderung begriffenen Gebäudes Einsprache erhoben,
so sind die Arbeiten einzustellen, widrigenfalls der
Einsprache nicht Folge gegeben wird.

Die Einsprache hat sich immer auf die Schätzung
des ganzen Gebäudes zu beziehen; wird sie ausdrücklich
nur gegen die Schätzung einzelner Gebäudeabteilungen
gerichtet, so kann sie nicht Berücksichtigung finden.

Art. 25. Das Lagerbuch jeder Einwohnergemeinde
wird von der Verwaltung der Brandversichcrungsanstalt
in drei Doppeln angelegt, von welchen eines durch
sie selbst, eines auf der Amtsschreiberei und eines auf
der Gemeindeschreiberei der gelegenen Sache aufbewahrt

wird.
Die Führung eines jeden Lagerbuchdoppels liegt

der Amtsstelle ob, welche dasselbe in Verwahrung hat.

Die Verwaltung der Brandversicherungsanstalt ist
ederzeit befugt, von den Lagerbuchdoppeln der

Amtsschreibereien und der Gemeindeschreibereien Einsicht
zu nehmen und die Führung derselben zu kontrollieren.

Längstens alle drei Jahre sollen Amtsschreiber und
Gemeindeschreiber eine Vcrgleichung ihrer Lagerbuchdoppel

vornehmen und die sich erzeigenden Mängel
beseitigen.

Art. 26. Jede neue Versicherung, jede neue Schätzung,
Klassifikation und Numerierung, sowie jede Streichung
und jede Einstellung eines Gebäudes ist jeweilen auf
Grund des Gebäuderodels, bezw. des Abgangs- oder
Einstellungsverzeichnisses, in die drei Doppel des
Lagerbuches einzutragen.

Nach jeder Schätzung wird durch die Verwaltung
der Brandversicherungsanstalt ein Versicherungsschein
ausgefertigt und dem Versicherungsnehmer zugestellt.

Art. 27. Die Gebäudeeinschatzungen zerfallen in :

Die ordentliche jährliche Schätzung (§ 13 des Gesetzes).
Die ausserordentlichen Schätzungen (§ 14 des Gesetzes).
Die allgemeine Schatzungsrevision (§ 14 des Gesetzes).

Ordentliche jährliche Schätzung.

Art. 28. Die ordentliche Schätzung, durch welche
der Wert der neu erbauten Gebäude, sowie die
Veränderungen im Wert, in der Feuergefährlichkeit und
in der Beitragspflicht bereits versicherter Gebäude
festzustellen sind, findet alljährlich auf Kosten der
Brandversicherungsanstalt in den Monaten September,
Oktober und November statt und soll derart gefördert
werden, dass die Gebäuderödel spätestens Ende
November in den Besitz der Verwaltung der
Brandversicherungsanstalt gelangen.

Art. 29. Die Gebäudeeigentümer sind verpflichtet,
innerhalb der von der Direktion der Brand versicherungsanstalt

zu bestimmenden Frist auf öffentliche Bekanntmachung

hin zu der ordentlichen Schätzung anzumelden :

a) Die Neubauten, die noch nicht eingeschätzt sind
oder seit der letzten Schätzung infolge
Fortschreitens der Arbeiten an Wert gewonnen haben.

b) Gebäude, deren Wert durch bauliche Veränderungen

wesentlich vermehrt oder vermindert
worden ist. Blosse Reparaturen, die zum ordentlichen

Unterhalt gehören, rechtfertigen die
Anmeldung nicht.

c) Gebäude, welche infolge Beschädigung oder
mangelhaften Unterhalts oder aus andern
Ursachen eine wesentliche Wertverminderung
erlitten haben.

d) Gebäude, bezüglich welcher Veränderungen ein¬

getreten sind, die auf die Klassifikation oder die
Numerierung von Einfiuss sind, oder deren
Nummer zerstört oder willkürlich verändert worden
ist (Art. 41 hiernach).

Die Anmeldung ist zu begründen.

Art. 30. Der Einwohnergemeinderat prüft und
begutachtet die Begründetheit der eingelangten
Anmeldungen, unterwirft das Lagerbuch einer Durchsicht und
ergänzt das Verzeichnis der Anmeldungen durch die
Auftragung derjenigen Gebäude, deren Schätzung nach
Art. 29 der Revision bedarf, die jedoch von den
Eigentümern nicht angemeldet worden sind.

Das so bereinigte Anmeldungsverzeichnis ist in
zwei Doppeln auszufertigen und das eine dem Gemeindeschätzer

zuzustellen, das andere ohne Verzug der
Amtsschreiberei einzusenden. Letztere Amtsstelle
übermittelt sämtliche Verzeichnisse ihres Bezirks der
Centraiverwaltung der Brandversicherungsanstalt.

Art. 31. Die Bezirksschätzer sind für die
rechtzeitige Durchführung der ordentlichen Schätzung
verantwortlich. Auf Wunsch der Ccntralverwaltung der
Brandversicherungsanstalt haben sie derselben das
Programm über Reihenfolge und Beginn der Schätzung
in den einzelnen Gemeinden vorzulegen.

Zu Händen der Eigentümer der angemeldeten
Gebäude hat die Schatzungskommission den Gemeinderat
vom Beginn der Schätzung in der betreffenden
Gemeinde wenigstens 5 Tage zum voraus zu
benachrichtigen.

Ausserordentliche Schätzungen.

Art. 32. Der Gebäudeeigentümer kann jederzeit
eine ausserordentliche Schätzung auf seine Kosten
verlangen (§ 14 des Gesetzes); das gleiche Recht steht
der Brandversicherungsanstalt zu.
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Art. 33. Die Begehren um ausserordentliehe Schätzung
sind an die Gemeindeschreiberei zu Hunden der
Amtsschreiberei zu richten, welch letztere die Schätzung,s-
kommission mit der Vornahme der Schätzung beauftragt.

In der Regel soll die Schätzung binnen zehn Tagen
nach der Anmeldung erfolgen ; der Eigentümer ist vom
Zeitpunkt der Vornahme rechtzeitig in Kenntnis zu
setzen.

Der eine ausserordentliche Schätzung anbegehrende
Gebäudeeigentümer hat die bezüglichen Kosten auf der
Amtsschreiberei vorschussweise zu deponieren.

Der Verwaltungsrat der Brandversicherungsanstalt
ist befugt, für diese Schätzungen eine dem Durchschnitt
entsprechende einheitliche Gebühr festzusetzen.

Art. 34. Unterlässt ein Gebäudeeigentümer die ihm
obliegende Anmeldung seines Gebäudes zu der ordentlichen

Schätzung (Art. 29 hievor) und sieht sich die
Brandversicherungsanstalt veranlasst, von sich aus
eine ausserordentliche Schätzung anzuordnen, so fallen
die Kosten der letztern dem säumigen Eigentümer auf.

Allgemeine Schatzungsrevision.

Art. 35. Die Revision der Schätzung sämtlicher
Gebäude einer Gemeinde, eines Amtsbezirks oder des

ganzen Kantons kann vom Verwaltungsrat der
Brandversicherungsanstalt, mit Genehmigung des Regierungsrates,

jederzeit beschlossen werden (§ 14 des Gesetzes);
dieselbe geschieht auf Kosten der Brandversicherungsanstalt.

Die Verwaltung der letztern hat einen solchen
Beschluss den betreffenden Regierungsstatthalterämtern
rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen ; überdies sind die
Gemeindennach Vorschrift des Art. 31 zu benachrichtigen.

Art. 36. Zweck der Revision ist die Beseitigung
vorhandener Unrichtigkeiten in der Schätzung und in
der Klassifikation der Gebäude; die bisherige Schätzung
darf nicht in Berücksichtigung gezogen werden.

Die Zeit innerhalb welcher die Revision stattzufinden

hat, wird von der Direktion der
Brandversicherungsanstalt bestimmt.

Klassifikation.

Art. 37. Nebst der Klasse der Gebäude mit
feuergefährlichen Gewerben sind drei Zuschlagsklassen
vorgesehen (§ 21, litt, a und b des Gesetzes), nämlich:
Klasse I. für Gebäude mit ganzer oder teilweiser

Weichdachung, bei einer Entfernung von
weniger als 50 Meter vom nächsten Gebäude
eines andern Heimwesens.

Klasse II. für Gebäude mit nicht vollständig feuerfesten
Aussenwänden, bei einer Entfernung vom
nächsten Gebäude eines andern Heimwesens,
die im Minimum 6 Meter, jedoch weniger
als 25 Meter beträgt.

Klasse III. für Gebäude mit nicht vollständig feuerfesten
Aussenwänden, bei einer Entfernung von
weniger als 6 Meter vom nächsten Gebäude
eines andern Heimwesens.

Als Aussenwände gelten auch die Scheidewände
aneinandergebauter Gebäude. Bei doppelter Scheidewand

gelten auch dann beide Gebäude als feuersicher

abgeschlossen, wenn nur die eine dieser Wände aus
einer feuerfesten Mauer besteht, vorausgesetzt, dass
diese die ganze betreffende Aussenwand des andern
Gebäudes deckt.

Die Distanzen werden horizontal von Dachvorsprung
zu Dachvorsprung gemessen.

Art. 38. Die im Gesetz aufgestellten Klassifikations-
gründe werden durch Instruktion an die Schätzer genauer
bestimmt.

Anstände betreffend die Klassifikation entscheidet
die Direktion der Brandversicherungsanstalt.

Art. 39. Unter § 21, litt, c des Gesetzes (Klassifikation

infolge Feuergefährlichkeit des Gewerbes) fallen
alle Gebäude mit nachstehend aufgezählten gewerblichen

Anlagen oder Betrieben:
1. Appretur- und Calanderanstalten mit Tröckne-

lokalen, die mit Luftheizung versehen sind.
2. Asphaltdachpappcpifabrikation.
3. Backsteinfabrikation.
4. Bauchereien, gewerbsmässige.
5. Bierbrauereien.
6. Bleichereien.
7. Branntwein- und Spritfabrikation und Destillation

wenn das fabrizierte Quantum jährlich 200 Liter
übersteigt.

8. Buntwebereien.
9. Calanderanstalten, siehe Appretur.

10. Cementfabrikation.
11. Chemische Produkte, Fabrikation und Laborierung

derselben, soweit das Gesetz im § 5 die
Versicherung der betreffenden Gebäude überhaupt
gestattet.

12. Cichorienfabrikation.
13. Cigarrenfabrikation, wenn mehr als 5 Arbeiter¬

in der Fabrik beschäftigt werden.
14. Destillation, siehe Branntweinfabrikation.
15. Dreschmaschinen, ständige.
16. Emaillier-Ateliers.
17. Färbereien.
18. Filzfabrikation.
19. Firnisfabrikation.
20. Fleischräuchen, gewerbsmässige oder in Verbin¬

dung mit einer gewerbsmässigen Metzgerei
betriebene.

21. Gasfabrikation und Gasmotoren mit Gaserzeugungs¬
apparaten, soweit das Gesetz, § 5, die Versicherung

der betreffenden Gebäude überhaupt gestattet.
22. Gasthöfe, Restaurationen und Pensionsgebäude,

welche nicht ganz in Stein ausgeführt und mit
genügenden Löscheinrichtungen versehen sind,
sofern sie einen Versicherungswert von mindestens
Fr. 50,000 besitzen.

23. Getreidemühlen.
24. Gewürzmühlen.
25. Giessereien.
26. Glasschmelzöfen und Glasbläsereien.
27. Gipsbrennereien.
28. Hafnereien (Töpfereien).
29. Holzdörren.
30. Holzsägereien und Holzspaltereien.
31. Holzstofffabrikation.
32. Hôtels, siehe Gasthöfe.
33. Kalkbrennereien.
34. Karbonisieranstalten.
35. Kartonfabrikation.
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30. Kautschukfabrikatiou.
37. Kerzenfabrikation.
38. Klavierfabrikation.
39. Kunstwollfabrikation.
40. Laboratorien für cbemische Produkte.
41. Lackfabrikation.
42. Lagerräume und Magazine zur Aufbewahrung

leicht entzündlicher Mineralien.
43. Magazine, siebe Lagerräume.
44. Oelfabrikation, sofern nicht ausschliesslich für

Kunden im Lohn gearbeitet wird.
45. Paekkistenfabrikation.
46. Papierfabrikation.
47. Parquctfabrikation.
48. Sägemühlen.
49. Seifensiedereien.
50. Schauspielbühnen mit Schnürböden und Versen¬

kungen.
51. Schreinereien, mechanische.
52. Spinnereien, mechanische.
53. Spritfabrikation, siehe Branntweinfabrikation.
54. Tabakfabrikation, wie Cigarrenfabrikation.
55. Tröcknereien, gewerbsmässig betriebene, selbst¬

ständige oder in Verbindung mit einem andern
Gewerbe stehende.

56. Wageuschmierefabrikation.
57. Waschanstalten, gewerbsmässige.
58. Ziegeleien, siehe Backsteinfabrikation.
59. Zündholzfabrikation.

Der Regierungsrat wird ermächtigt, gegenwärtig im
Kanton nicht vertretene und in diesem Verzeichnis nicht
genannte Gewerbe, die in Bezug auf Feuergefährlichkeit

den genannten gleichgestellt werden müssen,
nachträglich einzureihen.

Numerierung der Gebäude.

Art. 40. Jedes eingeschätzte Gebäude ist von der
Schatzungskommission mit einer Nummer zu versehen.

Wenn in einer Gemeinde eine zweckmässige polizeiliche

Gebäudenumerierung besteht oder eingeführt
wird, so kann dieselbe auch für die Brandversicherung
angenommen werden.

Art. 41. Der Gemeinderat hat darüber zu wachen,
dass die Gebäudenummern nicht zerstört oder verändert
werden. Die Gebäude, bei dénen dies dennoch geschieht,
hat er auf das Verzeichnis der Anmeldungen zu der
ordentlichen Schätzung zu tragen (Art. 29 und 30 biervor)
und diese Auftragung zu begründen.

III. Vorschriften über die Braiidscliadciiabscliatzmig.
(Siehe §§ 29—33 des Gesetzes.)

Art. 42. Der Eigentümer eines Gebäudes ist gehalten,

von jedem Brandausbruch und jedem Blitzschlag,
welcher dasselbe betroffen, gleichviel, ob Schaden
entstanden oder nicht, sowie von jeder Beschädigung
durch Löscharbeit oder andere Massregeln zur Verhinderung

der Weiterverbreitung eines Schadenfeuers,
binnen 48 Stunden dem Regierungsstatthalter durch
das Organ des Einwohnergemeinderatspräsidenten
Anzeige zu machen. Die gleiche Anzeigepflicht hat auch
der Letztere. (Siehe ferner hierzu Art. 26 des Dekrets
vom 31. Januar 1884.)

Der Regierungsstatthalter giebt der Brandversicherungsanstalt

unverzüglich Kenntnis.
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

Ist Gebäudeschaden entstanden, dessen Vergütung
verlangt wird, so setzt der Regierungsstatthalter den
Zeitpunkt der Absehatzung fest und lässt solche durch
den Amtsschreiber anordnen.

Der Eigentümer des beschädigten Gebäudes soll
vom Zeitpunkt der Abschätzung benachrichtigt werden.

Unterlässt es der Eigentümer, die Anzeige rechtzeitig

zu machen, so hat er die Folgen der Säumnis
einzig zu tragen.

Art. 43. Der Schutz der Ueberreste ist Sache des
Eigentümers. Der Schaden, welcher infolge Missachtung
dieser Vorschrift entsteht, ist bei der Abschätzung
nicht zu berücksichtigen.

Art. 44. Die Ortspolizeibehörde hat unter eigener
Verantwortlichkeit die geeigneten Massnahmen zu treffen,

damit vor der Abschätzung und der polizeilichen
Untersuchung am Brandobjekt keine andern Veränderungen

vorgenommen werden, als solche, die zum
Schutze der Ueberreste oder im Interesse der öffentlichen

Sicherheit absolut notwendig sind, und dass
namentlich alles unnötige Niederreissen von Ueberresten
vermieden wird.

Die Vornahme von Veränderungen nach geschehener
Abschätzung ohne Einwilligung der Verwaltung der
Brandversicherungsanstalt, zieht für den Eigentümer
den Verlust des Einspruchsrechtes nach sich.

Art. 45. Die Abschätzung des Brandschadens
geschieht auf Kosten der Brandversicherungsanstalt.
Dieselbe ist vorzunehmen :

a) einzig durch den Gemeindeschätzer, wenn dieser
den Schaden, den das einzelne Gebäude erlitten,
auf höchstens 100 Franken anschlägt;

b) durch den Gemeindeschätzer und einen
Bezirksschätzer, wenn jener den Schaden auf höchstens
500 Franken anschlägt, oder wenn das Gebäude,
soweit versichert, ganz zerstört ist, so dass nur
Materialien zu taxieren sind;

c) in allen übrigen Fällen durch die vollzählige
Kommission.

Art. 46. Bei der Brandschadenabschatzung werden
die nicht versicherten Teile eines Gebäudes als nicht
zu demselben gehörend betrachtet.

Art. 47. Ein Gebäude gilt als gänzlich zerstört
(Totalbrand, § 30 des Gesetzes), wenn keine oder nur
solche Teile stehen geblieben sind, die infolge der
erlittenen Beschädigung zum Wiederaufbau nicht
Verwendung finden können, ohne abgebrochen zu werden.

Für solche Gebäudeüberreste ist der Verkaufswert
in Anschlag zu bringen, den sie als Baumaterial oder
als fertige Baubestandteile besitzen. Vorbehalten bleibt
Art. 50 hiernach.

Vom Verkaufswert der Ueberreste gehen die Kosten
des Abräumens (Art. 51 hiernach) ab. Durch Abzug
des Restes von der Versicherungssumme ergiebt sich
die Entschädigung.

Art. 48. Ist ein Gebäude bloss teilweise zerstört
(Partialbrand), so sind die einzelnen Abteilungen
desselben, wie sie bei der Einschätzung auseinandergehalten

worden und im Lagerbuch speeifiziert sind,
gleichviel, ob sie nach dem Mass oder en bloc geschätzt

59*
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wurden (Wohnung, Scheucrwerk, Anbauten, Keller,
mechanische Einrichtungen etc.), auch bei der Abschätzung

getrennt zu behandeln.
Hei jeder einzelnen dieser Abteilungen ist zunächst

zu untersuchen, ob die stehengebliebenen Teile zum
Wiederaufbau ohne Abbruch Verwendung finden können

oder nicht. Ist eine solche Verwendung nicht
möglich, so wird diesen Ueberresten nur der Verkaufswert

beigelegt, den sie als Material oder als fertige
Haubestandteile besitzen. Die Versicherungssumme der
betreffenden Gebäudeabteilung, um diesen Verkaufswert

gekürzt, bildet den Entschädigungsbetrag.
Ist dagegen die Verwendung zum Wiederaufbau

ohne Abbruch möglich (besitzen die Ueberreste also
einen Wiederherstellungswert), so hat die Kommission
in zweiter Linie zu entscheiden, ob das jenige, was von
der Abteilung stehen geblieben ist, genügende Anhaltspunkte

bietet, um die Beschaffenheit derselben vor
dem Brande mit hinlänglicher Sicherheit auszumitteln.
Ist diese Ausmittlnng möglich, so findet die Abschätzung
in der Weise statt, dass die Kosten der Wiederherstellung

nach technischen Kegeln speeifiziert berechnet
(Art. 49 hiernach) und als Masstab für die Entschädigung

angenommen werden. Wenn dagegen diese
Ausmittlung nicht möglich ist, so werden die Ueberreste
taxiert (Art. 49 hiernach) und der Wert derselben
behufs Festsetzung des Entschädigungsbetrages von der
Versicherungssumme der betreffenden Gebäudeabteilung
in Abzug gebracht.

Wenn indessen der Wiederherstellungswert
sämtlicher zum Wiederaufbau verwendbarer Ueberreste eines
Gebäudes einen Zebntel der Gesamtversicherungssumme
nicht übersteigen würde, so sind sie insgesamt nur
als Baumaterial bezw. als fertige Baubestandteile zu
taxieren und in Abzug zu bringen. Zu diesen Ueberresten

zählen die separat eingeschätzten Keller und
andere separat eingeschätzte selbständig für sich
benutzbare Gebäudeabteilungen nur dann, wenn sie
infolge der erlittenen Beschädigung mehr als zur
Hälfte entwertet sind; im andern Fall werden sie nach
ihrem Wiederherstellungswert taxiert und in Abrechnung
gebracht.

Sind die einzelnen Partien einer Gebäudeabteilung
ungleich stark beschädigt, so kann eine weitere Gliederung

in Unterabteilungen stattfinden und jede einzelne
derselben nach den für die Abteilungen hiervor
aufgestellten Vorschriften behandelt werden.

Die auf diese Weise unter Beobachtung der nähern
Vorschriften der Art. 49—-51 hiernach ausgemittelten
Eutschädigungsbeträge für die einzelnen
Gebäudeabteilungen werden addiert und vom Total die Kosten
des Abräumens (Art. 51 hiernach), sofern und soweit
solche den Wert des Abbruchmaterials übersteigen,
abgerechnet. Der Rest bildet die von der Brandversicherungsanstalt

für das betreffende Gebäude zu leistende
Entschädigung.

Art. 49. Die Wiederherstellung ist so zu verstehen,
dass in Bezug auf Brauchbarkeit und Solidität ein mit
dem frühern gleichwertiger Zustand geschaffen wird.
Kommen in die Angen fallende Gebäudeteile in Frage,
so muss auch das Aussehen gleichwertig sein.

Für die Höhe der Ansätze sind die Einheitspreise
massgebend, welche der letzten Einschätzung des
Gebäudes, dem damaligen baulichen Zustand desselben
entsprechend, zu Grunde gelegt worden sind.

Hei der Berechnung des Wertes von Gebäude-
iiberresten dienen ebenfalls die Versicherungssumme
und die derselben zu Grunde liegenden Einheitspreise
als Masstab.

Art. 50. Ist ein Gebäude nur für den Verkaufswert

versichert (§ 12 des Gesetzes), oder hat der
Eigentümer einen Bruchteil des Versicherungswertes
von der Versicherung ausgenommen (§ 2 des
Gesetzes), so ist beim Totalbrand der Wert der Ueberreste

(Art. 47 hiervor), beim Partialbrand die
Gesamtentschädigung (Art. 48) verhältnismässig herabzusetzen.

Art. 51. Unter «Kosten des Abräumens ' sind die
Kosten für das Abbrechen der zu ersetzenden Gebäudeteile,

sovie für das Verladen dieses Abbruchmaterials,
der übrigen Ueberreste und des Schuttes verstanden.

Das « Instandstellen des Brandplatzcs « (§ 39 des
Gesetzes) begreift des weitern das Aufschichten der
vorläufig auf demselben zurückbleibenden Baumaterialien

und das Verebnen und Säubern des Platzes in
sich.

Hiervon sind indessen die zum Wiederaufbau ohne
Abbruch verwendbaren versicherten und nicht
versicherten Ueberreste und unterirdische Hohlräume, wie
Schächte von Kellern, Sammlern, Wasserkammern,
ausgenommen, sofern der Eigentümer durch
zweckmässiges Umzäunen und Zudecken derselben alle
Gefahr für die öffentliche Sicherheit beseitigt. Nach
Vertluss eines Jahres kann jedoch sowohl die
Ortspolizeibehörde als auch die Brandversicherungsanstalt
die vollständige Räumung und Verebnung des
Brandplatzes verlangen.

Ein Braudpiatz gilt auch als « in ordnungsmässigen
Stand 5 gestellt, sobald mit dem Ueberbauen desselben
begonnen ist.

Der Einvohnergemeinderatspräsident ist verpflichtet,
auf Verlangen über das Instandstellen des Braudplatzes
ein Zeugnis auszustellen.

Art. 52. Ueber die Abschätzung ist ein Protokoll
nach dem von der Verwaltung der Brandversicherungsanstalt

aufzustellenden Formular in zwei Doppeln
abzufassen und von den Schätzern wie auch vom
Eigentümer des brandbeschädigten Gebäudes zu
unterzeichnen. Das Einspruchsrecht des letztern wird hiervon
nicht berührt.

Die Entschädigungssumme ist aufwärts auf die
nächste durch zehn teilbare Zahl von Franken
abzurunden.

Das eine Doppel des Protokolles wird dem Gebäude-
eigentiimer übergeben, das andere direkt an die
Brandversicherungsanstalt eingesandt.

Art. 53. Uebersteigt die Brandentschädigung 5%
der Versicherungssumme, so ist diese sofort um den
Betrag der Entschädigung herabzusetzen (§ 31, letzter
Absatz des Gesetzes).

tV. Verschiedene Bestimmungen.

Art. 54. Will der Eigentümer ein partiell beschädigtes

Gebäude nicht wieder herstellen, so macht
bezüglich der Ausbezahlung der Entschädigung der § 39,
Absatz 1, des Gesetzes Regel.
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Wird dagegen das Gebäude wieder hergestellt, so
dass die Entschädigung hierfür Verwendung findet und
übersteigt solche nicht 1/s der Versicherungssumme, so

erfolgt die Ausbezahlung auf einmal und zwar erst
nach Vollendung der zur Wiederherstellung des
Gebäudes im Abschatzungsprotokoll vorgesehenen Arbeiten
(§ 39, Abs. 2, des Gesetzes).

Wenn indessen der Eigentümer, statt den frühern
Zustand wieder herzustellen, sich in anderer Weise
behilft, um das Gebäude wieder zweckdienlich
herzurichten und auszubessern, so kann die Direktion der
Brandversicherungsanstalt die Bedingungen für die
Ausbezahlung ebenfalls als erfüllt ansehen und die
letztere verfügen.

Uebersteigt die Entschädigung '/3 der Versicherungssumme,

so erfolgt die Ausbezahlung gleich wie beim
Totalbrand in Dritteln (§ 38 des Gesetzes) und zwar
wird der erste Drittel sogleich, der zweite nach
Ausführung der Hälfte der zur Herstellung des Gebäudes
erforderlichen Arbeiten und der letzte Drittel nach
Vollendung derselben ausbezahlt.

Art. 55. Die Brandvcrsicherungsanstalt ist jederzeit
sofort zu benachrichtigen :

durch die Einwohnergemeinderäte :

a. von allen Veränderungen, die eine wesentliche
Verminderung des Bauwertes eines versicherten
Gebäudes zur Folge haben (Art. 29, litt, h und c

hiervor) ;

h. von allen Fällen, wo ein Missverhältnis zwischen
dem Bauwert und dem Verkehrswert (Marktpreis)
eingetreten ist. Hierher gehört selbstverständlich
auch der Verkauf eines Gebäudes auf Abbruch.

Durch die Amtsschreiber :

ebenfalls von jedem zu ihrer Kenntnis gelangenden
Missverhältnis zwischen Bauwert und Verkehrswert.

4. Ob sich die Löscheinrichtungen als ausreichend
erwiesen haben.

5. Ob das Mobiliar der Bewohner versichert war
und wie hoch ; ferner wie hoch sich ungefähr
der Schaden an versichertem und unversichertem
Mobiliar belaufen möge.

Gleich nach Schluss der Polizei-Untersuchung
ist der Brandversicherungsanstalt unter Zustellung der
Akten vom Ergebnis derselben Kenntnis zu geben
und dabei auf abfällige fernere Umstände aufmerksam
zu machen, welche geeignet erscheinen, der
Brandversicherungsanstalt die Wahrung ihrer Interessen zu
erleichtern.

Art. 59. Der Verwaltungsrat der Brandversicherungsanstalt
wird ermächtigt, auf dem Wege des Regulativs

oder der Instruktion festzusetzen bezw. zu ordnen :

1. Die Taggelder und Reiseentschädigungen der
Schätzer und Sachverständigen, die Entschädigung
für die schriftlichen Arbeiten und die
Gebäudenumerierung, die Entschädigung der Beamten
des Staates und der Gemeinden für ihre Verrichtungen

im Brandversicherungswesen, endlich die
Sitzungsgelder für die Organe der Bezirksbrandkassen

und die Vergütung der Auslagen für die
Verwaltung der Bezirks- und der Gemeindebrandkassen.

2. Die Detailvorschriften über das Verfahren bei der
Einschätzung, Numerierung und Klassifikation
der Gebäude und bei der Brandschadenabschatzung.

3. Die Vorschriften über die Errichtung und Führung
der Lagerbücher.

4. Den Zuschlagstarif für die feuergefährlichen
Gewerbe.

Soweit die bezüglichen Erlasse Staatsbeamte
betreffen, bleibt dazu die Genehmigung des Regierungsrates

vorbehalten.

Art. 56. Wegen Form Widrigkeiten können ober-
instanzliche Schätzungen auf Beschwerde der
Brandversicherungsanstalt oder des Gebäudeeigentümers hin
durch den Regierungsrat kassiert werden.

Art. 57. Die Versicherung eines Gebäudes erlischt
mit der Versetzung desselben an eine andere Stelle,
sowie mit dem Eintritt von Veränderungen, durch
welche die Versicherung bei der kantonalen Anstalt
unzulässig wird (§ 5 des Gesetzes).

Art. 58. Zu Händen der Brandversicherungsanstalt
hat die nach jedem Brand anzuhebende polizeiliche
Untersuchung soweit thunlich festzustellen :

1. Wie der Brand entstanden und ob sich jemand
(Hauseigentümer, Mieter, Bauunternehmer,
Bauhandwerker, Kaminfeger, Feueraufseher, Dritte
etc.) absichtlicher- oder fahrlässigerweise einer
strafbaren Handlung oder Unterlassung schuldig
gemacht habe.

2. Ob beim Brand sowohl Private wie Feuerwehren
ihre Pflicht erfüllt haben.

3. Ob einzelne Personen oder Feuerwehren oder
Abteilungen von solchen ausserordentliche Arbeitsoder

Hülfeleistungen im Sinne des § 9 des
Brandversicherungsgesetzes aufzuweisen haben, welche
die Ausrichtung einer Belohnung rechtfertigen
würden.

Art. 60. Dieses Dekret tritt auf 1. Januar 1897 in
Kraft. Durch dasselbe werden aufgehoben :

1. Das Dekret vom 1. März 1882.
2. Der Beschluss des Grossen Rates vom 16. Mai 1892

betreffend Abänderung des § 25 des Dekretes vom
1. März 1882.

3. Die mit vorliegendem Dekret im Widerspruch
stehenden Bestimmungen der Instruktionen vom
18. März 1882 und 9. Februar 1883, des Zuschlagstarifs

für feuergefährliche Gewerbe vom 29. Januar
1885 und der Vorschriften für die Revisions-
schatzungen vom 11. Juni 1888.

Bern, den 15./28. Oktober 1896.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

F. von Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Berieht der Forstdirektion
an den Regleriiiigsrat

zu Händen des Grossen Rates des Kantons Bern

betreffend

Zwischenrevision des Wirtschaftsplanes über die Staatswaldungen.

(Oktober 1896.)

Herr Präsident,
Geehrte Herren!

Eine eingreifende Revision des Wirtschaftsplanes,
welche erlaubt, neue Grundsätze der Waldbehandlung
aufzustellen und die Höhe der Nutzungen zu modifizieren,

findet in Zwischenräumen von 20 Jahren statt;
es sind dies sog. Hauptrevisionen (1865, 1885 etc.). —
Je 10 Jahre nach denselben wird eine allgemeine Bilanz
gezogen: es wird ermittelt, ob die Holzvorratansätze
richtig waren und ob der Wirtschaftsplan im allgemeinen
befolgt, speciell ob das zur Nutzung bestimmte Holz
geschlagen wurde oder nicht. Es sind dies Zwischenrevisionen

(1875, 1895 etc.). Diese können unter Umständen,
d. h. wenn sich Fehler in die ursprünglichen Berechnungen

eingeschlichen haben oder wenn erheblich übernutzt

oder eingespart wurde, zu einer namhaften Abänderung

des Jahresnutzungsquantums (Etat oder Abgabesatz)
führen. Da aber in der Regel die Berechnungen
sorgfältig gemacht und die Wirtschaftsplanvorschriften
befolgt werden, bringen die Zwischenrevisionen gewöhnlich
nur unbedeutende Modifikationen mit sich.

In den letzten Jahrzehnten fanden folgende
Revisionen statt:

1865 eine Hauptrevision für die Periode 1865/66 bis
1884/85, vom Grossen Rate genehmigt am 18. April 1866;

1875 eine Zwischenrevision für das Jahrzehnt 1875/76
-bis 1884/85, vom Grossen Rate genehmigt am 2. Juni 1877 ;

1885 eine Hauptrevision für die Periode 1885/86 bis
1904/05, vom Grossen Rate genehmigt am 11. Mai 1887;

1895 eine Zwischenrevision für das Jahrzehnt 1895/96
bis 1904/05, welche zur Genehmigung vorliegt.

Bezüglich der jeweilen festgestellten Nutzungen,
verglichen mit den entsprechenden Waldflächen, ergiebt
sich folgende Uebersicht :

Produktive

Waldfläche

ha

Abgabesatz

Hauptnutzung Zwischennutzung Zusammen

Vor 1865 ca. 9,5651 ca. 35,800 ca. 5,400 ca. 41,200
'(nicht alle frei))

1866—1885 10,080 41,550 8,370 49,920
1876—1885 11,585 43,490 7,270 50,760
1886—1905 11,656 45,150 10,000 55,150
1896—1905 12,524 45,800 13,600 59,400

Der grossrätliche Genehmigungsbeschluss von 1887
enthält zwei Bestimmungen, die wir hier hervorheben :

1. Eine fernere Revision des Wirtschaftsplanes habe
auf Beschluss des Grossen Rates zu erfolgen.

Einen solchen Beschluss hat die Forstdirektion rechtzeitig

beantragt, und der Grosse Rat hat bereits am
22. August 1894 eine Zwischenrevision für den
Zeitabschnitt 1895/96 bis 1904/05 angeordnet und den hiefür

verlangten Kredit bewilligt.
2. Es solle der Âbgabesatz je nach Massgabe der

Vermehrung oder Verminderung des Waldareals
abgeändert werden.

Um die Tragweite dieser letzteren Bestimmung zu
beleuchten, führen wir folgendes an.

Die produktive Fläche und die Grundsteuerschatzung
der Staatswaldungen sind während dem abgelaufenen
Jahrzehnte folgendermassen gestiegen:
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Ende 1885 Ende 1895 Hanptnutzung.

Oberland
Mittelland
Jura

Produktive
Waldfläche

ha.

3,731.36
4,384.76
3,540.38

Grundsteuer-

Schätzung

Fr.

2,722,800
6,976,130
3,776,770

Produktive
Waldfläche

ha.

3,372.34
5,441.09
3,711.07

Grundsteuer-

Schätzung

Fr.

2,776,830
7,574,250
3,791,510

Total 11,656.50 13,475,700 12,524.50 14,142,590

chtigsten Arealveränderungen sind die nach-Die wi
folgenden :

Ankäufe :

1886
1889
1890
1891
1892

Verkäufe :

1886
1888
1888
1888
1888
1890
1892
1893

Ankäufe :

1887
1888
1888
1889
1889
1890
1891
1892
1892
1892
1893
1893
1893

Verkauf:
1892

Im Oberland.

Kienberg-Kohlernwald 37 ha.
Bodenweid und Denzenfad 17 ha.
Kleine Reichenbachalp 40 ha.
Weide im Schneit 16 ha.
Hohneggweide 92 ha.

Beatenwald 15 ha.
Kandersteg-Rechtsamewald 13 ha.
Grubenberge, Lauchern etc. 236 ha.
Flühberg, Hopfenegg 54 ha.
Kandergrien 22 ha.
Hegenalp 22 ha.
Maizaun 37 ha.
Hinterhochwald, an Berechtigte 115 ha.

Im Mittelland.

Seuftenenalp 119 ha.
InselWaldungen 121 ha.
Mühlesteinwald 14 ha.
Dürrentannenberg 36 ha.
Strandboden am Neuenburgersee 95 ha.
Burst und Obersortelalp 49 ha.
Strandboden, wie oben 26 ha.
Bütschelegg 17 ha.
Schwarzwasservorsass 16 ha.
Burstvorsass und Gäggerberg 51 ha.
Ober-Sortelberg 14 ha.
Gauchheitberg 68 ha.
Oberer Gurnigelberg 233 ha.

Thunstetterholz 15 ha.

Forstkreis Abgabensatz

m3

Wirkliche Nutzung
m3

Einsparung Debernutzung

Oberhasli 10,700 10,888 188
Interlaken • 16,184 17,242 1,058
Frutigen 5,239 6,026 787
Simmenthai 12,224 12,372 148
Thun 18,456 18,586 130
Emmenthal 31,220 26,663 4,557 —

Oberland 94,023 91,777 2,246 —

Rüeggisberg 41,721 40,291 1,430
Bern 52,890 50,803 2,087
Burgdorf 35,440 34,964 476
Langenthal 17,600 18,804 — 1,204
Aarberg 35,600 37,780 — 2,180
Neuenstadt 25,000 23,555 1,445 —

Mittelland 208,251 206,197 2,054 —

Malleray N 18,000 13,129 4,871 —
Münster 45,000 40,771 4,229 —
Delsberg 49,000 45,326 3,674 —
Laufen 19,000 20,421 •— 1,421
Pruntrut 23,100 21,321 1,779 —

Jui'a 154,100 140,968 13,132 —

Total 456,374 438,942 17,432 —

Im Jura.
Ankäufe :

1889 Pruntruter BurgerWaldungen 113 ha.
1893 Grosse Fin (Bellelay) 14 ha.

Nebstdem haben zahlreiche kleine Arrondierungen
und Verkäufe stattgefunden, für welche wir auf die
jährlichen Verwaltungsberichte verweisen müssen.

Im ganzen hat eine Arealvermehrung von 868 ha.
stattgefunden und eine Erhöhung der Grundsteuer-
Schätzung um Fr. 666,890.

Dieser Vermehrung entsprechend stieg der 1885 auf
45,150 ms festgestellte Hauptnutzungsabgabesatz allmählich

und erreichte am Ende des Jahi-zehnts die Höhe
von 46,790 to3, so zwar, dass die Summierung
sämtlicher 10 Jahresansätze das Quantum von 456,374 m3

ergiebt, während der Wirtschaftsplan nur 451,500 m3

vorsah.

Abgabesatz xxnd Nutzungen verteilten sich folgender-
massen auf die einzelnen Kreise:

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

Es hat somit an der Hauptnutzung eine Einsparung
von 17,432 m3 oder 3,8 % des Etats stattgefunden; sie
ist das Resultat einer grösseren Anzahl kleiner
Abweichungen vom Wirtschaftsplan. Diese Abweichungen,
welche von der Forstdirektion genehmigt wurden,
beruhten hauptsächlich auf zweieidei Ursachen: einei'seits
wurden Bestände oder Teile von Beständen, welche zum
Hiebe kommen sollten, geschont, weil augenscheinlich
noch ein schöner Qualitätszuwachs zu erwarten war,
andererseits mussten an mehreren Orten die Holzschläge
verschoben werden, weil die erwartete natürliche Ab-
samung noch nicht in genügendem Masse erfolgt war.

Bezüglich der Zwischennutzungen (Durchforstungen)
bestimmt die gTossi'ätliche Genehmigung von 1887, dass
dieselben nach dem wirtschaftlichen Bedürfnisse ausgeführt

werden sollen und zu einem jährlichen Holzerti-age
von ungefähr 10,000 m3 veranschlagt werden.

Ihr Bezug gestaltete sich wie folgt:
Forstkreis Ansatz

>ti3

Ergebnis

Oberhasli
in

1,500 3,200
Interlaken 4,000 7,794
Frutigen 900 1,635
Simmenthai — —
Thun 1,600 3,330
Emmenthal 4,500 11,867

Obei'land 12,500 27,826

Rüeggisberg 10,000 16,798
Bern 13,600 16,402
Burgdorf 15,240 22,478
Langenthal 7,000 8,306
Aai'berg 11,000 15,119
Neuenstadt 5,000 8,872

Mittelland 61,840 87,975

60
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Forstkreis Ansatz Ergebnis

Malleray
Münster
Delsberg
Laufen
Pruntrut

2,000
9,000

10,000
2,000
7,200

17,308
16,222
13,698

'
4,465

19,509

Jura 30,200 71,203

Total 104,540 187,004

Die Zwischennutzungserträge haben somit den
Voranschlag um 82,464 m3 oder 79 % überstiegen, ein
Beweis, dass sich die Absatzverhältnisse gebessert haben
und die Wirtschaft eine intensivere geworden ist.

Bei der Feststellung des Hauptnutzungsabgabesatzes
für das Jahrzehnt 1895/96 bis 1904/05 sind folgende
Motive massgebend.

Die Forstdirektion erliess am 6. Januar 1894 eine
Instruktion über die für die Zwisehenrevision
auszuführenden Taxationsarbeiten. Diese Arbeiten wurden
vom Forstpersonale in den Jahren 1894, 95 und 96
ausgeführt. Gestützt auf das Resultat derselben wurde
in erster Linie eine Vergleichung der 1885 er Schätzungen
mit den seither geschlagenen und den noch vorhandenen
Holzmassen vorgenommen. Diese Vergleichung hat
ergeben, dass die Schätzungen von 1885 im ganzen eine
für die Wahrung der Nachhaltigkeit genügende Genauig-,
keit besassen. — Die weiter oben angeführte Einsparung
von 17,432 m3 an der Hauptnutzung muss deshalb als
eine thatsächlich erfolgte betrachtet werden.

Es geht — wenigstens scheinbar — daraus hervor,
dass der Abgabesatz für das zweite Jahrzehnt gegenüber
dem bisherigen um einige Prozent erhöht werden könnte.
Gegen diese Erhöhung spricht aber ein schwerwiegender
Umstand, welcher weiter oben schon angedeutet wurde.
Es ist nämlich als erwiesen zu betrachten, dass die für
eine Anzahl von Bergwaldungen angesetzte hundertjährige

Umtriebszeit zu niedrig ist, d. b., dass innert
dieser Frist in jenen Regionen die wertvollsten Sortimente
(Saghölzer) nicht in genügendem Masse produziert werden,
dass es vielmehr, im Hinblick auf den Wertzuwachs,
von unbestreitbarem finanziellem Vorteile wäre, eine
Anzahl Bestände länger auf dem Stocke zu lassen, als
es der bisherige Wirtschaftsplan vorsieht. — Namentlich
die Topp-, Langenei- und Steckhüttenwaldungen, sowie
die Waldungen im oberen Emmenthal befinden sich in
diesem Falle. -— Das Sagholz verschwindet allmählich
aus den Privat- und den meisten Gemeindewaldungen;
es wird immer seltener und zugleich immer wertvoller,
weil es sich in den wenigsten Fällen durch Eisen oder
Cement ersetzen lässt. — Die Starkholzerziehung muss
deshalb ein Hauptziel der Staatswaldwirfschaft sein
und wir müssen die Umtriebszeit, da wo sie zu diesem
Zwecke nicht genügt, erhöhen. Sache der Hauptrevision
von 1905 wird es sein, dieselbe für die betreffenden
Waldungen auf die richtige Höhe, etwa 120 Jahre, zu
stellen. Eine solche Erhöhung verlangt natürlich eine
entsprechende Aeuffnung des Holzvorrates. Jede Aeuff-
nung ist aber an Einsparungen geknüpft.

Die Situation ist hiemit folgende: entweder zehren
wir jetzt, d. h. während des zweiten Dezenniums, 1896
bis 1905, die während des ersten, 1886 bis 1895, gemachten
Einsparungen auf, was uns eine kleine Erhöhung der
Hauptnutzung gestatten würde, und schreiten dann, 1905,

zu einer Herabsetzung der Hauptnutzung, — oder wir
lassen diese Einsparungen unberührt und werden dann
in die Lage versetzt, von 1905 ab eine Erhöhung der
Umtriebszeit gewisser Bergwaldungen vornehmen zu
können, -ohne den allgemeinen Abgabesatz herabzudrücken.

— Das erstere Verfahren würde eine höchst
missbeliebige Störung hervorrufen, während das zweite
erlaubt, bessere Waldzustände allmählich und ohne
Rückschlag in der Hauptnutzung anzubahnen.

Wir müssen deshalb im Interesse des Staatshaushaltes
die letztere Lösung, d. h. einfach Belassung der
jährlichen Hauptnutzung auf 45,790 m3 vorschlagen, wie sie
am Ende des abgelaufenen Dezenniums festgestellt war.
Der Einfachheit halber runden wir diese Zahl auf
45,800 m3 ab. — Es bedeutet dies immerhin gegenüber
dem 1886er Etat eine jährliche Mehrnutzung von 650 m3.

— Jeweilige verhältnismässige Erhöhung oder
Herabsetzung im Falle von namhaften Waldankäufen oder
Verkäufen soll natürlich vorbehalten bleiben.

** *

Die Durchforstungsanfälle erfahren — meist infolge
stetiger Verbesserung der Abführwege — eine bedeutende
Steigerung. Während dieselben 1886 auf jährlich ca.
10,000 m3 veranschlagt wurden, setzen wir nun jährlich
durchschnittlich 13,600 m8 an.

Die
Forstkreise

Verteilung
gestaltet

des neuen
sich

Abgabesatzes auf die
folgendermassen :

Forstkreis Hauptnutzung Zwischennutzung
Hl3

Oberhasli 1,050
1,370

140
Interlaken 500
Frutigen 480 50
Simmenthai 1,140 110
Thun 1,760 240
Emmenthal 3,170 630

Oberland 8,970 1,670

Rüeggisberg
Bern

4,100
5,200
3,550

1,600
1,600

Burgdorf 1,060
750Langenthal 1,800

Aarberg 3,540 1,060
Neuenstadt 2,740 560

Mittelland 20,930 6,630

Malleray
Münster

1,800
4,700

400
1,600

Delsberg
Laufen

5,200
1,900

1,300
300

Pruntrut 2,300 1,700

Jura 15,900 5,300

Total 45,800 13,600

Die Bezeichnung der einzelnen Waldungen, resp.
Abteilungen, in welchen diese Nutzungen zu erheben
sind, und die Vorschriften betreffend die Hiebsweise
sind in den detaillierten Hauungsplänen der einzelnen
Forstkreise enthalten.

#
* *

Zwischen der Forstverwaltung und der Staatsrechnung

existiert bekanntlich ein dreifacher Kontokorrent,
welcher sich über die Einnahmen, die Rüstkosten und
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die Wegbaukosten erstreckt. Diese Einrichtung hat den
Zweck, der Forstwirtschaft grössere Elastizität, ein
grösseres Anpassungsvermögen an die natürlichen und
die Marktverhältnisse zu verleihen, ihr namentlich zu
gestatten, die Holzschläge je nach Umständen zu
verschieben oder zu beschleunigen, ohne jedoch im Rahmen
des Dezenniums den nachhaltigen Ertrag zu überschreiten.
Solche Verschiebungen verändern nicht nur die
Jahreseinnahmen, sondern naturgemäss auch die Rüstkosten
und ziehen auch eine Verschiebung oder Beschleunigung
der Wegbauten nach sich.

Die Anlage des Kontokorrents über die Gelderträge
und die Rüstkosten wurde in die Genehmigung des 1885 er

Wirtschaftsplanes (Grossratsbeschluss vom 11. Mai 1887)
aufgenommen. Nicht nur hat diese Einrichtung keine
Inkonvenienzen zur Folge gehabt, sonderp sie hat sich
vollständig bewährt und als wohlthätige Massregel
erwiesen. Ihr Hauptvorteil liegt darin, dass bei hohen
Holzpreisen eine Reserve geschaffen wird, welche erlaubt,
beim Rückgange der Preise die Schläge einzuschränken,
ohne die Einnahmen der Staatskasse zu schmälern;
während früher in solchen Fällen einfach mehr Holz
geschlagen werden musste. Je niedriger die Preise, desto
mehr musste geschlagen werden, um ein vorgeschriebenes
finanzielles Ergebnis zu erreichen.

Die jährliche Abrechnung geschieht so, dass aus
dem Kontokorrent der laufenden Verwaltung ein
Geldertrag abgeliefert wird, welcher resultiert aus der
Multiplikation des normalen Hiebsquantums (Abgabesatz)
mit dem durchschnittlichen Holzpreise der letzten fünf
Jahre ; wogegen die laufende Verwaltung die
entsprechenden Rüstkosten zu bestreiten hat. — Es
besteht kein Grund, den Fortbestand dieses Kontokorrents
in Frage zu stellen. Nur müssen wir verlangen, dass
die Durchschnittspreise der letzten fünf Jahre durch
diejenigen der letzten zehn Jahre ersetzt werden, indem
ein nur fünfjähriger Durchschnitt zu rasche Schwankungen

nach sich ziehen, bezw. unter Umständen die
Forstverwaltung in Verlegenheit bringen, oder aber ihre
Reserve zu sehr in die flöhe treiben dürfte. Die
nachstehende Uebersicht mag dafür als Beleg dienen.

Hauptnutzung Zwischennutzung
Jahr

m 3 Erlös
ms

Erlös
im ganzen

Fr.
per ms

Fr.
im ganzen

Fr.
per ms

Fr.
1880
1887
1888
1889
1890

45,335
46,963
50,180
46,406
47,130

569,114
601,451
706,556
638,352
689,514

12. 56
13. 38
14.08
13. 75
14.63

15,319
14,898
18,877
19,619
19,493

134,707
141,181
176,715
183,263
186,631

8. 79
9. 48
9.36
9. 34
9. 59

Für S Jahre: 234,014 3,204,987 13. 73 88,206 822,496 9. 34

1891
1892
1893
1894
1895

39,645
42,889
41,053
40,045
41,296

609,266
686,889
622,294
620,430
686,840

15. 36
16. 01
15. 15
15.49
16. 64

20,505
23,064
24,034
18,500
12,695

207,734
234,326
242,918
189,618
149,080

13.13
10. 37
10. 10
10. 25
11. 74

Fßr 5 Jahre : 204,928 3,225,719 15. 74 98,798 1,023,676 10. 36

Für 10 Jahre : 438,942 6,429,706 14. 65 187,004 1,846,172 9. 87

Nach jetzigem Verfahren haben wir somit im Jahre 1895
für die Hauptnutzung den Faktor 15,74, für die Zwischennutzung

den Faktor 10,36 anzuwenden, während unter
Zugrundelegung des zehnjährigen Durchschnittes die resp.
Faktoren 14,65 und 9,87 anzuwenden wären. — Die
Berechnung wäre im letzteren Falle für die Forstverwaltung

eine günstigere, weil in den letzten Jahren ein
Preisaufschlag stattfand. Das Gegenteil wird aber auch

eintreten, und das Gesammtresultat wird im Verlaufe
der Zeit das gleiche sein, ob die einte oder andere
Methode zur Anwendung gelangt. Billiger und sicherer
erscheint aber der zehnjährige Durchschnitt.

Was den Wegbaukontokorrent anbelangt, so wurde
dessen Anlage durch den Grossen Rat am 22.
November 1887, also ganz kurze Zeit nach dem ersteren
beschlossen. Auch diese Einrichtung ist für die
Forstverwaltung eine Erleichterung, ohne dass durch dieselbe
den Staatsfinanzen der mindeste Nachteil entstehen
könnte. -— Es wurde für Wegbauten während der zehn
Jahre 1886—1895 ein Kredit von Fr. 280,000 eröffnet,
der je nach dem Bedarf des Holztransportes frei zu
benutzen war. Die einzige Einschränkung war die, dass
ohne Bewilligung des Grossen Rates in einem Jahre nie
mehr als die Summe von zwei mittleren Jahresbeträgen
gebraucht werden sollte. — Die Verwendung war eine
ziemlich ungleiche, indem sie zwischen Fr. 24,888 (1894)
und Fr. 30,839 (1892) schwankte. — Am Ende des
Dezenniums blieben von Fr. 280,000 nur Fr. 2061
unbenutzt. -— Wir beantragen Aufrechterhaltung des
Wegbaukontokorrents auch für das zweite Jahrzehnt 1896
bis 1905, in der gleichen Form und im gleichen
Kreditbetrage.

Auf Obiges gestützt, erlauben wir uns, Ihnen
nachstehenden Beschlussesentwurf zur Empfehlung vorzulegen.

Bern, im Oktober 1896.

Der Forstdirektor:

F. von Wattenwyl.

Entwurf des Regierungsrates»

Der Grosse Rat (les Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

erteilt hiemit

der von der Forstdirektion für das Jahrzehnt 1896
bis 1905 ausgearbeiteten Zwischenrevision des
Wirtschaftsplanes über die Staatswaldungen die Genehmigung

unter folgenden

Bestimmungen.

1. Die Hauptnutzung wird auf jährlich 45,800
Festmeter festgesetzt, die Zwischennutzungen (Durchforstungs-
erträge) werden auf ungefähr 13,400 Festmeter
veranschlagt. Letztere sind nach den Regeln der Bestandespflege
zu erheben.

Bei namhafter Vermehrung oder Verminderung des
Staatswaldareals hat der Regierungsrat den Abgabesatz
entsprechend zu erhöhen oder zu ermässigen.

Die Nutzungen verteilen sich folgendermassen auf
die einzelnen Forstkreise.



232 - Ai 24

Forstkreis Hauptnutzung

in3

Zwischennutzung

Oberhasli 1,050 140
Interlaken 1,370 500
Frutigen 480 50
Simmenthai 1,140 110
Thun 1,760 240
Emmenthal 3,170 630
Rüeggisberg 4,100 1,600
Bern 5,200 1,600
Burgdorf 3,550 1,060
Langenthal 1,800 750
Aarberg 3,540 1,060
Neuenstadt 2,740 560
Malleray 1,800 400
Münster 4,700 1,600
Delsberg 5,200 1,300
Laufen 1,900 300
Pruntrut 2,300 1,700

Kanton 45,800 13,600

2. Ueber den Ertrag der Staatswaldungen wird ein
besonderer Kontokorrent geführt, welchem der erzielte
Erlös zufällt und welcher die Rüst- und Verkaufskosten
zu bestreiten hat.

Aus diesem Kontokorrent wird der laufenden
Verwaltung jährlich der ihr zukommende normale Jahresertrag

abgeliefert, wogegen diese den entsprechenden
Teil der Rüst- und Verkaufskosten zu vergüten hat.

Der normale Jahresertrag wird berechnet durch
Multiplikation des Abgabesatzes mit dem jeweiligen
durchschnittlichen Holzpreise der letzten zehn Jahre. Die
rückzuerstattenden Rüst- und Verkaufskosten werden
ebenfalls auf Grund des Abgabesatzes berechnet.

3. Auch für die Wegbaukosten wird ein Kontokorrent
geführt. Der dafür ausgesetzte Kredit beträgt für das
Jahrzehnt Fr. 280,000 oder durchschnittlich jährlich
Fr. 28,000.

Der Kontokorrent wird für die jeweiligen Wegbaukosten

belastet und für die jährliche Kreditsumme
kreditiert; letztere wird der laufenden Verwaltung zur
Last geschrieben. Die Ausgabe im Kontokorrent darf
ohne besonderen Beschluss des Grossen Rates nie den
zweifachen Jahresdurchschnitt übersteigen.

4. Insofern der Grosse Rat nicht anders beschliesst,
soll im Jahre 1905 eine Hauptrevision des Wirtschaftsplanes

stattlinden.

Bern, den 4. November 1896.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

F. von Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Bericht und Anträge
der

Staatswirtschaftskommission
zum

Bericht über die Staatsverwaltung1
für das Jahr 1895.

(November 1896.)

Die Staatswirtschaftskommission hat in ihrer Sitzung
vom 14. August 1896 zur Prüfung des Staatsverwaltungs-
Berichts und der Staaterechnung pro 1895 folgende
Unterabteilungen gebildet:

Präsidialbericht
Inneres
Landwirtschaft und Forsten
Erziehung
Armenwesen
Bauwesen
Gemeinde- und Kirchenwesen
Polizei und Militär
Finanzen
Justiz

Herr Bühler.
Herren Schmid und Voisin.

» Bigler und Arm.
» Meyer und Scherz.
» Voisin und Arm.
» Leuch und Meyer.
» Marcuard u. Leuch.
» Scherz und Bühler.
» Marcuard u. Bigler.
» Bühler und Scherz.

Diese Unterabteilungen prüften die Geschäftsführung
der einzelnen Direktionen und erstatteten mündlichen und
schriftlichen Bericht an die Gesamtkommission, welche
ihrerseits in mehreren Plenarsitzungen die Berichte
entgegennahm und die definitive Redaktion der schriftlichen
Rapporte festsetzte.

I. Bericht des Begierungspräsidiums.

1. Die infolge der in unserem letztjährigen Bericht
gemachte Anregung betreffend Ersparnisse auf den Druckkosten

von der Regieruug angestellten Versuche scheinen
noch zu keinem befriedigenden Ziele geführt zu haben.

Wir erwarten, die Regierung werde ihre Bemühungen
nach dieser Richtung hin fortsetzen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1896.

2. Wir gewärtigen noch den Bericht der Regierung
über die von uns angeregte Frage, ob es sich nicht
empfehlen würde, das dem Amtsblatt als Beilage beigegebenc
Tagblatt des Grossen Rates in broschierter Form
herauszugeben.

3. Die Behandlung der Bau- und Domänengeschäfte
vor dem Grossen Rat nimmt infolge der doppelten mündlichen

Berichterstattung immer sehr viel Zeit in Anspruch.
Wir regen die Frage an, ob es nicht vorzuziehen wäre,
in Zukunft vor jeder Grossratssitzung den Mitgliedern des
Rates einen gedruckten, summarisch gehaltenen Vortrag
über alle zu behandelnden Bau- und Domänengeschäfte
mit den Anträgen der Regierung und der Staatewirtschaftskommission

zuzustellen und dagegen die mündliche
Berichterstattung, ähnlich wie bei den Strafnachlassgesuchen
und den Nachkrediten, auf das Allernotwendigste zu
beschränken.

II. Armenwesen.

Bezüglich der Unterstützungspflicht von Angehörigen,
die auf dem Etat der « Auswärtigen Armen » gestanden
hatten und dann in die Heimat zurückgenommen wurden,
schweben Administrativprozesse zwischen der Armendirektion

nnd einzelnen Gemeinden. Ein Entscheid ist noch
nicht gefällt worden. Das neue Armengesetz wird wohl
m diesem wichtigen und schwierigen Zweig der Armenpflege

die so lang gewünschten Verbesserungen einführen.
Die Mädchenanstalt zu Kehrsatz leidet seit Jahren an

Platzmangel. Wie wir vernehmen, wird beabsichtigt, den
61*
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immer fühlbarer werdenden Uebelstäuden durch Errichtung

einer zweiten Mädchenanstalt auf der unlängst vom
Staat angekauften Briittelenbad-Besitzung im Seeland
abzuhelfen.

Was die in Art. 107 der Staatsverfassung vorgesehenen
zwei Bettungsanstalten für den Jura anbetrifft, so kann
die Vorlage betreffend die Knabenanstalt in Sonvidier
bereits in der ordentlichen Herbstsession des Grossen
Rates behandelt werden; für die Jahre 1897/98 wird die
Errichtung der Rettungsanstalt für Mädchen in Aussicht
zu nehmen sein.

III. Gemeindewesen und Kirelienwesen.

a. Gemeindewesen.

Dieser Bericht giebt zu keiner besondern Bemerkung
Anlass und wird zur Genehmigung empfohlen.

b. Kirchenwesen.

Es ist zu bemerken, dass die Petitionen betreffend
Wiedereinsetzung von Geistlichen in Gemeinden des alten
und neuen Kantonsteils, von welchen in unsern letzten
Berichten die Rede war, im Berichtsjahr ihre Erledigung
noch nicht gefunden haben.

IV. Baudirektion.
a. Bauwesen.

Die Staatswirtschaftskommission hat mit Befriedigung
dem Verwaltungsbericht pro 1895 entnommen, dass in
der Vorschussrechnung die Vorschüsse für Strassen- und
Wasserbauten im Betrage von Fr. 613,632 ganz amortisiert

wurden, und der Stand der Verpflichtungen im
Bauwesen sich um Fr. 210,575. 80 reduziert hat.

b. Vermessungswesen.

Aus der Uebersicht des Standes der Vermessungsarbeiten

in den verschiedenen Amtsbezirken ergiebt sich,
dass eine grössere Zahl von Gemeinden mit den

Vermessungen noch nicht begonnen haben, trotzdem die
Termine, welche zur Vornahme der Vermessung denselben
gestellt wurden, bereits im Jahr 1882 abgelaufen sind.
Früher geltend gemachte Gründe für diese Verzögerung
sind dahingefallen. Wir erwarten daher, es werde der
Regierung auf gütlichem Wege gelingen, die rückständigen
Gemeinden zu veranlassen, die Vermessung ihrer Bezirke
baldigst in Angriff zu nehmen.

V. Justizdirektion.
Unter den fünf Gesetzesvorlagen, welche am 1. März

1896 vom Volke abgelehnt worden sind, findet sich auch
der dritte Entwurf eines Gesetzes liber die öffentlich-
rechtlichen Folgen (Ehrenfolgen) des Konkurses und der
fruchtlosen Pfändung. Da der durch unsere gegenwärtige
Gesetzgebung bedingte Zustand, wonach ein Konkursit bis
zur Aufhebung des Konkurses eventuell bis zu seinem
Lebensende in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit eingestellt
ist, während den fruchtlos ausgepfändeten Schuldner gar
keine Ehrenfolgen treffen, in einem geordneten Staatswesen

unmöglich auf die Dauer fortbestehen kann, hält
die Kommission dafür, der Grosse Rat werde sich der
Aufgabe nicht entziehen können, sich trotz der bisherigen

Misserfolge neuerdings mit diesem wichtigen Gegenstand
zu befassen. Die Kommission erklärt sich grundsätzlich
mit dem vom Justizdirektor in Aussicht genommenen
Verfahren einverstanden, wonach gleichzeitig zwei den
verschiedenen Richtungen Rechnung tragende Gesetzesentwürfe

ausgearbeitet und publiziert werden sollen. Der
Grosse Rat würde s. Z. zu entscheiden haben, welcher
der beiden Entwürfe zuerst in Beratung zu ziehen und
dem Volke vorzulegen sei.

Bezüglich der Ausführung des Art. 40 der Staatsverfassung

resp. Ausarbeitung eines Gesetzes betreffend
Einführung eines Verwaltungsgerichtes verweisen wir auf das

von uns gestellte Postulat. Die Hauptschwierigkeit in der
Ausführung des genannten Verfassungsartikels liegt in der
Festsetzung der diesem Gericht zuzuweisenden Kompetenzen.
Unmassgeblich halten wir dafür, es solle die Kompetenzfrage

grundsätzlich in der Weise gelöst werden, dass das

Verwaltungsgericht in allen denjenigen Verwaltungsstreitigkeiten
endgültig entscheidet, in denen der Staat selbst

Partei ist.
Die Arbeiten für die neue Gesetzessammlung, welche

nach verschiedenen Richtungen hin auf grosse Schwierigkeiten

stossen, gehen ihrem Abschluss entgegen.
Wir haben mit Befriedigung erfahren, dass die

Justizdirektion bemüht ist, mit Bezug auf die in einzelnen
Amtsbezirken immer noch unverhältnismässig hohe Zahl von
rückständigen Vogtsrechnungen die nötige Ordnung
herzustellen.

Obergericht und Generalprokurator.

Durch die kantonale Polizeidirektion ist uns mitgeteilt
worden, dass Widerhandlungen gegen das Bundesgesetz
vom 24. Juni 1892 über Patenttaxen der Handelsreisenden
in sehr vielen Fällen durch den kompetenten Polizeirichter
mit einer Busse von nur Fr. 20 bestraft werden, während
die Patentgebühr, deren Bezahlung sich der Fehlbare
entzogen hat, Fr. 150 beträgt. Bei einer solchen Recht-
sprechung, die entschieden nicht im Willen des Gesetzgebers

liegen kann, stellt sich ein Handelsreisender, der
sich den Vorschriften des Gesetzes nicht unterzieht und
infolgedessen vom Richter bestraft wird, finanziell ganz
wesentlich besser, als wenn er die gesetzliche Patentgebühr
bezahlen würde. Wir erwarten, es werde der Generalprokurator

dafür sorgen, dass in Zukunft gegen derartige Urteile
die Appellation erklärt werde.

YI. Direktion des Innern.

a. Abteilung Volkswirtschaft.

Wir haben in zwei Jahresberichten auf die unerledigte
Motion Reymond, betreffend Errichtung einer Handels-
und Gewerbekammer aufmerksam gemacht. Heute können
wir mitteilen, dass die von der Direktion des Innern
bestellte Kommission in jüngster Zeit die Angelegenheit in
Beratung gezogen hat und der Grosse Rat auf bezügliche
Vorlagen im Laufe des nächsten Jahres rechnen darf.

Der Sehnitzlerschule Brienz wurde von der Kommission,
bei Anlass einer Besichtigung der Verheerungen in Kienholz,

ein Besuch gemacht und haben die Leistungen
derselben volle Anerkennung gefunden. Die weitere
Entwicklung dieser Anstalt ist aber gehemmt dnreh mangelhafte
ungenügende Lokalien und ist ein Neubau dringend
notwendig. Der nachgesuchte Staatsbeitrag von 50 % der
auf ca. Fr. 26,000 devisierten Baukosten wird kaum
verweigert werden können.
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Mit Genugthuung heben wir hervor, dass inx Kanton
Bern die Haftpflichtfälle meist ohne Gerichtsentscheid
erledigt werden. Im Jahre 1893 ist nur eine und 1894
und 1895 gar keine gerichtliche Erledigung zu verzeigen.

b. Abteilung Gesundheitswesen.

Wir dürfen in unserem Bericht nicht unberührt lassen,
dass der Untersuchung von Lebensmitteln und Genussmitteln

von Seite der Gemeinden, der amtlichen Experten
und des Kantonschemikers alle Aufmerksamkeit geschenkt
wird, was sehr zu begrüssen ist.

Hie vor einem Jahre in Aussicht gestellte Vermehrung
der Staatsbetten bei den Bezirkskrankenanstalten hat noch
nicht stattgefunden und es muss hier betont werden, dass
diese Angelegenheit nicht lange mehr verschoben werden
darf.

Im Betrieb der neuen Irrenanstalt Münsingen zeigen
sich für den Anfang etwelche Ungleichheiten der Kosten,
gegenüber denjenigen der Waldau. Die Nahrungskosten
per Krankentag stehen in Münsingen '/x höher als in der
Waldau. Dass die gesamten Betriebskosten bei der neuen
weitläufigen Anlage höher steigen werden, war vorauszusehen.

VII. Erziehungsdirektion.

1. Die Staatswirtschaftskommission erklärt sich in Bezug

auf Ferien an der Hochschule mit dem Vorgehen der
Erziehungsdirektion einverstanden, nach welchem für die
einzelnen Fakultäten der Beginn und der Schluss der
Vorlesungen einheitlich festgesetzt uud auf geeignete Weise
bekannt gemacht werden soll.

2. Wir gewärtigen das Resultat der schwebenden
Unterhandlungen bezüglich der vermehrten Leistungen der
Stadt Bern an die Hochschule.

3. In seinem Bericht über die Mittelschulen für das

Schuljahr 1895/96 spricht sich Sekundarschulinspcktor
J. Landolt u. a. folgendermassen aus:

« Bei dieser Gelegenheit kann ich auch bezeugen,
« dass die Primarlehrer, welche aus Mangel an Sekundar-
« lelirern an die Mittelschule gezogen worden sind, beinahe
« ohne Ausnahme vorzügliches geleistet haben. Die Lehrer
« dagegen, welche ihre Bildung im Gymnasium und auf
« der Hochschule erhalten, müssen oft mehrere Jahre
« amten, um mit vieler Mühe endlich den richtigen Weg
« und die richtige Methode zu finden. Es fehlt offenbar
« an der Lehramtsschule eine Anleitung zur richtigen
« Methodik ».

Die Staatswirtschaftskommission beantragt, die Regierung,

bezw. die Erziehungsdirektion möchte untersuchen,
ob nicht eine Aenderung in der Organisation der
Lehramtsschule in dem Sinne vorzunehmen sei, dass in
Zukunft grösseres Gewicht auf die praktische Ausbildung
der Lehramtskandidaten im allgemeinen gelegt und dass
insbesondere dem Unterrichtsplan für die Mittelschulen
eine eingehendere Behandlung, namentlich mit Rücksicht
auf Stoffauswahl und Methodik, zu teil werde.

4. Es hat sich herausgestellt, dass die in § 81 des

neuen Primarschulgesetzes vorgesehenen Strafbestimmungen
nicht ausreichen, um ungehorsame und renitente
Fortbildungsschüler zur Ordnung zu zwingen. Es wird deshalb
der Wunsch ausgesprochen, die Regierung resp. die
Erziehungsdirektion möchte die Frage prüfen, ob nicht auf
Grundlage bereits bestehender Gesetzesbestimmungen
verschärfte Strafmittel eingeführt und in Anwendung gebracht

werden können, und hierüber eine bezügliche Vorlage
einbringen.

5. Die Bemühungen der Erziehungsdirektion für
Versorgung armer Schulkinder mit Nahrung und Kleidung
sind im Berichtsjahr neuerdings vom schönsten Erfolg
gekrönt worden. Die Kommission konstatiert mit Befriedigung,

dass laut statistischer Tabelle über 15,000 Kinder
bedacht und hiefür von Staat, Gemeinden, Gesellschaften
und Privaten rund Fr. 83,000 gespendet worden sind.
Mögen auch fernerhin die verdankenswerten Bestrebungen
der Direktion vom gleichen Erfolg begleitet werden und
das schöne und edle Werk in immer weitern Kreisen
Unterstützung und Anerkennung finden.

6. Zum Schlüsse sei erwähnt, dass seit der Einführung

des neuen Primarschulgesetzes und des Lehrmittelverlages,

welch' letzterer bereits ziemliche Dimensionen
angenommen hat, die Geschäfte auf der Erziehungsdirektion

erheblich zugenommen haben. Nichtsdestoweniger
haben sich die Delegierten der Kommission überzeugen
können, dass in der Verwaltung Ordnung herrscht und
dass die Geschäfte am Ende des Berichtsjahres bis auf
einige wenige erledigt waren.

VIII. Militärdirektion.
1. Der Regierungsrat wird eingeladen:

a. Die Frage zu untersuchen, ob die Stellung der Kreis-
kommandanten nicht so auszulegen sei, dass dieselben
ihre Zeit vor allem dem Amte zu widmen haben und
ob es nicht angezeigt sei, denselben gewisse Bureaustunden

vorzuschreiben, während welchen sie auf ihrem
Bureau zu treffen seien ;

b. ob die dem Kriegskommissariat und Zeughaus dermal
zur Verfügung stehenden Arbeitsräume den heutigen
Anforderungen, welche das Fabrikgesetz an derartige
Räume stellt, genügen oder ob dieselben nicht
vielmehr eine zweckentsprechende Ausdehnung erfahren
sollten ;

c. bei den Bundesbehörden dahin zu wirken, dass die
vom Bunde für den Unterhalt der gesamten
Armeebekleidung in Händen der Mannschaft und in den
Magazinen bezahlte Entschädigung von 10 °/o den
vom Kanton aufzuwendenden Auslagen entsprechend
in Zukunft auf 15 °/° erhöht werde (pag. 170 St.-
V.-B.), -und dem Grossen Rat seiner Zeit hierüber Bericht
und Antrag vorzulegen.

2. Die Militärdirektion wird eingeladen :

a. Die Dispensationen von den periodisch wiederkehrenden

Wiederholungskursen auf das Notwendigste
zu beschränken (ad pag. 141 des Staatsverw.-Ber ich ts) ;

b. in ihrem jährlichen Bericht jeweilen diejenigen Fälle
aufzuzählen, in welchen die kantonale Militärbehörde
eine von einem Offizier oder sonst hiezu kompetenten

militärischen Funktionär verhängte Strafe
aufgehoben hat, unter Anführung der Gründe, welche
diese Aufhebung veranlasst haben (vide pag. 141
des Staatsverwaltungsberichts).

3. In Bezug auf notwendige Reparaturen in der
Kaserne Beundenfeld und bezüglich der Anschaffung von
neuen eisernen Bettstellen und Leintüchern behält sich
die Staatswirtschaftskommission vor, bei Behandlung des

Budgets pro 1897 entsprechende Anträge zu stellen (ad

pag. 171 u. ff. Staatsverwaltungsbericht).
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IX. Direktion der Landwirtschaft und
der Forsten.

Der Bericht und die Verwaltung der Landwirtschaft
und der Forsten geben zu keinen Bemerkungen Anlass.
Es ist uns mitgeteilt worden, dass im Jura eine bessere
Aufsicht der Alpweiden nötig wäre. Die Regierungsstatthalter

sollten sich zur Pflicht machen, die Gemeinden
und Korporationen, welche solche Weiden besitzen, auf
Räumungsarbeiten aufmerksam zu machen. Da, wo solche

Mahnungen ergehen, soll es bedeutend besser stehen, als

da, wo man der Sache nicht die nötige Aufmerksamkeit
scheidet.

X. Polizeidirektion.

Der Regierungsrat wird eingeladen:

1. Eine Abänderung der bestehenden Vorschriften über
den Marktverkehr und den Gewerbebetrieb im Umherziehen

zu veranlassen, damit dem im Kanton Bern
dermalen existierenden Hausierunfug, über den man sich
Land auf Land ab beklagt, abgeholfen werden kann, und
über die von ihm zu diesem Zwecke getroffenen
Massnahmen dem Grossen Rat s. Z. Bericht zu erstatten.

2. Durch entsprechende Erhöhung des Budgetpostens
der Polizeidirektion III. C, 8. « Musterungs- und
Inspektionskosten », die Einführung von periodischen
Instruktionskursen zu ermöglichen, zu welchen jeweilen ein Teil
der stationierten kantonalen Polizeisoldaten vorübergehend
zusammengezogen und im Fahndungswesen für den Krimi-
nalpolizeidienst instruiert werden können.

XI. Finanzdirektion.
Kantonsbuchhalterei.

Das Dekret über die Organisation der Finanzverwaltung

vom 17. Dezember 1889 bezeichnet als Beamte der
Kantonsbuchhalterei: einen Kantonsbuchhalter und zwei
Revisoren. Bei dem grossen Umfang der durch dieses
Dekret der Kantonsbuchhalterei zugewiesenen Geschäfte
und der damit verbundenen grossen Verantwortung halten
wir es für durchaus notwendig, dein Kantonsbuchhalter
noch einen Adjunkten als eigentlichen Stellvertreter
beizugeben. Wh1 möchten die Regierung auf diesen Punkt
der Finanzverwaltung aufmerksam machen und sie
einladen, dem Grossen Rat eine bezügliche Vorlage zu
unterbreiten.

Hypothekarkasse.

Wie bekannt, wurde im letzten Jahr durch Beschluss
des Grossen Rates das Grundkapital der Hypothekarkasse
von 13 auf 20 Millionen erhöht. Seither kam die
Hypothekarkasse neuerdings in den Fall, die Staatskasse in
sehr erheblichem Masse in Anspruch zu nehmen, so dass
auf den heutigen Zeitpunkt trotz der Erhöhung des
Grundkapitals die Staatskasse gegenüber der Hypothekarkasse
wieder um circa 7 Millionen im Vorschusse ist. Wir
sind nun ganz bestimmt der Ansicht, es sollte der
Hypothekarkasse möglich sein, Mittel und Wege zu finden,
die Geldbedürfnisse zu decken, ohne die Staatskasse
fortwährend in so hohem Masse in Anspruch zu nehmen.
Wir laden die Regierung ein, bei der Verwaltung der

Hypothekarkasse in diesem Sinne die nötigen Schritte
zu thun.

Steuerverwaltung.

Die im obenerwähnten Dekret über die Organisation
der Finanzverwaltung vorgesehene Stelle eines Steuerverwalters

ist schon seit einigen Jahren unbesetzt. Wir halten
dafür, dieser Zustand dürfe nicht länger andauern und
laden deshalb die Regierung ein, die Reorganisation der
Steuerverwaltung in Aussicht zu nehmen und dem Grossen
Rat beförderlich die nötigen Vorlagen, welche namentlich

eine raschere und einfachere Erledigung der
Steuergeschäfte ermöglichen sollen, zu unterbreiten.

Salzhandlungsverwaltung.

Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Stellen
des Salzhandlungsverwalters nicht wieder besetzt worden ist.

XII. Staatsreclmung pro 1895.

Die Revision dieser Rechnung hat in gleicher Weise
wie in den früheren Jahren stattgefunden. Der dem
Grossen Rate vorgelegte Auszug wurde mit den
Visakontrollen verglichen und zahlreiche Stichproben unter
Beizug der nötigen Belege haben uns einen wertvollen
Einblick in die Verhandlungen des Staatshaushaltes
gegegeben. Nicht nur die gute Ordnung, welche in den
Buchungen stattfindet, muss uns befriedigen, wir können
heute konstatieren, dass das Schlussresultat der Rechnung
für das Jahr 1895 ein sehr günstiges war. Wh- heben
aus der Rechnung der laufenden Verwaltung hervor, dass
in 15 Rubriken, an deren Spitze die Staatskasse, die
Gebühren, die direkten Steuern und die Erbschaft- und die
Schenkungssteuer mit ganz beträchtlichen Summen
figurieren, zusammen Fr. 1,287,230. Ol Mehreinnahmen zu
verzeichnen sind. Davon gehen ab die Mindereinnahmen
am Ertrag des Alkoholmonopols Fr. 25,903. 08. Bleiben
Fr. 1,261,326. 93 mehr Einnahmen als im Voranschlag
in Aussicht genommen waren. Auf der andern Seite
wären die Gesamtausgaben um Fr. 169,288. 62 unter dem
Voranschlage geblieben und es hätte ein besseres
Rechnungsergebnis von Fr. 1,430,615. 35 gegeben, wenn nicht
der Regierungsrat am 26. April 1896 beschlossen hätte,
Fr. 575,000 für Amortisation von Bauvorschüssen zu
verwenden und Fr. 25,000 für ausserordentliche Ausgaben
der Erziehungsdirektion zu reservieren, um die zukünftigen
Staatsrechnungen zu entlasten. Wir zweifeln nicht, dass
der Grosse Rat durch Genehmigung dieser Rechnung
genannten Beschluss, welcher erlaubt, die Vorschussrechnung
um Fr. 1,033,784. 73 zu vermindern, gut heissen werde.

Ausser diesem Beschlüsse, welcher die Staatsrechnung
vom Jahre 1895 belastet, empfiehlt der Regierungsrat in
einer Separatvorlage vom 6. November 1896 eine Anzahl
von grösseren und kleineren Nachkreditbegehren, welche
genügend motiviert von unserer Seite im Prinzip nicht
beanstandet werden.

Wir müssen aber gleichwohl bemerken, dass sich in
diesen Vorlagen einige Fehler und Auslassungen
vorgefunden haben, welche hierorts richtig gestellt worden
müssen :

Unter Ziffer IV, « Militär », sollte der guten Ordnung
halber in Rubrik J. 2. b. ein Nachkredit für Korpsausrüstung

im Betrage von Fr. 369. 80 verlangt werden,
ferner unter
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Rubrik L. 3, « Kantonale Militäraufgebote », soll es
Fr. 9226. 78 heissen statt Fr. 7226. 78.

Unter Ziffer VI, « Erziehungsdirektion, B. 18, Anatomie
der Tierarzneischule», sollte Fr. 879.71 stehen statt
Fr. 879. 91.

Schliesslich unter Ziffer XXX, «Direkte Steuern»,
Rubrik C. 4 «Verschiedene Bezugskosten» ist irrtümlich
die Zahl Fr. 779. 15 aufgenommen worden statt Fr. 979. 15.

Endlich wäre zu empfehlen, dass der Bericht betreffend
die Nachkreditgesuche zu gleicher Zeit mit der
Staatsrechnung in die Hände derjenigen Mitglieder des Grossen
Rates gelangen würde, welche sich speziell mit der Prüfung
der Staatsrechnung abzugeben haben, auch sollte diese
Vorlage die Angabe von bereits bewilligten Nachkrediten
enthalten.

Der grosse Umsatz in Wertschriften, ersichtlich auf
Seite 80 und 81 der vorliegenden Staatsrechnung, welcher
laut schriftlicher Mitteilung der Regierung ohne ihr Wissen
und daher ohne ihre Genehmigung stattgefunden, hat die
Staatswirtschaftskommission bewogen, das nachstehende
Postulat aufzustellen.

Schlussanträge.

Die Staatswirtschaftskommission beantragt dem Grossen
Rat :

1. Es seien sowohl der Präsidialbericht als die Berichte
der einzelnen Direktionen pro 1895 zu genehmigen.

2. Es seien die von der Regierung in ihrem Bericht
vom 1. August und 6. November 1896 nachgesuchten

Nachkredite, in Berücksichtigung der von uns
angebrachten Berichtigungen, zu bewilligen.

3. Es sei der Staatsrechnung pro 1895 unter dem
üblichen Vorbehalt die Genehmigung zu erteilen.

Besondere Anträge (Postulate).

1. Der Regierungsrat wird eingeladen, in Ausführung
des Art. 40 der Staatsverfassung einen Gesetzesentwurf

über Einführung eines Verwaltungsgerichtes
auszuarbeiten und solchen dem Grossen Rat zur
Beratung vorzulegen.

2. Der Regierungsrat wird eingeladen, spätestens in
der künftigen Frühlingssession dem Grossen Rat
einen Dekretsentwurf zur Beratung vorzulegen, in
welchem in Ausführung des § 37, AI. 2 des
Gesetzes über die Finanzverwaltung vom 31. Juli 1872
und in Ergänzung des Dekretes vom 17. Dezember
1889 der Geschäftskreis, die innere Organisation
und die Kompetenzen der verschiedenen Organe der
Finanzverwaltung, namentlich bezüglich An- und
Verkauf und Verwaltung von Wertschriften, genau
normiert werden.

Bern, den 7. November 1896.

Namens der StaatswirtschaftsJcommission

der Präsident:

Biihler.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1896. 62



238 — JV« 26

Berichtigte Ausgabe.

Bericht und Anträge der Finanzdirektion

an den

Regierungs rat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

die Bewilligung' von Nachkrediten und Genehmigung

der Staatsrechnung pro 1895.

(November 1896.)

Herr Präsident!
Herren Regierungsräte

Gemäss der Ihnen vor bald drei Monaten vorgelegten

Staatsrechnung für das Jahr 1895 bestehen eine
Anzahl von Kreditüberschreitungen, für welche der
Grosse Rat die erforderlichen Nachkredite noch nicht
erteilt hat. Nachdem wir in den Besitz des notwendigen

Materials gelangt sind, beehren wir uns, Ihnen
zu Händen des Grossen Rates den nachfolgenden
Bericht zu erstatten und Anträge zu stellen, wonach
gleichzeitig mit der Verhandlung über die Genehmigung
der Staatsrechnung auch die nachträgliche Bewilligung
dieser Nachkredite erfolgen könnte.

Kreditüberschreitungen pro 1895.

I. Allgemeine Verwaltung.
Fr. Ct.

A. Grosser Rat, Tag- und Reisegelder,
Koimnissioiiskosten 8,491. 40

Der Budgetkredit beträgt Fr. 46,000,
es wurden aber in Wirklichkeit ausgegeben
Fr. 54,491. 40. Die Ueberschreitung ist die
Folge der vielen Kommissionssitzungen und
der durch das neue Grossratsreglement
verfügten Erhöhung der Taggelder und
Reisevergütungen der Mitglieder des Grossen
Rates.

B. Besoldungen der Regierungsrilte 555. —

Die Ueberschreitung hat ihren Grund in
dem der Witwe des im Januar 1895
verstorbenen Herrn Regierungsrats Eggli
bewilligten Fortbezug seiner Besoldung für
drei Monate.

Uebertrag 9,046. 40
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Fr. Ct.

Uebertrag 9,046. 40
C. Ratskredit 8,589. 51

Die Ueberschreitung von Fr. 8589. 51

rührt hauptsächlich her von einer Ausgabe
von Fr. 8000 für den Ankauf der für das
Staatsarehiv wertvollen Bibliothek des Hrn.
Dr. Hidber, Professor der Schweizergeschichte

(Beschluss des Regierungsrates
vom 26. September 1894), ferner einer
Anzahl gediegener wissenschaftlicher Werke
aus dem Nachlass des Herrn Regierungsrat

Eggli.

E. 4. Kanzlei- und Druckkosten 18,638. 94

Ausser der allgemeinen Ursache, dass mit
der Zunahme der Geschäfte die Ansprüche
an diesen Kredit immer grösser werdeu, hat
zu der Ueberschreitung desselben wesentlich
der Umstand beigetragen, dass im Jahr 1895
die Staatsverwaltungsberichte zweier Jahre,
1893 und 1894, zur Verrechnung und
Auszahlung gelangten.

Dazu kommt, dass seit dem Januar 1895
das Protokoll des Regierungsrates, sowie
die die Ratsbeschlüsse enthaltenden
Protokollauszüge zu Händen der Direktionen
und betreffenden Behörden und Beamten,
sowie der Beteiligten ebenfalls gedruckt
werden. Dies hat gleichfalls eine ganz
wesentliche Erhöhung der Druckkosten zur
Folge; anderseits ist aber dadurch für die
Kanzlei eine sehr erhebliche Erleichterung
und Vereinfachung eingetreten, so dass das
Angestellten-Personal vermindert werden
konnte, und die Ersparnis an Angestellten-
Besoldungen einige tausend Franken beträgt.

Trotz dieser die diesjährige Kreditüberschreitung

rechtfertigenden Gründe, sind wir
immer noch der Ansicht, dass wenn für die
Druckarbeiten des Staates ein anderes
System eingeführt würde, auf den Druckkosten

bedeutende Ersparnisse gemacht werden

könnten. Der Regierungsrat wird sich
demnächst mit dieser Frage beschäftigen. Ein
in dieser Richtung bereits gemachter Versuch
hat zwar nicht zum Ziele geführt, es wird aber
ohne Zweifel geschehen, wenn die richtigen
Mittel zur Anwendung gebracht werden.

F. 4. Deutsches Amtsblatt, Tagblatt
und Gesetzessammlung 3,974. 20

G. 4. Französisches Amtsblatt, Tagblatt
und Gesetzessammlung 605. 55

Die Kredite wurden überschritten in Folge
des grossen Umfanges des Tagblattes von
1894, dessen Erstellungskosten zum Teil
erst im Jahre 1895 zur Verrechnung
gelangten. Dazu kommt, dass auch der
umfangreiche Gesetzesband von 1894, dessen
Kosten zum Teil ebenfalls erst 1895 zur
Verrechnung gelangten, eine ziemlich grössere
Bogenzahl enthält, als die meisten frühern.

Uebertrag 40,854. 60

Kreditiibersehreitnngeii.

Fr. Ct.

Uebertrag 40,854. 60

H. 4. Bureaukosten der Regierungs¬
statthalter 971. 38

Die Mehrausgabe von Fr. 971. 38 ist
durch die Ausrüstung des neuen Bureaus
des zweiten Regierungsstatthalters von Bern
begründet.

J. 1. Besoldungen der Amtschreiber 1,710. —

Die Kreditüberschreitung von Fr. 1710
ist die Folge des vom Regierungsrate den
Witwen zweier Amtschreiber bewilligten
Sterbequartals.

J. 2. Besoldungen der Angestellten und
Bureaukosten der Amtschreiber 11,726. 35

Zur Begründung dieser Ueberschreitung
ist insbesondere anzuführen, dass auf Grundlage

des am 1. Juli 1895 in Kraft erwachsenen

Dekrets betreffend die direkte Besoldung

der Angestellten der Amts- und
Gerichtsschreibereien, Betreibungs- und
Konkursämter die Besoldungen der Angestellten
neu festgesetzt werden mussten. Diese
Neufestsetzung brachte eine namhafte Erhöhung
der bisherigen Besoldungen mit sich, die
namentlich eintreten musste mit Rücksicht
auf die im Dekret niedergelegten
Bestimmungen betreffend die Alterszulagen, das
Minimum der Besoldung etc.

Ueberdies zog das citierte Dekret auch
dadurch eine Mehrbelastung des Staates
nach sich, dass in demselben die Bestimmung

Eingang fand, dass der Staat im Falle
"von Militärdienst oder Krankheit eines
Angestellten die Kosten der Stellvertretung
übernehme.

Summa 55,262. 33

II. Gerichtsverwaltung.

A. 2. Obergericht; Entschädigungen
der Suppleanten 485. —

Diese Kreditüberschreitung rührt
insbesondere daher, dass eine Zeitlang zwei
Oberrichterstellen unbesetzt waren, und dass
während des betreffenden Zeitraumes
Suppleanten zugezogen werden mussten. Anderseits

erschöpften dann auch die Auslagen
für die Oberrichterbesoldungen den dafür
ausgesetzten Kredit nicht.

B. 3. Obergeriehtskanzlei ; Besoldungen
der Angestellten 503. 80

Diese Kreditüberschreitung hat ihren
Grund darin, dass durch Beschluss des
Obergerichts die Besoldungen zweier Angestellten

um zusammen Fr. 500 erhöht wurden.

Uebertrag 988. 80
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Uebertrag 988. 80

C. 2. Besoldungen der Vicegerichtspräsi-
denteii, des Polizeirichters und der
Untersuchungsrichter von Bern 375. —

Ursache derselben bildet die vom
Obergericht beschlossene Besoldungserhöhung für
den Vicegerichtspräsidenten und den
Untersuchungsrichter von Bern und zwar von je
Fr. 4500 auf Fr. 4800.

C. 4. Entschädigung der Amtsrichter
und Suppleanten 3,988. 85

Die Ausgaben wurden genau nach den
bestehenden gesetzlichen Vorschriften
berechnet, und es lag nicht in der Hand der
anweisenden Behörde, eine Ueberschreitung
des Kredites zu verhindern.

C. 5. Burcaukosten der Amtsgerichts-
präsidenten 2,126. 70

Die Gründe dieser Kreditüberschreitung
liegen in folgenden Umständen :

a. Infolge des am 1. August 1894 in Kraft
getretenen Dekrets betreffend einige Aen-
derungen in der Organisation der
Bezirksbehörden des Amtsbezirks Bern
musste der Staat für die Einrichtung der
Bureaux der neu kreierten Amtsstellen
und die Anschaffung des erforderlichen
Mobiliars besorgt sein. Es gelangten
aber die bezüglichen: Rechnungen für
das Untersuchungsrichteramt II Bern
erst im Februar 1895 zur Anweisung.

I. Das nämliche Dekret hatte im fernem
zur Folge, dass die Entschädigungen für
Bureaukosten der Gerichtspräsidenten,
des Vicegerichtspräsidenten, des
Polizeirichters und der Untersuchungsrichter
von Bern neu festgesetzt werden mussten.
Dies geschah durch das Obergericht am
29. September und 1, Dezember beides
1894 und zwar im Sinne einer Erhöhung
der Entschädigung gegenüber der
frühern, welcher Erhöhung im Budget pro
1895 nicht genügend Rechnung getragen
worden war.

D. 2. Gerichtsschreibereien ; Entschädi¬
gung für Angestellte n. Bureaukosten 4,994. 40

Hier gilt die gleiche Begründung wie
zu I. J. 2 hievor.

C. 3. Bureaukosten der Bezirks¬
prokuratoren 370. 10

Unter den Mehrausgaben figuriert ein
Posten von Fr. 181. 05, der vom Jahr 1894
herrührt und deshalb erst 1895 zur Anweisung

gelangen konnte, weil der betreffende
Bezirksprokurator die rechtzeitige Einreichung

der Rechnung versäumte.

Kreditflbersehreitungen.

Fr. Ct.

Uebertrag 12,843. 85

G. 5. Entschädigung der Betreibungs-
gehiilfen 13,348. 90

Dem über die budgetierte Summe hinaus
verausgabten Betrag kommt thatsächlich die
Bedeutung einer Kreditüberschreitung nicht
zu, indem die sämtlichen den Betreibungs-
gehülfen bezahlten Entschädigungen der
Staatskasse wieder haben zuliiessen müssen,
in der Weise, dass dafür von den
Betreibungsbeamten Gebührenmarken bezogen
und verwendet wurden.

G. 6. Betreibungsämter; Besoldung der
Angestellten und Bureaukosten 5,511. 20

Hier gelten die gleichen Bemerkungen,
die bei Posten I. J. 2 hievor gemacht wurden.

Summa 31,703. 95

lll.b Polizei.

A. 3. Burcaukosten 2,479. 70

Die Mehrausgabe rührt hauptsächlich her
von den erheblichen Kosten der Neuèinrich-
tung der Strafkontrolle. Die bisherige Art
der Führung der Strafkontrollen und
Strafmanuale war in der Folge der Zeit zu
schwerfällig und zeitraubend geworden,
und es würden sich diese Uebelstände
infolge der stetigen Vermehrung der
Kontrollen noch mehr geltend gemacht haben.
Es wurde daher das Bedürfnis einer
bessern Einrichtung immer mehr empfunden
und nach sorgfältiger Prüfung das auch
anderwärts angewendete System des casier
judiciaire mit Genehmigung des Regierungsrates

eingeführt. Hiefür musste ein grosser
Schrank mit verschiebbaren Abteilungen
und 25 alphabetischen, solid eingebundenen
Namensregistern angeschafft werden; zudem
war der Druck von verschiedenen Formularen

in erheblicher Auflage notwendig,
was alles bedeutende Kosten zur Folge
hatte.

B. 3. Falmdungs- und Einbringungskosten 665. 20

Hiezu haben zum Teil die Kosten der
Uebersetzung des Fahndungsblattes, zum
Teil die Erhöhung des Abonnementspreises
für den Allgemeinen Polizei-Anzeiger
Veranlassung gegeben.

Dem Angestellten der Polizeidirektion,
welcher bisher das Fahndungsblatt übersetzt

hatte, wurde die Leitung des Hausier-
patentbureau übertragen, infolgedessen er
sich mit dem Uebersetzen nicht mehr
befassen konnte. Letzteres wurde daraufhin

Uebertrag 12,843. 85 Uebertrag 3,144. 90
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Uebertrag 3,144. 90

von einem andern Angestellten und zwar
ausserhalb der Bureauzeit besorgt, wofür
derselbe eine billige Entschädigung erhielt.

C. 2. Sold der Landjäger 3,513. 15

Diese Ueberschreitung rührt davon her,
dass das Folizeicorps im Jahre 1895 einen
höhern Bestand hatte, als bei Aufstellung
des Voranschlages für dieses Jahr vorgesehen

war.

C. 7. Mietzinse 4,738. 45

Diese Ueberschreitung hat ihren Grund in
der im Jahr 1895 eingetretenen Erhöhung
der Mietzinse für Landjägerwohnungen
sowohl in Staatsgebäuden als in
Privatgebäuden. Einzig die Erhöhung der
Mietzinse für Wohnungen in Staatsgebäuden
belief sich auf die Summe von Fr. 4465, die
hinwieder als Einnahme in der Rubrik
XVI. A. 1 erscheint, also keine Belastung
der Staatskasse enthält.

C. 8. Musterung»- und Inspektionskosten 999. 80

Das im Laufe des Jahres 1894 erlassene
neue Dienstreglement für das Polizeicorps
schreibt den Divisions- und Sektionschefs
vermehrte Dienstkehren vor, womit eine
strengere Kontrolle der Landjägermannschaft

bezweckt sein soll. Durch die
vermehrten Dienstreisen entstanden dann auch
grössere Ausgaben.

Nach bestehender Vorschrift von 1869
wird den Unteroffizieren für die Dienstreise

täglich ein Tagessold ausgerichtet.
Da nun durch das neue Landjägergesetz
der Sold der Unteroffiziere um Rp. 50 per
Tag erhöht worden ist, so wird durch diese
Erhöhung auch der Kredit für Musterungs-
undlnspektionskosten entsprechendmehr
belastet als früher beim niedrigem Tagessolde.

Der Polizei-Inspektor nimmt vielfach
selbst Inspektionen der Landjägerposten
vor, was der frühere Chef des Corps nicht
mehr gethan hatte.

D. I.e. Gefängnisse. Mietzinse 3,545. —

D.2.c. Gefängnisse. Mietzinse 1,525. —
Diese Mehrausgaben rühren lediglich

her von der im Jahre 1895 eingetretenen
Erhöhung der an die Domänenverwaltung
zu bezahlenden Mietzinse, die daselbst als
vermehrte Einnahmen erscheinen, so dass
eine eigentliche Mehrausgabe nicht vorliegt.

E.l. Strafanstalt Tiiorberg 4,517. 92

Zu dieser Kreditüberschreitung haben
beigetragen: die gegenüber dem
Voranschlage höhern Ausgaben auf der Rubrik
«Verpflegung », die vom Regierungsrat
beschlossene Anschaffung des Eberhardt'schen

Uebertrag 21,984. 22

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

Uebertrag 21,984. 22

Feuerlöschmittels für Thorberg und für
Trachselwald, die Beschaffung von 100
neuen Wolldecken und der grössere
Verbrauch von Heizmaterial (Coaks, Steinkohlen
und Holz) infolge des langen Winters von
1894/95.

E. 2. Strafanstalt St. Johannsen 9,523. 33

Aus dem laut Budget für die Strafanstalt

St. Johannsen bestimmten Kredit wurden
die Ausgaben sowohl für diese Anstalt als
für die auf den 1. Mai 1895 dem Betriebe
übergebene Strafanstalt Witzwyl gedeckt.
Die innere Einrichtung der letzteren
erforderte naturgemäss viele Anschaffungen.
So z. B. mussten für die Einrichtung und
Möblierung der Zimmer, Zellen, Küche etc.
Fr. 6989. 85 verausgabt und ein Vorrat an
Bettzeug, Leibwäsche und dgl. mit einem
weitern Kostenaufwand von Fr. 4600
beschafft werden.

G.I. Kosten in Strafsachen. 4,456. 18

Die Ausgaben dieser Rubrik hatten von
jeher die Tendenz zur Steigerung, nicht
sowohl aus geschäftlichen Gründen, als
ebenso sehr wegen den vielseitigen
übertriebenen und missbräuchlichen Ansprüchen,
welche an die Justizkasse erhoben werden.
Diese Tendenz trat auch im Jahre 1895
stark zu Tage, und scheint die
Polizeidirektion nicht in der Lage gewesen zu
sein, derselben gegenüber eine Kreditüberschreitung

zu verhindern. Für die Zukunft
ist Besserung zu erhoffen, da von der
Polizeidirektion Massregeln getroffen sind,
um einer Reihe von Uebelständen bei
Anweisungen auf die Justizkasse entgegenzutreten.

G. 5. Polizeikosten der Begierungs-
stattlialter 1,680. 80

Die Ausgaben sind gegen die früheren
Jahre erheblich grösser, ohne dass ein
Grund dafür angegeben wird. Es ist der
Polizeidirektion zu empfehlen, dieser Rubrik
ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden und
unnötige Ausgaben möglichst zu verhindern.

G. 8. Ausserordentliche Polizeikosten
Dieselben betreffen Kosten der

Sicherheitspolizei, welche aus Anlass und infolge
der Ruhestörungen vom 19. Juni 1893 in Bern
entstanden und durch Beschluss des
Regierungsrates der Gemeinde Bern vergütet
worden sind, auf Rechnung der
ausserordentlichen Kredite, die der Grosse Rat
durch Schlussnahme vom 1. Juli 1893 dem
Regierungsrat bewilligt hatte. Es wurden
jene Fr. 1123. 50 anfänglich auf einer Vor-
schuss-Rubrik und erst im Jahr 1895 definitiv
in der Staatsrechnung verrechnet.

1,123. 50

Summa 38,768. 03

63*
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IV. Militär.

A. 3. Bureaukosten der Militärdirektion 2,501. 10

Die Mehrausgabe wurde notwendig
und vom Regierungsrate vorläufig bewilligt
infolge der durch die Landsturmübungen
und die vielen andern diesjährigen Militärkurse

der bernischen Truppen verursachten
Druckkosten u. s. w.

B. 6". Einkleidungs- und Organisations¬
kosten 190. 20

503. 22

1,415. —

F. 3. Betriebskosten der Kasernen¬
verwaltung

Die Ucberschreitung wird vom
Kriegskommissariat auf die besonders starken
Ansprüche, die das Jahr 1895 an den
Betrieb stellte, zurückgeführt.

G. 1. b. Taggelder derKreiskomniandanten
Die Mehrausgabe wird hauptsächlich

begründet damit, dass einem auf Ende Mai
entlassenen Bezirkskommandanten noch
rückständige Rechnungen aus den Jahren
1893 und 1894 bezahlt werden mussten.

G. 2. Bureaukosten derselben 203. 17

Von dem Gesammtkredit der Fr. 2000
beanspruche das Bureau des Kreiskommandos

Bern, Lokalmiete inbegriffen, einzig
Fr. 1200 bis Fr. 1300, so dass der Jahreskredit

überhaupt ungenügend sei.

G. 3. Besoldungen der Sektionselief's 277. 70

Es mussten aus der gleichen Ursache,
wie sub G. 1. b. eben bemerkt, Rückstände
aus den Jahren 1893 und 1894 bezahlt
werden.

IL Konfektion der Bekleidung und
Ausrüstung- 2,563. —

Das Deficit auf diesem Verwaltungszweig
soll veranlasst sein durch bedeutend

herabgesetzten Tarif für die Vergütung für
Rekrutenausrüstung seitens des eidgenössischen

Militärdepartements.
Für die Finanzdirektion sind keine

Gründe zu dieser Tarifherabsetzung ersichtlich,

zumal der Bund sich in einer Finanzlage

befindet, die es ihm wohl erlauben
würde, auf diesem Gebiete den Kantonen
gegenüber etwas weitherziger zu sein.

J. 6. Landsturmausrüstung
Die Verausgabung dieses Postens wurde

verursacht durch die Ausrüstung des
Landsturms in den Jahren 1892 und 1893 und
betrifft laut Mitteilung der Militärdirektion
solche Ausgaben, deren Rückerstattung vom
Bunde nicht bewirkt werden konnte, ob-
schou das Bundesgesetz vom 4. Dezember
1880 betreffend den Landsturm keine da-

6,772. 15
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Uebertrag 14,485. 54

herige Belastung der Kantone vorsieht,
sondern in Art. 8 ausdrücklich bestimmt,
dass die zur Vollziehung des Gesetzes
erforderlichen Geldmittel alljährlich durch die
Bundesversammlung zu bestimmen seien.
Da der Posten immer unerledigt auf der
betreffenden Vorschussrechnung stehen blieb,
so wurde die Militärdirektion aufgefordert,
für Liquidation desselben das Erforderliche
vorzukehren, worauf von ihr der Antrag auf
Bewilligung eines Nachkredites eingegangen
ist. Es ist dies das einzige Mittel, den Posten
definitiv zur Erledigung zu bringen.

L. 1. Schützen wesen
Betrifft einen vom Regierungsrat

bewilligten Extrakredit zum Zwecke einer
zur absoluten Notwendigkeit gewordeneu
Erweiterung des Schiessplatzes zu Oster-
mundigen.

3. Kantonale Militäranfgehote
Für die Militäraufgebote infolge des

Krawalles vom 19. Juni 1893 in Bern wurden
gestützt auf die vom Grossen Rate dem
Regierungsrate erteilten Vollmacht und
eröffneten Kredite Fr. 65,526. 57 ausgegeben,
wovon die im Jahr 1893 ausgegebenen
Fr. 56,299. 79 in der Staatsrechnung dieses
Jahres verrechnet, die im Jahre 1894 neu
hinzugekommenen Fr. 9226. 78 aber auf
der für diese Ausgaben eröffneten
Vorschussrechnung stehen blieben, weil die
Militärdirektion unterlassen hatte, zu definitiver

Verrechnung die Bewilligung eines
Nachkredites zu veranlassen. Die Verrechnung

hat nun pro 1895 stattgefunden, und
muss für dieses Jahr die Bewilligung eines
Nachkredites erfolgen.

4,200. —

7,226. 78

Summa 25,912. 32

VI. Erziehungsdirektion.

A. 2. Besoldungen der Angestellten 1,046. 75

Infolge Zunahme der Geschäfte, namentlich

wegen dem neuen Primarschulgesetz,
wurde die Anstellung eines dritten
Angestellten notwendig.

Ii. 4. Besoldung der Angestellten der
Hochschule 2,122. 35

Für die auf 1. Mai 1895 neu kreierte Stelle
eines Hochschulverwalters mit Fr. 3500 war
im Budget kein Kredit vorgesehen.

Ii. 5. c. Zoologisches Institut. Einricli-
tungskosten 3,264. 94

Dieses Institut wurde aus der ehemaligen

Blindenanstalt, wo es provisorisch

Uebertrag 14,485. 54 Uebertrag 6,444. 04
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untergebracht war, in das Gebäude der
alten Kavalleriekaserne verlegt. Die neue
Möblierung erforderte den oben ausgesetzten

Betrag, wofür im Budget kein Kredit
ausgesetzt war.

B. 18. a. Anatomie der Tierarzneiscliulc 879. 91

Bei Bezug der neuen Lokalitäten zeigte
sich die Notwendigkeit verschiedener
Anschaffungen, weil das Institut in den alten
ungenügenden Räumlichkeiten von
Lehrmitteln fast entblösst war und in diesem
Zustande mit Rücksicht auf den im Sommer

189ö in Bern abgehaltenen internationalen

Veterinärkongress nicht belassen
werden konnte. Der ordentliche Kredit
musste zu diesem Zwecke um obige Summe
überschritten werden.

C. 3. Gymnasien und Progymnasien 1,886. 80

C. 4. Sekundärschulen, Staatsbeiträge 2,186. 65

Infolge Errichtung neuer Klassen und
Erhöhung der Lehrerbesoldungen trat auch
eine Erhöhung der Staatsbeiträge ein und
zwar in einem Masse, dass die Budgetkredite

um die sub C. 3 und C. 4 genannten
Summen überschritten werden mussten.

Kreditiibersehreitiingen.

Fr. Ct.

Uebertrag 25,332. 10
F. 1. Taubstummenanstalt Miinehen-

buclisee 344. 75

Veranlasst durch die im Laufe des Jahres
erfolgte Erhöhung des Mietzinses an die
Domänenverwaltung von Fr. 4025 auf Fr. 5055.

J. Reserve für ausserordentliche
Ausgaben 25,000. —

Da die Ausgaben für die Einrichtung
des physiologischen Institutes dem Betrage
nach noch nicht festgesetzt waren, so konnten

dieselben in der Staatsrechnung pro
1895 nicht verrechnet werden. Um nun
diese Ausgaben nicht dem ohnedies stark
belasteten Rechnungsjahr 1896 zur Last
fallen zu lassen und mit Rücksicht auf das
günstige Resultat der laufenden Verwaltung
pro 1895 fand es der Regierungsrat für
angemessen, für diese Ausgabe sowohl,
wie für eine andere ausserordentliche
Ausgabe, nämlich den vom Regierungsrate
beschlossenen Beitrag an die Pestalozzifeier,
aus dem Einnahmenüberschuss von 1895
einen Betrag von Fr. 25,000 zu reservieren,
wofür nachträglich ein entsprechender
Kreditposten kreiert werden muss.

.Summa 50,676. 85

C. 6. Pensionen für Sekundarlehrer 2,418. 70

Es erfolgten im Laufe des Jahres drei
neue Pensionierungen, ein Abgang aber,
wie das Budget erwartet hatte, fand nicht.
statt. Die natürliche Folge davon war eine
Ueberschreitung des Budgetkredites.

D. 3. Leibgedinge für Primarlehrer. 6,863. 50

Im Budget sind Fr. 65,000 aufgenommen
worden, die wirklichen Ausgaben betrugen
aber Fr. 71,993. 50, weshalb obige
Ueberschreitung entstanden ist. Dieselbe erklärt
sich daraus, dass im Laufe des Jahres
vom Regierungsrat Fr. 10,000 für neue
Leibgedinge bewilligt wurden, wobei die
antragstellende Erziehungsdirektion von der Voraussetzung

ausging, dass einegenügende Anzahl
alter Leibgedinge frei werde, um eine
Kreditüberschreitung zu vermeiden. Diese Voraussetzung

ist aber nicht eingetroffen, denn es
sind den 29 neu bewilligten Leibgedingen
gegenüber nur 8 solche durch Absterben
der bisherigen Inhaber frei geworden.

D. 4. Geiueindeobcrschulen 4,662. 50

Der Budgetkredit war mit Fr. 6000
gegenüber 1894 gleich geblieben, obschon
nach § 74 des neuen Primarschulgesetzes
und infolge Errichtung einer Anzahl neuer
Schulen eine Mehrbelastung des Staates
eingetreten war. Obige Ueberschreitung des
Kredites war infolgedessen unvermeidlich.

Uebertrag 25,332. 10

VIII.a Armenwesen des ganzen Kantons.

A. 5. Armengesetz, Vorarbeiten 1,930. —
Um diese Summe ist der Kredit

überschritten worden, hauptsächlich veranlasst
durch den Druck des neuen Gesetzesentwurfes

mit Bericht.

B. 4. Rettungsanstalt Kehrsatz 453. 52

Der an die Domänenverwaltung zu
bezahlende Mietzins wurde um circa Fr. 600
erhöht.

C. Bezirksarmenanstalten 1,063. 25

Infolge Vermehrung der Zöglinge in
einzelnen Anstalten und dadurch veranlasste
Erhöhung der Beiträge ist die Kreditüberschreitung

eingetreten.

D. 1. Berufsstipendicn 3,007. 50

Die beständige Zunahme dieser Stipendien

und die grosse Zahl der von frühern
Bewilligungen her im Jahre 1895 fällig gewordenen

Beträge hat diese Ueberschreitung des
Kredites von Fr. 14,000 nothwendig gemacht.

Es dürfte die schon oft aufgeworfene
Frage, ob nicht ein Teil der alljährlich
mit Staatsunterstützung dem Handwerk
zugeführten jungen Leute der Landwirtschaft
erhalten werden sollte, was wohl im Interesse

vieler derselben liegen würde, einmal
ernsthaft geprüft werden.

Summa 6,454. 27
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VIII.b Armenwesen des alten Kantons.

A. 1. Beiträge an die Gemeinden. 3,834. 79

Dieser Ausfall soll laut Mitteilung der
Armendirektion daher rühren, dass die
Einnahmen an Hülfsmitteln, namentlich
Rückerstattungen und Verwandtenbeiträge,
spärlicher geflossen sind, als vorausgesehen war.

A. 2. Unterstützung auswärtiger
Notarmer 18,543. 35

Trotzdem der Budget-Kredit pro 1895
wieder um Fr. 10,000 erhöht worden war,
hat sich eine so bedeutende Kreditüberschreitung

ergeben.
Es ist höchste Zeit, dass durch die Armenreform

Ordnung geschaffen wird, denn sonst
entsteht aus diesem Teil der Armenpflege
eine wahre Finanzkalamität für den Staat.

B. 1. Verpfleg«iigsanstalt Frienisberg 1,571. —
Es genügt, daran zu erinnern, dass im

Verlaufe des Jahres die Weiberverpflegungsanstalt
Hindelbank nach Frienisberg

übergesiedelt ist, was vermehrte Ausgaben zur
Folge hatte. Ueberdies ist der Mietzins
an die Domänenverwaltung um Fr. 775
erhöht worden.

Summa 23,949. 14

IX. Direktion des Innern.

C. 8. Fach- und Gewerbeschulen 190.

C. 5. Hufbeschlaganstalt und
Hufschmiedekurse 175. 96

E. 2. Bureau- und Reisekosten des
Inspektors 189. 90

F. 2. b. Bureaukosten der Experten 101. 60

G. 1. Sanitätskollegium, Prüfungen 276. 25

Diese fünf Posten sind durch grössere
Leistungen seitens des Staates an
Handwerkerschulen, Kursen, Inspektionen etc.
als im Budget vorgesehen, verursacht
worden.

G. 2. Allgemeine Sanitätsvorkehren 713. 35

G. 8. Impfwesen 9,194. 80

Beide Ueber^chreitungen sind die Folge
der im Jahre 1894 aufgetretenen
Blatternepidemien, deren finanzielle Wirkungen
meistens erst im Jahre 1895 sich geltend
machten.

Für das Impfwesen wurde der Budgetkredit

von Fr. 5000 fast um das Doppelte
überschritten, was namentlich denjenigen

Uebertrag 10,841. 86

KreditHberscbreitnngen.
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Uebertrag 10,841. 86
nicht gefallen wird, welche den Nutzen
der Impfung bestreiten. Aber auch
Impffreunde müssen wünschen, dass die gute
Ordnung im Finanzwesen nicht durch
derartige enorme Inanspruchnahme der Staatskasse

und damit verbundene
Kreditüberschreitungen gestört werde.

K. Irrenanstalt Waldau 20,411. 34

Die Kosten der IrrenanstaltWaldau
übersteigen den Budgetkredit um Fr. 20,411. 34.
Unter den Ausgaben befinden sich jedoch
Fr. 6300 Einrichtungskosten des alten
Irrenhauses, wofür der Grosse Rat am 8. Oktober
1894 einen Extrakredit von Fr. 28,200
bewilligt hat. Von diesem Kredite sind in
1894 Fr. 10,300 und in 1895 Fr. 6300
zusammen Fr. 16,600 verwendet worden.
Die Kreditüberschreitung reduziert sich
demnach auf die Summe von Fr. 14,111. 34.
Diese Ueberschreitung betrifft zum grössten
Teil die Nahrung und die Verpflegung.
Die Kosten der Nahrung sind durch die
Einführung einer neuen Speiseordnung nicht
unbedeutend gewachsen. Unter den
Verpflegungskosten befinden sich Ausgaben
für Unterhalt und Verbesserung der
Gebäude. Zum kleineren Teile, nämlich für
einen Betrag von Fr. 2895, fällt die
Kreditüberschreitung auf die Erhöhung des
Mietzinses für die Gebäude des alten
Ausserkrankenhauses.

L. Irrenanstalt Münsingen 112,834. 78

Die Rechnung der Irrenanstalt Münsingen
übersteigt den Voranschlag von Fr. 80,000
um Fr. 112,834. 78. Es ist jedoch in
Betracht zu ziehen, dass im Voranschlage der
Mietzins für die Anstaltsgebäude für das
zweite Halbjahr 1895, für welchen die
Anstalt belastet worden ist, nicht berücksichtigt

worden ist. Dieser Mietzins beträgt
Fr. 44,320. Zieht man diese Summe von
der Kreditüberschreitung ab, so reduziert
sich dieselbe auf Fr. 68,514. 78, eine Summe,
welche immerhin ausserordentlich hoch
bleibt. Es kann keinem Zweifel
unterliegen, dass hier Ausgaben gemacht worden
sind, welche hätten vermieden oder wesentlich

reduziert werden können, und die
Verwaltung der Anstalt giebt dies in ihrem
Berichte auch ausdrücklich zu, bemerkt
aber, dass dieselben der folgenden Rechnung

zu gut kommen werden, was zum
Teil der Fall sein mag.

0.1. Hagelversicherung; Beitrag 2,403. 51

Die Mehrausgabe hängt von der
Zunahme der Versicherungen ab; dieselbe ist
teilweise durch höhern Bundesbeitrag
kompensiert, so dass als reine Mehrkosten für
den Staat Fr. 1216. 76 bleiben.

Summa 146,491. 49
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X. Bauwesen.
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XIII. Landwirtschaft.

C. 6. Pfrundloskauf
Infolge der vom Grossen Rate

genehmigten Pfrundloskaufverträge mit den
Kirchgemeinden Hochstetten und Wichtrach
wurden an Barentschädigungen bezahlt :

an Hochstetten Fr. 3500 und an Wichtrach
Fr. 12,600. Da im Budget eine Kredit-
Rubrik hiefür nicht existierte, so muss
nachträglich eine solche mit entsprechendem
Nachkredit kreiert werden.

16,100.

D. Neue Hochbauten
F. Neue Strassenbauten

G. Wasserbauten

Mit Rücksicht auf das günstige Ergebnis
der Rechnung der Laufenden Verwaltung
von 1895 hat der Regierungsrat nach dem
vom Grossen Rate gebilligten Vorgange
früherer Jahre eine Summe von Fr. 575,000
zur Amortisation von Bauvorschüssen zu
verwenden beschlossen. Durch obige Verteilung

dieser Summe werden die Vorschüsse
für neue Strassenbauten und für Wasserbauten

ganz getilgt und diejenigen für neue
Hochbauten um Fr. 141,695. 02 reduziert.

Summa 591,100. —

A. 3.

XI. Anleihen.

Verjährte Obligationen und
Coupons 315.

Es wurden 1895 Fr. 315 früher als
verjährt abgeschriebene und nun nachträglich
präsentierte Zinscoupons eingelöst, wofür
der Voranschlag keinen Kredit enthielt.

B. 1. Provisionen, Tränsport¬
kosten u.s. w. 26,872. 20

B. 2. Druckkosten, Publikations¬
kosten u. s. w. 222. 70

Die Mehrausgaben sub 2 und 3 sind
die Folge der Konversion des Anleihens
von 1887, das auf 30. Juni 1895 zurückbezahlt

worden ist.

B. 3. Kosten des Anleihens pro 1895 .425,000. —
Von den Kosten der Anleihenskonver-

sion von 1895 waren gemäss dem bezüglichen

Beschlüsse und Amortisationsplan
im Jahre 1895 Fr. 425,000 zu amortisieren.
Hiefür bestand kein Kredit, weil die
Konversion erst im Laufe des Jahres 1895
beschlossen und durchgeführt wurde. Durch
dieselbe fielen die Ausgabeposten des Budgets

für Verzinsung und Amortisation des
Anleihens von 1887 teilweise dahin, woraus
sich im ganzen eine Ersparnis über obige
Fr. 425,000 hinaus von Fr. 110,332.59 ergab.

Summa 452,409. 90

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1896,

E. Landwirtschaftliche Winterschule
Am 29. März 1895 beschloss der

Regierungsrat die Errichtung der im Gesetze
über die Organisation der landwirtschaftlichen

Schule vorgesehenen landwirtschaftlichen

Winterschule. Die Kosten betrügen
Fr. 4981. 14, die im Voranschläge nicht
vorgesehen werden konnten.

Summa

4,981. 14

4,981. 14

141,695. 02

.112,706. 18

.320,598. 80

B.

XVI. Domänen.

1. Kulturarbeiten und Verbesse¬

rungen 7,248. 10

Die Ueberschreitung dieses Kredites
wurde hauptsächlich veranlasst durch eine
der laufenden Verwaltung zur Last
gebrachte ausserordentliche Ausgabe von
nahezu Fr. 5000 für einen Wasserabtausch
zu Habstetten zum Zwecke der Verbesserung

der Wasserversorgung der Anstaltsdomäne

auf der Rütti. Im Uebrigen rührt
die Ueberschreitung her von vermehrten
Ausgaben für Kulturarbeiten, denen im
Budget nicht genügend Rechnung getragen
worden war, und die mehr als kompensiert
werden durch Mehreinnahmen auf der mit
diesem Posten in direkter Beziehung stehenden

Rubrik XVI. A. 6. Erlös von Produkten,
wo die Einnahmen fast das Doppelte der
auf Fr. 7000 budgetierten Summen betragen.

B. 2. Marchungen und Vermessungen
Diese Mehrausgabe wurde hauptsächlich

durch die als ausserordentliche Arbeit zu
betrachtende Vermarchung der alten Aare
zwischen Aàrbërg und Büren herbeigeführt.

B. 3. Aufsichtskosten
Diese Ueberschreitung ist eine Folge

von zwei Geschäften, welche prozessualische
Vorkehren nötig machten, und die eine
Ausgabe von, über Fr. 800 verursachten.

B. 5. Brandversicherungskosten
Bei der Budgetierung der

Brandversicherungskosten war der durch die
Vollendung der Irrenanstalt Münsingen
bedingten Höherschatzung dieser Gebäude
und den Zuschlägen der verschiedenen
Bezirks- und Gemeindebrandkassen nicht
genügend Rechnung getragen worden und
dies führte die Kreditüberschreitung herbei.

C. 1. Staatssteuern

Aehnlich verhält es sich mit der
Ueberschreitung des Kredites für die Staats-

1,107. 40

694. 50

1,291. 58

4,091. 97

Uebertrag 14,433. 55
64
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steuern. Der Voranschlag für das Jahr 1895
wurde zu einer Zeit entworfen, als die
neuen Grundsteuerschatzungen noch nicht
bekannt waren. Der Posten wurde gestützt
auf die bisherigen Rechnungsergehnisse
eingesetzt und reichte daher in der Folge
für die erhöhten Schätzungen nicht aus.
Zudem konnten wegen zu später Erstellung
der Grundsteuerregister pro 1894 und aus
andern Gründen die Staatssteuern für
verschiedene Gemeinden erst im Jahr 1895
zur Zahlung angewiesen werden.

Summa 14,433. 55

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

A. 3. Aufsieht«- und Bezugskosten (Jagd) 368. 90

B. 2. Aufsicht«- und Bezugskosten
(Fischerei) 1,409. 85

Diesen Mehrausgaben stehen erhebliche
Mehreinnahmen gegenüber und müssen als
unmittelbare Folgen derselben betrachtet
werden.

Summa 1,778. 75

Kreditüberschreitungen.
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XXX. Direkte Steuern.

ü. 3. Grnndstenerrcvision 8,697. 30

Viele Kosten der Grundsteuerrevision
von 1894 gelangten erst im Jahre 1895 zur
Anweisung, namentlich die Entschädigung
an eine Anzahl Gemeinden für Ausfertigung
der Grundsteuerregister.

G. 4. Verschiedene Bezugskosten 779. 15

Der Kredit von Fr. 3500 wurde um
diesen Betrag überschritten, weil gegen
eine grosse Zahl von Schuldnern im
Ausstande gebliebener Einkommensteuern
Betreibungsvorkehren erlassen wurden, die
dank dem gegenwärtigen Stand der
bezüglichen Gesetzgebung meistens zu keinem
andern Resultat führten, als dass der Fiskus

die Kosten an sich selbst tragen musste.

D. 3. Bureau- und Beisekostcu 1,906. 50

Als Nachwirkung der Grundsteuer-
schatzungsrevision waren Aushülfsarbeiten
notwendig, sowie Inspektionsarbeiten im
Jura, wo die mit Einführung des altberni-
schen Steuersystems verbundene Neuanlage
der betreffenden Register in verschiedenen
Gemeinden auf bedeutende Schwierigkeiten
stiess.

Summa 11,382. 95

Ausserden hievor behandelten Kreditüberschreitungen bestehen noch eine Anzahl andere, die jedoch so
selbstverständlich sind, dass dafür eine besondere Genehmigung nicht erforderlich scheint. Es sind Ausgaben für
Anteile der Gemeinden oder des Bundes an Einnahmen, welche den Voranschlag überschritten haben, wodurch
auch für die Ausgabe eine entsprechende Ueberschreitung entsteht, und die Ueberschreitung von Krediten
für Mietzinse infolge der Erhöhung von Mietzinsen von Staatsgebäuden wegen Erhöhung der Grundsteuer-
Schätzung oder wegen Hinzukommen von Neubauten. Ferner bestehen noch Ueberschreitungen von Krediten
von Betriebs- und Verwältungskosten der Hypothekarkasse, der Kantonalbank und der Salzhandlung, welche

jedoch durch Mehreinnahmen kompensiert erscheinen. Endlich ist noch zu erwähnen, dass in die
Kantonalbankreserve Fr. 60,000 statt Fr. 20,000, wie im Voranschlag vorgesehen war, eingelegt wurden, indem das

Rechnungsergebnis der Kantonalbank diese höhere Quote verlangte.

*
* *

Wir beantragen folgenden

Beschlussesentwurf.

1. Dem Grossen Rate wird beantragt, die Kreditüberschreitungen für das Jahr 1895, wie sie in
vorstehendem Berichte angegeben sind, zu genehmigen und demgemäss folgende Nachkredite für das Jahr 1895

zu bewilligen:
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I. Allgemeine Verwaltung Fr. 55,262. 33

II. Gerichtsverwaltung » 31,703. 95

IIIb. Polizei » 38,768. 03

IV. Militär » 25,912. 32

VI. Ersiehung » 50,676. 85

VIIIa. Armenwesen des ganzen Kantons » 6,454. 27

VIIIo. Armenwesen des alten Kantons » 23,949. 14

IX. Volkswirtschaft und Gesundheitswesen » 146,491. 49

X. Bauwesen » 591,100. —
XI. Anleihen » 452,409. 90

XIII. Landwirtschaft » 4,981. 14

XVI. Domänen » 14,433. 55

XXII. Jagd, Fischerei und Berghau » 1,778. 75

XXX. Direkte Steuern » 11,382. 95

Zusammen Fr. 1,455,304. 67

2. Dem Grossen Kate wird ferner beantragt, er möchte der Staatsrechnung für das Jahr 1895 die
Genehmigung erteilen.

Mit Hochachtung!

Bern, den 1. August 1896.
Der Finanzdirektor:

Schenrer.

Vom Kegierungsrat in neuer Redaktion genehmigt und in Aufhebung des Beschlusses vom 26. September
1896 an den Grossen Rat gewiesen.

Bern, den 6. November 1896.

Im Namen des Begierungsrates

der Präsident
F. von Wattenwyl.
der Staatsschreiber

Kistler.
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Strafnachlassgesuche.

(November 1896.)

1. Nobel, Augustine, von Liegsdorf, Elsass,
nunmehrige Ehefrau des François Gerber von Niederlarg,
Elsass, welche am 9. Januar 1896 vom korrektioneilen
Richter von Pruntrut wegen Konkubinats zu fünf Tagen
Gefangenschaft verurteilt worden ist, sucht unter
Hinweisung auf ihre seitherige Verheiratung um Erlass
ihrer Strafe nach. Gerher hat seine, durch das nämliche

Urteil erhaltene Strafe verbüsst. Da die That-
sache, dass die beiden sich am 11. Juni 1896 zu Saint
Dizier in Frankreich verheiratet haben, durch den
vorgelegten Ehescljein nachgewiesen und das vorliegende
Gesuch vom Regierungsstatthalter von Delsberg
empfohlen ist, so hat der Regierungsrat mit Rücksicht auf
die in solchen Fällen übliche Praxis beschlossen,
dasselbe ebenfalls zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.
» der Bittschriftenkommission : id.

3. Schneeberger, Karl Abraham, von Orpund, Sattler,
geboren 1858, welcher am 20. Mai 1896 vom
korrektioneilen Richter von Thun wegen Diebstahl, Betrug
und Widerhandlung gegen polizeiliche Vorschriften
betreffend die Hundetaxe und Verhinderung von Unglücksfällen

zu 25 Tagen Gefängnis, Fr. 27 Busse und zur
Bezahlung von Fr. 158. 45 Kosten an den Staat
verurteilt wurde, sucht um Begnadigung nach, damit seine
Familie nicht in Not gerate während seiner Strafhaft.
Nach den Akten ist Schneeberger dem Trünke ergeben
und schon vorbestraft, indem er unterm 4. April dieses
Jahres von der Polizeikammer wegen Betrugs mit 15

Tagen Gefängnis bestraft wurde und auch im Kanton
Neuenburg unter zwei Malen wegen Prellerei zu
mehrmonatlichem Gefängnis verurteilt worden ist. Diese
Thatsachen sind nicht geeignet, den Schneeberger zum
Strafnachlass zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
> der Bittschriftenkommission: id.

2. Joliat, Joseph, von Courtételle, Schalenmacher,
in Pruntrut, geboren 1854, der wegen Nichtbezahlung
der Gemeindesteuern für die Jahre 1892 und 1893 mit
dem Wirtshausverbot belegt wurde und wegen Ueber-
tretung dieses Verbots am 9. Juli 1896 vom Polizeirichter

von Pruntrut zu fünf Tagen Gefängnis verurteilt
wurde, sucht um Erlass dieser Strafe nach, unter
Vorlegung der Quittungen, wonach er seither nicht nur
jene rückständigen Steuerbeträge, wegen denen das
Wirtshausverbot über ihn verhängt worden, sondern
auch diejenigen für die Jahre 1894 und 1895 bezahlt hat.
Er fügt bei, er habe die Zahlung nicht eher leisten
können, da sein Arbeitslohn kaum für seinen Unterhalt
genüge. Das Gesuch ist vom Regierungsstatthalter
empfohlen. Mit Rücksicht hierauf und da den Akten sonst
nichts Nachteiliges über Joliat zu entnehmen ist, hat
der Regierungsrat beschlossen, dessen Strafnachlassgesuch

ebenfalls zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.
» der Bittschriftenkommission: id.

4. Caillet, Joseph, von Alle, geboren 1870, wurde
am 16. April 1886 von den Assisen des Jura, unter
Ausschluss mildernder Umstände, wegen Raubmord zu
zwölf Jahren Enthaltung verurteilt. Ein von ihm im
Jahre 1894 eingereichtes Begnadigungsgesuch wurde
durch Schlussnahme des Grossen Rates vom 19.
Dezember 1894 abgewiesen. Caillet sucht nun neuerdings
um Begnadigung nach. Er verbüsst seine Strafe in der
Strafanstalt Thorberg und wird solche mit dem 16. April
1898 vollenden. Was den Thatbestand des Verbrechens
betrifft, so sei kurz erwähnt, dass Caillet am 2. Januar
1886 nachmittags in der Nähe der von Pruntrut nach
Alle führenden Strasse einen vierzehnjährigen Knaben
von Miécourt auf schauderhafte Weise ermordete, um
sich einen Geldbetrag von Fr. 100 anzueignen, den der
fragliche Knabe im Auftrag seines Vaters an jenem
Tage in Pruntrut geholt hatte. Der Stiefvater Caillets,
Mathieu Miserez von Lajoux, war als Anstifter und
Mitthäter zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt
worden, obschon er alle und jede Beteilung am
Verbrechen bestritten hatte ; er starb jedoch schon im
folgenden Jahre in der Strafanstalt, bevor über sein
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Revisionsgesuch, das er gestützt auf das ihn von jeder
Mitschuld entlastende Geständnis, das Caillet unmittelbar

nach der Verurteilung ablegte, entschieden war.
Caillet macht für sein neues Begnadigungsgesuch im
wesentlichen geltend, er sei zur Zeit der That noch zu
jung gewesen, als dass er sich einen gehörigen Begriff
von derselben hätte machen können; es sei das
Maximum der Strafe gegen ihn ausgesprochen worden ;
er werde sein Verbrechen durch ein musterhaftes
Betragen zu sühnen suchen. Caillet hätte die Absicht,
nach Südamerika zu seinen dort wohnhaften Schwestern

auszuwandern. Der Verwalter der Strafanstalt
empfiehlt den Caillet zu einem mässigen Nachlass.
Nach seinem Zeugnisse ist Caillet, der in der Anstalt
den Schneiderberuf erlernt hat, ein guter, fleissiger und
stiller Arbeiter, und ausser den drei Entweichungen, die
er im Laufe der Enthaltung versucht hat, zuletzt im
Jahre 1895, und eines Diebstahls zum Nachteile der
Anstalt, ist sein Betragen ein sehr gutes gewesen. Der
Gefängnisinspektor beantragt Erlass des Zwölftels, der
mit dem 16. April nächstkünftig eintreten würde In
der Begründung des Abweisungsantrages zum früheren
Gesuche ist der Regierungsrat von der Ansicht
ausgegangen, dass die nachgesuchte Begnadigung für das
im vorliegenden Falle begangene Verbrechen, dessen
unglückliches Opfer nach dem Bericht des ärztlichen
Experten nicht weniger als sechsunddreissig Messerstiche

empfangen hatte, verfrüht sei; auch würde sie
von der Bevölkerung, welche mit den Verumständungen
der grauenhaften That bekannt ist, nicht günstig
aufgenommen werden. Ferner erschien es unzulässig, die
Begnadigung zum Zwecke der Auswanderung
auszusprechen, indem besorgt werden müsste, dass der
betreffende überseeische Staat gegen eine derartige
Absicht eines Verbrechers sich verwahren und denselben
zurückweisen würde. Ein weiterer Grund sodann, der
für die Abweisung spreche, liege in den Entweichungen
des Caillet aus der Strafanstalt. Wenn sie ihm
nachgesehen würden und er trotz denselben Nachlass der
Strafe erhielte, so wäre zu befürchten, dass dieser
Vorgang einen schädigenden Einfluss auf die Disziplin der
Strafanstalt ausüben würde. Diese gleichen Erwägungen
führen den Regierungsrat dazu, auch das vorliegende
neue Begnadigungsgesuch in abweisendem Sinne zu
begutachten. Da die bedingte Entlassung gesetzlich
nicht geordnet ist, so wird auf das von Caillet diesfalls

eventuell gestellte Gesuch nicht eingetreten.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

5. Liechti, Karl, von Landiswyl, Wirt in Frieswyl,
welcher am 25 Mai 1896 vom Polizeirichter von
Aarberg wegen Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz
zu einer Geldbusse von Fr. 50 zur Nachzahlung einer
Patentgebühr von Fr. 10 und zu den Kosten im Betrage
von Fr. 4. 60 verurteilt wurde, stellt das Gesuch, es
möchte die gegen ihn ausgesprochene Busse ganz oder
doch teilweise erlassen werden. Liechti hat am letzten
Auffahrtstage auf Ansuchen einer Anzahl Personen auf
der Frieswylhöhe gewirtet, ohne im Besitze der hiezu
nötigen Bewilligung gewesen zu sein. Er behauptet,
aus Unkenntnis des Gesetzes gefehlt zu haben, da er

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1896.

damals noch Neuling im Wirtschaftsgewerbe gewesen
sei. Sein Einkommen reiche kaum hin, seine Familie
zu erhalten. Der Regierungsrat ist der Ansicht, ein
patentierter Wirt könne sich mit Unkenntnis des
Wirtschaftsgesetzes nicht entschuldigen. Anch hält er dafür,
es hätten die betreffenden Personen ihre Trinkbedürfnisse

in der nahegelegenen Wirtschaft in Frieswyl
befriedigen können. Wenn derartige Uebertretungen,
wie vorliegend, straflos ausgingen, so käme es dazu,
dass die bezüglichen, im Interesse der öffentlichen
Ordnung aufgestellten Vorschriften allgemein nicht mehr
beachtet würden. In Anbetracht der beschränkten
Erwerbsverhältnisse des Gesuchstellers hingegen und da
keine Vorstrafen vorliegen, wird ein teilweiser Nachlass
der Busse empfohlen.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der
Busse auf Fr. 10.

» der Bittschriftenkommission : id.

6. Christen, Fritz, von Rumendingen, Wirt im Rutz-
wylbad, Gemeinde Ersigen, welcher am 12. Mai 1896
vom Polizeirichter von Burgdorf wegen Widerhandlung
gegen das Wirtschaftsgesetz zu einer Geldbusse von
Fr. 50, zur Nachzahlung einer Patentgebühr von Fr. 10
und zu den Kosten im Betrage von Fr. 3. 70 verurteilt
wurde, stellt das Gesuch, es möchte ihm die auferlegte
Busse, wenn nicht ganz, so doch zum Teil erlassen
werden. Christen hat die bestrafte Widerhandlung
dadurch begangen, dass er die anlässlich eines militärischen

Ausmarsches in Rumeudingen kantonierten Truppen,

wo sich keine Wirtschaft befindet, mit Getränken
bewirtet hatte, ohne die Bewilligung dazu gehabt zu
haben. Ein zweiter Wirt aus Ersigen, mit dem Christen
sich wegen der Bewirtung der Truppen verständigt,
hatte den Auftrag, für die gemeinschaftliche Bewilligung
zu sorgen, solche aber auf telephonischem Wege nur
für sich ausgewirkt. In der Motivierung des Urteils
bemerkt der Richter, dass die Umstände es rechfertigen,
nur das Minimum der angedrohten Busse zu erkennen,
es sei aber auch das Minimum hoch im Verhältnis zum
Verschulden des Christen. Das Gesuch ist vom
betreffenden Truppenkommandant empfohlen mit dem
Bemerken, dass er mit der Bewirtung der Truppen durch
die beiden Wirte einverstanden gewesen, da in Rumendingen

keine Wirtschaft sei. Auch der Regierungsstatthalter

empfiehlt das Gesuch zu teilweiser Berücksichtigung.

Wiewohl der Regierungsrat der Ansicht ist, dass
der Gesuchsteller nicht zu entschuldigen sei, dass er
nicht selber für die Bewilligung gesorgt hat, so ist er
unter den obwaltenden Umständen doch damit
einverstanden, dass die ausgesprochene Busse in diesem Falle
zu hoch und deshalb ihre Herabsetzung gerechtfertigt

sei.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der
Busse auf Fr. 5.

» der Bittschriftenkommission : id.
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7. Wyss, Christian, Kutscher, von und in Wilders-
wyl, geboren 1854, verheiratet, Vater von acht Kindern,
wurde am 19. Mai 1896 von den Assisen des ersten
Geschwornenbezirks von der gegen ihn erhobenen
Anklage auf Notzucht, die derselbe am Morgen des 16. März
1896 an der Elisabeth Balmcr, geboren 1875, begangen
haben sollte, freigesprochen, dagegen des gewaltsamen
Angriffs auf die Schamhaftigkeit gegenüber der
genannten jungen Weibsperson, unter Zulassung mildernder

Umstände schuldig erklärt und demgemäss zu sechs
Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in drei Monate
Einzelhaft, verurteilt. Wyss stellt zu Händen des Grossen
Rates das Gesuch, es möchte die über ihn verhängte
Einzelhaftstrafe ganz oder doch teilweise erlassen werden.

Er sucht in der eingereichten Bittschrift
ausführlich darzuthun, dass seine Verurteilung wegen
gewaltsamen Angriffs auf die Schamhaftigkeit mit den
Behauptungen der Elisabeth Balmer, die auf Notzucht
geklagt habe, in direktem Widerspruch stehe und
insofern das Verdikt der Geschwornen, welches ihn des
erstem Vergehens schuldig erklärte, verfehlt sei. Des
weitern stützt Wyss sein Gesuch auf seinen guten
Leumund, seine bisherige Straflosigkeit und besonders
auf seine Familienverhältnisse, indem die Aushaltung

der Strafe für seine zahlreiche Familie grosse
Nachteile im Gefolge haben würde. Der Regierungsrat
sieht sich nicht im Falle, das vorliegende Gesuch zu
empfehlen. Abgesehen von der Natur der bestraften
Handlung, die schon gegen die Begnadigung spricht,
liegt kein Grund vor, die Richtigkeit des von den
Geschwornen, gestützt auf das Ergebnis der mündlichen
Hauptverha*ndlung ausgefällten, den Wyss des gewaltsamen

Angriffs auf die Schamhaftigkeit schuldig
erklärenden Wahrspruches in Zweifel zu ziehen. Hätte
die Kriminalkammer die Ueberzeugung gehabt, dass
die Geschwornen sich mit der Schuldigerklärung des
Wyss im Irrtum befänden, so würde sie ohne Zweifel
gemäss Art. 442 St. V. die Sache an ein neues Ge-
schwornengericht verwiesen, oder nach Art. 557 St. V.
von Amtes wegen seine Begnadigung empfohlen haben.
Dass die Strafe unter den obwaltenden Umständen zu
hoch sei, kann im Hinblick auf die in Art. 171 St. G. B.
enthaltenen Strafnorm, wonach das Vergehen des
gewaltsamen Angriffs gegen die Schamhaftigkeit mit
Korrektionshaus bis zu sechs Jahren bestraft wird, mit
welcher Strafe Einsteilung in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit bis zu fünf Jahren verbunden werden kann,
um so weniger gefunden werden, da das Gericht von
der Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit
Umgang genommen hat, offenbar aus dem Grunde, ihm
die Ausübung des Kutschergewerbes nicht unmöglich
zu machen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

8. Buchwalder, Léonard, von Cornol, geboren 1843,
Uhrenfabrikant und gewesener Teilhaber an dem
aufgelösten Uhrenfabrikationsgeschäfte Buchwalder, Bietry
& Cle in Pruntrut, wurde am 28. April 1896 von den
Assisen des fünften Geschwornenbezirks, wegen
Unterschlagung begangen an Geldern, die er für Rechnung
der aufgelösten Firma in Belgien einkassiert und in

seinem Nutzen verwendet hatte, zu einem Jahr Zuchthaus,

abzüglich ein Monat Untersuchungshaft, und der
Rest umgewandelt in elf Monate Korrektionshaus
verurteilt. Buchwalder, der seiner Zeit in günstigen
Verhältnissen stand, eine ehrenhafte Vergangenheit hinter
sich hatte und bei dem aufgelösten Uhrenfabrikationsgeschäfte

sein ganzes Vermögen von circa Fr. 70,000
einbüsste, hat zu Händen des Grossen Rates die
vorliegende Bittschrift eingereicht, worin er unter
ausführlicher Darlegung der Umstände und Verhältnisse,
unter denen das fragliche Uhrenfabrikationsgeschäft
gegründet worden und nach kurzer Zeit in Liquidation
geriet, nachzuweisen sucht, dass die gegen ihn
ausgesprochene Strafe zu hart sei. Er stellt das Gesuch,
es möchte ihm der Rest der Strafe nachgelassen werden.

Das Gesuch ist von 151 Bürgern der Gemeinde
Cornol, sowie von der dortigen Gemeindebehörde,
welche dem Buchwalder das beste Zeugnis geben,
angelegentlich empfohlen. Desgleichen von neun Geschwornen,

die bei der Ausfüllung des der Verurteilung zu
Grunde liegenden Wahrspruches mitwirkten. Mit Rücksicht

auf diese Empfehlungen, sowie der straflosen
Vergangenheit des Buchwalder und ferner in Berücksichtigung

seiner guten Aufführung in der Strafanstalt und
endlich des Umstandes, dass er bei dem aufgelösten
Uhrenfabrikationgeschäft, zu dessen Nachteil er die
Unterschlagung beging, selber sein eigenes ansehnliches

Vermögen einbüsste, hat der Regierungsrat
beschlossen den Petenten zum Nachlass des letzten
Drittels seiner elfmonatlichen Korrektionshausstrafe zu
empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass des letzten
Drittels der
Korrektionshausstrafe.

» der Bittschriftenkommission : id.

9. Brand, Diethelm, von Ursenbach, früher
Uhrenmacher, nun Schreibmaterialhändler in Langenthal,
geboren 1853, welcher am 29. Mai 1896 vom Polizeirichter

von Aarwangen wegen Widerhandlung gegen
das Bundesgesetz betreffend die Patenttaxen der
schweizerischen Handelsreisenden vom 24. Juni 1892 zu einer
Geldbusse von Fr. 100 nebst Kosten verurteilt wurde,
sucht bei dem Grossen Rate um Erlass dieser Busse
nach, wesentlich darauf gestützt, dass er die Tragweite
der bezüglichen Gesetzesvorschriften nicht gekannt und
als unbemittelter Familienvater mit geringem täglichen
Erwerb nicht im stände sei, solche zu bezahlen. Da
die Verurteilung des Brand auf Grund eines
Bundesgesetzes stattgefunden, so stellte sich die Frage, ob sein
Begnadigungsgesuch der Bundesversammlung
einzureichen sei. Das eidgenössische Handelsdepartement
hat jedoch diese Frage verneint, unter folgender
Begründung: In den Erwägungen des Richters sei fest
gestellt, dass dem Verurteilten eine taxfreie Ausweiskarte

zur Aufnahme von Bestellungen von
Schreibmaterialien ausgestellt wurde und dass er bei seinem
Aufenthalte in Roggwyl am 16. April 1896 drei Taschen-
und zwei Weckeruhren bei sich führte, von denen
derselbe eine Taschen- und eine Weckeruhr einem Lehrer
verkaufte, sie dem Käufer sofort übergab, und dass
er überdies einem Wirte eine andere Taschenuhr feilbot.
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Unter Berufung auf Art. 2 des Bundesgesetzes
betreffend Patenttaxen der Handelsreisenden habe nun
der Richter angenommen, Brand hätte, um solche
Geschäfte abschließen zu können, im Besitze einer tax-
pflichtig-roten Ausweiskarte sein sollen und, da dies
nicht der Fall gewesen, ihn zu einer Geldbusse von
Fr. 100 nebst Kosten verurteilt. Vom Standpunkte des
erwähnten Bundesgesetzes aus sei jedoch die Beurteilung

der vorliegenden thatsächlichen Verhältnisse eine
nicht zutreffende, da Brand Uhren zur sofortigen Ueber-
gabe an den Käufer bei sich getragen und auch einige
davon wirklich verkauft habe, so habe er einen
Hausierhandel mit Uhren betrieben. Nach Art. 9 des
mehrerwähnten Bundesgesetzes sei dieses, bezw. die
Gesetzgebung über das Feilbieten von Waren im Umherziehen

Sache der Kantone. Der Richter hätte daher
untersuchen sollen, ob Brand an der Hand des
kantonalen Gesetzes betreffend den Hausierhandel zum
Verkauf von Uhren berechtigt gewesen sei und ihn
eventuell wegen Uebertretung jenes Gesetzes bestrafen
sollen. Da nach dem Gesagten ein Verstoss gegen das
genannte Bundesgesetz nicht vorliege, so könne auch
von der Einreichung eines Begnadigungsgesuches bei
der Bundesversammlung keine Rede sein. Der Entscheid
über das vorliegende Begnadigungsgesuch untersteht
somit der kantonalen Behörde. Die Frage, ob Brand
nach dem kantonalen Hausiergesetz vom 24. Mai 1878
strafbar sei, erscheint nach dem festgestellten That-
bestande nicht zweifelhaft, da erwiesen ist, dass Brand
mit Uhren hausierte, ohne ein Hausierpatent dazu zu
besitzen. Der Art. 9 dieses letztern Gesetzes bedroht
die Uebertretungen mit einer Busse von Fr. 2 bis höchstens

Fr. 200, die zwar im Wiederholungsfalle
verdoppelt werden kann, während dagegen das eidgenössische

Patenttaxengesetz bedeutend strengere
Strafbestimmungen aufstellt.. Mit Rücksicht darauf, dass
Brand nicht vorbestraft und ein völlig unbemittelter
Familienvater ist, erachtet es der Regierungsrat für
gerechtfertigt, die durch das erwähnte Urteil gegen
Brand ausgesprochene Busse von Fr. 100 angemessen
zu reduzieren.

Antrag des Regierungsrates: Herabsetzung der
Busse auf Fr. 20.

» der Bittschriftenkommission: id.

10. Zimmermann, Christian, von Homberg bei Steffisburg,

gewesener Schafhirt, geboren 1866, wurde am
1. Juni 1895 von den Assisen des ersten Geschwornen-
bezirks wegen fortgesetzter Schafdiebstähle in den
Schafbergen im Obersimmenthal und Saanen und wegen
Unterschlagung von Schafen, die ihm zur Hut anvertraut
worden waren, nach Abrechnung von sechs Monaten
Untersuchungshaft zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt.
Der Vater des Zimmermann stellt zu Händen des
Grossen Rates das vom Gemeinderat von Därstetten
empfohlene Gesuch, es möchte seinem besagten Sohne,
inAnbetracht seinerJugend, seiner früheren Unbescholtenheit

und seines ökonomischen Ruins, der letzte Viertel
seiner harten Strafe erlassen werden, damit derselbe
im nächsten Monat März zu seinen in Amerika
niedergelassenen Geschwistern auswandern könne, wo ihm
eine gesicherte Existenz geboten sei. Der eingeholte

Bericht über das Verhalten des Zimmermann in der
Strafanstalt lautet günstig. Der Regierungsrat findet
indes, schon der Umstand, dass es sich um nicht weniger
als sechzehn verschiedene, erwiesene Diebstähle und
drei Unterschlagungen an einer grossen Anzahl Schafen
handelt und Zimmermann kein reumütiges Geständnis
ablegte, sondern während der ganzen weitläufigen
Untersuchung beharrlich leugnete und dadurch dem
Staate Kosten im Belaufe von Fr. 2286. 55, zum grössten
Teile Zeugengelder, verursachte, sei nicht geeignet,
das vorliegende Gesuch zu empfehlen. Sodann kann
aber auch die vorgehabte Auswanderung keinen Grund
zur Empfehlung abgeben, da bekanntlich eine zum
Zwecke der Auswanderung erfolgte Begnadigung zur
Folge hätte, dass Zimmermann von den amerikanischen
Behörden zurückgewiesen würde.

Antrag des Regiefungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

11. Sieber, Nikiaus, Zimmermann, von und zu See-
wyl, welcher am 29. Juni 1896 vom Polizeirichter von
Aarberg wegen Verleumdung zu einer Geldbusse von
Fr. 40, zu Fr. 120 Entschädigung und zu Fr. 26 Kosten
des Staates verurteilt wurde, sucht mit Empfehlung des
Gemeinderates von Rapperswyl bei dem Grossen Rat
um ganzen oder teilweisen Erlass der Geldbusse nach,
im wesentlichen mit der Begründung, dass die Bezahlung

dieser im vorliegenden Falle wirklich etwas sehr
hohen Busse ihm sehr schwer falle, da er kein
Vermögen besitze und seinen ganzen Verdienst seiner
Familie zuwenden müsse, die in Not geriete, wenn die
Busse in Gefangenschaft umgewandelt würde. Der
Regierungsrat vermag indes in den Anbringen und
Verhältnissen des Petenten keinen genügenden Grund zu
erblicken, der geeignet wäre, die Strafe, die dem
Petenten für sein hässliches Vergehen gegen Ehre und
guten Namen eines andern zuerkannt wurde, zu mildern.
Nach dem vom Richter festgestellten Thatbestande hat
Sieber einen gewissen Rupp, mit dem er im Prozesse
stund, hinterrücks vor mehreren Personen und zu
verschiedenen Zeiten einer solchen Handlung beschuldigt,
die, wenn sie wahr wäre, den Rupp einer strafrechtlichen

Verfolgung aussetzen würde. Die vom Richter
ausgesprochene Busse erscheint unter den obwaltenden
Umständen und im Verhältnis zur gesetzlichen Straft-
androhung keineswegs zu hoch. Sieber hat übrigens
auch die Appellation dagegen an die obere Gerichtsinstanz

nicht ergriffen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

12. Felber, Rudolf, von Täuffelen, Metzger in Ger-
lafingen, welcher am 4. Mai 1896 vom Amtsgericht
Nidau wegen Betrugsversuch zu fünfzehn Tagen
Gefangenschaft verurteilt wurde, sucht, mit Empfehlung
des Gemeinderates von Täuffelen-Gerlafingen, bei dem
Grossen Rat um ganzen oder teilweisen Erlass seiner
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Strafe nach. In der ausführlichen Begründung seines
Gesuches sucht Felber darzuthun einerseits, dass das
Gericht die durch die Voruntersuchung und die
Hauptverhandlung festgestellten Thatsachen auf ihre
strafrechtliche Bedeutung nicht richtig gewürdigt habe, und
andererseits, dass das Urteil mit Rücksicht auf seinen
guten Leumund, seine Straflosigkeit und seine
Geschäftsverhältnisse zu strenge sei. Mit der Civilpartei hatte
Felber sich schon vor der Hauptverhandlung abgefunden
und seither auch die Gerichtskosten bezahlt. In seiner
ausführlichen Bittschrift hat jedoch Felber keine neuen
Thatsachen und Erörterungen angebracht, die er nicht
schon vor dem Amtsgerichte geltend machen konnte
und mit teilweisem Erfolg auch geltend gemacht hat,
indem er von der Anklage auf Betrug freigesprochen
und nur des Betrugsversuches schuldig befunden wurde.
Felber hätte, wenn er in dieser Beziehung das Urteil
für rechtsirrtümlich hielt, dasselbe an die obere
Instanz weiterziehen sollen. Ein Begnadigungsgrund liegt
nicht vor.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

13. Faivre, Alfred, von und zu Courtemaiche, der
am 21. Dezember 1895 von der Polizeikammer wegen
Holzdiebstahl zu zwei Monaten Korrektionshaus
verurteilt wurde und seine Strafe nun seit dem 2. Oktober
abhin verbüsst, sucht mit Empfehlung des heimatlichen
Gemeinderates um Erlass der Hälfte der Strafzeit nach,
nachdem sein früheres Gesuch um Erlass der ganzen
Strafe durch Schlussnahme des Grossen Rates vom
20. Mai d. J. abgewiesen worden ist. Da jedoch die
Gründe, welche diese abweisende Schlussnahme
herbeiführten, sich seither nicht verändert haben, so kann
der Regierungsrat auch das vorliegende Gesuch nicht
zur Berücksichtigung empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

14. Marianne Bösiger geb. Jenzer, Johannes
Ehefrau, von Untersteckholz, geboren 1857, wurde am
26. September 1896 vom korrektioneilen Gericht von
Aarwangen wegen Fälschung eines Eigenwechsels im
Betrage von Fr. 15 zu dreissig Tagen Einzelhaft,
Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit für die
Dauer eines Jahres und zu den Kosten von Fr. 48. 05
verurteilt. Nach der Ansicht des Gerichtes ist jedoch
diese Strafe, trotzdem sie nur das Minimum ausspricht,
viel zu hart und deshalb auf dem Wege der Begnadigung

ganz bedeutend herabzumindern. Gemäss dem
bezüglichen Beschlüsse stellt daher das Gericht von
Amtes wegen an den Grossen Rat das Gesuch, es
möchte der Frau Bösiger der grössere Teil der über
sie verhängten Strafe erlassen werden. Nach den
Motiven des Urteils spricht hiefür nicht nur die Härte der
im vorliegenden Falle angewandten Strafbestimmungen,
sondern auch der Beweggrund der verbrecherischen
That, der in dem Bestreben einer in unverschuldeter

Armut mit Nahrungssorgen kämpfenden Mutter, sich
die Mittel zum Ankauf von Brot für ihre hungernden
Kinder zu verschaffen, gelegen hat. Dazu kommt, dass
Frau Bösiger gleich nach der Entdeckung den Wechsel
eingelöst hat, so dass ein wirklicher Schaden nicht
entstanden ist. Aus den Akten geht hervor, dass die
Fälschung zu wiederholten Malen stattgefunden hat.
Mit Rücksicht auf die vorliegende Empfehlung des
Gerichtes hat der Regierungsrat beschlossen, die Frau
Bösiger zum Erlass ihrer Strafe ebenfalls zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Gefängnis¬
strafe.

» der Bittschriftenkommission: id.

15. Nikiaus, Bendicht, von Münchringen, geboren
1852, wurde am 27. April 1878 von den Assisen des
dritten Geschwornenbezirkes wegen Mordes zu
lebenslänglicher Zuchthausstrafe verurteilt. Derselbe hatte am
Abend des 16. Januar 1878 auf der Strasse zwischen
Holzmühle und Hindelbank eine Weibsperson, die mit
ihm bei den gleichen Bauersleuten als Magd diente,
vorsätzlich und mit Vorbedacht umgebracht, weil sie
ihm oft vorgehalten, dass er in Thorberg gewesen sei.
Nikiaus hat schon voriges Jahr ein Begnadigungsgesuch
eingereicht; dasselbe wurde indes durch Schlussnahme
des Grossen Rates vom 30. Mai 1895 abgewiesen. Nun
sucht Nikiaus, nachdem er jetzt mehr als 18 Jahre an
seiner Strafzeit zurückgelegt hat, neuerdings um seine
Begnadigung nach, indem er in def eingereichten
Bittschrift ausführt, dass er sich seiner schweren Schuld
reuig bewusst sei und nichts sehnlicher wünsche, als
die in der ausgestandenen 18jährigen Haft liegende
Sühne durch die nützliche Anwendung des ihm übrig
bleibenden Restes seines Lebens zu einer vollständigen
zu machen. Dass nebst der Vergeltung für das an der
Gesellschaft begangene Unrecht auch der weitere Zweck
der Strafe, derjenige der Besserung, ebenfalls erreicht
sei, ergebe sich aus seiner tadellosen Aufführung
während der 18jährigen Strafhaft. Ein längerer
Freiheitsentzug würde seine infolge der langen Strafhaft
gebrochene Gesundheit so sehr verschlimmern, dass
eine spätere Entlassung für ihn keinen Wert mehr
hätte, da ihm dann die geistigen und körperlichen
Fähigkeiten fehlen würden, sich als nützliches Mitglied
der menschlichen Gesellschaft zu erweisen. Vom
Verwalter der Strafanstalt Thorberg wird das vorliegende
Gesuch in Anbetracht der untadelhaften Aufführung des
Nikiaus und seines eifrigen Arbeitsgeistes während
seiner 18jährigen Strafzeit sehr empfohlen; er bemerkt
dazu, dass Nikiaus, nach seinen derzeitigen
Charaktereigenschaften zu schliessen, wieder ein nützliches
Mitglied der menschlichen Gesellschaft abgeben werde.
Der Gefängnisinspektor hat sich dieser Empfehlung
angeschlossen ; er hält dafür, dass Nikiaus zu denjenigen
Enthaltenen gehört, an welchen der Strafzweck in
Erfüllung gegangen ist. Auch der Anstaltsarzt erklärt in
seinem Berichte, dass die Begnadigung des Nikiaus
vom ärztlichen Standpunkt aus ebenfalls sehr zu
empfehlen sei. Der Regierungsrat hatte das erstmals
abgewiesene Gesuch in dem Sinne begutachtet, dass er
grundsätzlich nicht gegen die Begnadigung des Petenten
sei; dagegen wäre dieselbe erst in Erwägung zuziehen,
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wenn Nikiaus wenigstens die vor der lebenslänglichen
Zuchthausstrafe kommende Stufe dieser Strafart, nämlich

die zeitliche Zuchthausstrafe, die im Maximum
20 Jahre beträgt, zurückgelegt haben würde. Der
Regierungsrat hält auch heute an dieser Ansicht fest und
kann daher dermalen einen Strafnachlass noch nicht
empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : id.

16. Witwe Rosa Tendon, in Courfaivre, wurde am
15. April 1896 vom Polizeirichter von Oelsberg wegen
Widerhandlung gegen das Schulgesetz im dritten Rückfalle

zu einer Geldbusse von Fr. 48 verurteilt, weil ihr
Sohn in den letzten Monaten seiner Schulzeit die Schule
nicht mehr besuchte, um in die Berufslehre zu treten.
Während die Witwe Tendon die frühern, aus dem
gleichen Grunde gegen sie verhängten Schulbussen
durch Gefangenschaft abverdient hatte, stellt sie nun
das Gesuch, es möchte ihr die letzte Busse erlassen
werden, da sie wegen gänzlicher Armut ausser stände
sei, solche zu bezahlen und sie eine nochmalige
Gefangenschaft von zwölf Tagen wegen ihres Krankheitszustandes

nicht zu ertragen vermöchte. Das Gesuch
ist vom Gemeinderat von Courfaivre, vom Regierungsstatthalter

und vom Arzt empfohlen. Aus den amtlichen
Berichten, welche das Gesuch begleiten, geht hervor,
dass die Petentin eine arme, kranke Frau ist und
trotzdem noch für ihre Kinder sorgt. Mit Rücksicht auf
die vorliegenden Empfehlungen und den durch den
ärztlichen Bericht konstatierten* Krankheitszustand der
Petentin hat der Regierungsrat beschlossen, vorliegendes
Gesuch zur Willfahr zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Busse.
» der Bittschriftenkommission : id.

17. Margaritha Zybach, geboren 1878, und deren
Eltern Andreas Zybach und Margaritha Zybach geb.
Winterberger, von und zu Meiringen, suchen um ganzen
oder teilweisen Erlass der ihnen am 16. April 1896
vom Amtsgericht Oberhasle auferlegten Strafen nach.
Die Tochter Zybach wurde wegen Konkubinats zu
8 Tagen Gefängnis, die Eheleute Zybach dagegen,
wegen Begünstigung der unzüchtigen Handlungen ihrer
Tochter, in Anwendung des Art. 166 des Strafgesetzbuches,

zu 2l/i bezw. 3 Monaten Korrektionshaus
verurteilt. Die Gesuchsteller finden, die Strafe sei zu hoch
und stützen ihr Gesuch auch darauf, dass die Verheiratung

der Margaritha Zybach mit dem ebenfalls wegen
Konkubinats bestraften Joseph Imbach, der seine Strafe
ausgehalten, seither stattgefunden hat. Der Regierungsstatthalter

von Oberhasle, welcher das Gesuch nicht
empfiehlt, bemerkt in seinem Berichte, die Verurteilten
hätten, wenn sie die Strafe zu hoch fanden, das Urteil
an die obere Gerichtsinstanz weiterziehen können.
Der jetzige Ehemann der Margaritha Zybach sei zur
Zeit, als die bestraften Handlungen begangen wurden,
nicht mit der Zybach verlobt gewesen, sondern damals
sei zwischen beiden das reinste unsittliche Leben ge¬

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1896.

trieben worden, und solches von den Eheleuten Zybach
begünstigt und in ihrer gemeinschaftlichen Wohnung
und persönlichen Gegenwart geduldet worden. Die
Eheleute Zybach seien oftmals bestraft und hätten ihre
Kinder zum Bettel und zur Vagantität erzogen. Seit
der Einreichung des vorliegenden Strafnachlassgesuches
hat Andreas Zybach seine Strafe verbüsst, so dass nur
noch über den von Margaritha Zybach, nunmehrige
Ehefrau Imbach, und deren Mutter Margaritha Zybach
geb. Winterberger nachgesuchten Strafnachlass zu
entscheiden ist. Was nun die letztere betrifft, so erscheint
das Verhalten derselben in der vorliegenden Strafsache
nach den Akten in so ungünstigem Lichte, dass ein
Grund zum Strafnachlass ihr gegenüber nicht vorhanden
ist. Mit Rücksicht dagegen auf das jugendliche Alter
der Tochter und deren seitherige Verheiratung empfiehlt
der Regierungsrat Erlass der gegen dieselbe
ausgesprochenen Gefängnisstrafe.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung der Margaritha
Zybach geb.Winterberger.
Erlass der achttägigen
Gefängnisstrafe der
Margaritha Zybach, nunmehrige

Ehefrau Imbach.
» der Bittschriftenkommission : id.

18. Mosimann, Arnold, von Lauperswyl, geboren
1864, wurde am 15. November 1895 vom Polizeirichter
von Burgdorf zu vier Tagen verschärfter Gefangenschaft

verurteilt, wegen böswilliger Nichterfüllung der
Unterstützungspflicht, begangen dadurch, dass er die
Bezahlung des ihm von der Armenbehörde pro 1894
auferlegten einmaligen Verwandtenbeitrages von Fr. 20
für seinen auf dem Notarmenetat stehenden Vater
verweigert und gegen die rechtliche Einforderung Widerspruch

erhoben hatte. Die gegen dieses Urteil von
Mosimann ergriffene Appellation wurde durch
Forumsverschliessung hinfällig. Mosimann sucht nun bei dem
Grossen Rat um Nachlass der Gefangenschaftsstrafe
nach, wobei er anbringt, dass er seinen Vater schon
freiwillig unterstützt und sich auch wegen eigener
Verheiratung nicht mehr für verpflichtet erachtet habe,
Verwandtenbeiträge auszurichten. Indem Mosimann auf
die nachteiligen Folgen der auszuhaltenden
Gefangenschaftsstrafe hinweist, hat er schliesslich nachgewiesen,
dass er den schuldigen Verwandtenbeitrag bezahlt hat.
Das Gesuch ist vom Regierungsstatthalter von Burgdorf

nicht empfohlen. Da aus dem Urteil hervorgeht,
dass Mosimann beir Hauptverhandlung die gesetzliche
Unterstützungspflicht gegenüber seinem Vater
anerkannt, dass auch der Richter die Erwerbsverhältnisse
des Mosimann einlässlich geprüft und dabei konstatiert
hat, dass dessen Weigerung, den von der Armenbehörde
verlangten einmaligen Beitrag von Fr. 20 zu leisten,
auf reinster Böswilligkeit beruht hat, so sieht sich
unter diesen Umständen der Regierungsrat ebenfalls
nicht veranlasst, das vorliegende Gesuch zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

66
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19. G. Eisele-Bernardi & de., Cigarrenfabrikanten
in Basel, sind am 28. März 1896 vom Polizeirichter
von Courtelary wegen Widerhandlung gegen Art. 1,

litt. f, des Stempelgesetzes vom 2. März 1880 zu einer
Geldbusse von Fr. 20, Nachzahlung der Stempelgebühr
von Fr. 2 und zu den Kosten des Staates im Betrage
von Fr. 12. 20 verurteilt worden. Dieses Urteil stützte
sich darauf, dass die genannte Handelsfirma ihren
Kunden Adressplakate zustellte, die dann in öffentlichen
Lokalen, im vorliegenden Straffalle in zwei Wirtschaften,
angebracht worden sind, ohne dass die Plakate mit
der entsprechenden Stempelmarke versehen waren.
Infolge dieses Strafurteils hat nun die Firma Eisele-
Bernardi die vorliegende Eingabe an den Regierungsrat
und an den Grossen Rat gerichtet, worin die besagte
Firma um Erlass der Strafe bittet und zugleich um
eine authentische Interpretation des Art. 1 des Stempelgesetzes

nachsucht. Begründet wird dieses zweifache
Gesuch mit der herrschenden Unsicherheit in Bezug
auf die Stempelpflicht der Geschäftsplakate, indem in
dieser Beziehung der Art. 1, litt, f, des Stempelgesetzes
bei den bernischen Verwaltungsbehörden und bei den
Gerichten eine verschiedenartige Auslegung und
Beurteilung erfahre, da es wiederholt vorgekommen, dass

gegen Firmen einzelner Branchen (Cigarren- und
Tabakbranche) wegen ungestempelter Plakate Strafmandate
erlassen worden, während gegen Firmen anderer
Branchen (Wein, Liqueur, Spirituosen) keinerlei
Strafverfügungen ausgesprochen worden seien. Der
angefochtene Art. 1 des Stempelgesetzes lautet : « Der
Stempelabgabe sind unterworfen: litt. f. Plakate und
Ankündigungen, mit denen ein Erwerb bezweckt wird
und welche öffentlich angeschlagen oder in öffentlichen
Lokalen aufgelegt werden. » Nach der Ansicht des
Regierungsrates ist diese Gesetzesvorschrift bezüglich
der Stempelung von Plakaten ganz klar und giebt zu
begründeten Zweifeln nicht Anlass. Wenn gleichwohl
solche Zweifel aufgetaucht sind, so sind dieselben
veranlasst worden durch ein Urteil der Polizeikammer
vom 29. Juli 1882, das weder mit dem Wortlaut der
citierten Gesetzesstelle im Einklang steht noch der
Absicht des Gesetzgebers entspricht. Durch gerichtliche

Urteile sind übrigens noch andere Vorschriften
des Stempelgesetzes unrichtig interpretiert worden und
haben Anlass gegeben zu der in dieser Materie
herrschenden Unsicherheit und Verwirrung. Eine authentische
Interpretation des Art. 1 f des Stempelgesetzes durch
die gesetzgebende Behörde erscheint dem Regierungsrat
nicht am Platze, weil: 1. die zu interpretierende Gesetzesstelle

ganz unmissverständlich ist und gerade wegen
ihrer Allgemeinheit für die praktische Anwendung sehr
geeignet ist; 2. die Interpretation im Gegensatze zur
allgemeinen Fassung darauf ausgehen müsste, alle
stempelpflichtigen Akten und Formen aufzuzählen, was
sich als unmöglich erweisen würde und den Uebelstand
hätte, dass neue Akten und Formen, wie sie das
Geschäftsleben erzeugen wird, im Gesetze nicht
vorgesehen wären, was dem Richter wieder Anlass zu
Freisprechungen geben würde. Unter diesen Umständen
hält der Regierungsrat dafür, es sei weder das Bedürfnis
vorhanden, den Art. 1 f des Stempelgesetzes authentisch
zu interpretieren, noch scheine ein genügender Grund
vorzuliegen, die gegen G. Eisele-Bernardi ausgesprochene
Strafe nachzulassen und beantragt deshalb, auf das
Gesuch dieser Firma um authentische Interpretation

der erwähnten Gesetzesvorschrift nicht einzutreten und
deren Strafnachlassgesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
» der Bittschriftenkommission: id.

20. Witwe Laure Capt geb. Borel, von Sentier,
Kanton Waadt, wohnhaft in Pontenet, Mutter von sieben

unerzogenen Kindern, welche durch fünf Urteile des
Polizeirichters von Münster vom 13. und 27. Dezember
1894 und 20. Februar und 21. März 1895 wegen
Schulversäumnis durch ihre damals 14jährige Tochter Blanche
zu verschiedenen Bussen im Gesamtbetrage von Fr. 66
verurteilt wurde, bittet um Erlass dieser Bussen. Wie
aus der Begründung des Gesuches und den beigefügten
Zeugnissen hervorgeht, ist die Petentin ohne Vermögen
und muss ihren täglichen Erwerb für ihre zahlreiche
Familie, die sie ohne Hülfe ihrer Gemeinde durchbringt,
aufwenden. Durch ärztliches Zeugnis ist nachgewiesen,
dass sie während der Zeit vom 27. Oktober 1894 bis
23. April 1895 wegen Krankheit das Bett hüten musste
und in Ermangelung fremder Hülfe gezwungen war,
behufs der Wartung und Pflege und zur Besorgung des
Hauswesens ihre älteste Tochter während dieser
kritischen Zeit dem Schulbesuch zu entziehen. Gestützt
auf die vorliegenden Zeugnisse, durch welche glaubhaft
dargethan wird, dass die Schulversäumnis des Mädchens
Capt durch die langdauernde Krankheit der gänzlich
mittellosen Mutter mitverschuldet worden ist, hat der
Regierungsrat beschlossen, dem Grossen Rat eine
teilweise Berücksichtigung des vorliegenden Gesuches zu
empfehlen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Hälfte
der Bussen.

» der Bittschriftenkommission : Erlass der ganzen
Busse.

21. Witwe Adeline Villard, Uhrmacherin, zu Cornol,
welche vom Polizeirichter von Pruntrut im Jahre 1895
unter mehreren Malen wegen Schulunfleiss ihres
Mädchens Marie, geboren 1881, zu verschiedenen Bussen
im Gesamtbetrage von Fr. 36 nebst Kosten verurteilt
wurde, sucht um Erlass der Bussen nach, die sie wegen
Armut nicht bezahlen kann und deshalb mit Gefangenschaft

abzuverdienen hätte. Sie sagt zur Unterstützung
ihres Gesuches, sie habe aus Unkenntnis unterlassen,
vor dem Richter zu erscheinen und ihm den Nachweis
zu leisten, dass ihr besagtes Mädchen durch Krankheit
am Schulbesuch verhindert gewesen sei. Ihre fünf
Kinder, für deren Unterhalt sie einzig sorgen müsse,
würden während ihrer Gefangenschaft in grosse Not
geraten. Nach der beigefügten Empfehlung des
Ortslehrers ist derselbe überzeugt, dass seitens der Petentin
nicht böser Wille vorhanden war, und er bezeugt auch,
dass das Mädchen fortwährend kränklich ist. Die
Ortsverwaltung von Cornol bestätigt die Anbringen der
Petentin und empfiehlt auch ihrerseits deren Gesuch



Ni 27 — 255

zur Berücksichtigung. In Berücksichtigung dieser
Verhältnisse hat der Regierungsrat beschlossen, das
vorliegende Gesuch zu teilweiser Entsprechung zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Hälfte
der Bussen.

» der Bittschriftenkommission: Erlass der ganzen
Busse.

22. Jolissaint, Charles, von Réclère, Witwer, Schreiner,
zu Pruntrut, sucht um Erlass der Bussen im Betrage
von Fr. 9 nach, zu welchen derselbe wegen
Schulversäumnis seines Sohnes Leon vom Polizeirichter von
Pruntrut am 18. Juni und 16. Juli 1896 verurteilt worden
ist. Aus dem Gesuche ist zu entnehmen, dass Jolissaint
infolge eines Unfalles krank und arbeitslos geworden
war und wegen mangelnder Unterstützung seitens der
Gemeinde seine Familie nicht mehr erhalten konnte
und deshalb den genannten Knaben aus der Schule
zurücknahm. Der Regierungsrat hat beschlossen, das
vorliegende Gesuch in Anbetracht der sehr prekären
ökonomischen Verhältnisse der Familie des Gesuchstellers

zu teilweiser Entsprechung zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Hälfte
der Bussen.

» der Bittschriftenkommission : Erlass der ganzen
Busse.

23. Bargiga, François, von Fomarco, Italien, geboren
1867, wurde am 29. Januar 1896 von den Assisen des
dritten Geschwornenbezirks wegen Unterschlagung von
einkassierten Geldern im Betrage von Fr. 448. 55 zum
Nachteile eines Handelshauses, bei dem derselbe als
Reisender angestellt war, zu einem Jahr Zuchthaus
verurteilt. Dessen in Neuenburg wohnhafte Frau stellt
nun das Gesuch, es möchte ihrem Manne der letzte
Sechstel seiner Strafzeit erlassen werden, damit sie
doch der Notlage enthoben werde, in der sie mit drei
Kindern seit der Haft ihres Mannes sich befindet. Nach
dem bei den Akten befindlichen Strafbericht hat Bargiga
eine Vorstrafe, indem er am 18. April 1893 in Lausanne
wegen Betrugs zu einer Geldbusse von Fr. 100 und
einem Jahr Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit

verurteilt worden ist. Wenn indes auch von dieser
frühern Bestrafung abgesehen würde, so könnte das
vorliegende Gesuch doch aus dem Grunde nicht
empfohlen werden, weil die Aufführung des Bargiga in
der Strafanstalt zu Klagen Anlass giebt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung,
der Bittschriftenkommission : id.

24. Lachat, Emil, von Montsevelier, Wirt in Oelsberg,
geboren 1874, wurde am 21. August 1895 von der
Polizeikammer wegen Misshandlung, begangen im
Raufhandel, wobei der Urheber der Verletzungen nicht er¬

mittelt werden konnte, zu zehn Tagen Gefängnis
verurteilt. Durch das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichts
Delsberg vom 30. März 1895 war Lachat nebst zwei
Mitangeschuldigten wegen ungenügenden Beweises von
Schuld und Strafe freigesprochen worden. Lachat hatte
nicht nur die Thäterschaft, sondern auch seine
Anwesenheit am Thatorte bestritten, obschon ihn die
Aussagen des Misshandelten und zweier Zeugen belastet
hatten. Gegen das Urteil der Polizeikammer reichten
Lachat und der zweite Mitverurteilte Bläsi ein
Revisionsgesuch ein, das jedoch durch Erkenntnis des
Appellations- und Kassationshofes vom 2. Mai 1896
abgewiesen wurde. Nachdem dieses Revisionsgesuch
ohne Erfolg geblieben, stellt nun Lachat mittelst der
vorliegenden, einlässlich begründeten Bittschrift an den
Grossen Rat das Gesuch, es möchte die ihm auferlegte
zehntägige Gefängnisstrafe erlassen werden, indem er
sich auf die Untersuchungsakten beruft, deren
unbefangene Prüfung seine völlige Schuldlosigkeit ergeben
würden. Der Regierungsrat kann indes das vorliegende
Gesuch nicht empfehlen. Die Schuldfrage ist durch das
rechtskräftig gewordene Urteil der Polizeikammer
entschieden und sowohl aus dessen Motivierung, als aus
dem Erkenntnisse des Appellations- und Kassationshofes
geht hervor, dass die von Lachat geltend gemachten
Verteidigungsgründe auf ihren Wert geprüft worden
sind. Es liegt danach für den Regierungsrat durchaus
kein Grund vor, die Richtigkeit des gegen Lachat
ausgefällten Strafurteils in Zweifel zu ziehen. Die
ausgesprochene Strafe erscheint ebenfalls nicht zu hoch, so
dass auch in dieser Beziehung kein Begnadigungsgrund
vorliegt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : Erlass der Ge¬

fängnisstrafe.

25. Giger, Johann, von Eriz, Grundeigentümer, zu
Fuet, geboren 1856, wurde am 21. April 1896 von den
Assisen des fünften Bezirks der fahrlässigen Tötung
des Alfred Vögeli schuldig erklärt und demgemäss zu
zwei Monaten einfacher Enthaltung, Fr. 1000 Entschädigung

und zu den Kosten verurteilt. Aus den Akten
geht hervor, das einige junge Leute von Fuet in der
Nacht des 25. August 1895, zwischen 2 und 3 Uhr
morgens, in den eingefriedeten Garten des am Eingang
des Dorfes in einem einzeln stehenden Hause wohnenden

Giger einstiegen, in der Absicht, der Magd des
letztern, die im Hause schlief, an das Fenster zu
klopfen. Als sie die zu diesem Zwecke mitgebrachte
Leiter an das Haus anstellten, gerieten einige Dachziegel

in Bewegung. Frau Giger, die ob dem dadurch
entstandenen Geräusche aufwachte, öffnete rasch das
Fenster und im Glauben, dass Diebe eingedrungen,
weckte sie ihren im Schlaf liegenden Mann, der
sogleich seinen Revolver ergriff und drei scharfe Schüsse
in den Garten abfeuerte, wobei einer der jungen Leute
so schwer verletzt wurde, dass er nach drei Wochen
im Inselspitale starb. Giger sucht bei dem Grossen
Rat um Erlass der Strafe nebst Kosten nach, indem
er ausführlich darzuthun sucht, dass das gegen ihn
ausgesprochene Urteil übermässig strenge und im grellen
Gegensatze sei zu dem jedem Eigentümer garantierten

Rechte, sein Eigentum zu behaupten und zu schützen
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und gewaltthätige, widerrechtliche Angriffe gegen
dasselbe ebenfalls mit Gewalt abzutreiben. Er habe im
vorliegenden Falle nur von diesem, seinem Rechte
Gebrauch gemacht, somit hätten die Angreifer auch
die Folgen ihrer widerrechtlichen Eigentumsstörung an
sich selbst zu tragen ; er könne für diese Folgen um
so weniger verantwortlich gemacht werden, da die
Verletzung auf seinem Grundeigentum erfolgt sei. Im
weitern beruft sich Giger auf seinen guten Leumund
und seine Familienverhältnisse, indem er in Bezug auf
die letzteren bemerkt, dass seine Frau seit dem
Vorfalle krank geworden und dadurch im Betriebe ihres
Kramladens gehindert sei. Der Regierungsrat sieht
sich nicht im Falle, das vorliegende Gesuch zu
empfehlen. Die Schuldfrage ist von den Geschwornen
nach dem Ergebnisse der Hauptverhandlung, bei welcher
Giger durch seinen Verteidiger assistiert war,
beantwortet worden und es liegt kein Grund vor, um
anzunehmen, dass dieselbe im Widerspruche mit dem
Thatbestande, wie solcher durch das Beweisergebnis
festgestellt wurde, beantwortet worden sei. Davon
ausgehend, kann nicht gesagt werden, dass die Bestrafung

des Giger zu strenge sei.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.
» der Bittschriftenkommission : Erlass der Ge¬

fängnisstrafe.

26. Witwe Elisabeth Aeschbacher geb. Mauerhofer,
von Trachselwald, geboren 1852, wurde am 16. Juli
1896 vom Amtsgericht Trachselwald wegen
Pfandunterschlagung im Werte von über Fr. 30 zu dreissig
Tagen Einzelhaft verurteilt, wobei das Gericht bei Zu-
messung der Strafe in Berücksichtigung zog, dass die
Civilpartei mittlerweile für ihren Anspruch befriedigt
worden war. Die Witwe Aeschbacher war beim Urteilstermin

trotz Ladung nicht erschienen, noch hat sie das
Urteil durch Appellation weitergezogen. Dagegen stellt
sie nun in der vorliegenden Bittschrift an den Grossen
Rat das Gesuch, es möchte die ihr auferlegte Strafe
ganz oder doch zum grössten Teile nachgelassen werden,
indem sie das begangene Vergehen auf ihre damalige
Notlage zurückführt. Der Gemeinderat von Trachselwald

bestätigt die Armut der Petentin und empfiehlt
das Gesuch. Das Amtsgericht Trachselwald hat
dasselbe durch Beschluss vom 11. September abhin ebenfalls

empfohlen; ebenso der Regierungsstatthalter. Nach
den Akten geniesst die Petentin keinen guten Leumund,
und es ist auch konstatiert, dass sie bei der Wegnahme
der gepfändeten Gegenstände die Strafbarkeit ihrer
Handlung gekannt hat. Mit Rücksicht indessen auf
ihre damaligen sehr prekären Verhältnisse und die
auch vom Gerichte selbst ausgehende Empfehlung hat
der Regierungsrat beschlossen, das vorliegende Gesuch
ebenfalls zur Berücksichtigung zu empfehlen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Ge¬

fängnishaft.
» der Bittschriftenkommission: id.
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Abänderungsanträge der Kommission
vom 13. November 1896.

Dekret
über

die Ausrichtung von Beiträgen zur Hebnng des

Feuerlöschwesens und der Feuersicherheit.

Der Urosse Rat des Kantons Bern,

in Ausführung des Art. 2 des Gesetzes vom 20.
November 1892 betreffend Abänderung und Ergänzung des
Gesetzes über die kantonale Brandversicherungs-Anstalt,
vom 30. Oktober 1881,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Art. 1. Zur Verwendung im Sinne des § 9 des
Gesetzes vom 30. Oktober 1881 und des Art. 2 des
Gesetzes vom 20. November 1892 stehen alljährlich zur
Verfügung :

a) der Beitrag der Brandversicherungs-Anstalt des
Kantons Bern, betragend im Maximum 10 Rappen
von 1000 Franken ihres Versicherungskapitals zu
Anfang des Jahres;

b) die Beiträge der im Kanton Bern arbeitenden
Privat-Feuerversicherungsgesellschaften, nach Massgabe

der jeweilen hierfür zu Recht bestehenden
Vorschriften.

Art. 2. Aus der nach Art. 1 verfügbaren Summe
werden, soweit hinreichend, nachfolgende Beiträge
ausgerichtet :

a) An die Ausgaben der Gemeinden für die Anschaffung
neuer Saugspritzen und der gesetzlichen Zubehörden
15 °/o (Dekret vom 31. Januar 1884, Art. 3, 4 und 5).
An Gemeinden, auf deren Gebiet Saugspritzen
nicht vorteilhaft verwendet werden können, kann
der Beitrag auch für neue Schöpfspritzen
ausgerichtet werden.

b) An die Ausgaben der Gemeinden für die zu Lösch¬
zwecken notwendigen, gut gelegenen und
kunstgerecht erstellten Wassersammler (Feuerweiher)
6—12 %.

c) An die Ausgaben der Gemeinden für Hydrantenanlagen

mit Hochdruck 8—15 %• Zu Gunsten

ganz schwach bemittelter Gemeinden, die für das
Löschwesen verhältnismässig grosse Opfer bringen,
kann der Beitrag ausnahmsweise bis auf 20 °/o
erhöht werden.
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

b) An die Ausgaben der Gemeinden und Ortschaften
für

Hochdruck nebst Zubehörden 8—15 %. • • •

67*
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d) An die Ausgaben wasserarmer Gemeinden für die Abänderungsanträge der Kommission.
Beschaffung und Zuleitung von Wasser zu
Löschzwecken, sofern die topographischen oder finanziellen
Verhältnisse die Erstellung von Hydranten mit
Hochdruck nicht gestatten, 6—12 %•

Werden die unter litt, b, c und d erwähnten
Wasserversorgungsanlagen zwar von Privaten
erstellt, jedoch so, dass namhafte Teile einer Gemeinde Teile einer Gemeinde oder ein wertvolles Ver-
im Brandfalle ihres Schutzes teilhaftig sind, so sicherungsobjekt im Brandfalle
können sie ebenfalls mit einem Beitrag innerhalb
obiger Ansätze unterstützt werden.

Dienen diese Wasserversorgungen noch andern
als Löschzwecken, wie z. B. ökonomischen,
industriellen oder hygienischen, so sind zunächst die
Kosten derjenigen Teile, die ausschliesslich nur
dem einen oder andern Zwecke dienen, ganz auf
Rechnung desselben zu setzen und sodann die
Kosten der gemeinsamen Anlagen auf die
verschiedenen Zwecke zu verteilen. Der Beitrag ist
alsdann nur von demjenigen Teil der Gesamtanlagekosten

zu berechnen und auszurichten, welcher bei
dieser Ausscheidung zu Lasten des Feuerlöschzweckes

fällt.
Zu den Anlagekosten dürfen nicht gerechnet

werden : die Ausgaben für Geldbeschaffung, für
Bekleidung und Ausrüstung der Bedienungsmannschaft

und für die Unterbringung der Hydrantenwagen,

Sitzungsgelder und Extraentschädigungen
der Genieindeorgane, die Kosten der Einweihungsoder

Uebergabsfeierlichkeiten und alle fernem
Ausgaben, welche ohne Nachteil für das Werk
hätten vermieden werden können.

Bei der Festsetzung des Beitrages innerhalb der
hier gezogenen Grenzen sind die Leistungsfähigkeit
der Anlage, die Wichtigkeit der im wirksamen
Bereich und Schutz derselben stehenden
brandversicherten Gebäulichkeiten, die finanziellen Hülfs-
mittel der betreffenden Gemeinden und, in
beschränktem Masse, auch eine allfällige Rendite des
Unternehmens massgebend.

e) Ein Beitrag an die Kosten der Feueraufsicht nach
Mitgabe der einschlagenden gesetzlichen
Bestimmungen (Feuerordnung).

f) Angemessene Beiträge an die Schulung der Feuer-
wehr-Cadres und Feuerwehr-Instruktoren in
Feuerwehrkursen. Dieselben bestehen :

1. Bei schweizerischen Kursen in einem an die
bernischen Teilnehmer auszurichtenden Tagessold
von höchstens Fr. 5.

2. Bei kantonal-bernischen Kursen in der Bestreitung

der allgemeinen Kurskosten, sowie in einem
Beitrag von höchstens Fr. 8. 50 per Mann und
Tag an die Verpflegung der Teilnehmer. Die
Reiseauslagen der letztern sind zu Lasten der
Gemeinden.

3. Bei Kursen ganzer Amtsbezirke, die wenigstens
fünf Tage dauern, in der Honorierung des

Instruktionspersonals und in einem Tagessold
von höchstens Fr. 2. 50 an die Teilnehmer, unter
der Bedingung, dass die Auswahl des
Instruktionspersonals und das Arbeitsprogramm vor
Beginn des Kurses durch die Direktion des
Innern genehmigt werden; wobei in ganz aus-
nahmsweisen Fällen eine kürzere Dauer des
Kurses gestattet werden kann.

g) Ein angemessener Zuschuss an die Kosten einer
periodischen fachmännischen Untersuchung der



Blitzableiter. Wenn die anderweitige Inanspruchnahme

des Kredites für das Löschwesen es
gestattet, so kann dieser Zuschuss auf das Total der
Kosten erhöht werden.

Ii) Jährliche Zuschüsse an die Gemeinden zur Förderung

der Versicherung ihrer Feuerwehren gegen
Unfall bei einem anerkannten Institute.

Diese Zuschüsse richten sich nach der Zahl der
gegen Unfall versicherten Feuerwehrleute und
dürfen 50 °/o desjenigen Betrages nicht übersteigen,
welcher bei der Unterstützungskasse des schweizerischen

Feuerwehrvereins im Fall des Beitritts der
betreffenden Feuerwehren als Prämie zu bezahlen
wäre.

i) Ein allgemeiner Beitrag an die Unterstützungskasse
des schweizerischen Feuerwehrvereins, so lange die
Verhältnisse einen solchen rechtfertigen.

Je) An die Ausgaben von Gebäudeeigentümern für die
freiwillige, vollständige Umwandlung von Weich-
dachungen brandversicherter Gebäude in Hart-
dachungen (feuersichere Dachungen) ein Beitrag
von 5—20 °/o.

Bei der Berechnung des Beitrags sind die Kosten
des Dachstuhles (Dachkonstruktion) und der
Dachrinnen (Dachkänel) nicht in Anschlag zu bringen,
und die zu Grunde zu legenden Einheitspreise
dürfen die Ortspreise für ein solides Falzziegeldach

nicht übersteigen. Im übrigen richtet sich
die Höhe des Beitragsansatzes nach der Grösse
der Gefahr, welche das Weichdach bot und nach
dem Masse, in welchem dieselbe durch die
Umwandlung vermindert wird.

Dachkehlen und Dachrinnen aus brennbarem
Material schliessen den Anspruch auf einen
Beitrag aus.

Als feuersicheres Bedachungsmaterial werden
gegenwärtig angesehen : Gebrannter Thon, Cement,
Glas, Schiefer und anderes Gestein, Metall, Holz-
cement und Asphaltguss.

Ueber die Feuersicherheit neu einzuführender
Bedachungsmaterialien entscheidet der Regierungsrat.

I) Das Honorar der Sachverständigen für die
Untersuchung der beitragsberechtigten Löscheinrichtungen

und Dachumwandlungen (litt, a, b, c, d und Je),

sowie der Experten nach Art. 17 des Dekrets vom
31. Januar 1884.

m) Belohnungen für ausserordentliche Arbeits- und
Hülfeleistungen sowohl einzelner Personen, wie
auch ganzer Feuerwehrcorps.

n) Prämien für Anzeigen zur Entdeckung von
Brandstiftern.

JNs 28 — 259

Abänäerungsanträge der Kommission.

Art. 3. Es dürfen per Kalenderjahr nicht mehr
Beiträge zugesprochen werden, als aus dem entsprechenden
Kredit (Art. 1) ausgerichtet werden können.

Die Beiträge nach litt, a, e, Ji, i, l, m und n gehen
den übrigen vor, und es ist vom Kredit jeweilen ein
entsprechender Betrag hierfür zu reservieren.

Die Beiträge an Hydrantenanlagen und
Wasserleitungen dürfen zusammen 35 % und diejenigen an
Dachumwandlungen 25 % der nach Art. 1 verfügbaren
Summe nicht übersteigen, sofern der Rest des Kredites
durch die andern Beiträge in Anspruch genommen wird.

An blosse Reparaturen wird kein Beitrag geleistet.

Art. 4. Bis zum 1. April haben sich diejenigen,
welche im Laufe des betreffenden Kalenderjahres einen

Art. 3. Es dürfen per Kalenderjahr nicht mehr
Beiträge ausgerichtet werden, als der entsprechende Kredit
gestattet. Nicht verwendete Beträge sind dem Zweck
zu erhalten und auf künftige Rechnung vorzutragen.

Die Beiträge nach litt, a
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Beitrag zu erhalten wünschen, bei der Direktion des
Innern vorläufig schriftlich anzumelden und die
mutmassliche Ausgabe anzugeben. Ausgenommen hiervon
sind die unter litt, e, f (Ziffer 1 und 2), g, ft, i, l, m
und n (Art. 2) erwähnten Beiträge, für welche eine
vorgängige Anmeldung nicht erforderlich ist.

Art. 5. Ueber die zu erstellen in Aussicht genommenen

Feuerweiher, Hydrantenanlagen und einfachen
Wasserzuleitungen (Art. 2, litt, ft, c und d) sind detaillierte

Pläne zu erstellen mit Kostenberechnungen, welche
über Wassermenge, Distanzen, Gefäll, Grösse und Kaliber
von Reservoirs und Leitungen, zu verwendendes Material,

System und Verteilung der Hydranten etc. Auf-
schluss geben. Diese Ausweise sind vor Abschluss der
Verträge der Direktion des Innern zur vorläufigen
Prüfung und Begutachtung zu unterbreiten.

Art. 6. Die definitive Bewerbung um einen Beitrag
geschieht nach Vollendung des Werkes mittelst schriftlichen,

an die Direktion des Innern zu richtenden
Gesuchs. Diesen Gesuchen sind die Pläne und Devise,
sowie die specifizierten Kostenberechnungen mit Belegen
beizugeben.

Ist eine Gemeinde die Gesuchstellerin, so hat sie
zudem amtlich beglaubigte Ausweise über ihre
Vermögens- und Steuerverhältnisse beizubringen, und die
Kostenrechnung muss in diesem Fall von der zuständigen

Behörde passiert sein.
Durch wissentlich gemachte unrichtige Angaben oder

fingierte Darstellungen wird der Anspruch auf einen
Beitrag verwirkt; ist er bereits ausgerichtet, so kann
er zurückgefordert werden. Der strafrechtlichen
Verfolgung wird damit nicht vorgegriffen.

Art. 7. Die Zuerkennung von Belohnungen und
Prämien (Art. 2, litt, m und n) ist Sache der Organe
der Brandversicherungs - Anstalt. Die Beiträge nach
litt, a, e, f, Ziffer 1, ft und l werden von der Direktion
des Innern bewilligt; über die Verabfolgung der übrigen
beschliesst der Regierungsrat nach Anhörung der Direktion

der Brandversicherungs-Anstalt.

Art. 8. Die Beiträge nach Art. 2, litt, a, ft, c, d
und ft können erst bewilligt werden, wenn die betreffenden

Gerätschaften und Anlagen durch Fachleute untersucht

und ihrem Zweck entsprechend gefunden worden
sind.

Neue Spritzen und Hydrantenanlagen sollen mit dem
schweizerischen Kormalgewinde versehen werden.
Dasselbe ist sodann als Einheitsgewinde für sämtliche
Löscheinrichtungen der Gemeinde einzuführen, oder es sind
wenigstens Uebergangsgewinde in ausreichender Zahl
anzuschaffen.

Abänderungsanträge der Kommission.

welche
über Wassermenge, die Art der Quellenfassung, Dimensionen

und Einrichtung der Reservoirs und Feuerweiher,
über Ausdehnung, Gefälle, Kaliber und Material des

Leitungsnetzes, sowie über das System, die Zahl und
Verteilung der Hydranten den nötigen Aufschluss geben.
Diese Vorlagen sind vor Abschluss der Verträge

Art. 9. Die Experten für die Untersuchung der in
Art. 2 unter litt, a, ft, c und d angeführten Löscheinrichtungen

werden von der Direktion des Innern ernannt;
soweit es sich um Hydranten- oder Wasserbeschaffungsanlagen

handelt, ist sie dabei an den Doppelvorschlag
der Direktion der Brandversicherungs-Anstalt gebunden.

Die Begutachtung der Gesuche um Beiträge an
Dachumwandlungen geschieht durch die Bezirksschätzer
der Brandversicherungs-Anstalt anlässlich der ordentlichen

Herbstschatzungen.
Der technische Inspektor der Brandversicherungs-

Anstalt hat das Recht, allen diesen Untersuchungen mit
beratender Stimme beizuwohnen.
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Art. 10. Mit der Annahme eines Beitrages
übernimmt der Empfänger die Verpflichtung, die betreffende
Gerätschaft oder Anlage in gutem, zum Gebrauch zu
Löschzwecken geeignetem Zustande zu erhalten und
wenn er eine Privatperson ist, dieselbe der Aufsicht und
periodischen Untersuchung durch Gemeinde- und
Staatsorgane zu unterstellen und der Ortsfeuerwehr sowohl
zu Uebungszwecken als auch im Brandfall zur Verfügung
zu halten.

Art. 11. Gemeinden, die ihre Löscheinrichtungen
vernachlässigen und sich nicht über gehörige Schulung
der Mannschaft auszuweisen vermögen, haben keinen
Anspruch auf Beiträge : sind solche bereits ausgerichtet,
so können die Gemeinden zur Rückerstattung derselben
angehalten werden.

Art. 12. Ueber die von den Privat-Feuerversicherungs-
gesellschaften zu leistenden Beiträge zu Feuerwehrzwecken
wird von der Verwaltung der Brandversicherungs-Anstalt
besondere Rechnung geführt.

Art. 13. Dieses Dekret tritt mit dem 1. Januar 1897
in Kraft und wird, soweit es die Beiträge an
Dachumwandlungen betrifft, rückwirkend erklärt, und zwar
für die dem Dekret vom 13. Januar 1892 unterstellten
Ortschaften bis zum 13. Januar 1892, für alle übrigen
bis zum 20. November 1892. Durch dasselbe wird das
Regulativ vom 18. Dezember 1884, sowie der § 5 des
Dekrets vom 13. Januar 1892 aufgehoben.

Bern, 31. August 1896.

Der Direktor des Innern:

Steiger.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 7. November 1896.

Im Namen des Regierungsrat.es

der Präsident
F. von Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.

Abänderungsanträge der Kommission.

die Gemeinden zur gänzlichen oder teilweisen
Rückerstattung

Im Namen der Grossratskommission
der Präsident

Biililer.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Hates. 1896. 68
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Bericht und Antrag der Finanzdirektion

an den Regierungsrat zn Händen des Grossen Rates

betreffend

das Gesuch der Grundeigealiimer iin Eutsumpfuiigsgebiel des Mediales

um weitere Ausrichtung von Staatsbeiträgen.

(Oktober 1896.)

Veranlasst durch ein Gesuch der Grundbesitzer im
Entsumpfungsgebiete des Haslethales um Herabsetzung
der ihnen auferlegten Mehrwertbeiträge, resp. der da-
herigen Schuld beir Hypothekarkasse, fasste der Grosse
Rat am 7. April 1886 folgenden Beschluss :

1. Den beteiligten Grundeigentümern der Aarekorrektion

und der Entsumpfung des Haslithales
wird an die von ihnen zu leistenden Jahreszahlungen

(Anleihenszinse) ein Beitrag von Fr. 20,000
jährlich für die Dauer von 10 Jahren, erstmals
auf Ende 1886, zugesichert, in der Meinung, dass
dieser Staatsbeitrag jeweilen erst dann fällig wird,
wenn die Beteiligten ihre Jahresraten geleistet
haben, und unter der Bedingung, dass dieser
Beschluss nur für diejenigen Schuldner in Kraft
tritt, welche die rückständigen Raten nachbezahlt
haben.

2. Der Kegierungsrat ist ermächtigt, die Repartition
des Staatsbeitrages auf die einzelnen Grundstücke
endgültig festzusetzen.

3. Für die Ausführung der noch notwendigen
Entwässerungsgräben, Drainierungen, Weganlagen
und Flureinteilungen wird für die Dauer von
10 Jahren ein jährlicher Staatsbeitrag von Fr. 10,000
bewilligt und die Regierung beauftragt, im Sinne
der Bundesgesetze vom 22. Brachmonat 1877 und
27. Brachmonat 1884 vorzugehen und auf
Verlangen der Beteiligten Pläne und Kostenvoranschläge

ausarbeiten zu lassen.

4. Jedes Grundstück ist für sein BeitragsVerhältnis
besonders zu belasten, unter der Bedingung, dass
der Hypothekarkasse das Recht vorbehalten bleibt,
in den vorkommenden Specialfällen die Repartition

der Schuld auf die einzelnen Parzellen gut-
zuheissen oder Abänderung derselben zu verlangen.

Die Gründe, die den Grossen Rat zu dieser Beschlussfassung

veranlassten, waren, kurz zusammengefasst,
folgende :

Die technisch gelungene Haslethalentsumpfung war
finanziell höchst unglücklich organisiert worden, was
wohl genügend daraus hervorgeht, dass von dem nach
Vollendung des Unternehmens den Grundeigentümern
zu Last gefallenen Kostenanteile von Fr. 1,771,000
nur Fr. 824,000 aus eigentlichen Baukosten, Fr. 946,000
aber aus Anleihenszinsen bestanden. Infolgedessen
wurde das Grundeigentum unter dem Titel von « Mehrwert

» ganz übermässig belastet und diese Ueberlastung
blieb bestehen, trotzdem durch nachträgliche Subventionen

des Bundes und des Kantons die Schuld der
Grundeigentümer auf circa Fr. 1,200,000 herabgemindert

und für Abtragung derselben eine lange Frist
eingeräumt worden war. Die Folge war, dass nicht nur
die Mehrzahl der Grundeigentümer mit ihren
Jahreszahlungen im Rückstand blieben, sondern viele
derselben ihre Grundstücke verganten Hessen und der
Staat genötigt wurde, dieselben mit den vielfach noch
aufhaftenden Hypotheken zu übernehmen, um seine



Ni 29 — 263

Forderung nicht einfach verlieren zu müssen. Wie weit
die Entmutigung gediehen war, geht daraus hervor,
dass z. B. ein Mehrwertschuldner seine Pflichtigen
Grundstücke, auf denen er Fr. 13,370 an Kaufpreis
und Entsumpfungskosten bezahlt hatte, im Stiche Hess,
nur um weitern Einzahlungen bei der Hypothekarkasse
enthoben zu sein.

Der Beschluss des Grossen Rates nun hatte den
Zweck, dieser Entmutigung der Bevölkerung des Hasle-
thales entgegenzuarbeiten und dieselbe sowohl in der
Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten bezüglich der Ent-
8umpfungsschuld materiell zu unterstützen, als namentlich

zu energischerer Anhandnahme der Kultivierung
der entsumpften Ländereien zu stimulieren.

Nachdem dieser Beschluss während 10 Jahren zur
Anwendung gelangt ist, ist von Seite der
Schwellengenossenschaften von Meiringen und Brienz namens
der beteiligten Grundeigentümer an den Grossen Rat
im Oktober 1895 neuerdings ein Gesuch eingereicht
worden folgenden Inhalts:

1. Es sei dem Entsumpfungsunternehmen des Hasle-
thales, resp. den beteiligten Grundeigentümern,
wie bisher, ein jährlicher Staatsbeitrag von Fr.
20,000 auszurichten während der Dauer der Ab-
zahlungsfrist des noch restierenden Anleihens von
ursprünglich Fr. 1,200,000.

2. Es sei demselben, wie bisher, ein jährlicher Staats¬
beitrag bis auf Fr. 10,000 zu bewilligen für die
noch notwendigen Entwässerungsgräben, Drainie-
rungen u. s. w. und zwar auf so lange, als das
Bedürfnis dazu vorhanden ist.

Bei Behandlung dieses Gesuches ist vor allem aus
zu untersuchen, ob der Grossratsbeschluss vom 7. April
1886 in seinen Folgen den damit verknüpften
Absichten und Erwartungen entsprochen hat. In dieser
Beziehung liegen nun ganz erfreuliche Resultate vor,
was sich aus folgendem ergiebt:

1. Die Verzinsung und Amortisation der Ent-
sumpfungsschuld ist seit dem Jahre 1886 regelmässig
erfolgt. Die Schuld ist um circa Fr. 330,000 vermindert
worden.

2. Das Vertrauen der Bevölkerung des Entsumpfungs-
gehietes ist zurückgekehrt; das Bestreben der Besitzer
der mehrwertpflichtigen Grundstücke, sich derselben
um jeden Preis zu entledigen, hat aufgehört, und hat
sich eine gewisse Kauflust geltend zu machen begonnen,

infolge deren der Staat den grössten Teil der
ihm wider Willen angefallenen Grundstücke ohne Verlust

wieder hat verkaufen können. Den Rest wird er
ohne Zweifel mit Zeit und Weile auch noch an Mann
bringen können, ohne Nachteil zu erleiden.

3. Die Kultivierung der entsumpften Ländereien hat
im grossen und ganzen sehr wesentliche Fortschritte
gemacht. Es ergiebt sich das aus einem Berichte der
Herren Grossräte Weber in Graswyl und von Watten-
wyl in Uttigen, die im Laufe letzten Sommers den
Kulturzustand des Entsumpfungsgebietes im Auftrage
der Finanzdirektion untersucht haben und zu einem
massgebenden Urteile um so mehr befähigt sind, als
sie schon früher wiederholt ähnliche Missionen in
diesem Gebiete ausführten.

Missbilligend äussern sich die Experten nur darüber,
dass es immer noch Besitzer von entsumpften
Grundstücken giebt, — und zwar sollen sie meistens zu den

Wohlhabenden gehören —, die nach keiner Richtung hin
etwas zur Förderung der Kultur beigetragen haben,
und welche die staatliche Unterstützung als ein
selbstverständliches Geschenk einstecken.

Haben somit die Erfahrungen der letzten 10 Jahre
unzweideutig dargethan, dass die den Grundbesitzern des
Haslethales durch den Grossratsbeschluss vom 7. April
1886 gewährte Unterstützung eine wohlbegründete war,
und dass sie segensreich gewirkt hat, so ist damit
allerdings noch nicht gesagt, dass diese Unterstützung
fortdauern müsse, im Gegenteil könnte man zu der
Schlussfolgerung gelangen, durch die 10jährige
Staatsunterstützung sei das Kulturwerk im Haslethal in ein
Stadium der Entwicklung gebracht und so gekräftigt
worden, dass es ohne weitere Staatshülfe zu Ende
geführt werden könne. Indessen sprechen sich die
Experten für die Fortdauer der Unterstützung für eine
vorläufige Periode von vier Jahren aus, indem sie mit
Recht hervorheben, dass eine kulturelle Umwälzung
und damit verbunden gänzliche Umgestaltung der
Landwirtschaft, wie sie sich im Haslethal vollziehen musste,
von den Grundeigentümern grosse Opfer erfordere, ohne
dass in den ersten Jahren eine entsprechende Rendite
eintrete. Die Experten sprechen die Befürchtung aus,
dass beim sofortigen Wegfall der Staatsunterstützung
das vielversprechende Kulturwerk ins Stocken geraten
und vieles Angefangene und Halbvollendete in Frage
gestellt werden könnte.

Auch wir sind der Ansicht, dass die Unterstützung
der Grundeigentümer des Haslethales in der Abtragung
ihrer Entsumpfungsschuld durch den Staat noch einige
Jahre fortdauern solle, wobei für uns die Thatsache
mitbestimmend ist, dass ein grosser Teil dieser
Grundeigentümer durch die Entsumpfungsschuld auch jetzt
noch übermässig belastet ist und dass der Staat ein Interesse

daran hat, dass nicht nur die Kultivierung des
Haslethales, sondern auch die Amortisierung seiner
noch mehr als Fr. 700,000 betragenden Forderung ihren
ungestörten Fortgang nimmt. Indes halten wir es nicht
für gerechtfertigt, wenn auch in Zukunft die
Staatsunterstützung allen Beteiligten gleichmässig zufliessen
würde, ohne Rücksicht darauf, ob sie ihre Grundstücke
in Kultur gesetzt oder aber im Naturzustand belassen
haben, sondern es ist ganz am Platz, wenn der Staat
an die neuen Opfer, die er zu bringen bereit ist,
Bedingungen knüpft, durch welche auch die'Nachlässigen
zur Vornahme von Verbesserungen an ihren
Grundstücken veranlasst werden.

Was hingegen den zweiten Teil des Gesuches
betreffend fortgesetzte Ausrichtung eines Staatsbeitrages
von Fr. 10,000 für Entwässerungskanäle, Drainagen
u. s. w. betrifft, so halten wir dafür, es sei hierauf
nicht einzutreten, nicht etwa deswegen, weil wir meinen,
solche Arbeiten seien in der Zukunft nicht mehr nötig
und nicht der staatlichen Unterstützung würdig, sondern
weil für die Ausrichtung von Staatsbeiträgen an
derartige Unternehmungen im Staatsbudget bereits die
erforderlichen Kredite existieren und es somit weder
notwendig, noch auch vom Standpunkt der Verwaltung
zu empfehlen ist, für einzelne Gegenden und Objekte
Spezialkredite zu kreieren.

In Umfassung des Angebrachten beantragen wir
folgenden
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Beschlussesentwurf :

Den beteiligten Grundeigentümern beir Aarekorrektion
und der Entsumpfung des Haslethales wird der

ihnen durch Beschluss des Grossen Rates vom 7. April
1886 auf die Dauer von 10 Jahren bewilligte
Staatsbeitrag von jährlich Fr. 20,000 an die Jahreszahlungen
zur Verzinsung und Tilgung der Entsumpfungsschuld
für eine neue Periode von 5 Jahren, also bis und mit
1900, zugesichert, unter folgenden Bedingungen:

1. Der Staatsbeitrag wird jeweilen erst dann fällig,
wenn die Beteiligten ihre Jahresraten geleistet
haben ;

2. der Staatsbeitrag wird nur denjenigen
Grundeigentümern ausgerichtet, von welchen auf 31.
Oktober 1897 konstatiert ist, dass sie an ihren durch
die Entsumpfung trocken gelegten Grundstücken
Verbesserungen vorgenommen haben.

Bern, den 30. September 1896.

Der Finanzdirektor:

Sclxeurer.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 31. Oktober 1896.

Im Namen des Regierungsrates

der Vicepräsident
Ritschard,

der Staatsschreiber
Kister.

Entwurf des Regierungsrates.

11. November 1896.

Dekret
betreifend

die Verwaltung der kantanalen Brandversicherungsanstalt,

(Zusatzbestimmuiig zum Dekret vom 21. Februar 1889.)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 33 des Dekretes vom 21. Februar 1889 betreffend
dieVerwaltungder kantonalen Brandversicherungsanstalt
erhält folgenden Zusatz:

« Der Reservefonds der Centraibrandkasse kann
indessen, soweit erforderlich, zum Ankauf und Umbau
eines Anstaltsgebäudes oder zur Erstellung eines
Neubaues in Anspruch genommen werden, doch darf hieraus
keine Zinseinbusse für den Reservefonds entstehen.

Ein bezüglicher Beschluss ist vom Verwaltungsrat
zu fassen und unterliegt der Genehmigung des
Regierungsrates. »

Bern, den 11. November 1896.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident
F. von Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Bericht und Antrag des Regierungsrates

an den Grossen Rat

betreffend

die Beschwerde des Herrn Dr. Hans Schären,
Arzt in Interlaken.

November 1896.

Herr Präsident

Herren Grossräte!

Herr Dr. Hans Schären, Arzt in Interlaken, hat Ihnen
eine vom 10. August 1896 datierte gegen die
Finanzdirektion und den Regierungsrat gerichtete Beschwerde
eingereicht betreffend den Verkauf der Schlossmatte zu
Interlaken an die Herren Leuenberger, Frutiger und
Bühler, die mit dem Gesuche schliesst : Der Grosse Rat
möchte sich beim Regierungsrat dahin verwenden, dass
die Verschreibung des Kaufvertrages mit dem Konsortium
Frutiger, Leuenberger und Bühler unterbleibe und den
Regierungsrat anweisen, nur mit dem Beschwerdeführer
Dr. Schären zu paktieren.

Als Antwort auf die Beschwerde hat der Regierungsrat
Ihnen, Herr Präsident, Herren Grossräte, folgendes

mitzuteilen :

Unterm 20. April 1896 wurde über einen Teil der
Schlossmatte zu Interlaken eine öffentliche Steigerung
abgehalten und zwar über 10 Parzellen mit den Nummern

1. 2. 3. 4. 7. 9. 10. 11. 13. und 14. mit einem
Gesamtinhalt von 16,955 m2. An der Steigerung fielen
eine grössere Zahl von Angeboten auf einzelne Parzellen
und nur ein Angebot auf das Ganze, das letztere von
Seite des Herrn Dr. Hans Schären, Arzt in Interlaken.
Die Parzellenangebote betrugen zusammen Fr. 111,326. 50
Das Gesamtangebot des Herrn Schären,

Fr. 6. 30 per m2, also zusammen » 107,068. 50

Differenz Fr. 4,258. —
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896.

Bei näherer Untersuchung der Sache gelangte der
Regierungsrat zu der Einsiebt, dass das Resultat der
Steigerung, wie es sich präsentierte, nicht einfach aeeep-
tiert werden könne, weil:

1. Ein Gesuch des römisch-katholischen Kultusvereins
für Interlaken, unterstützt von der dortigen
Kurhausgesellschaft, eingelangt war mit dem Gesuche um käufliche

Ueberlassung eines Grundstückes von der Schlossdomäne

zum Zweck der Erstellung eines
römischkatholischen Pfarrhauses mit Garten, eventuell auch
einer römisch-katholischen Kirche. Hauptbestandteil des

von dem genannten Kultusverein gewünschten Terrains
bildete die an der Steigerung auch zum Ausruf
gekommene Parzelle Nr. 4 von 1955 m2 Inhalt, und da
beim Regierungsrat die Absicht bestand, dem Gesuche
des Kultusvereins zu gegebener Zeit in möglichst
entgegenkommender Weise zu entsprechen, so musste
natürlich diese Parzelle reserviert und konnte nicht
gestützt auf die Steigerungsverhandlung verkauft werden.

2. Weil das Gesamtangebot zu niedrig war gegenüber

den Parzellenangeboten, die sich auf ungefähr
Fr. 7 per m2 beliefen, ein Preis, den man als Minimum
des zu erzielenden Erlöses betrachtete, wobei allerdings
der Regierungsrat der Ansicht war, dass bei ungefähr
gleich hohem Angebote der Gesamtverkauf der parzellenweisen

Hingabe vorzuziehen sei.

Von diesen Auffassungen ausgehend, stellte der
Regierungsrat dem Grossen Rat folgenden Antrag:

69*
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« Der Regierungsrat sei zu ermächtigen, von den am
« 10. April 1896 an eine öffentliche Kaufssteigerung
« gebrachten Bestandteilen der Schlossdomäne Interlaken
« die Parzellen 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13 u. 14 des be-
« züglichen Parzellierungsplanes zum Kaufpreise von
« wenigstens Fr. 7 per Quadratmeter zu verkaufen und
« die Kaufsbedingungen festzusetzen. »

Wenn nun Herr Dr. Schären, wie er es in seiner
Beschwerde thut, diesem Beschluss die Auslegung geben
möchte, der Beschluss des Grossen Rates habe den Sinn
gehabt, dass der Regierungsrat nur mit ihm zu paktieren
und nur ihm die bewussten Parzellen zu verkaufen habe,
insofern er Fr. 7 per Quadratmeter biete, so mag das
seine subjektive Auffassung sein, objektiv ist sie aber
falsch, denn sie entspricht nicht der Art und Weise,
wie der Regierungsrat und der Grosse Rat die Sache
behandelt haben und auch nicht dem Wortlaut des
Beschlusses. Der Regierungsrat erhielt Vollmacht, das
Grundstück um wenigstens Fr. 7 per Quadratmeter zu
verkaufen, womit deutlich genug gesagt ist, was der
Regierungsrat, der den Beschlussesentwurf in dieser
Redaktion vorlegte, auch hatte sagen wollen, dass wenn
ein höherer Preis als Fr. 7 erzielt werden könne, um
diesen höhern Preis der Kauf abzuschliessen sei. Von
Herrn Dr. Schären, und dass er der bevorzugte Käufer
sei, war überhaupt in der Grossratsverhandlung gar
nicht die Rede.

Aber wenn es auch richtig wäre, dass der Grossrats-
beschluss den ihm von Herrn Dr. Schären beigelegten
Sinn gehabt hätte, so wäre nach dem weitern Verlauf
der Sache seine Beschwerde gleichwohl gänzlich
unbegründet, was sich aus folgendem ergiebt:

Unterm 26. Mai 1896 langte bei der Finanzdirektion
ein Schreiben ein, unterzeichnet Dr. Hans Schären, Arzt,
und F. Döpfner, worin diese beiden ein Angebot von
Fr. 7 per m2 auf das fragliche Terrain machten. Also
nicht Herr Schären, sondern ein Konsortium Schären-
Döpfner bot den im Grossratsbeschluss genannten Preis,
was Herr Schären verschweigt, indem er in seiner
Beschwerde immer nur von seiner Person spricht und
sich als einzigen Nachbieter darstellt. Herr Döpfner zum
Hotel Beaürivage hatte sich nun allerdings an der
Steigerung auch beteiligt durch Angebote auf einzelne
Parzellen, aber behaupten wird niemand können, selbst
Herr Schären thut es nicht, dass der Grossratsbeschluss
auch ein Vorzugsrecht für Herrn Döpfner habe schaffen
wollen, wenn dieser Fr. 7 biete. Der Regierungsrat
hätte demnach den Grossratsbeschluss, auch wenn er den
von Herrn Schären behaupteten Sinn gehabt hätte, auf
Herrn Döpfner resp. das Angebot Schären - Döpfner
nicht zur Anwendung bringen können. Wäre das
geschehen und wäre, abgesehen von Herrn Schären, Herr
Döpfner in dieser Weise bevorzugt worden, so hätten
sich andere Kaufliebhaber, die wie Herr Döpfner an
der Steigerung auf Parzellen geboten, über ein derartiges
inkorrektes Vorgehen allerdings mit Recht beklagen
können.

Das Angebot Schären-Döpfner entsprach übrigens auch
in anderer Beziehung dem Grossratsbeschluss durchaus
nicht, indem es sich auf sämtliche an der Steigerung vom
10. April 1896 in Ausruf gebrachten Parzellen, also auf
einen Komplex von 16,995 m2, bezog, während durch
diesen Beschluss ausdrücklich die Parzelle 4 mit 1955 m2

vom Verkauf ausgeschlossen worden war und also nur
9 Parzellen mit 15,040 m2 zu verkaufen waren.

Dagegen war ein dem Grossratsbeschluss entsprechendes
Angebot von Fr. 7 auf die Parzellen 1, 2, 3, 7, 9,10, 11,13
und 24 kurz vor Eingabe der Herren Schären-Döpfner,
am 25. Mai, eingegangen von den Herren Notar Leuen-
berger in Bern und Baumeister Frutiger in Oberhofen,
denen sich später noch Baumeister Bühler in Interlaken
anschloss. Zwischen allen diesen Kaufliebhabern und
Anbietern musste man nun, um korrekt zu verfahren,
Konkurrenz walten lassen, was die Finanzdirektion in
der Weise bewerkstelligte, dass sie mit Schreiben vom
8. Juni 1896 an jeden dieser vier Konkurrenten ein
Schreiben folgenden Inhalts erliess:

« Nachdem der Grosse Rat in seiner Sitzung vom
«18 Mai 1896 beschlossen hatte, den Regierungsrat zu
« ermächtigen, die am 10. April 1896 an öffentliche
« Steigerung gebrachten Bestandteile der Schlossdomäne
«Interlaken, resp. die Parzellen Nr. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11,
« 13 und 14, von zusammen circa 15,000 m2, zum Preise
« von Fr. 7 per m2 zu verkaufen und die Kaufsbedingungen
« festzusetzen, sind zwei Kaufsangebote eingelangt und
« zwar:

« Von den Herren J. U. Leuenberger, Notar in Bern
«und Joh. Frutiger, Baumeister in Oberhofen, Fr. 7

« per m2.

« Von den Herren Dr. Hans Schären, Arzt und
« A. Döpfner, Beau-Rivage, beide in Interlaken, ebenfalls
« Fr. 7 per m2.

« Unter diesen Umständen muss unter den Anbietern
« weitere Konkurrenz Platz greifen und werden zu die-
« sem Zwecke und eventueller Hingabe an den Höchst-
« bietenden die oben genannten Interessenten eingeladen,
«sich Samstags den 13. Juni 1896, vormittags 10 Uhr,
« auf dem Bureau der Finanzdirektion in Bern einzu-
« finden. »

Am 13. Juni 1896 fanden sich zur festgesetzten Zeit
die Herren Döpfner, Leuenberger und Frutiger und für
den wegen Berufsgeschäften verhinderten Herrn Schären,
Herr Fürsprecher Sessler auf dem Bureau der
Finanzdirektion ein, wo ihnen die Sachlage eröffnet wurde.
Hier gab nun allerdings Herr Fürsprecher Sessler die
Erklärung ab, dass sein Klient das eingeschlagene
Verfahren für unzulässig halte, unter ähnlicher Begründung,
wie es in der Beschwerde geschieht, jedoch ohne Erfolg,
indem der Finanzdirektor den Standpunkt des Herrn
Schären nicht acceptierte und die Unbegründetheit
desselben nachwies. Resultat hatte aber die Verhandlung
keines, da die Interessenten wohl miteinander verhandelten,

aber ohne Angebote zu machen sich entfernten,
nachdem ihnen zugesichert worden war, dass noch
während einigen Tagen weitere Kundgebungen der
Angebotsteller abgewartet, auf einlangende Nachgebote
einzelner Kaufsliebhaber aber ein Entscheid nicht
getroffen werde, ohne dass auch die andern vorher in
Kenntnis gesetzt würden. Drei Tage nach dieser
Verhandlung, am 16. Juni 1896, langte dann in der That
von Seite des Herrn Döpfner ein Nachgebot von Fr. 7. 40

per m2 ein.
Da es nach den gemachten Erfahrungen nicht am

Platze erschien, die Konkurrenz nur unter den Anbietern
weiter walten zu lassen, und um die Sache möglichst
rasch zu einem definitiven Abschluss zu bringen,
beauftragte der Regierungsrat unterm 17. Juni 1896 die
Finanzdirektion, die ihm das Geschäft vorgelegt hatte,
eine neue öffentliche Steigeruiig anzuordnen, jedoch in
dein Sinne, dass an dieser Steigerung Angebote unter
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Fr. 7. 50 per m2 nicht angenommen werden. Die neue
Steigerung wurde angeordnet auf 24. Juni 1896, gehörig
publiziert und jedem der vier Anerbieter ein Exemplar
einer die Steigerungspublikation enthaltenden Zeitung
zugesandt. Am Tage vor der Steigerung, 25. Juni, langte
sodann eine, von einem Anwalt verfasste Eingabe des
Herrn Schären an den Regierungsrat ein, worin er sich
über die Missachtung seiner durch den Grossratsbeschluss
vom 19. Mai 1896 vermeintlich erworbenen Rechte
beschwerte, eine Beschwerde an den Grossen Rat ankündigte
und das Begehren stellte, dass die ausgeschriebene
Steigerung suspendiert werde, bis der Grosse Rat über die
einzureichende Beschwerde entschieden habe und dem
Regierungsrat strikte Weisung zugegangen sei. Unser
Präsidium gab jedoch, nach vorheriger Besprechung mit
dem Finanzdirektor, diesem Begehren keine Folge,
sondern liess der Sache ihren Lauf, was vom Regierungsrat

in seiner Sitzung vom 27. Juni genehmigt wurde.
Die Steigerung selbst, an welcher Herr Dr. Schären
nicht teilnahm, hat am 24. Juni 1896 stattgefunden, mit
dem Resultat, dass von den Herren Leuenberger, Frutiger
und Bühler Fr. 7. 50 per m2 geboten wurden, so dass

gegenüber dem Angebot Schären-Döpfner vom 26. Mai
ein Mehrerlös von Fr. 7500 erzielt worden ist.

Aus dieser aktenmässigen Darstellung wird sich wohl
für jedermann zur Genüge ergeben, dass in dieser
Angelegenheit von Anfang bis zu Ende von den Behörden
in ganz korrekter Weise verhandelt worden ist, dass
keine Willkürakte vorliegen zu Gunsten oder Ungunsten
einzelner Personen und dass dabei das Interesse des
Staates bestmöglich und mit Erfolg gewahrt wurde.

Der Regierungsrat stellt deshalb beim Grossen Rat
den

Antrag:
Es sei auf die Beschwerde nicht einzutreten.

Mit Hochachtung!

Bern, den 9. November 1896.

Im Namen des Regierungsrates

der Präsident
F. von Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Vortrag der Polizeidirektion
an Jen Betmiisrat zt Händen des Brossen Bates

betreffend

die Errichtung der Stelle eines Buchhalters der

Strafanstalt zu Thorberg.

(13. Oktober 1896.)

Herr Präsident!

Meine Herren!

In der Strafanstalt zu Thorberg besteht bis jetzt die
Beamtung eines Buchhalters nicht. Man behalf sich
bisher damit, die Buchhaltung durch einen «Adjunkten»,
einen «Gehülfen» des Verwalters, zuletzt durch einen
«provisorischen Buchhalter» besorgen zu lassen.
Indessen besass dieser Angestellte nicht die Eigenschaft
eines « Beamten », und es fehlte die gesetzliche Basis
für die Ernennung eines Buchhalters mit
Beamtencharakter.

Dieser Zustand ist offenbar nicht ein normaler. Die
Strafanstalten Witzwyl und St. Johannsen haben jede
von Gesetzes wegen die Beamtung eines Buchhalters,

und es liegt auf der Hand, dass Thorberg einer solchen
nicht weniger bedarf, zumal nicht davon die Rede sein
kann, den Verwalter selbst mit den Arbeiten der
Buchhaltung zu belasten. Die Polizeidirektion hält demnach
die Errichtung einer förmlichen Buchhalterstelle für
Thorberg im Interesse der Anstalt und einer richtigen
Organisation derselben für geboten und beehrt sich zu
dem Ende, dem Regierungsrate den nachstehenden
Dekretsentwurf vorzulegen mit der Bitte, denselben dem
Grossen Rate zur Genehmigung zu empfehlen.

Bern, 13. Oktober 1896.

Der Polizeidirektor :

Joliat.

Entwarf de« Reglernngsrate».

Dekret
betreffend

die Errichtung der Stelle eines Buchhalters

der Strafanstalt zu Thorberg.

(17. Oktober 1896.)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 26, Ziffer 2 und 14, der
Staatsverfassung,

auf den Antrag des Regierungsrates,

be8chlies8t :

Art. 1. Für die Strafanstalt zu Thorberg wird die
Stelle eines Buchhalters errichtet.

Art. 2. Die Wahl dieses Beamten erfolgt, auf
geschehene Ausschreibung hin, durch den Regierungsrat,
welcher auch die Obliegenheiten und nach dem Dekret
über die Besoldungen der Beamten an den Staatsanstalten
vom 2. April 1875 die Besoldung desselben, sowie die
von ihm zu leistende Amtsbürgschaft bestimmt.

Art. 3. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und ist
in die Gesetzsammlung aufzunehmen.

Bern, den 17. Oktober 1896.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

F. von Wattenwyl,

der Staatsschreiber
Kistler.
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Vortrag der Polizeidirektion

ai Jen Retierujsnt 2a Halten tes Grossei Rates

betreffend die

JEnthallurxgsanstalt zu Trachselwald.

(9. Oktober 1896.)

Herr Präsident

Meine Herren!

Durch Dekret vom 19. November 1891 bestimmte
der Grosse Rat die Domäne Trachselwald zur Errichtung

einer Enthaltungsanstalt für bösgeartete junge Leute
und jugendliche Verbrecher. Nach Art. 3 des Dekrets
sollte die Organisation dieser Anstalt durch eine Verordnung

des Regierungsrates festgestellt werden. Der
Regierungsrat erliess unterm 3. Christmonat 1892 die
vorgesehene Verordnung und am 15. gl. M. wurde die
Anstalt eröffnet und bezogen.

Art. 2 der Verordnung stellt die Anstalt unter die
Oberleitung des Verwalters der Strafanstalt Thorberg.
Art. 5 bestimmt, dass das Rechnungswesen der Anstalt
einen integrierenden Bestandteil desjenigen der
Strafanstalt Thorberg bilde und die Besoldungen des Personals

durch den Voranschlag für Thorberg festzusetzen
seien.

Mit der unmittelbaren Leitung der Anstalt als
Vorsteher und Lehrer wurde von der Polizeidirektion der
bisherige Lehrer der Strafanstalt Thorberg, Herr Friedrich

Grossen, betraut. Die Anstalt hat sich in den bald
vier Jahren ihres Bestandes in normaler Weise
entwickelt und scheint ihrer Aufgabe, die freilich keine

leichte ist, zu entsprechen, was auch in den
Verwaltungsberichten der Polizeidirektion jeweilen mit Befriedigung

konstatiert werden konnte. Auf den 30. September
1896 wies die Anstalt einen Bestand von 23 Zöglingen auf.

Es darf heute gesagt werden, dass die junge Anstalt
sich bewährt und jene Reife erlangt hat, die ihr
Anspruch giebt auf die nämliche Selbständigkeit, wie sie
andere verwandte Anstalten, z. B. die staatlichen
Rettungsanstalten, gemessen. Eine fernere Fortdauer der
bisherigen administrativen und finanziellen Abhängigkeit der
Enthaltungsanstalt zu Trachselwald von der Strafanstalt
Thorberg erheischt zur Zeit das Interesse der erstern
Anstalt nicht mehr und liegen dafür auch sonst keine
Gründe vor. Andererseits bildet dieses Abhängigkeitsverhältnis

eine Belastung der Verwaltung von Thorberg,
welche der letztern ohne irgendwelchen Nachteil
abgenommen werden kann. Die Polizeidirektion beehrt
sich demnach, dem Regierungsrate den nachstehenden
Dekretsentwurf vorzulegen mit der Bitte, denselben dem
Grossen Rate zur Genehmigung zu empfehlen.

Bern, 9. Oktober 1896.

Der Polizeidirektor :

Joliat.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1896. 70
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Entwurf des Regierungsrates
(24. Oktober 1896.)

Er beauftragt die Polizeidirektion, die erforderlichen
Vorschriften zu erlassen über die Anstellung des nötigen
Personals, über die Aufsicht und die Hausordnung, über
die Verpflegung, die Beschäftigung, den Schul- und
Konfirmandenunterricht und den Kirchenbesuch der
Enthaltenen, sowie über die Seelsorge.

Art. 4. Dieses Dekret tritt sofort in Kraft und wird
in die Gesetzsammlung aufgenommen.

Bern, den 24. Oktober 1896.

Dekret
betreffend

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

F. von Wattenwyl,
der Staatsschreiber

Kistler.

Abtrennung der Enthaltungsanstalt zu Trachselwald für

bösgeartete junge Leute und jugendliche Verbrecher

von der Strafanstalt zu Thorberg.

in teilweiser Abänderung des Dekretes vom 19.
November 1891 über Errichtung einer Enthaltungsanstalt
für junge Leute,

gestützt auf Art. 26, Ziff. 2 und 14 der
Staatsverfassung,

auf den Antrag des Regierungsrates,

Art. 1. Der Art. 3 des Dekretes vom 19. November
1891 und die Verordnung des Regierungsrates vom
3. Dezember 1892 sind vom 1. Januar 1897 hinweg
aufgehoben.

Art. 2. Von dem nämlichen Zeitpunkt an ist die
Verwaltung der Enthaltungsanstalt zu Trachselwald von
derjenigen der Strafanstalt zu Thorberg abgetrennt und
es wird für diese Verwaltung die Stelle eines eigenen
Vorstehers errichtet.

Art. 3. Der Regierungsrat ernennt auf geschehene
Ausschreibung hin den Vorsteher und bestimmt dessen
Besoldung nach dem Dekret über die Besoldungen der
Beamten an den Staatsanstalten vom 2. April 1875, wie
er auch die von demselben zu leistende Amtsbürgschaft
festsetzt.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

beschliesst :
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